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Vors Jahr 1699.

Ir werden in dieſem Jahre nunmehr der Beſchreibung der
Kͤrieges⸗Geſchichte gaͤntzlich entuͤbriget/ und ſehen dem völ⸗

%ligenFrieden von gantz Europa entgegen à/ indem die Chriſtliche

Potentaten ſchon vor anderthalb Jahren ihre Waffen geger

Yeinander nieder geleget / die Tuͤrcken aber nach ſo vielen groſſen

Niederlagen des Kreeges auch uͤberdruͤſſig worden / und ſich da

55 her zum Frieden angeſchicket : Oergleichen Jahre man in die⸗

ſem zu Ende eylendenSeculo nicht viele geſehen / auſſer etlichen wenigen Anno

1608 . und 161 8. hernach An . 1660 . in welchen zwar der meiſte Theil von Europa
durch den Pyrenaͤiſchen und Oliviſchen Frteden in Ruhe geſetzet worden / jedoch

zwiſchen Spauien und Portugal / ingleichem der T urckiſchen Prorte und Vene

tien / der Krieg noch angehalten / zwiſchen Polen und Moſtau noch etliche Spane

ubrig geblieben / und in Hungarn und Siebenbuͤrgen zwiſchen Ihr Kaͤyſerl . Maj .
und den Tuͤrcken ein neues Feuer angeglimmet / welches aber bald Anno 1664 .

wieder gedaͤmpffet worden / und bloß noch zwiſchen Spanien und Portugal / und

naͤchſt dieſen zwiſchen den Tuͤrcken und Venetien / gekrieget worden / ſo aber auch/
und zwar der erſte Krieg An . 166 8. und der andere An . 15 69 . verloſchen / damit

gantz Europa in Ruhe geſetzet / und darinn biß An. 1672 . verblieben . Man wuͤrde

auch von den naͤheſten Jahren nach dem Niemaͤgiſchen Frieden / als An . 1679

16 80 . ſagen koͤnnen ꝛc. wann es nicht Zeiten geweſen waͤren / wie Tacitus von et⸗

lichen ſeiner Zeiten ſchreibet / pla Pace ſæva , da der Friede ſchlimmer als Krieg ge —

weſen / indem die Cron Franckreich den Frieden heiliglich zu halten zwar vorge⸗

geben / indeſſen aber die herrlichſten Veſtungen/ Straßburg und Luxenburg / weg

genommen / auch ein Armiſtitium oder Stillſtand der Waffen gemacht / da doch

dem aͤuſſerlichen Anſehen nach kein Krig vorher gegangen . Zu wuͤnſchen waͤre

nur / daß dieſe gegenwärtige Friedens⸗Sonne lange ſcheinen moͤgen / und nicht

durch neue Ungewitter wieder waͤre verdunckelt worden / welches die folgende

Zeiten geben werden . Wir indeſſen fuͤhren nunmehr an

Die Tuͤrckiſche Friedens⸗Geſchichte :
INd haben in den Geſchichten des vorigen ] banien ihnen vorbehielten / welches vornemlich aus

Jahres geſehen/ was maſſen es mit derFrie Antrieb deren von Kaguſa geſchehen/ als welche ſon⸗

dens⸗Handlung zwiſchen den Kaͤyſerlichenſſten von der Kepublig Venetien allenthalben umb⸗

und Tuͤrckiſchen Gevollmaͤchtigten in den Haupt⸗ ſchloſſen waren / und umb ihre Freyheit dadurch zu

Puncten der Præliminarien noch zu einem Schluß kommen fuͤrchteten. Ingleichem ſolte ihnen die Be⸗

gekommen / jedoch die gaͤntzliche Vollziehung noch
N

h ſtung Lepanto abgetretten / die Pardanellen aber

etwas ausgeſetzet geblieben / da es aber mit den an⸗ bey Lepanto , Preveza und Komeglia , geſchleiffet

ie i Allitrten noch einige Difficultaͤten gegeben : werden ; nicht weniger ſolte ihnen das Gebuͤrge

Hanelgng
Dann was abſonderlichdie Venetianer belangete / Cythæron verbleiben / welches bey Morea den

ſurTicenda
erklaͤreten ſich die Tuͤrcken zwar dahin/ daß ſie ih⸗ Ilthmum Corinthlacum umbſchleuſt biß an die

ſuit den Venen nach Anleitung der Præliminarſen gantz Mo - vor Alters daſelbſt geweſene Mauer ; Welches dann
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zwiſchen Morea , weil dieſes doch den Venetianern

verbleiben ſollte / und von dem feſten Lande abgeſchnit⸗
ten wuͤrde/ nach demmahl zu Lande kein ander Weg

dahinein iſt / als durch gedachten Ithmutn , wel⸗

chen die Tůrcken leichtlich wuͤrden wehren koͤnnen /

wann ſie Meiſter von dem Gebuͤrge ſeyn wuͤrdenz

Andern Theils / und wo das Meer / ſo uͤmb Morea

flieſſet / am ſchmaͤlſten iſt / liegen die obige Dar⸗

danellen , die den Ubergang daſelbſt leicht machen /
und bedecken koͤnnen/ dieſe aber ſollten raſiret wer⸗

den : Hergegen aber Novi und etliche andere Poſten
in Dalmatien / die Veſtung Preveza an dem Mun⸗

de des Golto von Carta , die Stadt Lepanto, oder

zum wenigſten die Schlichtung derſelben / und eines

von den Caſtelen bey dem Eingang des Golfo de

Lepantoihnen vorbehielten : Und obwohl der Ve —

netianiſche Abgeſandte darwieder einwandte / daß
ſolches alles wieder die Præliminaria lieffe ; als

ſbeche im Munde fuͤhreten / daß was ein jedweder

beſaͤſſe Er behalten ſolte / Er auch keine andere Or⸗

dre haͤtte; ſo verſetzten doch die Tuͤrcken / daß es

mit den Teutſchen hierinn eine andere Beſchaffen⸗
heit haͤtte/ dann es waͤre ziwiſchen den beyden Kaͤy⸗
ſern ſo abgeredet worden / auch an ihm ſelbſt billig/

daß / dieweil Cara Mutta pha einen unrechtmaͤßigen
Krieg wieder ſie angefangen / und Gott ihnen bey⸗
geſtanden / undſo viele Siegeverliehen / ſie Ihnen
dasjenige lieſſen / was ſie erobert haͤtten: Die Ke⸗

publiq Venetien hergegen haͤtte dergleichen nichts
vor ſich/ ſondern haͤtte den Krieg angefangenz Und
wollten ſie derhalben zwar nicht zu wieder ſeyn / daß
Sie gantze Provincien / ſo Sie drobert / behalten
moͤchten Dennoch aber hielten Sie davor / daß
ſolcheOerter / als Lepanto , welches der Landſchafft
gehoͤre/ ſo Tuͤrckiſch geblieben / wiedergegeben / oder

und ohlen / zum wenigſten geſchlichtet werdenmoͤchten . Nicht

weniger Schwuͤrigkeit waren auch bey den Polniſ .
Tractaten / in dem der Polniſ . Abgeſandte darauff be⸗

ſtund / daß ihm Podolten und Kaminiee in dem Stan⸗
de ſolte wieder gegeben werden / worinn ſie ſich damals

befuͤnden . Die Tuͤrcken hergegen erklaͤreten ſich/
daßalles was ſie thun koͤnten/ nicht mehr waͤre/ als

die Oerter ſo wieder zu geben / wie ſie Anno 1672 .

geweſen / welche Schwuͤrigkeit jedoch damit geho⸗
ben worden / daß man ſich Polniſcher Seite heraus
gelaſſen / die eingenommene Oerter aus der Wal⸗

lachey und Moldan zuruͤcke zugeben . Die Moſcowi⸗
ter foderten auch nicht allein Aſloph , welches ihnen
in den Præliminarieuzugeſtanden worden / ſondern
noch einen andern Ort an der ſchwartzen See / da

Tuͤrckiſche Beſatzung innen lag/ welches letztere aber

ſchlechter dings / ohne Hoffnung dazu zugelangen / ab⸗
geſchlagen worden : Bey welchen allen auch die

Tuͤrcken ſich nicht abgeneigt bezeigeten mit den Kaͤy⸗
ſerl . Abgeſandten einen beſondern Frieden zu ſchlieſ⸗
ſen / welches aber Ihr . Kaͤyſ. Maj . nicht bewilligen
wollen . Ob nun wohl der Venetianiſche und Mo⸗

ſcowitiſche Abgeſandte ſich ſehr bemuͤheten/ dieSache
noch eine zeitlang auffzuhalten / biß ſie naͤhere In .

ſtruction bełkaͤmen/ der Venetianiſche auch noch

einige Articul eingab / ſo hat doch der Tuͤrckiſche
Abgeſandte Mauro Cordato nicht weiter darauff
reflectiren wollen / ſondern die meiſte durchſtrichen /
mit zweymahl wiederhohleten Worten / Nienti ,

Nienti . Die Kaͤyſerl. Abgeſandten fuͤhreten ihm
zum Zeichen des Friedens / nebſt andern Freuden⸗

gleichfalls zu Gemuͤthe / daß bey fernerer Verzoͤge
( 15

rung die Gemuͤther noch ſchwuͤriger werden / und

die Krieges /Laſt auf Venedig allein verbleiben moͤch⸗
tez Ihr . Kaͤyſ. Maj. aber nicht in dem Stande waͤre/

dieſen koſtbahren Krieg weiter fortzuſetzen . Er hat⸗
te ſich auchzu den Polniſchen Abgeſandten verfuͤget/
und Ihn erſuchet / die Traetaten nicht ehender zu

unterſchreiben / als biß er ſeine unterſchreiben wuͤr⸗

de ; der Ihm aber geantwortet / daß er darauff nicht
warten koͤnte/ in Erwegung / in was Zuſtande die

Kron Polen wegen ihrer Nachbaren ſtuͤnde/ und

deßhalb nach Hauſe muͤſte eilen / Erwuͤrde ſich nach

den Kaͤyſerlichen richten / und endlich alles in die

Haͤnde der Mediatoren als ein Depoſitum des

Friedens ſtellen . Daher auch / ſo bald die Kayſerlt,
chen als die erſten wuͤrden unterſchrieben haben. Er

mit ſeiner Unterſchrifft folgen wuͤrde. Der Mo,

ſcowitiſche hielt auch bey ihm an / es dahin zůrichten/
daß manes bey einem zweyjaͤhrigen Stillſtand moͤch⸗

te bewenden laſſen/ um inzwiſchen die Tuͤrcken zu beſ⸗

ſern Conditionen ʒu bringen und zu obligiren / al⸗
le die Veſtungen jenſeit des Dniepers zu demoli⸗

ren ; Jener aber antwortete / daß es damit zn

ſpaͤte/ und alles in den Haͤnden der Mediatoren
ſtuͤnde/ welche es allbereit zu einem 25 . jahrigen

Stillſtand gebracht haͤtten/ und er es nunmehr da⸗

bey bewenden lieſſe. Iſt alſo alles vollendscolnpla⸗
niret / und mit den Moſcowitiſchen Geſandten der Znmn

zwar bey einem zweyjaͤhrigen Stillftande gelaſſen ſchoſ
worden / binnen welcher Zeit jedoch zwiſchen beydenſ .

Potentaten eine naͤhere Friedens ⸗Vereinigung er⸗

folgen ſollte / welches den 24 . Januar , unterſchrieben

worden ; Mit Ihr . Kaͤyſ. Maj . aber / der Kron Po⸗
len und Venetien / zueinem voͤlligenFriedens⸗Schluß
gediehen / und den 26 . 16 . Januar . die Unterſchriff
mit nachfolgenden Solennitaͤten erfolget . Es be⸗olmmt

gaben Sich die Kaͤyſerl. Hrn . Geſandten ein wenig R
nach 10 . Uhr nach dem Conference -Hauſe/ voran ang.

gieng eine Compagnie von hundert Kuraßierern
von dem Corbelliſchen Regiment in voller Ruſtung /

dieſen folgeten unterſchtedene Karoſſen / nebſt elunet
anſehnlichen Suite zu Pferde / und hierauff noch

hundert Kuͤraßierer von gedachtem Regiment / die

Tuͤrckiſche Geſandſchafft fandſichgleichfalls zu eben
derZeit daſelbſt ein / in Begleitung aller bey Ihm

verhandenen Janizarn / Spahis und anderer Be —

dientenzu Roß und Fuß . An der rechten Seite des
Eingangs hielt gemeldte Kaͤyſerl. Reuterey nebſt
4 . Compagnien Infanterie , an derandern die Tuͤr⸗

ckiſche Militz / beyderſeits in ſchoͤner Ordnung :

Um das Conference - Hauß herum waren die Wa⸗

chen der Mediatoren mit ihren Fahnen zu ſehen;
Der Polniſche Abgeſandte kam etwas ſpaͤter/ und

wurden darauff die Tractaten gegen einander verle⸗

ſen / um deſto mehr vergewiſſert zu ſeyn/ daß Sie in al⸗
len gleichen Lauts waͤren/ nachmals die Thuͤrengeoͤff

net / damit jedweder die Geſandten ſehen/ und der⸗
geſtalt die Unterſchrifft oͤffentlich vollzogen moͤchte

werden . Hiernaͤchſt ſtunden allerſeits Geſandten
auff / und verwechſelten erſt die Kaͤyſerliche/ hernach
die Polniſche vermittelſt ſchoͤnen Reden und Gluͤet⸗

wuͤnſchungen die abgefaßten laſtrumenten mit ein⸗

ander / umſiengen ſich darauff / kuͤſſeten einander /

Bezeigungen /die Militz gab an beydenSeiten drey⸗
mahli FE —
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mahlige Salves, dergleichen auch dreymahl zu Pe⸗
tertvardein und Belgrad geſchahe Dieſem nach gien⸗

gen die Geſandten in ihre Cabinetten und fertigten
Expreſſen an ihre Principalen ab/

und wurden dar⸗
auf ſo wohl die Kaͤyſerl. Pohln. undVenettaniſche
als Tuͤrckiſche Abgeſandten vondem EngliſchenMe-
diator demLord Paget prächtig tract iret / mithin ein

gebratener Ochſe und eine Menge Weins unter die

Bediente und andere gegenwaͤrtige ausgetheilet / der⸗

gleichen geſchahe auch den folgenden Tag von dem
Grafen von Oettingen / wobey doch der Moſtowiti⸗
ſche wegen Unpaͤßligkeit / und der Venetianiſche / weil
er einen Courier abzufertigen hatte / nicht erſchienen/

wohl aber dieMediatores / und warenzugleich un⸗

terſchiedene Tafeln vor die Ollicierer zubereitet / die
Mahlzeit aber unter Paucken und Trompeten / nebſt

Loͤſting der Geſchuͤne bey dem Geſundheit⸗Trincken
froͤlich zugebracht .

Denz Januar . gaben die Kaͤyſerl. Abgeſandten /
als welche zum erſten angekommen waren / dein

Tuͤrckiſchen in Gefolge von fuͤnff Caroſſen / jede
mit ſechs Pferden beſpannet / den Tuͤrckiſchen die

Viſite : Der Aufzug war / wie bey der Friedens⸗Un⸗
terſchreibung erſt mit einer Compagnie Kuraſſierer /
naͤchſt ſelbigen die Herrn Abgeſandten mit ihren Ca⸗

roſſen und Gefolge / einer groſſen Anzahl Otlicicrer
zu Pferde / hernach die Pagen undandere zugehoͤri⸗

gen / und zuletzt noch eine Compagnie Curaſſirer .

Als ſie in dem Tuͤrckiſchen Lager angelanget / præ⸗
ſentitten ſich die Spahis und Janitſcharen in ſchoͤ⸗
ner Ordnung / und wurden darauf von beyden Ab⸗

geſandten/ denn Effendi und Mauro Cordato , an

dem erſten Eingange ihres Logiers / unter Loͤſung des

Geſchuͤres der Muſquetier empfangen / anbey mit

Coffe , Serbet und Contituren unter ei⸗

ner ſtetigen Muſie von zwey Stunden rractiret /
dergleichen auch ihrem Gefolge / und ihren Curaſſt⸗
rern wiederfuhr / auch weiter wohl riechende

Waͤſſer und parfumen ihnen gereichet/ ingleichen
wey ſchoͤnePferde mit Silber und verguͤldten Zaͤu⸗
men / Satteln / Spohren und roth ſcharlacken
Decken ihnen verehret / welche Mauro - Cordato

in Nahmen des Etlendi erſuchte / zu einem Zei⸗
chen der Großachtung ihrer Perſonen anzunehtnen /
und begaben ſich darauf unter abermahliger Loͤſung
des Geſchuͤtzes/ und der Musquetirer wieder zuruͤck

in ihr dager. Den folgenden Tas ſtatteten die Tuͤr⸗

ckiſche Abgeſandten die Gegen ⸗ Vitiure bey den Kay⸗

ſerl. ab/ in gleichmaͤßiger Begleitung unterſchiedener

Tuͤrckiſcher Prouppen vor welchen ein anſehnlicher
Tuͤrcke herritte/ ingleichen etlicher Obiaulen / und ei⸗

ner groſſen Anzahl Oflicierer und koͤſtlichen Hand⸗

Pferde / auf welche die beyde Abgeſandte ſelbſt/ der

Effendi und Mauro Cordato , zu Pferde gefolget/
mit vielen Perſonen ſo mit zween Fluͤgeln umgeben

Liberey getragen / von welcher des Ettendlideute in gruͤ⸗
nem / und des Mauro Cordato inrothem Tuch ge⸗

kleidet waren ; Nach dieſen zwey Subachis zu Fuſſe /
ſo an der Seiten / und vier Sobadars , ſo hinter dem

Effendi hergiengen : Endlich die Pagen / Adelmaͤſ⸗
ſige Bedienten und eine groſſe Menge Janitſcharen /
Muſicanten / und Selaven / und wurden hierauf
mit gleichmaͤßigen Ehrenbezeigungen empfangen
und rractiret / alswieſieden vorigen Tag den Kay⸗
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ſerl. Geſandten erwieſen . Den 2. Febr . nahmen
ſie von ihnen Abſchied / ſtatteten bey dem Moſcowi⸗
tiſchen Geſandten in Peterwardein eine Vilite ab /

ſpeiſeten bey dem Commendanten / und giengen
wieder zuruͤck in ihr Lager/ waren aber immittelſt ſo
wohl bey der Ankunfft als der Ruͤckreiſe durch das

Geſchuͤtze begruͤſſet worden . Denſelben Morgen
gaben die Kayſerliche dem Venetianiſchen Abgeſand⸗
ten eine Vitite , den Nachmittag nahmen die Herrn
Mediatores von den Kaͤyſerlichen und Venetiani⸗

ſchen Abſchied . Den folgenden Tag thaten die

Kaͤyſerliche dergleichen an die Tuͤrckiſche und Me⸗

diators , und der Venetianiſche von den letzten / der
Moſcowitiſche brach noch denſelben Tag auf / die

beyde Medliatores nahmen hierauf ihren Weg nach

Belgrad / allwo der Lord Paget den f ten / undder
Herr Coliers den ztenanlangete / und wurden mit

Loͤſung des Geſchuͤtzes empfangen / und hernach mit
vielen Ehren⸗Bezeigungen zur Audience bey dem
Ali Baſſa Gouverneur der Stadt und Seraskier

gefuͤhret/ und von dar wiederum zuruͤck bekleidet : Wie

ſie dann auch hernach nebſt den Tuͤrckiſchen Geſand⸗
ten ſo lange allda verzogen / biß des Tuͤrckiſchen
Hofes Katification eingelauffen : Die Kaͤyſerlichen
verharreten gleichfalls zu Ketskemet, unfern Zoll -

nock zwiſchen der Theiß und der Donau /
und der Venetianiſche zu Peterwardein :
Und langete den 25 . 15 . Febr . der junge Graf von

Strattmann mit der Kaͤyſerl. Friedens⸗RKatifica -
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Ratifiea⸗
tion von Wien zu Ketskemet bey den Kaͤhſerl. tion des
Plenipotentiariis an / worauff folgenden Tags geſchloſſe⸗

Herr von Till/Legations. Secretarius, mit derſel - den, Se⸗

ben nach Peterwardein geſandt worden / umb died

Deputirten mit der Tuͤrckiſchen Katification zu

erwarten / und dieſelbe gegen einander in angeſetztem
Lermin , welches der 8. Mart . ſeyn ſolte / auszu⸗

wechſeln ; Der Herr Graf von Oettingen aber / als

Kaͤyſerl. Principal - Cothmitlarius , reiſete nach
Wien / woſelbſt er auch den 1 r . 1. Mart . gluͤcklich
anlangte / und Ihr . Kaͤyſerl . Maj . muͤndlich Rela⸗

tion uͤber die vorgegangene Friedens / Lractaten zu

Deroſelben allergnaͤdigſtem Gefallenabſtattete ; Der

andere Kaͤyſerl. Geſandte aber Herr Graf Schlick
blieb inzwiſchen zu Segedin : Und iſt endlich den

14. 4 . Mart . weil der an Tuͤrckiſcher Seite verord⸗

nete Aga wegen tieffen Schnees zwiſchen Nilla und

Sophia in ſeiner Reiſe verhindert/ und nicht ehe an⸗

kommen koͤnnen / dieſe Auswechſelung zu Salanke⸗

ment mit beyderſeitigem Frolocken und gewoͤhnli⸗
chen Solennitaͤten in Gegenwart der Hun . Meclia -

torn wuͤrcklich geſchehen / und einem jeglichen die

ſeinige eingehaͤndiget worden / womit der Abſchied er⸗

folget/ und Herr vonTill zuruͤck nach Peterwardein /
die Hnn . Mediatores aber ſamt den Tuͤrckiſchen
Commiſſarien nacher Belgrad ſich begeben, Wor⸗
guff dann auch alſofort ein Courier mit dieſem Be⸗

richt an Kaͤyſerl . Hof abgeſchicket worden / dem der

Herr Graf Schliek und von Till mit dem vom Tuͤr⸗

ckiſchen Kaͤyſer bekraͤfftigten Iattrumento Pacis

per Poſta gefolget . Inzwiſchen wurden auch die

Præſenten vor die bey dem Friedensſchluß geweſene Præſenfen

Hnn . blenipotentiarien alſo angeordnet / daß die
dor

die Omn.
Tuͤrckiſche baares Geld / nemlich Mehemet Reys -
Etfendi 30000 . und Mauro Cordato 20000 .

oder 25000. Rthlr . die Herren Nediato renaber /
Tetz als

Plenipo -
tentiaxien .
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als der Koͤnigl . Englaͤnd . Milord Paget , und der

Hollaͤndiſche/ Herr Collier , jeder ein Kaͤyſerl. Por⸗

trait mit Diamanten beſetzt / jenes von 6000 . die⸗

ſes von 3000 . Rthlr . und deren Secretarien jeder

eine guͤldene Kette ſatnt einer Medaille 200 , Duca⸗
ten ſchwer / der Englaͤndlſcheaber / weil er oͤffters

verſchickt worden / noch 300 . Ducaten an Gelde da⸗

zu haben ſolte . Das onkerence - Hauß endlich
ward mit beyder Theile Bewilligung den Erancilca⸗

ner - Religieuſen zu einer Capelle verehret / welche

ihm den Namen S Maria de Pace ,St . Marien des

Friedens / gegeben / und darauff den J . Eebr . zum

erſtenmal vier Meſſen darinn gehalten .
Das Friedens⸗Inttroment , ſo zwiſchen Ihr .

Kaͤyſerl. Maj . und der Tuͤrckiſchen Pforte errichtet

worden / hat in folgenden Artickeln / ſo wie es der

Teutſchen Uberſetzung nach zu Haͤnden bekommen /
beruhet :

Im Damen der Allerheiligſten und Unzertrennli⸗
chen Dreyfaltigkeit / zu ewiger der SachenGedaͤcht⸗

nuͤß: Sen allen und jeden / denen daran gelegen /
kund und zu wiſſen . Demnach 16 . Jahr hero ein

grauſamer / ſchaͤdlicher / und mit Vergieſſung vielen

Menſchenbluts / auch Verheer/ undVerwuͤſtung vie⸗

ler Provincien / verderblicher Krieg zwiſchen dem Al⸗
lerdurchleuchtigſten und Maͤchtigſten Fuͤrſten und
Herrn / Leopolo / Erwaͤhlten Roͤmiſchen Kaͤyſer /

zu allen Zeiten Mehrern des Reichs / in Germanten /
Hungarn / Boͤheim / Dalmatien / Croatien Sla⸗—
vonien Koͤnig/ Ertz⸗Hertzogen zu Oeſterreich / Hertzo⸗

gen zu Burgund / Brabant / Steyer / Kaͤrnthen und

Crain / Marggrafen in Maͤhren / Hertzogen zu Lu⸗

xenburg / Ober⸗ und Nieder⸗Schleſien / zuWuͤrten⸗
berg/ Teck / Fuͤrſten in Schwaben / Grafen zu Hab⸗
ſpurg / Tyrol / Kiburg und Goͤrtz / des Heil . Roͤm.

Reichs Marggrafen in Burgau / in Ober⸗ und Nie⸗

der⸗Laußnitz / Herrn der Slavoniſchen Marck / zu

Portenau und Salins / ꝛc. an einem : Und dann

ſten und Herrn / Sultan
dem Allerdurchleuchtigſten und Maͤchtigſten vuͤr⸗

Muſtafa Han / derer
Tuͤrcken / auch in Aſien und Griechenland / Kaͤy⸗
ſern / und deſſen Vorfahren / andern Theils / ge⸗

fuͤhret worden : : Endlich aber allerhoͤchſt gemeldte

beyde Kaͤyſere/ſich uͤber den bedraͤngten Zuſtand deren

Unterthanen erbarmende / dieſen zum Schaden des

menſchlichenGeſchlechts taͤglich anwachſendenllbeln
ein Ende zu machen / ernſtlich zu Gemuͤthe gefuͤhret/
als hat ſich durch die Goͤttliche Gůͤte zugetragen / daß

mit Huͤlffe und Rath des Durchl . und Großmaͤchtig⸗

ſten Furſten und Herrn Wilhelmen des Dritten / in

Groß⸗Britannien / Sranckreich / Schott ind Irrland

Koͤnigsz wie auch deren Hochmoͤgenden Herren Ge⸗
neral⸗StaatendervereinigtenNiederlaͤndiſchenPro⸗
vintzien / dieſer Urſachen halber lolenne Trackaten

zu Carlowitz in Sirmien / naͤchſt beyder Reiche Gren⸗
zen/ angeſtellet / und ſolche zu einem gluͤcklichenEn⸗

de gebracht worden ſeyn : Als nun an ernenntem

5
4

Ort die beyderſeits rechtmaͤſſig conltituitte Pleni -

otentiatien zuſammen gekommen / und zͤwar im

Nalmen Ihrer Roͤm. Kaͤyſerl. Majeſt . Ihre Excel⸗

enn ien die Hoch⸗ und Wohlgebohrne Herren / Herr

Wolffgang / des Heil . Roͤm. Reichs Graf von Oet⸗

tingen / der Roͤm. Kaͤyſerl. Majeſt . Caͤmmerer / ge⸗

heimer Rath / und Reichs⸗Hofraths⸗Præſident ,
und Herr Leopold Schlick / des Heil . Roͤm. Reichs

Beſchreibung

daß ſie / vermoͤge dieſer Packen / nicht mehr wiedet ge⸗

Tuͤrckiſche Friedens⸗

Graf in Paſſau und Weißkirchen / ebenfalls Ihrerſ
Kaͤyſerl. Majeſt . Caͤmmerer / General⸗Wachtmei ,
ſter / und Obriſter uͤber ein Regiment zu Pferde ꝛc
Beede zu dieſen Friedens Tractaten mit der Otto⸗
manniſchen Pforten deputirte Extraordinar - Ab,
geſandte und Bevollmaͤchtigte : Im Namen Ihrer
Majeſt . des Ottomanniſchen Kaͤyſers aber Ihro Ex

celientien die Hoch⸗ und Wohlgebohrne Herren/
Herr Mehemet Etlendi , des Ottomanniſchen
Reichs Obriſter Canzler / und Herr Alesander
Mauro Cordato , aus dem Edlen Geſchlechte de

Scarlati , erſt beſagten Reichs geheimer Rath und

Secretarius , mit Zuziehung und Fleiß Ihrer Excel.
lentien / deren Hoch⸗ und Wohlgebohrnen Herren/
Herrn Wilhelm Paget , Freyherrn von Beaude -

ſert , des Durchleuchtigſten Koͤnigs in GroßBri⸗
tannien ꝛc. und Herrn Jacobi Collier , deren Hoch⸗
moͤgenden Herrn General⸗Staaten der vereinigten
Niederlaͤndiſchen Provintzien / beeder bey der Otto⸗
manniſchen Pforten Oratoren und zu dieſem allge —

meinen Friedensſchluß bevollmaͤchtigten Abgeſand⸗
ten / welche ihr Mediatoren⸗Amt auch aoͤblich / fleiſ
ſig und verminfftig verwaltet / ſeynd ſie / nach ange⸗

ruffenem Goͤttlichen Beyſtand / und ordentlich aus⸗

gewechſelten thren Creditwen / zur Glorie des Na⸗

mens Gottes / und beyder Reiche Heyl / auff folgende
zwantzig Friedens / und Einhelligkeits⸗Puncten uͤber⸗

ein gekommen .
I . Das Land Siebenbuͤrgen / gleich wie ſolches

anjezo in Ihrer Kaͤyſerl. Maj . Potiellion und Ge⸗
walt iſt / ſoll unter Deroſelben Dominio verbleiben /
und von denen Podoliſchen Graͤntzen biß an dieaͤuſ⸗
ſerſte Confinen der Wallachey / mit denen Bergen /

welche vor gegenwaͤrtigem Krieg die alte Graͤnzen
zwiſchen Siebenbürgen auff einer Seite / und zwi⸗

ſchen der Moldan und Wallachey auff der andern

Seite / und von denen Wallachiſchen Graͤntzen biß
an den Fluß Maroſch / ebenfalls mit denen Bergen /

welche die alte Graͤntzſcheidung geweſen / umbſchrie⸗
ben / auch die Graͤntzen beyderſeits alſo oblerviret

werden / daß ſie von keinem Reich weder hinter ſichf
noch vor ſich extencuret werden koͤnnen.

II . . Die unter der Veſtung Lemes war gelegene
Provintz / mit allen ihren Vittricten und durchffieſ⸗

ſenden Waſſern / ſoll in der Pofleflion und Gewalt

des hohen Tuͤrckiſchen Reichs verbleiben : Von der

Siebenbuͤrger Seiten ſollen deren Fines von den letz⸗

ten Wallachiſchen Graͤntzen biß an den Fluß Ma —

roſch / und alſo die im vorigen Artickel angezogene

alte Siebenbuͤrgiſche Graͤntzen die Limites ſeyn / dañ

von Seiten der Maroſch biß an die TTheiß iſt das jen⸗

ſeitige Ufer der Maroſch / und von dannen biß an

die Donau das jenſeitige Ufer der Theiß / die Graͤnß⸗

Limitirung ; Die jenige Oerter aber / welche unter

vorberuͤhrtem Dittriet gelegen/ nemlich Caranſebes /
Lugos / Lippa / Chonad / Klein⸗Caniſcha / Belſch /
Betſchkereck und Sablia jenſeits / auch unter denen

noch vor gegenwaͤrtigemKrieg geweſten alten Sie⸗

benbuͤrgiſchen vorhin conſtituirten Graͤntzen/ und

nach vorher erklaͤrtem Verſtand zwiſchen denen Ulfern
der Fluͤſſe Theiß und Maroſch in denen Temeswari⸗

ſchen daͤndern/ auch was noch vor ein ander derglei

chen Ort gefunden werden moͤchte/ ſollen durch die

Kaͤyſerl, auff ſolche Conchtion deſtiuiret werden /

hallet
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bauet werden können ; und ſoll mehrgemeldte The⸗

meswwarer Region gantz frey gelaſſen/ und ins kuͤnff⸗

tige / weder in dieſen gemeldten Oertern⸗ noch an

denen Ufern der Fluͤſſe Maroſch und Theiß / andere

Theiß/ unter der Themeswarer Provintz / und denen /
der Kaͤyſerl. Poſſeſſion und Gewaltunterworffenen
Provintzien / ſoll denen Uuterthanen beyderReiche /

ſo wohl allerhand Sorten Vieh darinn zu traͤn⸗

cken / als auch wegen der Fiſcherey / und anderer /
denen Unterthanen ſehr nothwendigen Commodi —

taͤten / gemein ſeyn. Wann aber beladene Schiffe
von denen obern / dem Kaͤyſerl. Dominio unter —

worffenen Theilen / ſo wohl auff der Maroſch in die

Theiß / als aus der Theiß in die Donau auff oder ab /

hin und wieder gehen / ſollen dieſelbe auff keinerley

Weiſe verhindert oder geſaͤumet / noch die Schiff⸗

farch deren Teutſchen Schiffen / oder anderer Kaͤy⸗
ſerlichen Unterthanen / gleichfalls in ihrem hin und

wiederlauffen incommodiret / ſondern frey und auff
das accommodirlichſte in dieſen zwey vorbeſagten
Fluͤſſen die Schifffarth gehalten werden : Und

weilen die Ubereinſtimmung beederſettiger Freund —
ſchafft und Wohlgewogenheit ſolches auch erfordert /
daß die des Ottomanniſchen Reichs Gewalt unter⸗

worffene Unterthanen des Gebrauchs dieſer offtge⸗
meldter Fluͤſſen theilhafftig ſeyn / als moͤgen ſie ſich

alch ohne Hinderung der Fiſcherey und anderer klei⸗

nen Schiffen gebrauchen .
Die Muͤhlen⸗Schiffe aber ſollen an ſolchen Or⸗

ten allein / allwo ſie keines andern Schiffarth / nemlich /

des Kaͤyſerl . Dominii , auff keine Weiſe verhinder⸗
lich ſeyn koͤnnen/ durch Communication und Con -

us beyder Herrſchafften Commendanten / geſtellt
werden . Auch damit durch Ableitung deren Waͤſ⸗
ern in die Maroſch dem Lauff der Kaͤyſerl . Schiffe
ein Schaden geſchehe / wird keines Weges erlau⸗

bet werden / daß weder der Muͤhlen / oder anderer

Urſachen halber / das Waſſer aus der Maroſch an⸗

derswohin dirigiret oder gefuͤhrt werde .

Alle Inſeln in dieſen obbemeldten Fluͤſſen / gleich⸗
wie ſie jeto in Kaͤyſerl. Gewalt ſeynd / verbleiben /
wie ſie jetzo beſeſſen werden / und die Unterthanen
beyder Reichen ſollen nicht allein friedlich und ruhig⸗
lich leben / ſondern auch / durch die allerſchaͤrffeſte
Edicta , von denen Inſolentzien und Widerlebꝛung
deren Pacten ſich zu enthalten abgemahnet werden.

III . Weilen das Land zwiſchen der Theiß und

Donau / Batßka genannt / in der Poſſo ſſion allein

und Voteſtaͤt Ihrer Kaͤyſerl. Majeſtäͤt iſt/ als ſolle
ſolches hinfuͤro auch unter Kaͤyſerl. Gewalt und Do —

minio verbleiben / doch ſoll Titol ferner nicht / als

wie es anjetzo iſt / kortificiret werden .

IV . Von dem aͤuſſerſten Ufer jenſeits der Theiß/
gegen dem Titoliſchen Ufer uͤber gelegen / und von

dem Winckel deſſelben Erdreichs / welches ſich durch
die Conjunction der Theiß und Donau terminirt /
ſoll eine gerade Linte biß an das Ufer der Donau ge⸗

zogen werden . Item , gegen uͤber von dem jenſeits
gelegenen Ufer der Theiß/ ſoll ebenfalls eine gerade
Linie biß zů dem jenſeitigen Ufer des Fluſſes Boſſut /
und von dannen an den Ort / wo dieſer gemeldte Fluß
Boſſut ſich mit dem groͤſten Arm in die San er⸗

groͤſſere oder kleinere Plaͤtz/ welche eine Geſtalt eint⸗Linte K5
ger Fortification zeigen moͤgen / ausgebatiet werden . Steiner / Pfaͤle/ oder auff andere Weiſe von einander

Der Gebrauch diefer Fluͤſſe der Maroſch und der geſchieden werden / und zwar folgender geſtalt : Daß

geuſt / gezogen werden . Morawitz aberſoll chne alle

lortitication liegen bleiben / und allein auff beyden
Seiten des Ufers offene Doͤrffer angebauet werdenz

durch dieſe erſt angezogene tormirte und diſtincte

Linien / ſollen die Reiche entweder durch Graͤben/

das Land gegen Belgrad zwiſchen denen ſchon ge⸗
meldten Linien / unter der Gewalt des Maͤchtigſten
Tuͤrckiſchen Kaͤyſers : Das jenige Land aber ſo auſ⸗
ſerhalb derſelben gelegen / in der alleinigen Gewalt

und Loſſeſſion des Maͤchtigſten Roͤm . Kaͤyſers ver⸗

bleiben / und nach Ausweiſung dieſer Graͤntzen ein

jedes Theil die durchlauffende Fluͤſſe beſitzen.
V. Von dem Mund des Fluſſes Boſſut in die

San / biß dahin / wo der Fluß Unna in die Sau

fleuſt / gehoͤret ein Theil unter das Chriſtl . Kaͤyſerl.
Gebiet / den andern Theil aber ſoll der Tuͤrckiſ . Kaͤy⸗
ſer beſißen. Derzwiſchen durch flieſſende Fluß Sau /
und die darinn gelegene Inſeln / ſollen gemein / in⸗

gleichen ſoll auch der Gebrauch der Schifffahrt hin
und wieder zu auderen Commoditaͤten beyderThei⸗
len Unterthanen ebenfals gemein ſeyn / welche bee⸗

derſeits einen friedſamen und ruhigen Wandel trei⸗

ben ſollen .
Das biß an den Fluß Unna , unter das Gebiet

des Ottolnanniſchen Kaͤyſers gehoͤrige Land / auff
der BoßniſchenSeite / ſoll durch das jenſeitige Ufer
des Unna⸗· Fluſſes geſchieden / und terminüretſeyn /

mit Evacuation von Novi / Dubitza / Jeſſ . ⸗
nowitz / Dobay und Brod / jenſeit auff der

Boßniſchen Seite gelegen / und was ſonſten noch
vor ein dergleichen Ort in ſelbigem Diſtrict befind⸗
lich / ſelbiger ſoll nach abgefuͤhrten Kaͤyſ. Trouppen
von dannen / ſolcher Seiten allerdings frey gelaſſen
werden : Caſtanowitz aber und die Inſeln un⸗

terhalb des Gebiets von Novi / gegen die Sau / mit

denen ferneren Ufern der Unna , weilen ſelbige be⸗

reits in der Gewalt des Roͤm. Kaͤyſers ſeynd/ ſolche
ſollen noch ferners durch die Limites von dannen un⸗

terſchieden werden .

Letzlichen diejenigePlaͤße / welche jenſeits von der

Sau entlegen / und von beyden Theilen durch Be⸗

ſatzungen erhalten / und beſeſſen geblieben ſeynd/ ſol—
len mit der vor gegenwaͤrtigem Kriege dazu gehoͤri⸗
gen Gegend / hinwieder in der Bottmaͤſſigkeit jedes
beſitzenden Theils verbleiben ; jedoch mit der Condi -

tion , daß eheſtens beyderſeits Commiſſerii zu de⸗

butiten ſeynd / welche die Diſtricten und Land⸗

ſchafften / jede inſonderheit / durch Graben/ Steine /
Pfaͤle/ oder auff allerleyhWeiſe ( um alle Confuſion

zu verhuͤten) zu ſtellende Zeichen / in denen Croati⸗

ſchen Fronticren / biß zu denen letzten Continen /
die Marcken der / in eines jeden Theils Dominii

Voſſeſſion bleibenden Oertern / abſcheiden und abſon⸗
dern ſollen .

Wann ſich aber an beyden Seiten jemand unter⸗

ſtuͤnde/ eines oder das andere aus dieſen Zeichen
zu veraͤndern/ zu verwechſeln / und auszureiſſen / hin⸗
wegzunehmen / oder auff einerley Weiſe zu verletzen /
durch alle moͤgliche Inquilition aber ertappet wuͤr⸗
de / ein ſolcher ſoll andern zu einem Exempel aller

Schaͤrffe nach abgeſtraffet werden .

Denen Commiſſarien aber / ſo die Scheidung
derer Limirum in dieſen Conligen vornehmen / ſoll

durch
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16559 , durchKaͤyferl . Edicta anbeſohlen werden/ damnit ſie

die Ruhe und Sicherheit beyder Herrſchafften Un⸗

terthanen ſich recht angelegen ſeyn laſſen/ ohne Zanck/
auch ohne allen eigenen Nutzen die Laͤnder auf das

beſte zutheilen / und ſolche klaͤrlich abzuſondern . Und

weil die jenſeit der Sau unweit Brod / ( als welches

der Tuͤrckiſche Kaͤyſer wiederbekommet ) durch die

Kaͤyſerl. Soldaten neuerbaute Schantzen / bey dem

Auszugder Kaͤyſerl. von dannen / wieder uͤbern Hau⸗

fen geworffen werden muͤſſen/ der Ort aber ſehrbe⸗
quehm zur Kauffmannſchafft iſt / als kan allda eine

nuͤliche Stadt dazuaufgerichtet / jedoch ſolche keines

weges in der Form eines Schloſſes oder Veſtung ein⸗
gerichtet werden .

VI . Nach durch dieſe Tractaten definirter /

auch da es von noͤthen ſeynwird / wuͤrcklich durch der

deputirten Commifſarien geſchehener Abtheilung
und befeſtigter / oder künfftig zu bequemer Zeit durch

den Fleiß gedachter Commiſſarien / beyderſeits zu be⸗

veſtigenden Graͤntz Scheidung / ſoll ſolche beyderſeits
heilig und emſig gehalten werden / alſo daß unter kei⸗

nem Schein oder prætext ſelbige erweitert / ander⸗

werts hingezogen / oder veraͤndert / auch keinem ver⸗

glichenem Theile erlaubt ſeyn ſolle / in des andern

Theils Territorio über die einmal veſt geſtellte

Graͤntzen/ dasgeringſte Recht oder Gewalt zu Præ

tendiren / zu exαοren / oder unterm Schein einer

Ubergabe oder Bezahlung einigen/ ſo wohl ruͤckſtaͤn⸗

digen als kuͤnfftigen Tributs / oder aber zu einiger

anderer / durch Menſchen⸗Verſtand erdenckli⸗

cher exaction , oder vexationzu treiben / und zu be⸗

unruhigen / ſondernallerUnfried nach Billigkett / ab⸗

gewendet werden.
VII . Esſoll auch einem jeden Theil erlaubt ſeyn

und frey ſtehen/ zur Verſicherung ſeiner Sontinen /
aufalle beſt⸗ moͤglichſte Weiß die Schloͤſr / Veſtun⸗
gen und Oerther/ die durch dieſen Friedens⸗Schluß
beſeſſen bleiben / wo ſie auch irgend befindlich / ſolche

zu verbeſſern / mitallem zu verſehen und zu befeſtigen /

ansgenommen diejenige / welcher wegen man beyder⸗
ſeits benanntlich ſich verglichenhat : Zu der Einwoh⸗

ner bequemen Wohnungen aber / loͤnnen üͤberall auf

denen letzten Conſinen / ohnealleHinderniß und ex⸗

ception von beyden Theilen offene Doͤrffer aufge⸗
bauet werden / nur allein daß unter dieſem prætext

keine Veſtungen moͤgen aufgerichtet werden .

IIX . Allefeindliche Streiffereyen und Eroberun⸗

gen / auch die heimliche/ oder unverſehens geſchehene
Einfaͤlle/ Verheerund Verwuͤſtungen beyderſeits
Lander / und Herrſchafften / ſollen durch ſchaͤrffeſte
Mandata verboten / und nicht erlaubt ſeyn ; Die

Ubertreter dieſes Artickels aber / wo ſie auch attrapi⸗

ret werden / ſollen alſo gleich incarceriret / und durch

das Recht des Orts / wo ſie gefangen worden / ohne ei⸗

nige Nachſehung / nach Verdienſt abgeſtraffet / und

die beyihnen gefundene geraubte Guͤter / nach geſche⸗

henerſcharffen inquiſition , mit allen Rechten ihren

Eigenchums⸗Herrn wieder zugeſtellet werden . Die

Capitains auch ſelbſten / Commendanten / und Vor⸗

geſetzte / beyder Theilen follen die Juſtitz / ohne Unter⸗

ſchleichung einiges Unrechts / bey Verluſt ihres
Dienſtes / nicht allein / ſondern auch des Lebens und

aller Ehren / auf das ſchaͤrffeſte zu adminiſtriren

verbunden ſeyn .

ben ſich niederlaſſen oder acommodirenkoͤnen / danit

eibung rklcheStocs
X . Es ſolle zu kuͤnfftigen Zeiten auch keines

wegs erlaubt ſeyn denen loſen Leuten / als rebelliſchen
Unterthanen / oder Malcontenten / einigen Unter⸗

ſchleiff oder Auffenthalt zu verſtatten / ſondern es ſol
ein jedes Theil verbunden ſeyn/ dergleichen deute /
auch alle Moͤrder und Raͤuber / ob ſie ſchon des an⸗

dern Theils Unterthanen ſind/ in weſſen Gebieth ſie
betreten werden / zu der wuͤrcklichen Straffe zu zie⸗
henz Wann ſit aber nicht zu bekommen waͤren/ ſol⸗
len ſie ihren Capitainen und Vorgeſezzten / wo man in

Erfahrung bringt / daß ſie ihren Unterſchleiff haben/
entdeckt werden / welche ſie abzuſtraffen/ befehligetwer⸗
den ſollen . Wann aber auch dieſe ihrem Otncio in

Beſtraffung ſolcher Boͤßwichter nicht gnug thun /

ſollen ſie in die Ungnad ihres Kaͤyſers fallen/ undent⸗
weder von ihren Dienſten verſtoſſen / oder ſelbſten an

ſtatt der Ubelthaͤter geſtraffet werden . Damit

aberdieſem laͤſterlichen Muthwillen umb deſto beſſer

vorgebeuget werde / ſoll keinem Theile erlaubt ſeyn/
freye Heyducken oder Praͤbecken / oder dergleichen La⸗

ſterhafftes Geſindel / undLeuth zu halten / welche nichtf
etwan unter eines Fuͤrſten Sold ſtehen/ ſondern vom

Raube leben / und ſollen ſo wohl dieſe / als auch diejeni /
ge / welche dergleichen aufhalten / nach Verdienſt ab⸗

geſtrafft werden / und ſolle ſolchen boͤſen Buben / obſ

ſie wohl ihr gewoͤhnlichts deben zu beſſern ſcheinen
moͤchten / kein Glauben beygemeſſen / noch ſie auf den

Graͤntzen gedultet / ſondern auf andere weit entlegene
Derter hin verſetzet werden .

X. Weil waͤhrender Zeit dieſes gegenwwaͤrtigen
Kriegs / unterſchiedene von den Hungarn und Sie —

benbuͤrgern/ aus der Unterthaͤnigkeit Ihrer Kaͤyſerl.

Maj entwichen / undſich auff die Graͤntzendes hohe
Türckiſchen Reichs begeben und der durch den

Stillſtand zwiſchen beyden Reichen geſchloſſene
fruchtbahreFriede dieſes Orts ebenfalls gebüͤhrender

Maſſen hinkuͤnfftig geſichert ſeyn moͤge/ ſo iſt man

dieſer wegen alſo ůͤberein gekomen/ daß ſelbige in denen

Gebiethern erſtbenannten hohen Reichs / nach Belie/

aher nicht auf einige Weiſe der Graͤntzen Pranquilli -

taͤt/ und der Unterthanen Ruhe beunruhiget werden

moͤge/ ſoſollen diejenige Oerther / wo ſich beſagte Per⸗
ſonen niederlaſſen / weit von den Graͤntzen entfernet

ſeyn/ Ihren Weibern aber Jug und Macht gegeben
werden / ihren Maͤnnern zu folgen / und mit ihnenin
einem Kaͤyſerl. allignirten von dieſem Viſtrict ent⸗
legenen Ort zu wohnenz nachdem ſie aber ins kuͤnffti⸗

ge denen uͤbrigenUnterthanen des Maͤchtigſten Tüͤr⸗
ckiſchen Kaͤyſers beygezehlet worden / ſoll ihnen nichts

mehrzulaͤſſtg ſeyn/ von deſſen Unterthaͤnigkeitwieder

zurůck zu weichen / undwann einige zuruͤck kommen /
und in ihr Vaterland ſich begeben wolten / ſol⸗
len ſie unter die Ubelgeſinnte gerechnet/ undihnenvon
den Kaͤyſerl. keine Unterhalt oder Auffhaltung ge⸗

geben werden ; wann ſie auch ertappet werden/ ſollen

ſie denen Tuͤrckiſchen Graͤntz⸗Commendanten ex⸗

tradiret werden/ umb die Sicherheit des Iriedens de⸗

ſto mehrzu erhalten .
XxI . Zur gaͤntzlichen Aus / und Wegraͤumung al⸗

ler in denen Confinen uͤber etwan einen oder andern
Artickel dieſes Armmiltitii , oder ſonſten hinfüͤro an⸗

wachſender Controverſien / Ditfetences , oder Un⸗

einigkeit / iſt zu einem bereiten und zeitlichen Mittel
vonnoͤthen/ daß beederſeits gleich anfaͤnglich auch in

lechetl .
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ge/ ſondern anſehnliche / fromme / erfaht ne und fried⸗

liebende Maͤnner ſeyn ſollen/ erwaͤhlet werden : und

[ Commiſlatien / ſo keines Wegs geitzi⸗

dieſe ſollen mit einem gleichenGefolge ffitduet Dir
Perſonen / ohne Kriegsheer / an einem bequemen? rt

alle und jede Strittigkeiten anhoͤren/ erkennen/ dar⸗

über ausſprechen / und freundlich vergleichen auch

ſolche Ordnung und Weiſe veranſtalten /eben eine ſo 56
wodurch ein jeder Theil ſeine Leute und Untertha⸗

nen / ohne allen Widerwillen und Prartext groſſor
Straffen / zu einer vertraͤulichen undbeſtaͤndigen

FriedensOblervantz compelliren koͤnne ; Wann

aber ſolche wichtige Geſchaͤffte vorfallen/ welche durch
die Commiſſarien beyder Theile nicht verglichen

und expediret werden koͤnnten/ ſollenſie ſolche an

beyde Maͤchtigſte Kaͤyſere remittiren / damit ſie ſel⸗
bige zu vergleichen / zu ſtillen und auszuloͤſchen Mit⸗

tel und Wege erfinden / und anwenden koͤnnten / der⸗

geſtalt/ daß ſolche Zwiſtigkeiten ſo / als ſichs immer

thun laͤſt/ in kurtzer Zeit bengeleget / und derer He⸗

bung auff keine Weiſe verabſaͤumet/ oder in die aͤn⸗

ge verzoͤgert werden moͤge . Und weil uͤber dieſes in

denen vorherigen heiligen Ca pitulationibus das

Schlagen und die Ausforderungen verbotten wor⸗

den / ſo ſoll auch anjetzo / wann einige in einen beſon⸗
dern Streit zu gehen ſich unterſtehen moͤchten / ge⸗

gen dergleichen Ubertrettung mit ſcharffer Straffe
verfahren werden .

XII . Die Gefangene / welche Zeit waͤhrenden ge⸗

genwaͤrtigen Krieges in die Gefangenſchafft gebracht
worden / und in denen oͤffentlichen Gefaͤngnuͤſſen
noch uͤbrig ſeyn / koͤnnen / vermoͤge dieſes nutzbaren

Friedens / dero Befreyung dermaleins hoffen / und

moͤgen ohne lædirung der Kaͤyſerl. Maj . und der

Gewonheit / in ſolchem Elend der Gefaͤngnuͤß nicht

gelaſſen / ſondern ſollen / vermoͤge altem Gebrauch /

oder aus andern redlichen Urſachen / durch eine Aus⸗

wechſelung in die Freyheit geſetzt werden / und wann

mehrere / oder vornehmern Standes / bey einem als

bey dem andern Theile gefunden wuͤrden /ſo ſoll we⸗

gen der uͤbrigen Befreyung / wann die lolenne Ge⸗

ſandte ihre Anſuchung vorbringen / die gnaͤdtge/ und
dieſem fruchtbaren Frieden anſtaͤndige Vietaͤt beeder

Kaͤyſere ſolches keines weges ausſchlagen ; denen

jenigen aber / welche ſich bey plivat - Perſonen oder

bey denen Tartarn befinden / wird zugelaſſen / ihre
Freyheit durch eine redliche / und ſo viel als geſchehen
kan / durch eine geringe Rantzion zu ſuchen . Wann
aber mit des Gefangenen Herrn kein redliches Ac -

commodement gemacht werden kan / ſollen die

Richter des Orts allen Streit durch einen Vertrag
ausfuͤhrenz Und wann dieſes auff ſolche Wege
auch nicht geſchehen koͤnnte / ſo ſollen die Zefangene
vor ihrem probirten und bezahlten Werth entweder

durch eine Zeugenſchafft / oder aber durch ein Jura⸗
ment befreyet werden / und hergegen ihre eines groͤſ⸗
ſern Gewinſts begierige Herren nicht befuget ſeyn/
ſich dieſer Befreyung zu widerſetzen . Und wann

von Seiten deshohen Ottomanniſchen Reichs keine

Leitte ausgeſchickt werden ſolten / welche auff derglei⸗
chen Gefangene Fleiß anwenden / ſo wird denen

Kaͤyſerl . Vorſtehern vorbehalten / ſelbige ulnb ſol⸗
che gefangene Tuͤrcken vor den jenigen Werth / da⸗

FPpeatri Europæi XV . Theil ,

vor ſie erkaufft worden / zu diwittiren / und ihre
Herren dahin anzuhalten . Und alſo ſoll dieſes hei⸗

lige Werck mit beyderſeits gleicher Lietaͤt Promo⸗
viret / und damit beyderley Gefangene aus beſagter
Urſache befreyet werden . Beyderſeits Plempo -
tentiarii wollen indeſſen vor ſich allen Fleiß anwen⸗

den / damit die arme Gefangene leydentlich tractiret

werden .

XIII . Wegen der Roͤmiſch⸗CatholiſchenGeiſtli⸗
chen/ unddesChriſtlichen Religions⸗Exercitii, nach
dem Brauch der RoͤmiſchCatholiſchen Kirche / wird

der Durchleuchtigſte und Maͤchtigſte Tuͤrckiſche
Kaͤyſer alles das jenige / was ſeine glorwuͤrdige Vor⸗

fahren in ihrem Reich entweder durch die vorherge⸗
hende heilige Capitulationen / oder durch ſonder⸗
bare Edicta und Mandata , vergoͤnnet/ kuͤnfftig auch

halten und conlirmiren / alſo daß gemeldte Geiſtli⸗
che ihre Kirchen wieder repariren und auszieren /
auch ihre von Alters her gewoͤhnliche Functiones

exerciren koͤnnen/ und ſoll nicht zugelaſſen ſeyn/ daß
jemand wider die heilige Capirulationes , und wi⸗

der die Goͤttliche Geſetze / mit einigerley Moleſtien /
oder Geld⸗Begehrung / gedachte Geiſtliche / weß Or⸗

dens oder Condition ſie ſeyn / beleydige / ſondern
ſollen ſich der gewoͤhnlichen Kaͤyſerl. Fictaͤt zu er⸗

freuen haben / und ſelbige genieſſen . Uber diß ſoll
des Allerdurchleuchtigſten und Maͤchtigſten Roͤmi⸗

ſchen Kaͤyſers lolennen Geſandten zu der Pforten
erlaubt ſeyn / ſeine Comauſſiones wegen der Reli⸗

gion / und der Oerter der Chriſtlichen Beſuchung in

der heiligen Stadt Jeruſalem / vorzubringen / und

ſeine Inſtantien vor dein Kaͤyſerl. Thron vorzu⸗

tragen .
XIV . Die Handelſchafft ſoll auch / laut vorhe⸗

riger heiligen Sapitulationen / beyder Theilen Un⸗

terthanen in allen Kaͤyſerl. Reichen und Gebieten

frey ſtehen / damit aber alles zu beyderſeits Nutzen
und ohne allen Betrug undLiſt geſchehen moͤge/ ſoll
durch de putirte Commĩtlarien / ſo die Handelſchafft
wohl verſtehen / zur Zeit beederſeitiger tolennen Ge⸗
ſandtſchafften dißfalls gehandelt werden . Und

gleich wie mit allen andern des hohen Ottomanni⸗

ſchen Reichs freundlichen Nationen gehandelt wird /
alſo ſoll auch eine jede Kaͤyſerl. Majeſt . zuſtaͤndige
Nation die Freyheit / Sicherheit und Nutzbarkeit der

Commercien in dem hohen Reich auff bequeme
Weiſe und mit gebraͤuchlichen Privilegien genieſ⸗

ſen / und ſich deren zu erfreuen haben.

XV . Alle die jenige Conditiones , welche in den

vorigen heiligen Capitulationibus ausgeſprochen /
und in denen vorherigen Puncten dieſes Kractats

nicht ſti puliret ſind/ oder der freyen eines jeden der

Beſitzenden Herrſchafft und Brauch nicht widerſpre⸗
chen/ ſollen kuͤnfftig auch heilig gehalten werden / anch

alles das jenige cafſiret werden / welches denen ob⸗

bemeldten auff einigerley Weiſe widerſpricht .

XVI . Damit auch umb deſtotnehr dieſes Armi⸗

ſtitium und die gute Freundſchafft zwiſchen beyden
Maͤchtigſten Kaͤyſern beſtaͤttiget und vermehret wer⸗

de / ſollen beyderſeits ſolenne Geſandte geſchickt/ und
mit gebraͤuchlichen Cerimonien vom Eingang in

die Graͤntzen biß zur Wiederkehr an den Ort der an⸗

dern Abwechſelung auffgenommen / verehrt / tractirt

und begleitet werden : Welche zum Zeichen der

Freundſchafft ein freywilliges/ doch anſtehendes / und

beyder Kaͤyſer Dienitaͤt gleichfoͤrmiges Geſchenck
Unn mit⸗

—
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Und werden ſie zu Anfange
des Sommers im Monat Junto zur Reiſe / auff
vorhergangene Correſpondence , nach ſchon lan⸗

gem zwiſchen beyden Reichen obſervirten Gebrauch /
ausgewechſelt werden . Welchen beyden ſolennen
Geſandten auch an denen Kayſerl . Hoͤfen / was ih⸗

nen zu begehren gefaͤllet / verſtattet / und zugelaſſen

ſeyn ſoll .
XVII . Die Regel und Maß der Curialien / die

Niniſtres zu empfangen / und ebenfalls die Em⸗

pfangene zu ehren / und die hin und her gehende oder

verbleibende zu tractiren / ſoll / nach der vorhin ſchon
gebraͤuchlichen Modalitaͤt ins Kuͤnfftige von bey⸗

den Setten mit gleicher Ehre / und nach Unterſchied
des Chatacters und Prærogativ beobachtet wer⸗

den . Auch ſoll denen Kayſerl . Geſandten / Reſiden⸗
ten / und allen ihren Leuten erlaubet ſeyn / ſich nach

Belieben zu kleiden / daran ſie niemand ſolle hindern
koͤnnen. Weiter ſollen die Kayſerl . Miniſtru , ſie
moͤgen eines Oratotis , oder Geſandten / oder Reſi⸗
denten / oder Agenten Stelle vertreten / aller Privi -

leg jen / Immunitaͤten und Freyheiten / welcher an⸗

derer Fuͤrſten und der Pforten Freunde Abgeſand⸗
ten genieſſen / ja auch zumn Unterſcheid der Præroga⸗

tiv der Kayſerl . Dignitaͤt auff eine gebraͤuchliche
beſſere Weiſe ſich zu erfreuen / und freye Macht ha⸗
ben / Dolmetſcher mit ſich zu fuͤhren; Ingleichen
moͤgen ihre Couriers / und andere von Wien zuder

Pforten / und von dannen zuruͤck / oder ſonſten hin⸗
und hergehende Leute / ſicher und frey paſſiren / und

ſoll ihnen / um ihre Reiſe ſicher fortzuſetzen / alle Gunſt
und Gewogenheit bezeiget werden .

XIIX . Ob auch wohl dieſer Friede nach denen

proponitten Conditionen geſchloſſen / ſo wird

doch ſolcher erſt in allen Theilenſeine voͤllige Krafft /

der Obligation und gebuͤhrenden Verbindung nach /

erreichen und einfuͤhren / wann alles und jedes / was

von denen Grentzen obangezogener maſſen hin und

wieder verſprochen / und angenommen worden / ſo
wol was die Unterſcheidung der Oontinen / als die

Ausleerung undvoͤlligeDemolirung betrifft / zum
ffect und Exccotion wird gebracht worden ſeyn ;

Alſo / daß nach vollzogener Deſisnation der Gren⸗

tzen / in jeden Contihen gleich die Demolition und

vacuatiot daraufßerfolgen ſolle / welches / damtt

es auff das ſchleunigſte von ſtatten gehen moͤge / ſol⸗
len die Commiſſarien beyderſeits die Grentz⸗Schei⸗
dung und Conſigia zu ſtellen / und zu unterſcheiden
ernennet werden . Welche nemlicham Tag des R .

quinoctii oder den22 . Monats Tag Martſi , oder

den 12 . diro nach dem alten Calender dieſes 1699 .

Jahrs in denen Oertern / und der denen Commiſ-
larien / mit Conſens der Gubernatoren beyderſei⸗
tigen Continen zu determiniren / mit einem mit⸗

telmaͤſſigen und friedſamen Comitat erſcheinen ſol⸗
len / und in Zeiten von 2. Monaten / womoͤglich /
oder auch ehender / wann es ſeyn kan / die Conti -

nia , Limites , unddeutliche Grentzen / wie ſolchein
obigen Artickeln enthalten / unterſcheiden / abthei⸗
len / und außzeichnen / auch wasdurch die Pleni —

potentiatios beyderReichen geſchloſſen / auff das

embſigſte und baldigſte ins Werck richten .

XIX . Dieſe Conaͤitiones aber / und Artickel /
wie ſolche in dieſe beyderſeits beliebte Form gebracht

terſchrieben / und die lolenns ratiticirte Diploma .
ta in Zeit von 30 . Tagen / von dem Tag der Unter⸗
ſchreibung / oder ehender auff denen onfinendurch
die Hoch⸗und Wohlgebohrne Abgeſandte Gevoll

maͤchtigte Mediatores gegen einander und auff⸗
richtig ausgewechſelt werden / wie dann die abge⸗
ſandte blentpotentiarii beyder Reiche unfehlbar ſich
dahin obligiren / und ſolches ins Werck zu richten /

verſprechen .
XX . Dieſes Armiſtitium dann ſoll ſich mit der

Huͤlffe GOttes auff 25 . continuirlich nacheinan⸗
der folgende Jahr / von dem Tagan / daſolches un⸗

terſchrieben worden / erſtrecken ; Nach verfloſſe⸗
nen ſolchen Jahren / oder auch mittler ſolcher Zeit/
bevor ſelbige verflieſſen / ſoll einem jeden Theil frey
ſtehen / wemees alſo gefallen wird / dieſen Frieden
noch auff mehrere Jahre zuverlaͤngern .

Dexohalbenſollen alle und jede / beyderſeits mit

freyen Conſens beſtaͤttigte bacta , zwiſchen Ihrer
Majeſt . dem Allerdurchlauchtigſten und Maͤchtig⸗
ſten Roͤmiſchen Kayſer / und Ihrer Maſeſtaͤt dem

Durchlauchtigſten und Maͤchtigſten Tüͤrcktſchen
Kayſer / und deren Erben / auch ihren Koͤnigrei⸗
chen und Reichen / ingleichen zu Waſſer und zu Lan⸗

de gelegenen Landſchafften/ Staͤdten/ Unterthanen/
und Untergebenen / heilig / ſorgfaͤltig und unver⸗

bruͤchlich gehalten werden 3 Und ſoll allen bey⸗
der Theilen Gubernatoren / Vorſtehern / Kriegs⸗
Obriſten / und Soldaten / wie ingleichen allen
und jeden unter ihrer Obhut / Gehorſam und Un⸗

terthaͤnigkeit Stehenden ernſtlich anbefohlen werden /

daß ſelbige ebenfals ſich denen vorgemeldten Condi —

tionen / Clauſulen / Pacten und Artickulen voͤllig
gemaͤß bezeigen / auff alle Weiſe ſich huͤten/ damit

wider dieſen Frieden und Freundſchafft / unter was

Namen und Prærext es auch ſey / ſie ſich untereinan⸗

der nicht erzuͤrnen / oder Schaden zufügen / ſondern
ſich von aller Feindſeligkeit gaͤntzlich enthalten / gute
Nachbarſchafft pflegen / und vergewiſſert ſeyn / daß

wann ſie dieſer Warnung nicht nachleben / mit

ſcharffen Straffen wider ſie verfahren werden ſolle .
Der Crimiſche Cham auch / und alle Tartariſche
Voͤlcker / wie ſie auch Namen haben / ſollenzit
Haltung dieſes Friedens / guter Nachbarſchafft
und erneuerter Einigkeit / gebuͤhrlich dahin verbun⸗

den / und ihnen keines wegs erlaubet ſeyn / darwieder

zu handeln / oder einige Feindſeligkeiten wider die

Kayſerl . Provintien / und deren Unterthanen
/ oder

Untergebene zu veruͤben : Endlich / wann jemand /
entweder aus andern Kriegs - Herren / oder

von der Tartariſchen Nation , wider dieſe heillge
Capitulationes und derer Pacta und Artickel / et⸗

was zu unterfangen / ſich geluͤſtenlaſſen ſolte / der⸗

ſelbe ſoll mit den ſchaͤrffeſten Straffen angeſehen wer

den . Und ſoll demnach der auff dieſe Weiſe gemeld⸗
te Friede / Ruhe und Sicherheit deren Unterthanen
beyder Reichen / von dem Tag obbemeldter Unter⸗

ſchreibung anfangen / und von dar an allerſeitige

Feindſchafften auffhoͤren und auffgehoben werden/
und hergegen beyderſeits Unterthanen Sicherheit

und Ruhe genieſſen ; Zu dem Ende / und damit de⸗

ſto mehr die Feindſeligkeiten mit moͤglichſter Sorge
und Fleiß auffgehoben werden moͤgen / ſollen auff
das ſchleunigſte Mandata und Edicta des zůt Publi⸗

worden / ſollen von beyden Kayſerl . Mʒajeſtaͤt. un⸗ cirenden Friedens / an alle Gouverneurs ausgefer⸗
tiget !

Fried.
Artie
zwiſch
Cron
und d.—2
Turch
Reich
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wird / binnen welcher die Of

dieſem Friedens Se

ſo werden 20 . Tage
chem Tag / wann etwan einer etwas feindſeliges auf

derſelbe ſoll obangeregten un
unnachlaͤſſig unterworffen ſeyn.
lich dieſe / durch gegenwaͤrtige 22 .

Damit auch end⸗

und mit hoͤchſt⸗gebuͤhrendem K eſpect unverbruͤch⸗
lich gehalten werden moͤte/ als haben die Ottoman⸗

niſche Herrn Pleni potentiatii , krafft threr ihnen

verliehenen Kayſerl .

unterzeichnetes Inttrüument in Lateiniſcher Spra⸗

che / als ein geſetzmaͤſſiges und guͤltiges Inttru⸗

ment , ihnen extradiret .

Die Artickel mit der Cron Polen / haben darauff

beſtanden :
Zu ſtetswaͤhrendem Gedaͤchtnuͤß und Wiſſen⸗

ſchafft / ſey jederman kund gethan : Nachdem zwi⸗

ſchen der Cron Polen / und dem Tuͤrckiſchen Reich

eine geraume Zeit groſſe Uneinigkeit geſchwebet / wel⸗

che zu daͤmpffen / und nicht ferner Menſchen Blut

zu vergieſſen / ſondern vielmehr auff beyden Seiten

Fried und Einigkeit zu ſtifften / der Aller⸗Durch⸗
lauchtigſte und Großmaͤchtigſte Koͤnig zu Groß⸗

Britannien / Franckreich und Irland / Wilhelm

der Dritte / und die Hochmoͤgenden Herren General⸗

Staaten der Vereinigten Niederlanden / zu Befoͤr⸗

derung der angenehmen Friedens⸗Tractaten / Ihre
Mediation anerbotten / und durch ſolche Perſonen

fortgefetzet/ ſo das Ihrige / als Mecliatores , uͤberall

guffs beſte erwieſen / nemlich die Hochgebohrne Ple —

aipotentiarien und Abgeſandten an die vortreffliche

Türckiſche Pforte / Wilhelm Herrn von Pager ,

Freyherrn von Beaudelert inder Grafſchafft Staf⸗

fort / und gedachter Grafſchafft Koͤnigl. Lieutenant /
auff Seiten der Britanniſchen Majeſt . Und Hn.
Jacobum Colier , auff Seiten der Hochmoͤgenden
Herren General⸗Staaten der Vereinigten Nieder⸗

lande ; geſtalt dann dieſelbe allen Fleiß angewandt /
wie mit der Huͤlffe GOttes / durch eine beyderſeitige
laelination und Belieben zum Frieden / gedachtes
Unvernehmen gedaͤmpffet/ oder gantz abgethan wer⸗

den moͤchte / auch zu dem Ende zu Carlowitz an den

Sirmiſchen Grentzen / allwo die Zuſommenkunfft

lichen Mediation Anordnung und Bewilligung
vorgenommen / und Friedens⸗Artickel auffgeſetzet

worden / mit dem Durchlauchten und Hochgebohr⸗
nen Herrn Mehemet Effendi , Groß⸗Cantzlern des

vortrefflichen Ottomanniſchen Reichs / und dem

dro Mauro Cordato , aus dem Edlen Geſchlecht

hen Regierung / und beyden zu dieſen Friedens⸗Tra⸗
caten verordneten vollmaͤchtigen Geſandten / ſich

Thcatti Europæi XV . Theil .
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tiget werden ; Und weil jedoch einige Zeit erfordert
fficiers / ſonderlich in den

weit entlegenſten Oertern in den Contiaus , von
˖

hluß Nachricht erhalten moͤgen/
zum Termin geſetzt / nach wel⸗

irgend einer Selte zulaſſen /oder vornehmen ſolte/
id declaritten Straffen

Artickel geſchloſ⸗
ſene Friedens Handlung beyderſeits angenommen

Gewalt / das Iuſtrumentum

deſſelben uns in Türckiſcher Sprache beſchrieben und

unterſchrieben / legitime und valide zugeſtellt :

Wir auch hergegen Krafft des Mandats und uns

ertheileten Vollmacht dieſes eigenhaͤndig und mit

eigenthuͤmlichen Pittſchafften unterſchriebenes und hiermit gehoben / gute Freund - und auffrichtige

der vollmaͤchtigen Abgeſandten / nach der vortreff⸗tzen richtig / und

denen Setſionen / es durch GOttes Gnade end⸗

lich ſo weit gebracht / daß man dieſer laͤngſtser⸗
wuͤnſchten Friedens⸗Handlung wegen / gewiſſe Ar⸗

tickel oder Puncten gegen einander auffgeſetzet / und

von neuem wiederum auffrichtige Freundſchafft und

Friede / zwiſchen dem Aller⸗Durchlauchtigſten und

Großmaͤchtigſten Sultan und Kaͤyſer der Muſel⸗
maͤnner / dem Sohn Sultau Mehmet / Sultan

Muſtafa : Und dem Aller⸗Durchlauchtigſten und

Großmaͤchtigſten Koͤnige KJ8810 , dem An ,

dern / meinem Gnaͤdigſten Herrn / und der Polniſ .

Republiqus errichtet : Welche dann vollkoͤmmlich

beſchloſſen / und in folgenden mit beyderſeits Bewil⸗

ligung auffgeſetzten Artickeln / ſo jederzeit heilig und

unzerbruͤchlich von beyden Herrſchafften und Rett⸗

chen ſollen zu halten ſeyn / beſtehen :
I . Daß nachdem die mit dem Großmaͤchtigſten

Tuͤrckiſchen Reiche / viel Jahre her gehegte Feind⸗

ſeligkeiten / durch Huͤlffe des Allerhoͤchſten GOttes

Nachbarſchafft wiederum gepflantzet / auch die Un⸗

terthanen in vorige Sicherheit und Ruhe geſetzt wor⸗

den / die Grentzen / wie ſie vor den letzten zweyen Krie⸗

gen geweſen / wiederum eingerichtet und geſtellet/
und die Graͤntzen der Polniſchen Provintzien / von

den Graͤntzen des Tuͤrckiſchen Reichs / theils
was

was

Moldan / theils andere Diſtricte anbelanget / nach

den alten Graͤntzenabgeſondert / und unterſchieden

moͤgen werden / und daß auff beyd en Theilen / weder

einige Prætenſion noch extenſion geſchehen / ſon⸗
dern die uhralte Graͤntzen/ ſollen ohne Veraͤnderung
oder Verwirrung / ſteiff und unverletzt erhalten
werden .

II . Alle und jede Veſtungen / groſſe oder klein

Plaͤtze / zu den alten Moldatuſchen Graͤntzen gehoͤ⸗

rig / wie ſie in dem Kriege / ſo vor dem letzt⸗gewe⸗

ſenen ſich befunden / und biß anhero in Polniſcher

Bottmaͤſſigkeit ſich befinden / ſollen von Polniſcher

Beſatzung befreyet/ und der Moldauiſchen Krovintz /
zu welcher ſte vor dem letztern Kriege / und bey fried⸗
lichem Stande gehoͤret / frey und ungehindert gelaſ⸗

ſen werden .

III . So ſoll auch das /
gen/ an den alten Polniſchen Graͤ

Hauß Caminieck / bey Herausne
ckiſchen Beſatzung / evacuiret /

len wieder uͤberlaſſen werden / ſo d

Reich hinſuͤhro auff Podolien und! l

Anſpruch habe : Auch ſoll der Ukran

Haupmann / welcher unter Hatmans

ihnen eingeſetzet worden / und anjetzo in der J

ſich befindet / abgeſchafft werden : U

mit den alten Polniſch⸗ und Molda

gelegene Zeit ſeyn wird / ſo ſol

Anfang des zutuͤnfftigen Mertzens die Evacuation

vorgenommen werden / und ſo bald es ſich wird chun

laſſen / die Polniſche Beſatzung aus der Moldan ab⸗

gefuͤhret/ die Veſtung und R
iumet

—

Durchlanchten und Hochgebohrnen Herrn Alexan - Anfangedes Mart . die KxEc .

d Scarlati
8

miniec vorgenommen / und wann ſich auch di
oen ScSar oſeitme Cerrestari ſoſo 1α foſ Ihn eingige 8

derer von Scarlatt , geheimen Secretario dieſer ho⸗ ehender thun lieſſe ohn eintzige Verzoͤgerung

8 Evacuation und Raͤumung der Veſtung ai och⸗

zuſammen gethan ; und nach gehaltenen unterſchie⸗ ſte den J. Maji zu Ende gebracht ſeyn z und dami

Moldan gantz befreyet werden . So ſollauck

Saͤumnis zu Wercke gerichtet werden / und
Neßtn

Uuu 2 ſolches
— — — — —
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Beſchreibung
fel15 Werck deſto cher facilitiret und befoͤrdert

werde / ſo ſollen auff Polmiſcher Seit / ſoviel nur

fuͤg lch geſch ehen kan / Zug und Wagen beygeſchaffet
werden / die 80 ten auffzuladen / und for abe
und ſoll alles diß bey 8erheit geſchehen :

Bey⸗welcher Evacuation Veſtungen
und ande⸗

ke Oer ter / wie ſie 48 110 henen Unterthanen
moͤchten ſeynbefeſtiget worden / welche freywillig aus⸗

iethenn0 oler /˙ moͤgenn
nit ihrem Haußrath und Sa⸗

chenft ey und
10

er ausziehen/ und die da bleiben wol⸗

len / ſollen gleichfalls ſicher, verbleiben / und ſoll

anff beyden l keiner gehindert werden . Und

veil beſagte Kxacuation der Veſtungen und Oerter

mit dem Anfeang des Monats Martii auff beyden

Theilen ſoll angefangen werden / ſoſoll die Inſtantz
wegen Hinterlaf ung des groſſen Geſchuͤtzes zu Ca⸗
miniec / nemlich / was der Veſtung eigene und allda

gefundene anlanget / d 5 5 Geſandte / ſoehe⸗

1700
nach der Porte ſoll abgeſendet werden / am Tuͤr⸗

ckiſchen Hofe tractiren .

IV . Kein Tuͤrcktiſcher Unterthaner/er mag ſeyn
wer er will / vornehmlich aber die Tartern / unter

welches Volck ſie auchzu zehlenſind / ſoll unter dem
Schein einer Anforderung / oder Strittigkeit / gegen
die Koͤnigl . und der Republig Unterthanen / undt

DeroSränzennichtsft 805 ges ausůben / einen Ein⸗e
all thun / Menſchenund Vieh wegrauben / oder eini⸗

gen Schaden zufuͤgen . Und damit ſie niemand

kraͤncken koͤnn / ſoll durch ein expreſſes Königl.
Edict , denen Veziern / Beglerbegen/ auch dem Tar⸗

tar⸗Han / Carelgay und 2Nuradin / nebſ den andern

Sultanen / wie auch dem Hoſpodar in der Moldau
anbe f en werden / daß ſie nach hoͤchſtem Vermoͤgen

38 und Einigkeit / auch gutes Verſtaͤndniß mit
den Benachbarten erhalten / und weder mit Ge —

fangenNehmung der Menſchen / noch Wegtreibung

desVie e/oder aufandere Art und Weiſe die Pohl⸗
ner

hanenkräncken ſollen auch deßhalben
riedens⸗Stoͤhrer inquiriren / und die

Ube rreter dieſer Friedens⸗ Aueel walnn ft derer
gewiſſe Kundſchafft haben / andern zum Exempel ab⸗

ſtraffen/ auch daſſelbe / was d ieſe geraubet/ den recht⸗

maͤßigen Herrenwieder zuſtellen. und dafern ſie ihre

Pflicht hierinnen ſauumſelig erweiſen wuͤrden / ſol en

ſie entweder durch Verliehrung ihres Ampts / oder
auch des Lebens / wieFſolches mit dein Goͤttlichen Ge⸗

ſetze uͤbereinſtimmet / rechtmaͤſſigabgeſtraffet e

wer⸗

den .

0

11

91
76E*

NNe

V. Weil auch das P

herein frenes Koͤnigrei0 Sefeu 11 es

0

135
dem Tuͤrckiſchen Re iche / oder deſſen Unterthanen /
unter keinem Schein einiger Anforderung oder

Zumuthung mit einiger Hoſtilitaͤt turbiret / und

Krafft dieſes geſchloſſenen Friedens / zu dergleichen
Ptætenſion keines weges verbunden ſeyn .

I . Nachdem auch die Budziacken und andere

Tartern / zeit waͤhrenden Krieges ihre eigene Oerter

verlaſſen / und in die Moldau ſich begeben / allwo ſie
ſich der Gelegenheit bedienen / und gedachtes Land

und Einwohner mit mancherley Feindſeligkeit beun⸗

ruhigen / und dieſes denen vor dem gemachten Ca -

pitulationibus mit denen Koͤnigen in Pohlen zu⸗

wiederlaͤufft / und dahero gaͤntzlich abzuſchaffeniſt /

ſo ſollen dieſe Tartern vonallen und jeden Orten und

Beſitzungen/ Land⸗Guͤternund Winter⸗ Quar tieren

in der Moldau / ſo ſie entweder eingenommen / oder
von neuen erbauet haben / weggejaget werden / und in
denen ihnen zukommenden Oertern / wo ſie gebohren/
wohnen / friedlich leben / und hinfuͤhro nichts feindſe⸗
ligesanfangen .

VII . Die Roͤmiſch⸗Catholiſche Geiſtliche/ ſollen/
wo ſie ihre Kirchen haben/ laut der von dem hohen
Reich bekommenen Edicten / ihre gewoͤhnliche
Functiones und Amts⸗Verrichtung ohne Hinder⸗

niß treiben und friedlich lebenz was ihnen aber

ſonſten vor Inſtantien gemacht worden / ſelbige ſoll
der kuͤnfftig an die Ottomanniſche Pforte abgehende
Großgeſandte vor dem Kaͤyſerl . Thron anbringen .

IIX . Weil auch die Commercien und Handlun⸗
gen/ mit unter die Fruͤchte desFriedens gehoͤren/ und

die daͤnder in einen beſſernStand ſetzen/ ſo ſollen beyder

Herrſchafften , Kauffleute hinfuͤhro nicht durch heim⸗
liche oder verborgene / ſondern durch ſolche Oerter

reiſen / die abund zu zureiſen am bequemſten nde
auch wenn ſie den von Alters her gebraͤuchlichen.ZZo 0
der Abaind Zufuhrenbezahlet haben/ mit keinen nen ien
Auffl agen

und Beſchwerungen gekraͤncket/ nochvon
dem Lehn⸗Gelde einiger 0 und

welch heeingebolhrne Pohlniſche oder Littauiſche Unter /
thanen / oder auch andere Voͤlcker / ſo zu dleſer Kron

gehoͤren/ ihren Handel zu treiben dahin kommen / und

keinen Schaden zufuͤgen/ ſondern kauffen undver⸗
kauffen / ſollen nach Inhalt der vorigen Capitula⸗
tionen von Bezahlung des Tributs / Haracz ge⸗

nannt / und andern auſſerordentlichen Anforderun⸗
gen / nicht beſchweret werden . Wenn auch ei⸗

nige ihr Land verlaſſen / und ſich unter das Tuͤrckiſche
Reich begeben/ und feſt ſetzen wolten ; oder auch/ ſoan⸗

dere Frembde ſich unter die Kron Pohlen begebenwol⸗

ten/ ſokoͤnte zwar ſolches ohne Hinderniß geſchehen ;
iedoch ſollen ſie der Republiq nicht ſchaͤdlich ſeyn
Von den Pohlniſchen Kauffleuten / ſo aus dem

Kriege wieder zuruͤck kommen / ſoll weder von Pfer—
den / ĩaſt⸗Vieh / und Gefangenen / ſo ein glaubwuͤrdi⸗
ges Zeug niß ihrer Befreyung haben/ und in ihr Va⸗

terland zuruͤck kehrenwolleen/ etwas 19 15 t werden/
ſondern man ſoll ſie frey palliren laſſen :Aber unter

dieſem Vorwand ſoll niemand ohne fie rliche Zu⸗
laſſung / verbotene Sachen aus dem LLande fuͤhren .
Uber diß ſollen uͤber die Guͤter und Sachenderer

Kauffleute beyder Herrſchafften / ſo in der Frembde
ſterben / gerichtliche Contiicatores und Curatores

geſetzt werden / damit von beyden Theilen ſich nie⸗

mand drein miſche/ ſondern ſie ſol.en den Kaufflenten /
denen man trauen kan / eingehaͤndiget werden / damit

ſie ſolches nach demmitgegebe nen Auffſaßz und uber⸗

antwortung denen Erben zuſtellen ; ſo ſich aber mit

ein / oder anderm Kauffmanne ein ſonderlicher Fall
begeben ſolte / ſo ſoll ſolcher bey ihrem Lra polio
entſchieden werden / er ſoll aber denen welchen er ſch ul⸗

dig iſt / Antwort zu geben angehalten ſeyn. Elne
Schuld / welche weder durch eine Verſchreibung/
noch gerichtlich beſtaͤtigetiſt / zu bezahlen/ ſoll / dem
Geſetze GOttes zuwider / keiner verbunden ſeyn/ noch
auf bloſſe zuſamengebrachte eZeugniß

uͤber die Rechts/
Haͤndel der Schulden und Verſprechungen / weder
etwas angehoͤret/ noch geſprochen werden ; vieluchr
ſoll man / nach vorhero uͤbergebenen rechtmaͤſſigen
Obligationen / und Beobachtung der Goͤttlichen

Geſetze / recht und billig hierinnen ſprechen/ undin
der⸗7

Tuͤrckiſche Friedens⸗ /
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E

dergleſchen Faͤlen und aufrichtigen Qapirulationi⸗
bus , wie dieſes andern mit uns in Buͤndnißſtehen⸗
den Nationibus zugelaſſen / ſolches auch die Polni⸗
ſche Kauffleute genieſſen laſſen/ auch nachdem/ wieſol⸗
ches denen Polen vor dieſem abſonderlich vergoͤnnet
worden / und in ihren Haͤnden noch zufinden iſt / als

denen Heil . Geſetzen gemaͤß gerichtet/ und beobachtet

werden .

IX . Die Gefangenen / ſo Zeit des Krieges ſind

weg geführet worden / wann ſie ihre Rantzion/ den

Geſetzen gemaͤß/ abgefůhret/ oderwenn ſie ihre Eydes⸗

Pflicht oͤffentlich abgeleget / ſollen/ laut der vorher ge⸗

ſchehenen Capitulationen / frey gelaſſen werden ;

So aber dergleichen Gefangene eine geraume Zeit
gedienet haben / ſoll aus Diſcretion ihnen an der

Rantzion etwas nachgelaſſen werden . Und wann
wegen einer ehrlichen / billigen und mittelmaͤſſigen
Ramzion ein Gefangener mit ſeinem Herrn nicht

koͤnnte einig werden / ſo ſollen die Richter gedachten
Orts rechtmaͤſſig verfahren / und dieſe Vitferentien
beylegen. So auch durch irgends eine Gelegenheit /
nach geſchloſſenem Frieden / auff denen Polniſchen
Oertern einige Leute ins Gefaͤngnuͤß weggefuͤhret
wuͤrden/ ſo ſollen ſie ohne Rantzion erlaſſen werden .

Und wann in den Laͤndern und Koͤnigreichen des

hohen Ottomanniſchen Reichs / als auch unter den

Tartarn / gewiſſe Leute ſich befinden / die Polniſche
Gefangene zu rantzioniren / wenn ſie ſich nur fried⸗
lich halten / und ſich bloß dieſer Urſache halben dar⸗
inn auffhalten / ſo ſollen ſie auf keinerley Weiſe gekraͤn⸗
cket werdenz vielmehr ſoll man die jenigen / die ih⸗
nen einiges deyd oder Schaden zufuͤgen / abſtraffen .
Die Gefangene / ſo bißher in oͤffentlichen Gefaͤngnuͤſ⸗
ſen behalten worden / ſollen gegen einander ausge⸗

wechſelt und wieder auff freyen Fuß geſtellet werden .

Es mag auch der Polniſche Groß⸗Geſandtewegen
der Gefangenen ſeine Inttruction bey dem Kaͤyſerl.
Thron ferner anbringen .

X . Wann der Durchleuchtigſte Koͤnig in Polen
in dem auffgerichtetenFrieden mit dem hohen Tür⸗

ckiſchen Reich feſt und beſtaͤndig verbleiben wird/ ſo
ſoll Er / wie ſolches auch in den vorhergehenden Ca —

pitulationibus enthalten / den Moldauiſchen Ko .

ſpodar auff ſolche Art und Weiſe / wie ſelbiger ſich
von Alters her gegen die Polniſche Koͤnige auffrich⸗

ig verhalten / ebenmaͤſſig wiederumb nach gewoͤhn⸗
licher Art tractiren / und an beyden Theilen ruhig
und friedlich leben . Dafern auch jemand von de⸗

nen Unterthanen des Tuͤrckiſchen Reichs / aus der

Moldau und Wallachey / in Polen uͤberlauffen ſol⸗
te / ſo ſoll er nicht angenommen werden . Auch ſo

emand auff andere Art und Weiſe in das Polniſche
Gebiet einſchleichen / und hernach ihr dand zu beun⸗

ruhigen und zu verderben befunden wuͤrde/ ſoll man

ſolche Geſellen auffſuchen / und wieder uͤberantwor⸗

ten . Und ſoll dieſes alles / wie es in den vorigen
Capitulationibus klar und deutlich eroͤrtert worden /
jederzeit gehalten werden . Eben auffſolcheArt ſoll
auch verfahren werden gegen die Polniſche Un⸗

terthanen / ſie ſeyn entweder Polacken oder Coſacken /
oder von was Nation ſie wollen/ ſo fern ſie eine Un⸗
ruhe anrichten wuͤrden/ ſollen ſie keines weges von

diſſeits auffgenommen oder beſchuͤßt/ ſondern wieder
zuruͤck gelieffert werden .
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XI . Alee die jenige Puncten und Clauſulen / ſo
in den vorgemachten Capitulationibus enthalten /
und dieſen jetzigen Friedens /Lractaten nicht zuwider

lauffen / auch die freye und beſtaͤndigeRechte beyder
Herrſchafften nicht hemmen / ſollen ins kuͤnfftige
auch beobachtet und gehalten werden ; Die aber

contrair ſeyn moͤchten/ ſollen durch Goͤttliche Gna⸗
de hiermit abgethan und catliret ſeyn / der Friede
aber / der anjetzo auff beſſere Art und Weiſe declari -

ret und auffgerichtet worden / und die Vergleichung
beyder Majeſtaͤten / nemlich hoͤchſtgedachter Koͤnial .
Majeſt . in Polen / meines allergnaͤdigſten Herrn /
wie auch Dero Succelloren und der Polniſchen Ke⸗

publiꝗ , und andern Theils hoͤchſterwehnten Aller⸗

durchleuchtigſten Kaͤyſers / und deſſen Nachfolger /
ſoll nach Gottes gnaͤdigem Willen jederzeit beſtaͤndig/
feſt und unverbruͤchlich gehalten werden / frey von

aller Turbirung / Aenderung / Confuſion und Ver⸗

letzung/ und ſoll auff einerley Weiſe beſtaͤndig ſtehen /
und jederzeit continuiret werden .

Damit aber auch alle und jede Feindſeligkeiten ab⸗

gethan und auffgehoben ſeyn moͤgen/ ſoll dieſes alſo⸗
bald an allen Graͤntzen denen Gouverneurn und

Beatmnten angedeutet werden / ſich gar wohl in acht
zu nehmen / damit hinfuͤro keine Transgreſſion oder

Beleidigung geſchehe / und kein Theil dem andern

einigen Schaden zufuͤge / ſondern fich vielmehr auff
beyden Theilen / Krafft dieſes theuren Friedens / eines
gegen dem andern freundlich und willfaͤhrig erweiſe .
Damit auch einem jeden dieſe Friedens⸗Tractaten
kund ſeyn moͤgen / ſo ſollen 30 . Tage zum Termin

ausgeſetzet ſeyn : nach derer Verflieſſung kein Vor⸗
wand oder Entſchuldigung anzunehmen / ſondern
wider die Verbrecher / durch ein abſonderliches Kdict ,
ſo ſteiff und feſt gehalten werden ſoll/ auffs ſchaͤrffſte
verfahren werden .

Nach Unterſchreibung aber der Friedens Inſtru⸗
menten auf beyden Seiten / ſoll der von der Cron Po⸗
len an die Ottomañiſche Pforte abgefertigte Envoyé /
nach alter Gewonheit / die oͤffentlicheKoͤn. Schreiben
überlieffern / welche die Katificat ion dieſer in den

Inftrumentis verfaßten Friedens⸗Puncten in ſich
halten ſollen / worauff er dann die Katification von
dem Groß⸗Sultan im Gegentheil empfangen und
mit ſich nehmen ſoll. Und damit dieſe Friedens⸗
Puncten ſolenniter beſtaͤttiget/ eine auffrichtige Ge⸗

gen⸗Freundſchafft gehalten / ſolche abtolut deter -

miniret und eingerichtet / auch von andern Sachen
geredet werde / ſoll nach alter loͤblichen Gewonheit der

nach der Ottomaniſchen Pforte abgefertigte Groß⸗
Geſandte / ſo bald ſichs nur fuͤglich thun laͤft/ſich da⸗

hin erheben / und dieſer in eilff Puncten enthaltene
Friede von beyderſeits angenommen und in richtige
Oblervantz gebracht werden . Indem auch hoch⸗
gedachten Geſandten / Pleni potentiarienund Com -

miſſarien des groſſen Tuͤrckiſchen Reichs aus voll⸗
kommener Macht und Gewalt in Tuͤrckiſcher Spra⸗
che das legitimirte und bekraͤfftigte Frtedens⸗In⸗
ſtrument uͤbergeben; ſo habe ich auch/ Krafft mei⸗

ner inhabenden Macht und Gewalt / als De putirter
zu erwehnten Tractaten / gegenwaͤrtigeFriedens⸗
Puncten als ein legitimirtes und bekraͤfftigtes Un

ſtrumentum Pacis mit eigener Hand unterſchrie⸗
ben und beſiegelt uͤberantworten wollen .

Unun 3 Diel
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cuf mit dem
Tuͤrckiſchen
Reich .

728 Beſchreibung TuͤrckiſcheeFriedens
Die Venetianiſche ſind folgenden kurtzen Inhalts

gewe 1I . Morea mit allen Staͤdten / Veſtungen/ Scloͤſ⸗

ſern⸗ Ländereyen
Doͤr ffern /Bergen / Str oͤhmen/

Seen / Waͤldern / Meerhaͤfen/ und allen andern Stuͤ —

cken / welche in dem Begriff ſelbiger Provintz ent⸗

halten / und jetziger Zeit von der Republ' ꝗͤbeſeſſen

werden/ ſollen in dem Beſitz und unter der Herrſchafft

gedachter Republig verbleiben / im gantzen Umbkrei⸗

ſe des Landes / ſozwiſchendem Meer und dem itthmo

eingeſchloſſen / an dem Orte / wo man die Uberbleib⸗

ſel der alten Mauren findet / daß man alſo Moten

nicht weiter hinaus ruͤcken ſolle ins feſte dand üͤber

dle Graͤntze ſelbiger Provintze .
I . Wie das feſtedand unter der Herrſchafft der

hohen Pforten iſt / alſo ſoll ſelbiges auch darunter ver⸗

bleiben in dem Stande / worinn es zu Anfang des

Krieges 855
Die Veſtung Lepanto ſoll von der Republiq

von Venetien geraͤumet/ das Schloß KRomclis aber

an der Seite von Lepanto ſoll geſchleiffet werden ;

Gleicherweiſe ſoll man auch die Veſtung Preveza

ſchleiffen / und
das fe ſte Land an ſelbiger Seiten im

vorigen gantzen Zuſtande laſſen .
III . Die Onf von S§. Maura ſamt ihrer Ve⸗

ſtung dem Vor⸗Gebuͤrge an der Bruͤcke Oap du

Pont ,

0
5 etaccia , verbleibet der Republiq ;

doch ſoll ſelbiges ſich nicht weiter ins feſte and hinein

erſtrecken ; Auch behaͤlt dieKepublig die Inſul von

eucate , ſo an S. Maura feſt iſt .

molition des Sch loſſes Romelia und Preveza , ſoll

alſofort geſchehen / ſo bald die Graͤntzen in Dalma -

tien werden regulirt ſeyn : Mittlerweile ſollen/ umb

alle Feindſeligkeiten zu verhindern / auch alle Gele⸗

genheit zu ſelbigen zu benehmen / die Beſatz en
obgedachten dreyen Oertern nicht gehen / ſondern ſich
innerhalb den Veſtungen halten / auch keinen Streiff
ins feſte dand thun / noch das geringſte daſelbſt zu

fordern 1 hen / es ſey unter was Vorwand es lin⸗

mer wolle . Denen Eintwohnern mehrgedachter Oer⸗

ter/ ſoll frey ſtehen nach eignem Gutbefinden / darinn

zu verbleiben / oder auch auszuichhen / undnicht die

ger 6 ewaltthaͤligkeit an ihnen veruͤbet werden .

V . Der Gebrauch der Golken oderMeerbuſen /
ſo zwiſchen feſten dande und Morea belegen

/

ſol beyden Herrſchafften gemein ſeyn / und verbi

ſich ſo wohl eine / als andere Parthey / ſelbige rein zu

lichen Perſonen zu ſaͤubern .
VI . Die Inſeln im Irchipelago und in die⸗

ſen Meeren / 75 11655
der Herrſchafft der Hohen

Pfortenverble iben / in dem Stande/ e ſelbigebeytnj
Anfange dieſes lelten

Lrieges getveſſen. Man jſoll
Kepubliq keinen

T. ſibut , ( Carecheo üldee noch

ſonſten einige andere Schatzung oder Aufflage / ſo
ihrenden letzten Krieges eingefuͤhret / hinfuͤro

Die Hohe , Pforke ſoldllnchintsuff

6 zon den Uniker

deren Einwohnern,
angenen noch Zu —

Diß 2 mit ihrerVeſtung / ſoll

1Morea 15liegendes / und jetzund von ih

fenen Schloͤſſern / Veſtungen /

Botmaͤſſigkeit verbleiben / in dem Stande / wie ſie je
zzund iſt .

VIII . Nachdein die Veſtungen Ohnin , Sien ,

Jiellit und Gabella in Dalmatien belegen / jetziger
Zeit von der 5 ubliꝗ beſeſſen werden / als ſo lenſie10 ins kuͤnfftige unter der⸗

Nauſehe fft ſelbigerKe⸗

pobliq verbleiben / und ſie deren kühttig genieſſen
Daniit aber die Graͤntzen dieſer Plaͤtze ſo genau / und

delttlich umkerſchieden moͤgen werden / daß ins kuͤnff⸗
tige kein Zweiffel dißfalls entſtehen koͤnne/ und bey⸗
derſeits Unterthanen in Ruh und Frieden erhal⸗
ten / auch allen bedencklichen Miß verſtaͤndnuͤffen /

wodurch einige Unruhen auf den Graͤntz en entſtehen
moͤchten / vorgebeuget werden moͤge/ als iſt lbkber
und verabredet worden / daß man vor der Veſtung
Chnin biß nach Verlika , von dar nachSigo , von

ſelbiger Veſtung weiter nach der zu Duara , ſonſten
Zaduaria genannt / von dieſer nalh der zu Verge⸗
raz , und gleicher Weiſe von Vergeraz nach der Be⸗
ſtung zu Ciclut und Gabe lla , gerade Linien fuͤhren /

und die Graͤntzen dadurch e alſo /
und dergeſtalt / daß 60 enſolchen Linien / na chdem
Venetianiſchen Gebiet und der See zu alle Laͤnder/
und Gegenden / mit Schloͤſ ſſern / Beſtungen

/ Thuͤr⸗
nen und geſchloſſenen Oertern / allein der Keput olid
zuſtehen ſollen . Alle aber auſſerhalb der Linien gele⸗
gene Laͤnder und Gegendenfüm allen darinn begrif⸗

Thuͤrnen und geſchloſ⸗

IV . Die Rvacuation von Lepanro , und die Ottomanniſchen Pforren verbleiben / und

rund um die Veſtungen zu Chnin , Ver hka Sel

halten / und von allerhand See⸗Raͤubern un ſchaͤd⸗

ſenen Oertern / ſollen im Beſitz und unter der Herr⸗

ſoll keinem Theil erlaubet ſeyn / die Graͤntzen einiger

maſſen zu erweitern oder zu ſchmaͤhlern. Gedac

Linien ſollen deutlich und klaͤrlich gezeichnet werden /

nach Gelegenheit der Oerter / durch Huͤgel/ Waͤl

der / oder Stroͤhme / mntes de Waſſer; tvo aber

die Oerter an ſich fel ſten nicht gnugſam ke

Zeichen haben / da ſollen Zeichen durch
Saulen hingeſetzet / oder Graben gefuͤhret w

wie es die Commiſſarien / ſo von beyden

zu Kegulierung der Graͤntzen ernennet werden ſol,
len / vor gut und dienlich befinden werden ; dalnlit,
auch die Veſtungen / welche der Republiq ver⸗

verbleiben / ein gnugſames Stuͤck Landes / oder Ge/
biete vor ſich haben / ſo ſollen die Commiſſa. ien

8 1Doara , ergoraz , und Ciclut , ein Stuͤck Lan5
des einer

Sabme Gehens groß / entweder ing zer 0Linte / oder im halbenCircul , nachdem es des Erd⸗

reichs GeAtgenhel zugeben oder erfordern wird / ab⸗
ö

ſtechen laſſen. Die Veſtung 1 in ſoll ihre Elaan-
J.engegen die Croatiſche Sette haben / bißa n die
Grentzen des Roͤmiſ . Kayferl .1.Gehler es / ohne den /

noch denen dreyen Herrſchaff ten / deren Länderde/
ſelbſt zuſammen ſtoſſen / hierunter einiger maſſen znſ

præjudiciren / ſondern man ſoll vielmehr feſte ae
pflichtet ſeyn / das Recht / ſo einem zedenunker!dieſen

dreyen hohen Herrſchafften krafft des allgen nn
Friedens⸗Schluſſes zutomt / unver Rchez zue
halten . Beyde Partheyen ſollen ſich / eine wie die

an⸗

dere / an obgedachte Linie halten / u udd
truͤge /daß inder Naͤhe flbiger eeinie / ode

derſelben eine Veſtung gelegen waͤre ⸗ ſo vo

hen WRteesbesodircte/ 85
l das Land iw

der Kcpubl . ꝗ Venetien beſeſſenesxLand / unter 50 5
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ben/ vorwerts aber ſoll man um den Ort eine Cir.
culäreginie einer Stunde breit ziehen / und das in

dieſer circumference enthaltene eand dabeygelafß
ſen werden . Was die Veſtung Cicluebetrifft/ ſoll
derſelben in der Etonte auch ein Stuͤck Landes einer

Stunde Weges breit / zur Seiten aber zwoStun⸗
den Gehens vorder Linien gegeben/ michineine gerade

Linie biß an das Meer gezogen weꝛden . Wañ man ſol⸗

cherGeſtaltdie Graͤntzen zeguliret / die Meꝛckmahle ge⸗

ſetzet / und beyderſeitsGebiete von einander umerſchie⸗
den ſeyn/ ſo ſollen ſelbigeGraͤntzen unverbruͤchlich ge⸗

halten / und darin keine Veraͤnderung gemachet wer⸗

den ; So es ſich auch begaͤbe/ daß jemand / es

ſey wer es wolle / die Kunheit naͤhme/ die Graͤntz⸗
mahle zitbeſchaͤdigen / oder zuverruͤcken/ oder

uͤer die
Graͤntzen zu gehen / auch die Bedienten ſelbſten er⸗

mangeln ſolten ihreim Amte darin ein Gnůͤgen zu

thun/ und zů verdienter Beſtraffung der Schuldigen
nicht gebuͤhrenden Fleiß anzuwenden / ſo ſollen ſie

ſelbſt deßwegen ſo wohl von einer als andern Seiten
ernſtlich beſtraffet werden . Da auchdie Commil⸗

ſatien einige Schwuͤrigkeiten antraͤffen/ woruͤber ſie

ſich nicht vergleichen koͤnten / ſo ſollen ſie ihren Her⸗
ren Principalen genauen und unverfaͤlſchten Bericht
davon erſtatten / damit ſolche Strittigkeiten durch

Unterhandlung und Vermittelung derjenigen / ſo

Ihrer Kaͤyſerlichen Maj , und der Herren Medlia-
coren Perſonen an der Ottomanniſchen Pforte
vertreten / in der Guͤte koͤnnen abgethan / und ge⸗

hoben werden / und ſoll auff dergleichen / oder andere
Differences ,wie ſolche Nahmen haben moͤgen/
aufkeinerley Weiſe zur Holtilicaͤt geſchritten / oder
die Ruhe darunter geſtoͤhret/ oder den mit dem Ho⸗

hen Reiche geſchloſſenen Friedenzuaͤndern getrach⸗
tet werden .

IX . Das Gebiethe und de pendentien der Herr⸗

ſchafft zu Kagula , ſoll an das Gebieth der Pforten
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zuſammen verfuͤgen/ auch eine gleiche Anzahl bewehr / 1 699 .
ter / aber friedlicher und zu keiner Unluſt geneigter
Mannſchafft bey ſich haben : Und ſollen gedachte
Commiflarii mit GOttes Huͤlffe ihre hunction

am erſten Tage des æquinoctii , wird ſeyn der

12 . St . v. oder 22 . St . n . Martii , lauffenden Jahrs
antreten / auch allen moͤglichen Fleiß anwenden / da⸗
mit ſolche Graͤntz⸗Scheidung in Zeit von 2. Mona⸗

ten / oder wo moͤglich/ noch ehender zu Ende gebracht
werden moͤge .

XII . Wie auch beyde Theile gegen einan⸗

der ein hertzliches Verlangen bezeuget haben/ ſich
durch eine feſte beſtaͤndige Freundſchafft mit einander

zu verbinden / ſo werden ihnen dergleichen Perſonen
umb deſto mehr zu wider ſeyn / welche aus unruhigem
und zanckſuͤchtigem Getnuthe in Gewohnheithaben /

durch Straſſen⸗Raub / und andere Feindſeligkeiten /
die Graͤntzenzu beunruhigen ; und ſoll man daher auf
keiner Seiten / dergleichen Uberlaͤuffern / von was

Stande ſie auch ſeyn moͤgen / einigen Schutz noch

Zufluchtvergoͤnnen / vielmehr ſollen ſelbige verfolget /
angehalten / gefaͤnglich eingezogen / und andern zum

Exempel nach Verdienſten abgeſtraffet / und keinem

Theile erlaubet ſeyn / jemande Unterſchleiff zu ver⸗

ſtatten .
XIII . Jedem Theile ſoll frey ſtehen/ dieim Beſitz

habende Veſtungen zu re pariren / zu verbeſſern / und

zu verſtaͤrcken ; nicht aber neue Veſtungen auf den

Graͤntzen anzulegen / oder diejentge wieder auffu⸗
bauen / die auf den Graͤntzen des feſten Landes von

der Kepubliq Venetien ihrer Bequemlichkeit hal⸗
ber eingeriſſen worden / zur Bequemlichkeit beyder⸗
ſeits Unterthanen aber koͤnnen Marckflecken und

Doͤrffer angebauet werden . Und ſollen beyderſeits
in guter Verſtaͤndnuͤß und Nachbarſchafft mitein⸗

ander leben / und ſich innerhalb ihren Graͤntzen hal⸗
tenz ſolten einige Mißverſtaͤndnuͤſſe unter ihnen ent⸗

gefuget / und alle Hinderniß aus dem Wes geraͤumet

werden/ ſoder Cmmumcation zwiſchen denen Laͤn⸗

dern ſelbiger Herrſchafft und denen Tuͤrckiſchenhin⸗
derlich fallen .

X. Weil Caſtel Novo und Liſano in der Naͤ⸗

hebey Cartaro wuͤrcklich vonder Republig Venedig be⸗

ſeſſen worden / ſo ſoll auch die Republig in friedlichem

Beſit dieſer Oerter / und darunter gehoͤrigen Landes

verbleiben / welches gleichermaſſen von allen andern

in dieſer Gegend belegenen Veſtungen zu verſtehen /

larii , ſo zu der Graͤntz Scheidung ſollen gebrauchet
werden / ſollen beyderſeits ehrliche und Friedliebende

Leute ſeyn / damit ſie dieſes wichtige Werck ohne eini⸗

ge Paſſion oder Privat⸗Nutzen der Villigkeit nach

den / auch die Merckmaͤhlerſo deutlich ſetzen moͤgen/
daß dadurch alle Gelegenheit zu neuer Unruhe zwi⸗

ſchen beyden Theilen gaͤnnzlich benomen moͤge werden /
auch ſoll man dieſer Seits dahin ſehen/ daß zwiſchen
den Laͤndernder Herrſchafft Kaguſa und denen Otto⸗

mittelbahre communication haben moͤgen.
XI . Weil auch die Graͤntz⸗Scheidung in Dal⸗

nehmenſoll / ſo ſollen die hiezu verordnete Commil .

welche die Republig wuͤrcklichinen hat . Die Commit -

verrichten / und die Graͤntzendieſer Laͤnder unterſchei⸗

manniſchennichts im Wege liege / ſondern ſie un⸗

matien an der Seite von Cattaro ihren Anfang

larien / ſo bald das Wetter tauglich / ein ander davon

benachꝛichtigen/ und ſich an einemhiezu dienlichen Ort

ſtehen / ſo ſoll den Gouvetncurs der Graͤntzen bey⸗
derſeits in der Guͤte davon Nachricht gegeben wer⸗

den / daß ſieſobillich / als immer moͤglich / alle Gele⸗

genheit zu weitern Diſpuren benehmen .

XIV . Was die Religion / Loßlaſſung und Aus /
wechſelung der Sclaven / auch Comnmercien betrifft/
ſoll in ſelbigen Stuͤcken / dem Woͤrtlichen Inhalt
des letztern Lractats nachgelebetwerden / auch dem

Venetianiſchen Abgeſandten frey ſtehen / bey dem

Kaͤyſerl. Thron desfalls neue Inſtantzen und Erin⸗

nerungen zu thun . Geſtalt dann alle geheiligte Kaͤy⸗
ſerl. Edicta , ſo vorhin der Republiq dißfalls einge⸗

williget und zugeſtanden worden / krafft gegenwaͤrti⸗
gen Friedens⸗Schluſſes contirm iet und beſtaͤttiget
ſeyn ; Auch Handel und Wandel / auff eben ſelbige
Manier / wie vor dem letzten Kriege geſchehen / getrie⸗
ben werden ſollen / und die Handelsleute Venetiani⸗

ſcher Nationen alle Privilegia , welche ihnen vor⸗

hin bewilliget worden / zugenieſſen haben .

XV . Von dem Tage an / da die Kayſerl . und Pol⸗
niſche Plenipotentiarien dasjenige / was wegen der

Republiqꝗ geſchloſſen worden / werden unterſchrie⸗
ben haben / biß an den Tag / da die unmittelbahre
Unterſchreibung des zwiſchen den Vlenipotentia⸗
rien der hohen Pforten und der Republig geſchloſ⸗
ſenen Friedens erfolgen wird / ſollen alle Feindſelig⸗

keiten zu Waſſer und Lande auffhoͤren / und beyder⸗

ſeits



1699 .

e

˖˖r˖re

Stillſtand
zwiſchen
Moſcau
und den
Tuürcken .

—*

——

—

———

—

—

—
———

7¹⁵ Beſchreibung2.

ſeits Unterthanen in guter Freundſchafft und Ver⸗

ſtaͤndnüß mit einander leben . Damit auch die Gou⸗

verneurs an den Graͤntzenvon dieſem Stillſtand der

Waffen benachrichtiget werden koͤnnen/ ſo iſt beyder⸗

ſetts beliebet worden / eine Zeit von 30 . Tagen von we⸗

gen der Provintzien Boſnien / Albanien / Dalmatien :

don 40. Tagen aber von wegen Candia und Morea /
und denen andern Prontiren in ſelbiger Gegend ;

Waͤhrender welchen Zet idie hohe Pforte und die Ke

publig Venetien jede ihres Orts ihr muͤglichſtes

thun wird / zu verhindern/ daß dieſen Artickeln / wel⸗

che moͤglichſt ſollen vollenzogen werden / nicht zuwi⸗

der gelebet werde . Uber dem bewilliget man beyder⸗

ſeits Unterthanen eine auffrichtige und allgemeine
Amneſtie und Verzeyhung / was vor eine That oder

Verbrechen ſie immer Zeit waͤhrenden Krieges moͤ

gen begangen haben/ daß ſelbige gantz und gar ver⸗

geſſen ſeyn / und keiner von ihnen deßwegen ins

kuͤnfftige angeſprochen / beunruhiget / oder als ein

Verbrecher beſtraffet werden ſolle .

XVI . Wie lange gegenwaͤrtiger Friede zwiſchen

der hohen Pforten und der Kepublig Venetienwaͤh⸗
ren ſolle / ſoll alsdann ausgemacht werden / wann

man die Inſtrumenta des gegenwaͤrtigenPractats

uͤberlieffern / und die Plenipotentiarii von beyden
Seiten zur unmittelbaren Unterſchreibung beſagten
Tractats ſchreiten werden / auff Art und Weiſe / wie

in beſagten Artickeln wird enthalten ſeyn. Gleicher⸗

weiſe wird man wegen ein und anderer Vertraͤge
überein kommen / welche man noͤthig erachten wird /
die vollkommene Freundſchafft und Verſtaͤndniß zwi⸗

chen beeden Theilen je mehr und mehr zu befeſtigen .

Der Moſcowvitiſche Stillſtands⸗Vergleich endlich

lautete an TuͤrckiſcherSeite alſo:

Hier iſt GOtt / der alles offenbaret / derMaͤchtig⸗

ſte und Staͤrckeſte: Im Namen des barmhertztgen
Gottes / der ſich aller ETbarmet . Die Urſache dieſer

warhafftigen Schrifft / und die Nothwendigkeit die⸗

ſes auffgezeichneten Iaſtruments / iſt dieſe : Durch

die Gnade des Unvergaͤnglichen HERRN und

Schoͤpffers / und des uniſterblichen Stiffters des

freyen Willens / unſers HErrn GOttes / deſſen Ehre

üüber alles erhoben iſt . Durch ewige Beſtaͤtigung/
Zulaſſung und Begnadigung der Hochzuehrenden
Mecha , und der Duͤrchlauchten Medinæ Dieners /
und des H. Jeruſalems auch anderer H. Oerter Be⸗

ſchůtzers und Regierers / des Sultans beyder Reiche

und Koͤniges beyder Meere / des maͤchtigen Beherr⸗
ſchers Egypten und Abiſſiner Landes/ auch des gluͤck⸗

ſeligen Arabiens und Adaneſiſchen Landes / auch Caͤ⸗

ſarea / Africanaͤ/ Tripolis und Tunis / auch der In⸗
ſeln Cypern / Rhodis und Candien / wie auch anderer

Inſeln des weiſſen Meers / und Kaͤyſers zu Baby⸗
ſon / Boſitna / Laxa / Revan / Tarſis / Erzir / Sehre⸗

ſil / Mufſul / Diarbekir / Riza / Damaſco / Aleppo /
Perſiſchen und Arabiſchen Sultans der Landſchafft
Ivachlien / Koͤnigs zu Ghiurdiſtan / Thurchiſtan /
Daghiſtan/ Trapezund / Kaͤyſers der Laͤnder Rum /
Zuͤlchadria und Maras / Kaͤyſers der Laͤnder Tarta⸗

rien/ Chirckaſſen und Abaſien / wie auch Crim und

Deſticapzac / Kaͤyſers in Orient und Occident / auch

Anatolien und Rumelien / Beſitzers des Koͤnigl,
Stuls zu Conſtantinopel / des beſchuͤtzten Pruſſa und

Adrianovolis / und uͤber diß Kaͤyſers weitlaͤufftiger
6

Laͤnder/ vieler Gegenden und Staͤdte / auch beruͤhmn⸗
teſten Herrſchers / Sultans der Sultauen / Koͤnigs
des Koͤnige / des Allerdurchlauchtigſten / Großmaͤch⸗

tigſten Herrn und Kaͤyſers/ der Zuflucht der Muſel⸗
maͤnner / Sultans des Sohns der Sultanenz Mu⸗

ſtafa / des Koͤnigs Sultan Mechmets Sohn / deſſen
Reich GOtt verewigen / und ſeine Herrſchafft biß
zum Gerichtstag erhalten wolle / der Majeſtaͤt des ho⸗

hen Reichs ; und durch den Vortrefflichſten unter

denen beruͤhmteſten Chriſtlichen Fuͤrſten / und Aus⸗

erleſenen unter den groſſen Herrſchern der Chriſten /
den Directorem groſſer Negotien der Chriſtlichen

Kepubliquen , des mit dem Kleide der Groſſen und

Majeſtaͤt vortrefflich ausgezierten / durch Beweiß⸗

thum der Macht und Herrlichkeit Hochanſehnlichen

Czaaren der Moſcowitiſchen Laͤnder / und aller Ruſ⸗

ſiſchen Provintzien / Beherrſcher und Beſitzer derer

zugehoͤrigen Laͤnder und Staͤdte / den groſſen Moſco⸗

witiſchen Czaar Perrum Alexowiz , (deſſen Graͤn ,

zen GOtt mit Heyl und Gluͤcke kroͤnen wolle. )

Nachdem die etliche Jahr hero geweſene Uneinig⸗
keiten eine Urſache geweſen des geineinen Elends bey⸗

derſeits Unterthanen / und derer/ ſo von beyden Thei⸗
11

daß alles wiederumb zu Friede und Einigkeit gebracht /
ind der Zuſtand der Knechte GOttes in einen beſ⸗

ſern Stand geſetzt werde / ſo hat man in den Sirmi⸗

ſchen Graͤntzen zů Carlowitz mit dem unter den Chri⸗

ſten Durchlauchten und Hochgebohrnen Herrn kro⸗

copio Bogdanowiꝝ Voznizin , des Hocherneldten

Czaarens gevollmaͤchtigtenOommitlario und Ex .

traordinar - Geſandten / geheimen Rath und Lieute,

nant Bolchiæ , von eben dem Czaar zu den Tra -

caten und Friedenſchluß in vollkommener Autori -

taͤtAbgeordneten : Und denen / ſo als gute Media-
tores dabey erſchienen / von dem Ruhmwuͤrdigſten

der Chriſtlichen Potentaten und Zufluchtgroſſer Be⸗
herrſcher / des Engliſchen / Schottiſchen und Irrlaͤn⸗

laͤndiſchen Koͤnig Wilhelms des Dritten / und denen

General⸗Staaten der vereinigten Niederlande / (wel⸗
cher GraͤnzenGOtt mit Heyl und Gerechtigkeit kro⸗

en dependiren / und Wir nun den Vorſat haben/

nen wolle ) der Durchlauchten und Hochgebohrnen
unter denen vornehmen Chriſten / Wülnelm Lordh

Paget , Baron von Beaudeſert Kc. und Herrn
Jacob Collier , eine Zuſammenkunfft angeſtelel.
Und ob ſchon beyde Partheyen zu Frieden und Ver⸗
einigung geneigt geweſen/ ſo iſt doch unmoͤglichge⸗
fallen / daß in ſo kurtzerZeit/ beyWegraͤumung derer
Dinge und Beſchwerlichkeiten / ſo guter öreund/
und Nachbarſchafft zuwider lauffen / alles vollkom⸗
men und geziemend in gute Ordnung haͤtte koͤnnen

gebracht werden . Datmit aber dennoch gegenal⸗

tige Practaten nicht zerriſſen / ſondern weiter forlge⸗
ſeßet / und zu einem guten Ende gebracht werden

moͤchten / ſo iſt auff Gutachten beyder Theile bewilli

get worden / daß vom 25 . Decembr . an des Ein⸗

tauſend / hundert und zehenden Jahres / atn Tage der

Geburt des Herrn JEſu Chriſtl / biß auff 2. Jahr.
der Termin geſtellet werden ſolle / binnen welchem

dieſer loͤbliche Practat in gute Ordnung gebracht
und zwiſchen dem Großmaͤchtigſten Tuͤrckiſchen

und

Moſcowitiſchen Reich / durch GOttes des Aler;
hoͤchſten Gnade / ein voͤlliger Friede / oderStil
ſtand der Waffen getroffen / und die alte Freundn
ſchafft wiederumb erneuert werden ſolle. QDahele

TuͤrckiſcheFriedens /
—6DD
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Geſchichte .
1699 . denn binnen dieſem durch einmuͤthigenSchluß be⸗

ſtimmten Lermino alles Streiten und Krlegenbey⸗
derſeits abgethan ſeyn / und von den Moſcowi⸗
tern und Coſacken / ſo dem MoſcowitiſchenCzaar
unterthaͤnig/ und andern / kein Einfall in die Gran⸗
tzen des Muſelmaͤnniſchen Reiches/ noch in Cri⸗

mund deſſen Inwohner einige heimlicheoder.öͤffent
liche Feindſchafft vorgenommen koerdon, Nuaßei
chem ſoll auch auff Seiten des Tuͤrckiſchen Reiches
kein Kriegsheer / beſonders aber der Cruniſche Han

mit ſeinen Tartarn und Horden keinen Einfall vor⸗

nehmen / und weder heimlich noch oͤfentlich denen
Staͤdten / Doͤrffern und Unterthanen / ſo dem Ciaar
unterworffen / einigen Schaden zufuͤgen . Und ſo

etliche entweder heimlich oder oͤffentlich einige Un⸗

ruhe und Feindſeligkeit wider dieſe Pacta und Be⸗

dingungen / ſo zwiſchen Uns auffgerichtet worden/
vornehmen / und halßſtarrig darwider handeln wuͤr⸗

den / ſie moͤgen auch ſeyn wer ſie wollen/ ſo ſollen ie er⸗

griffen / in Hafft gebracht / und unablaͤßlichgeſtrafft
werden / damit alich auf nur erzehlte Art und Weiſe⸗

die Zeit uͤber dieſes Armittitii oder Stillſtands der

Waffen / alle Hoſtilität und Feindſchafft gaͤntz⸗
lich abgethan ſey / und beyde Theile eine vollkom⸗

mene Zuneigung zum Friedens⸗Schluſſe behalten
moͤgen/ ſo ſoll auch der Tartar⸗Cham / als ein Vafall

des TuͤrckiſchenReichs/ zuStifftungdieſes Friedens

mit adjungiret werden. Und daß dieſes alles von

beyden Partheyen ratificiret und angenommen wor⸗

den/ hat hochgedachten Czaars gevollmaͤchtigter Ge⸗

ſandter und Commiſſarius , Krafft habender Macht

und Autoritaͤt / dieſes Inſtrumentum , ſo rechtmaͤſ⸗

ſig und kraͤfftig in Ruſſiſcher Sprache beſchrieben/
ubergebenz Und wir ebenfalls durch unſere Deputir⸗

ten / Krafft deren gegebenen Macht und Gewoalt / ſol⸗

ches / als ein guͤltiges und rechtmaͤſſigesInſtrument /
mit eigener Hand unterſchrieben / und mit Unſern

Inſiegeln bekraͤfftiget/ uͤberantwortet .

An Moſcowitiſcher Seite war dieſes Inſtrument

folgenden Lauts :

Im Namen desAllmaͤchtigen und Dreyeinigen
GSttes / zwiſchen dem Aller - Durchlauchtigſten

und Großmaͤchtigſten Groſſen Herrn betrum Ale -

xi0wi2 Aller des Groſſen / Kleinen und Weiſſen

Ruſſens Selbſt Erhalter / zu Moſcau / Kiow / Wo⸗

lodimer / Novogard / Czaar zu Cazan / Czaar zu Aſtra⸗
chan / Czaar zu Siberien / Herrn zu Pleßkow und

Groß⸗Fuͤrſten zu Smolenſko / Twer/ Jugorien / Ver⸗

mien / Viatka / Bolgaria / Herrn vieler anderer und

Groß⸗Hertzog zu Novogrod / derunterndaͤnder zuCzer⸗

nichow / Reſan / Roſtow / Jaroslaw / Beloſernien / Ll⸗
loria / Obdoria / Comdinia / und Kaͤyſernder gantzen

Mitternaͤchtiſchen Gegend / Herrn des Iveriſchen
Landes / Czaar der Carthalinenſer und Iruzinenſer /
wie auch der Kobardintſchen Oerter / der Circaſſen
und Montaner Hertzog / und vieler andern Herr⸗

ſchafften / wie auch der Orientaliſchen / Occidentali⸗

ſchen und Mitternaͤchtiſchen Laͤnder Vaͤterund

Großvaͤterlicher Erben Nachfolger / Herr und

Herrſcher / ſeiner Majeſtaͤt ; und zwiſchen dem Aller⸗

Durchl . und Großmaͤchtigſten groſſen Herrn Sultan
Muſtaf ha Chan , dem Sohn Sultan Mehemet

Chans , Herrn zu Conſtantinopel / des weiſſen ⸗ und

ſchwartzen Meeres/ Anatolien / Urumien / Roma⸗

Theatri EuropH XV . Theil .1
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nien / der Ehren⸗wertheſten Meccæ und H. Medinæ

zu Jeruſalem / Egypten/ derAbyſſiner / Babyloniens /
Ricaͤund Damaßkens Beherrſcher / Kaͤyſern der

Tartarn und Crimiſchen Horden / wie auch vieler an⸗

dern Herrſchafften / Koͤnigreiche/ Staͤdte / Juſulen
und Landſchafften Kaͤyſer; Nach dem etliche Jahre

her einige Uneinigkeiten Urſach geweſen des groſſer

Elends der Unterthanen und derer / ſo beyden Thei⸗
len unterwuͤrffig ſeyn / und wir nun der Meynung

ſeyn / daß alles wieder in Freundſchafft und Wohl⸗

meinenheit / bey Erhaltung guter Policey / auch in

guten Stand geſetzt werden koͤnne/ ſo iſt in den Sir⸗

miſchen Graͤntzen zu Carlowitz eine Zuſammenkunft
angeſtellet worden / mit denen Durchl . und Hochge⸗

bohrnen / dem Auserwehlten Herrn Groß⸗Cantler /
Reis Mehmet Eftendi , und mit dem Außerwehl⸗
ten Herrn geheimden Secretario Alexandto , aus

dem alten Geſchlecht Scarlati , Mauro Cordato ,

hoͤchſtgedachter Sultaniſchen Majeſtaͤt Gevollmaͤch⸗

tigten Commiflarien und Extraordinar - Geſand⸗
ten / zum Tractat und Friedens⸗Schluß mit voll⸗

kommener Auroritaͤt / durch Mittels⸗Perſonen der

Allerdurchl .und Großmaͤchtigſten Britanniſchen

Majeſtaͤt / und Hochmoͤgenden General Staaten

der vereinigten Niederlande / der Durchl . und Hoch⸗

gebohrnen beyderſeits Kxtraordinar- · Abgeſandten /

Herrn Wilhelm Lord Paget / Freyherrns von

Beaudeſert &c. und Hn. Jacob Colyer / ꝛc. da man

dann beyderſeits zum Friede und Stillſtand der Waf⸗

fen incliniret ; Weil aber in ſo kurtzer Friſt unmoͤg⸗
lich geweſen / bey Abthuung aller Feindſeligkeiten / al⸗

les das jenige / was gute Freundſchafftaumd Nach⸗

barſchafft erhalten koͤnnen/ vollkommen und gebüͤhr⸗
lich in gute Ordnung zu bringen / ſo hat man / damit

dieſes gute Werck nicht zerriſſen / ſondern vielmehr
fortgeſetzet und zu Ende gebracht werde / beyderſeits be⸗

liebet / vom 25 . Decembr . An , 1698 . amm Geburts⸗

Tage Unſers HErrn JEſn Chriſti / auf die zwey fol⸗
gende Jahre zwiſchen beyden hoͤchſterwehnten groſ⸗
ſen Herren und Potentaten einen Stillſtand der

Waffen zu ſchlieſſen / damit binnen deſſelbendie ob⸗

handene Lractaten in richtige Ordnung gebracht /
und zwiſchen Seiner Czaar . und Moſcowitiſchen
Majeſtaͤt / wieauchder Sultans⸗Tuͤrckiſchen Maje⸗

ſtaͤt/ durch des Hoͤchſten Beyſtand / entweder ein ewü
ger Friede oder auf zulaͤngliche Jahre ein Stillſtand
der Waffen beſchloſſen werden moͤge / umb die alte

Freundſchafft zu erneuren . Wannenhero denn in

dieſer durch einhelligen Schluß beſtimten Zeitaller

Krieg / Streit und Feindſeligkeit auf beyden Theilen

aufgehoben ſeyn ſoll / und von ſeiner Czariſchen Ma⸗

jeſtaͤt Unterthanen / denen Moſcowitern und Coſa⸗
cken / wie auch andern / indie Muſelmanniſche / Cri⸗
miſche und andere der Sultaniſchen Majeſtaͤt zuge⸗

hoͤrige Laͤnder/ kein Einfall oder Feindſeligkeit vor⸗

genommen
/auch weder heimlich noch oͤffentlichihnen

elniger Schade zugefuͤget werden ſoll. Ingleichen

ſoll auch auff Seiten der Sultamiſchen Majeſtaͤt/ wi⸗

der der Czaariſchen Majeſt . Lande und Unterthanen
kein Krieges⸗Heer / es habe Namen wie es wolle/ ein⸗
gefuͤhret werden ; vor

ö

ilich aber der Crimiſche

Chan mit ſeinen Tartern und Horden ſich gaͤutzlich

alles Einfalles enthalten / und weder heimlich noch

oͤffentlichden Staͤdten /Doͤrffern und Unterthanen

in Landen Sr . Czaariſchen Maj . einigen Schaden zu⸗

Errfluͤge

f
ö
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Und ſo fern jemand entweder heimlich oder

oͤffentlich ſich wuͤrde geluüſten laſſen / etwas widriges
und feindſeliges / ſo wider dieſeConſtitution laͤufft /

und unter uns auffgerichtetworden/ vorzunehmen/
welchem Theil auch die Widerſpenſtigen zugehoͤren /

ſo ſollenſie ergriffen / ins Gefaͤngniß geſetzt / und ohn

einige Gnade unverantwortet zur Straffe gezogen

werden .

Soll demnnach auff beſagte Weiſe und zurZeit /
dadieſes Armiſtitium geltenmuß / aller Streit und

Feindſeligkeit ſchlechter Dings abgethan und auff⸗

gehoben ſeyn / und von beyderſeits zum Friedens⸗
Schluß eine vollkommene Luſt und Liebe/ auch gaͤntz⸗

liche Zuneigung erwieſen werden : Geſtalt dann auch

der Erimiſche Chan aus Pflicht gegen die Ottoman⸗

niſche Majeſtaͤt / und ſeine Schuldigkeit zu bezeu⸗
gen / mit zu dieſem Frieden gezogen wird . Damit
auch dieſes von beyden Theilen angenommen/ und be⸗

obachtet werde / dieweil hochgedachter Sultaniſchen

Majeſtaͤt vollmaͤchtige Geſandten und Commiſ-
larien , aus mitgegebener Vollmacht und Autori -

tat / das in Tuͤrckiſcher Sprache beſchriebene recht⸗

maͤſſige Ialtrumendum , und aus dem eine Oopiam

in Lateiniſcher Sprach / eigenhaͤndigunterſchrieben
und beſiegelt uͤbergeben; ſo habe gleichfalls ich auch

Krafft meiner mitgegebenen Vollmacht / dieſe mit

eigener Hand unterſchriebene und mit dem Siegel

bekraͤfftigte / auch in Reuſſiſch / und Lateiniſcher Spra⸗
che abeopirte Schrifft / als ein richtiges und wahr⸗

hafftiges Iuſtrumentum uͤberantwortet .

Auffgeſetzt zu Carlowiz Anno 1698, . den 25 .

Tag des Monats Decembris .

Kaͤyſerl. Friedens⸗Tractats verabredet worden / daß

tigen Stand gebracht / und alle ſich etwa noch erre⸗

gende Strittigkeiten gůtlich abgethan werden/ ſoſeyn
Scheidung . hierzuKaͤyſerl . Seite der Graf Marſigli , und der

Graf von Volckra abgeſchickt worden ; welche dann

den 23 . 13 . Martii von Wien nach Peterwardein

abgereiſet / wobey jedoch des Erſten Bagage unter

Weges von Straſſen⸗Raͤubern gepluͤndert/ und etli⸗

che ſeiner Bedienten niedergemacht / von ſelbigen
Moͤrdern aber nachgehends 2. zu Chariſch ertappt /
und weil ſie ſich zur Wehre geſtellt / niederge⸗

ſchoſſen/ und ihre Leiber auff Raͤder gelegt worden .

Es wurde auch dieſen Herrn Commiflarien eine

Convoy von 200. Pferden zugeordnet / welchewaͤh⸗
render Graͤntz⸗ Scheidung bey ihnen ſtehen ſolten /
dergleichen bey den Tuͤrckiſchen auch geſchehen/ nicht

weniger der Hr . General Kabutin auff den Sieben⸗

buͤrgiſchen / Herr General Graf Guido von Stah⸗
renberg / auf den Sclavoniſchen / und andere Graͤnz⸗

Commendanten auf den Croatiſchen Erontieren /

dieſer Limit · Scheidung beyzuwohnen beordert / wei

Beſchreibung

Wellen dann auchvermoͤge des XI . Artickeis des

von beyden Theilen gewiſſe Commiſſarii ſolten er⸗

und Törcki nannt / und von ſelbigen das Graͤntz⸗Werck in rich⸗

die Tuͤrcken ihre Graͤntz/ Baſſen auch darzu ziehen
wolten / nachdem aber dieſe nachgehends davon ge⸗

blieben / ſo ſeynſelbige auch nicht erſchienen : Weil

dann die Tuͤrckiſche Commiſlarien ſich indeſſen zu

Belgrad auch eingefunden / ſo ward beyderſeits ein

Tag benennet / und den 16 . 6C. April zu Carlowitz

der Anfang der Zuſammenkunfft gemacht worden /
da dann beyderſeits einander freundlich empfangen
und umarmet / der Herr Graf Marſigli auch die

g . Virckiſche Friedens,
Tüͤrckiſche Commiſſarien mit einem ſchonenꝙPfer
de/ kuͤnſtlichen filbernen Uhren / Meſſern / und der⸗

gleichen beſchencket; und von ihnen wiederum rare

Tuͤrckiſche Zeuge und Leinwand zur Verehrung be⸗

kommen . Hierauff iſt zu dem Graͤntz⸗Werck geſchrit,
ten worden ; Und wolten zwar die Tuͤrckiſche bald

Anfangs einige Schwuͤrigkeit machen / und den Ort
Salankement zu ihnen in die Linie ziehen / um wegen
des Einfluſſes der Theiß in die Donau zu Prævali⸗
ren / als ihnen aber remonſtrirt worden / daß dieſes
den Friedens/Tractaten laͤrlich zuwider / ſo haben

ſie davon abgelaſſen / und ſich erklaͤrt/ alles und jedes
nach dem Buchſtaͤblichen Inhalt des Friedens⸗In⸗
ſtruments einzurichten / worauff dann die erſte Linte

unterhalb Titul heruͤber/ und alſo bey 40 . Schritt
unter Salankement , mit Auffwerffung eines Gra⸗
bens zu ziehen angefangen / und dazu von beyden
Theilen die nahliegende Bauren / um dieſe Arbeit

biß an die Boſſuth zu verfertigen / angeſtellt worden ;
alle 00 . Schritt ward ein Huͤgel auffgeworffen/ und

ein Marckſtein geſetzt / an welchem gegendieſe Sei⸗
te das Kaͤyſerl. und gegen die Tuͤrckey das Tuͤrcki⸗

ſche Wappen zu ſehen / und haben die Tuͤrckiſche
Commiſſarii den erſten Marckſtein dem Hn. Graf
Marſigli zu ſetzen ofterirt / den andern aber hat der

Graf dem Tuͤrckiſchen behaͤndiget/ und iſt alſo da⸗

mit ferner biß an die Sau continuirt worden / wo⸗

durch ein groß Theil von der Landſchafft Syrmien/
ſamnt dem Ort Mitrowiz Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt .zu⸗
gefallen ; Von dar haben ſich die Herren Commil⸗

larii nach dem Fluß Unna gewendet / und entſtund
zwar ein Diſput , wegen der in der Sau bey Brod

gelegenen Inſel / welche aber Herr Graf Marſigli
behauptete / und ward alſo mit der Limit - Schei⸗

dung friedlich fortgefahren / und zugleich die in den

Tractaten gemeldte Plaͤtze und Palancken raſiret :

Im Anfang des Monats Junii kamen ſie ſchon
uͤber die Uuna in Croatien / allwo die Kaͤyſerlichein
einige Schloͤſſer der anliegenden Grafſchafften Lo .

ca und Carabama Teutſche Garniſonen legten/
und blieben Jeſſenowiz und Dubiza den Tuͤrcken/
das Schloß und Stadt Caſtanowiꝛ aber Ihr. Kaͤh⸗

ſerl. Majeſt . woſelbſt auffeinem Berge eine Veſtung
von fuͤnff Baſtionen ſollen auffgerichtet werden ,

Hierbey gab es aber verſchiedene Difficultaͤten / cheils
wegen einer kleinen Infel in der Unna gegeneſſe⸗
noxi uͤber/ theils und vornemlich wegen Novi ,

und dazu gehoͤrigen groſſen Diſtricts / davon die
Tuͤrcken gern einen Theil zu ſich ziehen wollen ; weil
ſie ſich nun um deswegen nicht vergleichen konnten / ſo
wurden Expreſſe an den Kaͤyſerl . und Tuͤrckiſchen

Hof/ abſonderlich abet auch ein Courrier an die hie⸗

ſelbſt ſich auffhaltende Hn. Mediatores abgefertiget/
und dieſe Saͤche ſo lange ausgeſetzt: Imittelſt giengen
die Hn . Commiſſarit über das Gebuͤrge nach Sil .

hum ( Schlain ) an die Curanna , welchen Fluß die

Tuͤrcken voͤllig prætendirten / mit beyderſeitigen
Ufern / deswegen Hr. Graf Rabatta nach Wien ge⸗

gangen / um Ihro Kaͤyſerl. Majeſtoaͤt hievon Nach⸗
richt zu geben/ und Ordͤre einzuholen / jedoch erklaͤe

rete ſich endlich der Elendi , nach vielen gethanen
Kemonſtrationen von der Curanna , und dem in⸗

ſeitigen / nemlich gegen Carlſtat liegenden Beüirckf
abzuſtehen ; und ſolte darauff die Commiſſion wie⸗

der vorgenommen werden / er bekam aber eine Ordre
nach

—— — ůů—
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nach der andern / und inſonderheit noch eine vom 12 .

2. Julii , weder von der Prætenſion auff die Novi -

ſche Dependent / noch von der auff die Curanna
abzuweichen / welches letztere ihm dann / weil er / wie

gedacht/ ſchon andere Parole gegeben /und ſonſt

gantz vernuͤnfftig handelte ſehr mißgefallen / hat

auch ſolches in einer darauff gehaltener Contetence

gnugſam zuverſtehen gegeben : mummeß

dieſe beyde Differences zu ſchlichten den Hoͤfen muͤſ⸗

miflion , nachdem ſie zwey Tage bey Paſchini an

der Curanna ſtill gelegen / ihren Wetz auff den Berg
Poſina , um dem Venetianiſchen Fommiflario naͤ⸗

her zů ſeyn/ fortzuſetzen / und ſchickte ihren Dollmet⸗

ſcher Mr . Dallman zum Effendi , ihm dieſe Nach⸗

richt zu bringen / und Erlaubnuß zu begehren / durch

die Ebene ihres dandes zugehen / welches er aber aus

Einrathen anderer / unterm Vorwand / daß denen

Unterthanen das Graß und die Fruͤchte verdorben

wuͤrden/ abgeſchlagen. Den 20. 40 . dito beurlaub⸗

ten ſich die Kaͤyſerl. Hn . Commiſſatii ad interim

bey dem Etfendi , dabey Herr Graf Marſieli noch⸗

mals ihre unrechtmaͤſſige Proceduren geahndet /
und gegen alle daraus entſtehende Inconvenien -

tien proteſtiret / dargegen der Effendi ſich mit ſei⸗

ner Ordre entſchuldiget / ſagte gleichwohl zu / des an⸗

dern Tags zu folgen/ hierauff giengen ſie durch den

Paß Schelave , uber das hohe Gebürge in Caraba-
nien / und ſchlugen ihr Lager im Thal Caranizza ,

und von dar weiker auf den Berg Groß⸗Popine .

Den 25 . 1y . dito kam ein Expreſſer vom Effendi

mit Brieffen / worinn er ſeine Ankunfft zu derb zwen

Stunden hiervon zu wiſſen that / und wurde Herr

geutenant Neppus an den Venetianiſchen Com -

millarium nach Verlika und Dalmatien abge⸗

ſchickt / auch inzwiſchen die Graͤntz⸗Scheidung / der

dreyen in Croatien an einander ſtoſſenden Reiche/

nemlich des Kaͤyſerlichen / Tuͤrckiſ. und Venetiani⸗

ſchen abgehandelt / und nach vielen gehabten Dikli -

cultaͤten endlich zur Richtigkeit gebracht ; Da dann

den 10 . Aug . ſt . n . die Kaͤyſerl. und kurtz darauff

die Tuͤrckiſche Geſandte auff dem beſtimmten Berg

Wieliko Birdo nach gehabter einiger Diſpute , in⸗

dem dieſe gern einen andern Ort geſehen/ der Graf

Marſigli aber dieſen Platz tapffer behauptete / erſchie
nen / der Venetianiſche Geſandte Herr Grimani lan⸗

gete erſt den folgenden Tag an / und geſchahe hierauff
den 12 . 2. die Graͤntzſcheidung der Tripel Confin ;

Wobey es doch dieſem letztern ſehr ſchwer ankam / als

er auff dieſem Berge das gantze dand / ſo er Ihr .

Kaͤyſerl. Maj . und der Pforten abtretten ſolte / umb⸗

ſahe / muſte es aber dabey laſſen. Die Ulmnbſtaͤnde

von dieſerGraͤntzſcheidung ſeynd von der Kaͤyſerl.

ger naͤchſt an dem Fluß Lermania in Croatien in

folgendem Bericht abgefaſſet / welcher alſo lautet :

Nachdem die der drey interellirten hoͤchſten Po⸗
tentaten an erſt gemeldtem Orte beyſammen befind⸗

liche Commutlarü , nemlich der Römiſchen Kaͤyſerl.

Majeſt . des Ottomanniſchen Groß⸗Sultans / und

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

an dem beſtiinmten Ort / Namens Weliko Birdo

Weil aber nunmehr die herumb geſeſſene Inwohner Meduitia Klavifla

ſen uberlaſſen werden / ſo beſchloß die Kaͤyſerl. Com⸗

Commiſſion vom 17 . J , Aug . aus threm Feldla⸗

der Durchleuchtigſten Venetianiſchen Kepubliq ; ,

wegen Feſtſetzung der dreyfachen Graͤntzen ſich verei⸗

niget / und einen endlichen Schluß getroffen / iſt der

12 . dieſes Monats mit allerſeits Belieben zu Voll⸗

ziehungdieſes hochwichtigen Wercks angeſeket wor⸗

1317

den . An ſelbigem Tage in der Fruͤhe machten ſie

ſich ſaͤmtlich nach der hergebrachten Vræcedentz auf /
in Gefolge des ſich dabey befindenden Adels / der Offi⸗

cirer und Soldatesque zu Pferde / in ſchoͤner und

praͤrhtiger Ordnung : Nach 4 . Stunden kamen ſie

oder Dick⸗Berg / an / auff deſſen Hoͤhe oder Gibel / (ſo
9 0 8

nennen ) als woſelbſt dieſe obgeſagte dreyfache An⸗

graͤntzung zuſammen ſtoͤſſet / die Ausmarckung feſt

geſtellet werden ſolte : Als ſie dahin kamen/ ruheten

ſie hernnten eine kleine Zeit unter des Kaͤyſerl. Com -

miſſarii Herrn Graf Marſigli Gezelt aus / der ſie

mit allerhand Kefraichirung tractirte ; Mittler⸗

weile zoge die commandirte Kaͤyſerl. Milig den Berg

hinan/ biß auff beſagte Hoͤhe oder Spite / und ſtellte

ſich in guter Ordnung an Seiten des Kaͤyſerl. Ler -

ritorii , bald darauff folgten alle vier Commiſſarii ,
nemlich der Kaͤyſerliche / die zwey Tuͤrckiſche/ und der

Venettaniſche / welche auff der Mitte dieſer Berg⸗

Hoͤhe ſich zwiſchen den Steinen niederlieſſen / ſol⸗

cher geſtalten / daß ein jeder auff dem jenigenTheil /

ſo ſeigem Erincipalen angehoͤrete/ u ſüzen kam . Da⸗

ſelbſt hielten ſie / auff Veranlaſſung des Venetiani⸗

ſchen Minittri , eine nochmalige Confereutzz ; und

nachdem die noch in etwas uͤbrig geweſene Defficul -

taͤt voͤllig abgethan worden / ſchritte der Herr Graf
Marſigli zur Sache ſelbſten / und erſtattete dem Al⸗

lerhöchſten die ſchuldigſte Danckſagung / durch deſ⸗
ſen unermeßliche Guͤte die gluͤckliche Stunde nun⸗

mehr erſchienen waͤre/ in welcher dieſe drey vereinig⸗

te groſſe Potentaten das Eundament zu einem auff⸗

richtigen Frieden legten / als welchen ſeine Allmacht

zum Troſt und Erquickung ſo vieler hoͤchſt bedraͤng⸗

ter armer Unterthanen / die ſo lang darnach geſeuff⸗

tzet/ mildiglich verliehen haͤtte. Worauff die uͤbrigen

Commiſſarii als gleichſam in einem Echo ſich hoͤ⸗

ren lieſſen / und mit vielen wolgemeynten Expreſ -
lionen einander zu dem erlangten Frieden Gluͤck /

Segen / und ſoͤrderſt guten Beſtand anwuͤnſchten .

Als ſolches vollendet / ſtunden ſie alle vier zugleich

auff / umbarmeten und kuͤſſeten ſich / und lieſſen ge⸗

gen einander ſolche Zeichen einer auffrichtigen guten

Verſtaͤndnuͤß und Freundſchafft verſpuͤren / daß die

anweſende aus allerhand Nationen beſtehende groſſe
Menge der Zuſeher eine hertzliche Freude darob em⸗

pfunden / und dieſelbe mit einem laut erſchallenden
Jubel Geſchrey zu erkennen gegeben . Nach dieſem

nahm ein jeder von den ernannten Commitlariis
einen Stein / warff denſelben auff einen ſchon vorhin

ausgezeichneten gewiſſen Platz / zu einem unvergeß⸗

lichen Mahlzeichen dieſer auffs neue beſtaͤtigten
Freundſchafft / und wurden darauff alſo gleich von

der in Ordnung geſtandenen Nlitz drey Salven nach

einander gegeben/ umb gegen einem jeden der com⸗

paciſcirenden Theile ihre Freudigkeit zu bezeugenz

welchem Exempel der Lrincipa len Dero bey ſich ge⸗

habte Offieters und andere Anweſende folgten / und

vermittelſt zuſammen getragener Steine in kurtzer

Zeit einen ſolchen Hauffen auffrichteten daß eine

Pyramis von vier Klafftern breit und dick und zwey

Klafftern hoch ſich prælentiite ; und von ſolcher

Stein⸗Seule zogen ſie zwey kleine angehaͤngte tro⸗

ckene Mauerlein von eben dergletchen Steinen / umb

die Kaͤyſerliche/ Tuͤrckiſche und Benetianiſche Graͤn⸗
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tzen damit abzumarchen . Dieſe Zuſammenkuufft
und gepflogene Handlung endigte ſich mit einer herr⸗
lichen Mahlzeit / welche mehr ernannter Graf Mat -

ſigli oͤffentlich anſtellete / die dann zu maͤnnigliches

Vergnuͤgenundſolcher Freude ausſchlug / wie es in

einem ſo hochtoichtigen Wercke die Ehre des groſſen
GOttes / und der Roͤmm. Kaͤyſerl. Maj . unſers aller⸗

gnaͤdigſten Herrn preißwuͤrdige Thaten meritiren

und erfordern .
Gehet alſo die Kaͤyſerl. Graͤmze in gerader Linie

vom Punct der Pripel - Confin vier Stunden fort/
biß auff den Berg Pupzack , und von dannen uͤber

das voͤllige Gebuͤrge Monte Popine biß an Boß⸗
nien / alſo / daß die eine Helffte ſamt dem Terrain

lincker Hand drey Stunden weit dem Roͤmiſchen / die
andere Helffte aber dem Tuͤrckiſchen Kaͤyſer verblei⸗

bet ? Und kehrete damit der Herr Graf Marſigli

riedend⸗

von Mayershofen / Herr von Gneſſen / Herr von
Zillerberg / Herr von Zuſche / Herr von Raht / Herr
von Hillebrand / und noch ein anderer / in yraͤchtt⸗
gem Auffzug und Kleidungen gefolget . 12 . Der
Legations - Secretarius Herr von Macarri, , der

Roͤm. Kaͤyſ. Maj . Hof⸗Krieges⸗Raht / und derSecre⸗
tarius der Orientaliſ . Sprachen / Herr von Lalowij /
zwiſchen beydẽ ritte der Hr. Simbertus AbtzuNehrs⸗
heim / Vrælatus Domeſticus des Herrn Groß⸗Bott,
ſchaffters . 13 . Hr . Dominicus , Graf von Oettin —
gen / des Hn . Groß⸗Bottſchaffters Herr Sohn /wel⸗
cher eine weiſſe Standart fuͤhrete / dem zur Rechten
ritteder Herr Graf von Kollonit / und zur Lincken der

Herr Graf Breuner . 14 . Hernach folgeten der

Herr Graf von Dietrichſtein / Herr Graf von der

Lippe / und Herr Graf von Zwirbi .

Schmiedt / Herr Quarient / Herr de Boße/ Herr
Tuͤrckiſche Friedend/

1690.

15 . Herr

wieder in das Lager Popine Minore , darauff ſich Graf von Sprintzenſtein / Herr Graf Gaetzhub
die Herren Comwiſſarii ſeparirt / und ſind die Kaͤy⸗Sintzendorff ; Herr Graf von Thun . 16 . Herr
ſerl. auff Peterwardein / die Tuͤrckiſche aber auff Bel⸗ Graf von Anckenſtein / Herr Graf von K uefſtein/
grad gegangen . HerrGraf von Noſtiß . 17 . Herr Graf Adolff von

Als auch vermoͤge des XVI . Artickels beliebet Sintzendorff ; hernach der andere Bottſchaffter/
worden / daß zum Zeichen der Freundſchafft beyder⸗Herr Graf Carl Ludwig von Sintzendorff . 18 . Se ,
ſeits eine anſehnliche Geſandtſchafft an einander ſchi Durchl . Herr Adolph Auguſt / Hertzog zu Hollſtein
cken ſolten / ſo haben Ihr . Kaͤyſerl. Maj . den Herrn Ploͤn; alle waren mit Gold und Silber⸗Stuͤckenen
Grafen vonOettingen / geweſenen Kaͤyſerl .Princi - ( Kleidern / Sammetenen / oder ſonſt koſthahren
pal- Commiſſarium bey den TuͤrckiſchenFriedens⸗ Ober⸗Roͤcken angethan / auff den beſten Pferden
Tractaten / zur groſſen Ambaſſade nach der Otto⸗ mit koſtbahren Saͤbeln und Tuͤrckiſchem Gewehr
manniſchen Pforte / vermittelſt eines Kaͤyſerl. De - verſehen . Dieſen folgete 19 . der Herr Wolffgang
crets / wuͤrcklich ernennet / anbey Befehl an die Hof⸗ Graf zu Oettingen / der Roͤmiſ. Kaͤyſerl. Majeſt. Kän

Catumer ergehen laſſen / mit dem Herrn Grafen we⸗ wuͤrcklich Geheimer Raht / Reichs⸗Hof,Rahts, bre
gen der hierzu erforderenden groſſen Unkoſten / ſovol Erælident , Caͤmmerer und Groß⸗Bottſchaffter 63
zur Equipase als andern Nothwendigkeiten / zu tra⸗ zu der Ottomanniſchen Pforten / auff einem ſchoͤnen

‚

ciren / und die Geldmittel dazu herbeyzu ſchaffen / der Rappen / eine groſſe rothe Sammete Zobel⸗Muͤ⸗
auch darauff Anſtalt gemacht / die Reiſe anzutretten / tze/ mit einem koͤſtlichen mit Diamanten verſeßzten

Graf von
Oettingen
gehet nach
der Otto⸗

mann ſchen
Pforten .

und unter andern relolvirt / ſeine gantze Hofſtatt auff
Tuͤrckiſche Art zu kleiden / ungeachtet er vermoͤge des

17Artickels in Teutſcher Kleidung erſcheinen koͤñen.

Und weil endlich in dem Monat Sepr . alles zu der

Abreiſe fertig und zu Stande gebracht war à/ſo hielt
hochgedachter Herr Graf von Oettingen den 26 . 16 .

Sept . mit ſeinem voͤlligen Comitat in Tuͤrckiſcher
Kleidung zu Pferde ſeinen oͤffentlichen Einzug in

Wien durch den rothen Thurn / die Kaͤrner⸗Straſ⸗
ſe uͤber den Graben und Kohlmarckt hinten zum

Burgplat hinein in folgender Ordnung : 1. Rit⸗

ten zwey Courier . 2 . Der Stallmeiſter / welchem
9, Hand⸗Pferde nachgefuͤhret urden . 3. Fuͤnff⸗
zehen Edel⸗Knaben / 3. à 3. in Silber⸗geſtickten
Kleydungen und hell vohten Ober⸗Roͤcken von fei⸗
nem Tuch / wie auch ſammeten Muͤtzen . 4 . Der

Hoflneiſter / Herr Rittmeiſter von Sailern . 5

Acht Trompeter und ein Paucker / wie die Edel⸗Kna⸗

ben gekleidet . 6 . Sechs klautboiſten zu Fuß . 7 .

Bediente der Qavallieren / Mufici , des Hn. Gra⸗

fen Cantzley/ und Hof⸗Bediente / in unterſchiedlichen
Farben alle ſchoͤn Tuͤrckiſch gekleidet / beſtehende in

54 . Perſonen . 8. Der Leib⸗Medicus D. Brand

und ein Chirurgus . 9. Des HerrnGroß⸗Bott⸗
ſchaffters 2. Capellaͤne / Ord . S . Benedicti in
violblauen Roͤcken und Muͤtzen. ro . Der Mar⸗

ſchall / Herr Adolff von Grutnbach / Obriſt⸗Wacht⸗
meiſter vom Marſigliſchen Regiment , rr . Eine

rothe Standart / welcher r 2. Edelleuten / namentlich
Baron von Braun /Herr von Gallen / Baron

Reigerbuſch / auffhabend . Seine Kleidung war

von feineſtem Goldſtuͤck / der Ober⸗Rock mit Zobeln
durchaus gefuͤttert / alſo daß er hinten üͤber den

halben Ruͤcken und auff den Seiten herab gehangen.
Das Pferd war mit einem koſtbahren Zenge auffge
zaͤumet/ nit einer Tuͤrckiſchen reich/geſtickten Scha⸗
bracke / am Sattel⸗Knopff zur Rechten hieng ein
mit Diamantenverſetzter Puſican und zur Lincken
ein Pallaſch in einer koſtbahren Scheide / welchesal
les ein herrliches Anſehen gegeben . 20 . Vor und

um Se . Hoch⸗Graͤffl. Excell giengen 30 . Laqueyen
in der Liberey mit Tuͤrckiſchen Hacken / und auſſer
dieſen zu beyden Seiten in gleicher Linie 30 . Traban⸗
ten / welchen 2. groſſe Fahnen vorgetragen wurden .

Dieſe trugen Helleparten von ſchoͤn außgearbeitetem
und polirten Stahl / ſeynd auch alle denen Laqueyen

gleich gekleidet geweſen / nemlich von rothemn Tuche/
mit gelben Binden und Muͤtzen / wie auch gelbemn

Futter . 21 . Dieſen folgten noch unterſchiedliche
Bediente . 22 . Hernach wurde von 6. ſchoͤnen Daͤ⸗

niſchen Pferden des Herrn Groß⸗Bottſchaffters eib⸗
Wagen gezogen / welcher inund außwendtg mit

Carmeſin Sammet / und mit breiten guͤldenen Vor⸗

ten reich verbraͤmt war . 23 . Zwey andere Waͤnen

deſſelben / jeder mit 6. Pferden beſpannet . 24 . Der

Cavalliern und mitreitenden Herren Caroſſen und
Waͤgen / welche dieſen ſchoͤnen Auffzug beſchloſſen
haben .

Auff der rothen Standart war anff einer Seiten

des Herrn Groß⸗Bottſchaffters Wayen / und auff
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derandern ein offener Helm auff einem grůnen delde /

nebſt einem in und umb denſelben fliegenden Bienen⸗

ſchwarm / mit der Auffſchrifft : Vlella polt bella.
Anff der Leib⸗Standarte war auff einer Seite das
miraculoſe Bild der H. Jungfrau Marien zu Al⸗

ten⸗Oettingen / auff der andern ein Abler mit deln
Ungariſch⸗Boͤhimifch⸗und OeſterreichiſchenWa⸗

pen/ alles mit Gold und Silber reichlichaltsgearbettet .
In ſolcher Ordnung kamen ſie in die Kaͤhſerl.

Burg / allwo der Herr Groß⸗Bottſchaffter abgeſtie⸗

gen / und von allen mitgerittenen Cavallteren und

Edlen begleitet die groſſe Stiege hinauff gegangen /
und nachdem er zur Kaͤyſerl. Maj . durch den Herrn

Obriſt⸗Caͤmmerer eingefuͤhret worden / hat er aller⸗
hoͤchſtgedachter Kaͤyſerl. Majeſt . die Hand unterthaͤ⸗

nigſt geküſſet / und nach einiger Unterredung die Gna⸗
de begehret / daß auch die andere Cavalliers / Edellen⸗

te und obere Bediellte des Handkuſſes gewuͤrdiget
moͤchten werden / wozu ſelbe dann auch gnaͤdigſt ge⸗

laſſen worden. Nach dieſem erhtelte der Herr Groß⸗

Bottſchaffter auf vorhergehende Weiſe die Abſchieds⸗
Audience bey Ihr . Maj . der Kaͤyſerin / bey der Roͤ⸗

miſch⸗ und Hungariſchen Koͤnigl. Majeſt . wie auch

Sr . Hochfuͤrſtl. Durchl . Ertz - Hertzog Carln : wor⸗

auff er ſich in voriger Ordnung wiederumb durch die

Stadt in Dero auſſerhalb liegenden Garten begeben/
allwo alle Cavallier / hoch und niedere Officlrer / von

ihm unter Trompeten / und Pauckenſchall / alich an⸗

derer Muſic / koͤſtlich und herrlich tractirt worden .

Den folgenden Tag beſichtigten Ihr . Kaͤyſerl.

Majeſt . und Koͤnigl. Mañ . die koſtbare Præſenten /
welche fuͤr den Tuͤrckiſchen Hof ſolten mitgenommen
werden / und in der Kaͤyſerlichen Burg auffgeſtellet /
und etliche Tage oͤffentlich gezeiget worden ; Sellbi⸗

ge waren an Gold⸗ und Silber⸗Arbeit ſehr kuͤnſtlich
und koͤſtlich ausgezieret / und mit den rareſten Uhr⸗
wercken zuſammen auff eine Million geſchaͤtzet/ wel⸗

che dem Sultan / der erſten Sultanin / der Sultanin

Valide / dem Groß⸗Vezier / dem Mufti / den ſieben
Veziern / und den beyden Tuͤrckiſchen Gevollmaͤch⸗

tigten beym Friedensſchluß / Ellendi oder Groß⸗
Cantzler und Mauro Cordato , uͤberreichet werden

ſolten/ ſo in folgenden Stuͤcken beſtanden :
I . Bor den Groß⸗Sultan ein zierlich verguͤldetes

ſauber getrieben rundes Tiſchblat mit Handheben auf
Kugeln ſtehend ; Ein dergleichen oVales Tiſchblat .
Ein weiß getriebener Kamnin⸗Roſt mit einem derglei⸗
chen groſſen Kamin⸗ - Schirm . Zwey groſſe Kuͤhl⸗
Keſſel / 12 . niedrige Geridons mit 12 . Gerondels /
iedes mit 6. Lichtern / zwey gantz verguͤldete godronir⸗
te Gießbecken und Kannen / da das Waſſer abrinnen

kan . 6 . Caffee⸗Geſchirre / auff ſonderlicheManier

getrieben und godronirt . 12 . Halb verguͤldete Ser⸗

bet⸗Schuͤſſeln mit Deckeln und Sottocope . 6. Halb
verguͤldete Flaſchen mit Ketten . 2 . Groſſe weiß ge⸗

triebene Tazzen . 2. Dergleichen ſchoͤne Rauchfaͤſſer .
6. Weiß⸗getriebeneBlumen⸗Kruͤge. r . Groß weiß⸗

getriebene Braſſter . 6. Weiß⸗getriebene Wand⸗

Leuchter mit Spiegeln / ein Spaniſch Saltz⸗ und

Rauchfaß mit Zugehoͤr/ 6. Stuͤck extra reiche Prap
dOr mit bordirten Blumen und Farben / uͤber jedes
Stuͤck ein Karmeſin ſammeter Sack / mit breiten

Gold⸗und ſilbernen Borden verbraͤhmet. 6 . Stuͤck

dergleichen Drap dArgent : Ein groſſer gantz ſil⸗

Seückwüͤrdiger Geſchichte⸗ 733

100 . Marck Silber ſchwer / mit einem kuͤnſtlichen
Waſſer⸗ undSpielwerck . Eine groſſe Perpendickel⸗
Uhr von ſchoͤn getriebenerArbeit / oval , Viertel⸗ und

Stunden ſchlagende . Ein groß kuͤnſtliches Werck

mit getriebener Arbeit / ſamnt einer Kugel und Spiel⸗
werck/ auch Nacht⸗HAhr. Eine kuͤnſtlicheKugelUhr
von Silber / die ſich ſelbſt auffgezogen . Eine groſſe
ſilberne Engliſche Bandel⸗ Uhr / . Wochen gehende/
ſo gleichfalls Vieꝛtel und Stunden / auch von ſich ſelber
geſchlagen : Item eine gantz ſilberne Viertel⸗Stock ;

Uhr mit dem Perpendickel . Ein Schreib⸗Tiſch / ein
Spiegel / 2. Uhr⸗Kaſten / 2. Geridons / und Caffee⸗
Tiſchgen von eingelegter Arbeit . Eine ſilberne Ka⸗
min⸗Garnitur / ein kleine verguͤldete Caffee⸗Garni⸗
tur / ein ſilbernes Bretſpiel .

II . Vor die Sultanin / ein gantz verguͤldeterge⸗
triebener Deckelkorb / ein dito weiß / mit verguͤldeten
Handheben / r . gantz weiß ohne Deckel / eine groſſe
Spiegel⸗Uhr / r.groſſe ſilberne Tafel⸗ / Uhr mit dem

Perpendickel / alles von Philagran mit Stejnen

beſetzt/ mit einemn kuͤnſtlichen Spielwerck . Ein ex⸗

tra · ſchoͤn mit Steinen beſetztes Galanterie⸗Kaͤſt⸗
lein .

III . Vor die Sultanin Valide ein ſauber godronir⸗
ter Coffe⸗Tiſch mit zugehoͤrigen Geſchirren / zwey zier⸗

verguldete Blumen⸗Kruͤge / mit extra nett⸗geſchmeltz⸗
ten Blumen und Laubwerck . Zwey extra ſauber zier⸗
verguldete Wandleuchter / J . ſilberne geflochtene Koͤr⸗

be / ein kuͤnſtlichWerck mit getriebenem Silber / dabey
eine Perpendickel⸗Uhr / eine kuͤnſtlicheKugel / auch
Spielwerck / s. kleine May⸗Kruͤge von rothem Stein

und geſchmeltzter Arbeit / 1. Silbernes Galanterie⸗

Kaͤſtlein.
IV . Vor den Groß⸗Vezier ein ganz verguͤldetes

godronirtes Gießbecken und Kanne / 1. weiß knorter

Kuͤhlkeſſel/wey weiß godronirte Geridons mit 2 . Ge⸗

rondels / 2. weißgetriebene groſſe Tatzen / r. weißgetrie /
bener Korb ohne Deckel und Sottocope . 2. Weißge⸗
triebene Coffe⸗Kruͤge/ J . Geſchirr / das wohlriechende
Waſſer daraus zu ſpruͤtzen/ eine groſſe gantz ſilberne
Perpendickel Uhr / Viertel und Stunden ſchlagen⸗
de / alles von getriebenem Silber / dabey ein Spiel⸗
werck .

V. Vor den Baſſa zu Belgrad ein ganz vergul⸗
detes Gießbecken und Kanne / 2. halb verguͤldte Ketten⸗
Flaſchen / 2. verguldete Coffe⸗Kruͤg / 1. Geſchirr zum

Roſen⸗Waſſer /s. halb verguldete Serbet⸗Schuͤſſeln
mit Sottocope / r . groſſe weiß getriebene Tatzen / r .

groſſe ſilberne PerpendickelUhr / kuͤnſtlich von feinem
Silber getrieben / Viertel und Stunden ſchlagende /
guch den Mondſchein zeigende.

VI. Vor den andern Vezier / ein gantz verguldetes go⸗
dronirtes Gießbecken und Kanne / 6 . halbverguͤldete
Serbet⸗Schuͤſſeln mit Deckelunds. Tellern / einegroſ⸗
ſe gantz ſilberne PerpendickelIhr von getriebener Ar⸗

beit / Viertel und Stunden ſchlagende/ eine viereckete

Thurn⸗Uhr .
VII . Vor den dritten Vezier ein gantz verguldetes

godronirtes Gießbecken und Kanne / 4.halb verguldete

Serbet ⸗Schuͤſſeln und 4. Teller / eine groſſe getriebene
Scheiben⸗Uhr .

VIII . Vor den vierten Vezier ein gantz vergulde⸗
tes godronirtes Gleßbecken und Kanne / 2. Serbet⸗

Schuͤſſeln mit 2. Tellern / eine Engliſche Bandel⸗Uhr
berner Spring⸗Brunn von getriebener Arbeit / uͤber auf 3. Glocken ſchlagende / item eine Stock⸗Uhr.

A IX . Vor
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IX . Vor den fuͤnfften Vezier ein verguldetes

Gießbecken und Kanne / 2. Serbet Schuͤſſeln und

2. Teller / 1. groſſe ſilberne Scheiben⸗Uhr .
X Vor den ſechſten Vezier ein verguldetes

Gießbecken und Kanne / eine weißgetriebene Schale /
2. halb verguldete SerbetSchuͤſſeln mit Tellern /
eine gantz ſilberne Viertel StockUhr mit dem Per⸗

pendickel .
XI . Vor den ſiebenden Vezier / ein verguͤldetes

Gieß⸗Becken und Kanne / eine weißgetriebene Tafe /

1. Serbet⸗Schuͤſſel mit einem Teller / eine ſilberne

Eugliſche Bandel⸗Uhr / Viertel und Stunden ſchla⸗
ende .

XII . Vor den Muffti ,einzierlich verguͤldeter/ ge⸗
triebener Korb mit Handheben / 1. Serbet⸗Schuͤſſel
mit einem Teller / eine groſſe ſilberne BandelUhr /
4 . Wochen gehende / und Viertel und Stunden von

ſich ſelbſt ſchlagende .
XIII / Vor den Eftendi oder Groß Cangtler / r . gantz

verguͤldetes Schreib⸗Zeug / von ſauber getriebener
Arbeit / 4 . ſilberne Wand⸗Leuchter/ ein ſchoͤnes Koffe⸗
Truͤgerlein / eine groſſe ſilberne Scheiben⸗Uhr.

XIV . Vor den Mauro Cordato , ein verguͤldetes
Gieß⸗Becken und Kanne / 1. halb verguͤldete Ser⸗

gende und weckende .

Den 20 . 10 . Octobr . hat der Herr Groß⸗Bot⸗

ſchaffter ſeine Reiſe wuͤrcklich angetretten / zu welcher

Vertrauet .

und 2. Schiff⸗Meiſtern / alle roth mit gelben Binden

ben ; Und ferner / das Cantzley⸗Schiff / Kuchel⸗

Schiff / Keller⸗Schiff / Tollmetſch⸗Schiff und noch

etliche andere Schiffe vor die uͤbrige Bediente.
Bey Fortſetzung der Reiſe ward der Herr Groß ,

Botſchaffter / an allen Orten / wo Er hinoder vorbey
kam / als zu Preßburg / Raab / Komorren / Gran /
Ofen und andern herrlich / und mit Loͤſung der Stuͤ⸗

cke empfangen / und ſchickte an dieſem letztern Ort

einen Courrier an die Tuͤrckiſche Graͤntzen / um die

Getwißheit von der Tuͤrckiſ. Geſandſchafft Ankunfft

zzu Belgrad einzuholen . Geſtalt dann der hiezu be⸗

nannte Ibrabim Baſſa ſich fertig gehalten / um ſo
bald er die eigentliche Zeit des diſſeitigen Auffbruchs
vernchmen wuͤrde/ gleichfalls auffzubrechen / damit

bet⸗Schuͤſſel mit einemn Teller / 1. Feld⸗Uhr/ ſchla⸗

60 . Schiffe zubereitet geweſen / und auff jedem ein

ſchwartz und ein gelbes Faͤhnlein geſtanden : Das

Leib⸗Schiff des Hn . Groß⸗Botſchaffters / war mit 3.

ſchoͤnen auspolirten Zimmern verſehen / und mit ei⸗

ner Gallerie , auff welcher die Trompeter geſtanden /
ingleichen mit 12. Fahnen gezieret/ wie auch mit den

2 . groſſen Trabanten⸗Fahnen / derer Vordere ſchwartz
und gelb mit einem doppelten Adler geweſen/ die An⸗
dere weiß und roth mit der Heil . Jungfrau Marien

Bilde zu Alten⸗Oettingen . Iſt alſo nach genom⸗

menem Abſchied von Seiner Gemahlin und Fraͤul.
Toͤchtern zu Schiffe gegangen / und haben alle an⸗

dere Cavallier mit denen am Ufer geſtandenen Freun⸗
den ſich gleichfalls geletzet / und unterm Trompeten⸗
und Paucken⸗Schall ſich dem Donau⸗Strohm an⸗

Zu erſt fuhren die 2. Courrier / darauff des Herrn

Groß⸗Botſchaffters Leib Schiff mit 30 . Rudern /

und Muͤben/ Tuͤrckiſch gekleidet / auff den uͤbrigen
Schiffen waren noch 200 . Schiffleute ; Nach dem

Hn . Groß⸗Botſchaffter / fuhren gleich die z. Cava -

her - Schiffe / darauff die Edel⸗Leute und Edelkna⸗

eibung Tuͤrckiſche Friedens⸗

zuſammen kommen moͤchten : Und weil dieſelbe be⸗

reits uͤber Niſſa heraus geruͤcket / ſo reiſete der Herr
Groß⸗Botſchaffter ferner auf kutock , und von dar

auf Peterwardein / woſelbſt er von den Hn. Generals

Grafen von Stahrenberg und de Nehm compli —
mentiret / und nebſt dem Hertzog von Hollſtein⸗Ploͤn
und Grafen von Zinzendorf herrlich tractiret wor⸗

den . Es ließ auch der Seraskier von Belgrad mit

Ablegung eines Compliments berichten / daß der

Tuͤrckiſche Geſandte gleichfalls daſelbſt angelanget :
Und wurden die Auswechſelungs⸗Ceremonien / den
2. 2. 12 . Novemb .in des Hn . General von Nehm

Behauſung mit den Tuͤrcken dergeſtalt verglichen :
Daß erſtlich dem Capigilar Chiaja , ( welcher vom

Scrakier zu dieſer Abhandlung depurirt und abge⸗
ſchickt worden / ) wann er wieder zuruͤck kehrete/ ein

Kaͤyſerl. Officirer mit gegeben werden ſolte / um den

Ort zur Auswechſelung zu ſehen/ daſelbſt ſolten zwey
Saͤulen in gleicher Weite / und die Erſte ungefaͤhr
10 . Schritt von der andern die Andere aber in die

Mitte der Graͤntze gepflantzet werden / beyde Bot⸗

ſchaffter ſolten Tags vorher eine Stunde von Salan .

kement ihr Nachtlager nehmen / und ihre Ankunfft
einander berichten / und wasetwan noch erinerlich waͤ

re / vergleichen / ſie ſolten Beyde auch mit 2000. Pferdẽ
unter jedes Theils gewoͤhnlicher FeldMubos ,biß auf
50 . Schritt an dieaͤuſſerſte Saͤulebegleitet werden /
da dann die beyde Graͤntz⸗Generals ( Graf Guido

von Stahrenberg / und der Tuͤrckiſche deraskier zu

Belgrad ) als hierzu verordnete Comwiſlarien / je⸗
der mit einem Gefolge von d. biß 10. Officirern / zu⸗
gleich biß auff 3. oder 4 . Schritte von der mittleren

Saͤule zuſammen reiten / daſelbſt zugleich abſteigen/
biß an die mittlere Saͤule gehen / daſelbſt ein jeder

Compmiſſarius den ſeinen bey der Hand nehmen/
und nachdem die Herren Bottſchaffter einander

complimentiret / ſolchen dem andern uͤberlieffern/
welche darauff biß zu den Trouppenan dicaͤuſſerſte
Saͤulen gehen/ die Herren Commiſſartiaberihnen

ihre Pferde geben laſſen / und zu ihren Trouppen
zuruͤcke reiten / wann auch der beyden Bottſchaffter
duite angekommen / ſo ſollen beyde Theilein guter

Ordnung fort und zuruͤcke marchiren . Jeder Com .

miſſarius ſolte den ihm uͤbergebenen Bottſchaffter
eine Stunde Weges begleiten/ ſich alsdann beurlau⸗

ben / und der Kayſerl . nach Eſſeck / derTuͤrckiſche
nach Belgrad voraus gehen / biß dahin auchdiebe⸗

gleitende Mlitz bey den Bottſchaffternbleiben ſolte /
und wuͤrden die Kaͤyſerl. Schiffe zugleich laͤngſtder

Donaufolgen / umſich derſelben nach Belieben be⸗
dienen zu koͤnnen. Wann die Bottſchaffter znEſ⸗
ſeck und Belgrad angekommen / ſolten ſie von einem

dazu verordneten vornehmen Officirer unter drey⸗

mahliger Loͤſung des Geſchuͤtzes und im Gewehr ſte⸗

hender Guarnilon bewillkommet werden / und fol⸗

genden Tags den Gouverneurs eine Vilite geben/
welche ſie mit allen Ehren empfangen wuͤrden ; beh

der Abreiſe die Geſchüͤtze gleichfalls dreymal / wie bey

dem Einzug geloͤſet werden / und alſo dieſelbe ihre

Reiſe nach beyden Kaͤyſerl. Hoͤfen fortſetzen.
Den 4 . Decembr . N . C. marchirten die Drago⸗

ner vom Savoyiſchen Regiment und Collonitiſche

Huſſaren / alle wohl munmdiret durch Peterwardein
nach Carlowiz und Salankement . Ain J.des

ſie zu gleicher Zeit an dem Ort der Auswechſelungſ16,

—
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Morgens war eine Compagnie von deimn Baron-
Nehmiſchen Regiment an die Schiffe der Groß⸗Ge⸗

ſandſchafft detachiret worden/ welche um r8 .Uhr /

unter dreyfacher Salve des Geſchuͤtzesvon Peterwar⸗
dein nach Car ſowiꝛ abſtieß/ woſelbſt ſie um Mittag /

und dann ntn J . Uhr zwey Stunden vonSalanke⸗
ment anlaͤndete/ allda ſie auch uͤbernachtet . Indeſſen
marchirte die von unterſchiedlichen Regimentern
commandirte Cavallerie an den zu der Auswechſe⸗
lung beſtimmten Ort. Dens kam man nach Salan⸗
kement , woſelbſt auch oben beſagte zwey Hn. Gene⸗
rals auf Saikcen , unter doßbrennung einiges Geſchuͤ⸗

hes ſelbiger Saiken , und des altenSchloſſes anka⸗

men : Daſelbſt hoͤrete man 12. Stuͤcken / ſo von den

Tuͤrcken/ welche ihr Lager eine Stunde weiter drun⸗

ten hatten / nacheinander loßgebrannt wurden / und

die Kaͤyſerl. Cavallerie ſtund allda in ordentlichem

Feld/ cager. Die beyde Hn . Generals / da ſie bey dem

Herrn Groß⸗Geſandten das Mittags⸗ Mahl einge⸗
nommen hatten/ ritten mit 200 . Mann zu Pferde /
ſo meiſtens Officirer geweſen / aus / es kamen auch

verſchiedene Tuͤrcken aus ihrem Lager in das Chriſt⸗

liche. Gegen Abend fertigte der Hr . ? roß⸗Botſchaff⸗
ter den Herrn von Gallen / mit dem Secretario der

Orientaliſchen Sprachen / Hn. von Lockowiz , zu

der Ottomanniſchen Groß⸗Geſandſchafft / dero An⸗

kunfft zu notiliciren / ab: Eben um ſelbige Zeit ſchick⸗

te dieſe deswegen den Capiccilar Chihaiai abz und

ſind dieſe Expreſſen der beyden Partheyen wohl em⸗

pfangen und regaliret worden.
Am 7. des Morgens / kam zu dem Hn. Groß⸗Bot⸗

ſchaffter ein Campigi Baſſi aus des Veziers Lager/
und ein Seraskier von Belgrad mit einem Compli⸗
ment . Indeſſen fiengen die Kaͤyſerl. Trouppen / ſo
wohldie Kuͤraſſirer / alsauch die Dragouner und Huſ⸗

ſaren / dann die zwey Compagnien zu Fuß / aus

Ihrem Lager an den Auswechslungs⸗Ort zu marchi⸗
ren an . Vorbeſagter Hr . General⸗Zeugmeiſter Graf
Guido von Stahrenberg conjungirte ſich / nach

einer kurtzen Unterredung mit dem Hn . Groß⸗Bot⸗

ſchaffter / mit obberuͤhrter Cavallerie , in einem ſehr
ſchoͤnen mit Gold⸗bordirten Habit ; Vorher ritten

die Trompeter und Heerpaucker / praͤchtige Hand⸗
Pferde / ſoauf das ſtattlichſte geputzetwaren/ mitvielen
Bedienten / Pagenund Laquayen / in koſtbarer und

ſchoͤner Liveren / begleitet von einer groſſen AnzahlOtli
cirer / welche alle magnilig aufgezogen . Und rukte ſol⸗
cher geſtalt der Marſch weiter fort biß auf 69. Schrit⸗
te ungefehr von der erſten Saͤule / welche 20. Schritte
von der andern ſtund . Zeit waͤhrenden dieſes Mar -

ches ſaßzten ſich der Herr Groß⸗Bothſchaffter bey
den Schiffen / mit Dero Hofſtatt und anſehnlichen
Suite , in ſchon vorhin beſchriebener Ordnung zu

Pferde / und ritten uͤber den Berg bey Salankement .

Da er nun gegen die Saͤule kam / hatte er die Militz

beyder Partheyen im Geſichte und oblervirte den

man naͤhete ſich ſo fort gegen die Saͤule mit kleinen

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

march des Ottomanniſchen Groß⸗Botſchaffters / nung mit der Suite , auf beyden Seiten von Janit⸗

Schritten ; ehe aber die beyden GroßBotſchaffter
allda anlangten / bouchirten ſich 3. oder 3. Schritte
von der andern Saͤule die beyden zu der Auswechſe⸗
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weiln der Windverhinderte / daß ſie durch die Dol⸗

metſcher einander nicht wohl hoͤren konten / ſo ließ der

Vezier 4 . Seſſel ohne Lehnen/ ſo mit ſilbernem Stuͤck

bedecket waren / herbringen / welcher ſich beyde Com -

miſſarii , nachdem ſie zugleich von den Pſerden ab⸗

gen / und nachdem ein jeder Commitlatius den Sei⸗

nigen bey der Hand genommen hatte/ fuͤhrte er ihn zu

der mittlern Saͤule / und uͤbergab allda der Herr Ge⸗

neral Graf von Stahrenberg den Perrn Kaͤyſerl.
Groß⸗Botſchaffter dem Vezier / und dieſer behaͤndig⸗
te den Ottomanniſchen Groß ⸗Botſchaffter dem

Hrn . General von Stahrenberg / und recommen⸗

cirten ſich einander : Worauf beyde Groß⸗Bot⸗
ſchaffter zuſammen traten / einander die Haͤnde ga⸗

ben / vnd eine freundliche Unterredung hielten / wobey
zugleich von beyder TheilenMilitz eine Salve gegeben
worden .

Hierauf ward der March zu Pferde gen Belgrad
fortgeſetzet / der Kayſerl . Groß⸗Geſandte ritte auf der
rechten Hand des Veziers / ſo mit einer groſſen Anzahl
Spahi / und andern Tuͤrcken begleitet war / unter ſtaͤ⸗
tem Klang verſchiedener Pfeiffen / Vaucken und an⸗

derer Kriegs⸗Ioſtrumenten / und machten die vor⸗

nehmſte Junge Tuͤrcken allerhand Exercitia auf der

Straſſe dem Hrn . Groß⸗Botſchaffter oder Geſand⸗
ten zu gefallen / welche auch ſamt Dero gantzen Suite

mit Coffe regalitet worden . Gegen Abend kamen

ſie an des Veziers Lager/ und um 6. Uhr langeten auch
die Schiffe an / welche mit 200. Janitſcharen auf
Saiken begleitet worden / dieſe gaben mit ihren Roͤh⸗
ren bey der Anlaͤndung eine Salye . Der Hr .
Groß⸗Geſandte ſatzte ſich bey den Schiffen mit Dero

duite zu Pferde / und ward mit andern Salven aus

Stuͤcken empfangen / blieb auch die Nacht allda / und
ward bey Ihm zur Abend⸗Mahlzeit ein Dſchorbachi

oder Colonel der Janitſcharen / welcher ihn biß
Conttantinopel , und auf dem Ruͤckweg biß an
die Graͤntze/ begleiten ſolte.

Folgende Nacht entſtund ein ungeſtuͤmerWind /
welcher biß auff den 8ten zu Mittage dauerte ; und

weiln die Schiffe in Gefahr ſtunden zerſcheidert zu

werden/ muſte man ſie an ein ander Ufer fuͤhren / wo⸗

von das Schiff / worauf die Ofen geweſen / unbrauch⸗
bar worden . Nach der Mahlzeit ward die Reiſe
weiter fortgeſetzet / und kam man biß eine Stunde

von Semlin / woſelbſt man des folgenden Morgens
fruͤh umb 5. Uhr bey Mondſchein abgereiſet / und ge⸗

geng . Uhr zu beſagtem Semlin angelanget / allwo ſich
die Militz der Janitſcharen undSpaht conjungirte /
und begleiteten die Pfrerde den Hrn. Groß⸗Geſandten

und deren Gefolg . Hierauf erhuben ſie ſich von

dar nach Belgrad , und marchirten in guter Ord⸗

ſcharen und Spabĩ bedienet ; am Ufer aber giengen
die Schiffe unter offtmahliger Salve der beglei⸗
tenden Saicken .

Nicht weit von der Stadt kam der Juͤngere Sohn
lung verordnete Commiſſarii zu Pferde / als Kaͤy⸗

Zengmeiſter Graf Guido von Stahrenberg / und

ſerlicher Seite der offtgenannte Herr General Feld⸗
des Veziers / die Geſandſchafft zu complimentiren /
dann paſſirten ſie vermittelſt einer Schiff⸗Bruͤcke
die Sau / von dar die Garnilon , ungefehr 600 .

Tuͤrckiſcher Seite / derVezier von Belgrad . Und Mannzu Fuß und Pferde / auf beyden Setten biß an

die
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geſtiegen waren / bedienten ; Unterdeſſen waren dieſꝛcuswechſe⸗
beyden Groß⸗ Botſchaffter zu der erſten Saͤule angeſung6
langet/ woſelbſt ſie auch zugleich von den Pferden ſtie⸗ Kindien .



Beſchreibung Tuͤrckiſche Friedens⸗

Nach der Mittags⸗Mahlzeit ließ er dem
Dezer . —

einige Porcellan⸗Schalen mit Contect uͤberreichen .
Ingleichem wurden den Vice - Commendanten
die von dem Kaͤyſerl. Hof deltinute Præſente

uͤberlieffert.

Hierauff iſt der Herr Groß⸗Geſandte den 11 . 1 .

Januar . zu Waſſer / weil bey waͤhrender naſſen Win⸗

terszeit der Weg zu Lande faſt unbrauchbar geſchie⸗
nen / gen Nicopoli abgefahren / und von der Tuͤrcki⸗

ſchen Convoy laͤngſt dem Ufer begleitet worden ; z un⸗

terhalb Widin aber ſeynd den 23 . 13 . dita durch ei⸗

nen groſſen Sturm 10 . ſeiner Schiffe zu Grunde ge⸗

gangen / wovon nur 3. wieder heraus gezogen wor ,

536
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dieBruͤckẽ ihr Gewehr prælentirte ; In waͤhren⸗
dem March gab man eine Salve von 150 . Schuͤſ⸗
ſen aus der Veſtung : Und nachdem ſie auff ſelbiger
dero Quartier zu nehmen kein Verlangen trugen /
růcketen ſie unter dieſelbe biß an die Schiffe / welche

ſie mit allerhand Conlituren verſehen befandenz es

waren auch einige Baſſen zu dero Befehl da / welche

ihralle moͤglicheHoͤfligkeit erwieſen. Hierauff fer⸗

tigte der Herr GroßGeſandte ſeinen Hn Sohn mit

dem Herrn von Lockowißz / und einigen Dienern / zu
dem Bezier und /ice - Commendanten ab / Ihrent⸗
wegen fuͤr die genoſſene Ehre zu dancken / welche

mit koſtbaren Schnupff⸗Tuͤchern regalirt worden /
und darauf wieder zuruͤck gekommen : Hierauf ward

1699 .

5 i Foin Poenſ⸗ 0 111 1765 33

er zu der Tafel der J . vornehmſten Baffen invitirt / i Heni kein Menſch 15 155 5 5 4005
und allda mit koftbaren Speiſen tractiret / anbey dieSachen W91 19 A1 5 ſchen Hoßt 45
eine treffliche Mufie Præſent iret . fernerer Anklünfftandem ‚ auch

Den 10 . des Morgens bekan der Herr Groß, wie
det Aeeee WahferlKofe

Geſandte die Vilire von vielen Tuͤrcken / und gieng Augelanger e 4 55
darauff unnb 1 1. Uhr / dem Vezier eine Vilire zu ge⸗

des folgenden Jahrs welter wird zuhan⸗

ben / wobey von den Schiffen an biß in die Veſtung
deln ſehn.

hinein und an die Treppe die Militz im Gewehr ge An Venetianiſcher Seite ward gleichfalls Anſtalt Lorenno

ſtanden / und zugleich Salve aus den Stuͤcken von gemacht / dero Geſandtſchafft nach der Pforte zu ſchi⸗Searo
der Stadt und Veſtung gegeben worden ; Als er cken / wozu Anfangs der Herr Giovanni Lando , Jin 6
hierauff vom Pferde geſtiegen / ward er von zwey vor⸗ und da ſich dieſer wegen Unpaͤßlichkeit entſchuldiget / her G⸗

nehmenTuͤrcken unter den Armen gefaſſet / und die der Ritter Lorenꝛo Soranꝛzo , ſo vor dieſem mit uin⸗Funnng
Treppe hinauff gefuͤhrt/ woſelbſt er von dem Obriſt⸗ ter den Geſandten in England geweſen / ernennet / er Poit
Caͤmmerer des Veziers und andern Tuͤrcken/ berändchm Herꝛ Martin Imberti zum Secretario mit⸗
nach von zwey Baſſen vor des Veziers Gemach an⸗ gegeben / ingleichem die Prælenren inſchoͤnen Sil

genommen / und hierauff von dem Vezier bewillkom⸗ ber⸗Geſchirren / koſtbaren Gold / gewůrckten Zeugen/
met worden / welcher ſolchem nach ſich mit ihm auff kuͤnſtlichen Uhren / und andern Raritaͤten beſtehend/
eine etlwas erhoͤhete Banck niedergeſetzet/ ihm auch welche er mitnehmen ſolte / fertig gemacht worden .

ein Kuͤſſen unterlegen laſſen : Hierauff pflogen ſie Darauff langeten Anfangs Julii ein Chiaus , ein

vermittelſt des Dolmetſchers / Herrn von Lockowitz / Capigi , und ein Janitſchar mit drey Dienern und
einige Unterredung / undward darauff Coflé, Thee, der Venetianiſche Dollmetſcher Terzi mit ſenem
Seibet , und dergleichen hergebracht / und ſolche wei⸗ Sohn an / ſo den Herrn Geſandten nach Conſtanti⸗
ter dem Herrn Groß - Geſandten und dem Vezier nopel vergeſellſchafften ſolten / welche man nach gez

läberreichet . Hierauff folgeten wohlriechende Waſſer haltener Quarantaine in die Stadt ließ / und guff

Ebernburg

kalltt/ dar⸗
gegen deſſen
Polſleſlor

Herr von
Sickingen /

fumb einige
Geldhüuͤlffe

1

ßu
Erdau ,

der Veſtung Ebernburg darunter begriffen / ſolche genlden 30 . Maſi deßhalben noch weiter

und Rauchwerck / welches die groͤſte Ehre bey den

Tuͤrcken iſt . Eben das jenige geſchahe auch den Ca⸗

valiers von des Herrn Groß⸗Geſandten Suite , wel⸗

che hernach Befehl gaben/ die dem Vezier verordnete

Præſente zu bringen / wozu Sie noch ihres Orts ei⸗

ne Schale mit Galanterien thaten . Hingegen wur⸗

de der Herr Geſandte mit einem Tuͤrckiſchen von Zo⸗

bel⸗ Fellen gefuͤtterten Caftan oder Rock / Dero Herr

Sohn auch mit einem / und die Cavaliers / Edelleu⸗

te und vornehme Officiers mit andern Geſchencken
regaliret . Nach dieſein beurlaubete ſich der Herr
Groß⸗Geſandte / und ward wie zuvor biß zu dem

Pferde / welches auff das koͤſtlichſte mit einer Goldrei⸗
chen Ausruͤſtung ausgezieret / und Ihme von dem

Vezier war verehret worden/ begleitet / auff welches

er ſich ſatzte / und unter Loßbrennung des Geſchuͤtzes
zu dero Schiffen zuruͤck kehrte.

Fttr dieſen wird zufoͤrderſt aus dem vorigen
YJahre zu wiederholen ſeyn /was wegen Kva⸗

cacuirung und Demolirung oder Abtrettung
eines und des andern Orts in dem H. Roͤm . Reiche

sRyßwickiſchen Friedenſchluſſes erzeh⸗vermoͤge der ſc

let worden : Und weil unter andern die Sprengung

Reichs⸗Geſchichte .

der Kepubliq Unkoſten verpflegte / und gieng der
Herr Geſandte den 25 . 15 . Aug . mit den Tirckl
ſonen zu Schiff / und ward unter Loßbrennung des

groben Geſchuͤtzes von vielen Schiffen mit Edelle /
ten biß nach Malamocco begleitet / woſelbſt zwey

Kriegsſchiffe auff ihn gewartet / umb nach Conſtan⸗

tinopel zu fuͤhren/ und iſt endlichen den 20 . 10. Sept .

unterSegel gegangen / und den r3 . Nov daſelbſt an⸗

gelanget . Es ward auch der Ritter Francitco Mi —

chacli , ſo vor dieſem Ambafſadeur am Kaͤyſerl.

und Koͤnigl. Frantzoͤſ . Hof geweſen / zum Bailo oder

Reſidenten in Conſtantinopel erwaͤhlet / und als

den 19 . 9 . Nov . derſelbe noch vor der Abreiſe ſtarb/
ward dieſe Stelle dem Herrn Geſandten Lorenzo

Soranzo gleichfalls auffgetragen .

ſchen Officierern / und einem Gefolg von 100. Per⸗

7
0

anch der Baron von Sickingen der gemeinen Ruße

zum beſten hatte geſchehen laſſen / nur daß er wegen

Wieder⸗Auffbaunng einer Behauſung umb eine zinn

laͤngliche Satisfaction bey E. Hochl . Reichs⸗Con

vent angehalten ; So iſtdieſes Orts weiter ing
dencken / daß vorgedachter Herr Baron von Sickl

Anſt2

9

0 U

ſungeines
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gethan/ daß nemlich ihn zwar die fũ ſſe Boffnunggetriſ⸗
ſer Willfahrigteit in eegara ſohoher ChutaundFuͤrſl
vor ihn ergangener Vorſchreibenhochſtens Afkeltel⸗
biß dahin aber ohne Elleet ſeines hoͤchſtbilligen An⸗

ſuchens ohngetroͤſtet leben muſſen haͤtte alſo
nochmals inſtaͤndig bitten wollen / ſeine dem Roͤm.
Reich und Lublico ohnverrüͤckterwieſene beſtaͤndi⸗
ge Treue und erlittenen groſſen Schaden in reiffliche
Conſideraton ʒu giehen / und zu Wieder⸗Erbauung

einiger Behauſung ( maſſen er jalelder in einer mehr

als baͤuriſch gleicher lund ſehr miſerablen Wohnung
ſich auffzuhalten benoͤthiget waͤre) einige zulaͤngliche

FJatisfaction und Ergetzlichkeit / bevorab da man

vergewiſſert worden / daß anietzo einige gewiſſeGel⸗
der ad Caſlam gebracht werden ſolten / wiederfahren

ſu laſſen / oder aber in Entſtehung deſſen / wie ſchon

gebeten / mit einem anderwaͤrtigen Reichs⸗Keudo

zu belehnen .
Als auch die Fuͤrſtl. Naſſau⸗Saarbruͤckiſ . Canzzler

und Raͤthe wegen des am letzten Tage des veꝛwichenen

Jahrs / von des Hn. Marggrafen von Baden⸗Dur⸗

lach Hochfl . Durchl. wegen der Sueceſſion in dem

Fort Kehl uͤbergebenen Memorials benachrichtiget
worden / ſo haben ſieſich gleichfalls deßhalb bey dem

Reichs ⸗Convent gemeldet / und den 13 . Martu die —

ſes Jahres folgendesMemotial uͤbergeben : Hoch⸗

wuͤrdige ꝛc. ꝛc. ꝛe. Ob demn von Ihro Hoch Fuͤrſtl.
Durchl . zu Baden - Durlach an Ewer Excall .

Hochw . und Gn . wie auch unſere Hochgeehrte Ger⸗

ren ſub dato Pfortzheim den 3 1. Decemb . naͤchſt
verwichenen Jahrs abgelaſſenen und den 15 . 25.

bebr . juͤngſthin dictirten Schreiben und Memo -

riali , hat man Fuͤrſt und Graͤfflich⸗Naſſau⸗Saar⸗
bruͤckiſ . Seiten des mehrern wahrgenommen/ welcher
geſtalt dieſelbe die Antwartſchafft desunlaͤngſtan Ihro
Gochfl. Drl . zu Baaden / mit gewiſſer Kettriction

und Vorbehalt ( worunter ſonderlich des Fuͤrſt und

Graͤffl . Hauſſes Naſſau⸗Saarbruͤcken dabey befan⸗
genesſo lehenbar als eigenthumliches Intereſſe ſich

verſtehet ) von Reichs wegen cedirten Eorts Kehl /
auff den unverhoffenden Fall des erloͤſchenden Ba⸗

den⸗Badiſchen Manns⸗Stammes / imendiren /
und darum wuͤrcklich Anſuchung thun wollen . Nun

kan man diſſeits nicht allein gantz wol geſchehenlaſ⸗
ſen /ſondern thut es auch allerdingsbillichen / und wills

bey zuſtehender Oecation ſelbſten nach Vermoͤgenbe—
foͤrdern helffen / daß hoͤchſtgedachter Ihr . Durchl . zu

Baden⸗Durlach / ebenfalls wegen ausgeſtandener
ungemeiner Landes⸗Kuinen einige mnocente Er⸗

goͤtzlichkeit beſchehe. Nachdem aber unter ermeltem

Unrene beruͤhrter maſſen das Lehn- ⸗Herr⸗und Vaſalli⸗

ſche Interefle des Fuͤrſtaund Graͤffl. Hauſes Naſſan /
bey der Veſtung Kehl / alſo merckſamlich befan⸗
gen und man derowegen vormahlsgemuͤſſiget wor⸗
den / bey ergaugener Cetſon die Nothdurfft um voͤl⸗

lige ReſerVα ] νꝗ,ο¹ν und Salvirung diſſettiger Gerecht⸗

henſchafft ein Pertinens der Herrſchafftgohr / unddie⸗
ſe eine immediat - Reichs⸗dem Fuͤrſtl . Hauſedꝛaſſau⸗
Saarbruͤcken / und in ſpecie Jzſtein allein zuſtaͤn⸗
dig / und ſonſten von niemand auſſer dem hoͤchſten
allgemeinen Reichs⸗Oberhaupt depencltrendeHerr⸗

Brieffs ; ,
kund und zu wiſſen machen wollen . Signatum un⸗

ſamenzu beobachtenz Alsiſt manauch dermahlen ein ter unſerer eigenhaͤndigen Unterſchrifft und vorge⸗
ſolches bey dieſem Hoch⸗und Loͤbl. Reichs⸗Convent
in decegati forma ʒu wiederholen nicht weniger genoͤ⸗
thiget / zumahlen da dieſes Koct Kehl / und deſſen Le⸗

937

ſchafft iſt ; Dann was man ehemahls von 5770

der Oeſterreichiſchen Landſchafft Ordenan dargegen

Prætendiret / hat den geneigten Grundnicht / und

iſt diſſeits ſo lenniter und mit rechtem Beſtand wie⸗

derſprochen / und obwohl dem Fuͤrſtl. Hauſe Baden⸗

Durlach der Zeit ex capite debiti die Pfandſchafft
darin zukommet / ſo erſtrecket ſich doch ſolches weiter

nicht / als biß zu deſſen bewerckſtellender Abfindung ;
Es iſt ſich auch um deßwillen deſto mehr gegen ander⸗

weitig zuwachſende præjudicſen zu verwahren / und

zwar um ſo viel mehr / da Reichs⸗bekanntermaſſen
hocherſagtes Hauß Naſſau in dieſen und vorigen

Kriegen ebenwohl ungemeinen Schaden erlitten /
und unter andern noch juͤngſt die Veſtung Homburg
( von derer Erbauung doch dem Hauſe ſo groſſe
Schulden / welche nun noch die Herrſchafft dohr und

geſamte Lande faſt unuͤberwindlich trucken / zuge⸗

wachſen /) ohne einigen Entgelt verlieren muͤſſen:
Und gelangt dannenhero Namens Unſerer gnaͤdig⸗

ſten Fuͤrſten / Grafen und Herren an Ewer kxcell .

Hochw . und Gn . wie auch unſere Hochgeehrte Groß⸗
geneigte Herren / unſer gehorſamſt⸗und dienſtliches
Bitten / dieſelbe geruhen bey vorgehender Delibeta -

tion des Hoch⸗Fuͤrſtl. Baden⸗Durlachiſchen Me

morials dahin gnaͤdig / und großgeneigt zu ſetlecti -

ren / damit unſern Gnaͤdigſten Herren und Lrinci -

palen / und dero dick beruͤhrtemdarunter concerni -
renden kundbarlichen Iateretle und Gerechtſamen
dabey das geringſte Præ judiꝛ, Schmaͤlerung / oder

Abgangnicht zugezogen / oder cauſirt / ſondern dero⸗

ſeits alles ohne Nachtheil in gantz vollkomenem Stand

gelaſſen / und beybehalten werde / geſtalt auch ein ſol⸗
ches der Billichkeithoͤchſtens gemaͤß/ und um Ewer

Excell . Hochw . und Gn . wie auch unſere Hochge⸗
neigt - Großguͤnſt . und Hochgeehrte Herren hinwie⸗
derum nach Vermoͤgen zu verdienen / diſſeits nicht

wenigerangelegen iſt .
Indeſſen haben des Herrn Marggrafen LouisSolenne

von Baden Hochfuͤrſtl. Durchl . die Verſtattung al,Eublice⸗
ler in dem Muͤnſter⸗ Nimweg ; und Ryßwickiſchen ewaller,
Friedens Schluͤſſen placidirten Religionen in dem gionenin
Fort Kehl folgender maſſen publiciren laſſen : Gchl .

Von G—Ottes Gn . Ludwig Wilhelm Marggra
zu Badenꝛc . Demnach von Ihro Roͤm. Kaͤyſerl.
Majjeſt . wie auch Churfürſten / Fuͤrſten und Staͤn⸗

den aus allerhoͤchſten Gnaden und Freundſchafften
uns die Veſtung Kehl cum apperternentiis derge⸗

ſtalt üͤberlaſſen worden / daß denen im Muͤnſteriſchen
und Nimwegiſchen mithin Ryßwickiſchen Friedens⸗
Schluͤſſen placidirten Religionen darin jederzeit

ihr freyes Exercitium verſtattet werden ſolle / ob wel⸗

chem wir dann auch feſtiglich zu halten / und erſag⸗
ten allerſeits Religionen verſprechen thun : Als ha⸗
ben wir ſolches hiemit und in Krafft dieſes offenen

jedermaͤnniglich zu deſſen Verſicherung

drucktem Secret - Inſtegel . Augſpurg den 13 . April .
1699 .

Wegen Beſetz und Erhaltung aber beydes dieſer Schwuͤrig⸗

und der Beſtung Philipsburg / gabes unterſchtedene zen ehn.
Difficultaͤten/ indem der Fraͤnckiſche und Schwaͤe tung in

biſche Craiß / um die Abloͤſung ihrer nur auff drey Fohhund
Philipps⸗

Monate lang dahin geſchickter Mannſchafft / wovon burg .

in den Geſchichten des vorigen Jahres mit mehrem
Theatri Europi XV . Theil . Nyy gedacht

16559 .
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538 Beſchreibung
gedacht worden / anhielten/ undremonſttirten / daßf
ſie mit ſolcher vom gantzen Reich zu thun habender

Beſatzung / vor andern Cratſen nicht zu Lraviren

waͤren/ ſondern ihnen vielmehr dasjenige / ſo ſie hier⸗
unter weiter als ihr Contintzent bey kuͤnfftiger Ke⸗

partition betreffen würde / an getwendet haͤtten/ von

den uͤbrigenCraiſen zu erſetzen waͤre / mit dem fer⸗
nern Anhang / daß ſie ihr Volck nicht laͤnger daſelbſt
zu laſſen / ſondern abzufordern gemuͤſſtget wuͤrden :

Ob nun wohl verſchiedentlich hieruͤberbeh der Reichs⸗

Verſammlung deliberirt worden / ſo konte man

ſech doch keines allgemeinen Schluſſes vereinigen /
wie dann die in den beyden hoͤhern Collegiis den

28 . L8 .2855 abgefaſte Concluſaſchr different wa⸗

ren : Dann das Churfl . gtelis dahin/ddaß die drey

benachbarte Fraͤnckiſche / Schtwaͤbiſche und Ober⸗

Rheiniſche Craiſe von Reichs⸗ wegen zu erſuchen
waͤren / gedachte beyde Veſtungen zu beſetzen / und

die Beſatzung zu unterhalten / welches ihnen hier —

naͤchſt an ihrem Contingent bey der Reichs⸗Ver⸗ſl

faſſung zu gut kommen ſolte ; was aber die extraor⸗

dinair erforderende Unkoſten anlanget“ darinn haͤt⸗
ten die Staͤnde pro quota : matriculari zu concur -

riren / und wuͤrde man ſich naͤchſtens zu vergleichen
haben / was eigentlich unter ſolche Extraordinatia

gehoͤre wwozu dann hinlaͤngliche Roͤmer⸗Monat

auszuſchreiben / und deren
Erheb

heb⸗ und Eintreibung
dern Reichs⸗ Pfenni ngmeiſter⸗ Ammnptzur Verrech⸗

nung aufzutragen waͤre . Im Füͤrfl. Collegio
aber ward per wajora dahin geſchloſſen“ daß der⸗

gleichen Veſtungen von dem jenigen / dem ſie zuge⸗

hoͤren/ muͤſtenbeſetztund verſorget werd enz weil nun

dieſe beyde Veſtungen Kaͤyſerl. Majeſtaͤt und dem

Reich conjunctim und zugleich abgetretten wor⸗

den / auch noch wuͤrcklich in ſolcher Qvalitaͤt beſeſſen
wuͤrden / ſo waͤre kein Craiß oder Stand mit deren

Unterhalt vor andern zu prægraviren / ſondern der⸗

ſelbe nach dem Marricul - Anſchlag / oder einem an⸗

dern vergleichendem Fuß einzurichten ; Es

waͤren/ uͤberdieſes beyde anſuchende Craiſe/ wegendes/
ſo ſie uͤber ihr etwan betreffendes Contingent præ⸗

ſtiret / von den 1 Herten Mit⸗Staͤnden zu

indemniſiren / auch zu ſolchem Ende / und auff zu

verfaſſen habenden beylaͤufftigen Uberſchl1
was ſo

wohl ro præſenti als in futurum jaͤhrlich hierzu
erforderlich ſeyn moͤchte/ mittels Ausſchreib / und rich⸗

tiger Abſtattung einiger Roͤmer⸗-Monate / daß wei⸗

ter behoͤrige vorzukehren : Die Nieder⸗Saͤchſiſche /
Weſtphaͤliſche und Bayriſche Crays⸗Staͤnde mach⸗

die allein auff das Extraordinarium ikrüw,
ren / ſich vonihren allerſeits gnaͤdigſten Hn. Prin⸗

cipalen / ſo wohl / was ſie unter dieſem verſtuͤnden/
als auch auf das Ordinarium inſtruiren zu laſſen/
und verhoffte man / ſie wuͤrden ſich etwas naͤher er⸗
klaͤren/ wie dann auch der Loͤbl. Oeſterreichiſ. Ge⸗

ſandſchafft I ſeyn wuͤrde/ Ihr . Kaͤyſerl.
Majeſt. unterthaͤnigſtPart davonzu geben / und Die —

ſelbe anbey zu erſuchen / daßSie allergnaͤdigſt geru⸗
hen an Dero 13075 Lieutenant Prinzen
Ludwigs zu Baden Hochfuͤrſtl . Durchl . zuſchreiben /
datnit dieſelbe durch hierzu verſtaͤndige Perſonen ei⸗

nen Uberſchlag der jaͤhrlichen Kequiſirorum vor

beyde Veſtungen auffſetzen / und zur Reichs⸗Ver⸗
Eune ſenden moͤchten; dergleichen auch die Ge⸗

ſandſchafften der drey ausſchreibenden Fuͤrſten von

Francken/ Schwaben und Ober⸗Rhein an ihre
gnaͤdigſte Herren Principalen gelangenlaſſen / und

ſolche Verzeichnuͤß einholen koͤnnten/ bey deren Ein⸗

langung dann ſich etwan zeigen wuͤrde/ was unter

das Ordinarium und Extraordinariom zu rech⸗

nen waͤre / damit man um ſo viel deſto eher zueinem

gemeinen Schluß gelangen koͤnte . Es ward auch
nachgehends von vorgedachten Printz Ludwigs zu
Baden Hochfuͤrſtl . Durchl . eine Specification der

erforderten Unkoſten uͤberſendet / welche / weilſie
ſehr weitlaͤufftig / ſo ſolte ſie gedruckt/ und den Hn.
Geſandten zu dero Hohen Hn. Principalen Wiſſen⸗
ſchafft communiciret werden : Wie dann Seine

Durchl . darinn den mangelhafften Zuſtand dieſer
Veſtung / und den durch den Rhein an derſelben ver⸗

urſachten Sachen / welcher immer aͤrger wuͤrde/ an⸗

bey auch/ wie ſolche ſo wohl in Kriegs⸗als Friedens⸗
Zeiten mit Mannſchafft und Munition zu verſehen/
gar ausfuͤhrlich berichtet : Welchem nach dann der

Chur⸗Maintziſche Herr Direckor , nochmahls den

Chur / und FuͤrſtlichenGeſandten auf dem Ke . und

Correlations - Saal / ſolches alles nachdrück⸗

lich vorgeſtellet / und zulaͤnglichere Erk finingvee
get / der auch von dem Oeſterreichiſ . Hn. Directore

hierinn beſtens ſecundiret worden / daß man der⸗

mahlen wegen unumgaͤnglicher Nothwendigkei /
und da ſummum periculum in mora , den Herrn
General von Thuͤngen nicht gar huͤlffloß / und bey⸗

de Veſtungen / daran dem gantzen Reich ſoviel gele⸗

gen / unverſorget laſſen koͤnne/ zumahlen der Lobl.

Fraͤnckiſche Craiß ſeine in Philipsburg habende ſo .

ten ſich nurzum Extraordinario erboͤtig/ das Or wieder zuruͤck beordert werden . Und iſt dahetob e)

Dragoner abgefordert / und zu beſorgen waͤre
es

moͤchten die andere r0ο Mann zu Fuß gleichfalls

Fern
ehlu
Reli,
Stre
gend
Artle
uimR
liſche
den.

dinarium aber wolten ſie vorgedachten drey Ober⸗ ſolchchen Umſtaͤnden vor das beſte Mittel gehalten
Craiſen allein zumuthen / und ſich zu nichtsobli⸗

worden wann man von beyden Chur⸗ und Siret
giren / ſondern reſervirten ihrene Göngaten Herren den 28. 18 . Januarü verfaſten concluſis abſtrahir⸗

Principalen quævis competentia . Weil nunbey und das Abſehen allein zu Beſtreitung der hoͤch⸗
dieſer Dilere pantz obgemeldter Fraͤnck⸗ und Schwaͤſ ſten Nothwendigkeit eine Zeitlang / wenigſtens auff

biſcher⸗Craiß / ( wozu nun auch der Ober⸗NRheini⸗ ein paar Roͤmer⸗Monat gerichtet wuͤrde 9

ſche gekommen / indem auff beſchehenes Aliſuchen ſtellung auch in beyden hoͤhern Collegis ſo vielge⸗
das Fuͤrſtl. Hauß Heſſen und die Stadt 0 wuͤrcket / daß man in denſelben 16 . 6 . Sef ot⸗Provi-
etliche Compagnien nach Philipsbl irg abgeſchjickt/ ) ſorio modo auf 3. Simpla ( weil Wehnichrzläne
Beſchwerden nicht abgeholffen ward / uͤber dieſes lich ) nachdem Fuß der An . 168 r. zu 40000 . Mann

aluch allerhand unanffſchtebl iͤche Ausgaben vor die gemachten Kepartition abſtrahendo von beyden

Veſtungen vorfielen / wie dann 6 von Conclutisangetragen/ jedoch alles ſine præjudlicio

Kepati - & conſequentia , und daß zu mehrer VerſicheungThuͤngen gleichfalls wegen Reinig und

rung des Canals in Philipsburg Anſuchung that/ ſo einer durchgehenden Concurrentzund gemeinen Bey⸗

ward vor gut befunden / daß diejenige Hn . Geſandte/ tr ags / davon ſich niemand ee e
11———
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in Regenſpurg erlegt / und ein jeder

Hn . Continsent lieſernſolte .
dal an die Hoͤchſt/ uñ Hohe Hn. Principalen zu refe -

riren uͤbernommen und die Befoͤrderung der inſtru-
Aion beyden Herrn Directoribus inſtaͤndig re⸗

commendiretworden. Inzwiſchen ſtellte auch der

Commendant in Kehl Hr. General Wuͤrtz un⸗

term 28 . Sept den von dem Rhein an dieſer Ve⸗

ſtung geſchehenen groſſen Schaden vor/ daß nehm⸗

lich jůngſthin der Rhein ein groſſes Stuͤcke von der

Fachinage an gedachter Veſtung hinweg gefuͤhret/
und mit hoͤchſter Gefahr gar in den Haupt⸗Graben

eindringenwollen / und ob zwar bey wieder gefallenem

Waſſerdieſe Gefahr in etwas vermindert worden⸗ ſo
habe jedoch das kleine Waſſer die Fachinage oberhalb

der Bruͤcke alſoangegriffen und unterfreſſen / daß ſol⸗

ches innerhalb 2. Tagen ſich 6. Schuh eingeſencket

und eine groſſe Spalt in die Eo . Schuh lang gemeld⸗

ter Kachinage ſich geöͤffnet/ alſo daß die hoͤchſte Ge⸗
fahrda / ja ſchon alſo in dem ſinckenbegriffen/ daß in⸗

nerhalb wenig Tagen beſorglich das gantze Stuͤcke
durch den Rhein duͤrffte weg getragen werden / wie es

dann wuͤrcklich vor etlichen Tagen ein Joch von der

Bruͤcken weggenommen . Wiederholeten alſo um

ſo viel mehr des Hrn . General Lieutenants Hochfl.
Durchl . und Hr . General von Thuͤngen Dero in

ſtantien mit dem Anhang / daß wann nicht ohne

Verzug zur Sache gethan wüͤrde / ein irre parabler

Schade zu befuͤrchten waͤre. Worauf dann verab⸗

redet worden / ohne fernern Anſtand noch vor den

Chriſt⸗Eerien dieſe Sache in allen dreyen Reichs⸗

Collegiis in Propoſition und Deliberation zu

ziehen/ undſich wenigſtens ad intetim eines gewiſſen

Mittels / wegen der in Vorſchl 0

plorum zu vergleichen / welches hochnoͤthige Werck

aber dennoch / weil theils die henöͤthigte Iuttructio⸗
nes ausgeblieben / theils auch der Fuͤrſtl. Geſandten

ſich des Rathgangs enthalten / ſeinen Fortgang der

Zeit nach nicht erreichet .

In der durch Gelegenheit der Religions⸗Olaulul
bey dem vierten Artickel des Ryßwickiſchen Friedens

zwiſchenden Evangeliſchen und Catholiſchen Staͤn⸗
den entſtandenen Diflerence hatte das Catholiſche

Denckwuͤrdiger Geſchichte .
Gefandter ſeines

ſ0 Welche Vorſchlaͤge

39
wuͤrcklicherfolgete/ zueinerandernMaterie zu ſchrei⸗

ten / auſſer daß etwan uͤber die Verſorgung der beyden

Reichs· Veſtungen moͤge deliberirt werden / erſuch⸗

ten derowegen ſolche Erklaͤrung zu beſchleunigen / zu⸗
mahlen weder die Verfaſſung des Reichs in Milita .

ribus , noch ſonſten ſecuritas publica auf einen fe-

ſten Grund geſetzt werden koͤnnte / wann nicht vor

allen Dingen die innerliche Sicherheit und gutes

Verſtaͤndniß linter den geſammten Reichs⸗Staͤnden
eſtablirt wuͤrde : dieſes hat der Chur⸗Maintztſcher

Herr Director den Herrn Catholiſchen commun —

ciret / welche aber wegen annoch mangelnder in -

ſtruction nochmahls einen kleinen Anſtand ge⸗

ſucht / anbeyauchweil die Herren Evangeliſchen ſeit⸗

her des Ryßwickiſchen Friedens bey dem Frantzoͤſi⸗
ſchen Plempotentiario Mr. de Chamoy verſchie⸗
dene die Religion betreffende Sachen vorgebracht

haͤtten/ ommunication davon verlanget / umb de⸗

ſto ſicherer die Sache heben zu koͤnnen/ denen aber
Evangel . Seite geantwortet worden / daß dieſes Be⸗

gehrenſich hierzu nicht ſchicke/ ſondern tunckel / unzu⸗

laͤnglich / und obgedachtem ihrem Verſprechen von

20 . 10 . Dec . entgegen waͤre/ hielten alſo vor unnoͤ⸗

thig / ſich darauf einzulaſſen / und inhærixten ihrem

vorigeu petito .
Inzwiſchen war die Frantzoͤſiſche gedruckte Liſte

der in offt gedachter Olautel enthaltenen Oerter

angelanget / welche intituliret war : Lifte des Licux
zomptis par la derniere clauſe du 4 . Article
Au Traitẽ de Ryswick , Siſte der in der letztem Clau⸗
ſul des vierdten Artickels des Ryßwickiſchen Frie⸗

dens enthaltenen Oerter / und uͤberlteferte ſolche Mr .

Chamoy den 28 . 18 . Maji den Cyur⸗Maintziſchen
und Chur⸗Saͤchſiſchen Geſandten / ninb beyderſeits

Religions⸗Verwandten ſolche zu communiciren /
und weil ſelbige ſehr weitlaͤufftig und ſich auf 14 .

biß 16 . gedruckteBogenbelieff / jdem Theil aber nur

ein Exemplar zugeſtellet worden / ſo ſtund es darauff /
daß ſie ſolte nachgedruckt werdenz Es funden aber

die folgenden Tagsim Chur⸗Saͤchfiſchen Quartier

dißfalls verſammlete Evangeliſche Geſandte gleich
Anfangs bey Eroͤffnung derſelben ſich uͤberdie darin

enthaltene kormalien, Secte Luthetienne & Cal -

viniſte , zum hoͤchſten offendiret / und beſchloſſen/
Corpus den 20. 10. Dec . verwichenen Jahres eine durch elliche aus ihren Mitteln / welches die Fuͤrſtl.

liſchen Trie⸗ 7 8 38 33
ichen Frie¶Dilatoriſche Antwort gegeben / daß weil ſich im Ein⸗

Hn . Geſandten uͤbernahmen/ obgedachtem Franz. Ple⸗
gang der Augſp. Confellions - Verwandten eintnuͤ⸗

thiger Meynung ſolche Dinge befinden / woruͤber

man nothwendig an die hoͤchſt und hohe Herrn

Principalen / u dem Ende geziemend zu referiren ge⸗

muͤſſiget worden / umb ſich hiernaͤchſt mit mehren dar⸗ anzuͤgliche Worte durchaus nicht dulden !

auf vernehmen laſſen zu koͤnnen / und daher zůu den haͤttemanbillich die ſonſten / ſonderlich bey dem Weſt⸗
Hrn.A. C. Verwandten des Vertrauens waͤre / daß phaͤliſchen Friedens Schluß / da Se . Koͤnigl. Maj .

ſie dieſeVerweilung nicht uͤbernehmenwuͤrden :Weil in Fre

Sachſen⸗Gothiſche und Holſtein⸗ Gluͤckſtaͤdtiſche

myotentiario nicht zwar deputations/ſondern per

rencontre diſcours - Weiß zu vernehmen zu geben/
1, Daß man Evangeliſchen Theils dieſe harte und

bůrde / und

anckreich ſelbſten Compaciſcent und Gua⸗

aber dieſes zwey Monate lang und druͤber gewaͤhret/ ſrant mit waͤren / gebraͤuchliche undapprobirte For⸗

und nichts weiter erfolget/ ſo habendie Evangeliſche malien gebrauchen / und al ſo ſie nicht xutheriſch oder

Staͤnde den Ir . I. Matt . dieſesJahrs durch den Calviniſch/ vielweniger ihre Lehre eine de cte nennen

75 Geſandten dem
Chur⸗Maͤimziſ. ſollen/ ihm dabey andeutende⸗ daß da wider Verhof⸗

4 Fäldendle He 19 daß ſie fen ſolches nicht geaͤndert wuͤrde / ſie alsdann wuͤrden

rn . Cathol . die verſprochene zulaͤngli⸗gemůͤſſiget werden / ſich auch der Woͤrter deete Ca⸗

cheErklaͤrung gethan haben / nachdem ſie aber nun faſt cho ! que Romaine und Papiſten zugebrauchen .
M ergeblie 9 FAettfänden oeſeckS 8

3

. Monatevergeblich n ſo fuͤnden ſieſichSo waͤre auch 2. 4 bekannt / was wegender Revenues

185
unter ſich einmuͤthig gemachten / und und Kirchen Gefaͤlle ſo wohl er ſelbſten als andere

den Hen Cathol, bereits eroͤffnetenSchluſſes nicht Franzzöſiſche Mimittri im Namen ihres Koͤnigs vor

11¹ dem Stand ehe und bevorſolcheErklaͤrung Conteſtattonen und Verſicherungen gethan / daß
YVyy 2Theatri Europæi XV. Theil . nemn⸗
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74⁰ Beſchreibung eichs⸗

nemlich ſolche den Evangeliſchen bleiben / und nicht

entzogen werden ſolten/ in der Liſte aber befuͤnde ſich
gantz ein anders : In dem Haupt⸗Werck koͤnnten

ſie ſich gar noch nicht einlaſſen / weil ſie die Liſte noch
nicht geleſen / und aber hoͤchſtnoͤthig/ daß ſie dieſelbe
vorhero ihren Gnaͤdigſten hohen Herren L' rincipalen
uͤberſchickten / und deren Befehl daruͤber erwarteten .

Darauff ſich Mr . de Chamoy dahin erklaͤrt/ daß in

Durchgehung ſovieler Schrifften bey Verfertigung
der Liſte das Wort Secte par une inadvertence

durch eine Unachtſankeit waͤre gelaſſen worden / und

weil ſein Koͤnig durch die Liſte keinen Widerwillen /

ſondern vielmehr eine gute ktarmonie zwiſchen den

Herren Catholiſchen und Proteſtirenden ſuche zu

ſtifften / ſo koͤnnte ſolches ausgethan werden / hat auch

darauff dem Chur⸗Mayntziſchen Directori durch

ſeinen Secretarium intimiren laſſen/ daß das Wort
Secte , welches aus Irrthum geſetzt / und ohne das

den denſum nicht atterire / gar wohl ausgelaſſen wer⸗

den koͤnte : Was die Revenues anlangt / ſo waͤre/ was

er gegen den Chur⸗Brandenburgiſchen / Holſtein⸗
Gluͤckſtaͤdtiſchen / und andere Herren Geſandte vor

dieſem gemeldet / eben dasjenige / wasihm ſein Koͤnig
dißfalls geſchrieben / baͤte / die Herren Evangeliſche
wolten keine boͤſe Opinion von ihm faſſen/ oder ſich
præveniren laſſen/ die Liſte waͤre eine ſimple Kela⸗

tion , wie die Berichte waͤren umbgeſchickt und ge⸗

druckt worden / dadurch niemand etwas ab⸗ noch zu⸗

geſprochen wuͤrde/ und ſtuͤnde ja nicht da / que les

revenues eſtoient otłes , ( daß die Revenüen entzo⸗

gen waͤren / ) vielmehr haͤtte er Ordre / daß / wann

wegen eines oder des andern eine fernere Erlaͤuterung
vonnoͤthen/ man ſolche zu geben erbietig waͤre; er

wolte / was ihm vor jetzo vorgetragen worden / refe⸗

riren ; wie dann auch geſchehen / und hat er nachge⸗
hends den 27 . Jun . 7 . Jul . dem Chur⸗Saͤchſiſchen
Geſandten ſeines Koͤnigs darauff geſchickte Kelo .

lution dahin eroͤffnet/ daß er von demſelben Ordre
bekommen / das Werck ſo einzurichten / daß es zu

beyder Theilen Vergnuͤgen gereichen moͤge; Und

waͤre erſtlich das Wort Sccke als par megard ( Irr⸗
thum ) geſetzt / auszuſtreichen / und koͤnnten 2. die

Worte Lutheriens & Calviniſtes geaͤndert wer⸗

den : Der Koͤnig wolle ſich auch 3. der Protelti -

renden Kirchen Einkuͤnffte nicht anmaſſen / verlan⸗

ge auch nicht / daß die gegen die Evangeliſche in der

Liſte angezogene Innovationes ſolten redreſſiret

werden ; Doch ſolten 4 die Herren Catholiſchen / wo

ſie an Ubung ihrer Religion von den Herren Evan⸗

geliſchen verhindert worden / nach Inhalt der Clau⸗
ſul reſtituiret werden . Demnach es nun hiermit
in ſo weit ſeine Richtigkeit hatte / daß das Wort Se —

Ce ſolte ausgeleſchet / und die Worte Luthetiens &
Calviniſtes in der Liſte geaͤndert werden / ſo war

man ferner bedacht / an dieſer ſtatt andere anſtaͤndige
Terminos , ſonderlich wo beyde Evangeliſche einan⸗

der contradiſtinguiret wuͤrden / auszufinden / und

ward endlich beliebet / daß das 4 . Spatium in ange⸗

zogener Liſte parceux de la Religion d' Augsbourg
zu rubriciren / und ſie einander nicht zu contra -

diſtinguiren / mithin die Worte Lutheriens & Cal -

viniſtes gaͤntzlich ausgelaſſen werden ſolten . Worauff
Mr . de Chamoy die vorgedachte ausgehaͤndigte bey⸗
de Exemplaria der Liſte wieder zuruͤcke genommen /
und nachdem er ſolche corrigiret / vorgedachten Chur⸗

Maͤyntziſchen und Chur,Saͤchſiſchen Geſandtenwie,
der gelieffert / mitdem Erbieten / wann in Durchge⸗
hung derſelben noch etwas dabey zu erinnern vorfte⸗
le / er ſolches auch aͤndern wolte .

Umb auch wieder auff das vorige zu kommen / ſo
hatte der Chur⸗Maͤyntziſche Director den 30 , 20 ,

Maji dem Chur⸗Saͤchſiſchen Geſandten dieſe Ant/
wort ertheilet : Man wiederhole Catholiſchen Theils
das jenige / was den Herren A. C. Verwandten auff
ihre alſo genannte einmuͤthige Meynung vom 19. 9.
Dec . An . 1698 . andern Tages darauff den 20 . 10.
geantwortet worden / und weilen ſeit dem die lnttru .
ctiones anders nicht als denſelben gemaͤßeingelauf⸗

fen / als muͤſte man diſſeits nochmalen dabey verblei⸗

ben / und koͤnnte ſich daher zu der in obgedachter ein /
muͤthigen Meynung enthaltener incerpretationf
nicht verſtehen / wobey man gleichwol nochmals er /

bietig waͤre/ die lpecißte an Hand zu gebende und

erweißliche Contraventiones abzuſtellen / ſich eines

gleichmaͤſſigen zu ihnen Herren Contelſion⸗Ver⸗
wandten getroͤſtende. Weil nun der Chin⸗Saͤch⸗
ſiſche Geſandte remonſtrirte / daß auch dieſe Ant

wort noch obſcur und unzulaͤnglich waͤre/ auch uber

dieſes durch bißhero ext ra - Collegiat - Handlung der

Sache nicht abgeholffen wuͤrde/ und dahero verlan

get / daß dieſelbe ordentlich in den Collegüis pro⸗

ponirt und ausgemacht moͤchte werden / ſo iſt end⸗

lich den 26 . 16 . Jun . dieſe einhelltge Erklaͤrung des

Corporis Catholici ad Frotocollum gebracht
worden :

Man wiſſe ſich allerſeits guter maſſen zu erinnern /
was von denen Herren A. C. Verwandten untermr9 .

Dec . des nechſt abgewichenen Jahrs uͤber die dem

Ryßwickiſ . Friedens⸗Inſtrumento Art . IV. ange /

haͤngte ReligionsClauſul fuͤr eine einmuͤthige Mey⸗
nung in publica Seſſione eroͤffnet/ und ad Vroto -
collum gegeben worden / woruͤber man Catholiſchen
Theils ſich gleich den 20 . darauff vorlaͤuffig verneh⸗

U

ch⸗

men laſſen / und hinnach auff derſelben ferners b

ſchehene Erinnerung ſo geſtalte Antwort ohnlaͤng
dahin wiederholet hat : Man laſſe es bey dem jen

gen bewenden / was ihnen Herren A. C. Verwandten
auff ihre einmuͤthige Meynung andern Tags

f

6
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darauff

geantwortet worden / und weil ſeit dem die laltru

ctiones anders nicht / als dem gemaͤß/ eingelauffen/
als muͤſſe man diſſeits nochmalen dabey verbleiben/
und koͤnnte ſich dahero zu Dero in obgedachter einmuͤ⸗
thigen Meynung enthaltener Interpretation nicht
verſtehen / wobey man gleichwol nochmals des E.

bietens ſey / die peciice an Hand gebende und er⸗

weißliche Contraventiones abzuſtellen / ſich eineg
gleichmaͤſſigen don ihnen A. C. Verwandten getroͤ⸗
ſtende / wobey man es dann Catholiſcher Seite noch⸗
malen allerdings beruhen laͤſſet . Zumalen aber dieſ
Herren A. C. Verwandten uͤber ſothane denſelben
extra· Collegialiter hinterbrachte Erklaͤrung ſeither

mehrmalen verlanget haben / daß man ſich ex parte
Catholicotum auff mehrgedachte ihre einmuͤthige
Meynung etwas deutlicher vernehmen laſſen moͤch⸗
te / als hat man zu Beybehaltung des unter denen
Staͤnden des Reichs noͤthigen guten Vernehmens
ihnen auch hierinfalls willfahren / und ſichhiemit der⸗
geſtalten mehrers ad Protocollum erklaͤren wollen :

Daß ob zwar anderer Seite gar wohl und recht Fræ⸗

mittitet worden / daß zu allequirung des in den

Reſchs
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Kaͤyſerl . Commitlions - Decret vom 12 . Febr.
1698 . fuͤrgeſtellten und allſeitig abztelenden Zwecks

und Erhaltung innerlichen guten Vertrauens/ und

noͤthigerEintraͤchtigkeit / fuͤrnemlicherforderlichſeyn
wolle / daß die in dem Ryßwickiſchen Frieden Artic .

IV angehaͤngte Religions Clauſul in ihrem wahren
billigmaͤſſigen Verſtand genommnen / undvon nie⸗
mand nach eigenemm Willen oder Oonvenientz ein⸗

ſeitig extenditt oder mißbraucht werde ; So koͤnne
man aber Catholiſcher Seite nicht finden / daß die in

gemeldter ihrer einmüthigen Meynung enthaltene

Auslegung und rettriction dieſem gemaͤß / oder dem

klaren Buchſtaben des Friedenſchluſſes gleichſtim⸗
migſey / ſondern daß vielmehr/ Krafft deſſelben / de⸗

nen Catholiſchen in denen Kaͤyſerl. Majeſt . und dem

Reich von der Cron Franckreich wieder abgetrettenen
und zuruͤck gegebenen Oertern durchgehends / alles

ohne Schmaͤhlerung / Eintrag oder Hinderung ver⸗

bleiben ſolle und muͤſſe/ was ſie benanntlich an Kir⸗

chen/ Schulen / auch andern Gebaͤuen/ Gefaͤllen/ und
dergleichen / in der Zeit der Frantzoͤſiſchen Inhabung

beſeſſen/ gebraucht / genutzt oder geuͤbet haben ; Im

Fall auch etwas hierunter quocunque modo in -

werden ſollen . Fuͤr eins .

erfolgten rectificationen allerdings beruhend gelaſ⸗

ſen haben .
Solchem nach waͤren drittens Ih . Kaͤyſ. Maj . als ge aben⸗

ſupremus Executot Pacisin Imperio von Reichs eigene / als forderſt des Reichs gemeinſame Noht /

Deuckwuͤrdiger Geſchichte . . ¹
＋——f

Zum vierten / die jenige Reli zions⸗Gravamina 1659 ,
angehet / ſo nicht aus dem Ryßwickiſchen Frieden
herruͤhren / oder dahinzu ziehen ſeynd / wolle man

Catholiſcher Seiten / der Herrn Augſpurgiſchen
Confeſſions - Verwandten zu haben vermeinende

particular - Gravamina ſchon oͤffters anerklaͤrter

maſſen erwarten / und ſich ſo dann daruͤber / geſtal⸗
ten Dingen nach / vernehmen laſſen / dagegen aber

auch ihnen Catholiſchen die etwa viciſſim anzubrin⸗

gen habende ingleichen vorbehalten / und insge⸗
mein die wiederholte Verſicherung ſo wohl / als das

gegen ſie Augſpurgiſche Conteſſions/Verwandte

hinwiederum bezeigte Vertrauen von neuem beſtaͤtigt
haben .

Und gleichwie ſchließlich ſie Herrn Augſpurgiſche
Confeſſions/Verwandten ſich ohnſchwer zu erinnern

haben / daß Catholiſcher Seite an dieſelbe geſonnen
worden / von dem jenigen Communication zu thun/
was von ihnen bey dem allhieſigen Koͤnigl. Frantzoͤſi⸗
ſchen Herrn Plempotentiario , und ſonſten in die⸗

ſemReligions⸗Geſchaͤffte ſchrifftͥoder muͤndlich ange⸗

bracht / und in Antwort erhalten worden / woruͤber

ſelbe/ daß es allein die Fuͤrſtliche Grafſchafft Mom⸗

tetvertirt / innovirt / oder ſonſten geaͤndert worden ¶pelgard anbetroffen / ſich antwortlich vernehmen laſ⸗

alles ohne den geringſtenAuffſchubin vorigen Stand ſen / zumahlen dann offenkuͤndig iſt / daß ſie ihrer
geſetzet/ und nicht weniger ſie Catholiſche foͤrdershin eigenen Bekanntnuůs nach deßhalben verſchiedentli⸗

gantz ohnperturbirt und ruhiglich dabey gelaſſenſches Anbringen per Deputatos aus ihrem Mittel

bey gedachtem Frantzoͤſiſchen Herrn Plenipotentia⸗

Nachdem dann andertens ſowol der damalige als rio thun laſſen / auch der gemeine Ruff ſeit deme ge⸗

gegenwaͤrtige Religions⸗Stand in denen Cæſari & geben/ daß ſothane Differenz .Sachenunmehrbey⸗
Imperio vonder Cron Franckreich reſtituirten Or⸗ gelegt worden ſey / als will man Catholiſchen Theils

ten beyderſeits ReligionsVerwandten bekannt iſt /
Sie Herrn Augſpurgiſcher Conteſtion Verwandte

als will man ſich Catholiſchen Theils darauff der⸗ abſonderlich um deſſen voͤlligen Verlauffs eheſt⸗und

malen in ſo weit bezogen / und es im uͤbrigen bey den foͤrmliche Communication mit allen ſeinen Um ⸗
ſtaͤnden/ ohne einige Außlaſſung oder Veraͤnderung
der dabey gebrauchten tkormal - Worten / nochmahls
gebuͤhrend belanget haben / um daruͤber ſo wol Dero

wegen allerunterthaͤnigſt zu erſuchen / allergnaͤdigſt durfft gleichmaͤſſig geziemend beobachten zu koͤnnen 3

u geruhen / ad normam Pacis Weſtphalicæ durch Cum relervationeſolita .
ein allgemeines in dasReicherlaſſend ſtarck verpoͤn⸗ Im uͤbrigen hatten Ihr . Kaͤyſerl. Mʒajeſtaͤt den Biſchoff
tes Edict nicht nur alle und jede des Reichs Ange Herrn Biſchoff von Paſſau / gebohrnen Grafen von 90101

hoͤrige / ohne Unterſcheid / gleich wie in allen Stuͤcken/ Lamberg / anſtatt des Fuͤrſten von Lobkowitßz / als Principal-
alſo fuͤrnemlich in dem Religions⸗Geſchaͤfft/ zu ob⸗Jwelcher bey Ihro Majeſtaͤt der Roͤm Koͤnigin zum Commil⸗

berührter ohnverzuͤglicher Vollſtreck und Herſtellung ] Obriſt⸗Hofmeiſter war verordnet worden / zum Kaͤy⸗(arius zu
Regenſpurg

mehr erwehnten Ryßwickiſchen Friedens zu ermah⸗

nen / ſondern auch bey erſcheinender Verzoͤgerung/
auff Anruffen des Gravirten / und der Gravantium

Unkoſten / die wuͤrckliche Vollzieh⸗ und Herſtellung /
durch Abordnung beyderley Religionen zugethaner /
und mit vollkommener Gewalt verſehener Commil —⸗

ſarien in pari numero , auch wo Noth / andere bey
dem arctiori modo execquendi vorgeſchriebene
Executions - Mittel allergnaͤdigſt zut verfuͤgen. Als

ferlichen Kriocipal - Commiſſario nach Regen —
ſpurg allergnaͤdigſt ernennet / und nunmehro nach
Wien erfordert / um Ihm die noͤthige lnſtruction zu

dieſer hohen Eunctionzuertheilen / welcherſich auch

ungeſaͤumt eingefunden / und den 15 . 5. April .
nach ſeiner Relidence wieder gekehret ; Die An⸗

kunft nach Regenſpurg aber iſt wegen Einrichtung des

etemonials zwiſchen der Kaͤyſerlichen Commiſ⸗

ſion und den Churfuͤrſtl . Herren Geſandten nocheine

ernenuet ·

viel aber naͤchſt deme Zeitlang verſchoben worden .

Kaͤyſerliche Hof⸗Geſchichte .
Jeſe nahmen ihren Anfang mit Empfah / chen ſie auch zugleich zu der Durchl . Braut Obriſt /Btaut und

DundEinholung derKoͤnigl. Braut / unddar⸗ Hofmeiſter / und den Herrn Grafen von Baar zumfanderer T⸗

auff folgenden Vollziehung des Koͤniglichen Obriſt⸗Stallmeiſter erklaͤret: Worauff Se. Durchl . Gepdech
Beylagers : Geſtalt dann Ihr . Kaͤyſerl. Maj . hier⸗ ſich wieder nach Regenſpurg / undder Graf von Baar Bedlager
zu zuforderſt den damahligen Principal - Geſand⸗ den 22 . f 2. Decembr . des verwichenen Jahres mitSorshlobn,

Einßolung ken zu Regenſpurg / Fuͤrſtens vonLobkowitzDurchl . der ihm zugegebenen Hof Statt nach Inſpruck abegegangen .

ſer Könölſzu dieſer Geſandſchafft alergnaͤdigſt benannt / wel⸗ gereifet/ um daſelbſtSe. Durchl. zuerwarten . Und

Pyy haben
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von Baar Obriſt⸗Kuͤchelmeiſter ; Ferner / 6. Kaͤy⸗

ſerl.Cammer Herren / 6 . Kaͤyſerl. Edelknaben nebſt
dero Hofmeiſtern / einKaͤyſerl. Hof⸗Capellan , ein

Leib⸗Medicus , ein Quartiermeiſter / 3. Hof⸗bou -

rier , 3. Courriers / und dann zehen Kuchel⸗Keller⸗
Caſſa Trabanten und Hatſchiers/ alſo / daß ſich in

allem die Kaͤyſerl. Hofſtatt bey fuͤnffe biß ſechshun⸗

dert Perſonen / ſo viel Pferde und Maulthiere / be⸗

lauffen . Den 1. Januarii dieſes Jahres nun ſeynd

Se . Durchl . der Hr . Obriſt⸗Hofmeiſter von Regen⸗

ſyurg abgegangen / und den d. zu Inſpruck angelan⸗

get . Den 1r . . gegen Abend kamen ſie zu Brixen
an / alltvo ſie von des Hu. Biſchoffs Fuͤrſtl. Gn . bey
dem Wagen empfangen / und in pompeuſer Be⸗

dienung von vielen Cavallieren / Domherrn und an⸗
dern Perſonen von Qualitaͤt / in die vor ſelbige zu⸗

bereitete Apartementen gefuͤhret/ und Abends um 8.

Uhr praͤchtig tractiret worden / wobey Se . Durchl .

der Hr . ObriſtHofmeiſter an der Tafel oben an ge⸗

ſeſſen / zur Rechten etwas entfernet / Herr Obriſt⸗
Stallmeiſter / zur Lincken Se . Fuͤrſtl. Gn. der Bi⸗

ſchoff ; z unten an der Præpolitus , Vecanus und drey

andere Qapirulares . Unter waͤhrender Tafel ließ ſich
nebſt conrinuirlichem canoniren aus den Geſchuͤ⸗

tzen / ſo auff der Hoͤhe eines Berges gepflantzet waren /ö 4 9 4
aucheine angenehmne Tafel⸗Mulic hoͤren. Den 2.

12 . ward fruͤheauffgebrochen / und die Reiſe biß Boo⸗

ten fortgeſetzet / allwo man den 13 . 3. Raſttag hielt/
auch den 14 . J . noch daſelbſt biß Mittagverblieb / zu

Abend aber biß Neumarck fortgieng / den 15 . J . em⸗

pfieng der Herr Obriſt⸗Hofmeiſter durch einen

Courier Dero luttruction , ſo in einem gantzen Bo⸗
gen von Ihr. Kayſerl . Majeſt , eigenhaͤndig geſchrie⸗
ben / beſtund / und langete Abends zu Trident an / all⸗
wo ſie von des Herrn Biſchoffs Fuͤrſtl. Gn. am En⸗

dedeſſen Reſidence empfangen / und in Begleitung

ſehr vieler Cavallieren in die vor ſie zubereitete Ge⸗

maͤcher/ nebſt Einhaͤndigung eines guldenen Hauß⸗

Schluͤſſels von der Relidencẽ gefuͤhret worden : Die

Tafel ward praͤchtiggehalten/ und ſaſſen des Herrn

9 . haben ſich bey dieſer Hof, Statt befunden/ Hr. Graf manan nach einigen verrichteten Somplimenten nach
A 7＋3* 2

von Baar / Obriſt⸗Stallmeiſter / Herr Graf Joſeph der Hof⸗Capelle unter einer ſehr groſſen Menge in

guͤldenen und ſilbernen geſtickten Kleidern gezlerter

Hof,⸗Bedienten und Damen zu gehen : Ih . Maj.
der Koͤnigin Kleidung ( vor Dero der Hertzog von
Modena und der Cardinal de Medices giengen )
waren mit ſo vielen Edelgeſteinen beſetzt / daß man
Sie wegen des herrlichen Glantzes derſelben kaum

anſchauen / noch den Zeug erkennen koͤnnen / jedoch
war d eſelbe von ſilbernem Stuͤck mit guͤldenen Blu⸗
men / und in der Mitte mit vielen Edelgeſteinen von

allerhand Farben ausgezieret : Den Schweeiff tru⸗
gen ihr die Marggraͤfin von Eſte und die Graͤfin
von Novelara nach /und der Kammermeiſter Marg⸗
graf de Eſte fuͤhrte die Koͤnigin beym Arm . Hier⸗
auff kamen die Hertzogl . Fran Mutter und die Her⸗
tzogin von Modena , und nach ſolchen die Hof , und
Ehren⸗Damen in groſſer Menge / uͤber alle maſen
praͤchtig ausgezieret / ſo waren auch die auslaͤndiſche
Princeſſinnen und Damen / welche gemeiniglich

bey Hofe zu erſcheinen pflegen / nicht minder koͤftlich
gekleidet : Darauff gieng man in die Hof⸗Capelle /
welche mit ſchoͤnen Tapeten von CarmeſinDamaſt
mit guͤldenenFranſen ausgezieret war ; Gegen dem

hohen Altar uͤber war ein etwas erhoͤhete Boden ge⸗

macht / welcher mit einem Carme meten
Teppich mit guͤldenen Franſen bedecket , darauff zwey

Seſſel geſtellet / geſtanden / worauff ſich der Hertog
von Modena als Braͤutigam Namens des Roͤm.

Koͤnigszur Rechten / und die K

SA1San

die Koͤnigl. Braut zurkin⸗

cken Hand geſetzet. Auff der Seite war noch ein an⸗

derer Boden verfertiget / woſelbſt ſich der Koͤniginf
Frau Mutter und Hertzogin von MAodena , und
nach ſolchen mehr andere Stands⸗Perſonen nieder⸗

gelaſſen . Nachdem man nun allerſeits Platz ge⸗

nommen / ward der Vollmachts⸗Brieff durch einen

Kaͤyſerl. Secretarium verleſen . Der Biſchoff von
Modena fragte demnechſt die Koͤnigin und Dero

Frau Mutter um die Einwilligung : Wornach ſich

der Hertzog und die Koͤnigin einander genahert / die

Ringe/ ſo durch den Biſchoff geweyhet worden / ge⸗
geben/ folglich eingeſegnet / und mit gewoͤhnlichen

enO

Obriſt⸗Hofmeiſters Durchl . auff einem erhabenen Cerimonien von beſagtem Herrn Biſchoff copuli —

Seſſel / mitten unter einem rohtſammeten Balda⸗ ret / und hernach dieſer Actus , welcher durch das

chin / auſſer dem Baldachin auff etwas niedrigern Veni Creator muſſcaliſcher Weiſeangefangen / mit

Seſſeln zur Rechten der Obriſt⸗Stallmeiſter / zur Lin⸗/ dein Te Deum laudamus gleichfalls nach der Muti

cken der Herr Biſchoff / u Endezween Grafen . Den vollendet worden / worunter die Trompeten und

17 . J . brachen Se . Durchl. wieder auff / und lange⸗ Paucken nebſt dem Geſchuͤtze auff den Waͤllen ſichf

ten gegen 2. Uhr Nachmittage zu Roveredo an/ die erfreulich hören laſſen .

Koͤnigl. Braut als Roͤmiſche Koͤnigin allda zu er⸗ Nach dieſem erhuben ſich beyde Vermaͤhlte / und

warten . Den 20 . 20 . langte Herr Graf von Win⸗andere hohe Stands Perſonen / ſo dieſem Actui bey⸗

diſch⸗Graͤtz/ der diekegalien und das Koͤnigl. Eour - gewohnet / unter Trompeten⸗ und Pauckenſchall gen

trait nacher Modena uͤberbracht hatte / von dannen / Hofe / alwo in einem ſchoͤnen Saal eine Tafel ſtund/
in Begleitung Herrn Buels / Inſpruckiſchen Regi⸗ welche alſobald mit koftbaren Speiſen verſehen war /
ment⸗Raths und geheimen Keferendarii , zu ge⸗ zu eben ſelbiger / etlicheSchuh von der Erden erhoͤhet/
dachtem Koyeredo ſpuͤt Abends an / mit der Nach⸗ ſetzten ſich Se. Durchl . der Herzog von Aodena im

richt / daß den 1 5. F. dieſes die Copulations - Ceri - Namen Ihr . Röm . Koͤnigl. Maj zur Rechten/ und

monien in groſſer Solennitaͤt zu Modena zwiſchen zur Lincken die Koͤnigin unter einem Himmel / un

Ihr . Majeſt . der Roͤm. Koͤnigin und daſelbſtigem ten an die Koͤnigl. Frau Mutter / nebſt dem Cardi⸗

Hertzog im Namen des Roͤm. Koͤnigs publicè in nal de Medices , ( maſſen der KoͤniginFrauSchwe—
des Hertzogl . Palaſts Capelle waͤren vollzogen wor⸗ ſter die Hertzogin von Modena wegen Schwanger⸗

den / und zwar hatte ſich ſolches folgender geſtalt ver⸗ ſchafft nicht zur Tafel gekommen / ) gegen der Koͤni⸗

halten : Gegen 12 . Uhr Abends verfuͤgte ſich Se . gin uͤber war ein ander Baldachin auffgerichtet/un⸗

Durchl . der Hertzog von Modena mit ſeiner anſehn ter dem das Pourtrait des Roͤm. Koͤnigs gehangen.
— Se4 — 2 1e
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herrlicher NMulic und Loͤſung des groben Geſchutzes⸗
bey den Geſundheits / Truͤncken/ zugebracht / iſt dem⸗

naͤchſt alles mit einem anſehnlichen Ball beſchloſſen

worden. 3
Den 18 . 8 . haben Ihr . Majeſtaͤt in Begleitung

des Herrn Hertzogen und anderer Grandes von Mo⸗

dena , mit einer Suite von J41. Perſonen und

470 . Pferdrn / Dero Reiſe nach Wien wuͤrcklich an⸗
getretten / welche in dem Mantuaniſchen und Ve⸗

netianiſchen mit groſſem Pomp empfangen worden .
Den 23 . 13 . kamen Ihr . Majeſt . zu Verona ;

folgenden 14 . 24. zu Alla , und den 15 . 2 5. Abends

zu Koveredo an / allda Sie von Sr. Durchl. von

Lobkowiß nicht minder auf das anſehnlichſte eingeho⸗
let / tract ret / ind Ihro der kurtz vorher von des Roͤm.

Koͤnigs Majeſt uͤberſchickteGeſchmuck uͤberreichet

worden . Des folgenden Tags hat ſich Se,Durchl .

der Hr. Hertzog von Mode na bey der Koͤnigin beur⸗

laubet / und iſt mit ſeiner Suite ( auſſer etlichen und

ſechtig Perſonen / und etwas weniger Pferde / ſo

Ihr . Majeſt . die Koͤnigin und Dero Frau Mutter

nach Wien begleiten ſollen/ ) von dar wieder nach ſei⸗
nem Hertzogthum zuruͤck gekehret . Ihr . Majeſt . die

Koͤnigin aber haben Dero Reiſe nach Wien fortge —

ſetzet/ und wurden uͤberall nach Gelegenheit eines jed⸗

weden Orts / inſonderheit aber von des Hn . Ertz⸗Bi⸗

ſchoffs zu Saltzburg Hochfuͤrſtl. Gn . praͤchtig em —

pfangen : Dann ſo bald derſelbe vernommen / daß
Ihr . Majeſt . ſich Dero Relidence genaͤhert / ſind
Sie mit ſieben ſechs⸗ſpannigen Caroſſen / unter Be⸗

gleitung einer ſchoͤnen Zavallerie , ſo in Hof/ und

andern Qavalliers , auch Studenten / beſtanden / ent⸗

gegen gefahren / und haben Sie eine Stunde auſſer⸗

halb der Stadt auff dem Rennweg unter Loͤſung
des Geſchuͤtzes empfangen . Ihr . Maj. blieben nach

abgelegten Bewillkomms⸗Complimenten / in Ih⸗
rem Reiſe⸗Wagen ſiten / obgleich beſſere da waren /
und hielten unter continuirlichem Gethoͤn des gro⸗

ben Geſchuͤtzes/ ſo / biß Sie nach Hofe gekommen / ge⸗

dauert / Dero Einzug / durch 4. auffgerichtete ſchoͤne

Triumph⸗Pforten / davon die erſte auff den Geſtat⸗
ten ; die andere bey dem Seilerwuͤrth⸗Brunnen ;die
dritte bey dem Marckt⸗Brunnen / und die vierte bey
der Rendence geſtanden . So bald Ihr . Maj . in der

Ertz Viſchoͤfflichen Relidence angelanget / lieſſen
Se . Hochfürſtl . Gn . an einem hierzu ernannten Ort

G

aber / wurde damit zeitlich auffgehoͤret/ und folgen⸗
den Tages continuiret . Gedachte guͤldene Pfen⸗
ninge waren 1k. und viertelsDucaten ſchwer / und

die ſilberne einen halben Guͤlden und drunter wehrt .
Gegen 12. Uhr ward das hohe Amt / hernach das

Te Deum Laudamus geſungen / und darunter

abermahlen von dem Schloſſe mit den ſchweren Ca⸗

nonen ſtarck gefeuert . Gegen halb 5. Uhr nach ge⸗

haltener Tafel hat man am Brod⸗Werck Tyroler⸗
und Oeſterreichiſchen Wein rinnen laſſen/ und dabey
neues Geld ausgeworffen / mit der Umſchrifft : Ti -

more & Amore ,in der Mitten ſahe man die Buch⸗
ſtaben J . S. K. anderſeits herum P. F. 1699 . A. W. S .

von Gold und Silber / kleine und groſſe Stuͤcke .

Nach dieſem ſeynd Ihr . Majeſtaͤt zu der angeſtellten
Hatz gefahren / dabey unterſchiedliche Thiere / als

Hirſche / Gemſen / 4. wilde Schweine / ein wilder

Ochs / nebſt zwey Baͤren / Fuͤchſe / Dachſen und

Haaſen ꝛc. geweſen / ſoalle untereinander / wegen

Kuͤrtze der Zeit gehaͤtt worden . Wornach allerſeits
hohe Herrſchafften wieder zuruͤcke ins Schloß gefah⸗
ren / allwo gegen halb 9 . Uhr auff dem Carabiner⸗
Saal mit 60 . Muſicanten bey Fackeln und Lich⸗
tern / auff einer um den gantzen Saal auffgerichte⸗
ten ſchoͤnenGalletie , eine ſchoͤne Opera exhibiret /
und gegen 10 . Uhr / als die Geſundheiten getrun⸗
cken / auch unter der Opera die Orgel und Horn am

Schloß getretten / ſo dann auch anders Geſchuͤtee/
an Muſqueten und Stůcken vielmahlen loß gebren⸗
net / und von den Studenten auff ihren Stuben
und in der Stadt inaller Froͤlichkeit dieſe Reimen /
weilen Ihr . Majeſt . von dreyen Fuͤrſtl. Perſonen die

gluͤckſeligſte geweſen / geſungen worden :

Recht aus Drepen iſt erkohten / wo das Ama gehet vor ;
Da Amalia ward gebohren / hat GOtt ſchon geſehn zuvor /

Daß die Braut Amalia
Sepyn ſolt / und nicht Alia .

Dabeneben iſt das Schloß und die gantze Stadt uͤber

drey Stiegen hoch mit etlichen 1000 . Fackeln und

Laternen / nicht weniger die Bruͤcke mit Fackeln
illuwinitet geweſen / welches bey ſo ſchoͤnem hellen
Wetter einen rechten hellen Glantz in der Lufft ge⸗

macht ; Worauff Ihr . Majeſt . den 9. Februarii

Dero fernere Reiſe angetretten / nachdem Sie vor⸗

her von Sr . Hochfuͤrſtl . Gn . mit einem ſilbernen
Tiſch / uͤberguͤldeten Wiegen / und gantzem Zug Pfer⸗
den von ſchwartzen Schecken / ſo mit Carmeſin⸗ro⸗

then ſammeten Decken / welche biß auff die Erde

gegangen / bedeckt geweſen / Dero Hr . Obriſt⸗Hof⸗
meiſter / Fuͤrſt von Lobkowitz / aber mit einem raren

Pferde / wovor ſchon etlichemahl 800 . Rthlr . gebo⸗
ten / beſchenckt worden / und langeten endlich
den 19 . 9 . Februarii zu Tulln an / woſelbſt Ihro
Majeſt . der Roͤm. Koͤnig/ ſo Sich mit hundert und

etlichen zwantzig Pferden dahin erhoben / Sie zum

erſten bewillkommet z den 20 . zu Burckersdorff / den

2 T. aber zu Abends in dem ſchoͤnen Schloſſe Ebers⸗

dorff / und ward der naͤchſtfolgende 24·Februaril
zu Dero Einzug und Empfahung angeſeßet / an wel⸗
chem Cage dann / ſo wohl die Koͤnigl. Hungariſche
und Teurſche Trouppen / als die Kaͤyſerliche und

Koͤnigliche Minittru , mithin Ihro Majeſtaͤt der

Roͤmiſche Koͤnig ſelbſten Sich auff das Empfa⸗
Wein ſpringen / und dabey gold⸗ und ſilberne Muͤn⸗ hungs⸗Feld auſſer der E avorita begeben / Ihr . Maj .
tzen zwar auswerffen / wegen eingefallener Nacht auch biß zu Ankunfft der Koͤnigl .Brautin einemkoͤſt⸗

7

lich geſchlagenen Zelt / meinſtens in lauter Fenſtern
und Glaß beſtehende / inwendig aber mit Gold und

Silber geſtickten Tapezereyen gantz ausſpallirten
Gemach / deſſen Boden auch mit koſtbahren Tapeze⸗
reyen beleget geweſen / auffgehalten / Sie darauf bey
dem Wagen freundlichſt empfangen / dann die gegen⸗
waͤrtigeFuͤrſten/ hoheKaͤyſerl .und Koͤnigl . Miniſters
und Kammerer / zum Hand⸗Kuß gnaͤdigſt gelaſ⸗

ſen / und darauf der Kaͤyſerl. Hof⸗Quartier⸗Meiſter/
ſo wohl mit der Hungariſch⸗als Teutſchen Cavalle -

rie zum marchiren den Anfang gemachet / womit es

ſich dann folgender maſſen verhalten :
Erſtlich kam voran geritten der Roͤm. Kaͤyſ . Maj .
Nath

/ und Obriſt⸗Hof Quartiermeiſter / Hr. Collman
Goͤgger von Loͤwenegg/ ſoauf Kaͤyſ. Allergnaͤdigſten
Befehl den Zug eingerichtet und gefuͤhret/ mit bey⸗
lauffenden Laqueyen / dem 4 . Adjutanten gefolget .

Hier⸗
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Hierauf folgetedie Hinigariſche Cavallerie, und zwar

2. die erſte Compagnie Hn . Grafens Bucliani, Bani

Croatiæ , mit Tiegerhaͤuten angethan / und bloſſe

Saͤbeln inder Hand haltende / in r 50 . Mann flarck/
wohen 6. Hand⸗Pferde mit Gold⸗geſtickten Schabra⸗
cken / und 6. Trompeter / mit einemn Heer⸗Paucker

befindlich geweſen . 3. Die andere Compagnie /

Hrn . Grafen Simon Forgatſch / Vice - Generals /

mit Copien / daran haͤngenden weiſſen Faͤhnlein/

rothen Roͤcken/ s.Hand/Pferden mit von Gold und

Silber geſtickten Schabracken / einem Schallmeyer /
100 . Mann ſtarck . 4 . Die Dritte Compagnie /
Herr Graf Balthaſer Budiani , mit Copien / daran

befindlichen gruͤn ⸗und gelben Faͤhntein / etlichen

Hand⸗Pferden / und zweyen Trompetern / in 100 .

Mann ſtarck. 5. Die vierte Compagnie / Hrn . Grafen
Erdoͤdi / mit bloſſen Saͤbeln / gruͤn? und weiſſen
Faͤhnlein/ durch einen gewiſſen Rittmeiſter gefuͤhret/

ſtarck roo . Mann . 6. Die fuͤnffte Compaguie /
meiſtens in vornehmen Edelleuten beſtehende .
Fuͤrſt Eſterhaſi / Koͤnigl. Hungariſcher Valatinus ,

in einem von Gold geſtiektem gar koſtbaren Kleide⸗
mit bloſſen Saͤbeln / Tiegerhaͤuten / 6. gar ſchoͤn ge⸗

zierten Hand⸗Pferden / mit Gold geſtickten Schabra⸗
cken/ 4. Trompetern und einem Heer⸗Paucker/ 300 .

Pferde ſtarck / als die ſechſte und dieſes Fuͤrſten erſte

Compagnie . Ferner 7 . dieſes Fuͤrſten andere Compa⸗

gnie/ durch den Grafen Peter Eſterhaſt gefuͤhret / mit

Copien / gelb⸗und rothen Faͤhnlein / auch einem

Schalmeyer / 100 . Mann ſtarck / als die ſiebende

Compagnie . 8. Hochgedachten Fuͤrſtens dritte

Compagnie / durchden Grafen Ladislaum geſuͤhrt/

mit bloſſen Saͤbeln / und einem Schallmeyer / 150.

Mann ſtarck / als die achteCompagnie . 9 . Noch

Hochernennten Fuͤrſtens vierte Compagnie⸗ durch

Capitain Beflereri geführet / mit roth⸗ blau : und

verguldten Copien und Schalmeyen / 150 Mann

ſtarck .
Dieſen folgete die Teutſche Cavallerie , wovon

10 . Die erſte Compagnie / die Buͤrgerſchafft / ge⸗
fuͤhrt Auguoſtin von Hierneyß / der Roͤm Kaͤyſerl.

Maj Rath / des Innern Stadt⸗Raths demor und

Ober⸗Kaͤmmerer / als Rittmeiſter ; unter ihm Georg
Aleſchaffer / derRoͤm. Kayſ. Maj . Rath und Unter⸗

Kaͤmmerer /Licutenant ; dann Matthias Wein —

mann / Roß⸗Haͤndler / Cornet ; voran giengen

Hand⸗Pferde mit ſchoͤnen Schabracken /3 . Pagen

6. Trompeter / ein Paucker / dann 120 . zu Pferde⸗
in lauter Wirthen / Fleiſchhackern und Fiſchern / alle

mit erhobenem Gewvehr/ und die Otfieiers mit bloſ⸗

ſen Degen / beſtehende Mannſchafft / mit Kollern / Ca⸗

rabinern / wie auch mit Carabiner - Riemen/ mit

Silber verbraͤhmten Huͤten/ roth /undweiſſe Federn

aufhabende / auch mit Schabracken und Hulfftern
mundirt / nach dieſen aber Michael Huͤrſtel / des

auſſern Raths / und gemeiner Stadt Grund⸗Schrei⸗

ber / als Wachtmeiſter . 11 . Die Kayſ . befreyte

Niederlags⸗Verwandte . 12. 6. Trompeter mit einem

Paucker / in roth ScharlachenTuch reich verbraͤhm⸗
engibereyen : Rittmeiſter / ValentinNußbaumer von
Laubenthal / Niederlags Deputirter mit 3. ſchoͤnen

tenant , Chriſtoph Schweyer / mit 2. HandPfer⸗
den / auch mit reich geſtickt · und mit verbraͤhmten

a4a Beſchreibung
Decken . Cornet / Heinrich von Soͤllern der Juͤn,
gere / mit 2. Hand Pferden / ebenfalls mit geſtickt und

gebraͤhmten Decken : Wachtmeiſter Johann Ferber
mit x. Hand⸗Pferde und dergleichen Decken / die

Compagnie 100 . Mann ſtarck/ alle in Gold reich ver⸗

ſchamerirten Kleidungen. 12 . DesStadtRaths /
Compagnie fuͤhrte Jacob Daniel Depfer / derRoͤm.

Kaͤyſ. Maj . Rath und Burgemeiſter / alsRittmeiſter;
unter ihm JohannLorentz Lrunck von Guttenberg /
des innein Stadt⸗Raths / als Leuienant , dann

Johaun Antoni Sauer Apothecker zum Schwar⸗

ßen Baͤren / als Cornet / dieſen folgten 10 . Hand⸗

Pferde / 3. Pagen / 6 . Trompeter / einPaucker / nach⸗

gehends aber in die 120 . in lauter Kaͤyſ. Stadt⸗

Gerichts / wie auch vornehmen Buͤrgern und Han,
dels ·Leutten / in ſchwartz Sannnet ⸗Seidenen Roͤcken/
weiſſen Federn auf den Huͤten/ und mit bloffen De⸗

gen beſtehender Compagnie / darauf folgete Dantel
Zieſeliayer / desaͤuſſern Raths / als Wachtmeiſter .

Naͤchſtdieſen folgeten died . Som pas nĩen der loͤhl.

N. Oeſterreichiſchen Hn . Landſtaͤnde/ alle in Kuͤras /
durchgehends mit rothen und weiſſen Federn auf den

Caſqucten / deren Rittmeiſter und Cornete waren in

rothen mit Wold verpoſamentirten koſtbahren Klei —

dungen / die Lieutcaants und Adjutamen aber

roth und in ſilbernen Gallonen auffgezogen . 13 .

Erſtlich ritte der Herr Stallmeiſter / welchem folge /

ten 6. Hand⸗Pferde / darauff deſſen Hofmeiſter / 2.

in ſchoͤner Liberey bekleidete Pagen / und 12. Trom⸗

peter nebſt dem Paucker / drey Adjutanten / als
nemlichen Johann Stephan von Gruͤnenwald / Jo⸗
ſeph Fuͤhrenpfeilvon Pfeilheim / und Antontus Ro⸗

vack . Darauff kam allein Herr Otto Ehrenreich / des

Heil . Roͤm. Reichs Graf von Abenſperg und Trann /
zu Wolckenbruck / und Egloffs / Ritter desgülde
nen Blieſſes / der Roͤm. Kaͤyſerl. Majeſt . wüͤrcklicher
Geheimer Rath / Caͤmmerer und Marſchall / und

General LandObriſterꝛc. in Gold/geſticktem koſtbah⸗
rem Kleide / 6. Heyducken inſchoͤnerLberey . Dann

der Obriſt⸗Lieutenant / Herr Johann Carl Griman /

Freyherr / der Roͤm. Kaͤyſerl. Majeſt . Caͤmmerer /
und einer Loͤbl. J . Oeſter. Landſchafft RaithRaht /
neben ihm 2. Laͤuffer in Libereyen / und nach deroſel⸗
ben Herr Obriſt⸗Wachtmeiſter / Johann Joachim⸗
des Heil . Roͤm. Reichs Graf von Althan / der Roͤm.

Käyſerl . Majeſt . Cämmerer / und einer Loͤbl N.
Oeſter . Landſchafft Viertels unter Manhardsberg
Ober⸗CommiſſariusQ , neben ihm 2. Laͤuffer in L⸗

erey .

Die erſte Compagnie , und zwar alle in Cuͤraß be⸗
ſtehende / Capitain Licutenant / Joh . Peter / Gra
Barbo , Cornet / Leopold/ Graf Palft . Die andere

Compasgnieé . Drey Hand⸗Pferde gantz ſchoͤn be⸗
deckt . Zwey Tromyeter in roth / mit Silber ver

braͤmten Liberey /Obriſt⸗Lieurenant von Geymann /
Lieutenant / Friedrich Aloyſius von Belßnis⸗
Cornet / Hartmann Graf von Hohenfelde , Die

dritte Compagnie . Drey wohlbedeckte Hand . fer⸗
de / zwey Trompeter in roth / mit Silber verbraͤm⸗

ter Liberey / Oberſt⸗Wachtmeiſter / Graf von Althan /

Pferden / von Scharlach⸗Tuch reich geſtickt und ge⸗derLieute nant. Auguſt vond dernern / Cornet/ Fraut
bräͤhmten Decken / auch dergleichen Liverey . Lieu —Graf von Schallenberg.Die vierte ompagnie . Dreh

ſchoͤne Hand⸗Pſerde / zwey Trompeterin rothamnd
—47 0 3 SGÆAf

Silber⸗verbraͤmter Liberey /Rittmeiſter Johaun
Max
— —— —— — - — *

Kayſerl .
Hofy
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Geſchichte .
Max/ des Heil . Roͤn
ſtein / der Roͤm. Kaͤyſerl .M
tenant / Johann Frantz Conbtmayer⸗ Cornet / Ru⸗

dolph Chriſtian / Freyherr von Kahyſerſtein. Die
fuͤnffte ; Compagnie . Drey Hand Pferde/ mit den

ſchoͤnſten Schabracken / 2. Trompeter in vortger Li⸗

berey / Rittmeiſter Johann Rudolyh / Freyherrvon

Preſing / neben ihm 2. Laͤuffer/ Lieutenant , Georg
Gottlieb von Semnitz / Cornet

/
Georg Graf Erdoͤ⸗

di . Dieſechſte Compagnie. Drey Hand⸗Pferde
mit ſchoͤnen Decken / zweyTrompeter in vorgemeld⸗
ter Liberey / Rittmeiſter Julius Ehrenreich / des H.

Roͤm. Reichs Graf von Ebenſperg und Traun / ne⸗

ben ihm2. Heyducken in ſchoͤner Kleidung / Lieute -

nant , Joh . Peter Otte / Cornet / Frantz Wilhelm
GrafDraſchma. Dieſiebende Compagnie. Drey

Hand⸗Pferde in obgemeldten ſchoͤnenSchabracken/

2. Trompeter in ſchoͤner Kleidung / Rittmeiſter

Max Eraſinus von Hackelberg / der Roͤm. Kaͤyſerl.

Majeſt . Rath / und Regent der N. Oeſt . Landen /
wie auch E. Loͤbl. Nied . Oeſter . Landſchafft Rait⸗

herr/ neben ihm zwey Laͤuffer in ſchoͤner Liberey/ Lieu -

tenant / Joh . Chriſtoph Schoͤbel / Cornet / Frantz Jo⸗

ſeph Hoveſt / Freyherr . Die achte Compagnie .
Drey Hand⸗Pferde in ſchoͤnen Schabracken / 2.

Trompeter in obigen ſchoͤnen Kleidungen / Rittmei⸗

ſter Albert Ignatius von Hohenberg / E. Loͤl . Land⸗

ſchafft Academie Direcor , Lieutenant Johann

Jacob Meiſſon / Cornet Johann Carl vonLoͤwen⸗

brug.
Nun folgt die Kaͤyſ. Hof⸗Statt .

14 . Zwey Kaͤyſerl. und Koͤnigl. Einſpaͤnniger in

Kaͤyſ. und Koͤnigl. Liberey .

5. Aller anweſenden vornehmer Herren Pagen /
und Officters / inkoͤſtlichen Kleidungen / und ſtatt —

lichen / theils mit Silber und Gold verſchamerirten

Libereyen.
16 . Die Koͤnigl . und Kaͤyſ. SattelKnechte .

17 . Zwey nter⸗Bereiter .
18 . Zwey und dreiſſig Kaͤyf. und Koͤnigl. Hand⸗

Pferde mit rothſammeten / darauff mit Gold hoch⸗

geſtickten Adlern / Kronen und andern Zierathen/
auch dergleichen geſtickten mit Edelgeſtein verſetzten

Zeuge / und verguldten Mundſtuͤcken / ſo von de⸗

nen Reitknechten in ſchoͤnen Libereyen gefuͤhret
worden .

19 . Mehr / zwey Kaͤyſ. Unter⸗Bereiter in ſchoͤnen
Kleidungen .

20 . Sechs Koͤnigl . und Kaͤyſ. Trompeter mit

ſilbernen Trompeten / alle in Kaͤyſerl. koſtbaren Libe⸗

reyen / ſamt 2. Pauckern .
21 . Etliche Kaͤyſ. Edelknaben / ſo alle / einer nach

dem andern in Kaͤyſ. Liberey /auff Tummel ⸗Pferden /

mit von Gold und Silber geſtickten Saͤtteln / ge⸗

ritten .

22 . Ein Edelknabe in einem reich⸗von Gold ge⸗

ſticktem Rock / mit einem Javelin oder Wurff⸗
Spieß auff einem ſtattlichen Tummel⸗Pferde .

23 . Mehr ein Edelknabe auff einem ſchoͤnen
Tummel⸗Pferde / in einem gantz verguldten Kuͤras/

1. Reſchs Graf von Herman , Kleidungen an Edelſteinen und Kleinodien auf den
gjeſt. Caͤmmerer / Lieu - Huͤten/ in Knoͤpffen / und gantz guldenen Degen⸗

ſten .

Gefaͤſſen/ in praͤchtigen Pferden / und deren koͤſtlich
geſtickten Saͤtteln und Zeugen / wie nicht weniger in

ſtattlichen mit Gold und Silber reich ſchamerierten
Libereyen / neben beylauffenden Laqueyen gezeiget ;
Nemlich :

25 . Die ErtzHertogl . Koͤnigl. und Kaͤyſerliche
Cammer⸗Herren / und Geheime Raͤhte und Fuͤr⸗

26 . Se . Fuͤrſtl. Gn . Fuͤrſt von Salm / Koͤnig⸗
licher Obriſter Hofmeiſter / in gantz koſtbahrer Klei⸗

dung .

27 . Darauff Se . Hoch⸗Fuͤrſtl . Durchl . Erz⸗

Hertzog Carl / und neben Ihnen zur Seiten der Fuͤrſt
Anton von Lichtenſtein .

28 . Dann 3. Herolden in ihrem gewoͤhnlichen
goldſtuͤckenen Habit und Wapen .

29 . Hierauff ritte der Fuͤrſt zu Fondi / Graf von

Manßfeld / Kaͤyſerl. Geheimer Raht / Caͤmmerer

und Obriſter Hof⸗Marſchall mit bloſſem Schwerdte
in der Hand / und darauff

30 . Folgten Se . Koͤnigl. Maj . in eigener hoͤch⸗

ſten Perſon / mit einem uͤberaus koſtbahren / und mit

vielen hoch/ſchaͤzbahrenDiamanten / und darauff ge⸗

hefftetem Federſtraͤußleingezierten Hut / welchen Ihr .

Majeſt . die Koͤnigl. Braut Deroſelben bey der in der

Statt Tulle geſchehenen Beneventirung verehret

hatte / auff einem wunderſchoͤnenPferde / deſſen
Sattel und Zeug von vielen Kleinodien funckelte /
unter einem gantz guldenen Baldachin / welchen d.

des Innern Rahts getragen .

31 . Auſſer des Baldachins ritten auff der rechten

Seite der Koͤnigl. Trabanten⸗Hauptmann mitent⸗

decktem Haupt .

32 . Nach dem Baldachin zur Lincken / der Koͤl

nigliche Obriſte Caͤmmerer / und Obriſter Stall⸗

meiſter .
33 . Nachdem kamen Ihr . Maj die Koͤnigliche

Braut / nebſt Dero Durchlaͤuchtigſten Frau Mut⸗
ter / in einem Silber ſtuͤckenem / mit vielen Diaman⸗

ten uͤberlegten Kleide / und andern koſtbaren Kleino⸗

dien / und einer mit 6. der ſchoͤnſtenPferdebeſpanne⸗
ten / mit purem Gold geſtickten Wagen ; neben dem

Wagen zurRechten ritte der HerrObriſt⸗Hofmeiſter .
Dieſer 6. Pferden Geſchirre war dem Wagen gleich

geſtickt / und hiengejedem Pferde vor dem Kopff ei⸗

nige von purem Gold auff die Stick⸗Art gemachte

Quaſten ; der Leib⸗Gutſcher / ingleichen der Vorbe⸗

reiter / waren in ſammeten Roͤcken mit goldgeſtick⸗
tem Gebraͤm / und die neben den Pferden hergehen⸗
de Knechte zogen gleichfalls in koſtbahren Roͤcken/
und ſchoͤn vermengten Federbuͤſchenauff ; Darauff

34 . Ritten alle uͤbrige Kaͤyſ. und Koͤnigl. Edel⸗

Knaben /ſatnt deren Hofmeiſter .
39 . Dann folgten die Kaͤyſerl . und Koͤnigliche

Hatſchier / Trompeter und Heerpaucker in ſchoͤner
Liberey.

36 . Nach deim die Kaͤyſerl . und Koͤnigl. voͤllige
Guarden mit ihren Hauptleuten .

K

37 . So dann Ihr . Koͤnigl. Majeſt . gontz reichmit einem hohen Federbuſch auff dem Caſquet .
24 . Daͤnnfolgten die Cavalliers / vornehme Fo⸗

reſtirer / hohe Stands Perſonen / Geheime Raͤthe/
Fuͤrſten / mit faſt unbeſchreiblichem Pracht / wel⸗

1 Theatri Europæi XV . Theil .
ſchen ſie in ihrem mit Gold und Silber hoch geſtickten

geſtickte Leib⸗Senfften .
38 . Darauff die Kaͤyſerliche HofDames / wie

auch der Fuͤrſten Geheimer Raͤthe und anderer Ca⸗

vallters Waͤgen.
2 2
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Kaͤyſerl . Hof [
ter con tinIſc eln Paucken⸗ und TrompetenſchalAlu
angezuͤndet / und waͤhrendem

900
em von den naͤch⸗

ſten Paſteyen viel Geſchuͤ loßgebrannt . Womit
ſichdann / umalen wegen eintretender Faſtenzetl / dieſe
Solennitaͤten gluͤcklich/ und / ungeachtet der uͤberaus
groſſen Menge des Volcks / ohne Schaden / auſſer ei,

746

In dieſer Srdnung nun war von 0845 77
ſerhalb der Javoritta dieſer praͤchtige Koͤnigl . Einzug
W das Stubenthor in die Stadt / bey zu beyden

Setten von gemeltem Thor biß faſt andieKaͤyſerl.
Hof⸗Kirche der PP . Auguſtinern Squadronenweiß

—————
*——

nig!
erth

L Wahlzeil

————————
————

im Gewehr geſtandener Vürgerſchafft / die W

hinauff durch die erſte Triumph⸗Pforte / alsdann an

der Ecke desViſchoffhofs hherumb/ durch ddie caff
dem Platz beym Stock im Eiſen von der alldaſigen 2
Bürgerſchafft auffgerichteten andern uͤberaus ſchoͤ⸗
nen Ehren⸗Pforte (uͤber welcher eine uͤberaus kuͤnſt⸗

liche Mi iſic 1800 ward ) uͤber den Graben / und

auff dem Kohlmarckt ingleichem durch die alldort

guffgeſeßte 1 Ehren⸗Pforte / an der Ecke §. Mi -

haẽ lis Kirche zur lincken Hand herumb / und die

gerade Straſſe zu der Kohſerl.Hof⸗Kirche / geſche⸗
hen / allwo beyde Koͤnigl. Maj . abgeſtiegen / und im

Namen Ihr . Paͤbſtl. Heil . von Dero anweſendem
Nuncio die Copulations . - Benediction , nach vor⸗

her gehaltener muſicaliſcher Litaney / in Gegenwart

beyderKaͤferl. Maj . em pfangen / von ddar ſelbe von

vielen anweſenden Fuͤrſten / Kaͤyſerl. als Koͤnigl.
Caͤmmerern / Foreſtiern / Teutſch /als Hungariſcheꝛ
Stands Perſonen / wie auch gcheimen Rächen n

uͤber

den Gang in ihre Retirada / und nach weniger Ver⸗

weilung wieder auff den nenerbauten ſchoͤnen groſ⸗

(45
e l / der

wegen
einer groſſen Menge ſo kleinen

als groſſen Wachs⸗Kertzen gantz erleuchtet war / be⸗

gleitet vorden / allwo neben beyden Kaͤyſerl. und

Koͤnigl. Maj . auch allerſeits Ertz⸗Hertzoglich e junge
Herrſchafften unter ein em gůldenen Baldachin ne bſt

denen andern ancbeſenden Hun . Bottſchgafft
ern zur

Tafel geſeſen. In waͤhrendem Einzug aber und

bey gehaltener Tafel iſt zu fuͤnff unterſchiedenen

malen aus den Stuͤcken rings umb die Stadt dalve

geſchoſſen worden .

al

Dieſem nach wurden in d
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dem Graben rothen und weiſſen Wein ſpring⸗gen

/

600 auch unterſchiedene ſchoͤne Muͤntzen/ wie auch

lerhand gebratene Speiſen unter das Volck ausge⸗

cheilet/ des Abends aber waren alle Gaſſen von den an

vorderen Fenſtern ohnzehlbar angezuͤndeten Lichterng
illuminiret . Den 27 . gegen Abend ward eine vor —

treffliche muſicaliſche Opẽra auff dem Burg⸗Plaß
gehalten/ die Muſicanten/ ſoalle zierlich gekleidet wa⸗

ren / wurden auff 13 . koſtbaren und ku nͤſtlichen
Triumph⸗Waͤgen dahin gefuͤhrt/ und fieng darauff /

als ſie ſich in rechte Ordnung geſtellet / die Muſie un⸗

ter Trompeten⸗ und Pauckenſchalſ an / waͤhrete drey

Stunden lang / und vergnuͤgete aller

Augen und Ohren / wobey vor die groſſe Menge des

Adels und andere vornehme Perſonen auff der einen

8310
gegen den Kaͤyſerl. Zimmern uͤber biß faſt an

die Fenſter ſtaffel ( welſe Stte waren gebauet worden :

Den folgenden Sonntag wohnetenallerſeits Kaͤyſerl.
und Koͤnigl. Maj . Maj . nebſt den uͤbrigen hohen

Herrſchafften im Profeſs - Hauß bey den V. L. der

Societaͤt Jeſu am Hofe dem Gottesdienſt erComoͤdie bey/ und nachdem Sie in die Kayſer

och den Savoyiſchen Abgeſandten dahin vermittelt / daß
uan es als ein Pri vat Werck zwiſchen ihnen bey⸗

Burg zuruͤck gekorimen / ward Abends umb 8. Uhr
das vor den 1Burgth or verfertigte Kunſt⸗Feuer von*

Ihr . Maj . der Roͤm. Koͤnigin durchein Fenſter un⸗ mit gekommenen Cavalliers begleitet worden .

nem Mann / ſo von der Paſtey gefallen /
geendigek:

Si nnen welcher Zeit auch alle anweſende Herren

Abgeſaidlen
im N. amen ihrer hohen Herren Prin .

cipalen bey Ihr . Kaͤyſerl. und Koͤnigl . Maj . Me

die Congratulationes mund⸗ und ſchrfftlichab
geleget .

Inzwiſchen hatte ſich zugetragen / daß der Franxoͤ
ſiſche Abgeſandte Marquis de Villars den 29 . Jan
einem Ball beywohnen wollen / welchen Ihr . Käyſerl
Maj . in Abſehen des bevorſtehenden ZBeylager64

ſtellet/ und ſich zu dem Ende in eine Ante - Chamb

verfuͤget/ welche zu des Ertz⸗Hertzogs Carln Hochfl.
Durchl . Apartement gehoͤret / und wodurch man

gehen Wüſſh umb in den Saal / allwo der
Ball

0 worden / zu kommmen : demaber der
Fürſ

von Lichtenſtein als Obriſt⸗Hofmeiſter des
Srt. Heisse zu vernehmen gegeben / daß Se .

Durchl . den Herrn ErtzHertzog Wunder nal i

d5 er in ſein àpartement kaͤme/ nachdemmal⸗
beh derſelben die gewoͤhnliche Vilite noch nicht ab
ſtattet : Worauff dieſer antwortete / daß er daran

keine Schuld haͤtte / ſondern es bißher an Einrich

tung des Ceremoniels bey dieſer Vilire gelegen !haͤte,
Er muſte aber deſſen ungeachtet nach abgelegter Pro⸗

teſtation , daß er ſolches ſeinem Prine ibal berichten

wolte / ſich weg begeben / jedoch enthielt er ſich nach

der Zeit des Hofes / und Ghee ä angliche Satis⸗

faction , mit Vermelden / daß im Verweigerungs⸗

Fall er Ordre haͤtte / von Wien weg e er

dann auch Anſtalten zu den Poſt⸗Pferden ma
laſſen . Es ward aber die Sache h

Uge⸗
88

chen

ch

den genommen : Und weil
die Frau Graͤf in von

en nsdorff / als des Fuͤrſten Frau Schweſter /

und duu Sramgeſtſhe Seſendt in einem Hauf ewoh⸗
neten / und ihre Logiere durch eine Gallerte an ein⸗

ander gehaͤnget waren / ſo gieng der Fuͤrſt hin / und

gab ſeiner 98 weſter eine kleine Vilite , im 8
gehen aber von Ihr fand er den Geſandten an ſeine

Thuͤr/ welchen er anredete / und
geng

auch einge
Schritte in ſein Zimmer / und explicirte ſich gegen

demſelben dergeſtal t / daß ihm nie in den Sinn ge⸗

kommen waͤre/ durch das jenige / ſo in des Herrn
EErtz⸗. Hertzzogs Apartement vorgegangen / ihn oder

ſeinen Character fühelenenfee baͤte ſolches ſeinen

Koͤnig zu verſichern . Darauff der Geſandte 00
wortet / ihm waͤre dieſe gethane Erklaͤrung ſehr lieb/
er wolte hiervon ſeinem Koͤnige Bericht geben/ und

zweiffeltenicht / daß es demſelben ſehr angenehmn

ſeyn wuͤrde ; und hat ſelbiger hierauff den 9Kaͤyfel ,
Hof wieder beſuchet .

Den 8. April . reiſete Ihr , Maj . der Roͤnn . Koͤni⸗

gin Fran Mutter von Wien wieder zuruͤcke nach

Modena , und ward der Herr Graf von Gersdorff
beordert / mit 6. Kaͤyſerl. Hatſchierern dieſelbe durch

die Kaͤyſerl. Erblande zu fuoͤhren / wie Sie dann auch

von denen mit Ihr . Maj . der KoͤniginvonModen⸗

Def
Den
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gin Frau Mutter und Frau Schweſſter zu uͤberlief⸗
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Den 3. Majt als am Tage der Creint⸗Erfindung iſt mit dir / du biſt gebenedeyet unter den Baͤumen /

Enutz Orhaben Ihr . Majeſt .dieKaͤyſerin / der Roͤm . Koͤni⸗

gin / wie auch der fuͤngſten Ertz Hertzogin Marien

Magdalenen / nebſt etlichen und zwantzig andern Da⸗
men den Orden des H. Creutzes / oder ver⸗

einigten Creutz⸗Herehrung velchen die Kaͤh⸗

ſerin Eleonota zum Andencken / des nach dem An

1668 . den 23 . 13 . Ecbr . in der Kaͤyſerl. Burg ge —

eſenen groſſen Brand / mitten in der Aſche wieder

gefundenen Stuͤckleins von dem wahren Creutze

Chriſti/ eingeſeßet / in der Jeſuiter⸗ Kirche ertheilet/
auch zwey Ordens⸗Creutze dem Biſchoffe zu Aode -

na uͤberſandt/ um ſolche in der Kirche daſelbſt mit

gewoͤhnlichen Ceremonien der verwittweten Her⸗

gogin von Hannover / und der regierenden Hertzogin
von Modena Durchl. Durchl . als der Roͤm. Koͤni⸗

fern. Die Solennitäten / welche in vorgedachter

Jeſuiter⸗Kirche zu Wien dabey vorgegangen / ſind

dieſe geweſen : Es ward die Veſper auff dem Chor
des hohen Altars von dem Cardinal Collonitſch / alli⸗
ſtiret von zweyen Praͤlaten / verrichtet / auff der rech⸗

ten Seiten des Altars / Cornu Evangelii genannt /
war die Bulle Pabſts Clementis IX . wodurch die⸗

ſer Orden contitmiret und privilegiret / auff einem

roth⸗ Sammeten Tapet gehefftet : Gegen uͤber in Cor -

iu Epiſtolæ , war auch ein dergleichen Tapet / vor

welchem der Cardinal zwiſchen den beyden Præla⸗

ten/ in Kontificialibus bekleidet / die Inful auff demn

Haupt habend / auff einer mit Tuch uͤberzogener
Eſtrade ſaß / an deſſen Ende ein roth Sammet⸗Kuͤſ⸗

ſen vor die Koͤnigin lag / darauff zuknien . Nachdem
nun die Muſic der Kaͤyſerl. Capelle / das Veni San⸗

de Spiritus geſungen / und der Cardinal die Creu⸗
tze / ſo alle neben einander auff dem Altar lagen / ge⸗

weyhet hatte / verfuͤgteer ſich mit den Prælaten wie⸗

der auff die Eſtrade , blieb allda ſtehen / und erwarte⸗

te der Koͤnigin Majeſt . welche Sich aus Ihrem

Beht ⸗Stuhl erhoben/ die Kaͤyſerl. und des Roͤnigs

Majeſt . wie auch die junge Herrſchafft im Hinge —

hen gruͤſſete / und von den beyden Ordens⸗Deca —

neſſen / nemlich der alten Graͤfin von Harrach und

der verwitweten Fuͤrſtin von Dietrichſtein begleitet /
zumAltar tratt / allwo Sie auff das rothe Sammete
Kuͤſſen niederkniete / die beyde Decaneſſen aber blie⸗

ben am Eingang der Balluſt rade ſtehen / da dann

der Carcinal Ihr . Maj . das Stern⸗Creutz auffei⸗
nem ſilbernen Lavor darreichete / und dabey folgende
Worte ſprach :

Nimm hin das Heil . CreutzZeichen / das Holtz des

Lebens / das Schild des groſſen Koͤnigs / dasGeheim⸗

und gebenedeyet iſt die Frucht / ſo an dir gehangen /
mein HErr IEſus Chriſtus / heiliges Creutz / ſey
meine Zuflucht / jezt und in der Stunde meines Ab⸗

ſterbens
/
Amen .

Hierauff giengen Ihr . Maj. voln Altar weg /gruͤſ⸗

ſeten nochmahls den Kaͤyſer/ Kaͤyſerin und Koͤnig/
wie auch die junge Herrſchafften / und tratten wieder

an Ihren Ort / Ihr . Majeſt . der Koͤnig ſteckten der

Koͤnigin ſelbſt das Creutz an die lincke Bruſt . Nach

dieſem forderte auch die aͤlteſte Decaneſſin Graͤfin

von Harrach Ihr . Durchl . die Ertz - Hertzogin Ma -

ria Magdalena , welche mit gleichmaͤſſigen Ceri —

monien hinzu tratten / und von den Cardinal das

Stern⸗Creutz empfiengen / ſo Ihro beym zuruͤck kom⸗

men die aͤltere Ertz⸗Hertzogin Durchl . anſteckten ,

Hierauff wurd das rothe Sammete Kuͤſſen/ worauff
die Koͤnigin und Ertz⸗Hertzogin gekniet / weggenom⸗

men / der Cardinal ſetzte ſich in einem FKautenil zwi⸗

ſchen den beyden Prælaten / ſo ſtehen blieben / und

forderte die Graͤfin von Harrach weiter eine Dame

nach der andern / und in der Ordnung auff/ wie Sie

dieſelbe auff einem Zedel angemercket hatte / maſſen

die Damen zu Verhuͤtung der Com petenß vorhin

bey Hofe umn die Anciennetaͤt geloſet ; empfteng alſo

eine jede/ auff die Eſtrade kniende / das Creuße von

des Cardinals Haͤnden mit gleichen Cer ' monien /
wobey noch dieſes zu beobachten / daß einige Damen ,

ſo abweſend / oder Unpaͤßlichkeit und anderer wichti⸗

ger Verhinderung halber / nicht zugegen ſeyn koͤn⸗

nen / den Orden durch andere Creutz⸗Franen in ih⸗
rem Namen nehmen und elnpfangen laſſen .

Den 9. Augutti lieſſen Ihr . Maj . die Roͤm. Koͤ⸗

nigin zu Ehren Ihres Gemahls eine vortreffliche

ſchoͤne dere hada, auff einem uͤber dem Teich bey der

Favorita hierzu erbaueten 1heatto von 150 . Mu -

ſicanten repiæſentixen / wobey ſich die gantze Kaͤy⸗
ſerl . und Roͤm. Koͤnigl. Hofſtatt ſamt dem vornehm⸗

ſten Adel der Stadt Wien eingefunden / und hat ſol⸗

ches Feſt mit jedermans hoͤchſtem Vergnuͤgen biß

Mitternacht gewaͤhret . So hatten auch des Ertz⸗

Hertzogs Carln Hochfuͤrſtl. Durchl , aneinem Ernſt⸗

und Luͤſt⸗Feuer zu Ehren Ihr . Kaͤyſerl. und Roͤm.

Koͤnigl. Majeſt . Mʒajeſt. bißhero arbeiten laſſen / und

wurde ſolches den 13 . 3. Auguſti folgender geſtalt

angezuͤndet : Es war bey der Fahn⸗Stange eine

Scheibe auffgerichtet / hernach wurde ein Sturm⸗

Kranz geſtellet / der nach eingeworffenen Granaten

und Feuerfackeln ſeine Defeutions - Action verrich⸗

tet / ingleichen wurd aus Feuer⸗Moͤrſeln / Carcaſſen

und Feuer⸗Kugeln / nach einem Sturm⸗Faß und

nuͤß unſerer Erloͤſung / das Mittel der Unſterblich⸗
keit / das heilſame Holtz / die Verſicherung des Ge⸗

genwaͤrtigen/ unddas Pfand des ewigen Heyls ; Im
Namen des Vaters / und des Sohns / und des Heil .
Geiſtes / Amen .

Ihr . Majeſt . die Koͤnigin nahmen das Creutz mit

vieler Devotion an / wandten das Geſichte zu dem

hohen Altar / allwo man die Keliquien des Heil .

Creutzes / ſo/ wie zuvor gedacht/ weiland der Kaͤyſerin
Eleonoren Maj .zu Stifftung ſolches Ordens ver⸗

anlaſſet / exponirt hatte / und laſen aus dem gedruck⸗
ten Ordens⸗Buche / welches einer von den Præla .

ten Ihro darreichte :

Theatri Europæi XV . Thell .
Gegruͤſt ſeyſt du H. Creutz voll Bluts / der HErr

Stern geworffen/ welche auch ihren Eflect gar wohl

erwieſen Diß Exercitium iſt mit vielen geworffe⸗
nen Hand⸗Granaten / Sturmhafften Wulffkolben

und dergleichen geendiget worden : Zu Abend ward

mit dem Waſſer⸗Feuerwerck durch 60 . und 100 .

pfuͤndigeKugeln die Donau erleuchtet / da auch gleich

auff der Erden Sr . Hochfl . Durchl . Sywbolum

vorgeſtellet war / in blau⸗ und gruͤnenFlammen / nem⸗

lich ein Adler / wie er der Sonnen zu fliehet/ dabey die

Worte : Vatrum virtute ; diedufft war mit 2. biß 10 .

pfuͤndigen Raqueten erfuͤllet / wie dann auch viel

Beleuchtigungs⸗Poinpen / Stern⸗Feuer / und Feuer⸗
Raͤder zu ſehen waren . Zum Beſchluß erſchienen

im Feuer zwey Hercules mit dem Oeſterreichiſchen

Wapen /35¹ . 2

1699 .
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1699 , Wapen / da gleich etliche roo . Kegelund Regen⸗ Entbindung Ihr . Maj . der Roͤm. Koͤniginbeyzu,
Granaten / wie auch 12 . vierpfuͤndige Stuͤcke mit wohnen : Geſtalt dann dieſelbe auch den 8. Vec .

ihren Stern⸗Feuernund einer 8yrandela von 200 , 28. Nov. ungefehrhalb T. Uhr Naͤchmittage gluͤck⸗

Kaqueten dieſeErgetzung beſchloſſen haben. lich entbunden worden / und eine ſchoͤne Prineeſſin zur

Den 26 . 16 . Nov. iſt die verwittwete Fr . Her⸗Welt gebohren / welche den9. dito durch den Cardi⸗

zogin von Hannover wiederumb von Modena zu nal von Collonitſchgetaufft / und ſelbiger die Namen

Wien angelanget / und gleich wie ſie zu Anfange des Maria / Joſepha/ Benedicta / Antonia / Thereſta / Ka⸗
Aprils ſich dorthin erhoben / umb bey der Entbin⸗ veria/ Philippina gegeben worden / woben beyde Kaͤyſ.
dung der Fr . Hertzogin von Modena als ihrer aͤltern Maj . und die Aelteſte ErtzHertzogin zu Gevattern

Tochter zugegen zů ſeyn / alſo nunmehr auch der ) geſtanden .

Chur⸗Bayeriſche Geſchichte .
91 Nter dieſen war die vornehmſte / jedoch ſehr den / daß alle Theile deſſelben galm geſund / derMagen

Chur⸗Prin . unangenehme / das Ableiben des Chur⸗ aber voll zaͤhen Schleims geweſen / wannenhero man

0585151 Printzen von Bayern Joſeph Ferdinands / bereuet/ daß man nicht der Medicorum Gutbefinden

oonF.
i

auf welchen bißher ganz Europa das Abſehen ge / gefolget / welche zum Brechen gerathen . Der Coͤr

habt/ daß durch Ihn hinkuͤnfftig die Mißverſtaͤnd per ward hernach den Y. Febr . Abends umb 10. Uhr

nuͤſſen zwiſchen Ihr . Kaͤyſ. Maj . und Franckreich in einer Trauer⸗Caroſſe in Begleitung von 200 ,

wegen der Spanſſchen Succellion ſich verliehren / weiſſen Wachs / Fackelnindie groſſe Kirche zu Bruͤſ⸗
undEr verhoffentlich dermahleins die Spaniſche Kro⸗ ſel gefuͤhret/ und in das daſelbſtige Gewoͤlbe nebſt dem

ne erhalten wuͤrde ; wie unten in den Spaniſchen Ertz Hertzog Alberto beygeſetzet. Er war geboh⸗

Geſchichten mit mehren wird zu ſehen ſeyn / was an ren An. 1692 . den 28 . Octobt. wie in dem vorher⸗

demSpaniſchen Hofedißfalls palliret. Welches alles gehenden L . XIV . f . 307 . zuſehen / und hat alſo
aber nunmehr durch dieſen unverhofften Todesfall kaum ſechs Jahr und etwas mehr denn 3. Monate

hinwegfiel : Und zwar ward anfangs davor gehal⸗xin dieſem eben zugebracht / u vieler Verſtaͤndigengroſ⸗
ten / daß es mit der Kranckheitdieſes Printzen auf die ſen Bekuͤmmernuͤſſen/ welche dergeſtalt nichts alsei

Kinder⸗Pocken hinaus lauffen wuͤrdez andere aber nen traurigen Erfolg von vielen Unruhen bey kuͤnff⸗

nahmen wahr / daß die Natur Anzeigung zum Brechen tigem Todes⸗Fall des Koͤnigs von Spanien vorher

zeigete / wolten Ihme alſo mit gelinden Brechtruͤn⸗ ſahen . Worauf ein Sinnreicher Mann folgende
cken zu Huͤlffe kommen . Grabſchrifft des verblichenen Printzen abgefaſſet :

Der Churfl . Leib⸗Medicus aber Don Lovis ver - En Princeps Emanuel , Princeps Electoralis ,

meinte / daß der Printz zu ſchwach waͤre ſolches aus⸗ hic jaceo : Inter Viros Puer , cujus nuper Vagi-
zuſtehen/ undſolte man lieber der Natur ihren Laufftus per Orbem vagabatur : Nomine Magnus .

laſſen : Wardalſo gantzer 6. Tage lang keine Artzney Omine Major, Bonà Auſtriacà Proſapià Maxi

gebraucht / der Printz aber von Tage zůu Tageſchwaͤ⸗ mus . Per Orbem me tulit Fortuna , per Regn⸗

cher / und ſchien zivar Donnerſtags den 5. Febr . Vor⸗ Kegumque Aulas Fama , per æthera Fatum , ac

mittag / als ob ſichs etwas zur Beſſerung anlaſſen Kternitatem Mors : Jaceo inter coronandos
wolte / aber des Nachmittags befiel ihn eine Ohn⸗ſine controverſia coronatus : Inter æmuloc

macht / welcher andere folgeten / und dermaſſen uͤber⸗ æmuliscarens : Antequam orbe Elector , Cœlo

hand nahtnen / daß Er umb 2. Uhr in der Nacht die electus : ab Imperio ad Empyreum erepto ap -

Sprache verlohr / und bald hernach in Gegenwart plaudit Orbis & me Orbus Pater . Elliche Tage

Sr . Churfl. Durchl . des Hrn. Vaters / des Marquis hernach iſt auch ſein erſter Kaͤmmerling Jolephos
von Bedmar , des Spaniſchen Abgeſandten und an⸗ Clemens Joachimus , Graf von Tattenbach Todes
derer vornehmen Herren / Todes verblich . verblichen .

Der Churfuͤrſt / als er dieTodes⸗Noth des Prinzen Jeßzt erzehlter Verluſt iſt aber einiger maſſen erſe⸗Kmalt
ſahe / rieff Er aus groſſer Betruͤbniß uͤberlaut : O ſtzet worden / indemdie Churfl . Gemahlin den J. Aue. hmn
GDtt / nimm mich aus der Velt / und erhalte meinen einen Jungen Printzen zur Weltgebracht / welcher

Sohn / bezeigete ſich auch weiter nach geſchehenem derdritte von derſelben / das vierte mahl aber iſt / da

Ableiben ſehr klaͤglich/ varf in Unmuth die Peruque Sie umb eben die Zeit des Jahres und Monats ne⸗

von dem Kopff / zerriß die Kleider / und fiel in eine dergekommen / indem die erſtgebohrne Princeſſin den

Ohnmacht / ſo daß man Ihn in ein ander Zimmer J . Aug. 1696. der erſte Printz den 6. Aug . An. 97.
tragen / und zu Bette bringen muͤſſen : Die Churfl . der andere den J . Aue. An . 98 . und nunmehr auch

Gemahlin / betruͤbte ſich nicht weniger zumhoͤchſten/ der drittte an eben dem Tage den §. Aug . gebohren
und muſten ihr Herzſtaͤrckungen bringen . Um] ſworden . Se Churfl . Durchl . ſollen ihn der Kirche

8. Uhr fuhr Se. Churfl . Durchl. weg nach Veurne,gewiedmet / und deßhalb den Pabſt zu Gevattern ge⸗

umb ſich der Gedancken zuentſchlagen / und da nichtf beten haben / auch daher ihn in der Tauffe / ſo den

zugegenzu ſeyn/ wo Sie ſo ein theures Pfand verloh⸗30 , Nov. geſchehen / lnnocentius nennen laſſen.
ren . Bey Oeffnung des Leichnams hat ſich gefun⸗

Chur⸗BrandenburgiſcheGeſchichte.
Veglagr ( En 25. 1h. Jan haben Sr . Churfl. Durchl . ſhaltDeſſan / Fuͤſt Johann Georgen II . und Ir .

Marckgraf JHr. Bruder Marckgraf Philip Wilhelms Henrietten Catharinen / gebohrner Princeſſin von

Phil ' pr U 0 i Pri 11 1 n⸗ 16 * 7 7 4 0 eſſe
bWSllhäns

Hochfl . Durchl , mit der Princeßin zu An⸗Oraage , juͤngſter Princeſſin Tochter zu Deſſau
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Dublicirke

Declara -
tion we⸗

gen der
Waldenſer .

Se. Churfl.
Durchl lae
ſendieLehen
mpfangen .

Beylager / und in dem folgenden Monat Lebruario
Dero Einzug in Berlin gehalten : Es ward auch

den 26 . deſſelben Monats ein praͤchtigesFeuerwerck
angezuͤndet/ in deſſen anderm Actu zwey in einan⸗

der geflochtene Hertzen / auff einem Roͤmiſchen Opf⸗

fer⸗Altar ſtehende / in weiſſem Feuer brannten / mit
der Uberſchrifft : klammeſcit uterque . Zu deſſen

Rechten befand ſich eine mit Lorbeerenumbwundene

pyramide , an deren Piedeſtal ein Baͤr / oben aber

in einem mit Palmen⸗Zweigen umbgebenen Oval

unter einen Chur⸗Hutte brenneten die Buchſtaben :
V .I . C. M. B. N. P . A. ( Vivat Johanna Char -

lotta , Marchioniſſa Brandenburgica ,Nata Prin -

ceps Anhaltina, ) zur Lincken an einer andern P⸗
ramide war die Inſcri ption : V. P . W. M. B.
( Vivat Philippus Wilhelmus Marchio Brand . )

Den 13. Mart . lieſſen Se . Churfl . Durchl . eine

Declaration publiciren / die Annehmung der ver⸗

triebenen Waldenſer betreffende / welchem Exempel

hernach die Herren Landgrafen von Heſſen⸗Caſſel
und Darmſtatt / die Fuͤrſten von Naſſau / und ande⸗

re Staͤnde des Reichs gefolget / und dieſen Vertriebe⸗

nen unterſchiedene Oerter zu bewohnen und anzu⸗

bauen angegeben .

Weil auch mit Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . uͤber das

Ceremoniel wegen dero Chur⸗Inveſtitut an dem

Kaͤyſerl . Hofe eine Zeit war negocüret / und ſolches

nunmehr eingerichtet worden / ſo haben die bey⸗
de Chur⸗Brandenburgiſche hierzu Gevollmaͤchtigte /
als Herr Otto Magnus Graf von Doͤnhof/ Churfl .

geheimer Rath und General⸗Kriegs⸗Commiſſarius ,
und Herr Chriſtian FriedrichBartholdi / damaliger

Churfl . Relident an dem Kaͤyſerl. Hofe und Hof⸗

Rath / wobey ſich auch Herr Perlius wegen der Fuͤrſtl.
Brandenb . Haͤuſer Baireuth und Anſpach befun⸗
den/ und die geſamte Hand mit an der Inveſtitur ge⸗

nommen / den 20 . 10 . Aug . dieſelbe in der Kaͤyſerl.

Favorita folgender maſſen empfangen : Es ließ nem⸗

lich der Kaͤyſerl. Obriſt⸗Hofmeiſter Graf von Har⸗
rach etliche Tage vorher den Herren Geſandten zu

wiſſen thun / daß Ihr . Kaͤyſerl. Maj . ihnen die Be⸗

lehnung allergnaͤdigſt ertheilen wolten / da —

hero ſich dieſelbe dazu bereit gemacht / und ermeld⸗

ten Tags umb 12 . Uhr nach geendigteim Rath mit

5. Caroſſen / deren die zwey erſte mit 6. die drey an⸗

dere mit 2. Pferden beſpannet geweſen/ in einem an⸗

ſehnlichen Gefolg und ſchoͤner Liverey nacher Hof be⸗

geben/ und ſaſſen die beyde Herren Urincipal - Ge⸗
ſandten in der erſten/ in der andern aber zwey Cava⸗

liers / in der dritten vorgedachter Herr Pertius , in

der 4.wieder zwey Cavaliers / und in der 5. die Se -

cretarii : Dieſe / wie auch Herr Perſius , und die

Cavaliers ſtiegen vor der Favorita aus / und giengen
zu Fuß voran ins Thor / allwo die Schweitzer im Ge⸗

wehr ſtunden : Der Herren Princi pal -Geſandten
Caroſſe aber fuhr uͤblichem Gebrauch nach allein

( weil zur Zeit dergleichen Belehnungen keine andere

Caroſſen / auch der Ambafladeurs und Fuͤrſten / nicht
hinein gelaſſen werden ) in den innern Hof vor die

Stiege / und giengen hierauff in guter Ordnung
durch den Ritter⸗Saal / und die daſelbſt zu beyden
Seiten rangirte Hatſchier⸗ und Trabanten⸗Garde
in die erſte Antichambre , daſelbſt blieben ſie / biß
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betleideten Thron unter einem Carmeſin⸗Datnaſten
Baldachin geſetzet/ Deroſelben ſtellten ſich zur Rech⸗
tender Ober⸗Hofmarſchall Graf vonMansfeld / Fuͤrſt
zu Fundi, mit dem bloſſen Schwerd / zur Lincken aber

der Obriſt Caͤmmerer Graf Maximilian von Wal⸗

lenſtein / als nun dieſe und uͤbrige Kaͤyſerl. Mini⸗

ſtri , welche bey dergleichen Actu ihre Oflicia ver⸗

richten / ſich in Ordnung geſtellt / winckten Ih. Maj.
dem Herrn Grafen von Wallenſtein / die Herren Ge—

ſandten herein zu fuͤhren/ welcher mit einer dreyfa⸗
chen ſo genannten Spaniſchen Keverenee ruͤckwerts

an die Thuͤr des Gemachs gieng / und dieſelbe em⸗

pfieng / und ſich wieder an ſeinen Ort begab/ hier⸗
auff kamen die beyde Herren Churfuͤrſtl . Geſandten /
und hinter ihnen der vorgedachte Fuͤrſtl . Culmbach⸗
Anſpachiſche ;ſo bald ſie ins Zimmer traten / knyeten
ſie alle drey nieder / welches ſie auch in der Mitte des

Zünmers zum zweytenmal thaͤten / da dann Ihr .
Kaͤyferl. Maj . den Hut etwas abnahmen / doch gleich
wieder auffſetzten / an der Eltrade machten ſie die

dritte Kexerence oder dubmiſſion , auff den Knyen
bleibende / und that der Herr Graf Doͤnhof ſeinen
Vortrag in einer dem Reichs⸗Stylo gemaͤſſen wohl⸗
gefaſten Rede / mit Bitte / Sr . Churfl . Durchl . die

Belehnung allergnaͤdigſt zu ertheilen : Hieraufff
winckten Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . dem Reichs Vice⸗

Cantzler Herrn Graf von Kauniß / welcher mit ge⸗

woͤhnlicher Reverencẽ hinzu trat / und knyend den
Befehl bekam / die Antwort in Ihro Namen zu thun /
welches derſelbe auff jetzt gedachte Weiſe an ſeinem
Ort unten bey der Ettrade zuruͤck tretende in ge⸗

woͤhnlichen Lerminis verrichtete / und den Herren
Geſandten andeutete / daßIhr . Kaͤhſerl. Maj geneigt
waͤren/ die verlangte inxettitur zu ertheilen / und ſie
zu Abſchwerung des gewoͤhnlichen Chur⸗Eydes zu
admittiren . Dieſem nach ſtunden die Herren Ge⸗

ſandten auff / traten mit einer doppelten mehrgemeld⸗
ten Reverence auff die Eſtrade , und begaben ſich
ſtracks vor dem Thron auff die Knye / doch daß der

Culmbach⸗Anſpachiſche hinter dem Herrn Grafen
von Doͤnhof ſich hielt / Ihr . Kaͤyſerl. Maj . hatten

inzwiſchen Dero Hut und Handſchuhdem Cammer⸗
herrn Graf Theodoro von Sinzzendorff / welcher
dazumal in der Auffwartung war / gegeben / und

nahm hierauff obgemeldter Obriſt⸗Cammerherr von

einem Kaͤyſerl. Kammerdiener das Evangelien⸗
Buch / legte ſolches auffgeſchlagen Ihr. Kaͤyſ. Maj .
auff den Schoß / ſo daß der Obriſt⸗Hofmeiſter / wel⸗

cher neben dem Ober⸗Hof⸗Marſchall ſtund / ſolches
zur Rechten / und er Obriſt Cammerherr daſſelbe zur

Lincken mithielten / die beyde Herren Principal - Ge⸗-
ſandten legten die Finger auff das Evangelium / und

ſprachen den Chur⸗Eyd / welchen ihnen obgemeldter
Reichs⸗Vice - Cantzler vorlaß / von Wort zu Wort
nach / der Culmbach⸗Anſpachiſche Geſandte aber / ſo
hinter dem Herrn Grafen von Doͤnhof knyete/ faſſete
nur deſſen Mantel an / nach dieſem nahm Ihr . Kaͤy⸗
ſerl. Majeſt . vom Obriſt⸗Hof⸗Marſchall das bloſſe
Schwerdt / reichte deſſen Knopff den Gevollmaͤchtig⸗
ten dar / welche denſelben mit tieffſter Reverence

luͤſſeten / Ihr . Kaͤyſerl . Maj . nahmen darauff Dero

Hut und Handſchuh von demCammerherrn wieder /

Ihr . Käyſerl . Maj . aus Dero Ketirade ſich unter woͤhnlichem Kniebeugen von der Eltrade auff ihren

und bedeckten ſich/ die Geſandten aber traten mit ge⸗

vorigenZ33 3
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vorigen Ort / dabey Ihr . Maj . den Hut wieder wie

vorhin ein wenig abgethan ) da dann der Herr Bar⸗

tholdi eine wohlgefaſte Danck⸗Rede mit Verſiche⸗
rung Sr . Churfl . Durchl . allezeit getreueſter Devo -

tion und angehaͤngtem Wunſch vor Ihr . Kaͤyſerl.

Maj ſtaͤtige Wolfahrt abſtattete . Als ſolche geen⸗

diget / giengen die Herren Geſandte mit dergleichen
Reverence , als bey deren Eintritt geſchehen / aus

demn Gemach / da dann bey dem zweyten Ihr . Kaͤyſ.

Maj . den Hut wieder etwas abnahm / und begaben

ſich nachgehends vom Thron wieder in Ihre Kccira⸗

te , darauff kamen die Herren Geſandte nochmals

ins Gemach / und emyfiengen von allen anweſenden

Kaͤyſerl. und auswartigen Minittris mit groͤſtem

Vergnuͤgen das Complimen t , hielten ſich aber nicht

lange auff/ ſondern fuhren in voriger Ordnuns wie⸗

der nach ihrem Quartier : Bey welcher Belehnung
dann noch zu beobachten geweſen : 1. Daß der

Reichs / Vice - Cantler Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . das

Beſchreibung Chur⸗Brandenburgiſche

dem gewoͤhnlĩchen gůldenen Stůck behangen / der
Baldachin aber ſchwartz / der Vice - Cantzler gab
Sr . Churfl . Durchl. den Titul Durchlaͤuchtigſt /
auff die Art wie bey der Chur⸗Belehnung gemeldet
worden .

Weil auch die beyde Erbhuldigungen der Neu⸗

marck und inter⸗ - Pommern / biß ins zwoͤfffte
Jahr verſchoben geweſen / Se . Churfuͤrſtl . Durchl .
aber nuntnehr alle Unrichtigkeiten mit der benachba „

ten Cron Schweden / wegen der Evemusl- Succcl .
ſion freundlich beygeleget / ſo haben dieſelbe nun auch

ihren Fortgang gewonnen / geſtalt dann Se. Chur⸗
fürſtl . Durchl . zn dem Ende den 4 . Octabeis fruͤh
Morgens von dem Ampte Quartſchen / woſelbſt Sie

ſich zuletzt mit der Jagt divertiret / auffgebrochen/
um Ihren Einzug in Dero Haupt⸗Veſtung Kuͤſtrin
zu nehmen / die Ritterſchafft hergegen meiſtentheils
aus Krieges⸗Offieirern beſtehende/ theils zu Pferde/
theils mit ſechs/ſpaͤnnigen Karoſſen / ſich bald mit an⸗

Prædicat Durchlaͤuchtigſt gegeben/ doch daß ſolches
dem im Schreiben gebraͤnchlichen Stylo unverfaͤng⸗
lich ſeyn ſollen : 2. Weil vermoͤge Artic . X. §. 4

ſqui⸗ quid & c der CronSchweden die Anwartſchafft

auff Hinter⸗Pommern und Camin , im Fall der

Chur⸗ und Fuͤrſtliche Brandenburgiſche maͤnnliche

Stamm erloͤſchen ſolte / vorbehalten / undſich dahero
Dieſelbe eine geſamte Belehnung nebſt Chur⸗Bran⸗

denburg / wegen ſolches Hertzogthums ausbedungen /
jezo aber bey dieſem Belehnungs⸗Actu niemand ge⸗

habt / daß Ihr derohalben ein ecretum Salva -

torium uͤber obbeſagte / ſo wohl in dem §. J . als in

dem An . 564 . Deroſelben ertheilten Lehen Brieff
fundirte Exp ectantz gegeben.

Den 24 . 1Sefp ten bt. empfieng auch der Herr
Graf von Doͤnhof zu Ebersdorff von Ihr . Kaͤyſerl.

Majeſt . die Boͤhmiſche Lehen / wegen des Hertzog⸗

chums Kroſſen / und demſelben incorporirten Or⸗

Kotbuß in der NiederLaußnitz / ingleichen Beſacko
und Storckow ꝛc. wobey der Herr Kendent Ferſius

abermahls wegen der Hrn . Marggrafen von Bai⸗
reuth und Anſpach erſchiene : Sie fuhren nur mit 4 .

Karoſſen in den erſten groſſen Hof ( weil zu Ebers⸗

dorf niemand mit 6. Pferden in den innern Hof we⸗

gen der Enge fahren kan ) die erſte Karoſſeaber / wor⸗

inn der Hr. Graf allein ſaß/ fuhr biß vor die Stiege /
und blieb / ſo lang der Aetus waͤhrete / allda halten /

des Herrn Lerſios Karoſſe kam zwar auch an die

Treppe / fuhr aber darauff an die Seite / die 50lenni -

taͤten waren mit denen bey nur erzehlter Chur⸗Be⸗

lehnnng faſt einerley / auſſer daß hier alles in der

Trauer war / auch die beyde Herren Geſandten in

langen Trauer⸗Maͤnteln erſchtenen / und hier der

Cron Behmen hohe Bediente miniſtrirten / Herr

Graf von Manßfeld / Jürſt zu Kundi , als Boͤhmiſ.
Hof⸗Marſchal mit deln bloſſen Schwerte / Hr . Graf
Maximiliat von Wallenſtein / alsaͤlteſter Cammer⸗

Herr und Landmann in Boͤhmen / Hr. Graf Let -

nin Boͤhmiſcher Vice . Cantzler / und Hr . Graf von

Wratislav als Boͤhmtſcher Cantzley⸗ & fleſſor ; der

Hr . Perſius kniete bey der Belehnung hinter dem

Hn. Grafen /wie bey der Chur⸗Invettitut, und faſſete

deſſen Mantel an / und legte der Herr Graf nur die

Finger auffs Evangelium , that auch die Anſprach

ten Zuͤllichow/ Sommerfeld / Bobersberg / ſo dann

brechendem Tage auſſer der Veſtung begeben / und

Se . Churfl. Durchl . als Selbige gegen 10 . Uhr des

Morgens vor der Heide angelanget / durch den

Dramburgiſchen Directorem und Commiflarium

Hn . von Birckholtz beneventiret : Worauff Seine

Churfl . Durchl . nach der Gegend fuhren / allwvo Dero

Tages vorher daſelbſt gemnuſterte Grand - Muſque -
tares und Gendarmes , wie auch das Wrechiſche
Regiment Dragoner / und Sr . Durchl . Marggraf
Phillpps Regiment zu Fuß / annoch campirten⸗
und wo zugleich die gantze Hofſtatt / nebſt den Gar⸗

des du Corps und der Schweitzer⸗Garde , zu dem

bevorſtehenden Einzuge ſich eingefunden hatten ; Als

auch Se . Churfuͤrſtl. Durchl . ſich von dar noch fer—
ner der Veſtung naͤherten / ſo empfieng Sie der

Stadt Magiſtrat gleichfalls durch den regierenden

Burgermeiſter L. Dancko / in ihrem und der Buͤr⸗

gerſchafft / ſo ſich unfern davon an der Vorſtadt ge⸗

ſtellet hatte / Namen/ mit einer kurtzen unterthaͤnigſten
Anrede / welche Se. Churfl . Durchl. in hoher Perſon

ſehr gnaͤdigbeantwortet / worauff der Einzug
genehmen Wetter unter Zuſchauung vieler tauſendſ

Perſonen in folgender Ordmung geſchehen :

Anfangs kamen 4 . paar Hand⸗Pferde mit Silber

geſtickten Decken / r . Paucker undzwey Trompeter /
und hierauf / unter der Anfuͤhrung des Hn . Gencrel.

Majors von Natzmer / das eine Corps der Gens

d ' Armes in blau und mit gold⸗ und ſilbernen Treſ⸗

ſen auff den Ermeln und Bandeliren / wie auch auff

ihren Schabracken und Halffterkappen ; derer Huͤte
mit guͤldenen Galaunen eingefaſſet .

Drey Schallmeyen⸗Pfeiffer zu Pferde / welchen

folgte das Corpe der Srand - Muſquetairs in char⸗

lacken mit Golde reich⸗bordirten

UU¹

beh an⸗

—

Roͤcken / mitlelu⸗

quen / und weiß und braunen gemiſchten Plumagen

auff den Huͤten / wie auch mit guͤldenen Treſſen

gezierten Bandeliren / Schabracken und Halfftern.
Alle von Adel und Officirer .

Hierauff folgten in groſſer Menge

Marggr . hohen Bedienten und der e

6
Ufe

der Churfuͤrſtl .
and⸗Staͤnde

Karoſſen / darunter auch zuletzt Sr . Churfl. Durchl .

Staats⸗Karoſſe / alle mit 6. Pferden beſpannet .

18 . Paar Churflaund Marggraͤfl ſehr rare Hand⸗

Pferde mit den koſtbarſten Sbabraquen .

und Danckſagung / der Kaͤyſerliche Thron war mit

Hulti⸗
gungs⸗
Actus in
derNeuen
MMarck und

Hünter⸗
Pommern.

Der Lagen Hofmeiſter mit 16 . Pagen —ne
2, kleinen U
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3. kleinen Mohren zu Pferde

Geſchichte .
in blauen mit Gold

gewirckten reich verbraͤhtnten Lvereyen .
Die gantze Ritterſchafft zu Pferde / in reicher und

wohl ausgezierter Kleidung und Equipage , gefuͤh⸗

ret vom Hn . General - Majot von Vrech.
Ein Churfl . Heer⸗Paucker mit ſilbernen Pau⸗

cken und koſtbaren Lenderollen. Nach demſelben
zwoͤlff Churfl . Trompeter mit ſilbernanwendlgber.
guldeten Trompeten und ſchoͤnen l enderollen“ in

loͤſtlicherKleidung ; Darauff folgte der andere Chur⸗
fuͤrſtl. Paucker und zwoͤlff Churfuͤrſtl . Trompeter /

gleichfalls mit ſilbernen Paucken und Crompeten
und in koſtbahrer Kleidung / gleich den vorigen .

Der Herr Ober⸗Hof⸗Marſchal Baron von Lot -

tum , mitdem Hn. Hof⸗Marſchal / dem von Wenſe .
Der Herr Schloß⸗Hauptmann / der von Printz /

mit dem Ceremonien Meiſter / dem von Beſſer .
Die Hof⸗Cavaliers und alle Groſſen des Hofes .
Der Herr Ober⸗Caͤmmerer / Graf von Warten⸗

berg / und der Herr General Feld⸗Marſchal / Graf
von Barfuß .

Se . Durchl . Marggraf Chriſtian Ludwig .
Die Schweitzer⸗GSardes in zweyen Linien in ihrer

alten Landes⸗Tracht / in blau / carmoſin und Gold /
mit weiſſen Federn auff ſchwartzen ſammeten Huͤten

zu Fuſſe/ gefuͤhret von ihrem Capitain dem Hn. Obri⸗

ſten Roſe / zu Pferde .
Zwiſchen dieſen Schweitzern fuhren Se . Churfl .

Durchl . vor derſelben aber kam :

Der Magiſtrat zu Cuͤſtrin mit entbloͤßten Haͤu⸗
ptern / und ritte darneben :

Der Churfl . Stallmeiſter von Bauer .

Se . Churfuͤrſtl . Durchl . nebſt Herrn Marggraf
Philip Wilhelms Hoch⸗Fuͤrſtl. Durchl . in der ſehr
drächtigen und koſtbahren Leib⸗Caroſſe / von d. uͤber⸗

aus ſchoͤnen ſchwartzbraunen Pferden gezogen / und

nit den Heyducken umgeben .
Drey Trompeter / und darauff einige comman⸗

lirte von den Gardes de Corps , in 3 . Trouppen /
die erſtenmit Schimmeln / die anderen mit Rappen/
und die dritten mit braunen Pferden / in ihrer koſt⸗
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Durchl . zur Tafel gegangen / nach welcher ſich alle

die Collagia , wie auch die Geiſtlichteit eingefun⸗
den / Se . Churfuͤrſtl . Durchl . unterthaͤnigſt zu be⸗

willkommen . Gegen Abend langten auch die zur

Abnehmung der Kventual - Huldigung abgeſchickte
Schwediſche Herren Commiſlar/enan ; nemlich die

beyden Stettiniſchen Herrn Regierungs⸗Raͤthe / der

von Jaͤger und der vonLaͤgerſtroͤm / welchein des

Churfl. Geheimen Raths / Herrn von Sturm Hauſe
am Marckte einlogiret worden / und darauff ſich bey
dem Ceremonien⸗Meiſterangegeben / und durch ihn
dem Herrn Ober⸗Caͤmmerer ihre Credentialienzu⸗

geſchickt .
Den folgenden 5. Octobr. als denangeſetzten Hul⸗

digungs⸗Tag gar fruͤhe / begaben ſich die Collegia
ins Churfuͤrſtl . Vorgemach / und die Ritterſchafft
auff den groſſen Schloß⸗Saal / und nachdem jene
auff des Geheimen Staats⸗Miniſters / Herrn von

Fuchs / in Namen Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . getha⸗
nen Anrede / ihren bereits bey Antretung ihrer Char⸗

gen geleiſteten Eyd der Treue / miteinem Handſchla⸗
gebekraͤfftiget ; geſchahe in bemeldtem Saale zu erſt

die Huldigung von den Kroſſiſchen / Zuͤllichowiſchen
und Cotbuſſiſchen Staͤnden /weil ſelbige zwar der

Neumarckt incorporiret / der Kron Schweden
aber / vermoͤgeder Vertraͤge / die Eventual - Huldi⸗
gung nicht leiſten doͤrffen. Se . Churfuͤrſtl . Durchl⸗
ſaſſen auff einem drey Stuffen hoch erhoͤhetemThron /

daruͤber ein mit Golde geſtickter Carmeſin⸗ſammeter
Himmel / und unten alles mit rothein Tuche bezogen
war . Seine HochFuͤrſtl . Hoch⸗Fuͤrſtl. Durchl .
Durchl . Herr Marggraf Philip Wilhelm und Herr
Marggraf Chriſtian Ludwig / ſtunden Sr. Churfl .
Durchl . zur Rechten ( des Hn. Marggraf Albrechts
Hochfuͤrſtl. Durchl . aber befanden ſich damahls in

Leipzig ) hinterm Stuhle hatten ſich der Herr Ober⸗

Cammerherr und Herr General Feld⸗Marſchal nebſt
dem Herrn General von Tettau und einigen Cam⸗

merherrn ; unten aber auff der unterſten Stuffe des

Throns auff beyden Seiten die beyden Herrn Mar⸗

ſchalle mit ihren ſilbernen und uͤberguldten Mar⸗

bahren mit Golde und Silber bordirten Kleidern /
Huͤten/ Bandeliren und Chabraquven : Unter An⸗

fuͤhrung des Hn. Rittmeiſters von der Schulenburg .
Eine Compagnie Granadier von Sr . Drl. Marg⸗

graf Philips Regiment mit Trommeln und Quer⸗

Flöͤten/ gefuͤhretvomHn. Hauptmann von Muͤhlen.
Ein Chor Hautboiſten / und darauff eine Ba -

taillon von Herrn Marggraf Philips Hoch⸗Fuͤrſtl.
Durchl uͤberaus anſehlichem Regiment zu Fuß / in

blau und Orange gantz neu gekleidet / unterm Herrn
Obriſten von Below :

Noch eine Bataillon von ſelbigem Regiment /
gefuͤhretvom Herrn Obriſt⸗Lieutenant uert .

EinPaucker / und darauff ein Chor Hautboiſten .

Den Beſchluß machte das alte und wohlverſuchte
Leib⸗Regiment Dragoner in des Regiments gewoͤhn⸗
licher Farbe / weiß und blau ebenfalls gantz neu und

wohl mundiret .

Beym Einzuge hatten ſich die Deputirtevonden
Staͤdten beyder erſten Ehren⸗Pforte / ſo Se. Chur⸗
fuͤrſtl. Durchl . pallirten / auff beyden Seiten ge⸗

ſtellet/ und auff dem innern Schloß Platz die Neu⸗

Maͤrckiſche Herren Cantzler und Raͤthe und andere

Churfuͤrſtl. Bediente / worauff Se . Churfuͤrſtliche

ſchalls⸗Staͤben geſtellet . Auffdem Throne Seiner
Churfuͤrſtl . Durchl . zur Lincken ſtund der Herr Ge⸗
heime Rath von Fuchs / und that an erwehnte beydes
von der Ritterſchafft und Staͤdten ſeine Rede. Nebſt
demſelben hielt der Neumarckiſche Herr Cantler von

Brand den Chur⸗Hut . Und als im Namen der

Edelleute der Herr Vice - Verweſer von Rotenburg /
und im Namen der Staͤdte der dyndicus zu Croſſen /
Herr Wagener / geantwortet / ward ihnen durch den

Herrn Hof⸗Rath von Ilgen der Eyd vorgeleſen / und
dieſer Actus miteinem dreyfachen VIVA beſchloß⸗
ſen .

Hierauff ſollte die Predigt und die geſammte Hul⸗
digung angehen / und zu dem Endelieſſen auch Se .

Churfuͤrſtl . Durchl . gegen 9 . Uhr die Schwediſche
Herrn Abgeſandten auffholen / und zwar / wie es ihr
Character erforderte / durch einen Cammerherrn /
den Obriſten Baron von Bluhmenthal / und durch
den Ceremonien⸗Meiſter / im Gefolg einiger Hof⸗
Cayaliers / undin dreyen ſechsſpaͤnnigen Churfuͤrftl .
Caroſſen . Der erſte der Herrn Abgeſandten / der von

Jaͤger/ fuͤhrte das Wort / und machte Sr . Churfuͤrſtl.
Durchl . im Namnen ſeines Koͤnigesfolgendes wolge⸗
faſtes Compliment :

*
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Daß E. Churfl . Durchl . uns die Gnade erwie⸗

ſen/ und guͤtigſt permittiren wollen / bey Dero ho⸗
hen Perſon unſere unterthaͤnigeAuffwartung zu ma⸗

chen/ ſolches veneriren wir mit devotem gehorſam⸗
ſtem Dancke / von Grund der Seelen wuͤnſchende/
gleichwie wir das Gluͤck und die Ehre haben / E.

Churfl . Durchl . nebſt Dero Hohen Angehoͤrigen/
und geſamtem Hohen Chur⸗ und Fuͤrſtl. Hauſe / bey

ſelbſt verlangter Proſperité , Flor , und Vergnuͤ⸗

gung anzutreffen / daß GOtt der Allmaͤchtige ein

ſtarcker Beſchuͤtzer hoher Haͤuſer und Potentaten ſol⸗
ches beſtaͤndig ſeyn laſſen / und dieſe Gluͤckſeligkeit
E. Churfuͤrſtl . Durchl . biß in das graue Al⸗

ter / und auf die ſpaͤte Churfl . Nachkommen porto -

giren moͤge . Welches auch fuͤrnehmlich die dum -

ma derjenigen acclamation und Freund ⸗Vetterli⸗
chen Gluͤckwuͤnſchung iſt / ſo bey denen hier angeſtel⸗
ten Huldigungs⸗Solennitaͤten / wegen des vor Jah⸗
ren in dieſem Durchl. Chur⸗Hauſe ſich zugetragenen

hohen Sterb⸗Falles / vor E. Churfl . Durchl . als

Preißwuͤrdigſtem Succeſſore gegenwaͤrtig auszu⸗

ſchuͤtten/ und zu wiederhohlen / Ihr Koͤnigl. Maj .

zu Schweden / unſer Allergnaͤdigſter Koͤnig und

Herr / ꝛc. ꝛc. unſern wenigen Perſonen in Com -

miſſis gegeben . Allermaſſen dieſelbe ſo wohl in dem

bereits abgelteferten Srecktiv , als vorher E. Churfi .
Durchl . zur Gnuͤge bezeuget / mit was beſondern
Marquen von tendreſſe , affection und Freund⸗
ſchafft ſie E. Churfl . Durchl . unlaͤngſt eroͤffnetes

Vorhaben wegen Anberaumung eines gewiſſen ter⸗

mim zur Aufnahme der Erbhuldigung in dieſen

Dero Neumarck⸗und Hinter⸗Pommeriſchen Landen

cum pertinentiis aufzunehmen Urſach gefunden .
Inſonderheit aber / wievergnuͤgt ſie ſich erwieſen / daß
E. Churfl . Durchl . Gefallen getragen / vor hoͤchſter⸗
meldte Ihr . Koͤnigl. Maj mit einzuladen / umb das

von Dero Koͤnigl. Glorwuͤrdigſten hohen Vorfah⸗
ren am Reiche auf ſie verſtammete / in den Friedens⸗
Schluͤſſen und pactis racliciretaund beſtaͤtigte Kven⸗

tual·SucceſſionsRecht uͤber obgedachte Laͤnder und

Unterthanen / durch Dero gevollmaͤchtigte Raͤthe und

Commiſſarios beſorgen zu koͤnnen. Gleichwie nun

hoͤchſt ermeldte Ihr . Koͤnigl. Maj .in conformitẽ

von E. Churfl . Durchl . gerechtem Sentiment eben⸗

falls portiret / und geneigt ſeyn/ denen aufgerichteten /
nicht laͤngſt wieder erneuerten Conyentionen præ⸗
ciſe zu geleben / und dasjenige ſonderlich / was nach

weggeraͤumten Unrichtigkeiten zwiſchen beyderſeits
benachtbarten Land / und Leuten nunmehro abgethan /
beliebet und geſchloſſen / heilig beſtaͤndig und unver⸗

bruͤchlichzu haltenzſo haben ſie ſo fort einesouveraine

probe davon an den Tag zu legen gnaͤdig verordnet /
daß bey E. Churfl . Durchl . wir uns gehorſamſt mel⸗

den / den angeſtellten Hnldigungs⸗Actibus in Dero

hohen Namen / vermittelſt beſonderer Verguͤnſtigung
beyzuwohnen / und was den Kecellen und Pactis ge⸗

maͤß/ aufs fleißigſte zu beobachten uns angelegen halten

ſollen. Wir zweiffeln dahero gehorſamſt nicht / .
Churfl. Durchl . werden dieſe Ihr . Koͤn . Maj. gnaͤdig/
ſte Diſpoſition gutigſt aggreiren / Dero hohen com -

petence und Gerechtſame den Churfl. Unterthanen
bey gegenwaͤrtiger Gelegenheit vorhalten laſſen/ zur
Verwechſelung der hinc inde zuſammen gebrach⸗
ten K everſalien gnaͤdigſte Ordres ertheilen / und von

3U
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offt Hoͤchſtermeldeten Ihr . Maj unſers allergnaͤ⸗

digſten Koͤnigs und Herrn wegen / uns uͤberalldee
Zuſtaͤndniß und oblervanda zu bemercken/ hochge⸗
neigt admittiren / auch ſonſten mit Churfl . Hulde
und Gnade ( wozuwir uns gantz demuͤthigft recom⸗

mendiren ) Dero gehorſamſten Dienern zugethan
ſeyn und bleiben . E. Churfl . Durchl . erlauben

gnaͤdigſt/ einen aparten Wunſch / der noch heute in

ſeine Krafft gehe/ bey gegenwaͤrtiger Auffwartung
anzuhengen : Daß GOtt durch dieſes Solenne

Band der Huldigung die Gemuͤther der Unter —

thanen an ihre hohe Obrigkeit mit relpect , devo -

tion , Liebe und Treue / unaufloͤßlich verknuͤpffe/ die da⸗
bey concurrirende Freund⸗Nachbarliche Latelli .

gence , Harmonie und Vertrauligkeit zweyer

maͤchtiger hoher Haͤuſeraber æternel und ohne Auf⸗
hoͤren ſeyn laſſe

Dieſer obligeanten Anrede begeguete Se . Churft.
Durchl . wie Sie allen Geſandten ſelbſt zu antwort

den Schloß⸗Gang in die groſſe Kirche / allwo de

Churfl . Hofprediger Hr . Uruaus , als welcher alle

Huldigungs⸗Predigten gehalten / die Predigt
aus

Deuter . XXXIII . v. 7 . gehalten / und
nack

.

unter abermahliger Laͤutung aller Glocken wieder
auff den groſſen Saal begaben / und auf den Thron
ſetzten / und ſich bedeckten ; Auch nahmen alle/ die zu⸗
vor auf und an dem Thron geſtanden / ihre vorgehabte
Stellen wieder ein : Nur das dißmahl die Schwedi⸗

ſche Herrn Abgeſandten / wegen der Eventual - Hl

digung mit dazu kamen / und ſich neben Sr Durchl.
den Hrn . Marggrafen ; jedoch etwas niedriger / und
nur auf eine Stuffe des Throns ſtelleten. Der
Cerimonien⸗Meiſter / der die Hrn . Abgeſandtenge⸗

fuͤhret / ſtand hinter denſelben / und vor dem Schran⸗
cken des Churfl . Throns hatte ſich die gantze Neu⸗

maͤrckiſche Ritterſchafft / wegen ihrer Menge/ uͤber
den gantzen Saal ausgebreitet ; ſo daß nur die auf bey⸗
den Seiten geſetzte Gardes einen kleinen Gang offen
behielten .Der Hr. Geheime Kſtaats. Rath von duchs

that abermahl die Anrede / und fuͤhrte unter andern

vermittelſt ſeiner ruͤhmlichen Beredſamkeit die an⸗
genehme Ent ſchuldigung des bißherigen Verzugs der
Huldigung an / daß nehmlich Se . Churfl . Dunchl .
ſich der Treue Ihrer auch ungeſchwornen Ritterſchafft
ſo verſichert gehalten / alswann ſelbige den verbindlich⸗
ſten Eyd des Gehorſams bereits vorlaͤngſt abgelegel

haͤtten; welches dann auch von dem Directore des
Koͤnigsbergiſchen Creyſes und Krieges⸗Cotnmit.
ſario Srn . George Sigistund von Sydatv dahin
beantwortet worden / daß ob zwar dieſe Gelegenheit
der Verbindligkeit und Verpflichtung bißhieher an

die 12. Jahr ſich verzogen / ſo haͤtte dennoch eine
Natuͤrliche Zuneigung zu Sr . Churfl . Durchl .als
ihrem gnaͤdigſten Landes⸗Herrn allezeit ſie ihrer
unterthaͤnigſten Devotion erinnert / und dergeſtalt

diſponiret / daßSiehoffentlich bey keiner Occatonin
der ſchuldigſten Treu wůrden manqujret haben

/
bie

Sie ſich dann auch als gehorſamen Valallen eignetf
und gebuͤhret/ auff den gegenwaͤrtigen Tag / als ihren

beſtimmten Erbhuldigungs⸗ Lermin .ſo wiliolt
81
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als ſchuldigſt eingefunden ; Undſoltenſie zwar Sr .

Churfürſtl . Durchl . gls Dero Allergnaͤdigſten Lan⸗

des⸗Herrn / etwa nach Veranlaſſung alter Ge⸗
hraͤuche / Hochfuͤrſtl . Geſchencke bringen⸗ weilen

aber vor jetzo nicht Gold oder Silber / ſondern viel

ein wichtigers / welches mit keinem Golde zu com⸗

gariren / nemlich die Treue und Pflicht der Unterſaſ⸗
ſen geſuchet und verlanget wurde / ſo waͤren ſie auch

ſolcheunterthaͤntgſt/reymuͤthigſtwoilltaſt
und aufſol⸗

che Maß und Doelſe/wie es Se . Churfl . Durchl . ver⸗

langen / vor GOtt höͤchſtverbindlich darzuſtellen/ ind

mit Mund und Hertzen eydlich zu verpfaͤnden gefaſt
und entſchloſſen. Worauff der Eyd wieder / wie bey

der gantzen Huldigung / durch den Herrn HofRath

und geheimen Eſtaats - Secretarium von Ilgen vor —

geleſen worden / welcher dieſestnal ſo eingerichtet ge⸗

weſen/ daß man ſolchen erſt fuͤr Se. Churfl . Durchl.
und Ihres und des gantzen Brandenburgiſchen Hau⸗

ſes maͤnnliche Leibes / Lehns · Erben / gebohrne oder un⸗

gebohrne/ und hernach in E&rmanglung und Entſte⸗
hung derſelben fuͤr Se . Koͤnigl. Maj . und die Cron

Schweden leiſtete / ſo aber ſowol die Clauſel : Da

GOtt vor ſey ; als auch das dreymalige Vivar

Brandenburg / ſo darauff erfolgte / wo nicht auff

ewig / jedennoch auff ſehr lange Zeiten zu verbitten

ſchiene. Darauff der Eyd vorgeleſen / und alſo auch

dieſer zweyte Huldigungs⸗ ctus mit einem dreyma⸗

ligen freudigen Vivar geendiget worden .

Dieſem nach folgete die Huldigung der Neu⸗Maͤr⸗

ckiſchen und Sternbergiſchen Staͤdte / wozu man

auff dem Schloß⸗Platz aus einem der Churfuͤrſtl .
Gemaͤcher die Mauer durchgebrochen / und an der⸗

ſelben eine hohe Buͤhne mit gleichem Thron und

Himmel wie in dem SchloßSaale gebauet und aus⸗

gezieret. Se . Churfl . Durchl . kamen mit ihrem gan⸗

ward es auch in allem auff vorige Art und Weiſe
gehalten :

geheimen Eſtaat·Secret

Seiten .

ſich biß zum erſten Trunck Sr . Churfuͤrſtl . Durchl

unter den auffwartenden Hofleuten mit auffgehal

Thcatri Europæi XV. Theil .

zen vorigen Gefolge / und in eben der Ordnung /und Se. Churfl. Durchl . inaller Namen unterthaͤnigſt be⸗

Herr Rohte Büͤrgermeiſter zu Soldin / hielten die oberwehnten drey Regimenter / erſtlich das

und der Neu⸗MaͤrckiſchenStaͤdteDirector , thatdie lenige des Herrn Feld⸗Marſchalls / hernach das

Beantwortung auff des Herrn von Fuchs Anrede / Marckgraͤfliche / unddann das du Hameliſche ; und

und ward hierauff von dem Herrn Hof Rath und vor deren erſtem der Herr Feld⸗Marſchal Herr von

ario Ilgen der Eyd vorgele⸗ Barfuß / vor dem andern Se . Durchl . Herr Marck⸗

ſen / nur daß man bey dieſem Eyde / wie bey dem je⸗ graf Chriſtian dudwig / und vor dem dritten der Ge⸗
nigen der Ritterſchafft den Chur Hut nicht vorhielt. neral Lieutenant du Hamel / die alle drey nach Sol⸗

Und ward imuͤbrigen auch dieſer Homagial - Actus daten⸗Manier / die zu Pferde mit entbloͤſten Degen /
mit einem dreymaligen Vivat ,und mithin die gange Se .& urchl . der Marggraf aber mit geſenckter Pi⸗

Huldigungs ·Solennitͤͤt unterm Gelaͤute aller Glo⸗ que Se . Churfl. Durchl . gruͤſten. Das Regiment

cken / dreymaliger Loͤſung der Canonen von den Waͤl, des Hn. Feld⸗Marſchalls machtedarauff den Anfang

ſen und Salve der Garniſon / wie auch Schall der zum Einzuge / von ſeinem Obriſten dem von Huͤlſen

Paucken und Trompeten auff dem ſteinern Gange angefuͤhret. Darauff zogen 30 , ſechsſpaͤnnige Caroſ⸗
des Schloß Platzes / beſchloſſen und geendiget . Hier⸗ ſen der Ritterſchafft / und nach der gantzen KEquipa⸗

auff wurden die Tafeln zubereitet / Se . Churfuͤrſtl . ge des Hofes / und kurtz vor den Trompetern mehr

Durchl . ſpeiſeten mit Dero beyden Herren Bruͤdern

Hochfl . Durchl . aus Ihrem guͤldenen Servicean ei⸗ wohl beritten / und in reichen Kleidungen / und wie⸗

ner etwaslaͤnglichten Tafel gantz allein ; Se . Churfl . der zum Fuͤhrer habende den Herrn Cammerherrn

Durchl . in der Mitte unter einem Carmeſin rothenſ von Vonin . Nach der Schweitzer⸗Garde / derChur⸗

Sammeten und mit Golde bordirten Himmel / jeder füͤrſtl. deib⸗Caroſſe / und den Gardes du Corps folg-

der Durchl . Herren Marckgrafen aber an beydente das Regiment zu Fuß Sr . Durchl . Marckgraf

Die Schwediſchen Herren Abgeſandten aber/ die Stille aufffuͤhren lieſſen / und fuͤr Ihre Perſon zu

ten / wurden von dem Ceremonienmeiſter an die fuͤr brachte und auff eine ſonderbare Art ausgeruͤſtete Zim⸗

ſie in dem NebenGemache bereitete Tafel genoͤthi⸗ merleute mit ihren Zimer⸗Aexten und Schurßfellen /
get an welcher der Herr Ober⸗Caͤmmerer und der und hatten ſonderlich bey dem freudigen Marche , ſo
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Herr Feld⸗Marſchall nebſt dem Herrn Ober⸗Hof⸗
Marſchall und einigen Herren Miniſtris, wie auch

den beyden Int roducteurs , dem Cammer⸗Herrn
von Blumenthal / und dem Ceremonienmeiſter / ih⸗
nen Geſellſchafft leiſteten . Fuͤr die Vornehmſte von

der Ritterſchafft waren in den naͤheſten drey Vor⸗

Gemaͤchern drey abſonderliche Tafeln gedecket / bey
deren erſten der Herr Ober - Hof⸗Marſchall / bey
der andern der Herr Hof⸗Marſchall / und bey der

dritten der Herr Schloß⸗Hauptmann / ſie bewirthete .
Die uͤbrigen der Ritterſchafft / die ſich auff etliche

hundert belieffen/ wurden in den groſſen Seiten Ge⸗

maͤchern und Saͤlen des Schloſſes / dieBuͤrgerſchafft
aber in der Stadt und auff dem Rathhauſe tractiret /
und alle mit einander mit Uberfiuß von allerhand
Getraͤncken und Speiſen verſehen . Auff den Abend

ſpeiſeten die Herren Abgeſandten mit Sr . Durchl .

dem Herrn Marckgraf Chriſtian dudwig / und Mor⸗

gens darauff begab ſich der gantze Hof auff die Reiſe

nach Stargard / allwo die Huldigung auff den 9 .

Octobr . angeſetzet war .

Und zwar ward den 8. Octobr . der Einzug ge⸗

halten / in eben der Ordnung und auff die Weiſe / wie

zu Cuͤſtrin/ nur daß man zu dieſem gantz neue Regi⸗

menter / nemlich die beyden Regimenter zuPferde /

des Herrn Feld⸗Marſchalls und des Herrn General —

Lieutenants du Hamel / und das Regiment zu Fuß
Sr . Durchl . Marckgraf Chriſtian Ludwigs beor⸗

dert hatte .
Se . Churfuͤrſtl . Durchl . kamen von dem Amte

Colbatz / und funden eine Viertelmeile vor der Stadt

die Pommeriſche Ritterſchafft theils z Pferde / unter

Anfuͤhrung des Herrn Cammerherrn von Bonin /
und theils in Caroſſen / unter Anfuͤhrung des Herrn
Præſidemen und Decani von Fleming / der auch

willkommete . Ein Stuͤck Weges naͤher der Stadt

als 40 . Glieder derſelben Ritterſchafft zu Pferde / alle

Chriſtian Ludwigs / die es von dem Obriſten von

Pferde dem Einzuge beywohneten . Vor den Grana⸗

diers giengen die aus Brabant und Piemont mitge⸗

Aa aa die
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ſehen und Mine / gleich als wann ſie nach dem Ver⸗ nien⸗Meiſter unten in den Raths⸗Stuhl gefuͤhret
langen ihres auffgeweckten Marckgrafen eben im worden .

Begriff waͤren / zu einer Expedition zu eylen . Die Predigt ward / wie jedesmahl zuvor / von dem

Endlich beſchloß wiederum / wie zu Cuͤſtrin/ ein Re⸗Hn. Hof⸗PredigerUrtino gehalten / und ſo bald er ge⸗

giment zu Pferde / nemlich das du Hameliſche / von ſchloſſen / und der Segen nach geendigter Mutis ge—
dem Obriſten Graf d ' Ottange gefůhret . Kurtz vor ſprochen war / wurden Se . Churfl . Durchl . von den
der Stadt hatte ſich der Magiſtrat , das Miniſte⸗ beyden Marſchaͤllen wieder abgeholet / und auf den

rium , und die jenigen aus dem Gymnaſio , an ei⸗ unten am Altar erhoͤheten und mit einem Himmel
ner in Form eines Parnaſſẽs auffgefuͤhrten und mit geziertenThron gefuͤhret/ auff welchem Sie ſich ne —

Mulen beſetzten Ehren ⸗Pforte geſtellet : Und nach⸗ derſetzten und bedeckten / die Hn. Marggrafen hinge⸗
dem ſie Se . Churfl . Durchl . mit einer kurtzen Rede gen mit den Hn. Abgeſandten / und allen denen die

empfangen / gieng der Stadt⸗Magiſtrat mit ent⸗ zu Kuͤſtrin auff dem Throne geſtanden / vertheileten

bloͤßten Haͤuptern vor dem Churfuͤrſtl . Wagen her/ ſich wieder auff die vorige Weiſe . Der Hr. geheime
und geleitete ſelbigen biß an das vor Se . Churfuͤrſtl .
Durchl . zugeruͤſtete Rathhauß / allwo ſich gleich dar⸗

auff alle Collegia einfanden / und vor allen zu erſt
der Herr geheime Rath von Natztner / der wegen Un⸗

paͤßlichkeit des Herrn Cantzlers Stelle vertrat / und

im Namen der Regierung dasunterthaͤnigſte Com -

pliment ablegte .
Den 9 . als den Tag der Huldigung kamen alle

einem bloſſen Handſchlag anzugeloben ; und weilen

bald darauff die Huldigung ſelbſt / und zwar die von

der Ritterſchafft in der groſſen S . Marien⸗Kirche ;

die von der Buͤrgerſchafft aber auff der vor demRRath⸗
hauſe auffgerichteten ſchoͤnen Buͤhne vor ſich gehen
ſolte : Wurden die beyden Schwediſchen Hn. Abge⸗
ſandten mit denſelben Cerimonien wie zu Kuͤſtrin/
wieder auffgeholet : Nur daß dißmahl von den Hn .
Cammer⸗Herren der Herr von Baͤhr dem Cerimo—
nien⸗Meiſter zugeordnet war . Der Hr . von Jaͤger
fuͤhrte wiederum das Wort / und brachte unter an⸗

dern ſehr annehmlich vor : Wie die ſonſten insge⸗

mein fatale Vergaͤnglichkeit aller Dinge dennoch

den Pommeriſchen Laͤndern darinn ſo gluͤcklich und

zutraͤglich getwveſen / daß ſie aus den Haͤnden ihrer

ehmahligen ſchwachen Fuͤrſten/ jeßo in die maͤchtigen

Arme zweyer ſo groſſen und ſo genau vereinigtenPo⸗
tentaten / als wie Schweden und Brandenburg / ver⸗
fallen waͤren; Und als Se . Churfl . Durchl . darauf

geantworte und den Herrn Abgeſandten fuͤr Ihro
Majeſt. ſeinen Koͤnig der unzerbrůchlichen Einigkeit
von IhrerSeiten verſichert / kamen der Herr Ober⸗

Hof⸗Marſchal von Lottum / und der Hr . Hof⸗Mar⸗
ſchal von Wenſe mit den ſilbernen Marſchals⸗Staͤ⸗
ben / und geleiteten Se. Churfl . Durchl . in Dero mit

acht Iſabellen beſpanneten Leib⸗Karoſſe / in welcher
Sie mit dem Hn. MarggrafenPhilippy Wilhelmen
unter dem Gelaͤute der Glocken nach der S . Marien⸗

Kirche fuhren / und hatten vor und hinter ſich Ihre
Gardes , und vor den Schweizern die gantze Ritter⸗

ſchafft und den Hof / die alle mit einander zu Fuß
und mit entbloͤſten Haͤuptern vor dem Wagen her⸗
giengen . Hinter Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . fuhren
Se . Durchl . der Marggraf Chriſtian Ludwig in ei⸗

ner Karoſſe mit 6. Pferden / und hinter derſelben die
Hn . Abgeſandten / in einer gleich beſpannten Ka⸗

roſſe / und mit den beyden Introducteurs dem Cam⸗

mer⸗Herrn von Baͤhr und dem Ceremonien⸗Mei⸗

ſter . Vor der Kirche ſtunden die beyden Herren

Collegia , wie zu Kuͤſtrin geſchehen / ihre Treu mit

Eſtaats - Rath von Fuchs that auch hier die Rede /
welchem der Hr. Prælident Fleming im Namen der

Stcaͤnde / Praͤlaten und Ritterſchafft / die ſich auff
2000 . belieffen / antwortete / und ſtellte nach dem

Ernſt ſeines Alters / die alte Leutſche und ſonderlich
Sr . Churfl . Durchl . unterthaͤnigſt ergebene Treue

der redlichen Pommern / wie er ſie nannte / ſehr nach⸗

druͤcklich vor ; So ſie auch ingeſamt / und unter ih⸗
nen eine groſſe Menge von Krieges⸗Otlicirern / mit

einem Eyd und Vivat fuͤr das ganze Hauß Bran⸗

denburg / und bey deſſen Abgang / wie verglichen / fuͤr
Se . Koͤnigl. Majeſt . von Schweden / beſtaͤtigten ,

Hierauff ward Se . Churfuͤrſtl . Durchl . von den

Marſchaͤllen wieder in Dero Wagen geleitet / und
gieng der gantze Zug in voriger Ordnung / und wie⸗
der unter dem Gelaͤute der Glocken nach dem Rath /
hauſe zuruͤcke / allvo nunmehro auch die Buͤrger
ſchafft vor dem daſelbſt auffgerichteten Geruͤſte und

Thron die Huldigung ablegte . Der gantze weiteſ
Marckt / auf welchem das Rathhaus lieget/ war uͤberf
und uͤber von der Buͤrgerſchafft und den Depuri
ten der Staͤdte bedecket / und das Geraͤuſche von deren

Gewimmel ſo groß / daß der in ihrem Namen ant/
wortende dand⸗Rath und Stargardiſche Buͤrger /
meiſter Volckman mit aller ſeiner lauten Stimmeſ
ſie kaum uͤberſchreyen moͤgen. Welchem nach die

von beydenSeiten auff zweyen kleinen Buͤhnen ver⸗

theilte Trompeter und Paucker / das Zeick
endigten Huldigung / und zugleich der bereite

feln gegeben/ deren fuͤr die Herren Staͤnd

mehr als ſiebentzig/ drey Tage nacheinandet
waren .

Se . Churfuͤrſtl . Durchl . ſpeiſeten in

Saal aufeiner erhoͤhten Eſtrade und mi

Bruͤdern allein / und die Hn. Abgeſandt
Neben⸗Gemache / und in eben der zu Kuͤſtrin

ten Geſellſchafftz die Hn. Staͤnde aber/ theils u en
uͤbrigen Gemaͤchern des Rathhauſes / theilsauch in

allen dazu bequemen Haͤuſern in der Stadt ; deren
man jedwedes mit abſonderlichen Marſchaͤlcken und

Marſchaͤlcks⸗Staͤbenverſehen hatte . Nach der Ta⸗

fel nahmen die Hn . Abgeſandten ihren Abſchied / wei⸗
len gleich Tages darauf der Hof wieder nach Berlin
gehen wolte / und wurden auff die Weiſe / wie man
Sie auffgeholet/ auch wieder in ihr Quartier zurul
cke gefuͤhret; da dann bald hernach der Cerimonien⸗
Meiſter / nebſt den Kecreditiven / ihnen auch die

reiche Preſente Sr . Churfl . Durchl . fuͤr Sie und

Marſchaͤlle mit ihren Marſchals Staͤben / und führ· Ihre bey ſich habende beyde Koͤnigliche Secretarien

ten Se. Churfuͤrſtl. Durchl. in den für Sie auf der uͤherbrachte/ und auff den Abend/ nebſt dem Calnmer⸗

Bor⸗Kirche bereiteten Stuhl / da hingegen die Hn. Herrn von Baͤhr / aus Sr . Churfuͤrſtl . Durchl. ,

Chur⸗Brandenburgiſche —
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Geſchaffen⸗
beit der
Grafſchafft
Honſtein.
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Geſchichte .

Kuͤch und Keller / wie auch aus dem Churfuͤrſtlichen
Silber / ſie auffs beſte bewirthete. 5

Als auch Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . Herr Vater

Churfuͤrſt Friedrich Wilhelm / Glorw . Andenckens /

ſchafft Honſtein an den Herrn Grafen Johann zu

Sayn und Witgenſtein / Witgenſteiniſcher Linie

auff gewiſſe Maſſe verſchrieben / dieſe Graffſchafft
aber indeſſen ſehr geſchwaͤchetworden / ſo haben Se .

Churfuͤrſtl . Durchl . ſich gemuͤſſiget befunden / nach

zuvor von Graͤfflicher Seite ſelbſt otterirter / und ge⸗

gen einer gewiſſen Summa Geldes von Sr . Churfl.
Durchl . beltebter / jenerſeits aber nicht erfolgter guͤt—
lichen Abtretung derſelben / ſie wieder einzuztehen /je⸗

doch unter deun billig⸗maͤſſigen Reſervat und Vorbe⸗

halt / daß alles und jedes / was nach Bezahlung der

von ſelbigem Grafen / theils mit / theils ohne Lehn⸗
herrlichen Conſeus darauff gemachten Schulden⸗

Laſt / etwa uͤbrig bleiben / oder Herr Graf Guſtavus

zu Sayn und Witgenſtein ſonſt ex quocunque ca -

pite mit Recht zu liquidiren und zu fordern haben
moͤchte / ohne den geringſten Verzug / baar und in

einer Summa voͤllig gut gethan und erſetzet werden

ſollte : Mit welcher Sache / um ſie mit etwas meh⸗
ren vorzuſtellen / es beſage Churfuͤrſtl. hiervon publi⸗
cirter Information folgende Bewandnuͤß gehabt .
Es iſt dieſe Grafſchafft Honſtein vor Alters ein Lehn
des Stiffts Halberſtatt geweſen / ſo nach Ableiben

des leztern Grafen von dieſem Geſchlechte / und derer

die darauff in Poſſeſſion geweſen / demſelben Bi⸗

ſchoffthum und deſſen Biſchofflichen Tafel incorpo⸗
riret / und von denmletzten Biſchoff biß zum allgemnei⸗
nen Frieden⸗Schluß An . 1648 . als ein Biſchoͤfflich
Domanial - und TafelGut beſeſſen / genutzet und

regieret worden : Nachher ſind einige Grafen zu

Sayn und Witgenſtein / jedoch nur allein die von

Witgenſteiniſcher Linie/ ohne die Berleburgiſche und

Sayniſche Linie dazu gelanget / und zwar folgender
maſſen . Es hatte der Chur⸗Brandenburgiſ . gehei⸗
me Rath und Abgeſandte zu den General⸗Friedens⸗
Tractaten zu Oßnaßbruͤgg und Muͤnſter / Graf
Johann zu Sayn und Witgenſtein bey ſolchen Frie⸗
dens⸗Tract atenwahrgenommen / daß Se. Churfl.
Durchl . zu Brandenburg Glorwuͤrdigſten An⸗
denckens vor Dero zu Befoͤrderung des allgemeinen
Friedens abgetretene Vor⸗Pommeriſche und andere

Lande / unter andern auch nebſt dem Fuͤrſtenthum
Halberſtatt / ſolche GrafſchafftHonſtein zur Sattsfa -

ction undan ſtatteines Ægquivalents von der Roͤm.

Kaͤyſerl. Majeſt . und dem Reiche wuͤrde mit cediret
und abgetreten werden : weil er dann das Amt Wet⸗
ter in der Graffſchafft Marck mit 40000 . Rthlr .
beleget / ſo hat er dieſen Pfand⸗Schilling und ſeine
Merita zuſammen geſetzet / und darauff Anno 1647 .
bey Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . ehe noch der Friedens⸗

Schluß erfolget / und da Se . Churfl. Durchl . von

dieſer Grafſchafft und deren eigentlichen Beſchaffen⸗
heit noch keine gruͤndliche Wiſſenſchafft habenkoͤnnen
bey Deroſelben um eine daraufflautende Expeckanz

ſich bemuͤhet; Dem auch unterm daro Eleve den

22 . Mart . 1647 . dieſe Keſolution ertheilet worden /

daß er und ſeine maͤnnlicheLeibesErbenſolche von

Deroſelben / und Dero Nachkommenals Fuͤrſten zu
Halberſtatt / ſo bald ſie zum wuͤrcklichen Beſiz er⸗
meldtes Stiffts kommenund gelangen wuͤrden/ zum

Deuckwuͤrdiger Geſchichte .

die dem Fuͤrſtenthum Halberſtatt incorporirte Graf⸗
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Manns⸗Lehen empfahen und erkennen ſollte ;

doch ſolte hingegen er / der Graf das inhabende obbe⸗

meldte Churfuͤrſtl . Amt Wetter / Deroſelbenohn
Entgeld / und mit Zuruͤcklaſſungen des darauffaus⸗
gezahlten Pfand⸗Schillings /der viertzig tauſend
Fthlr . wiederum abzutreten und einzuraͤumen ſchul⸗
dig ſeyn. Weil aber nach erfolgtem Friedens⸗Schluß
Se . Churfl . Durchl . billich angeſtanden / dieſe Ex⸗

pectanꝛ ſo ſchlechter Dinge zu approbiren / ſo ha—
ben Sie erwaͤhntem Grafen auff ſein unterthaͤniges
Anſuchen am 8. Octobr . 1650 . folgende gnaͤdigſte

Reſolution ertheilen laſſen / nemlich daß Sie zwar

denſelben mit den beyden Aemtern Lohra und Klet⸗

tenberg / cum pertinentiis , beleihen wolten / weil

aber mit ihm inzwiſchen dahin gehandelt waͤre / daß

gegen Erlegung einer Summa Geldes von 150000 .

Rthlr . er ſolche nebſt dem Amte Wetter wieder abtre⸗

ten ſolte/ auch noch einige andere nothwendige Keſer⸗

vata und Bedingungen wegen der Inhabung dieſer
Aemter biß zur Abloͤſung ausgezogen waͤren / ſo ſolte

er dieſer wegen einen Revers von ſich ſtellen / welchem

die Keſer ation der Landes⸗Fuͤrſtl. Hoheit / und deſ⸗
ſen / ſo davon dependiret / ingleichen der limititte

Gebrauch der Holtzungen und Jagten ; wie auch die

Abloͤſungſolcher Aemter / wann es Sr . Churfl . Drl .
wuͤrde belieben / weiter / daß keine Gebaͤude gefuͤhret /

oder Pfandſchafften / ohne Dero ausdruͤckliche Be⸗

willigung eingeloͤſet / wie auch / daß Er ſich des Ti⸗

tuls und Wapens der Grafſchafft Honſtein nicht ge⸗

brauchen wolle / mit inleriret werden ſolte; Und

was die Regierung belangete / koͤnnte es alſo gehalten
werden / daß Se . Churfuͤrſtl . Durchl . eine Perſon /
und der Graf die andere dazu beſtellte / welche aber

weder Sr . Churfl . Durchl . noch des Grafen Namen

fuͤhren / ſondern die zur Honſteiniſchen Regierung
beſtellte Raͤthe genannt werden koͤnnten/ weil es doch
nur / wie die ormalia gelautet / auff eine Lem po -

ralitaͤt angeſehen . Welches dann auch ermeldter

Graf beliebet / und als nicht lange hernach / wegen

der zu beyden Herrſchafften / Lohra und Klettenberg /
gehoͤrigen Affter⸗Lehnen Streit fuͤrgefallen / indem

die Ritter⸗und Landſchafft ſolcher Herrſchafften die
Kenovation Ihrer Lehnen / nicht bey dem Grafen /
ſondern bey der Halberſtaͤtiſ.Regierung ſuchen wollen /

Je /

und dieſelbe darauff bey Sr . Churfl . Durchl . am 5.
Febr . 165 l . eingekommen / ſo ſeyn unter andern

dieſe Formalia darin befindlich : Wann und ſo
bald auch Se . Churfuͤrſtl . Drl . gnaͤdigſt gefaͤllig ( wie
dann des Hn. Ober⸗Cammerherrn Hochw . mir dazu

gute Hoffnung gemachet / daß es wol miteheſten ge⸗

ſchehen koͤnnte) die Aemter wieder einzuloͤſen / Sie

doch alles hinwiederum / und zwar in viel beſſerm
Stande / als hiebevor an ſich bringen / und dann

nach DeroGnaͤdigſtem Willen libecrime damit gil⸗

poniren koͤnnen ; So haben Se . Churfl . Durchl .

es dabey gelaſſen / daß derſelbe und deſſen Erben ſolche
Grafſchafft ſo lange beſitzen ſolten / biß Ihm die ver⸗

ſprochene 158000 . Rthlr . ausgezahlt / beſage er⸗

gangener Keſelution vom ſ . Febr . 1651 in welcher

zugleich erhebliche Urſachen zu befinden / warum die⸗

ſe incorporirte Grafſchafft vomFuͤrſtenthum Hal⸗

berſtatt nicht zu ſepariren / noch die daruͤber gethane
Conceſſion beſtehen koͤnne / inſonderheit auch die⸗
ſes / daß Se. Churfl . Durchl . die wahre Beſchaffen⸗

heit der Grafſchafft nicht gewuſt / mit den Worten :
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Wann wir auch gewuſt / daß es eine ſolche Beſchaf⸗
fenheit / als Uns erſt hernach von Unſern Staͤnden

ſelbſt tcemonſtriret worden/ damitgehabt haͤtte / wuͤr⸗

den wir Uns aus den von ihnen angefuͤhrten Mo -

tiven zu ſolcher Vergebung nicht haben verſtehen
koͤnnen/ ſondern euch auf andere Wege zu conten⸗

tiren bedacht ſeyn muͤſſen.
Weil dann ſolcher geſtalt der Graf ſich erboten /

obgedachte beyde Aempter vor die verſchriebene
F5oοοο. Ithlr . alle und jede mahl / wann es von

Sr . Churfl . Durchl . wuͤrde begehret werden / wie

auch / was Er indeſſen von den verpfaͤndeten Guͤtern

zu ſolcher Grafſchafft wuͤrde wieder eingeloͤſet haben/
gegen Erlegung desjenigen / ſo Er zuAbloͤſung ſolcher
Stuͤcke ausgezahlet / wiederum abzutreten / Se .

Churfl . Durchl . aber ſich hingegen erklaͤhret/ daß die

Beleihung der Affter⸗Lehn⸗Leute von den Grafen
zwar geſchehen / auch demſelben die Huldigung abge⸗
leget werden ſolte/ jedoch ſolches alles Dero Landes⸗

Fuͤrſtl. Hoh. Juri Kpiſcopali und Ober⸗Lehnſchafft
unnachtheilig und unpræjudicirlich : Wie Sie ſich
dañ auch deswegen des juris collectandiund der Ap⸗
pellationen nicht begeben haben wolten / woruͤberauch
eine anderwaͤrtige Concellion bon 28 . Mej . 165 1. er⸗

theilet worden : So iſt endlich das gantze Werck auf
dieſe Maſſe zu Stande gebracht / auch deßhalb an die

Halberſtaͤdtiſche Regierung und Honſteiniſche Land⸗

Staͤnde beſondere Keſolutionen ergangen . Und

hat zwar nach der Zeit wollen vorgegeben werden /
das offterwehnter Graf nach dieſem mit dieſer Graf⸗
ſchafft abſolure beliehen / und hingegen allen bißher
erwehnten Keſervatis von Sr . Churfl . Durchl .
renuncũiret / auch alle vorigeConceſſiones ausdruͤck⸗

lich caſſiret und aufgehoben waͤren worden / auch zu

demEnde einDocument von / . Dec . 165 3. und zwey

Documenten von 16 . und 20 . Aug . 1655 ange⸗

fuͤhret worden : Dem aber geantwortet worden / daß
des erſten halben ſich keine Nachricht in dem Churfl .
Archiv , oder auch in den geheimen Raths⸗Proto -
collen von ſelbigem Jahre finden wollen / muͤſte alſo /
dafern daſſelbe originalitet ſolte koͤnnen produci -
ret werden/ ſonſten ſeyn expractiret worden : Die

aber von 16 . und 20 . Aug . An . 1655 . ergangene

Befehle an die Chur⸗Maͤrckiſchedehns⸗Cantzeleyund

dendehn⸗Brief betreffende/ ſolche waͤren nicht in con⸗

ſueta Curia Eeudali des Fuͤrſtenthums Halberſtadt /
ſondern in einer auswaͤrtigen Quria Ecudali , nehm⸗

lich in der Chur⸗Maͤrckiſchen / allo man von dem / ſo
vorher gegangen / voͤlligund gnugſam nicht intormi⸗

ret geweſen / xediret worden ; Es waͤre auch deſſen
Ausfertigung / ohne zuvor von der Halberſtaͤdtiſchen
Regierung / daruͤber eingeholten Berichts / und alſo
abs que tufficiente cauſæ cognitionèe durch un⸗

auffhoͤrliches Plagen Sr. Churfl . Durchl . und coo -

ſequenter ad importunas ſ reces geſchehen . Weil
dann endlich Se . Churfl . Durchl . von allen denen

Umſtaͤnden informiet worden / und daraus erkannt /

wie hoch Sie und DeroChurfl. Hauß durch dieſe Be⸗

lehnung iactret und hintergangen worden/ indem
die Grafſchafft Hohnſtein keines weges / wie vorgege⸗
ben werden wollen / in 2. Aemptern und 1. Staͤdt⸗
lein Beicherode / ſondern in 2. Aemtern / 3. Staͤdten
1. Flecken . 2 Kloͤſtern. 14 . Vorwerckern / 5r . Rit⸗

terſitzen / 45. Amts⸗Doͤrffern/ r4. AdelichenDoͤrffern/
26 . Schrifftſaͤſſigen Frey⸗Guͤtern / ohne die ſchoͤne

weitlaͤufftigeFoͤrſte / Muͤhlen/ SchaͤfereyenBerg⸗
wercke und dergleichen beſtehet / ſo haben ſelbige
An . 1664 . dem Aelteſten von obigen Grafen zu

Witgenſtein ſolches zu verſtehen gegeben / und ihm
dabey hinterbringen laſſen/ daß Sie / und zwar zu der

Grafen ſelbſt eigenem beſten / die Grafſchafft gegen

Erlegung deſſen/ was Ihr Vater ſel. realiter dafuͤr
gezahlt / hinwieder reluiren wolten : Dahingegen
Graf dudwig Chriſtian / nicht bedenckende / in wasfür
einem unſichern Stande es mit dieſer Graſſchafft
beruhe/ gantz wiedrig an ſeinen Bruder Graf Gu⸗

ſtaven geſchrieben / und die Keluition vor dißmahl
damit hintertrieben / gleichwohl aber ſo viel dadurch
verurſachet / daßSe . Churfl . Durchl . oͤffentlich pro⸗
teſtiren / und von ſich ſagen muͤſſen/ wie dieſelbe dieſer
wegen hintergangen worden / und wie man ſie umb

dieſe Grafſchafft zu bringen getrachtet / eheSie nochei⸗

nige Nachricht davon gehabt / inmaſſen dann ihr
der Grafen ſel. Vater dieſelbe aus keinem andern

Fundament , als dieſem geſuchet / es muͤſten Se .

Churfl. Durchl . ſolche ad rem infeudar ' ſolitam

ohne das jemande zu Lehn geben / und daß dieſel⸗
be nur einige wenige 00 . Rthlr. einbraͤchte; dahero
ſie ſchon damahlen ſolchen Ort wieder einziehen
wollen / endlich aber wegen vielen unaufhoͤrlichen
Plagens und ſollicitirens / auch eingewandten In —

tercefſionen denſelben damit beliehen / und die erſte
auf irrige Gruͤnde expractiſirte Conceſſion an -

nulliret / mit der Erklaͤhrung/ daß ſie endlich auf ihre
LebensZeit / was ſie verſchrieben / unverbruͤchlich hal⸗
ten woltenz damit ſie / bemeldte Grafen / aber kuͤnfftig
mit keiner Unwiſſenheit ſich entſchuldigen moͤchten/ ſo
wolten Sie ihnen anietzo hiermit angedeutet haben/
haͤtten auch bey Dero Halberſtaͤdtiſchen Arcluy de⸗

poniren laſſen/ daß ſie eine ſolche Dilpoſition vor

Dero Churfl . Printzen aufgeſetzet / darin dieſes ent⸗

halten/ daß ſo viel daran fehlet / daß dieſe expractiſirte
Conceſſion ſie verbinden ſolte/ daß vielmehr Sie die⸗

ſer Grafſchafft / alszu dem Pacto UnionisBranden -

burgicæ gehoͤrend/ und welche ſie mitzum æquiya⸗
lent vor Pommern bekommen / und alſo nicht an

fremde alieniret werden koͤnte/ auf alle befugte Weiſe
ſichanmaſſen koͤnten/ welches Ihnen den Grafen zu

erwarten frey ſtuͤnde/ wobey es Dieſelbe hernach le⸗

diglich bewenden laſſen . Geſtalt dann auch Se —

Churfl . Durchl . in Dero hinterlaſſenem vaͤterlichen

Teſtament ausdruͤckliche Erwehnung hiervon ge⸗

than / und diſponiret / das mehrbeſagte Geafſchafft
nach Dero toͤdtlichem Hintritt hinwieder eingezogen /

und mit dem Fuͤrſtenthum Halberſtadt contolici -

ret werden ſolte/ in dieſen Worten : Als auch die

Aemter / welche von der Grafſchafft Honſtein uns

indem Weſtphaͤliſchen Friedens⸗Schluß zugeeignet/
und ietzo die Grafen von Witgenſtein innehaben / u
dem Fuͤrſtenthum Halberſtadt und deſſen Hoheit ge⸗

hoͤren/ ſo erinnern und ermahnen wir hiermit Un⸗

ſers vorgedachten Sohns Lb . daß dieſelbe dahin ſehen/
damit gemeldte Honſteiniſche Aemter wieder herbey
gebracht werden / auf welchen Fall dann Ihr . Ld.

ſich derſelben wie des Fuͤrſtenthums Halberſtadt zuſ

gebrauchen . Weil dann der von Sr . Chunfl.
Durchl . dem Hrn . Grafen verſtattete LUlus tructus

mit Dero toͤdtlichem Hintritt ſich geendiget / und baher
der jetzt regierenden Churfl . Durchl . allerdings freyge /

ſtanden / dieſe Domanial Grafſchaffe einzuziehen / ſo

—haben
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haben ſie demnach / nachdem Hr . Graf Guttar De⸗
roſelben gůtliche Tractaten durch Dero Gevollmaͤch⸗
tigten An . 1698 . in Monat Junio angetragen / ſich

dahin erklaͤret : Daß Sie ( 1) dem Hrn. Grafen gegen

ſolche totale Abtretung ermeldter Grafſchafft/ und
Ubergebung aller der Rechte / ſo er und ſei⸗
ne Gemahlin in derſelben haͤtten / einmahl hun⸗
dert tauſend Rthlr . ſolcher Muͤntze / wie jeßo im

Reich gaͤnge und gebe waͤte/ baar auszahlen / und

dabey die Abfuͤhrung der auff der Grafſchafft hafften⸗
den Schulden uͤber ſich nehmen . (2. ) Ermeldten

Grafen zu Dero Statthalter in der Grafſchafft Ra⸗

vensberg beſtellen / und ihm dabey auff ſeine Lebens⸗

zeit ein jaͤhrliches Gehalt von zweytauſend Thalern
zahlen laſſen . ( 3. ) Des Grafen aͤlteſtem Sohn ein

Canonicat bey einem oder andern Cathedral - Stifft
in Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . Landen / ſo bald ſich eine

Gelegenheit darzu ereignen wuͤrde / conferiren / auch

daß er bey dem Orden zu Sonneburg auff eine ge⸗

wiſſe Comterey geſchlagen / und dieſelbe ihm bey er⸗

folgender Vacance uͤbergeben werdenſolte / befoͤrdern /
indeſſen aber und biß er zu der Perce ption des Ca⸗

der jaͤhrlich reichen laſſen . ( 4) Dem andern Sohn
Graf Auguſto aber ein Regiment / wann ſich hier⸗
naͤchſt dergleichen erledigen wuͤrde / conkeriren / und

zu ihrer Subſiſtentz jaͤhrlich zweyhundert Rthlr . zah⸗
len laſſen wolten . Weil man aber Graͤfl. Seite
daruͤber dennoch diflicultiret / und alle die angetra⸗

gene Avantages ausgeſchlagen / ſo ſeyn endlich Se .

Churfuͤrſtl. Durchl . bewogen worden / Ihrem Rech⸗
te zut inhæriten / und folgends die Grafſchafft ein⸗

zuziehen.

In der Elbingiſchen Angelegenheit mit der Cron
Polen ward die Sache auff guͤtliche Fractaten ge⸗
richtet / Krafft welcher den 12 . 2. Decembr . folgen⸗
der Schluß gemacht worden : r . Solten alle bißhe⸗
rige Feindſeligkeiten vergeſſen ſeyn. 2. Die Stadt /
wie ſie eingenommen / ohne Abwerffung der Waͤlle

und Mauren / abgetretten / und Se . Churft . Durchl .

befugt ſeyn/ alle Dero Canonen und Kriegs⸗Kequi -
hen wieder abzufuͤhren / welches 3. ſo eingerichtet
werden ſolte / daß den r . Eebr . die Evacuation ge -
ſchaͤhe . Dargegen verſpraͤche 4 . die Republig / an

Se . Churfl . Durchl . nach geendigtem Reichstage / er
moͤge beſtehen oder nicht / innerhalb 3. Monaten

oοοοο. Ithlr . fuͤr Dero Prætenſien an Elbingen
zu bezahlen/ und zur Verſicherung dißfalls die Moſco⸗—
witiſche Kron nebſt andern Kleinodten einzuhaͤndi⸗
gen/ und da 6. auf beſtimmte Zeit bemeldte Summe
nicht entrichtet wuͤrde / ſolten Se . Churfl . Durchl .
befugt ſeyn / das Elbingiſche Lerritorium biß zur
Ablegung gedachter Gelder in Beſitz und Genuß zu
nehinen . 7 . Solte die Uberfahrt uͤber die Weichſel /
als auch das ſo genannte Strohm⸗Geld demnaͤchſt
von beyderſeits Commiſlarien unterſuchet / auch 8.

Se . Churfl. Durchl . Dero Prætenlion auff Elbin⸗
gen / wie auch deren wegen des Hertzogen von Croi
renunctiren . 9. Alle das jenige / was in den Ve⸗
laviſchen Vacten enthalten / hiermit von beyden Thei⸗
len gegen einander auffgehoben ſeyn. Den fernern
Erfolg hiervon werden wir in den Geſchichten des
folgenden Jahres ſehen.

RIEEREEREEECCC.C.CC.C. . . . . .

nonicats gelanget / ihm 400. Rthlr . Gnaden⸗Gel⸗

5 einer jeden von den vorhandenen Graͤfl. Fraͤulein ſn
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Deickwürdiger Geſchichte⸗

te die Fr . Aebtiſſin beydes bey IhrKaͤyſerl . Majeſt .
und dem Reichs⸗Convent zu Regenſpurg unter⸗

ſchiedene Memoriallen uͤbergeben / und ſich ſowol

Koͤn. Maj von Polen / als Churfuͤrſten von Sach⸗
ſen / daß ſolcher ohne Conſens Ihrer als Lehns⸗
Frauen und die Herren Mit⸗Belehnten geſchehen/
als auch uͤber die darauff erfolgte Actus der von Sr .

Churfuͤrſtl . Durchl . mit gewiſſer Mannſchafft ge⸗
nommenen bofleſſion , Beſetzung der Stadt⸗Thore /
Aenderung des Kirchen⸗Gebets / auch was ſonſten
bey und nach der Huldigung / inſonderheit bey Ein⸗

fuͤhrung der Acciſe , vorgegangen / und daß ſolches
der Ir, Aebtiſſin und Dero Stiffte an ihrer unſtreiti⸗
gen Reichsſtandſchafft und lmmeclietaͤt / wie auch
zuſtehenden und von Chur⸗Sachſen ſelbſt eingeraͤum⸗
ten Lerritor al - und Kpiſcopal - Jurisdiction hoͤch⸗
ſtens nachtheilig waͤre . Und hatte Ihr . Kaͤyſerl.
Maj . allbereit im verwichenen Jahr 1698 , den 25 .
ſun . ſowol der Fr. Aebtiſſin als der Herren Hertzogen
zu Sachſen / Herrn Albrechts / Herrn Wilhelm

5/ und Herrn Johann Georgen Drl . Drl . Drl⸗
ingegebene Nlagen Sr . Churfuͤrſtl . Durchl.

efertiget / mit dem Bedeuten / Sie waͤren der
lichenZuverſicht / es wuͤrde ſich alles geklagter

ſſen nicht finden / und verlangten demnach / daß
Se . Churfuͤrſtl . Durchl . Ihnen die wahre Beſchaf⸗
fenheit und Bewandnuß der Sachen innerhalb Zeit
weyer Monat ohnfehlbar berichten / und nichts fuͤr⸗
nehmen wolten / was Ihro und des Reichs Juribus

oder einem dritten zum Præjaditz gereichen koͤnnte.
Worauff dann Se Churfuͤrſtl. Durchl . den 3r .
21 . Mart . dieſes Jahres folgendes Beantwortungs⸗
Schreiben an Ihr . Kaͤyſerl. Maj abgehen laſſen :

Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt gnaͤdigſtes Schreiben / de

dato Wien den 25 . Jun . a. p . iſt mir im Monat
Auguſto darauff gebůhrend uͤberreichet worden / wor⸗
uis ich mit mehrerm erſehen/ was bey Ihr Kaͤyſerl.
Maj . von der Aebtiſſin zu Q tedlinburg / und der Her⸗
zogen Albrechts / Wilhelm Ernſtens und Johann
Georgens zu Sachſen / sdu . Ldn . Ldn wegen des zwi⸗
ſchen des jetzigen Koͤnigs in Polen Maj als Chur⸗
fuͤrſten zu Sachſen Ldn . und mir / der Erb⸗Vogtey
Quedlinburg ꝛc halben / erfolgten Kauff⸗Contra -
ctus , und einiger angegebenen Gewalt⸗Thaten/wel⸗
che darauff von mir vorgenommen ſeyn ſollen / kla⸗

gend angebracht / und zu verfuͤgen gebeten . Gleich
˖ n Ih . Kaͤyſ. Maj . alſobald billich die allergerech⸗

nuthung von mir geſchoͤpffet/ indem Dieſelbe
darinn declariret haben / wie Ihr. Kaͤyſerl.

lichen Zuwerſicht waͤren/ es werde ſich
ter maſſen nicht finden / und dahero obi⸗

es mitdem Freund⸗Oheim⸗ und gnaͤdiglichen
ien an mich eingeſchloſſen / daßIhr . Kaͤyſerl.

h die wahre Bewandnuͤß und Beſchaffen⸗
heit der Sachen berichten und nichts fuͤrnehmen wol⸗

le / was Deroſelben und des Reichs Juribus , oder ei⸗

nem dritten / zu Præjuditz gereichen koͤnnte; Alſo
bedancke Ich mich dafuͤr unterthaͤnigſt/ und berich⸗
te darauff / jedoch keines weges mit klagender Aebtiſ⸗
ſin oder der mitklagenden Hertzogen zu Sachſen Ldn.
Ldn Lon . Ldn . mich in einen Rechtlichen Proceſs

dißfalls allhier einzulaſſen / ſondern bloß Ihr . Kaͤhſ.
Mañ zu ſchuldigſtem Kelpect daß ſichs mit dieſer

Aa aa 3 Sache

In der Quedlinburgiſchen Erbvogtey⸗Sache hat 1699 .
Continua -
tion wegen

bder Qued⸗
535 linburgt⸗

uͤber den Vergleich Sr . Churfürſtl . Durchl . mit Sr . [ſchen Sache.



758 Beſchr

worden / ſondern vielmehr folgender geſtalt verhalten :
Es finden ſich in dem Quedlinburgiſchen Terri -

torio drey Stuͤcke / woraus daſſelbe eigentlich beſte⸗

het : Nemlich die Alt⸗ und Neuſtatt Quedlinburg

ſamt ihren Vorſtaͤdten / Weſtendorff und Neuenwe⸗

ge ; Zweytens das Kloſter §. Servatii auff einem

Berge uͤber der Vorſtadt Weſtendorff / mit ſeiner Zu⸗
behoͤr/ ſonderlich auff dem daran liegendenMuͤntzen⸗
berge / welchen man hiebevor Montem Sionis ge⸗

nannt / und worauff ein Flecken oder Commun noch

heutiges Tags gelegen / welches zweite genannt wird

das Stifft Quedlinburg ; und drittens einige in ſel⸗

bigem Territorio gelegene Schloͤſſer/ Aemter/ Doͤrf⸗
fer / und dergleichen / welcher Diſtrict den alten

Grafen zu Rheinſtein zugeſtanden / und dahero die

alte Grafſchafft Quedlinburg genannt worden .

Dieſes alles iſt in Lerrirorio Saxonico , und / wie

man vor Alters geredet / in Diceceſi Halberſtadi -

enſi gelegen/ wie ſolchesmit Kaͤyſer Benrici Rucu -

pis Leib⸗Gedings⸗ Verſchreibung de dato den XVI .

Kal . Ocob . Anng 929 . item Kaͤyſers Ottonis J.

Fundarion - Brieffe uͤber gedachtes Kloſter S. Ser —

vatii de dato den 10 . Sept. 937. und deſſelben Do -

nation - Brieffe de An . 961. VIII . Id . Aug . wie

auch Kaͤyſer Ottonis II . Donation· Brieffe de

Anno 974 . ſonderlich aber aus den Kaͤyſerl. und

Paͤbſtl. Documenten und Uhrkunden de Anno

1377 . 1385. 1458 . 146F .und1 515 . incontinen -
ti zu verificiren ſtuͤnde / wann ſolche der Aebtiſſin
Liebd . nicht ſelbſten durch oͤffentlichen Druck bey Ih⸗
rer ungegruͤndeten Stiffts⸗ Deduction de Anno

1696 . allbereit bekannt gemacht haͤtte. Ihr . Kaͤyſ.

Majeſt . erſehen nun hieraus gnaͤdigſt/ wohin zufoͤr⸗
derſt die Territorialis ſuperioritas von Alters her
und der erſten Fundarion nach / gehoͤre/ undwelchem

Theil eigentlich dieſelbe zuſtehe . Naͤchſt dieſem iſt
aus obigender Saͤchſiſchen Kaͤyſer kundation· und

Donation - Brieffen offenbahr / daß dieſelbe ſich dar⸗

inn den Special . Erb⸗Schuz uͤber das Sifft oder

Kloſter S . Servatü , ausdruͤcklich mit klaren und duͤr⸗

ren Worten reſerviret und vorbehalten ; wiewohl
auch ohne dem bey der Saͤchſiſ . Kaͤyſer Regierung
der Gebrauch geweſen / daß wann Fuͤrſten / Grafen
und Herrn / ihre eigene dande und Guͤter zů den Kir⸗

chen geſtifftet / ſie Ihnen und Ihren Erben die Ge⸗

rechtigkeit der Vogtey oder der Regierung darinn

vorbehalten / ſo / daß nicht allein Koͤnige und Kaͤyſer/
ſondern auch andere Herrn die à dvocatias beſtellt
und verwaltet / Krafft welcher præter Oecono -

miam & obventionum rationes denſelben nicht

allein civilis , ſondern auch criminalis jurisdictio

zugeſtanden / aus welcher Oblervantz hernach die

Dubliciſten folgende Kegul formiret haben :

Plerumque Principibus in Cœnobi⸗ ſub eo -

rum diſtrictu ſita competit Advocatia ſeu in -

ſpectio adminiſtrationis Juſtitiæ & tempora -

lium , ut ſine horum conſenſu bona immobilia

monaſterii alienari vel oppignorari nequeant .

Gleichwie nun Chur⸗Sachſen dieſe vorgedachte
Tertitorial - und Erb⸗Schutz⸗ Gerechtigkeit / ſamt
andern dazu gehoͤrigen Berechtigungen uͤber das

Stifft Quedlinburg / nicht beneficio Inxeſtituræ

einer zeitigen Aebtiſfin daſelbſt / ondern vielmehr jure

Sache gar nicht alſo wie Gegenſeits angebrachtf

oroptio fondationis von langen Jahrenher / ohne

eibung
eintzige derſelben Contradiction erſeſſen/ exerciret
und hergebracht / alſo iſt davon wohl zu diltingui⸗
ren und zu lepariren die Erb⸗Vogtey / welche das

Chur⸗Hauß Sachſen von einer zeitigen Aebtiſſin / je⸗
doch gantz improprie und irre gulariter ſeither An .

1479 . da dieſelbe dem Stifft Halberſtadt durch ge⸗

waltſaune Kriegs Occupationentzogen / undQued⸗
linburg Jure belli eingenomen worden / wie hernach
ausfuͤhrlicher gedacht werden ſoll/ hat pflegen in Lehen
zu empfahen . Wegen ſolcher Erb⸗Vogtey iſt in des

Stiffts Quedlinburg obangezogener / ſonſt uͤbel fun .

dirten Deduction de An . 1696 , ein Documen -

tum ſub Numero 27. befindlich / woraus klaͤrlich
zu erſehen / daß An . 1300 . die Grafen zu Regenſtein
ſolche Vogtey beſeſſen / und das Kloſter 8. Wiperti
vor der Stadt Quedlinburg davon eximitet haben.
Was aber das WortVogtey eigentlich heiſſe und be⸗

deute / davon ſind unter den Publiciſten und Rechts⸗

Lehrern diverſe Meinungen . Viele gehen dahin/
daß ſolches keine Special - dSignification habe/ oder

etwas gewiſſes imyortire / ſondern / daß daſſelbe/
nach Gelegenheit und Gebrauch oder Gewonheit des

Landes / der Herren / der Staͤdte / die es brauchen /
interpretiret und accommodiret werden muͤſſe.
Andere vermeinen / wann Voigtey ſo viel heiſſe/ als

diſtrictus quidan cum jurisdictione , ſo werde

darunter verſtanden / Univerſalis jurisdictio civi -

Iis , Domino loci , dem Voigtey⸗Herrn / compe —

tens , welches ich an ſeinen Ort geſtellet ſeyn laſſe/
und zu mehrer Erleuterung der Sache nur dieſes an⸗

jetzo beruͤhre/ was geſtalt von der alten Stadt Qued⸗
linburg notorium und in continenti mit klaren

Documentiszu verificiren iſt / daßſichdieſelbe An .

1416 . auff ewig an das Stifft Halberſtadt ergeben;
die Neuſtadt aber / welche An . 133 5. Graf Albrecht

zu Rheinſtein / durch Urtheil und Recht erhalten/ iſ
von Demſelben und ſeinem Bruder Graf Bernhar⸗
den zu Rheinſtein / hernach Anno 1338 . Biſchoff
Albrechten zu Halberſtadt und ſeinen Nachkommen

gaͤntzlich cediret und eingeraͤumet / ſelbigem Anno
135 f . die Erb⸗Voigtey / ſamt andern vielmehr Guͤſ

tern / Schloͤſſern / Doͤrffern / Zehenden und derglei⸗
chen / rradiret und uͤbergeben worden / auſſer dem

aber beyde Staͤdte von oberwehntem Stiffte Qued⸗

linburg / als ein abſonderliches Corpus , immmer le⸗

pariret und in ihrem vorigen Statu geblieben ſind/
inmaſſen dann die Reichs⸗Acta bezeugen/ daßſie zu

denen Reichs⸗Steuren oder Tuͤrcken Huͤlffen ihr be⸗

ſonders Contingent , mit 6 . zu Pferd und 12 .zn
Fuß beygetragen .

Es bezeugen auch die Acta und Documentalm -

peri publica , daß die Biſchoͤffe zu Halberſtadt/
( unter welchen Haymo das Cloſter S. Wäperti, an

der Bude An . 800 . wozu Biſchoff Volradus An .

130f . den Bruͤel / ſo ein klein Gehoͤltz/ bey bemeld⸗

tem Cloſter vor Quedlinburg gelegen / geſchencket :
Biſchoff Hermannus Anno 1270. das Barfuͤſſer
Cloſter ; und Biſchoff Albertus das Auguſtiner
Cloſter daſelbſt fundiret ) ſolche Voigtey wuͤrcklich
beſeſſen und inne gehabt / geſtalt dann Biſchoff Ernſt

zu Halberſtadt / laut der Beylage lit . A. An . 1390 .

dieſelbe dem Rathe zu Quedlinburg fuͤr 200 . Marck

Silbers von 3. zu 3z. Jahren unterpfaͤndlich ver⸗

ſchrieben / und iſt vorgedachte Erb⸗Voigteynachſol⸗
cher Tradition und Ubergab / mehr denn anden

hal
— — — —
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halb hundert Jahr bey Halberſtadt geblieben / wie
ebenfalls / wann es die Nothdurfft erforderte / mit

Schutz⸗Brieffen de An . 1368. 1390 . 1396. 1401 .

1407 . 1420 . 1457 . und mit Buͤndnuͤſſende An .
1328 . 1343 . 1412 . 1414 . und 141 5. dociret wer⸗
den kan . Nachdem aber Anno 1458 . Churfuͤrſt
Friderichs des l ' . zu Sachſen Tochter / Hedwig ,
zur Abtey des Kloſters ð. Servatii gelanget / und zwi⸗

ſchen derſelben und der Stadt allerhand Unwillen und

Streitigkeit entſtanden / ſind deroſelben Brůͤder/
Churfuͤrſt Ernſt / und Albrecht / Herßzoge zu Sach⸗
ſen / Anno 1447 . mit einem groſſen Kriegsheer vor

die Stadt Quedlinburg gezogen / haben ſelbige belaͤ

gert und eingenommen / und nach ſolcher erfolgten
gewaltſamen Occupation das Stadt⸗Weſen in ei⸗

nen gantz andern Stand / als derſelbe zuvor geweſen/
geſetzt/ bey welcher Gelegenheit auch der Biſchoff zu

Halberſtatt gezwungen worden / ſich alles des / was

erund ſeine Vorfahren / Biſchoͤffe / an der Voigtey /
den Gerichten und andern Obrigkeiten und Nutzen

im Stiffte / den Staͤdten Quedlinburg / und dem

Dorffe Ditfurth / und ihren Zugehoͤrungen gehabt
und gehalten / verzeihen und begeben muͤſſen; Da⸗

wider ſich aber nachgehends der Biſchoff zu Halber⸗
ſtatt / als Spoliatus , in Rota Romana beklaget/
und am 30 . April . Anno 151Ieine vollkommene

Reſtitutions⸗Sentenz , wovon das Original in

meiner Hand iſt / und deſſen Copiam vidimatam

ich ſub lit . B. hie beyfuͤge/ erhalten / Krafft deren

bemeldtes Spolium gaͤntzlich hinwieder catliret und

auffgehoben / und der Biſchoff nebſt ſeinem Capitul
plenariè reſtituiret / auch dieſe dentenz zu Qued⸗
linburg und Halberſtatt / in vim executionis , An -

a0 1511. und 1517 . oͤffentlichafligiret worden / weil

das committitte Spolium in notorictate beſtan -
den / und kein Biſchoff / ne quidem cum conſen -

ſu Capituli , ſeiner geleiſteten Pflicht zuwieder / daſ⸗
ſelbe per pactum vi extortum convalidiren koͤn⸗

nen ; Die voͤllige Execution dieſes Judicati aberiſt /
wegen des vom Chur⸗Hauſe Sachſen Anno 1519 .

vorgeſchlagenen Merſeburgiſchen Compromifli ,
biß zum Weſtphaͤliſchen Friedens⸗Schluß / Anno

1648 . in ſuſpenſo geblieben . Als nun die damah⸗
lige Roͤm. Kaͤyſ. Maj Glorwuͤrdigſter Gedaͤchtnuůs/
und das geſamte Reich in jetztgedachtem Friedens⸗
Schluß meinem Chur⸗Hauſe unter andern auch das

Stifft Halberſtatt / mit allen Zubehoͤrungen/ Rech⸗
ten und Gerechtigkeit / fuͤr deſſelben zu Erhaltung
des allgemeinen Friedens an die Kron Schweden ab⸗

getretene Vor⸗Pommeriſche und andere Lande / unter

dem Nannen und Titul eines Fuͤrſtenthums/ zu ei⸗

nem Ægquivalent zugeeignet / und darauff tneines

nunmehr in GOtt ſeligſt ruhenden Herrn Vaters /
Churfuͤrſt Friederich Wilhelms zu Brandenburg

Gnaden / die Keſtitution deſſen / was Halberſtatt
zugehoͤret / von Chur⸗Sachſens Lbdn. Freund⸗Vet⸗
terlich geſuchet / haben dieſe / und vornemlich des je⸗
tzigen Koͤnigs in Polen Maj , als Churfuͤrſtens zu

Sachſen Lbdn . Mein Halberſtaͤttiſches Recht nicht
ohne Grund befunden / und dahero guͤtliche Tracta⸗

Denckwürdiger Geſhichle .

ten und Handlung mit mir gepflogen / die endlich

Transaction und reſpective Ceſſion gediehen/ der⸗

geſtalt und alſo / daß nicht allein die verwuͤſteten
Schloͤſſer / auenburg / Seveckenberg und Gerſtorff /

ig mitmire ndlichſ die Stadt⸗Thore miteiniger Mannſchafft beſetzen laſ⸗
menſe Decembri voriges Jahrs zu einer voͤlligenſſen/ womit der Stadt⸗Rath auchſeines Theils wohl

zufrieden geweſen / und Billette zum Quartier fuͤr
dieſelbe ertheilet / dargegen der Abbtiſſin Lbdn. nicht
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mit aller ihrer Zubehoͤr/ deßgleichen die Erb·Vogtey/
mit allem ihreim Recht und Gericht / anjn / und auſ⸗
ſerhalb der Stadt und Stiffts Quedlinburg / vermoͤ⸗

ge des obangeregten alten judicati , ſondern auch al⸗

le das jenige Recht / welches ſieoderhoͤchſtgedachter
Sr . Majeſt , und Lbdn . Vorfahren durch einer zeiti⸗
gen Abbtiſſin Inveſtitur oder ſonſt an in oder auſſer
gedachter Stadt und Stifft Quedlinburg / ehemals
acquiriret und gehabt / beſeſſen und genutzet / oder ha⸗
ben / beſitzen und nutzen koͤnnen / ſollen oder moͤ⸗

gen / es habe Namenwie es woͤlle / nicht das geringſte
davon ausgeſchloſſen / vermoͤge dieſer getroffenen
Ceſſion , bey meinem Fuͤrſtenthum Halberſtatt zu

ewigen Zeiten erb ⸗und eigenthumlich verbleiben

ſollen .

nemlich mein uhraltes Halberſtaͤttiſ . Recht in⸗an / und

auff Quedlinburg agnoſciret und mit dem Chur⸗
Saͤchſiſchen eombinirt / auch alles hinwieder in den

Stand geſetzt worden / darin es vor Anno 1477. in

welchem die dejection geſchehen / geweſen / habe ich
der AbbtiſſinLbdn . durch eine ſonderliche Abſchickung
den 5. Januarii a. p. vollkommene Nachricht geben
laſſen ; Eben dergleichen iſt auch am 19 . ejuſdem ,
dem Stiffts⸗Hauptmann und denn Magiſtrat zu
Quedlinburg wiederfahren / nicht weniger in damah⸗
liger Leipziger Neu⸗Jahrs⸗Meſſe der Anfang mit

Außzahlung der verſprochenen und verglichenen Gel⸗
der / welche beſage des Vergleichs doch eher nicht / als

bey erfolgender wůͤrcklichen Tradition und Uberga⸗
be haben bezahlet werden ſollen / gemacht / gedachter
Stiffts⸗Hauptmann aber aus der Chur⸗Saͤchſiſchen
Regierung unterm dato Dreßden den 25 . Jan. auff
ſeinen dahin gethanen unterthaͤnigſten Bericht be⸗

ſchieden worden / ſich ſoſtille / als immer moͤglich/ zu

halten / und daß er keiner Sachen / ſo ſonſtenin ſei⸗
ne Amts⸗Verrichtungeneinlauffen / bißauff fernere
Verordnung ſich im geringſten nicht annehmen ſolle.
Des folgenden Tages / nemlich den 26. Jan. iſt an

bemeldten Stiffts⸗Hauptmann anderweiter Befehl
von Dreßden ergangen / daß er die Bedienten / Va⸗

ſallen und Unterthanen zu Quedlinburg ihrerPflicht
erlaſſen / und hingegen mir anweiſen / die vorhan⸗
dene Brieffſchafften abfolgen und extradiren / und

ſich weiter keiner Gerichtbarkeit und Jurisdiction
anmaſſen / ſondern hieruͤber mir / als uͤber mein Ei⸗

genthum / freye Hand laſſen ſolle. Bey ſo geſtal⸗
ten Sachen / und weil hingegen die Bewerckſtelli⸗
gung der ſolennen Tradition ſich etwas verweilet /

ich auch / wie erwehnet / bemeldte Transaction durch
Auszahlung der verglichenen conſiderablen Sum⸗
ma Geldes / allbereits dem jenigen / worzu ich verbun⸗

den geweſen / ein Genuͤgen gethan / habeich zu mei⸗

ner eigenen in allen Rechten erlaubten Verſicherung /
am 30 . ejusdem das jenige/ ſo mir des Koͤnigs in

Polen Majeſtaͤtund Lbdn . zu folge des obangezogenen
Inſtrumenti Pacis reſpectivè reſtituiret / cediret
und eingeraumet / allen beſorglichen und wuͤrcklich
angedrohten Turbationen und præjudizen zulaͤß⸗
lich vorzukommen / in Poſſeſſionnehmen / und

nur dem Stiffts⸗Hauptmann und deſſen Leuten den

Von ſolcher getroffenen Handlung / wodurchvor⸗

Acceſs

1699 .
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I1699. Acceſf zur Hauptmanney⸗Wohnung / welches vor⸗

hin von keiner Aebtiſſin jemahls geſchehen⸗ auffm

Stiffte vertveigert / ſondern auch gar den Ort / wor⸗

inn das Chür⸗Saͤchſiſche Hauptmanney⸗ Archiv

verwahret wird / zu meiner nicht geringen Empfin⸗

dung / verſiegeln laſſen/ biß folgenden 9. Febr . da die

ſelbe ſich eines beſſern bedacht / und meinen allda be⸗

findlichen Befehlshabern durch ihren Stiffts⸗Cantz⸗
ler zuentbieten laſſen / daß ſiewillig und bereitwaͤre /

die Siegel und Schloͤſſer von der Stiffts⸗Haupt⸗

Manney⸗Amts⸗Stube wieder wegnehmen zu laſ⸗
ſen / und das darinnen verwahrte Archiv Ihnen /
ſonſt aber niemanden / zu uͤberlieffern/ wie ſie dann

auch zwey Tage zuvor / nemlich den 7 . Eebr . dem

Magiſtrat , laut der Beylage lit . C . ſchrifftlich re⸗

prochiren laſſen / daß derſelbe ein Schreiben an

Sie unter den vorigen Curialien : Zur Churfuͤrſtl .

Saͤchſiſ . Erb⸗ Voigtey verordnete Stadt Voigt und

Aſleſlores eingerichtet / und Ihnen ſolches in Ori⸗

ginali wieder zurüͤck geben laſſen / auch anbey ſie zu

beſſerer Circurnſpection angewieſen / in mehrer Be⸗

tracht / des Koͤnigs von Polen Majeſt . und diebd .

unter Dero Hohen Hand und Siegel gethane Cel -

ſion , wegen der Erb⸗Volgtey und anderer Jurium ,
in dero Haͤndegereichet / auch ich ſelbſten Ihr Notifi -

cation davon gethan haͤtee/ und alſo folglich ſehr im -

pertinent heraus kom̃ẽ wuͤrde/ dieſelInſere beyderſeits
Aſſeurancè und Verſicherung in Zweiffel zu zichen.

Nachdem es mun hierauf den J . Marrii , zur ſolen⸗

nen Tradition und Ubergabe kom̃en/ habe Ich auff

des Koͤnigs in Polen Majeſt . und Liebd . Erſuchen /
die Verſehung gethan / daß gemeldte Mannſchafft

ſo lange aus der Stadt commandiret worden/ biß ſol⸗

cher Actus vollbracht / damit es nicht das Anſehen

gewinne / als ob ſolcher gleichſam gezwungen und

nicht freywillig geſchehen waͤre.

Bey ſolchem Aetu Lraditionis hatmehrerwehn⸗
ter Aebtiſſin Liebd . durch den Abtey⸗Schoͤſſer/ die von

be de facto angedruckte Siegel von den Thuͤren

wieder abgemacht / und das vorgelegte Schloß wie⸗

der abſchlieſſen und wegnehmen laſſen/ alſo/ daß ich

damit vollkommentlich zur geruhigen Lolſeſſion des

Meinigen gelanget ; Nichts deſto minder hat Sie

ſich unterſtanden / den Predigern / meinen Unter⸗
thanen / zu verbieten / daß ſie mich und mein Chur⸗
und Marggraͤflich Hauß / nicht mit ins allgemeine
Kirchen⸗Gebet einſchlieſſen ſollen / und ob ſie gleich

nachhero dieſen begangenen Unfug erkant / und mir

die ausdruͤckliche Zuſage thun laſſen / daß ſie davon

abſtehen wolte / iſt ſie dennoch/ ihrer unanſtaͤndigen

Gewonheit nach / wiederum anders Sinnes worden /

biß endlich am 8 . und 20. hujus mir die ſolenne
Erb⸗Huldigung von allen Einwohnern in beyden

Staͤdten Quedlinburg und auffm Lande / Geiſt/ und

Weltlichen / desgleichen auch von ihren eigenen Ab⸗
tey⸗ und denen Capituls· Bedienten / ſo wohl Poſ -

ſeſſionirten als Unbeguͤterten / ihres abermal tur⸗

bativè gethanen nichtigen Verbots unerachtet / nach

beygefuͤgter Notul , ſub lit . D . welche in allen Pun⸗

den / und ſonderlich / wegen der Landes⸗Fuͤrſtlichen

Hoheit/ Erb⸗Schuß / Herrlichkeit und Obrigkeit /

dem Herkommen gantz gemaͤß iſt / mit willigen und

gehorfamen Hertzen geleiſtet / von den Predigern ihr
hegangener Fehler erkant / und das KirchenGebaͤt /

der Abtey vor dieStiffts⸗ Hauptmanney Amt⸗Stu⸗

wie hergebracht / vor mich und mein Chur⸗Fuͤrtt
und Marggraͤflich Hauß Brandenburg verrichtet
und eingefuͤhret worden .

Ob nun wohl aus dieſem wenigen /ſo bißher zu

Ew . Kaͤyſerl. Maj . gruͤndlichen Inkormation ge .

neraliter præmittiret worden / der angebrachten
Klage Ungrund zur ſattſamen Gnuͤge erſcheinet/
und ich daher mit fernerer Widerlegung derſelben
mich auffzuhalten wohl entuͤbriget ſeyn koͤnnte ; weil

aber die Special - Conſideration , uͤber dasjenige /
was generaliter davon repræſentiret iſt / meiner

gerechten Sache noch ein mehrers Licht gibt ; ſo wer⸗

den Ew. Kaͤyſerl. Maj dieſe verhoffentlich auch nicht

mißfaͤllig/ ſondern vielmehr Dero Kaͤyſerl. angeboht ,

nen gnaͤdigſten Huld und Guͤtigkeit / auch meinem

unterthaͤnigſten Vertrauen nach / gerne adittin .

ctè hoͤren und vernehmen . Die erſte Klage iſt bey
Eiv . Kaͤyſerl. Majeſt . von bemeldter Aebtiſſin Lield .

ptæſentiret worden / den 27 . Januarii , die Andere /

den 25. Febr. die Dritte / den 10 . Martii,Hertzog

Albrechts / Hertzog Wilhelm Ernſts / und Hertog
JohannGeorgens / u Sachſen vermeinte Beſchwe

den aber beyderſeits am 12 . Maji a. p .

In der erſten Abteylichen allerunterthaͤnigßen

Supplic wird referiret : (r . ) Wie ichder Aebtiſſin

am F. Januarii A. E. notificiren laſſeli / daß des

Koͤnigs in Polen M ſeſt. und Liebd . als Chur⸗Füͤrſt

zu Sachſen / mir die Erb⸗Voigtey und Jura Lerrn .

torialia zu Quedlinburg uͤberlaſſen —( 2. ) DerKoͤ

nig in Polen haͤtte jetztbemeldte Erb⸗Voigtey du rech⸗

tem Mann⸗Lehen von Ihr und Ihrem Stiffe .

( 3 Es koͤnnte dahero ſolche ohne Ihr und Ihres
Capituls Vorwiſſen und Conlens an niemand ce⸗

diret werden . ( 4. ) Bey angemaſter Ubertragung

der Jurium Territorialium und Collectandi pe -

—
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riclirten ſo wohl die Kaͤyſerl. und des Heil. Roͤm.

Reichs Standſchafft / und uͤbrige Hoheiten und Ge⸗

rechtſatne hoͤchſtens, ( J. ) Bittet Sie um ſchleunig

ſten Kaͤyſerlichen Verhaltungs Befehl/ und mit
der

Kaͤyſerl. Jontirmation eine Zeitlang anzuſtehen.

Hierwieder opponire ich derſelben in ge aß

Sie dieſe ihre Klagten / ohne vorgehende Convace·

tion des Capituls / auch ohne desfalls gemack

Capitular - Schluß / und alſo alles gantz nul 100
und præpoſtetr vorgenommen / bin auch gnut ſam

verſichert / daß das Zeitherovon ihr zimlich ged ruck/

te und gaͤnzlich hindangeſetzte Capitul ſich mit der⸗
ſelben/ wider mich das geringſte vorzunehmen /ni

mermehr vereinigen / ſondern vielmehr von mir / als

dero notoriſchen Erb⸗SchutzHerren / begehren wer⸗

de / Sie / vermoͤge ſolches meines Erb⸗Schutz Hetkn⸗

Amts / zu Ablegung gebuͤhrender Abtey und Stiffts⸗

Rechnung / welche nun viel Jahre her nicht abge⸗

leget/ und gleichwohl jaͤhrlichin Gegenwartdes Erb

Schuß⸗Herrn verordneten Stifft⸗Haupttnanus /
und mit Vorbehalt ſeiner dabey habenden Anmer⸗

ckungen / dem Herkommen nach haͤtte abgeleget wer⸗

den ſollen ; item .zu Bezahlung der gemachten vielen

und dem Verlaut nach / uber etliche tauſend Rthlr .

ſich erſtreckenden Schulden / desgleichen guch zu

Haltung ihrer Capitulation , welche ſie zeithero im

wenigſten oder wohl gar nicht oblerviꝛet / auch wie⸗

der⸗Herbeyſchaffung der veraͤuſſerten Stiffts⸗Güllerf
und pretioſen Sachen / mit geztemendem Nache

en

druck zů vermoͤgen; Und weil Sie michdieſesmeines

—
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give rſationes und

beeiming
der darzu gehoͤrigen Eltecten / ſo fuͤr an⸗

ders nichts als fuͤr offenbahre rurbationes zu ach

ten / zu ſpoliiten rrachtet / ſo werde Ich / ehe und

bevor Sie davon abſtehet / mich mit dderſelben auff

errn⸗ Ampes durch allerha nd ter - f

nicht le iſtende paritionoder de⸗

ihr Klagen nirgends einlaſſen / ſondern

jederzeit dem voͤlligen Exercitio meiner noror ſchen

Jutium beſtẽaͤndig abæriten . Ii
01

aber / mei⸗

nem obliegenden Erbſchuß Herrlichen Amt nach / da⸗

fuͤr gebuͤhrende Sorgfalt tragen / daß das Siifft

nicht in ?Abnehmen
e gerathe / und / dduß ſowohlorf

als Weltlich ? welches bey jetziger Aebtiſſin
ntz zerruͤttelt/ und in lauter

Confuſion , IHage und Unruhe gebracht iſt /

hinfüͤro bey dem Stifft S. Servatü , ( denn mit dem

üͤbrigen hat der Landes⸗ Füͤrſt
oder Landes⸗Herr zu

zu thun und zulaffen) recht gefuͤhret werden . In

lpecie aber auff vorlpecificirte J. Puncte zu ge⸗

langen / iſt quoad 1. aus deme / ſo oben ſchon be⸗

rcet worden / klar zu erſehen/ daß die Erb⸗Voigtey

zu Quedlinburg meinem
Süüfttdzigt

Halberftadt
von uhralten Zeiten her qquoad domimum zugeſta m⸗

den / und daß ſolche als ein davon abgeriſſenes tpo⸗
lium , unter dem Namen deſſelben Pertinentien /

Rechten
und Gerechtigkeiten / per inſtrumeſtum

bacis Weſtphalicæ von Ew . Kaͤyſerl. Maj. hoͤchſt⸗
fl ichen Vorfahren / und dem Heil. Röm⸗

Reiche /

meinem Churhauſ⸗e reſtituiret / tradiret und uͤber⸗

geben worden . Ob nun wohl nicht ohne/daß Chur⸗
Sachſen von einer zeitigen Aebtiſſin / cauſa ſpolii

Denckwů Geſchichte.

chen Quedlinburgiſchen Un gelihhun auch ſe
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nung geweſen/ Ew . Kaͤyſerl. Maj . und dem Sreiche/
190 der Aebtiſſin ddn . von dem jenigen / was einem

jeden an ſeinen Rechten dißfalls com petiren und

zuſtehen kan / etwas zu entziehen/ jedoch mit Vorbe⸗

halt aller Rechten und Pr welche uirſowolwegend er Chur⸗SaͤchſiſchenCelſion, als auch
wegen meines Fuͤrſtenthums Halberſtadt / angehoͤren
und zukommen / 15 dann unlaͤugbar und noto -

rium , daß mir eine leparate Huldigung / und zwar /

welches wohl zu e ess Fuͤrſten / Erb⸗

Votgten und Obrigkeit / von allen geiſt⸗ und weltli⸗

von den Bedienten der Aebtiſſin und gantzenCapt ,

tuls / ohne Unterſcheid / ob ſie poſſelſionirt oder

nicht beguͤtert ſind / muß geleiſtet werden ; Da hin⸗
gegen einer zeitigen Aebtiſſin nach ihrer introdu —

ction keine ſeparate , ſondern nur eine geſamte Hul⸗
digung nebenſt dem Landes⸗ Fuͤrſten / Erb⸗ Voigt und

Obrigkeit / auch ſelbiger nicht als einer Landes⸗Fuͤr⸗
fi ſoe nur als einer Erb⸗Frauen / wegen der

weuigenSStuͤcke/ ſo derſelben von Chur⸗Sachſen der

Erb⸗ oder S6
er⸗Gerichte halber und ſonſten / ſeither

der Chur⸗Saͤchſ. An . 1477 geſchehenen gewaltſamen
Orcupation der Stadt Quedlinburg und der Erb⸗

Voigtey / nach und nach gutwillig communiciret

worden / geleiſtet zu werden pfleget : Wem nun als

Landes⸗Fuͤrſten allein gehuldiget wird / derſelbe hat
auch hauptſaͤchlich Superioritatem territorialem ,

und werden unter dieſem einzigen Actu , wie jeder⸗

maͤnniglich im Heil . Roͤm. Reiche bekannt / alle an⸗

dere Actus univerſalis Jurisdictionis , und alſo

dhuc pendente , ſich damit beleyhen laſſen / ſo præ⸗

judiciret doch ſolches keinem rertio , es hat auch

Shur,Sachſen als vormaliger Dominus Territo -

rii daſſelbe niemals fuͤr ein keudum proprium

agnoſciret / ſondern ſchlechterdings pro feudo
lans irregulari &improprio gehalten - und von

ſelbigeem / als des Slffts Erb⸗S Schutzherrn /auch nicht

anders æſtimürt werden koͤnnen/ ſintemal nicht er⸗

weißlich/ daß jemals die ſonſt gewoͤhnlicche eſſentia⸗ -

lia und naturalia feudi Pre oprii darbey hergebracht /

wohl aber iſt dieſes notorium , daß Chur⸗ Sachſen /
wann derſelbe als Landes⸗Fuͤrſt die Huldigung zu

Quedlinburg eingenommmen / Johne vorhergehende
Lehus⸗Muhtung desfolgenden Tages durch ſeine ab⸗

geſchickte 0 maͤchttgke mehr. nicht als ein Cre⸗

ditix zur Lehns⸗Empfahung uͤber die Erb⸗Vogtey
und andere darzu gehörige Expectantzen Wien
laſſen / welche alsdann auff das Abtey ⸗Hauß abgeho⸗
let / von der Aebtiſſin ſelbſt in Perſon /auff einen kur⸗

tzen Vortrag / ohne einzige weitere Ceremonie, mit

Hand und Mund / wie die kormalia eigentlich lau⸗

ten / belieh en / ſonſt aber weder bromiſſio !fidelita -

tis , viel weniger fidei & protectionis , am aller -

we nigſten aber eine dehnsPflicht / oder andere dehns⸗

Vræſtationes , weder gefordert noch præſtiret und

zugeſagt worden . Wie nun bkannt iſt / daß zu
alienation dergleichen feudi imptoprii der Poſ -

ſeſſor eben nicht obligiret iſt / Conſens zu ſuchen/
alſo hat es auch deſſelben hoc in caſu unb ſo viel⸗
weniger bedurfft / da die Keltitution vigore judi

cati & inſtrumenti Vacis ex* capite fpolii an mich
und mein Churhauß ßgeſchehen muͤſſen. So viel

chet / da bin ich niemals d
aber die territorialia & collectandi ahrei⸗

auch das Jus collectandi inconteſtabel und unwi⸗

derſprechlich comprehendiret und begriffen / und laͤf⸗
ſet ſich / welches jedoch nur

obiter und incidenter

mit beruͤhret wird / von einem Befugnuͤß / ſo dieſet

oderſ ener etwa ex conx ntione , pacto conſuetu -

ege nEinbring ing der

auff ein univerla⸗

Superioritatisle jr 01l8 05

durchaus 00 argumenti ren 3 Was aber gedachte

oder d

Reichs u 1d Craiß Sei ter anl belanget / da ligt am

Tage / wie uͤbel der Aebtiſſin Ldn. zeithero damit ge⸗

bahret / inde mſie ddie von den arm enLenten eingeho⸗
bene Roͤmer Monate mehrentheils vergriffen / ſolche
auff unnoͤthige Relſen / Vroceſſe , und andere un⸗

noͤthige Dinge verwendet / ſo / daß die militariſche
Execution ihrem Schoͤſſer noch eintge Monate nach

geſchloſſenem Frieden deßhalb auff dem Halſe gele⸗

gen / und erſt vor weniger Zeit durch meine Vermit⸗

telung abgeſtellet werden muͤſſen.

Das zweyte gegenſeitige Vorgeben belangend /da

dienet nirgend zu / wenn Abteylicher Seiten vorge⸗
wendet worden / der Koͤnig in Polen habe jetzt⸗be⸗

unneldte Erl digtey von einer zeitigen ?Aebtiſſin 1 und

ihrem Stifft ezu rechtem? Manns Lehen gehabt ; deñ
reſpectu meiner iſt ſolches res inter alios acta , wor⸗

65 ich im geringſten nicht gebunden / W mir
iſt gnug / daß Halberſtadt ein beſſer Recht als ſie

beede zuſammen daran g 00 bt / wie des Koͤ

Polen M aj . und Ldn. in Dero an die zettigeAebttſſ n
abge laſſenen Schreiben ſub ! lit . E. ſehr ! nachdencklich

Euoie
und ſie dahero von Ihrem unbefugten

Thcatri EuropæI X

queruliren und anderm unz ſemlichen Beginnen
drtl
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1 Beſchreibung

Uber dieſes ſo muͤſſen die Worte : Zu rechtem

Mann⸗zehen / nicht ſo cruds genommen / ſondern
aus der oblervantz / und wie es die obangezeigte Na⸗

tur eines feudi im proprii zulaͤſſet/ interpretiret
werden ; Wiewol ich mich hiermit vor meine Per⸗
ſon gantz nicht auffzuhalten / nochmich mit derſelben
daruͤber einzulaſſen die geringſte Urſach habe.

Quoad tettium , daß nemlich die Erb⸗Voigtey
ohne ihren und des Capituls Vorwiſſen und Con -

ſens an niemand ſolte koͤnnen cediret werden / ſol⸗
ches hat gleicher geſtalt keinen Grund ; Erſtlich / weil
natura feuodi improprii dergleichen obligation
vom Beſißzer nicht requiriret. Hernach und in hypo⸗
theſi von der Sache zu reden / weil dieſe Erb⸗Voig⸗

tey nicht Ihr / ſondern mir wegen meines Fuͤrſten⸗

thums Halberſtadt zuſtehet : Und drittens /wann

auch gleich dieſes nicht waͤre / ſondern allenthalben
termini habiles piæſupponiret werden koͤnnten/
weil Sie und das Capitul mich laͤngſtens pro vero

ceſſionario exłkannt und angenommen / weßwegen
ich mich jetzo ſchlechterdings auff obgedachten Be⸗

ſcheid / welchen Sie den 7. Febr . a. p . anden Magi -
ſtrat zu Quedlinburg geben laſſen / beziehe/ welches

gewißlich ein offenbaresund unwiderſprechliches ar⸗

gumentum des ertheilten Oonſentus ſeyn wolte /
wenn ſonſten derſelbe ex natura negotü hierzu er⸗

fordert werden ſolte / welches ich doch keines we⸗

ges geſtehe .
Von gleichmaͤſſiger Beſchaffung iſt auch das vier⸗

te Vorwenden / wann geſagt wird / es periclitirten
bey dieſer an mich beſchehenen Ubertragung der Ju⸗
cium territorialium und collectandi hoͤchſtens
ſowol die Kaͤyſerl. und des H. Roͤm. Reichs Stand⸗

ſchafft / als uͤbrige Hoheiten und Gerechtigkeiten .
Denn erſtlich iſt ſolche Ubertragung an keinen aus⸗
wertigen Potentaten / ſondern an einen gleichmaͤſſi⸗

gen Churfürſten des Reichs geſchehen / und begehre
ich keiner zeitigen Aebtiſſin an ihrer Immedie -

taͤt/ ſo weit dieſelbe wegen des Stiffts Quedlinburg
nach Ausweiſung der Kundation und alten Dona -

(ion-Brieffen der Saͤchſiſchen Kaͤyſer darzu berech⸗

tiget iſt / noch ſonſten an rechtmaͤſſig⸗habenden und

wohlhergebrachten Stiffts⸗Gerechtigkeiten im aller⸗

geringſten nicht zu præjudicirenz Wann aber die⸗

ſelbe weiter greiffen / und ihre fimbrias dahin ex

tendixen will / wohin ſichs vermoͤge der kundation

nicht gebüͤhret/ ſo habe ich als Erbgehuldigter Lan⸗

des · Juͤrſt zu Quedlinburg / und als Erb⸗Schutzherr
uͤber dieſes Stifft / derſelben darinn billig Einhalt zu

thun / und mich bey meinen Juribus Superioritatis
zu mainteniren und zu handhaben / und werde mich

deßwegen mit ihr in keine Procelle oder weitlaͤuffti⸗
ge Commiſſiones einlaſſen / deſuper quam ſolen -

miſſimè proteſtando .
Gleichwie nun quoad 5. E. Kaͤyſ. Maj . der

klagenden Aebtiſſin den geſuchten und gebetenen
Verhaltungs /Befehl/ um dieſer und anderer gnaͤdigſt
wohl begriffenen Urſachen willen zu ertheilen / nicht
unbillig Bedencken getragen / welches mir gewiß zur

dancknehmigen Erkaͤntniß gereichet ; Alſo zweiffle
ich auch nicht / E. Kaͤyſerl. Maj . werden unerachtet

ſolcher Aebteylichen Zunoͤthigungund vergeblichen
contradiction mir auf mein unterthaͤnigſtesAnſu⸗
chen Dero Kaͤyſerliche Contirmation uͤber den ge⸗

troffenen Lraasect und reſpective Ceſſion gnaͤdigſt

gerne ertheilen / geſtalt ich dann diefelbe hiermit dar⸗
umb unterthaͤnigſt erſuche und bitte . An der an⸗
dern Aebteylichen Supplie wird vornehmlichdie auf
meinen Befehl erfolgte Polleſſions⸗Ergreiffung/
ſo am 30 . Jan . geſchehen / angefochten und vorgege⸗

ben / daß meine Leute ſich faſt gewaltig erwieſen / der

regierende Buͤrgemeiſter waͤre ihr Burgemeiſter /
ſie wolte wegen der Thor⸗Schluͤſſel umb das Jus cla⸗

vium gebracht werden / das Stifft komme E. Kayſ.
Maj zu / Sie koͤnte demſelben vermoͤge Ihrer theuer
beſchwohrnen Pflicht nichts vergebenz und dann wird

abermahl hinzugeſetzt / das Ihres Stiffts Territo -

rial - Gerechtigkeet / und Lehns herrliche Befuͤgnuß
hoͤchſtens peticlitirten .

Das erſte concernĩ ret jus tertii nehmlich des

Koͤnigsin Pohlen Maj . und Ldn , und gehet die zei⸗
tige Aebtiſſin nichts an / wenn und wie die Occupa⸗
tion oder Poſſeſſions - Ergreiffung geſchehen/ de

juribus tertiorum enim neque agere neque exci -

pere licet . Nechſt dieſem habe ich allbereit oben

dargethan/ daß ſolche nicht allein mit Zulaſſung der

Rechte / ſondern auch mit ausdruͤcklichem Comſens

und Approbation des Koͤnigs in Pohlen geſche⸗
hen; qui autem jure ſuo utitur , nemini facit in -

juriam ; Und weil hochgedachter Koͤnig ſich keiner

Gewaltthaͤtigkeit jemahls beſchwehret / ſo bin ich auch

nicht ſchuldig einer zeitigen Aebtiſſin darvon Red
und Antwort zu geben / quoad lam namque libe .

ras ædes poſſideo . So zeiget auch die Phraſeo .

logia : Sich gantz gewaltig erwieſen ; daß dasjeni⸗

ge nicht einſten geſchehen ſey / woruͤber ſie ſich be⸗

ſchweren wollenz Verbum enim faſt dubitantis

eft , qui autem dubitat , nihilaffirmat ,und wann

man ſagt/ fere feci , iſts eben ſo viel / als wenn er ſpre⸗
che/ non feci , wie bewaͤhrte Rechts ⸗Lehrer davon

mehr Nachricht geben. Daß ferner der regierende
Burgemeiſter einer zeitigen Aebtiſſin Burgemeiſte /
und derſelbe mir nicht unterworffen ſeyn ſolle/ ſolches
wird limpliciter negiret / und weiſet die leparate
Huldigungs Pflicht / ſo obiger Anzeige nach / dem

Landes / Juͤrſten geleiſtet wird / auch mir ſo wohl von

dem Magiſtrat , als gemeiner Burgerſchafft gelei
ſtet worden / das contrarium .

Wegen der Thor⸗Schluͤſſel / iſt gleicher Geſtalt
auſſer Zweiffel / daß deren Verwahrung niemand an⸗
ders als dem Landes Fuͤrſten/ welcher das jus bel⸗

li & pacis oder armorum & præſidii in einer Stadt
hat / competire , welches daß es Chur⸗Sachſen
jederzeit undiſputirlich zugeſtanden / und Krafft der

getroffenen Cellion und Ubergabe nunmehr mirzu⸗

ſtehe / die ietzige Aebtiſſin ſelbſt nicht in Abrede ſehn
kan / alſo daß das angefuͤhrte jus olavium anders

nichts als ein purum non Zens iſt .
Hingegen bin ich in keiner Abrede / daß das Stiff /

wie ſelbiges in ſeiner Eundation beſchrieben wird /
E. Kaͤyſerl. Maj . und dem Reiche zuſtehe / und von

derſelben einer zeitigen Aebtiſſin verliehen werde / es
muß aber auch eine zeitige Aebtiſſin in ſolchemStifft
nicht mehr aus ſich machen / als ſelbige vermoͤge der
Fundation iſt undſeynſoll ; weniger muß ſie dasjeni⸗
ge/ was mir gebuͤhret und zukommet / ſich / wie biß⸗

hero gantz unbefugter Weiſe geſchehen/ zuzueignen
unterfangen .

So habe ich auch niemahls von ihrem Stiftte

was begehret / vielweniger dieſes/ daß eine zeitige Aeb⸗

Chur⸗Brandenburgiſchef
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werdeals Erb⸗Schutz⸗Herr / wie oben ſchhonerwehnet /

allerdings dahin ſehen / damit
05

nicht in Ab neh⸗
men gerathe ; und wird alſo auch hieratis jer dert maͤn⸗

niglich / wer ſouſten von der Sache ohnpallionirt
urtheilen will / leichtlich finden/ daß diezeittge Aebtiſ⸗

ſin noch zur Zeit an mir keinen ?Widerpart habe / und

baßales nureinbloſſer prætext und Blendꝛverck ſey/
was ſie von ihrer Obligation , Capitulation , und

Eydes⸗Pflicht wegenihres unbefugten Klagens wie⸗

der mich angeſuͤhrgt Bey ſolchers Bewandeuß kön⸗

nen auch bey einer zeitigen Aebtiſſin Ihre h llende
und rechtmaͤßig hergebrachte Jara und Beft niſſen
nicht periclitiren / es

900
ſich auch keine eil

ihren Vorfahren ſolcher hohenGerechtſa
geruͤhmet/ als die jetzige chu ſondern vielmehr

15 geſtanden / daß Sie nur geri ngej uta im

Stiffte haͤtten / wie ſolches Chur⸗Sachſens Lon.

Derſelbenin einem Schreiben don30. Junni 1694 .

15 ich gnug fuͤrgeſtellet / und daß der Schluß / wel⸗

ſcher von der immedietaͤt auff die Landes⸗Hoheit ge⸗

zogen werden wolte / im Reiche gantz unguͤltig ſey/
und zumahl bey foͤrmlichen Stifftern ſeinen groſſen
Abfall zu leiden pflege / gantz gruͤndlich remonttri⸗

ret : deßgleichen auch dieſes / daß von eines Lehn⸗Brie⸗

fes Worten und Dilpoſition , auff den Beſiß der

Sache ſelbſt / gantz keine gewiſſ Folge zu machen /
und daß die in den Kaͤyſerl .L 580 en enthaltene
reſtriction , wie die von ihren Vorfahren von al⸗

tersher auff ſie kommen ſind / und Ihr und demſelben

Süftrechtlch) en zugehoͤren ꝛc. gnugſame Maſſe
gebe / was vonſolcher lnveſtitur vor Conlequentzzu
ſchlieſſen .

Was aber die Belehnung mit der Erb⸗Vogtey
betrifft / ſo habe ich alſobald nach eingenommener
Huldigung / wiewohl in Conſideration meiner Hal⸗

berſtaͤttiſchen Jurium ,auskeiner Schuldigkeit / ſon⸗
dern bloß umb mehrern Glimpffs willen / zu deren

Enpfehning/ wie Herkommens / meine Naͤthe/ mit be⸗

hoͤrigem Creditiv an Sie abgefertiget / auchdem Ca⸗

pitul davon Nachricht gegebenz ſie hat ſich aber
/oh⸗

ne die geringſte Nothwendigkeit ablentiret / und mir

dadurchdie Beleihung vorſetzlich abſque omni juſta
& Iegitima cauſa verſaget ; und behalte ich mir al⸗

len daherentſtehenden Schaden / ſamt andern / dieſer
wegen habenden intereſie wider Sie und das

Sllfft proteltando ausdrů cklich bevor .
In der dritten Abteylichen S oplie“iſt Ew . Kaͤyſ . d

Maj . Copia der zwiſchen itzHu Töniges in Polen
Maj

805
als Churfuͤrſten zu Sachſen / und mir / we⸗

0

jeder⸗

Denckwurdiger Geſchichte .
tiſſinndas geringſte darvon vergeben 0 e / ſondern ich aneworlleh ) ese

3
eginnen / welches ſch mit kein er

prætexirten Eydes⸗ Pflicht entſckch uldigen laͤſſet/ dam

ein bloſſes Maadatum wirfft keine im Iuſtrumento

Pacis kundirte rechtmaͤſſige Forder ung uͤb
ibern Hauf⸗

fen / ſondern es ſtehet demſeelben vielmelhr das vitium

ſub - &
Obteßtioniszitemvigen Zeiten im⸗Wege und

ſolte ſich eine zeitige Abtiſſin Hill. ch en kſehen ihre
Pflicht zu dergleichen unjuttit icirlichen aͤndeln

mißbrauchen zu laſſen / und das gute Stifft und deſ⸗
ſen Capitul dadurch aus ſeiner Nuhe in ſolche hoch⸗

ſchaͤdliche Unruhe Mißverſtaͤnde und Unfr
ſetzen/ welches ſie gewißgegenGOtt / Ew . Kaͤyſerl .

Maj . und beſagtes Capitul ſchwerlich wird zuverant⸗

worten haben .
So viel der uͤbrigen Hertzogevon der Saͤchſiſ . Er⸗

neſtiniſchen Linie / be nantlich Hertzog Albrechts /
Wilhelm Ernſts / und Johann Georgens Liebd .

Liebd . Liebd . eingebrachte Klagten betrifft / dieſelben
haben ſich noch weniger als eine zeitige Abbtiſſin zu⸗

beſchwehren / weil Ihrenthalben weder rations der

Mit⸗Belehnſchafft noch der eventual Erb⸗Huldi⸗

gung halber / oder ſonſten nicht dasgeringſte veraͤn⸗

dert / ſondern deßfalls / beſage obiger Huldigungs⸗
Notul , alles in dem drate gelaſſen word

en / wie es

vorhin damit geweſen ; Ihnen auch /ſo langenach
meinem Chur⸗und Margar raͤfflichen Hauſe / je⸗

mand von dem Albertiniſchen Manns⸗Stamme am

Leben iſt / keine Succeſſion undAction an Quedlin⸗

burg zukoͤmmet/ und conſequenter iſt das jenige /
was bißhero von Ihren Liebd . Liebd . Liebd , vorge⸗

nommen worden / ſehr intempeſtivs , Præpo ſterẽ

undiniihitiß ;ane nulliter & abs que omai
( H᷑

bloß ihrer Verwand
516 der

f5

A

Willen und zum Favor , hingeg

nicht geringe n Empfind a3 eſcb0 n338 6

da ich denſelben durch ? Bey
derten Succetlion , und

das jenige von ſelbſten ggutz
geraͤumet / wozu michel enkein Recht obligret und

verbunden hat / wie ſelbige und jederman ausobang⸗
fuͤhrten Umſtaͤnden leicht begreiffen und urcheilen
koͤnnen / wann man anders von der Sache recht und

ohne Patlion urtheilen will . Und hindert nicht /
wann darwider geſaget werden wolte / es waͤre doch

gleichwol dieſes nicht ohne Conſideration , daß
durch Einſchiebung meiner Churfuͤrſtl . und Marg⸗
graͤfflichen kamille Sie ſo weit pe ſtpomiret wuͤrdenz
dann darat iff dienet zur Antwort / daß erſtlich iatuitu

meiner gegen Dero Lbdn . Lbdn .Lbdn. alles aus gutem

un dungezwungenemWWillen geſchehenz Hernach/ dadaßgen Quedlinburg / getroffenen Pransaction und re⸗

ſpective Ceſſion eingeſchicket / und derſelben auchſ1
Copia eines Kaͤyſerl. mandati , ſo am 21 . Julii
1688 . an meine HalberſtaͤttiſcheRegierung ergangen

ſeyn ſoll/heimlichtdenn in dem Supplicatoiſt nichts

davon enthalten ) beygeſchoben / woruͤberdie falſche

und ungereimte Uberſchrifft ſich befindet : Durch
dieſes Kaͤyſerl. Allergnaͤdigſte Mandat werden die

Chir⸗ Brandenburgiſele brætenſiones uͤbern Hauf⸗
fen geworffen : Zuallem dieſen Unternehmen und

Blendwerck aber muß abermal die angefuͤhrte
theure EydesPflicht den Prærextherleyhen .

Wiewol mir nun die Einſchickung der bemeldten

Abſchrifft ein in diffetent Were ckiſt /ſo iſt doch hin⸗
gegen das andere factum eina llzukühnes und unver⸗

TheateiEuropæI XV . Thell.

58Erb⸗hetene Rleßes on zu attend

eraaller Reie 5 115 10
heit haben / daß ihre ;Fuͤrſtliche

eHamilie die

oder dieChur⸗S
werde

98
uͤber
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Wann dann Ew . Kaͤz
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Quedlinburg Verhalten gegen mich/ als LandesJuͤr⸗
ſten und Erb⸗Schuß⸗Herrn / wie auch das Stiffti⸗
ſche Capitul / in keine Wegezu verantworten ſtehet/
und ich nicht zweiffle / dieſelbe werde Ew . Kaͤyſerl.
Majeſt vor Einlangung dieſes meines gruͤndlichen
und warhafftigen Gegen⸗Berichts( womit es ſich uͤber

Verhoffen etwas verzogen / weil ich vorher alle kun⸗

damenta wohl habe examiniren laſſen ) noch weiter

mit allerhand unerfindlichen und ungegruͤndeten
Querelen wider mich angelauffen und moleſtiretha⸗
ben : Als gelanget an Ew. Kaͤyſerl. Maj . mein un⸗

terthaͤnigſtes Bitten / Sie geruhen Dieſelbe / und de⸗

ro Conſorten Lbdn . Lbdn . Lbdn . bey ſo geſtalten Sa⸗

chen à limine Judicii mit allen ihren unnoͤthigen
Klagten / gaͤntzlichab⸗und dahin anzuweiſen / daß
zuforderſt ſie / die Abtiſſin /mir in meinem Landes⸗

Fuͤrſtl. und Erb⸗Schutz⸗herrlichen Amt in keinem

Stuͤck den geringſten Eintrag / oder einzige weitere

Verweiterung thun / ſondern ſich in ihren Stiffts⸗
Verrichtungen Capitulation maͤſſig erweiſen und

verhalten / Ihre bißhero unabgelegte Stiffts⸗ oder Ab⸗

tey⸗Rechnungen gebuͤhrend juſtificiren / die gemach⸗

5 Beſchreibung Chur⸗Brandenburgiſche
Reichs Juribus , oder einem dritten zum præjudiz

gereichen koͤnte/ hingegen aber der zeitigen Abtiſſin zu

te Schulden bezahlen / alle veralienirte Stiffts⸗
Guͤter und Kleinodien wieder herbey ſchaffen/ nichts
ohne zuvor gepflogene Capitular ⸗Deliberation

und Capitular· Schluß vornehmen / und ſonſten
insgemein nach Anweiſung der Stiffts⸗Kundation ,
und ihrer beſchwornen Capitulation , ſich compor -

tiren ſolle/ damit nicht noͤthigſey / Inhalts der Rech⸗

ke / auff eine andere Art wider ſie zu verfahren / deſſen
ich eventualiter , wann keine Aenderung und Beſ⸗
ſerung folgen ſolte/ zu endlicher tranquillirung der

Stiffts⸗Capitularium nicht werde koͤnnen geuͤbri⸗
get ſeyn . Womit unter nochmaliger hoͤchſtfeyerli⸗
cher Proteſtation , daß ich mich mit Deroſelben oder

deren Conſorten Ldn . Ldn . Ldn . im geringſten nicht
eingelaſſen haben will / Ew . Kaͤyſerl. Maj . der ſtar⸗
cken Obhut des Allerhoͤchſten treulich empfehle / und

nechſt hertzlicher Anwuͤnſchung aller Kaͤyſerl. Gluͤck⸗

ſeligkeit und Wohlergehens mit unausſetzlicher De⸗

votion Deroſelben zu allen unterthaͤnigſten Dienſt⸗
Erweiſungen ſtets gefliſſen verbleibe . Gegeben zu

Coͤlln an der Spree den 31. Mart , 1699 .

Poſt - Scriptum .
Auch / Allerdurchlauchtigſter /

Zweiffle ich zwar keines weges / es werden Ew .

Kaͤyſerl. Majeſt . nachdem Dieſelbe aus beykommen⸗
dem meinen unterthaͤnigſten Schreiben die eigentli⸗
che und warhafftige Beſchaffenheit deſſen/ was in der

Quedlinburgiſchen Sache zwiſchen des Koͤnigs in

Polen Maj . und Ldn . der Aebtiſſin und mir vorge⸗

gangen / und worauff meine deßhalb habende Jura
beruhen/ gruͤndlich intorwiret worden / die gnaͤdigſte
opinion faſſen / daß nichts von meiner Seite hier⸗
unter geſchehen oder vorgenommen worden / wozu

ich nicht zur Gnuͤge berechtiget ; Jedennoch aber

bin gegen Ew . Kaͤyſerl. Majeſt . ich des unterthaͤnig⸗
ſten Erbietens / daß wann uͤber beſſekes Vermuthen

der Aebtiſſin Ldn . hiebey gleichwol nicht acquieſci -
ren / ſondern der Meynung ſeyn ſolte/ als ob Sie bey
ein oder andern Puncten mehrers von mir verlan⸗

gen koͤnnte/ ich in relpect Ew . Kaͤyſerl. Maj . und

umb ermeldter Aebtiſſin alle befugte Urſache zu kla / — —

gen gaͤnzlich zu benehmen/ wann ſie eine andere
Conduite fuͤhret/ und uͤberſolche Differentien in
ein guͤtlich Aecommodement , wozu ſie ſich ſchon
hiebevor offeriret / in der That aber das Gegentheil
gezeigt hat/ zu tretten geſinnet iſt / mich dabey derge⸗
ſtalt weiter gegen ſie erweiſen will / daß ſie nicht al,
lein Urſache / damit zufrieden zu ſeyn/ ſondern auch
vor ſich und ihr anvertrautes Stifft von mir alle

marquen von Freundſchafft und Gewogenhett/ mit,
hin die effecten des Erb⸗Schußeb nicht weniger/als
Sie derſelben unter dem Chur⸗Hauſe Sachſen genoſ⸗
ſen / auch von mir zu verſpuͤren haben ſoll / und wer⸗
den hoffentlich Ew . Kaͤyſerl. Maj . gnaͤdigſt geneigt
ſeyn / mehr ermeldter Aebtiſſin Ldn . zu ſolchem guͤt⸗
lichen Accommodement anzuweiſen / ſonſten aber
auff ihre uͤber mich etwa ferner fuͤhrendeKlagen chen⸗
der nichts finales zu reſolviren / ich ſey dann dar⸗
uber jedesmal zufoͤrderſt mit meiner Verantwortung
gehoͤret und vernommen worden . Ut in literis ,
Coͤlln den 31. Mart . 1699 .

Diefem nach ſeyn an beyden Theilen noch untet ,

ſchiedene Schrifften ergangen / und abſonderlich an

Seiten der Fr. Aebtiſſin wegen eingefuͤhrter Accile

bey Ihr . Kaͤyſerl. Maj . Beſchwerden gefuͤhret wor⸗

den / derer man ſich aber an dieſem Ort entſehen/ und
weil Sr. Churfl . Durchl . Gegen⸗Vorſtellung erſt in

den folgenden Jahren publiq gemacht worden / ſel⸗
bige biß dahin ausſetzen wollen . Indeſſen iſt auchuflauf

einiger Aufflauff den §. Jul . in der Meuſtadt zußntdnne
Quedlinburg entſtanden / indem etliche Privat - Ein⸗derKorm

wohner einem Kornhaͤndler das Hauß geſtuͤrmet/ Zudin

auch bey andern dergleichen thun wollen / und da

ſelbige den 6. Jul . deßhalb durch die Voigtey in Hafft
genommen worden / ſo haben ſich einige Gilden und

Handwercker vor ſelbige interetſiret / ſich auff das

Rathhauß begeben / und ſo lange die Sache getrie⸗
ben / biß ſie wieder loß gegeben worden . Ob nun

zwar die Kornhaͤndler hierzu ſelbſt Anlaß gegeben/
indem ſie die Vertheuerung des Getreides geheget/ der⸗

geſtalt das Korn an Fremde verkauffet / und faſt kei⸗

nes auff den Marckt feil gebracht worden / ſelbige
auch den armen deuten kein Korn vor klein Geld ver/
kauffen / ſondern nur hart Geld annehmen wollen /
und dieſe hergegen den Tag vor dem Tumult deß⸗
halb Beſchwerde gefuͤhret . Weil aber allſchon
demſelben am F. Jul . abzuhelffen durch den Stiffts⸗
Hauptmann der Anfang gemacht / und der Preiß
des Getreides vermnindert / ihnen auch ferner Huͤlffe
verſprochen / und ſie zur Ruhe und Friede ermahnet
worden / und ſelbige dennoch die Stuͤrmung vorge⸗

nommen / auch durch die abgeſchickte Diener ſich
nicht abhalten laſſen wollen / ſo iſt eine Chutfuͤrttl
Commiſſion daruͤber gehalten / und die Anfaͤnger
dieſes Tumults zum Veſtungs⸗ Bau auff drey Moß
nate / andere auff etliche Jahr Landes / Verweiſung /

—
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andere zu gefaͤnglicher Hafft auff etliche Wochen/
die Gilden aber / ſo auff dem Rathhauſe geweſen/ ind
die Loßlaſſung der Tumultuanten ungebuͤhrlich ur⸗

giret / zu den bey der Commiſſion verurſachten Un⸗

koſten verurtheilet worden : wobey jedoch Se. Chur⸗
fuͤrſtl. Durchl . nicht allein aus Gnaden die zeitige
Landes⸗Verweiſung auff kuͤrtzere Jahre reduciret /
ſondern auch auff weiteres unterthaͤnigſtes ſuppli⸗

cixen
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ciren die zum Veſtungs⸗Bau condemni ite 10
lich wieder Iiberiret / endlich auch gar die zeitige

SN Jeſes Orts iſt zu continuiren / was auff die

BVorſtellung des Evangeliſchen Corporis an

Se . Churfl . Durchl .zu Pfaltz / ſoden 8 . Dec .

28 . Novemb . des verwichenen Jahres geſchehen/
wie ſolche in den Geſchichten des vorigen Jahres
fol . 440 . mit mehrerm zu ſehen/ weiter erfolgetz und

zwar haben Se. Churfl . Durchl . den 26 . 16 . Jan .
dieſes Jahrs folgende Antwort dem Evangeliſchen
Corpori ertheilet :

Ihre Churfuͤrſtl . Durchl .zu Pfaltz haben aus der

Loͤbl. Chur⸗Saͤchſiſ . Geſandſchafft der Chur⸗Pfaͤlti⸗
ſchen Geſandſchafft beſchehenem Cotnmunicato

mit was unerfindlichen Aufflagen einige Dero auff⸗
ruͤhriſchen Unterthanen Ihro Churfl . Durchl bey
einem fuͤrwaͤhrenden Loͤbl. Reichs /Convent ohn⸗
verantwortlich zu traduciren ſich nicht entbloͤdet /
nicht ohn empfindliches Befreinden vernommen .Es
haben Ihro Churfl . Durchl . Dero Herren Neben⸗

Staͤnden Freundſchafft und Vertrauen / was Reli⸗

gion die auch ſeyn / mit ſolcher Sorgfalt jederzeit cul⸗

tiviret / daß Sie ſich niemahlen zu Sinn kommen

laſſen / ichtwas zu verordnen und zu verſtatten / ſo
dem Religions und Weſtphaͤliſchen Frieden / mit⸗

hin der unverletzten Beybehaltung obigen guten
Vertrauens zuwider : So haben Ihr . Churfuͤrſtl .
Durchl . auch allzuviel Lands⸗Fuͤrſt⸗Vaͤterliche Liebe
und Vorſorge vor Dero Land und Leute / um denſel⸗
ben / die Religions und Gewiſſens⸗Freyheit / obge⸗
dachten Frieden ⸗Schluͤſſen zugegen / zu hemmen
oder hemmen zu laſſen . Undobwohlen Ihr . Chur⸗
Fuͤrſtl. Durchl . zu deſto mehrer Unterhaltung Chriſt⸗
licher Liebe und Einigkeit unter Dero Unterthanen
gnaͤdigſt verordnet / daß denen im Reich toleriren⸗

den drey Religionen / in ſo weit ſolches dem Ryßwi⸗
ckiſ. Frieden nicht zu wider / der gemeine Gebrauch
der Kirchen / Freydhof und Glocken /ſolcher geſtalt
jedoch verſtattet werden ſollen / daß eine Religion der

andern in deren Ubung nicht behinderlich falle : Uber

diß / nach dem Sie der geiſtlichen Guͤter bißheriger
gar uͤblen und gantz unverantwortlichen Admini -

ſtration berichtet / bewogen worden / ſolche / deren

mehrern Auffbringens halber / durch zwey ihrer Re⸗
formirten / und einen Catholiſchen Rath denen Meiſt⸗
bietenden ver⸗admodiiren / und denen Pfarrern /

D.dirchen / und Schuldienern hierab/ mit deren ſelbſt⸗
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wenige Landes⸗Vertwveiſung in eine leidliche Geld⸗

Straffe verwandelt .

Chur⸗Pfaͤltziſche Geſchichte .
lagen gantz unverificirliche rechte grobe Calumnien

ſeynd / welche Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl . um ſo mehr
billich zu Hertzen gehen/ als Dieſelbe von Dero ſelbſt⸗
eigenen untreu / und uͤbelgeſinneten / Gott⸗Gewiſſen⸗
und Pflichten⸗vergeſſenen paſſionirten Untertha⸗
nen / um welche Sie dergleichen nach ſo vielen denen⸗

ſelben ſo uͤberhaͤuffig ertheilten Gnaden und Guttha⸗
ten nicht meritiret / herflieſſen ; Alſo ſeynd Ihro
Churfuͤrſtl. Durchl . ſo wenig / als andere dandes⸗Fuͤr⸗
ſten /welchen der Religtons / und Weſtphaͤliſche Frie⸗
den ein durchgehendes gleiches Recht / ohne Unter⸗

ſcheid der Religion hierinnfalls zulegt/ zu verdencken /
daß Sie ſich in Dero Landen Dero Lands,Fuͤrſtli⸗
chen Superioritaͤt / und was derſelben in Politicis

& Eccleſiaſticis anłlebt / gebrauchen / und ſich hieran
einiges Deroſelben untreu⸗widerſetzlich⸗ und auffwick⸗
leriſcher / Gott⸗Ehr⸗Ge wiſſen⸗ und Pflichten⸗vergeſ —⸗

ſener blind⸗ paſſionirten Pfarrer und Unterthanen
unverantwortliche machinatio nes und oppoſitio -
nes keineswegen hindern laſſen/ noch verſtatten / daß
Ihro Churfl . Durchl . dieſelbe hierinn die geringſte
Maas und Ziel ſetzen / und mit Verachtung Dero

Landes Fuͤrſtl . Authoritaͤt / da Sie von Ihren wi⸗

drigen Glaubens Genoſſen einiger maſſen beſchwert
zu ſeyn vermeinen / wiezuverſchiedenen mahlen hoch⸗
ſtraͤfflich attentiret worden / ſelbſt gewaltthaͤtig und
eigenmaͤchtig ſich Recht verſchaffen .

Ihre Churfuͤrſtl . Durchl . haben demnach zu Dero

Herren Mit⸗Chur⸗Fuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnden /
das gaͤntzliche Vertrauen / Dieſelbe werden derglei⸗
chen unerfindlichen und unbegruͤndeten Klagen kein

Gehoͤr mehr verſtatten / noch zu ſchaͤdlichem ſelbſt⸗
eigenem Præjuditz und boͤſen Nachfolge unbillichen
und improbiren / wasDieſelbe in ihren Territoriis ,
nach Anlaß mehrgedachter Frieden⸗Schluͤſſen / biß⸗
hero ſelbſten vielfaͤltig practiſiret und taͤglich pra⸗
ctiſiren .

Weil aber dieſe Antwort zu keinem Vergnuͤgen
der Evangeliſchen Staͤnde gereichet / ſo haben dieſelbe
ein abermahliges Schreiben an Hoͤchſtgedachte Se .

Churfuͤrſtl . Durchl . unterm dato Regenſpurg den

J . Pebruarii , 26. Januarii abgehen laſſen/ in naͤchſt⸗
ſtehenden Worten :

Euerer Churfuͤrſtl . Durchl . allhieſiger Geſand⸗

ſchafft / iſt zwar auff S pecial . Befehl / allſchon un⸗

eigenem guten Einverſtehen / Huͤlff und Vergnuͤgen

Conſolation wuͤrcklich haben und genieſſen . So
haben Ihre Churfuͤrſtl .Durchl . aber ſo wenig hier⸗
inn / als da Sie zu Verhuͤtung ſo vieler Contufio -

nen / ſo ſich ab Feyerung beyderley Zeiten bey Dero
Unterthanen ergeben / die Feyerung des neuen Ca⸗
lenders gebotten / ichtwas verordnet / deſſen Ihro
Churfl . Durchl .nicht / vermoͤg Religions⸗ und Weſt ,
phaͤliſchen Friedens / von Landes⸗Fuͤrſtlicher Hoher
Macht und Superioritaͤt wegen unwiderſprechlich
beſtens berechtiget .Und gleichwie die uͤbrige harte Auf⸗

ihre Competenß dergeſtalten anweiſen znlaſſen / daß in Dero Churfuͤrſtenthum und andern Pfaͤltziſchen
Siealldort eine weit mehrere / als an keinem von al⸗ Landen / circa Eceleſiaſtica vorgegangenen groſſen
len ihren eigenen Religions⸗Verwandten Landenund Neuerung / einige Vorſtellung geſchehen . Nach⸗
Orten / wie die auch ſeynd / zu ihrer eigenen hohen deme aber darauf unterm 26 . 16 . Januarii juͤngſt⸗

1699 .

Gegen⸗
Antwort
darauff von

term 28 . Nov . 8. Dec . vorigen Jahrs / wegen der/ Seiten des

hin wider Verhoffen / eine Antwort erfolget/ wel⸗

che alſo beſchaffen / daß ſelbige ein weiters Verneh⸗
men mit E. Churfl . Durchl . erfordertz zumalen da⸗

rinnen enthalten : Daß wegen des gemeinen Ge —

brauchs aller Kirchen / Freyd⸗Hoͤfe und Glocken /
Admodiation der Evangeliſchen Kirchen⸗Gefaͤlle
und Feyerung des neuen Calenders / nichts verordnet

worden / deſſen E Churfl . Durchl . nicht / vermoͤge

Svangeliſ .
Coxpoxis -

Religions ⸗und Weſtphaͤliſchen Friedens/ vonLan⸗
des⸗Fuͤrſtlicher hoher Macht und Supperioritaͤt we⸗
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gen / unwiderſprechlich beſtens berechtigt ; welches

hingegen der Evangeliſchen Religion zugethane
Stände des Reichs keines weges agnolciren koͤn⸗

nenz ſondern vielmehr der nothwendigen Anſtaͤn⸗

digkeit zů ſeyn erachtet / E. Churfl . Durchl . mittelſt

Beſchreibung
das E. Churfl . Durchl. nach Dero angebohrnenfu—
titz und Mildigkeit liebendem Gemuͤthe dieſes Chur⸗
Brandenburgiſchen Miniſtri nomene Corporis
Evangelici beſchehendes Anbringen und Handlung
alſo gnaͤdigſt annehmen und darauf re ſolkiren wer⸗

— —
Chur⸗Pfaͤlzziſche

den / wie geſamte Evangeliſche Staͤnde / nach dem in

E. Churfl . Durchl . geſetzten/ ſonderbahren Vertrau⸗
en / ſich unzweiffentlich promittiren . Und Wir

verharrren
E. Churfl . Durchl .

Regenſpurg den 26 . Jan .

( J Febr . ) 1699 .

einer eigenen Abſchickung / von Corporis tEvangeli-
ci wegen deſſen auffrichtige und zu Erhaltung des

Wohlſtandes in dem Heil . Roͤm. Reich eintzig und

allein abzielende Gedancken uͤber den Religions⸗

Punct gebuͤhrend vorzuſtellen / und umb gewierige
Kemedur des vorgegaugenen inſtaͤndig anzuſuchen .
Wann dann zugleicher Zeit Ihro Koͤnigl. Maj .

in Schweden dem Evangeliſchen Corpori zuwiſſen

machen laſſen / wie ſie in ebenmaͤſſiger Behertzigung

der in dem Reiche / und beſonders in der Chin⸗Pfaltz/
vielfaͤltig erwachſenen Religions⸗Beſchwerden / einen
eigenen Miniſtrum / vornehmlich deſſenthalben an

E. Churfl . Durchl . abznordnen im Wercke begrif⸗
fen / als hat man ex parte Corporis tvange liciʒu

eben ſolchem Zweck Se . Churfl . Durchl zu Bran⸗

denburg geziemend erſuchet/ jemand Ihrer Mirittro -

rum an E. Churfl . Durchl . mit behoͤrigem reditiy

ohnverlaͤngt abzuſchicken / welchem wir gegenwaͤrti⸗
ges ex Commifſione unſerer gnaͤdigſten und gnaͤdi⸗

gen Hn . Principalen / Obern und Committenten /
abgefaßtes Schreiben / in unterthaͤnigſtem Reſpect
zu uberreichen / mitgegebenz in getroͤſteter Zuverſicht /

Die Siegelnde waren :

Chur⸗Fuͤrſtliche .
Chur⸗Sachſen und Chur⸗Brandenburg .

Fuͤrſtliche.
11 . Vor⸗Pommern .
12 . Hinter - ⸗Pommern.
13. Wuͤrtenberg .
14. Heſſen⸗Caſſel .
15 . Baden⸗Durlach .

16. Anhalt .
17 . Oſt⸗Frießland .
18 . Wetterauiſche Grafen .
19 . Fraͤnckiſche Grafen .
20 . Weſtphaͤliſche Grafen.

Reichs⸗Staͤdtiſche .
Oberlaͤndiſche Banck .

2. Ulm .

4 . Schwaͤbiſch Hall .

Unterthaͤnigſt gehorſamſte /
Der Augſpurgiſchen Contetſions ,

Verwandten Chur⸗Fuͤrſten/ Fuͤr,
ſten und Staͤnden zu gegenwaͤrti⸗

gem Reichs⸗Tag gevolltnaͤchtiate
Raͤthe / Botſchafften und Ge⸗
ſandte .

lnſcription .
Denn DurchlauchtigſtenFuͤrſten und Herrn / Herrn

Johann Wilhelin / Pfaltz Grafen beyNhein des

Y. Roͤm . Reichs Erß⸗Schazmeiſtern und Chur/
Fuͤrſten / in Bayern / zu Juͤlich / Cleve und Berg
Hertzogen / Grafen zu Veldentz / zu der Marck/
Ravensberg und Moͤrß / Herrn zu Ravenſtein, ꝛe.

Unſerm GnaͤdigſtenHerrn / e.

8

1. Magdeburg .
2 . Schweden⸗Brehtnen .

3 . Sachſen⸗Coburg .
4 . Sachſen⸗Gotha .
5. Sachſen⸗Weymar .
6. Brandenburg⸗Culmbach .
7 . Brandenburg⸗Onolsbach⸗
8. Braunſchweig⸗Zell . —
9. Braunſchweig⸗Wolffenbuͤttel.
10 . Halberſtadt .

Rheiniſche Banck

1. Lubeck:

3. Muͤhlhauſen,

Es iſt auch den 19 . 9.Febr . von dem Evangeli⸗ Vorhaben beſtens zu lecundiren : Alſo iſt man in die⸗

ſchen Corpore folgende weitere Vorſtellung an die ſſer Entſchlieſſung umb ſo vielmehr beſtaͤrcket wor⸗

Chur⸗Pfaͤltziſche Geſandtſchafft geſchehen : Daß den / je weniger man oberwehnte Antwort der ge⸗

nemlich ein Evangeliſch Corpus mit mehren ver/ ſchoͤpfften zuverſichtlichen Hoffnung gemaͤß be⸗

nommen / was der Chur Pfaͤltziſche Herr Geſandte funden .

aus Ihrer Churfl. Durchl . ſeines gnaͤdigſten Herrn . Denn es moͤgen die Evangeliſche dem Chur⸗

Befehl / aufdas an Ihn hiebevor geſchehene diſſeitige Pfaͤltiſchenꝑ § n .Geſkeineswegen bergen/ daß es ihnen

Anbringen/ unlaͤngſt fchrifftlich in Antwort vermel⸗ ſehr befrembdlich vorkommen / als ſie daraus erſehen/

det . Gleichwie man nun an Seiten der Auſpurgi⸗ daß Se . Churfl . Durchl . zu Pfaltz unter andern das

ſchen Confellions - Verwandten Staͤnde beretts / Erincipium oͤffentlich etabliren / als ob denen im

ehe noch dieſe Erkloͤrung eingelauffen / den einmuͤthi⸗ Reich toleritten dreyen Religionen der gemelne Ge⸗

genEntſchluß gefaſſet / eine eigene Abſchickung nomi- brauch aller Kirchen / Freyd⸗Hoͤfe und Glocken

ne Cotporis Evangelici , an Se. Churfl. Durchl. verſtattet / die Adwiniſtration der Geiſtli⸗

zu Pfalß zu thun / um ſo wohl Deroſelben den zeruͤtte⸗ chen Guͤter und Gefaͤlle veraͤndert / die Feye⸗
ten Zuſtand des gantzen Evangeliſchen Kirchen⸗ rung der neuen Zeitauffgedrungen / und ſolches alls

Weſens inder Pfaltz / ſammt deme / was denen Ev/ mit Lands⸗Jüͤrſtlicherhahen Macht und Supetiori -

angeliſchen dabey zu Gemůthe dringe / mit allem gezie⸗ taͤt jultiſiciret werden koͤnne/ ohne eintziges Abſehen

menden Keſpect zu repræſentiren ; als auch Se . auff den Statum zu haben / wie es reſpectivè ante

Koͤnial . Maj zu Schweden in Dero gleichmaͤſſigem motus Bohemicos und Anno 1624 . geweſen / und
16
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wiẽ einoder anderer ReligionsVerwandter Theil da⸗

mahlen und bißhero in der Volſellion ſich unſtreitig
befunden / auch indieſelbenach dem Weſtphaͤllſchen
Frieden reſtituiret worden . Die Evangeliſche Staͤn⸗

de koͤnten dergleichen nimmermehr agnoſciren und

finde man dannenhero ſichaͤuſſerſt bemuͤſſigt / ſotha⸗

Geſchichte.

nem Principio zucontradiciren / und hiermitoͤffent⸗
lich zu bezeugen / daß / gleichwie ſeithero der Weſt⸗

phaͤliſche Friede in dieſem Lunct niemahlen alſo aus⸗

gelegt oder verſtanden worden ; ſondern vielmehr das

Kaͤyſerliche und Reichs⸗Cammer⸗Gericht / wann

zuweilen denen Unterthanen von ihrer dandes⸗Obrig⸗
keit zu nahe getretten / und in der Kirchen ſelbſt das

Simultaneum einer Religion / die Anno Decreto -

rio darinnen nicht geweſen / int roducirt werden wol⸗

len / mit Erklaͤrung / Proceſſen undMandaten auff
den Religions⸗Frieden / ſolchem Beginnen geſten —
ret / und darmit in der That erwieſen / wie es den

Weſtphaͤliſchen Frieden dißfalls verſtehe ; Alſo man

von Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . zu Pfaltz um ſo weniger

ſich eines andern verſehen / als nicht allein Dero in

GOtt ruhenden HerrnVatters Churfuͤrſtl . Durchl .

Dero hohes Wort engagiret / daß in denen ihren
Evangeliſchen Unterthanen gehoͤrigen Kirchen das

bxercitium Religionis Catholicæ zu feiner Zeit
ſolle introduciret / die Verwaltung aber der Geiſtli⸗
chen Guͤter in dem Stande beſtaͤndig gelaſſen werden /
wie ſie ſich befunden / als die Succeſſion auff Sie
gefallen ; ſondern auch dieſelbe ſowol als jetzt regieren⸗
de Churfuͤrſtl . Durchl . wann je zuweilen die benach⸗

barte Eatholiſche Geiſtlichkeit dergleichen etwas in

ein / oder anderer EvangeliſchenKirchen obtentu ju⸗
tisdictionis Eecleſiaſticæ , oder aus andern Præ -

texten attendiren wollen / dagegen geſprochen / die

Neuerung abgeſtellet / und conteſtiret / daß Sie es

lalva pace Weſtphalica nicht zugeben koͤnten/ wie

gerne ſie ſonſten das Beſte der Catholiſchen Reli⸗

gion allemal zu befoͤrderngeneigt waͤren. Zu dieſen
allen koͤmmt jetzo noch / daß in krafft desRyßwicki⸗
ſchen Friedens und der dem Articulo IV . inſeritten

Clauſul die Catholiſche Religion an denen Orten in

der Pfaltz / wo dieſelbe ſtatt findet / in ſtatu quo

tempore coneluſæ Pacis fuit , bleiben / conſequen -
ter uͤber ſolchen Statum nicht extendiret werden ſol⸗
le. Geſtalten dann Ihre Churfuͤrſtl . Durchl . ſelbſt
erkennen / daß Ihro der Ryßwickiſche Friede in ſo

weit hinderlich ſey / an allen Orten und in allen Kir
chen / das Simultaneum durchgehends einzufuͤhren
Wodurch aber zugleich / daß es auch in denen Evan⸗

geliſchen / worinnen um ſolche Zeit kein Catholiſcher
Gottesdienſt geweſen / mit keinemRechthabegeſche⸗
hen moͤgen / en identitate rationis , unwieder⸗

ſprechlich folget : Und waͤre es ja in der That eine

vor das Evangeliſche Weſen allzugroſſe Ungleichheit /
wann der Ryßwickiſche Friede mit zwey oder drey
Worten de ſtatu quo dem Domino Territori

das Arbitrium introducendi Simultanei ſoltebe -
nommen haben / und hingegen der Weſtphaͤliſche /
welcher ſammt dem ExecutionsReceſs , und ar -

ctiori modo exequendi , mit ſo groſſer Vorſichtig⸗
keit und nach reiffer Erwegung aller Sachen / denen

Unterthanen Art . F. §. 12 . v. Hoc tamen non ob -

ſtante &c . & ſeqq . wegen ihres freyen ungehinder⸗
ten Exercitii ihrer Kirchen und Kirchen⸗Gefaͤlle /

Schulen und dergleichen opeross cavirt / und alles

auff den bloſſen Statum des relpective 1624ſten
Jahres / oder wie es ante motus Bohemicos gewe⸗

ſen ; ingleichen auff die Oblervantz das nudum fa⸗

ctum poſſeſſionis und den Uſum ſetzet/ auch / daß
es kuͤnfftig hiernach ttricte gehalten werden ſolle/ Fro
norma perpetua ſtatuiret / die Landes⸗Fuͤrſtl. Supe⸗
rioritaͤt in ſo weit nicht einzuhalten vermoͤchte / da

doch die Religions⸗Claulul des Ryßwickiſchen Frie⸗
dens ehender einen engern Verſtand haben muß / in

dem in ſelbiger der Catholiſchen Religion allein pro —

piciret / der Evangeliſchen aber das jenige nichtbe⸗

nommen iſt / was ihr aus dem Weſtphaͤliſchen Frieden
gebuͤhret .

In dem uͤbrigen / weiß man ſichgar nicht zuerin⸗
nern / daß der Augſpurgiſchen Confeſſion Ver⸗

wandte Staͤnde dergleichen etwas in ihren Territo⸗

riis gegen Catholiſche Unterthanen practicirt / oder

noch taͤglich practicirenz und wann es geſchehen / ſo
waͤre es doch unrecht / und in alle Wege zu redreſſi⸗

ren .

Geſtalten es dann auch gewißlich zu keiner Llebe
und Einigkeit / ſondern zu Contuſion , Delordres

und Verbitterung unter denen Unterthanen gerei⸗
chet / wann demeinen Theilalle ſeine Kirchen / ge⸗

gen den Statum und Poſſeſſion des Anni regula -
tivi , zur Helffte / oder wol daruͤber / auff einmal / in

Abſehen auff Policey und Commercien⸗Sachen /

genommen / und dem andern angewieſen werden .

Schließlich iſt es an dem / daß alles / was an Se .

Churfuͤrſtl . Durchl . juͤngſthin gebracht / zum Theil
in notorietate beruhet und landkuͤndig ; Zum
Theil aber entweder aus Seiner Churfuͤrſtlichen
Durchl . und Dero Pfaͤltziſchen Regierung eigenen

hohen Verordnungen / oder wenigſt der Beam⸗

ten Befehlen und Deereten hergenommen iſt .

ſelbe erinnern wuͤrde / was in der Pfaͤltziſchen Reli⸗

bracht worden .

demſelben die von Seiner Churfuͤrſtl . Durchl . zu

Pfaltz hieruͤber ertheilete Antwort bekant worden ſeynz
Alſo habe man nicht unterlaſſen wollen / in Conti⸗

nuation des vorigen / ſelbigem das jenige / was man

gegen ſolche denen Evangeliſchen Staͤnden ſehr zu

Gemuͤthe gehende Churfuͤrſtliche Antwort / und die

darinnengeſetzte Principia , dem ChurPfaͤltziſchen
Herrn Geſandten anderweit vorſtellen / wie nicht we⸗

niger an das Jorpus Catholicum zu bringen ſich ge⸗

muͤſfigetgefunden / hiemit zu communiciren : Mit

dem gebuͤhrenden Erſuchen / davon an Ihre Kaͤyſ.
Majeſtaͤt allerunterthaͤnigſt zureferiren / und es da⸗

hin zu befoͤrdern/ daß Selbige dieſe / allein zu Auff⸗
rechthaltung der Friedens⸗Schluͤſſe/ einfolglich des

guten Vernehmens unter denen Reichs Staͤnden /

abzielende Schickung an Seine Churfuͤrſtl. Durch⸗
leuchtigk .zu Pfaltz / beyDeroſelben / vermittelſt Ihrer
allerhoͤchſten Authoritaͤtzu ſecundiren allergnaͤdigſt
geruhen moͤchten . Bey welcher Occaſion man zu⸗

gleich vernehmen wolle : Ob und wohin von aller⸗

hoͤchſtgedachter Ihr . Kaͤyſerlichen Majeſtaͤt auff die

letztlich deßfalls beſchehene allerunterthaͤnigſte Ke .

præſentation eine allergnaͤdigſte Antwort eingelan⸗
get ?

Nicht⸗

Inmngleichen hat man dem Kaͤyſerl. Herrn Con — n
Sommiſſario zu vernehmen gegeben / daß ſich der⸗geVorſtel⸗

gions⸗Sache an eben dein Tage juͤngſthin an ihn ge⸗ GYpoits
Gleichwie man min an Seiten des an den Kaͤpf.

Evangeliſchen Corporis nicht zweiffele / es werde Hn . Con -
f Commiſ -
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Nicht weniger iſt denſelben Tag an das Catho⸗
liſche Corpus Erinnerung geſchehen/ daß nemlich

der A. C. Verwandten Staͤnden anweſende Raͤthe /

Bottſchaffter und Geſandten keines weges zweiffel⸗

ten / es wuͤrden die Herren Catholiſche von ſelbſten
gnugſam begriffen haben / wohin Ihre Churfuͤrſtl .

Durchl . zu Pfaltz auff die jenige Vorſtellung ſich

ohnlaͤngſt erklaͤren laſſen / ſo hiebevor Dero hieſigem

Hn. Geſandten von Evangeliſchen Corporis wegen
geſchehen/ nñ was ſchlechte Oonſolation und Saris .

taction Evangeliei daraus ſchoͤpffen köͤien. Dieſelbe
bedancken ſich zufoͤrderſt gegen die Hnn . Carholicos

vor die gute Conteſtation , alles mit beytragen zu

helffen / was zu Auffrechthaltung des Religion⸗ und

Weſtphaͤltſchen Friedens im Reiche dienlich / und iſt
man dißſeits dagegen zu einem gleichmaͤſſigen erbie⸗

tig. Und ob man gleich anjetzo im Werck begriffen

iſt/ eine eigene Abſchickung von Evangeliſchen Cor⸗

Poris wegen an Se . Churfuͤrſtl . Durchl . zu Pfaltz
zu thun/ und Deroſelben die Nothdurfft weiter muͤnd⸗

lich repræ ſentiren zu laſſen / ſo hat man doch nicht

umbhin gekoͤnnt/ auff die Chur⸗Pfaͤltziſche Antwort
oder Erklaͤrung vorlaͤuffig das jenige dem Herrn

Chur⸗Pfaͤltziſchen Geſandten nochmalen vorzuſtel⸗
len / was die Beylage in fich haͤlt . Woraus man

mit dem Catholiſchen Corpore in continuation

des angefangenen Vertrauens communiciren / und

Beſchreibung

ſo mehr vergnügen / als ſolche in dem Buchſtaben
und Verſtand des WeſtphaͤliſchenFriedens / und der

Ihrigen Oblervantz / wie Sie / die Augſpurgiſche
Conteſſions - Verwandte / ſich hierinnen ſelbſten
fundiren / notoriè gegruͤndet / und nimmermehr zu
behaupten / daß Ihre Churfuͤrſtl . Durchl . durch De⸗

ro von Landes⸗Fuͤrſtlicher hoher Su perioritaͤt we⸗

gen / in Dero Landen / u Ihrer denen drey im Reich

tolerirenden Religionen zugethanen Unterthanen
mehrerer Einigkeit und Gemuͤths⸗Beruhigung be⸗

ſchehene Verordnungen / dem Religions⸗ und Weſt ,
phaͤliſchen Frieden / oder auch einigen Dero in GOtt
ruhenden gnaͤdigſt geliebteſten Herrn Vatters Chur⸗
fuͤrſtl . Durchl . hoͤchſtſel. Gedaͤchtnuͤß / gethanen ver ,

bindlichen Verſprechen / in einige Weiſe contrave⸗

niret : Ex quo capite die Chur⸗Pfaltz vermoͤge

Weſtphaͤliſchen Friedenſchluſſen reltit urret worden/
ſeye ex pſo Inſtrumento Pacis gnugſam bekannt /
und Ihre Churfuͤrſtl . Durchl . nicht zu verdencken /
daß Sie in Dero Landen eines gleichen Rechts mit

Dero allerſeitigen Augſpurgiſ . Conteſſions - Ver⸗

wandten Herren Neben⸗Staͤnden in Ihren Terri —

toriis zu genieſſen gedencken ; Und wuͤrde Ihro
Churfl . Durchl . beduͤrfftigen Falls mit aarhenti⸗

ſchen Proben zu belegen gar nicht ſchwer fallen/ daß
Dero der Augſpurgiſchen Conteſlion zugethane Un⸗

terthanen Ihre Churfuͤrſtl . Durchl . vor dieſelbe we⸗

anbey der zuverlaͤſſigen Hoffnungleben wollen / Sie /
Herren Catholici , werden der Sachen Wichtigkeit
daraus erkennen /inſonderheit aber dieſes behertzigen/
daß / wann der Weſtphaͤliſche und Religions⸗Irte⸗
den durch eine demſelben ſo ſchnurſtracks entgegen

Iaterpretation , ratione ſimultanei introducen -

di , wie in der Chur⸗Pfaͤltziſchen Erklaͤrung enthal⸗
ten / ſolte gekraͤncket werden / dergleichen Frincipia
auch bey Ihnen / HerrenCatholiſchen / Approbation
und Beyſtand finden / die Evangeliſche ein ſolches
anders nicht auffnehmen koͤnnten/ als daß hierdurch

umbgeriſſen werden ſolle.

hin nothwendig aus allem guten Vertrauen und

Act ivitdt / auch in andern ReichsSachen / geſetzet
wuͤrden / und alles GOtt und der Zeit befehlen
muͤſten .

Ein mehrers anzufuͤhren/ haͤttman dißmal unnoͤ⸗

thig ; die Importantz der Sachen redet zur Gnuͤge/
und die Conſequenß faͤllet maͤnniglichen in die Au⸗

gen / daß hoffentlich die Herren Catholiſche ſolche in

reiffe Conſideration ziehen / und dahero alle dienli⸗

che Ollicia bey Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . anzuwen⸗

den von ſelbſt geneigt ſeyn werden / damit naͤchſtens

hierunter eine reale Kemedur erfolgen moͤge/ als

worum man Sie hiermit geziemend anzulangen nicht

unterlaſſen wollen .

Die fernere Antwort / ſo Se . Churfuͤrſtl . Durchl .
in dem folgenden Monat Martio dem Corpori
Evangelico durch Dero Geſandtſchafft hinterbrin⸗

gen laſſen/ iſt dieſe geweſen : Ihre Churfl. Durchl .

zu Pfaltz haͤtten ſich zu dem Loͤbl. Corpore der Aug—

lauffende und deſſen gantze Conlittentz zerruͤttende

der Grund des Inttrumenti Pacis Weſtphahcæ
Welches unverhofften

Falls die Evangeliſche mit ihren Catholiſchen Herren
Mit⸗Staͤnden in dieſer Sach am Eude waͤren/ mit⸗

gen der Landes⸗Fuͤrſt⸗Vaͤterlicher Sorgfalt ſo ſehr

ſich beloben / als ſehr ſie ſich der harten Bedrangnuſß⸗
ſen und Unterdruckungen / welche ſie unter vorheri⸗

gen Reformirten Regierungen erlitten / ſich fort und

fort beſchweret . Wann uͤbrigens die angezogene

Nororietaͤt auff Ihrer Churfuͤrſtl. Durchl . oͤffent⸗

lich ergangene Verordnung bedeutet werde / welche /
Ihro Churfuͤrſtl . Durchl . vor der gantzen erbaren

Chriſtenheit zu vertheidigen ohnſchwer fallen werde /
wolten Ihre Churfüuͤrſtl. Durchl . ſolche gern ein⸗

ſtehen / deme allen aber / ſo auſſer denſelben / theils
contra ipſam contrariè factam notorietatem

von einigen Dero uͤbel intentionirten und unruhi⸗

gen Unterthanen / bloß zu Ihrer Churfuͤrſtl. Durchl.
Verunglimpffung / undDero Herren Neben Stän⸗

den Gemuͤther wider Sie auffzureitzen / ohnerfindltch

vorgeruͤcket/ deme muͤſten Ihre Churfuͤrſtl . Durchl .

nach wie vor kraͤfftigſt contradiciren .

Wolten uͤbrigens der eigenen Abſchickung/ wolnit
das Corpus der geſammten Augſpurgiſchen Con -

kellions - Verwandten Ihre Churfüͤrſtl . Durchl . be—

ehren wuͤrde/ erwarten / und derſelben den Ungrund

der wider Ihre Churfuͤrſtl . Durchl . vorgekommenen
Klage / und IhrerLandes / FürſtVaͤtterlicherin dem

phaͤliſchen Frieden kundirter Verordnungen

Wohlmeynung Recht und Fug ſolcher geſtal

zu erkennen geben/ daß beruͤhrtes Lobl . Cot pus
alle widrige m preſſiones verhoffentlichfallen laſ⸗
ſen / und Ihrer Churfuͤrſtl . Durchl . zubeſtaͤndiger
Unterhaltung guten Vertrauens / und der ſamill⸗
chen Religions⸗Verwandten in dem Reich fuͤhrende

gut⸗ und heylſame Iarentiones ſattſam abnehmen

werden . 38
Als auch hierauff / das Corpus Evangelicumg

Se . Churfl . Durchl . zu Brandenburg erſuchet / dierd
Uff
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gandes
hen / dafſelbe wuͤrde ſich mit Ihrer Churfl . Durchl . Se. Churfl . Durchl .zuPfaltz zu ſchicken / und Doe Cobent
in Puncto Religionis abgegebenerErklaͤrung umbjſelbe dem Herrn Baron von Wylich

zu
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ſolche auffgetragen / als hat d

16 . F. Julii bey Sr . Churfl.
qience gehabt/ und darinn naͤ

tion gethan :

Gleichwie Se . Churfl . Durchl . zu Brandenburg/
mein Gnaͤdigſter Herr /ſichnichts hoͤher angelegen

ſeyn laſſen / als mit Dero benachbartenChur und
Fuͤrſten in wahrer Freundſchafft und Vergaulicher
Correſpondeni zu leben / und um ſolche Dero Be⸗
gierde thaͤtlich zu erweiſen / alle

darzu dienende Mic⸗
tel mit Freuden an die Hand nehmen ; Alſo haben

Sſt. ſtehende Pro pofi -

davon / wie auch von Dero Freund⸗Vetterlicher und
Bruͤderlicher Affection zu verſichern / mit hertzll⸗
chem Wunſch / daß der Allerhochſte Euerer Churfl.
Durchl . Hohe Perſon in ſelbſt erwuͤnſchterGeſund⸗
heit und hohem Churfuͤrſtl . Wohlſtande noch lange

Jahre erhalten wolle ; nicht zweifflend/ es werden
Eu. Churfuͤrſtl . Durchl . nach Dero Welt⸗ beruͤhmten
Generoſitaͤt / Dero Hohen Orts darunter recipro -

ciren / und Ihro dieſelbe auff eben ſolche Weiſe zu

Gemuͤthe kommen laſſen .
Dieſem naͤchſt haben HoͤchſtgedachteIhr . Churfl .

Durchl . mein Gnaͤdigſter Herr mir befohlen / Euerer

Churfl . Durchl . in Dero hohen Namen vorzuſtellen /
daß Eu . Churfuͤrſtl . Durchl . ohne zweiffel erinnerlich
ſeye/ was geſtalt / das Corpus der Augſpurgiſchen
Confeſſions . Verwandten ſich gemuͤſſigt gefunden/
wegen der in Eu . Churfuͤrſtl . Durchl. Churfuͤrſten⸗
thum und anderen Dero zur Untern⸗Pfals gehoͤri—

gen Landen circa Eeclehaſtica , und was deme an⸗

hanget / vorgegangenen groſſen Veraͤnderungen und
Neuerungen Eu . Churfuͤrſtl . Durchl . gewiſſe Vor⸗

ſtellung durch Dero bey der Reichs⸗Verſammlung

befindlichen Geſandten zu thun .
Nachdem aber aus Eu Churfl . Durchl .durch ge⸗

dachten Dero Geſandten dem Corpori Evangeli -
corum zu zweyentmalen ertheilten Antwort / daſſelbe
wider Verhoffen zut erſehen geweſen / daß Eu . Churfi .
Durchl⸗ der Meynung ſeynd/ esſeye durch gedach⸗
te Neuerungen und Keligions - Gravamina , wel⸗

che das geſamte Corpus der Augſpurgiſchen Con⸗

feſſions - Verwandten / ſo in dieſem Stuͤck Pars

compaciſcens cum Catholicis in dem Religions⸗
und Weſtphaͤliſchen Frieden geweſen ſeynd / ange⸗

hen/ weder demſelben / noch einigen Dero Hn . Vat⸗

ters Churfl . Durchl. ChriſtmildeſtenAndenckens / ge⸗

thanen verbindlichen Verſprechen gemaͤß/ etwas zu

wider geſchehen ; Eu . Churfl . Durchl . auch nichts
verordnet haͤtten/ deſſen Sie nicht / vermoͤge gedach⸗
ten Frieden⸗Schluſſes von dands⸗Fuͤrſtlicher Macht
und Superioritaͤt wegen / unwiderſprechlich berech⸗

tigt ; ſothane Deutung und weit ausſehende Princt .

pia aber von der klaren Diſpoſition gedachter Re⸗

ligions⸗ und Weſtphaͤliſchen Friedens⸗Schluͤſſen/
und deren bißherigen Oblervantz / auch erfolgten
Rechts⸗Spruͤchen bey den Reichs⸗Dicaſteriis , in⸗

gleichen dem Schwaͤbiſch⸗Halliſchen Vergleich / wo⸗

rinn die Chur⸗Pfaͤltziſ. Kirchen⸗und Verwaltungs⸗
Ordnungen contirmirt worden / wie auch andern /
Eu . Churfl . Durchl . Hn Vatters / Chriſtmildeſten
Andenckens / und Eu . Churfuͤrſtl . Durchl . eigenen

erſelbige zu Juͤlich den . Eoangelicorum nicht agnoſcirt werden 1

— — 8

Sie mir gnaͤdigſt befohlen / Euere Churfl . Durchl . gelicum Sr . Churfuͤrſtl. Durchl.zu Brandenburg /
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Durchl . die erſte Au⸗ Als hat daſſelbe der Nothwendigkeit / und ſeinem Ver⸗

langen mit Eu . Churfl. Durchl . in allem vertrauli⸗

chen Vernehmen / zu des Vublici beſtem/ zu conti⸗

nuiren / gemaͤß erachtet / mittelſt einer eigenen Ab⸗

ſchickung / ſeine/ zu Erhaltung der Einigkeit und des

Wohlſtands im Roͤm. Reich abzielende Iurcntion

geziemend vorzuſtellen / und um eine gewuͤhrige Re⸗

medirung des Vorgegangenen inſtaͤndig erſuchen zu
laſſen .

Sothane Commiſſion hat das Corpus Evan -

meinem Gnaͤdigſten Herrn / aus beſonderm Ver⸗

trauen auffgetragen / und Dieſelbe erſuchet / jemand
Dero Raͤthen zu ſolchem Ende an Eu . Churfuͤrſtl .
Durchl . abzuſchicken / wie Sie aus dem Hoͤchſtge⸗
dachter Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . zu dieſem Nego -
tio aut horiſirenden Creditiv , welches Eu . Chur⸗
fuͤrſtl. Durchl . hiemit unterthaͤnigſt uͤbergeben ha⸗
ben will / mit mehrem zu erſehen / gnaͤdigſt geruhen
wollen / wozu Sie dann meine wenige Perſon gnaͤdigſt
gewaͤhlet/ der Zuverſicht / daß weilen ich die Gnade

haͤtte/ Eu . Churfuͤrſtl . Durchl . bekannt zu ſeyn /Sie

mich um ſo viel lieber anhoren / und mit einer tavo⸗

rablen Reſolution verſehen wuͤrden .

Eu . Churfl . Durchl . kan ich von meines Gnaͤdig⸗
ſten Churfuͤrſten und Herrn wegen verſichern / daß
das geſamte CorpusEvangelicorum und Hoͤchſtge⸗
dachte Se. Churfuͤrſtl . Durchl . hey dieſer Handlung /
auch ſonſten / Euerer Churfuͤrſtl . Durchl . nimmer

etwas zumuthen werden / was gedachten Frieden⸗
Schluͤſſen zuwider ſeye ; Sie ſeynd aber auch zu Eu .

Churfuͤrſtl . Durchl . hohen EÆquanimitaͤt und ge⸗
nereuſem Gemüuͤthe der Freund⸗Vetterlichen gewiſ⸗
ſen Zuverſicht / daß Sie gemeldtes Fundament der

Einigkeit und des guten Vertrauens unter geſam⸗
ten Reichs⸗Staͤnden / welches Eu. Churfl. Durchl.
Herrn Vatters Churfuͤrſtl . Durchl . Chriſt⸗ mild

ſten Andenckens / wie obgedacht / durch den Schwaͤ⸗

biſch⸗Halliſchen Vergleich beſtaͤttiget/ und ſeithero
ferner / ſo wohl / als Eu . Churfuͤrſtl . Durchl . ſelbſt
durch verſchiedene Authentiques und ſchrifftliche
Erklaͤrungen / welche Hoͤchſtgedachter / mein Gnaͤ⸗

digſter Churfuͤrſt und Herr in Dero Archiv ver —

wahret haben/ hoͤchſtruͤhmlichſt agnoſcirt / nicht

anfechten wollen / zumalen daraus nichts als Zer⸗
ruͤttung /Mißtrauen und andere ungluͤckliche Sui⸗
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tes im Reich entſtehen koͤnnen / davon auswaͤrtige
Puiſſances , ſo demſelben gefaͤhrlich ſeynd /am mei⸗

ſten profitiren werden .

Hoͤchſtgedachter Sr . Churfl. Durchl . Herrn
Vatters Gnaden haben Anno 1685 . da auf des

Herrn Chur⸗Fuͤrſten Carls Abſterben / nach Goͤttli⸗

chem Willen / die Pfaltz⸗Graͤfliche Chur E. Churfl .
Durchl . Herrn Vatters Churfl . Durchl . heimgefal⸗
len / alles was in ihrem Vermoͤgen geweſen / und vor

Dero Chur⸗FuͤrſtlichenHauſes Dienſt und Inter⸗

eſſe immer geſchehen koͤnnen/ aufrichtig contrihui⸗

ret / umb Ihr . Churfl . Durchl . Succeſſions⸗Rechte

und genommene Polietlion mainteniren zu helffen/
welches auch E. Churfl . Durchl . Herr Vatter in

verſchiedenen Schreiben danckbarlich erkennet .

ſchrifftlichen Verſprechen und Erklaͤrungen/ gaͤntz⸗
lich abgehen zja dem Ryßwickiſchen Frieden Schluß

Theatri Europæi XV. Theil .

Se . Churfl . Durchl . mein gnaͤdigſter Herr / haben
deren Sentimentsgefolget / und ebenfalls E. Churft .

ſelbſt zuwider lauffen / und deshalb à Corpore ] Durchl .Pfaltz;Graͤfl. urium und Diro alldortiger
Ccſce TLandes⸗

— —



1 699 .

Suchet um
eine Con

ference an

Nach deren

de Dedu -

ction uͤ⸗

bergiebet .

57⁰ Beſchreibung

Lakꝛdes⸗WolfahrtIhro ſo wohl beywaͤhꝛendemKrieg/ nicht rẽtablirt waͤren in das Recht Kriderici V. ſon⸗

als bey jüngſten Friedens/Lractaten / in Occatio - dern in diejura Electorum &Ptincipumbalatino .

nen auffs beſteangenommen / dergleichen haben auch rum ; ſie waͤren aber nicht der Meynung / deſſen ſich

andere EvangeliſcheReichs⸗Staͤndegethan/ alles in de rigore zu bedienen / ſondern haͤtten reſolvirt / die

der Hoffnung E. Churfl . Durchl. wuͤrden Deroſel ' drey im RoͤmiſchenReichzugelaſſene Religions⸗Ver⸗

ben Evangeliſchen Glaubens⸗Genoſſen in der Chur⸗ wandten in Dero Landen zu dulden / und denenſelben

Pfaltz den Genuß von dieſer Aſſiſtentzund Ofliciis das Simulraneum in denen ChurPfaͤltziſchen Kir⸗

hinwiederum empfinden / und ſie bey dem Statu Reli⸗ chen/ in ſo weit der Art . 4 . Inftrumenti pacis Kjs.

gionis , in welchen die Pfaltz durchden Weſtphaͤli⸗ wicenſis Deroſelben nicht im Wege ſtuͤnde / zuver⸗

Haltung er
nechftſtehen⸗

ſchen Frieden reltituiret worden / auch pro futura d&

perpetua obſervantia bleibenmuß/ ruhig leben / und

mithin dasjenige abſtellen laſſen / was deme zu wider
bey waͤhrendem Krieg alldort vorgangen iſt .

Das jetzige Gegentheil kan geſammtes Corpus

Evangelicorum und meinen gnaͤdigſten Herrn an⸗
ders nicht dann von Hertzen betruͤben/ und will daſſel⸗

be zuforderſt durch alle glimpffliche Mittelum die Ke⸗

mediirung bey E. Churfl . Durchl durch mich an⸗

ſuchen laſſen ; weilen aber bey einer Audientz allzu⸗

weitlaͤufftig fallen / auch E Churfl . Durchl. be⸗

ſchwerlich ſeyn moͤchte/ ziu Folge der ntructtonz

Corpore lVangelico , in das Detail dieſer Sache
zu treten / als habe hiemit E. Churfl . Durchl. unter⸗

thaͤnigſt bitten wollen/ daß es Deroſelben gnaͤdigſt ge⸗

fallen moͤge/ inige vonDero Miniſtris zu benennen /
mit welchen ich daruͤberin Conferent treten / und das⸗

jenige vorbringen koͤnne / was ich dißfalls in com⸗

miſſis habe. Juͤlich den §. 15 . Julii 1699 .

Hierauf iſt eine Conference gehalten und nach

derſelben den 22 . 12 . Juli folgende Deduction uͤber⸗

reichet worden :

Nachdem bey der von E. Churfl. Durchl . beliebten
Confetenimir deutlich zu verſtehen gegeben worden /
daß E. Churfl . Durchl . durch die in der Chur⸗Pfalt
in Kirchen und Schul⸗Weſen vorgenommene Ver⸗

aͤnderungen nichts gethan haͤtten/ als worzu Sie /
vermoͤg Inſtrumenti pacis Weſtphalicæ , undaus

Land⸗Fuͤrſtlicher Macht berechtigt waͤren/ fintema⸗
len Ihre Churfl . Durchl . zu Pfaltz / Carl Ludwig /
glorwuͤrdigſtenAndenckens / in die Pfaltz / xum o .

mnibus & lingulis Eceleſiaſticis bonis , juribus &

appertinentiis , quibus ante motus Bohemicos ,

Electores , Principesq̃ue Palatini gaviſi ſunt ,

reſtituiret worden ; woraus dann klaͤrlichzu erſehen/
daß ſolche Reltitutio nicht anderſter koͤnne verſtan⸗

den werden / alsmit ſolchem Recht / welches die Chur⸗
fuͤrſten zu Pfaltz einige decula ante motus Bobe -

micos undiſputirlich gehabt haͤtten ; daß auch hoͤchſt⸗
gedachte Se. Churfl . Durchl. zu Pfalt / Carl xudwig /
es alſo verſtanden und behauptet haͤtten / in ſolch Recht /

wie DeroHn . Vorfahren es exercirt / plenariẽ reſti⸗

tuirt zů ſeynz haͤttenauch Krafft deſſen/ des juris re⸗

riſche Gemeinden durch Evangeliſch⸗Reformirte Pre⸗
diger bedienen laſſen ; daß auch der dißſeits praten⸗

dirende Terminus à quo , annus nimirum 1618 .

in dem gantzen Iuſtrumeato Pacis unerfindlich /
und der §. 13 . Articuli 5. E. Churfl. Durchl . fa —

vorabel waͤre / und Dero per Amneſtiam recu -

perirtes Jus beſtaͤrckte/ ſintemalendarinnen deutlich
ſtatuirt waͤre: Quod terminus Anni 1624 . nul .

lum ptæjudicium create debeat iis , qui ex capi -

te Amneſtiæ reſtituendi veniunt . Daß E.

Churfl . Durchl . das jus retormandi auf ſolche

ter Dero Unterthanen zu Etabliren / vor den Un⸗

terhalt der dehrer und Schul⸗Diener gedachter dreyer

formanddl ſich bedienet / und gantze Evangeliſch⸗Luthe⸗

ſtatten / und dadurch Ruhe / Liebe / und Einigkeit un⸗

Religionen zuſorgen/ undzu dem Ende die darzuge⸗
widmete geiſtliche Guͤter adminiſtriren zu laſſen/ auff
das hoͤchſtezu verarrendiren / und einem jeden davon

Competentiam vivendi zuzulegen .

Ich bin dahero genoͤthiget/ E. Churfl. Durchl .
Nahmens Sr . Churfl . Durchl . zu Brandenburg /
meines gnaͤdigſten Herrn / und der ſaͤmmtlichen Ev⸗

angeliſchen Chur⸗Fuͤrſten/ Fuͤrſten und Staͤnden des

Reichs / vorlaͤufftig cum relervatione ulteriorum

zu remonſtriren / daß ſolches Principium irrig/ ein⸗

folglich dasjenige / was E. Churfl . Durchl . in Ver⸗

aͤnderung des Evangeliſchen Kirchen⸗Weſens in

der Chur⸗Pfaltz / nach vorberuͤhrtem einigen Lrinci —

pio vorgenommen / Schnur⸗ſtracks ſtreite mit dem

Inſtrumento Pacis Weſtphalicæ , und dahero
das Exercitium ſimultaneum , die Veraͤnderung
der Adminiſtration dergeiſtlichen Guͤter/ derſelben
Vertheilung und Diſtribution unter denen dreyen

Religions / Verwandten / wie auch die Hemmung der

Gewiſſens Freyheit zu redrelſiren / alles in priſti⸗
num ſtatum zu ſetzen und die lub Lit . A hiebey
kommende und in margine brevitatis cauſa nur

mit einigen Exempeln verificirte Gravamina

fuͤrderſamſt abzuſtellen ſeyn .
Damit nun deutlich und klar vorgeſtellet werde /

daß der Annus 1618. welches eintzig und allein diſ
putirt werden will / denen Unterthanen inderPfaltz
nothwendig zu Gut kommen muͤſſe / iſt zu præmit⸗
tiren / daß die Intention der ſaͤmtlichen Laciſcenten

geweſen / ihre Glaubens⸗Genoſſen ratione ſacto⸗

rum nicht aufeine kurtze per ſonelle Zeit / und mit ei⸗

nes oder andern Fuͤrſten Leben ſich endigen demn Fal

zu proſpiciren / ſondern Pro perpetua univeſſa -

li obſervantia , donec amicabiliter de religione
conventum fuerit ,

I . P . W . Art. 5. §. I . 24 . & paſſim.
zu tranſigiren ; wie Sie dann eben aus der Urſache
den vorgeſchlagenen Terminum von hundertJah⸗
ren / welcher kaum anjetzt zur Helffte verfloſſen/ co.
tundè abgeſchlagen / und dahero nicht vermuthet

werden kan / daß da Churfürſt Carl dudwig ſich nebſt

uͤbrigen hohen Paciſcenten anderer / ihnen nichts an⸗
gehender Unterthanen / welche tempore bacis Meſt⸗

phalicæ wuͤrcklich unter Catholiſcher dandsHerren

Bottmaͤſſigkeit geſtanden / ſo tapffer / wie Art . J. ö.

Hoc tamen non obſtante , geſchehen / mit ange⸗

nommen / und hingegen ihre eigene der Vilcretion

Catholiſcher ducceflorum ſolten uͤberlaſſenhaben.
Dahero dann die Chur⸗Pfaltz auch ex prelle &⸗

ſpecialiter inſtatum , quõ ante motus Bohemi-
cos fuit , reſtituirtiſt .

Art . 4 . 6. 6 . Deinde ut inferior Palatinatus

Weiſe klar behaupten koͤnten / wohlerwogen Sie totus , cum omnibus & figgulis Kccleſiaſti
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cis & ſecularibus juribus , bonis & apperti -

nentiis , quibus ante motus Bohemicos Ele -

ctores Principesq̃ue Palatini gaviſi ſunt, vel

gaudere potuerunt , eidem plenariè reſtitua -

tur .

wodurch denen Unterthanen prolpieirt zu ſeyn /

llaͤrlich erhellet /
Ex dicto loc . verb. Palatinatus : ubi non Prin -

ceps , ſed territorium , cujus Principalis pars

ſunt Subditi , in ſacris reſtituitur .

Ex d. Art . 4 . § . 13 . Deinde tota Domus Pa -

latina cum omnibus & ſingulis , qui ei quo -

cunque modo addicti ſunt , præcipuè vetò

Miniſtri , qui ei in hoc conventu aut aliàs

operam navarunt , ut & omnes Palatipatus
exules , fruantur Amneſtia generali , ſupra
( Art . 3. ubi in ſtatum ante deſtitutionem

reſtituuntur, ) delcripta , pari cum cœteris

( ſubditis ) in ea comprehentis jure , & hac

transactione in puncto gravaminum ( Eccle -
ſiaſticorum ) pleniſſime .

Ex d. Art . 4 . §. 19. quo Evang . Lutheranis

per exceptionem tribuitur Annus 1624 . quæ

exceptio firmat annum 1618 . quoad Refor -

matos .

Daß nun die Verba ante motus Bohemicos eben
ſo viel bedeuten / als ante Deſtitutionem, zeiget uͤber⸗

flüſſig
modo alleg . Artic .4. §. 13. v. 6. Fruantur

Amneſtia Generali ſupra deſcripta , ( Art . 3. )

cujus verba hæc ſunt : Art . 3. I . P . W. juxta
hoc univerſalis & illimitatæ Amneſtiæ fun -

damentum ſinguli S. R. I . Principes , Ele .

cores , Status , eorumqͥue Vaſalli , Subditi ,
& Incolæ , qui occaſione Bohemiæ Germa .

niæve motuum aliquid præjudicii vel damni

paſſi ſunt , plenarie in eum ſtatum in ſacris &

profanis reſtituantun , quo ante deſtitutionem ga -

viſi ſunt , vel gaudere potuerunt.
Welche Claulul , gleichwie das Fundament und

unbewegliche General - RKegul des gantzen Friedens
und aller Keſtitutionen iſt ;

D . Art . 3. pr . juxta hoc univerſalis &Illimi -

tatæ Amneſtiæ fundamentum .

dergeſtalt / daß die hohen Herren Paciſcenten davor

gehalten / daß keine weitere Benennung der Keſti -

tuendorum vonnoͤthen.
Art . 4 . pr . Et quamvis ex hac regula genera -
Ii facile dijudicari poſſit , qui & quatenus
ſunt reſtituendi , tamen ad inſtantiam quo-
rundam &c .

Alſo geſtehen Ewere Churfuͤrſtl. Durchl. ſelbſt ein /
daß die Verba : ante deſtitutionem ſimpliciter ,
immediatè ante deſtitutionem zu verſtehen/ und

allhier die dubditi zugleich mit in Sacris & profanis
immutabiliter reſtituiret worden ; wie dieſes zu ver⸗

ſchiedenen mahlen in der mit mir gehaltener Oonte .

rentz / auff mein Anfragen / bejahet worden . Wann
nun quoad Palatinatum dißfalls nichts ſingulie -
res ſtatuirtiſt / da doch die Hohe Herren Paciſcen⸗

ten nicht einſtens der Pfaltz [ pecialiter wuͤrden ge⸗
dacht haben / wann ſolches nicht waͤre verlanget wor⸗

denz

Art .4. Pr . Et quamvis ex hac regula . &c .

und dahero ſelbige unter der Dilpolitionder General⸗
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Regul notoriè begriffen / und nur als ein Kxem⸗

plum der Keſt ituendorum in d . Art . 4 . zum U⸗

berfluß benennet und in deſſen §. rz. ſich exprelss auf
die Awneltie ſupra Art . 3. deſcripra beʒogen wird /

einfolglich Keſtitutio in ſtarum ante motus Bo -

eben ſo viel heiſſet/ als ante deſtitutio -

nem , quæ facta eſt anno 1618 . ſo ſiehet man nicht /
wie die Verba ante motus Bohemicos anderſter /
als auff den Annum 16185roͤnnen reterirt werden ;

Daß alſo dieſer Ferminus in Inttrum . P . W. gnug⸗

ſambefindlich iſt . Und thut nichts zur Sachen / daß

Churfürſt Carl Ludwig / hoͤchſtſeligen Andenckens /
inalle jura , quibus non Elector , ſed Electores

gaviſiſunt , reſtituirtiſt ; Dann auſſer dem/ daß
nicht Er / ſondern die Pfaltz in omnibus ſacris hier

reſtituirt worden / und der gewoͤhnliche S§tyluses
alſo mit ſich bringet ; ſo verſtehet ſichohne dem / qua⸗
tenus jura priſtina ſpeciali diſpoſitioni pacis non

ſunt contraria ; ſpecialia enim derogant genere -

libus . Nun iſt aber in d . Hoc tamen non obſtan⸗

te &c . allen und jeden Churfuͤrſten undStaͤnden des
Reichs / das ſonſt ante Pacem Weſtphalicam per

Praxin Imperii zugekommene jus reformandi no -

toris limitirt , ut ſalvus maneat ſtatus Subdito -

rum Anni 1624 . wovon die Churfuͤrſtenzu Pfaltz zu
eximiren eine Exception iſt / welche probirt wer⸗

den muß : und werdenja EwereChurfuͤrſtl. Durchl .
dißfalls nicht melioris conditionis , als alle uͤbrige
Churfuͤrſten und Staͤnde des Reichs ſeyn wollen /
welche ſothanes Principium einmuͤthig agnolci⸗
ren .

Obwol auch Annus 1624 . der Pfaltz nicht avan .

tageux iſt / wovon gedachter §. ERoc tamen non

obſtante , &c. redet / ſo heiſſets doch Art . J. §. T3 .

Terminus Anni 1624 . nullum creare debet

Præjudiciumiis , qui ex capite Amneſtiæ re -

ſtituendi veniunt .

worauff das Iuſtrumentum Pacis die Reſtituen -

dosex capite Amneſtiæ expreſsè exweiſet.
Art . 3 . inf . Nam quantum juris in bonis Ec -

cleſiaſticis hucusque controverſis ejusmodi
reſtituti , velreſtituendi ſint habituri , pate -
bit infta (Art. 50de gravaminum Ecclefiaſti .

corum compofitione .
Nun aber wird ratione horum nichts anders dis .

Poniret/als daß der Annus 1624 . ihnen nicht præ⸗

judiciren ſolle/
dict . Art . F. §. 13 .

als denen in Puncto Religionis & Reſtitutionis

idem terminus und expreſsè cavirt iſt/
d. Art . 3. §. 1. VeVaſalli , Subditi , Cives & In -

cola , quibus occaſione Poſemiæ ( id eſt , Pala -

tinis ) aliquid præjudicii illatum eſt , plenariè
in ſtatum , quo aute deſtitutionem gavift
ſunt, vel gaudere potuerunt , reſtitvantur .

Dieſem nach kan/ ohne ſich ſelbſt Zwang anzuthun /
der §. Terminus 13 . denen Pfaͤltziſchen Untertha⸗
nen nicht verſaget werden / dum æqus ex capite
Amneſliæ ſint reſtituti , ac ipſe Princeps

Art. 3 . §. 1. Art. 4. §. 6. & 13 .

Et quidem non ſolum contta Extraneos , wie in

der Conferentz ſoutenirt werden wollen ; ſed et⸗

iam in caſu offenſæ , vel deſtitutionis , contra

ipſum Princi pem .

Eciee d. Art .
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d. Art . 3. §. 1. Verbis : Ab una vel altera par -

te , 6. 193 . R . Imper , de Anno 1654 . &c .

Wir ordnen und ſetzen auch/ daß kein Stand ge⸗

gen ſeine eigene Unterthanen und Buͤrger/ in Re⸗

ligions⸗Sachen wider denFriedenſchluß / mit Ge⸗
walt und eigenmaͤchtiger Beginnung das gering⸗

ſte nicht attentiren oder vornehmen ſolle/ ꝛc.
Wie dann notoris viele ſelbſt in der Pfaltz / welche
dein Feind adhæriret / contra ipſum Principem ,

poſt Pacem Weſt phalicam veſtituirt / und alle

amneſtiæ Pacis dergeſtalt verſtanden werden muͤſ⸗
ſen ; deſſen viele merckwuͤrdige Exempel aus dem

letzen Ryßwickiſchen Frieden koͤnnten beygebracht
werden .

Es waͤre ferners auch die hoͤchſte Iniquitaͤt / wann
das jenige / welches in dicto Art . J . §. 13 . in favo -

rem reſtitutorum ex capite Amneſtiæ dißfalls
verordnet / in Norum maximum detrimentum

interpretiret / und ihnen ein des - avantageuſerer
Terminus , als Annus 1624 . ſelbſt geweſen / geſe⸗

zet / und usquẽ ante Reformationem hinaus ge-

ſchritten / auch die Verba , ante motus Bohemicos ,

dergeſtalt wolten detorquiret werden z wodurch/

nebſt der Pfaltz / auch andere alſo reſtituirte / ver⸗

moͤg dieſer neen Erfindung / welche bey niemand

anders approbation findet , des univerſal Reli⸗

gions⸗ und Weſtphaͤliſchen Friedens wuͤrden verlu⸗

ſtigt gemacht / und das gantze Fundament und die

General⸗Reſtitutions⸗Regul uͤber einen Hauffen
geworffen werden .

Gleich wie nun dieſes ſo hell und heiter/ als die

liebe Sonne ; alſo hat ſich biß dato unter denen /
welcheſo haͤuffig der Proteſtirenden jura ex profeſ⸗
ſo mit hoͤchſter animoſitaͤt anzufechten getrachtet /
niemand gefunden / der denen Pfaͤltziſchen Unter⸗

thanen den Annum 1618 . diſputiret / viel weniger
die Verba, ante motus Bohemicos , auff etliche Sæ -

cula retròꝰ hinaus extendiret haͤtte; als woraus

nothwendig diß Abſurdum folget/ daß die ex capi⸗
te Amneſtiæ reſtituirte einen Terminum à quo
indefinitum und alſo nullum haͤtten/ mithin ohn⸗
nöthig geweſen waͤre / die Verba , ante motus , da⸗

bey zu ſetzen.
Es iſt dahero umb deſto befremndlicher / daß man

ex ſenſu maximè claro ein dubium fingiret / und
in ficto caſu dubio ſelbſten Judex ſeyn will / da

ſonſten in calibus revera dubiis , Comitialis de -

ciſio requitiret wird / und biß ſothane erfolget / alles
in ſtatu priſtino , juxta normam annorum re -

gulativorum zu laſſen .
Art . 17 . §. 4 . & 6. Inſtrum .P. W.

Die Execution Pacis wird der rechte Interpres die⸗

ſer offt beruͤhrten Woͤrter ſeyn muͤſſen: Da dann

bekannt/ daß ChurfuͤrſtCarl Ludwig / gl. m. nicht al⸗

lein in ſtatum Anni 1618 . tam in ſacris , quam

profanis reſtituirt worden / und alle Catholiſche
Gemeinden / ſo Anno 1618 . nicht in poſſeſſione
geweſen / depollediret ; hingegen die jenige / ſo ſel⸗
bigen Annum dociret / gelaſſen / alle jura Eccleſia -

ſtica nach dieſem Anao mit denen benachbarten Ca⸗

tholiſchen Reichs⸗Staͤnden / wie man ſich dißſeits
auff die zwiſchen Churfuͤrſt Carl Ludwig und Dero

naͤchſt angeſeſſenen Catholiſchen Fuͤrſten und Bi⸗

ſchoͤffen gepflogene Tractaten und auffgerichtete
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nach ſelbigem Anno genoſſen / und entrichtet / alſo
daß biß auff den letzten Krieg ſowol Chur⸗Pfaltz ver ,
ſchiedene geiſtliche Jura und Keditus denen benach⸗
barten Stifftern / Maynz / Worms / Speyer ꝛc. als
dieſelbe vice verſa an Chur⸗Pfaͤlziſche Reformirte
Gemeinde ohne einige Widerrede nach dem ſtatu
1618 . præſtiret / und ſich nie einfallen laſſen / den
Annum 1618 . der Pfaltz ön diſputiren ; welches
E. Churfuͤrſtl . Durchl . umnb deſto weniger unverbor⸗
gen iſt / als Sie nebſt Baaden⸗Baaden erſt noch
kuͤrtzlich dem Abt von Tholey ihr noch Anno 1618 .

gehabtes Jus Patronatus uͤber verſchiedene Kirchen
vermeyntlich cedirt / und ſelbſt in der vorderen Graf⸗
ſchafft Sponheim / nach dem Anno 1618 . viele
Prærogativen beſitzen; auch die Adminiſtrations -
Commiſſion die benachbarte Stiffter von Præſti —

rung ihrer juxta Annum 1618 . ſchuldiger Zinſen
nicht loßgezehlet hat .

Und eben nach dem Anno 1618 . nicht aberer

jure Reformandi , haben hoͤchſigedachte Se . Chur⸗

fuͤrſtl. Durchl . Carl Ludwig P . m. ( ſalvis tacen li .

bertate conſcientiæ & exercitio Religionis in

vicinia , aut ædibus proptiis ) in einigen / mit &o-

angeliſch⸗Lutheriſchen meiſtentheils beſetzten Doͤrf⸗
fern / Reformirte Pfarrer inttalliren laſſen / weilen

nach Ausweiß der ſo genannten Einſchreib⸗Buͤcher
Anno 1618 . daſelbſten notoriè Reformirte Predi⸗
ger geſtanden .

Nach eben dieſer Norma des 1618 . Jahrs hat
deſſen Succeſſor, Churfuͤrſt Carl hoͤchſtſeligſtenAn⸗
denckens / ontinuiret / alles obgedachter maſſen ver⸗

ſtanden / und durch den Schwaͤbiſch/ Halliſchen Ke⸗

ceſs den Statum Keligionis , qui ante matus Bo -

hemicos fuit , laut Extract ſub Lit . B. confirmi -

ret / beſtaͤtiget und ſtipuliret .
Seine Churfuͤrſtl . Durchl . Philipp Wilheln/

ChriſtmildeſtenAndenckens / gleich wie Sie in ge⸗/

dachtem Nedeſs expreſſe geſtehen / daß der Art . In⸗

ſtrumenti Pacis Weſtph . denen Pfaͤltziſchen Un⸗

terthanen zum beſten verordnet ; alſo haben Sie auch

die Zeit ihres Lebens nach deſſen wahrem Verſtand
darob gehalten / und den Annum 1618 . nie criti -

ſiren laſſen wollen .

Ew . Churfuͤrſtl . Durchl . ſelbſt haben ſolches von

Anfang Dero Regierung / biß noch vor kurtzer Zeit /

hoͤchſtruͤhmlichſt erkennet / und den Halliſchen Ke⸗

ceſs ſowol als Dero Hn. Vatters Churfuͤrſtl. Durchl .
vielfaͤltig / und theils mit Fuͤrſtl. Ehren und Worten

confirmiret / und noch erſt vor wenigen Jahren
darob ſteiff gehalten / wie ſolches aus hiebey liegender
Lit . C. zu erſehen / in ſpecie aus Num . I . 2. 3 . &

ſeqq . item Num . 21.
Inſonderheit haben Hoͤchſtgedachte Ihro Chur⸗

fuͤrſtl. Durchl . Philipp Wilhelm / 8l. w. das Inltru -

mentum Pacis Weſtphalicæ und Halliſchen Re -

ceſs ſelbſt alſo interpretiret / daß das dichultaneum

Catholicæ Keligionis in denen Evangeliſchen
Kirchen nicht eingefuͤhret werden koͤnne/ in dem erſt

lich Sie nicht nur neue abſonderliche Kirchen zu

dem Roͤmiſch / Catholiſchen Exercitio zu Heydel⸗

berg / Weinheim ꝛc. und anderswo erbauen laſſen,
Num . 4. & 6. Lit .C.

Sondern auch zu Manheim das Coẽxercitium

Pacta beruffet / reguliret / die Reditus reſpectivèſführten Urſach verlanget / weilen ſelbige eine Hof,
in der Concordi - Kirche aus der expreflen ange⸗

Capelle
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Receſs und Inſtrumenti Pacis Weſtphalicæ ge -

ſchehen koͤnne . Num . J. Lit . C.

Welches noch deutlicher bey der Guarniſons -

Kirche zu Heydelberg erſcheinet ; worinnen / als ad

interim , biß die St . Jacobs Kirche erbauet ſeyn
wuͤrde / das Exercitium Catholicæ Keligionis

eingefůhrt / Se . Churfuͤrſtl . Durchl. ſich reverſiret/
daß nach adimplirter Condition nicht allein alles /

dem Halliſchen Receſs gemaͤß / in vorigen Stand

wieder geſtellet werden / ſondern auch nie in einer an⸗

dern Kirche dergleichen begehret werden ſolte.
Num 4 . & 6 . Lit . C.

So fuͤhret das Anno 1685 . publicirte Kcli -

gions . Patent das Catholiſche Keligions - Exerci -

tium zwar; in denen Pfaͤltziſchen danden ein / aber

mit dieſer expreſſen Condition , daß es ohne Nach⸗
theil der Evangeliſchen in ihren beſitzenden Kirchen

ſeyn ſolle. Num . 7 . Lit . C .

Und wie es in der Erlaͤuterung lautet : Daß da⸗

durch nicht intendirt werde / denen Evangeliſchen
in ihren zuſtaͤndigen Kirchen einigen Abbruch und

Nachtheil zuzufuͤgen; ſondern / daß ſie vielmehr bey

allem und jeden / wiees dieſelbe biß anhero gehabt / auch
noch ferners beſtaͤndig und ruhig gelaſſen werden ſol⸗
ſen . Num . 8. Lit . C .

Zu welchem Ende auff Churfuͤrſtl . Befehl von

allen Cantzeln publicirt worden / daß Se . Churfl .
Durchl . das Neben⸗Exercitium in denen Evange —
iſchen Kirchen nicht einzufuͤhren gedaͤchten; Num .

7 RieG

Dahero dann auch/ denen Evangeliſch⸗Lutheri⸗
ſchen zu Faveur , das Religions - Mandat dahin er⸗

aͤutert worden : Daß ſelbige durchgehends / nicht

weniger / als die Catholiſche ein freyes Keligions -
xereitium , und was darzu gehoͤret / aller Orten ha⸗
ben ; aber ſelbſten mit Kirchen auff ihren Koſten ver⸗

ſehen moͤchten . Num . 10 . Lit. C.

So haben auch Se . Churfl. Durchl . nach dieſer
lnterpretation bißweilen Catholiſche / ſo de facto

das Simultaneum eingefuͤhret/ wieder depoſſidi -
ren laſſen ; mit angefuͤhrter Urſach / daß Sie ihre
Reformirte Unterthanen / dem Halliſchen Keceſ -

gemaͤß/ bey dem Intrumento Pacis zu ſchuͤtzen ver⸗

ſprochen haͤtten .Num . 16 . 17 . 18 . & 19 . Lit . C.

Dergleichen auch Eu . Churfuͤrſtl . Durchl . noch
Anno 1694 . von Chur⸗Mayntz und Wuͤrtzburg
dißfalls in iisdem terminis , wegen eingefuͤhrten
Simultanei in etlichen Kirchen / nachdruͤcklich die

Kemedirung begehrt . Num . 22 .& 23 . Lit . C.

Auch bey Verpfaͤndung des Amts Bocksberg / vor

Ihre Reformirte Unterthanen exprelsè paciſcirt /
daß / dem Halliſchen Keceſs gemaͤß / alles in ſtatu

quo gelaſſen werde . Num . 21 . Lit . C.

Wie dann Eu . Churfl. Durchl . bey der Erb⸗Hul⸗
digung / und Antrettung Ihrer Regierung ebenfalls /
allen Ihren Unterthanen ſolches nachdruͤcklich ver⸗

ſprochen ; gleich Dero Herrn Vatters Churfuͤrftl .
Durchl . kurtz vor ſeinem Ende gethan . Num . 19 .
& 26 . Lit , C .

Wie wenig man auch das Simultaneum in
denen Evangeliſchen Kirchen einzufuͤhren intentio⸗

625
geweſen / erhellet aus der / wegen der Kirchhoͤfe
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Capelle / und uͤber dem / bey deren inauguration ein gegebenen gnaͤdigſten Verordnung Krafft deren /
Roͤmiſch⸗CatholiſcherPrieſter die Eingangs⸗ Rede bey Begrabung der Catholiſchen/ ſo lange ſie mit ei⸗

gehalten haͤtte/ und alſo ohne Abbruch des Halliſchen genen Kirchhoͤfen nicht verſehen / der Prieſter cum

ſtola , oder die Schuͤler mit dem Geſange auff die

Kirchhoͤfe nicht gehen doͤrffen ; ſondern aufferhalb ſte⸗
hen bleiben můſſen. Num . 13 . Lit . C .

Wie ingleichen aus der Verordnung / wegen

Evangeliſchen Glocken⸗Gelaͤuts / welches die Catho⸗
liſche gar nicht ad actus religioſos haben brauchen

ſollen ; ſondern nur gegen die Gebuͤhr / bey Begra⸗
bung ihrer Todten / ſo lange ſie mit eigenen Glocken
nicht verſehen . Num . 1F . & 19 . Lit . C .

Wie nun ſo wol Eu . Churfl . Durchl . als Dero

Herrn Vatters Churfuͤrſtl . Durchl . oben deducitter

maſſen / das Simultaneum nie einzufuͤhren gemeint

geweſen ; alſo haben Sie noch vielwentget einige
Reditus oder Gefaͤlle denen Evangeliſchen Unter⸗

thanen hinweg zu nehmen / oder mit denen Catholi⸗

ſchen zu theilen jernals vorgehabt / ſondern vielmehr /
wann dißfalls der geringſte Eintrag geſchehen wol⸗

len / alſobald remediret , laut Num .J. 8.9 . 10. 4

14 . 16 . 18 . 19 . 20. 21. 22 . 23. Lit . G.

Als wozu Sie / Krafft Schwaͤbiſch⸗Halliſchen
Receſs , ſich kraͤfftigſt nach dem Inhalt des Inſtru —

menti Facis Meſtphalicæ und der Verwaltungs⸗
Ordnung Churfuͤrſt Friderici Tertii verbunden /
laut ſupra Lit . B.

Maſſen dann das Inſtrumentum Pacis Weſt⸗

phalicæ in terminis verordnet : Quod ſubditi
manere debeant in poſſeſſione omnium Tem -

plorum , Monaſteriorum , Hoſpitalium , cum
omnibus Appertinentiis , Reditibus & Acceſ -

ſionibus , & hæc omnia ſemper & ubique ; tur -
bati verò vel deſtituti plenariè reſtituti .

Art . 5 . § . 31 .& 32. Inſtrument . Pac. Weſtphal.
Alſo / daß keinesweges ſalea pace & ſalvo ſtatu præ -
dicto , vielweniger ohne Verletzung des Halliſchen
Receſs , und der Kirchen⸗Rahts / und Verwaltungs⸗
Ordnung /die geiſtliche Guͤter und Gefaͤlle zur Helffte
oder zum Theil denen Catholiſchen koͤnnen adjudi -
cirt oder gegeben werden .

Gleiche Beſchaffenheit hat es mit denen Juribus
und Adminiſtration der Redituum , quæ exer -

citio Religionis annexa ſunt .

dicto Artic . 5. §. 31 . verſ . Cujuſmodi an -

nexa &c .

Zumalen in offtberuͤhrtein Halliſchen Receſs wuͤrck⸗
lich verſehen : Daß der Kirchen⸗Rath undſo genan⸗
te Verwaltung / jederzeit bey denen Reformirten allein

verbleiben / und die Adminiſtration der geiſtiichen
Gefaͤlle niemand anders anvertrauet ; auch dieſe beyde
Collegia , in allen ihren Kunctionen / auff ewig ge⸗

laſſen werden ſollen . Vide ſupra Lit . B.

Die Gewiſſens⸗Freyheit / und was dem anklebet /
anbelangend / kan ich bey der in offtgedachter Con -

ferentz gegebenen Verſicherung wohl acquieſciren /
wann nur Eu. Churfuͤrſtl . Durchl.Dero Declara .
tion ſchrifftlich zu ertheilen / gnaͤdigſt geruhen wol⸗

ten : Daß Sie / nach Inhalt des Inttrumenti Pa⸗

eis Weſtphalicæ und Halliſchen Receſs , dieſelbe
einem jeden unbeſchraͤnckt laſſen / niemanden dawi⸗

der directè vel indirectè turbiren / oder/ daß ſolches
von jemand geſchehe/ geſtattenz ſondern alle und jede
dawider vorgegangene in denen GSravaminibus ent⸗
haltene Contraventiones ab-⸗und alles in priſti⸗

num

1699 .
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Chur⸗Pfaͤl .
Antwort

auff die ů⸗
bergebene
Dedu -

ction .

Beſchreibung
num ſtatum , juxta veram intentionem Pacis

Meſtphalicæ , ſo wie es immediatè ante motus

Bohemicos , id eſt , Anno 1618 . geweſen/ wieder

herſtellen wollen / ꝛe.
Dieſem nach erſuche E. Churfl. Durchl . in dieſer

ſo klaͤrlich in Inttrumento pacis Weſtphalicæ und

dem Halliſchen Keceſſ decidirten / vonE. Churfl.
Durchl . ſo wohl als Dero Herrn Vaters Churfl⸗
Durchl . Chriſtmildeſten Andenckens / Pproprio mo -

tu auf dieſe Weiſe interpretitten Sach / inſtaͤn⸗

digſt : Sie geruhen das Exercitium ſimultaneum ,

die Veraͤnderung der Adminiftration der geiſtlichen
Guͤter / derſelben Vertheilung und Diltributſon

unter die drey ſaͤmtliche Religionen / wie auch alle uͤbri⸗

ge Neuerungen und Gravamina gnaͤdigſt zn re⸗

dreſſiren / und nebſt der voͤligen Gewiſſens⸗Freyheit
alles in den Stand / wie es An . 1618. geweſen / zu ſezen.

Hierdurch werden Se . Churfl . Durchl . zu Bran⸗

denburg / mein gnaͤdigſter Herr / und ſaͤmmtliche Ev⸗gnaͤdigſter H

Reichs beruhiget / E. Churfl . Durchleeigenes Hohes
Intereſſe befoͤrdert / der ſo noͤthige Friede und Ei —

nigkeit im Reicherhalten / das gute Vernehmen zwi⸗

ſchen allerſeits Staͤnden procurirt , und alle wi⸗

drigen Falls / daraus zu befahrende gefaͤhrliche Suiten

bey dieſen ohne dem weit ausſehenden Conjunctu⸗

ren / abgewendet .

angeliſche Churfuͤrſten/ Fuͤrſten und Staͤnde des

wickiſchen Friedens / Tractaten und ſonſten bezeigt
umb dieſelbe in Vorfallenheiten zu erwiedern ſich an

gelegen laſſen ſeyn werden ; alſo gereichet Ihro
Churfl. Durchl. zu Pfaltz / daß Ihro Churfl. Durchl.
zu Brandenburg und das loͤbliche Corpus Evange⸗

licum mit Deroſelben durch eine eigeneAbſchi
ckung uͤber dasjenige / was wegen der vermeinten
Religions⸗Veraͤnderung in der ChurPfalz bey Ih⸗
nen vorkommen / ſich vernehmen wollen / zu ſonder⸗
bahrem dancknehmigen Gefallen / umbſo mehr/ je
mehr Ihro Churfl . Durchl . billig zu Hertzen ge⸗
nommen / daßSie ſich hierunter mit verſchiedenen
unerfindlichen Auflagen / von einigen uͤbel inten⸗

tionirten / und pro publico weniger / dann vor ihr
privetum beſorgten / eine Zeithero beſchwehrtſehen
muͤſſen. Ihro Churfl . Durchl. haben zwar denen

Auigſpurgiſch . Confetlions - Anverwandten/Geiſtli⸗
chen und Gemeinden / auf derſelben wider den Re—

formirten Kirchen⸗Rath / unnachlaͤſſig gefuͤhrte
ſchwere Klagen ein eigeues Conliſtorium / undan

Endund Orten / allwo einigen gantz Lutheriſchen
Dorffſchafften Reſormirte Kaltoren vormahlen

aufgedrungen worden / Augſpurgiſche Contetlions⸗
Verwandte Paſtorces verwilliget / auch zu mehrer

Vereinigung ihrer verſchiedenen Religionen zuge ,
thanen / in beſtaͤndigem Zwietracht und beſchwehrli
chen Weiterungen ſich befindenden Unterthanen

n

und zu Keſtabilirung Dero durch das leidige Krle —

Beylagen zu Beſtaͤrckung einiger pallages in dieſer ges⸗Weſen / biß auf den Grund zerſtoͤrter Lande / aus

Deduction , und inſonderheit von den vielfältigen Lands Chur - uͤrſtlicher Vorſorge und Woltmeh,

guten Conteſtationen / ſo wohl Sr . Churfl .nungverordner / daß dieKirchen / Glocken und Freyd/

Durchl . ſelbſten / als Dero Herrn Vaters Hoͤfe denen im Reich rolerirten dreyenReliglonen

Es hat auch der Herr Abgeſandte unterſchiedene

1699,

glorw . And . wegen Verſicherung des Exercitii ſolcher geſtalt / jedoch daß keine der andern in freyot

Religionis nach der bißherigen Obſervance , als Ubung deren Gottesdienſts imgeringſtenverhinder/
auch wegen remedirung der Contraventionen lich falle gemein ſeyn / und ſaͤmmtliche Iyhrer
nach dem Friedens ⸗Schluß zu Ryßwick beygefuͤget/ Churfl . Durchl . Unterthanen / nach berelts ehemah /
derer man ſich dieſes Orts / damit die Materie nicht zu len introducirtem neuem Calender / zu Verhuͤtung

ſehr auffſchwellen moͤchte/ entſehen muͤſſen/ ſonſten der ab Fuͤhrung beyderley Zeiten relulkirender oͤffent/
aber in denen hiervon publicirten Acten zuſehen ſind . licher Aergernuͤſſen und ſchaͤdlicherContuſionen /die

Rath und Obriſter⸗Com mitlartus, Freyherr von

Wyllich zu Beeꝛelaer , Namens jezt hoͤchſtgedachter

Sr . Churfl . Durchl. und des loͤblichen Corporis
Evangelici , bey verſtatteter Audientz ſo wohl / als

bey und nach gepflogener von ihme veranlaſſeter Ton-
ferentz / wegen der in der ChurPfaltz in Religions⸗
Sachen beſchehener Verordnungen / ſo muͤnd⸗als

ſchrifflich vorgebracht.
Wie nun Ihro Churfl . Durchl. zuPfaltz / vor

Ihro / von wegen Ihrer Churfl . Durchl .zu Bran⸗

denburg und Wolloͤbl . gedachten Corporis beſchehe—
ner Freundſchaffts⸗Verſicherung / gebuͤhrenden
Danck erſtattet / und ſolche ihrer Seits beſtens zu

unterhalten / auch die loͤbliche Vorſorge und Alli —

ſtentz / welche Ihrer Churfl . Durchl . und weyland
Dero gnaͤdigſt geliebteſten Herrn Vatters Churfi .
Durchl hoͤchſtſeligſter Gedaͤchtniß/ nach anerwachſe⸗
ner Chur⸗Pfaͤltziſchen Succellion , Ihro Churfl.
Durchl .zu Brandenb. und obgemeldten Dero Hn. Va⸗
ters C. D. benebens eintgen Augſpurgiſcher Conteſ⸗

14

Se . Churfl . Durchl . zu Pfaltz aber haben Ihm den

30 . 20, Julii hiernechſt befindlicheAntwort ertheilet : haben aber hierdurchim geringſten nichts verorduet/
Ihro Churfl . Durchl . zu Pfaltz haben deß mehrern

vernommen / wasIhro Churfl. Durchl . zu Branden⸗ phaͤliſchen Friedens⸗Schluͤſſe ſtreitet / ſondernallembe⸗
burg Cleviſcher geheimer Regierungs⸗Rath / Kriegs⸗

ſion verwandten Herren Staͤnden / bey den Ryß⸗

neue Zeit allein feyren ſollen. Ihro Churfl . Durchl/

ſo mit der klaren Dilpolition der Religions /unWeſ

meſohierinnfalls verbindlich und mit Beſtand alle·
girt werden mag / vielmehr aͤhnlichund ganz gelnaͤß/
als einiger maſſen zuwider .Daß Ihr . Churfl . Durchl.
Dero Augſpurgiſchen Conteſlions⸗Verwandten /
Geiſtlichen und Unterthanen ein eigenes Conbditto -

rium zu verwilligen / undwo die Dorffſchafften jeztge⸗

dachter Augſpurgiſcher Conteſuongantz zugethanan
Stattder Reformirten Geiſtlichen / von ſelblgerRe⸗
ligion anzuordnen / vermoͤge des Religions ⸗und

Weſtphaͤliſchen Friedens berechtiget / wird niemand

in Abrede ſtehen/ welcher deren Ditpolition und zu⸗

mahlen bedencket / was ante motus Bobemicos

Electores & Principes Palatini , in deren Jura

Chur⸗Fuͤrſt Carl Ludwig vermoͤg Weſtphaͤllſchen
Frieden⸗Schluſſes reſtituiret worden/ hierinfalls ge⸗
habt und wuͤrcklich exerciret . Und daß ( wie

ſchrifftlich zubelegen) unter denen Reformirten Re⸗
gierungen / ſolchen Augſpurgiſchen Contellious⸗

Verwandten Dorffſchafften Reformirte Paſtores ,

ex nullo alio , als dieſem decantato principid
aufgedrungen worden : Quod cujus eſt Kegio , 11•

ius eſt Keligio . Das Rxercitium ſimultaneun
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zu verordnen / ſeynd Ihre Churfuͤrſtl.Durchl. umb

ſo weniger angeſtanden / als Dero Reformirten Un,
terthanen das freye Kxercitium Keligionis hie,

durch nicht allein nicht benommen/ ſondern vielmehr

befoͤrdert wird / indeme ſolches dermalen mit denenal⸗
ler Orten ruinirten Kirchen faſt gantz darnieder l igt/
und die uͤbrige Religions · Verwandte/ da ſie hierinn

auch ihr kxercitium , wiewol ohne Abbruch derRe⸗
formirten/ verhoffen koͤnnen/ zu deren eheſten Wieder⸗
herſtellung das Ihrige beyzutragen umb ſo mehr ani -

miret werden . So habenſich Ihre Churfl . Durchl.
auch zu obiger Verordnung vornemlich durch die ſo

offt und vielmal in dem Iaſtrumento Pacis com -

mendirte Æqualitaͤt / und daß in ſolchemm nichts / wel⸗

ches dieſelbe hieran behindern moͤgen/ begriffen/ be⸗

wegen laſſen/ und Dero auffrichtige LandsFuͤrſtlich⸗
Vaͤterliche lntention Ihren Reformirten Unter⸗

thanen ſolcher geſtalt zu vernehmen gegeben/ daß Sie
hiebey gaͤntzlich acquieſciret / auch ohne andertwaͤr⸗

tige inſtigation noch ferner acquielciren werden .

Und wuͤrde wider alle Chriſtliche Liebe/ und die allen

und jeden Chriſtlichen Regenten obgelegene Schul —

digkeit / den Cultum Divinum und des Naͤchſten
Seelen⸗Heyl zu befoͤrdern/ anlauffen / da ein Chriſt
dem andern in denen hierzu gewidmeten Kirchen / be⸗

vorab da es hierinn an anderwaͤrtiger Gelegenheit
ermangelt / GOtt anzubeten / und ſein Seelen⸗Heyl
zu ſuchen/ verwehren wolte . Und haben Ih . Chur⸗
fuͤrſtl . Durchl . auff ſothanem dimultaneo bißhero/
wo derſelben die bekannte Clauſula Art . 4 . Lacis

Fyſwicenſis nicht im Wege geſtanden / ſolcher ge⸗

ſtalt gehalten / daß eine Religion vor oder wider die

andere ſich hierinnen mit Grund nicht wird beklagen
koͤnnen. Daß Ihre Churfuͤrſtl . Durchl . aber die

FreydhoͤfeundGlocken⸗Gelaͤut gemein gemacht / hier⸗
nn haben Sie dem klaren Buchſtaben des Weſt⸗
ohaͤliſchen Friedens Art .J verſ . Placuit porrò &c .

ingefolget / allwo expreſsè verorduet : Sive au -

em Catholici, ; ſixe Auguſtanæ Confeſſionis

uerint ſubditi , nullibi ob Religionem deſpi -
catui habeantur , nee à metcatorum , opificum
aut tribuum communione , bæreditatibus ,le -
gatis , hoſpitalibus , leproſoriis , & eleemoſynis
aliisvè jufibus aut commerciis , hι ] minus

NB. publicis cœmeteriis honoreue ſepulturæ ar .

ceantur , aut quicquam pro exhibitione funeris

à ſuperſtitibus exigatut , præter cujusque Paro-
hialis Eccleſiæ jura , pro demortuis pendi fo -

lita , ſed in his & ſimilibus pari cum concivibus

jure habeantur , æquali juſtitia protectionẽque
tuti , &c . Iſt folglichen pro manifeſta contra -

ventione des Weſtphaͤliſchen Friedens das jenige
vielmehr / ſo dem zuwider ehemalen in der Chur⸗
Pfaltz und anderwaͤrtig bißhero beſchehen / und noch

geſchicht / zu halten / als Ihrer Churfuͤrſtl . Durchl .
dergleichen mit Beſtand hierinnfalls zu imputiren .
So wuͤrde ohne dem auch wider alle Billigkeit an⸗

lauffen / und koͤnnte nichts als ſchaͤdlicheVerbitte⸗
rung zwiſchen allerſeits Religions ⸗Verwandten Un⸗

terthanen erwecken / da dergleichen rerum Univerſi —

tatis uſus denen jenigen / welche mit de Univerſi⸗

tate ſeynd/ nicht verſtattet / ſondern geweigert wer⸗

den wolte . Die Einfuͤhrung des Neuen Calenders /
und darab dependirende Feyerung der Neuen Zeit /

iſt unwiderſprechlich keine Religions⸗ſondern poltti⸗

ſche Sache / worinn kein Landes Fuͤrſt die ihme zu⸗

kommende
Macht in Zweiffel ziehen laſſen kan ; und

da Ihre Churfuͤrſtl . Durchl . denen / durch Feyerung
der Alt⸗ und Neuen Zeit/ ſich geaͤuſſerten Scandalis

publicis , und zwiſchen Dero Unterthanen beſtaͤn⸗
dig entſtandenen Mißhelligkeiten / durch obige Ver⸗
ordnung abgeholffen / haben Ih . Churfuͤrſtl . Durchl .
nichts anders gethan / als was Deroſelben Landes⸗
Fuͤrſtlichen hohen Amts wegen in dergleichen Faͤllen
unvermeydlich obgelegen . Es will zwar / wie aus
des Herrn Abgeſandtens ſo muͤndlich⸗ als ſchrifftli⸗
chem Uberbringen erhellet/ Ihro Churfuͤrſtl . Durchl .
durch den Statum Anno 1618 . hierinnfalls Ziel
und Maß vornemlich geſezzt werden /es iſt aber ſo
fern/ daß der dtatus Anni 1618 . pro Subditis Pa -

latinis aus dem Weſtphaͤliſchen Friedens⸗Inſtru⸗
ment zu erzwingen / daß deſſen buchſtaͤblicher In⸗
halt einem jeden / ſo denſelben mit unpartheyiſchen
Augen anſiehet / das Widerſpiel gantz klaͤrlich fuͤr
Augen lieget . Vom Statu & obſetvantia Anni

1618 . reſpectu Religionis & Subditorum , be-

ſchiehet in dem gantzen Inſtrumento Pacis , vom

Anfang biß zu Ende / die geringſte Meldung nicht ;

ja es iſt ſolcher / als derſelbe ex parte der Augſpurgi⸗
ſchen Confefſions - Verwandten waͤhrenden Frie⸗
dens⸗ Tractaten in Vorſchlag kommerr / bekanntlich
Catholiſcher Seits niemalen agnoſcirt / ſondern be⸗

ſtaͤndig verworffen worden . Und ob ſchon reſpe⸗
ctu Keſtitutorum ex capite Gravaminum dies

l. Januarii Anni 1624 . pro termino decretorio

beſtimmet / ſo werden ab hac regula jedoch die re⸗
ſtituti ex capite Amneſtiæ mit dieſen Formali⸗

bus expreſſe excipitet : Terminus autem Anni

1624 . nullum præjudicium creare debet iis , qui
ex capite Amneſtiæ aut aliunde f̃eſtituendi ve -
niunt . Daß nun ChurfuͤrſtCarl zudwig nicht ex

capite Gravaminum , ſondern Amneſtiæ reſtitui -

ret worden / mithin auff denſelben ſo wenig / als auff
deſſen durch mehr gemeldten Weſtphaͤllſchen Frie⸗
denſchluß beſtaͤttigte Herren Succellores , was re⸗

ſpectu Reſtitutorum ex capite Gravaminum de

Statu & obſervantia 1. Januarii 1624 . verſehen/
gedeutet werden koͤnne / wird niemand in Abrede
ſeyn . Es ſeynd aber hoͤchſt gedachten Churfürſten
Carl Ludwigs Durchl . durch den Weſtphaͤliſchen
Friedenſchluß Art . 4 . ex capite Amneſtiæ mit fol-
genden Formalibus reſtituiret : Deinde ut infe -

riot Valatinatus totus cum omnibus & ſipgulis
Eccleſiaſticis & Secularibus Bonis , Juribus ; &

Appertinentiis , quibus ante motus Bohemicos

Electores Principesq ; ʒ Palatini gaviſi ſunt , omni-
husque Documentis , Regeſtis , Rationariis , &

cœteris Actis huc ſpectantibus , eidem plenarie
ceſtituantur . Hieraus ergibtſich / daß die Untere

Pfaltz / in Sacris & Profanis , Churfuͤrſten Carl Lud⸗

wig nicht reſtrictivè ad Annum 1618 . wie gegen⸗

ſeitig vermeyntlich ſupponirt werden will / ſondern
ampliativè , und zwar nicht cum onere & obli⸗

gatione , ſondern dum omnibus & ſingulis Ec -

cleſiaſticis & Secularibus Bonis, Juribus & Ap-
pertinentüs , quibus ante motus Bohemicos
Electores Principesqͥue Palatini gaviſi ſunt, ple-
nariè reſtituirt worden ; mit welcher alſo qualifi
eirten Keſtitution die an Seiten des Loͤbl. Evan⸗

geliſchen Cotrnoris intendirte Reſtitution ad 8-

1699 .

tum
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7⁶ Beſchr

tum Kobſervantiam Anni 1618 . ſo wenig com⸗

patibel , daß es vielmehr in Terminis eine offen⸗
bare Contradiction impliciret / die an den Chur⸗

ffuͤrſten Carl Ludwig / Chriſtloͤblichſter Gedaͤchtnůß/
ad omnia jura , quibus Electores Principesque

palatini ante motũs Bohemicos gaviſi ſunt , be-
ſcheheneReſtitution ad factum poſſeſſionis Fri -

derici V . Electoris , und wie derſelbe die Untere

Pfaltz in Anno 1618 . beſeſſen / zu limitiren . Die

Verba Inſtrumenti Pacis ſeynd dieſer Limitation

ohnleugbahr è diametro zuwider / und da manbe⸗

nebens auch mentem reſtituentium & reſtituti be⸗

obige Limiration keines weges zulaͤſt / daß die In .

cention der jenigen / welche die untere Pfaltztem -

fuͤrſten Carl dudwig reſtituiret / nemlich der Kron

Spanien und Chur⸗Bayern den Anoum 1618 .

gleich mit Anno 1624 . bey denen Reſtitutis ex ca .

pite Gravaminum beſchehen / pro termino decre -

Churfuͤrſt Carl Ludwig jemahlen nachgegeben / daß
Er an ſothanen Annum ſolcher Geſtalt gebunden /

nachBelieben verſchiedentliche ſtatui & obſervan⸗

handelungen die jenige jura vindiciret undmanute

primitten Onere & Obligatione reſpectu Subdi

torum , nemlich Statum Anni 1618 . in nichts zu

alteriren / ſich jemahls bekennet ; nimmermehr / wollReformirten gefuͤhrten vielen und harten Klagen/
aber das Wiederſpiel / und daßEr hierinfalls die ge⸗ und zumalen mit ihrer nicht geringen Beneficirung
ringſte Keltriction ſeiner Landes⸗Fürſtlichen hohenſ abgeholffen/ Sie vielmehr beloben / als Ihr . Chur

Superioritaͤt nicht gnoſeiren wollen / ſich befinden / fuͤſtl. Durchl . einiger unerfindlichen Contcaren .

und mit deſſen eigenen Verordnungen / dafernes noͤ⸗] tion des WeſtphaͤliſchenFriedensbeſchuldigen. Und

thig / ſich bewahren laſſen ; wozu dieſelbe auch um ſo
vielmehr Urſache gehabt / daßob ſchon ex Capite
Amneſtiæ die Chur⸗Pfaͤltziſche Unterthanen con

comitanter mit reſtituiret worden / dieſe derſelben

Eeneral-Reſtitution jedoch Ihme / Churfuͤrſten
Carlłudwig / anſeinen juribus ſpecialiter reſtitutis

um ſo weniger præjudicirlich ſeyn koͤnnen/ als ſie /

Chur⸗Pfaͤltziſche Unterthanen/ ex naturà Amneſtiæ

nicht contra Principem , wider welchen Sie die ge⸗

ringſte Klage niemahlen gefuͤhret / ſondern wider der⸗

jenigen FPacta , Turbationes & Deſtitutiones ,
von welchen ſie ſolche erlttten / oder noch ferners da⸗

malen zu beförchten gehabt / reſtituiret worden . Und

gleichwie hieraus erhellet/ daß Churfuͤrſt Carl Ludwig
die untere Pfaltz durch den Weſtphaͤl. Friedensſchluß
cum omnibus & ſingulis Eccleſiaſticis & ſæcu -

laribus Bonis , juribus , & Appertinentiis , qui -
bus ante motus Bohemicos Electores , Princi -

pesijue Palatini gaviſi ſunt , folglichen auch cum

jure Re formandi , welches vigore Artic . Inſtru⸗

menti Pacis , verſ . Quantum Aeindè duodecimo :

denckt / wird mangleichfalls finden / daß auchſolchefkan ; Alſo kan Sala PaceWeſtphalica & abs

pore Reſtirutionis in Beſiß gehabt/ und an Chur⸗ Churfuͤrſtl . Durchl .zuPfaltz / vermoͤgerſt angereg⸗

torio reſpectu Religionis zu determiniren / ſich je/ die Namenhaben ; alſoauch in das / der Landes⸗

mahlen zu Sinn kommen laſſen/ und wirds niemandſFuͤrſtlichen hohen Su perioriraͤt unabtrennlich an ,

mit Beſtand behaupten koͤnnen : eben ſo wenig / daßſklebendes jus Reformandi , ohne allen Abſat ſucce.

daß Er deme zuwider / von Lands⸗Fuͤrſtlicher hoher 8

Macht wegen / in Keligioſis & Eccleſiaſticis nicht dem Loͤbl. Corpore Ewans elico billig verſehen / daſ⸗

tiæ Anni 1618 . contraire Verordnungen gethan . ſich Ihro ChurfuͤrſtlicheDurchl . desIhro unwieder⸗
Und obſchon Churfuͤrſt Carl Ludwig gegen die Be⸗ ſprechlich competirenden juris Keformaudliweiters
nachbarte / durch die mit denenſelben beſchehene Ver⸗ bißhero nicht gebraucht / als unter denen dreyen im

hemicos Electores Principesque Palatini , mit - ] trauenseine Æqualitaͤtund Gleichheit zů halten / o0

hin auch Fridericus V. Elector in Anno 1618 . geſj ne daß die Reformirte ſich im geringſtenzubeſchweh⸗
weſen ; ſo wird ſich aber / daß Churfürſt Carl xuderen / daß ihnen an deme / ſo ſie de tacto vel jute

wig zu dem / in Inſtrumento Pacis nirgends ex - vormals gehabt / ichtwas benommen worden ; Die

eibung
jure territorii & ſuperioritatis ex communi per
totum Imperium hactenus uſitata praxi ( wie der

Textus redet ) allen Dominis territorialibus com .

petiret / und deſſen die Electores Principesq̃ue
Palatini ante motus Bohemicos in exercitio &

pofſeſſione notoriè geweſen / vollkommentlich re .

ſtituiret worden / ohnedaßjetztgedachtes jus Kefor —

mandi ad Annum 1618 . reſfringiret / oder aber ad

ultra terminos Pacis religioſæ wodurch ſothanes

jus Reformandi erſt neuerlich ſtabiliret worden /

mithin ad multa retro Secula , maſſen Herr Abge—
ſandter vermeintlich angefuͤhret / extenciret werden

Chur⸗Pfaͤlziſch

que illius manifeſta infractione mit Fug und Be⸗

ſtand nicht widerſprochen werden / daß wie Ihro

ten WeſtphaͤliſchenFriedens und dadurch contiemn .
ter Pactorum gentilitiorum , in alle / Churfüͤr⸗

ſten Carl Ludwig vermittels ſothanen Frieden⸗

Schluſſes reſtituirte dande und Gerechtſame / wieſ

diret .

Haͤtte ſich Ihre Churfuͤrſtl . Durchl . demnach in

ſelbe wuͤrde vielmehr dancknehmig erkennen / daß

Reich tolerirten Religionen / zu deſto mehrer Bey⸗

niret / inderen Beſiz und Genuß ante motus Bo⸗ behaltung der innerlichen Einigkeit und guten Ver⸗

Augſpurgiſche Confellions / Verwandte aber / daß

Ihr . Churfuͤrſtl. Durchl . hiedurch Dero wider die

da Ihro Churfuͤrſtl . Durchl . Unterthanen bey Dero
ſo befugt⸗als wolgemeinten Verordnungen mit be⸗

hoͤriger ſubmiſſion acquieſciren / und wie vom

Herrn Abgeſandten auff Befragen / bey der Conte .

rertz verſichert worden / keine wiedrige Lattantzma⸗
chen / unverdiente Klagen gegen Ihro Churfürfl.
Durchl . motu proprio erregen . So wenig nun

Ihro Churfuͤrſtl . Durchl . durch obige ihre Verord⸗
mungen und durch die verhengte Admodiation der

Geiſtlichen Einkuͤnfften / wodurch Sie der Verwal⸗
tung und deren Bedienten unverantwortlichenA
gennuzigkeiten vorgebogen / und erwaͤhnte Einküͤuf
ten ſo weit erhoͤhet/ daß denen Reformirten Geiſt
lichen und Schuldienern ihre Com petenßz hieraulẽ
verreichet / aus dem Uberſchuß aber beeder uͤbriger iin

Reich tolerirten Religionen Geiſtliche in etwas mit
denelicirt werden koͤnnen / dem Weſtphaͤliſchen Irie ,

den⸗Schluß / und Ihres in GOtt ruhenden Herrn

Vatters Churfuͤrſtl . Durchl . und Dero elgenenwe⸗

gen des Halliſchen Keceſſes angezogenen Erklaͤrung
contraveniret / da erwehnter Keceſe auff dem Weſte

—— phallſchen



— —
Geſchſchte. SeuckwuͤrdigerGeſchichte . 177

1699. weit erdeme conlzrm , und auch dem Ryßwickiſchen
Frieden nicht contrar , ohne anderweitige Obliga-
tion , jedoch/ als welche aus dem Weſtphaͤliſchen
Frieden unmittelbahr reſultiren mag / auch ins

kuͤnfftige gehalten werden ſolle : So wenig kan aus
dergleichen eittka omnem neceſſiratem obligatio-
nis und aus purer Gutwwilligkeitbeſchehenen Erklaͤ⸗

rung erzwungen werden / daß der Halliſche Kecels ,

welcher / in dem er weder von beeden hohen Principal⸗

Compaciſcenten / noch Ihro Churfl . Durchl .als
damals Pfaltz⸗Neuburgiſchen Erb⸗Printzen / juxta

expreſſim Miniſtrorum deputatorum conven -

tionem unterſchrieben und gefertiget worden/ noch be⸗

dungene Kaͤyſerl. allergnaͤdigſte Contirmation er⸗

folget/ zur Perfection nototiè niemalen kommen /
vim obligandi per modum contractus , da utri -

usque contrahentis principalis conſenlſus eſſen -

tialiter requiſitus deficiret / noch weniger vim de -

togandi juri publico , nemlich / dem Weſtyhaͤliſ .
Frieden / in ſo weit Er demſelben contrar , erhalten /
oder erhalten koͤnnen/ da das Loͤbliche Corpus Ca

tholicum , ſo wenig als das Eyangelicum einem

aus deſſen Commembris , dem WeſtphaͤliſchenFrie⸗
den per pacta particularia in præjudicium der

hieraus toti Corpori anerwachſenen Rechten zu de -

rogiten nachgeben kan oder wird . . Gleiche Mei⸗

nung hat es mit Ihro Churfuͤrſtl . Durchl . Hoͤchſt⸗
ſeligſter Gedaͤchtnuß / angefuͤhrter Erklaͤrung de

non introducendo Simultaneo , ſintemalen be-⸗

kanntlich / daß der Sueceſſor , mutatis præſertim
terum citcumſtantiis , an dergleichenErklaͤrungen
und ſeines Anteceſſoris Verordnungen von Rechts

wegen nicht verbunden . Ubrigens haben Ihr . Chur⸗
Fuͤrſtl. Durchl . faͤmtlichen Dero Unterthanen die

Gewwiſſens⸗Freyheitunverletzt beybehalten / haben
auch / ſo offt einige Beſchwerden von Dero Refor⸗
mirten Geiſtlichen und Unterthanen bey Deroſelben
vorgebracht worden / deren gruͤndliche Unterſuchung
ind behoͤrige Remedirung ſo balden befohlen /wel⸗

ches Sie nicht weniger auch fuͤrohin thun / nimmer⸗

mehr aber verſtatten werden / daß wie verſchiedent⸗
lich bißhero geſchehen / Sie / Reformirte Untertha⸗
nen / mit Verachtung Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl .
Lands⸗ Fuͤrſtlicher hoher Aut horitaͤt/ durch eigen⸗
maͤchtige Thaͤtlichkeiten ſich ſelbſten Recht verſchaf⸗
fen . Welches alles Ihro Churfuͤrſtl . Durchl . zu

Pfaltz oberwehntem Herrn Abgeſandten / noch vor

Dero Abreiſe in die Chur⸗Pfaltz / weilen Sie ſich da⸗

ſelbſt mit keinen Negoriis zu beladen im allergering⸗
ſten gedencken / zu dem Ende unverhalten wollen /
auff daß Ihro Churfl . Durchl . zu Brandenburg /
und dem Loͤblichen Corpori Evangelico Er ſolches
umſtaͤndlich hinterbringen / hiedurch wider Ihro
Churfl . Durchl . zu unverletzter Beybehaltung des

Weſtphaͤliſchen Friedens / und der hierab vornem⸗

lich hafftender innerlichen guten Verſtaͤndnuͤß fuͤh⸗
rende auffrichtige Iatention beygebrachte widrige
Impreſſiones benehmen / und Dieſelbe verſichernmoͤ⸗

ge / daß Ihro Churfl . Drl . vor Dieſelbe allzuviel De⸗

ference habe / um nicht Ihnen zu Liebe und zu Ge⸗
fallen/ in alles / was von Ihro de peudiren mag/ wil⸗
liglich einzutretten ; wo Ihro Churfl . Drl . hierinn⸗
falls aber der Weſtphaͤliſche und Ryßwickiſche Frie⸗
den⸗Schluß im Wege ſtehet / wuͤrden ſie Ihr. Chur⸗

phaͤliſchenFtleden / Schluß fich' t fundiret / und ſo fuͤrſtl. Durchl . Dero beywohnenden Æquanimitaͤt 1699 .

nach/ nach erhaltener der Sachen gruͤndlicher In -
5

formation , mit widrigen Zumuthungen verhof⸗
fentlich gern verſchonen .

Johann Wilhelm / Churfuͤrſt .
Se . Churfuͤrſtl . Durchl. ſchrieben auch unter eben Churfürſtl

dem dato an das Evangeliſche Corpus zu Regen⸗Schvaben
ſpurg / folgender maſſen : FCEͤuxangeliſ

Unſern gnaͤdigſten Gruß zuvor . Wohlgebohr Corpus .
ne / Edle / Veſt und Hochgelehrte / beſonders Liebe
und liebe Beſondere . Es hat Uns unſers freundlich⸗
geliebten Vetters und Bruders / desHn . Churfuͤrſten
zu Brandenburg Lbd . / Cleviſcher Geheimer Regie⸗
rungs / und Kriegs/Rath / auch Obriſter - Commiſ⸗ -

ſarius , der Freyherr von Wylich zu Boezelaer , der

Herren / Derſelben und Euer / an Uns / unterm

J. Febr . ( 26 . Januarii ) naͤchſthin abgelaſſenes
Schreiben zu recht behaͤndiget/ und dabey / was er

wegen einiger vermeinter Religions⸗Beſchwerde in

commiſſis gehabt / ſo muͤnd /alsſchrifftlich vorge⸗

bracht . Wie wir ihn nun nicht allein gutwillig an⸗

gehoͤret/ ſondern denſelben auch mit Unſerer Erkla⸗
rung hierauff / ſo muͤnd⸗als ſchrifftlich / ſo balden ver/
ſehen / maſſen derſelbe des mehrern referiten wird z

alſo thunm Wir uns auff ihn / Freyherrn von Boeze⸗

laer , hierinnfalls allerdings beziehen / und die Her⸗
ren / Dieſelbe und Euch gnaͤdigſt verſichern / daß
gleichwie Uns niemahlen zu Sinne kommen / den
Weſtphaͤliſchen Frieden in viel oder wenig zu kraͤn⸗
ckenz alſo Wir Uns auch nichts mehrers angelegen
ſeyn laſſen werden / als dieſes Band der innerlichen

Einigkeit im Reich / ſo viel an Uns / jederzeit ohnver⸗
letzt beyzubehalten . Und Wir verbleiben damit den

Herren / Denſelben und Euch / mit gnaͤdigſt gantz
geneigtem Willen / allem Guten / auch Churfuͤrſtl .
Hulden und Gnaden jederzeit beſtaͤndig wohl beyge ⸗
than/ auch immerfort ; Guͤlich den 30 . Julii 1699 .

Der Herren / Derſelben und Euer

gantz und gutwilliger
Johann Wilhelm / Churfuͤrſt .

Inſcriptio .
Denen Wohlgebohrnen / Edlen / Veſt/ und Hoch⸗

gelehrten / Unſeren beſonders Lieben / undlieben Be⸗

ſondern der Augſpurgiſchen Oonfeſſſon Verwand⸗
ten / Churſüͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnden / zu gegen⸗
waͤrtigem Reichs⸗Cage zu Regenſpurg gevollmaͤch⸗
tigten Raͤthen/ Botſchafften und Geſandten / in Re⸗

genſpurg .
Inzwiſchen hat auch der Koͤnigl. SchwediſcheKöͤnigl.

Abgeſandte Baron von Muͤllern / Namens Sr . Koͤeſdenon
nigl . Majeſt . von Schweden ſich bey Sr. Churfuͤrſtl . ſandtens
Durchl . dieſer Sachen halben angemeldet / und den Propoli⸗
16 . 6. Julii folgende Pro poſition übergeben : (

Als unter den hohen Angelegenheiten/ welche mir

von Ihro Koͤnigl . Majeſtaͤt von Schweden ꝛc. mel
nem allergnaͤdigſten Herrn / ſeynd anbefohlen wor⸗

den / bey Euerer Churfuͤrſtl . Durchl . anzubringen /
auch vornemlich enthalten iſt / was in der Chur ⸗
Pfalz und zugehoͤrigen Landen bey dem Evangeli /
ſchen Kirchen⸗Weſen gantz neuerlich iſt fuͤrgenom⸗
men worden ; und welcher geſtalt Eu . Churfuͤrſtl .
Durchl .zu bewegen waͤren/ alles nach Maßgebung
des Weſtphaͤliſchen Frieden⸗Schluſſes wieder herzu⸗
ſtellen ſo habe nicht unterlaſſen zu verſchiedenen
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578 Beſchr Chur⸗Pfalgiſche
mahlen mit Eu . Churfuͤrſtl . Durchl . geheimen Rath
und Hof⸗Cantzlern / Herrn Baron von Wieſern uͤber

dieſer Materie vorlaͤuffig zu conferiren / und naͤchſt⸗
gewieſenen ! Unfug der fuͤrgegangenen Veraͤnde⸗

rungen / undAbſtellung derſelben/ mit allem Glimpff
und moͤglichſter Sanfftmuth anzuhalten / um hie⸗
mit Ihro Koͤnigl. Majeſtaͤt zu Eu . Churfl . Durchl .
tragende beſondere Freundſchafft und guten Willen

ſo mehr bekant zu machen .

Wann aber hiedunch der verhoffte Erfolg ſo we⸗

nig hat erreicht werden moͤgen / daß vielmehr gantz

ſſeltſam erſcheinen wollen / wie Ew . Churfl . Durchl .
gemeynet waͤren / ernannte Veraͤnderungen un⸗

term ledigen Vorwand der aus dem Weſtyhaͤli⸗
ſchen Friedenſchluß darzu habenden Befuͤgnuͤß⸗

ſau behaupten / ſo finde mich gemuͤſſiget/ bey Ew .

Churfl . Durchl . geziemend anzubringen / wie ſehr
Ihro Koͤnigl. Majeſt . die Unterdrůckung der in der

Chur⸗Pfaltz und darzu gehoͤrigen Landen ſich befin⸗
denden Evangeliſchen / auff deren gaͤntzlichen Til⸗

gung es angeſehen zu ſeyn ſcheinet / nicht nur zu Ge⸗

muͤthedringe / ſondern auch wie gantz befremdet aller⸗

gnaͤdigſthoͤchſt⸗gedachter Ihrer Koͤnigl. Mʒajeſt. vor⸗

kommen werde / daß man das jenige / ſo gerades We⸗

ges wider den WeſtphaͤliſchenFriedenſchluß lauffet /
alis demſelben zu verthaͤdigen ſuchet ; Wofern alſo
Ew. Churfuͤrſtl.Durchl . gegen beſſeres Vermuthen
ſolches annoch gemeynet ſeyn ſolten / muͤſte ich ſelb⸗
ſten in dem allerhoͤchſten Namen Ihrer Koͤnigl.
Maj . hiermit zum feyerlichſten widerſprechen / und

erklaͤren/ daßIhre Koͤnigl. Maj . Ihro die Auffrecht⸗
haltung des ſo theuer erkaufften WeſtphaͤliſchenFrie⸗
dens / als eine der hoͤchſten compaciſcirenden Par⸗
theyenbeſagten Friedens / ſowol wegen der Ihro Koͤ—
nigl . Maj . zukommenden Garantie , aͤuſſerſt anneh⸗
men werden / als Sie auch wegen habender Anwart⸗

ſchafft auff die Chur⸗Pfaͤltziſche und zugehoͤrige Lan ,
de nicht zugeben koͤnnen/ daß in denenſelben ſo nach⸗

eibung
Nachdem Ihro Churfl . Dl . zu Pfaltz Ib.Churff

Durchl . zu Brandenburg Abgeſandten / Tit⸗ Frey⸗
herrn von Bezelaer , auff das Namens des Lobl.
Corporis Evangelicorum beſchehenes Anbringen /
worauff Ihro Koͤnigl. Majeſt . in Schweden Abge⸗
ſandtet / Lit . Herr von Muͤller/ ſich beziehet/ mit be⸗

hoͤrigerAntwort/ lnformation und Erklaͤrung weit ,

laͤufftig verſehen / halten Ihre Churfuͤrſtl . Durchl.
vor unnoͤthig/ ſalches alles hieher zu wiederholen /loͤn,
nen gleichwolen aber nicht umbhin / ſein/ Herrn von
Muͤllers / harten und unerfindlichen Aufflagen / ſo
vermuthlich mehrers aus ſeiner Feder als Koͤnigli
chem Befehl hergefloſſen / ſammt thaͤten nemlich die
in der Chur⸗Pfaltz und darzu gehoͤrigen Landen ſich
befindende Evangeliſche ſolche Unterdruckung erlei⸗

den/ welche auff deren gaͤntzliche Tilgung angeſehen
zu ſeyn ſcheineten / nicht weniger am zierlichſten zu
widerſprechen / daß Ihre Koͤnigl. Majeſt . in Schwe⸗

den / ehe und bevor Ihre Churfuͤrſtl . Durchl. einiger
Contravention und Infraction des Weſtphaͤli ,
ſchen Friedens uͤberzeuget/ worzu es in Ewigkeit nicht
kommen wird / wider Ihro Churfuͤrſtl . Durchl . eini⸗

ger Garantie ſich zu unternehmen / oder auch unter
dem Vorwaud der auff die Chur⸗Pfaͤltziſche und zu⸗

Khoͤrige Lande habender Anwartſchafft / worinnen

Ihrer Koͤnigl. Majeſt , ſo viele andere hohe Agna⸗
ten bekanntlich noch vorgehen / Ihrer Churfüͤrſtl
Durchl . in Dero Landes⸗Regierung einig Ziel und

Maß zu geben befugt / und befremdet Ihre Chur/
fuͤrſtl. Durchl . umb ſo mehr / daß er / Herr von
Nuͤller / vorſchreiben moͤgen/ ſammt haͤtte er mit

Ihrer Churfuͤrſtl . Durchl . geheimen Rath und Hof,
Canzler / Freyherrn von Wieſern / uͤber die Religions⸗

Mat erie zu verſchiedenenmalen vorlaͤuffig conte⸗

riret / und nebſt gewieſenem Unfug der fuͤrgegange⸗
nen Veraͤnderungen / umb deren Abſtellung mit al,

lem Glimpff und moͤglichſter Sanfftmuth angehal⸗
ten / da ihme doch unentfallen beywohnen werd/ daß/

JPolländ
ſchenG.
ſondtene
Propol
tion .
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emeleiccheilige Veraͤnderungen im Religions⸗Wefen einge⸗
als ihn gedachter Baron W iſer⸗ (inden deleicht

führet werden . Solchem nach wird des anweſen⸗abzunehmengetveſen / daß er/ Herr von Můlle / de

den Chur⸗Brandenburgiſchen Herrt hAeſand Renovirung der Hauß⸗Alliantz nur pro prætextuen Chur⸗Brandenburgiſchen Herrn Abgeſandten Ie.
von wegen des geſammten Corporis E Iico. gebraucht ) wann er dann mit ſeiner Haupt Com -

ico - ( 38 5
8 ε miſſi ˖D eli⸗ Feffe echen wüͤr⸗rum auffhabendes hochwichtiges Geſchaͤffte Eurer itlon , dieReligion betreffend / ausbrechen uiñ

Churfuͤrſtl . Durchl . auff allergnaͤdtgſtenBefehlIh⸗ de / befragt/ demſelben in Antwort bedeutet / er haͤte
hierinnfalls keine Special Commiſſion , ſondernro Koͤnigl. Maj . beſter maſſen recommendiret / und

Dieſelbe angelegenen Fleiſſes erſuchet / auff die von

gedachtem Herrn Abgeſandten vorbringende Gruͤn⸗
de ernſtliche reflexion zu machen / damtt alle beſche⸗
hene Eingriffe zu Folg denen Reichs⸗Conſtitutio -
nen / und ſonderlich dick bedeuteten Weſtphaͤllſchen
Friedenſchluſſes / wie nicht weniget des Schwaͤbiſch⸗
Halliſchen Vertrags / foͤrderſamſt abgethan / und

alles in vorigen Stand geſetzet werden moͤge .
Gleich wie ſolches nicht weniger die Beybehaltung

Fried und Ruh im Roͤmiſchen Reich / als die Con.
tinuation des guten und vertraulichen Vernehmens
zwiſchen Ihro Koͤnigl. Majeſt . und Eurer Churfl .
Durchl . befoͤrdern wird / alſo werden Ihro Koͤnigl⸗
Majeſt . auch daran ſeyn / alles das jenige / was zu

Erreichung ſolchen Zwecks erſprießlich ſeyn kan/ auf⸗
richtig und gern beyzutragen .

Antwort Die Antwort erfolgete an eben dem Tage/ da dem
duff deſſen Chur⸗Brandenburg . Abgeſandten war geantwortet

tion .

bloß und allein Befehl / Ihrer Churfuͤrſtl . Durchl .
die Sache in generalibus zu recommendiren / keine
Conferentz hat er in Religions⸗Sachen niemalen ge⸗

ſonnen / viel weniger erhalten ; Iſt dannenhero
nicht zu begreiffen / wie er / Herr von Muͤller / ſich
ruͤhmen mag / daß er hiebey den ſo genannten Un⸗

fug der in der Chur⸗Pfaltz vorgegangenen Rellgions⸗
Aenderung vorgewieſen / und deren Abſtellung dar⸗

auff begehret . Im Gegentheil iſt ihme/ ſo offt per
Diſcurſum von denen von Ihrer Churfl . Durchl .
in der Chur⸗Pfaltz vorgenommenen Verordnungen
Meldung beſchehen/ daß ſolche in dem Weſtphaͤli
ſchen Friedenſchluß hauptſaͤchlich tundirt / uͤberfluͤſt
ſig remonſtrirt worden . Ihre Churfuͤrſtl. Durchl .
halten ſich Ihrer Koͤnigl. Maj . hoher Freundſchafft
und vor die Beyhaltung des gemeinen Ruheſtandes
fůhrender guten Intention allzuſehr perſuadirt / um
ſieh vorzuſtellen / daß Ihre Koͤnigl. Majeſt . ſich zu

Ihrer Churfuͤrſtl . Durchl . ſo unnoͤthiger Dings / alsPropoli - in nächſton .
ſworden / in nächſt ſtehenden Worten :

ä —— —AUü—ü—6eͤꝓ—uTR ———[ ——̇ ͤ—ͤ—ͤ[—ͤ —pͤᷣꝛ

es Ihro der Herr von Muͤller zu verſtehen gegeben/
noͤthigen
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tion .
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Wiſſens hierzu keine befugte Urſache ſemahlen
gegeben / und Dero in dem WeſtphaͤliſchenIrieden
ſelbſten beſtens funchrte Verordnungen / die Religio⸗

nen in der Chur⸗Pfaltz betreffend / vor der gantzen

ehrbahren Welt / und allen / ſo die Sach mit unpar⸗

theyiſchen Augen anſehen wollen / ſattſamlich zu ju⸗

ſtificiren ſich getrauen . 3
Den 4 . Sept . meldete ſich der Hollaͤndiſche Abge⸗

ſandte Valkenier Namens der Herrn Staaten der

vereinigten Niederlanden an / und uͤbergab dieſe Pro⸗

Oſition : 5
Es haben Ihro Hochmoͤgende/ meine gnaͤdigſte

Herrſchafft / mir das Gluck und die Ehre gegoͤnnet /

Eurer Churfuͤrſtl. Durchl . mit geziemendem Reſpect

abermalen auffzuwarten / und dieſelbe zufoͤrderſtIh⸗
rer guten Freund / und Nachbarſchafft zu verſichern /
zumahlen da die jetzige Conjuncturen gantz ſorglich/
und dahero denen hohen Herren Alliirten und lnter —

eſſenten nichts fatalers ſeyn koͤnnte / als wann die

bißherige gute Vertraulichkeit / als das Band ih⸗
rer Freundſchafft / getrennet / und die ſo hochnoͤthige
Harmonie , als das Fundament ihrer Conſerva -

tion , zerruͤttet und durch Mißtrauen auffgehoben
werden ſolte / ſintemahlen ſolchen Falls der Leidende

zu Veraͤnderung der Mefſures genoͤthigt / das Cor -

pus der Lotereſſenten zertheilt / und alſo einem drit —

ten ein gewuͤnſchtes Spiel gemacht werden doͤrffte ;
oncordia enim res parvæcreſcunt .

Bekannt iſts / daß Ihro Hochmoͤgende nebſt der

Cron Engelland alles contribuiret / die groſſe Al -

liantz ohne Anſehen der Perſon und Religion zum

Stand zu bringen / womit dann auch durch Goͤttli⸗

che Verleihung ſo viel ausgerichtet worden / daß der

damalige Feind den jetzigen Frieden mit Reſtitu —

ion eines Koͤnigreichs / zweyer Bißthuͤmer / neun

Fuͤrſtenthuͤmer/ und einer unendlichen Menge Staͤd⸗

e / Veſtungen / Laͤnder und Volcks erkauffen
muͤſſen.

Wann man nun an ſolche KRemedien ſich halten
muß / welche man einmal gut befunden / als tragen
Ihro Hochmoͤgende zu E. Churfl . Durchl . auch

das vollkommene Vertrauen / Sie werden von ſelb⸗
ſten geneigt ſeyn / die gute Harmonie und Freund⸗
ſchafft unter denen hohen Herren Tarereſlenten zu

erhalten/ und alles / was dieſelbe vermindern oder hin⸗
dern koͤnte/ willig aus dem Weg raͤumen / fuͤrnemlich
in Anſehung der Religion / als welche das ſtaͤrckſte
kundament des Gewiſſens / nnd das empfindlichſte
unter allen empfindlichen Sachen / nicht wohl einen

Anſtoß leiden kan .

Eurer Churfl . Durchl . ſeynd nach Dero hohen
Weißheit die ſchwere Kevolutiones , ſo in dieſem
und vorigen Seculo durch violenta Conſilia ver⸗

urſachet worden / voͤllig bekannt . Was die Cron

Spanien in einen achtzigjaͤhrigen fatalen Krieg
mit denen vereinigten Niederlanden geſtuͤrtzet/ war

nur der Gewiſſens Zwang und Einſchraͤnckung des

Gottesdienſtes . Woher der ſcharffe Boͤhmiſche
Krieg entſtanden ſey / iſt weltkuͤndig. Wie Teutſch⸗
land durch Einziehung der Kirchen⸗Guͤter und Ein⸗

fuͤhrung der geiſtlichen Ober⸗Macht den dreyſſig⸗
jaͤhrigen verderblichen Krieg ſich auf den Halß gezo⸗

ihres

Senckwuͤrdiger Geſchichte⸗
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noͤthigen wuͤrden / in dem Sie Ihrer Koͤnigl. Maj . Zwang die Hungariſche Nasnaten zum Aufſtand

179

gereiet / und den letztern Tuͤrckiſchen Krieg / zum

Verderben etlicher hundert tauſend Chriſten⸗Seelen /
nach ſich geſchleppet ? Durch diealleinige Einfuͤh⸗
rung einer arbꝛtrairen Ober⸗Macht und Veraͤnde⸗

rung in Religions⸗Sachen iſt Engelland in eine

groſſe Kevolution , und der Koͤnig Jacobus umb

ſeine drey Cronen kommen . Mehr dergleichen
Exempel allhier zu geſchweigen / ſo von einem gerin⸗

gen Urſprung ihren Anfang genommen . Was

fuͤr Diflidentz und Animofi aͤten ex Art . 4 . Pacis

Kyswicenſis bey allen Proteſtirenden Potentzen
aus der Aſchen ſchon herfuͤr leuchten / liegt klar am

Tage .
Was EChurfl . Durchl . in Puncto Simultanei

auch der Chur⸗Pfaͤltziſchen Kirchen⸗Guͤtern und

uͤbrigen Kirchen⸗Weſens ſchon wuͤrcklich diſpo -
nirt / hat nebſt allen andern Proteſtirenden Potentzen

auch Ihro Hochmoͤgende / als Conſortes Pacis und

auff gewiſſe Maß als Garants / bewogen/ dieſe erſchei⸗
nende Diſerepantz ſichſehr tieff zu Gemuͤth zuziehen /
uñ deßwegen dieſeBeſendung aus gutem hergebrach⸗
ten Vertrauen an E. Churfl. Durchl . thun wollen.

Die Merita cauſæ ſeynd hierinfalls durch vorheri⸗
ge Geſandtſchafften ſchon in ſo weit adſtruirt / daß es

ein Uberfluß ſcheinen doͤrffte / wannich ſelbige aus⸗

fuͤhrlichanregen wolte .

Es werden aber Euere Churfuͤrſtl . Durchl . mir

dennoch nicht ungnaͤdig auffnehmen / daß ich hier⸗
bey gleichſam als in tranſitu ein wenig anruͤhre/
was Ihren Hochmoͤgenden dißfalls ſeye vorkommen .

Vor das erſte iſt aller Welt bekannt / daß der Sta⸗

tus Religionis der Chur- Pfaͤltztſchen Lande am

Rhein nicht allein vom Anfang dieſes deculi , ſon⸗
dern auch lange vorhero und hernach biß ad An⸗

num 162 . Reformirt geweſen / dahero daun auch
bey dem in Anno 1648 . gemachten Weſtphaͤliſchen
Frieden ſelbige wiederumb in ſolchen Stand / wie er

Anno 1618 . und alſo aute motus Bohemicos ge -

weſen / reſtituiret / und dabeybiß auff dentoͤdtlichen
Hintritt Churfuͤrſten Carls / Chriſtmildeſten Anden⸗
ckens / behalten worden .

Vors ʒzweyte iſt auch unlaugbar / daß kurtz vor deſ⸗
ſen Abſterben mit Euerer Churfuͤrſtl . Durchl . Herrn
Vatter / hoͤchſtſeligen Andenckens / tractirt worden /

daß ſelbiger Status auf den Fall der ereignenden duc⸗

ceſſion , ſowol in Kirchen und Schulen / als Gefaͤl⸗
len / und andern deme anhangenden Dingen unver⸗

aͤndert verbleiben moͤge/ welcher Tractat auch in ſo
weit avancirt worden / daß in der Reichsſtatt Schwaͤ⸗
biſch⸗Hall derſelbe von allerſeits Deputirten zum

Schluß gebracht / unterzeichnet / mithin zu allerſeit⸗
lichen Verbindlichkeit gekommen . An welcher Ver⸗

bindlichkeit dann nicht hindern kan / daß ſelbiger von

allerſeitigen hohen Herren Principalen nicht ratifi⸗

cirt / noch von Ihro Kaͤyſerl . Majeſt . contirmiret

worden / wie dabey damals abgeredet / und ſelbigem
Tractat inſerirt geweſen / als welches durch ſein/
Churfuͤrſt Carls / allzugeſchwind erfolgtes Abſterben
verhindert / dadurch aber die gute Intention der ho⸗
hen Herren Paciſcenten umb ſo weniger auffgeho⸗
ben worden / als die Sache an und vor ſich ſelbſten
dem WeſtphaͤliſchenFriedenſchluß / folglich denen

gen / empfindet man anjetzo noch mit ſtarckem Nach⸗

wehe. Was hat doch anders als der Religions⸗
Theatri Europæi XV . Theil .

Legibus publicis , allerdings gemaͤß geweſen / und

noch iſt ; Dahero
Dd dd 2 Drit⸗
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Drittens / Hoͤchſtgedacht Eu . Churfuͤrſtl. Durchl .

Herr Vatter / auch vor der Occupirung der Chur⸗
Pfaͤltziſchen danden / demſelben in allen Stuͤcken und

Clauſulen nachzuleben / von ſelbſten ſich ſo generoͤs
in verſchiedenen Schreiben / ſo wohl an die Chur⸗
Pfaͤltziſche Raͤthe / als mehrere Hohe Staͤnde des

Reichserklaͤret / und daſſelbeauch biß an Dero erfolg⸗
tes Ableben gehalten / und bloß hin das Catholiſche
Exercitium Religionis vordie Catholiſche Unter⸗

thanen in Beſtands⸗Weiſe gewidmeten Haͤuſern
eingefuͤhret / den Statum Religionis Reformatæ
aber in Kirchen / Schulen / Gefaͤllen/ und ſonſten in

allem ungekraͤnckt gelaſſen ; Welches dann

Viertens / Eu . Churfuͤrſtl . Durchl . ebenfalls in

verſchiedenen Schreibenan einige Hohe Staͤnde und

an Dero Regierung in der Chur⸗Pfaltz / mit dieſen
nachdencklichen Worten widerholet haben/ daß Sie /
nemlich dasjenige / was von dem Feind den Krieg
uͤber vor Immutationes in Religions . Sachenhin
und wieder im Land beſchehen / dermahlen zu ver⸗

aͤndern nicht vermoͤchten / bey erfolgendem Frieden
aber alles in den vorigen Stand wiederum ſetzen laſ⸗
ſen wolten ; Darob dann

Fuͤnfftens ſelbſt erfolget / daßEu Churfl. Durchl.
allerſeits die Obligarion , wohin Sie in beſagtem
Weſtphaͤliſchen Frieden⸗ Schluß angewieſen / und ſo
in vorangezogenem Halliſchen Tractat bloßhin in

etwas erlaͤutert und feſt gemacht worden / erkennet /
und dahero auch das in Anno 1685 . den 13 . Ock .
in Eu . Churfl . Durchl . Chur⸗Pfaͤltziſchen Landen

publicirte Patent , darauff gegruͤndet / und den er⸗

meldten Tractat , ſo wol als den Weſtphaͤliſ . Frieden
pro fundamento hierinnfalls geſezet haben. Sol⸗

chem nach dann

Sechſtens der Status Keligionis der Chur⸗Pfaͤl⸗
ßiſchen danden und Unterthanen Artic . 3 . Inſtru -

ment . Pacis Weſtphalicæ alſo angeſehen wer⸗

den muß / wie er ratione der Evangeliſch⸗Reformir⸗
ten Anno 1618 . immediate ante motus Bohe -

micos und ratione der Evangeliſch⸗Lutheriſchen
Anno 1624 . geweſen / und durch beſagtes Inſtru—
mentum Pacis reſtituirt worden / da beſon⸗
ders bey der Spaniſchen und Bayriſchen Regierung
derſelbe geaͤndert/ mithin ratione der Evangeliſch⸗
Reformirten nach der allgemeinen Regul des damah⸗
ligen verglichenen Modi & temporis reſtitutio -

nis de Anno 1624 . nicht / ſondern nach derZeit zu

achten / nach welcher dieſe dande ihren vorigen Sra⸗

tum wieder bekommen / und alſo des Friedens wuͤrck⸗
lichen Genuß haben moͤgen/ wie daſſelbige in Art . J.
6. Terminus autem &c . ſich klar an Tag leget.

Welches dann / wie es / Siebendens / damahls auch

wuͤrcklich erfolget / und alſo in ſolchen Stand wieder

geſtellet / und biß auff den Todes⸗Fall Churfuͤrſten
Carls Durchl Hoͤchſtſeel . Andenckens / wie gemeldet /
dabey gelaſſen worden ; So iſt es auch an dem / daß
ſolcher ſtatus des Landes dermahlen auch um ſo we⸗

niger zu veraͤndern / und der geringſte Eintrag
nicht zu thun / ſondern es bey ſothanem ſtatu aller⸗

dings zu laſſen . Welchem nach dann

Achtens / von ſelbſten folget / daß die bißherige in

Eu . Churfuͤrſtl . Durchl . Chur⸗PfaͤltziſchenLanden

denen Reformirten an ihren Kirchen / Schulen / Ge⸗
faͤllen und anderm beſchehene Veraͤnderungen no⸗

toriè gegen den vormaligen ſtarum Keligionis ge⸗

Beſchreibung

hen / mithin mehr bemeldtem Friedens / Schlußge⸗
maͤß/ auch wieder abrund alles in vorigen Stand zn
ſtellen ſehe ; und zwar um ſo mehrers / alsin voralle .

girtem S. Turbati autem vel quocunque modo
deſtituti &c . mit deutlichen Worten enthalten / daß
dieſelbe in eum ſtatum , wie derſelbe vorhingeweſen /
ſine ulla exceptione plenatiè zu reſtituiren ſeyen/
da beſonders dieſer Starus Religionis Reformatx

guten Theils vor dem letzternFranzzoͤſiſ. Krieg/ und ſo
gar biß auf gegenwaͤrtigẽ erfolgten Ryßwickiſ Frieden
behalten / und nachgehends allererſt ſo viele Schulen/

Kirchen / Gefaͤlle und anders ihm entzogen worden /
an ſtatt ſelbiger vielmehr ſich des ſo lang erwuͤnſch⸗
ten Friedens zu erfreuen / und der von Eu . Churfl .
Durchl . gethanen vielfaͤltigen Vertroͤſtungenwuͤrck⸗
lichen Genuß empfangen ſoltez da zumahlen / was

Neuntens in Art .4. Pacis Ryſwicenſis deim -

mutato ſtatu Religionis tempore belli geklaget
worden / nur einige wenige Orte jenſeit Rheins an

gehet / einfolglich / wo ſolche Immutatio nicht beſche⸗
hen/ der vorige Status Religionis confitmiret / und
nun erſt nicht zu aͤndern geweſenz um ſo weniger/ ob

zwar

Zehendens / EChurfl . Durchl. als Lands,Fuͤrſten
die Sorge / daß keine Unordnungen / ſo wol in Kir⸗

chen und Schulen / als Adminittration der Gefaͤle
und Geldereinreiſſen / ſondern alles wol und behoͤrend
gefuͤhretwerde / in alle Wege oblieget / und in keinen

Zweiffel zu ziehen / daß dennoch dieſelbe anders nicht
als nach dem Buchſtaben d. Inſtr . Pac . Weſtph .
Art . 5 .§. Quæcunque Monaſteria , & &. Hoc

tamen non obſtante &c. als einer immerwaͤhren/
den Regul und Richtſchnur / zwiſchen beyden Rel —

gions/Verwandten gefuͤhret/ und ſie bey denen Kur

chen / Schulen / Gefaͤllen / Guͤtern und allem dem ge⸗

laſſen und mainteniret werden / was vorhin zudieſem
Statu Religionis gehoͤret/ und durch beſagten Frie⸗
denſchluß wieder eingeraͤumetgeweſen / als welches

in denen darauf erfolgten Nimwegiſchen und Ryß⸗
wickiſchen Frieden pro fandamento behalten/ mit ,

hin alles / was darinnen nicht in ſpecie geaͤndert/ſtti .
ctè obſerviret werden ſoll und muß / wann man an⸗

ders die Leges fundamentales Imperii , und in

Politicis ſo wolals Eccleſiaſticis verglichene Har —

monie nicht uͤbern Hauffen gehen und umkehren
laſſen will / wozu dann E. Churfl. Durchl. allzuweit

ſehend und generoͤs ſeynd/ daß Sie dergleichen / ſoet⸗
wa durch ungleiche Berichte / und vermuthlich wider

Eu . Churfuͤrſtl . Durchl . patriotiſche und Fried/lie⸗
bende Intention angebracht / und darauff verordnet

ſeyn moͤchte/ nimmer vor ſich verhengen / ſondern
Dero hocherleuchtetemVerſtande nach in dieſer wich⸗

tigen Sache ſolche Meſſures nehmen /daß alles wie⸗

derum / wie es An . 1618 . und 1624 . vel tem pote
ſucceſfionis geweſen / reſtituirt / und alſo allen

erheblichen Klagen vorgebauet / die in Mißtrauen ge⸗

ſetzte Gemuͤther beruhigt / und alle ſonſt darauszu
befuͤrchtende Gefaͤhrlichkeiten evitiret werden moͤẽ

gen . Weinheim den 4 . Septembr . 1699 .
Die Churfuͤrſtl . Keſolution war dieſe:

Ihr . Churfl . Durchl . zu Pfalt erſtatten foͤrderiſt
Ihro Hochmoͤgenden geziemenden hohen Dancck/
daß Dieſelbe Ihre Churfuͤrſtl. Durchl . durch Ab⸗

ſendung Dero Envoyẽ Extraordinaite , Herrn
Valkenier ( vor deſſen Perſon und Meriten Ihre

Churfl ,

Chur⸗Pfäletſche .

Antwott
auff deſſeh
Propol⸗
tion .



olt,
ſen
oll

gende
/ dahin allezeit aͤuſſerſt befliſſen / wie Sie mit de⸗

Churfl . Durchl . von der Zeit an / als Sie mit Ih⸗
me in Bekantſchafft getreten / eine ſonderbare ſti⸗

me jederzeit gehabt) Ihrer guten Freund· und Nach⸗

barſchafft / und vordie zu der allgemeinen Conſerva -
tion und Sicherheit ſo hochnöthige Beybehaltung

guter Harmonie , und auffrichtigen Vertrauens
fuͤhrende loͤbliche Vorſorge / mit der vertraulichen
Eroͤffnung verſichern laſſen wollen/ was bey Ihro
Hochmoͤgenden und anderen Reformirten Poten- ien

wegen einiger von Ihro Churfuͤrſtl . Durchl . inDe⸗
ro Chur⸗Pfaͤltziſchen Landen / dem Weſtphaͤliſchen
Frieden⸗Schluß vermeintlich zuwiderin Religions⸗

Sachenbeſchehener Verordnungen beſchwerend vor⸗

kommen .

Ihre Churfuͤrſtl . Durchl . erkennen gar wol ; was

ſo wol dem gemeinen Weſen / als Ihroinſonderheit /
welche aller Orten am meiſten exponiret / daran ge⸗

legen / daß alles / was ſchaͤdlichen Zwietracht und

Mißtrauen erwecken koͤnte / ſorgfaͤltiglich evitiret

werde ; Ihre Churfuͤrſtl . Durchl . haben ſich auch

von Anbegin Dero Regierung gegen DeroHoheHer⸗
ren Benachbarten / ſonderbahr aber Ihro Hochmoͤ⸗

nenſelben in gutem freund⸗nachbarlichen und ver
traulichen Vernehmen beſtaͤndig leben / und die all⸗

gemeine Sicherheit und Sonſervation uniris viri -

bus & conſiliis befoͤrdern moͤgen / maſſen Ihre

Krieg hindurch / des erbaͤrmlichen Zuſtands unge⸗

hindert / in welchen Dero Chur ⸗Pfaͤltztſche und gu⸗

ten Theiles Guͤlichiſche dande durch Mord / Brand /
und Pluͤnderungengeſtuͤrtzet worden/ ein weit meh⸗
rers / als vermoͤgder groſſen Alliantz Dieſelbe ſchul⸗
dig/ zu Erhaltung desjuͤngſt zu Ryßwick geſchloſſe⸗
nen allgemeinen Friedens / wie weltkuͤndig/ gutmuͤ⸗
thig beygetragen . ö

Wietteff / Ihrer Churfuͤrſtl . Durchl . aber zu Ge⸗

muͤth gehen muͤſſe / daß Deroſelben vor das Pu —

blicum fuͤhrende ſo auffrichtige Intentiones , und

vorDero aͤuſſerſt ruinirter Chur⸗Pfaͤltziſchen Landen
Wieder⸗Empor⸗Bringung tragendegandes Vaͤterli⸗
che ſchuldige Vorſorge von einigen Ubelgeſinneten
anderwaͤrtig ſiniſtrͤ interpretirt und angebracht /

und dadurch verurſacht worden / daß Ihro Chur⸗
fuͤrſtl. Durchl . in Dero Lands⸗Regierung allerdings
Ziel und Maaß geſetzet werden wolle / geben Ihre
Churfuͤrſtl . Durchl . Ihro Hochmoͤgenden hoher
Erleuchtung anheim / der gaͤntzlichenHoffnung ge⸗
lebende / daß man Dieſelbe von der Sachen wahren
Zuſtand eigentlich und gruͤndlich inkormiret / wie

nemlich weder aus dem wortlichen Inhalt noch Ver⸗

ſtand des Weſtphaͤliſchen Friedens nimmermehr zu

behaupten / daß vermoͤgdeſſelben / die ſo genannte Un⸗
tere Pfaltz an den Herrn Churfuͤrſten Carl Ludwig /

Chriſt/loͤbl . Gedaͤchtnuͤs/ mit demOnere und Obli .
gation, die Religion in allem und jeden in ſtatu præ⸗
cisè Anni 1618 . zu laſſen / reſtituiret wordenz wie

Ihre Churfuͤrſtl .Drl. auch/ ob Dieſelbe ſchonzude⸗

ſto mehrer Beruhigung Dero Landes⸗Untertha⸗
nen und Beobachtung der Æqualiraͤt unter denen im

Reich olerirten dreyen Religionen / das Simulla⸗

neum in Dero Chur⸗Pfuͤltziſchen Landen verordnet /

Churfuͤrſtl. Durchl . dann den gantzen vorgeweſenen Qu⸗
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deſſen dieſelbe zu freyer ungehinderter Ubung des in

Anno 1618 . gehabten Liberi Exercitii Keligio -
nis Reformatæ noͤthig ; Ihro Hochmoͤgende wer⸗

den alsdann obige Ihrer Churfuͤrſtl . Durchl . zu de⸗

ſto mehrer Ein / und Fortpflantzung Chriſtlicher Lie⸗
be und Einigkeit unter Dero denen dreyen Religio⸗
nen zugethanen Unterthanen hauptſaͤchlich abzielen⸗
de Verordnung ferners nicht improbiren / noch

hierob zu einigem nicht meritirten Mißtrauen ge⸗

gen Ihre Churfuͤrſtl . Durchl . Anlaß nehmen ; Hin⸗
gegen Ihre Churfuͤrſtl . Durchl . vielmehr bey De⸗
ro in ob⸗angeregtem Frieden⸗Schluß notoriè be⸗

gruͤndeten dands⸗Fuͤrſtlichen hohen Juribus ( ſo ei⸗

nes Regenten edelſtes und vornehinſtes Kleinod / )
Dero Welt⸗bekannten Æquanimitaͤt nach kraͤfftig⸗
lich manuteniren helffen ; Ihre Churfl . Drl . um ſo
mehr animiren / wie bißhero/ alſo noch forthin alles /
was in Dero erſchoͤpfften Kraͤfften nochuͤbrig/ pro
ſecuritate puhlica darʒuſtrecken und auffzuſetzen .

Und weil Obiges alles / und was es mit dem

Halliſchen Kecels und denen von Ihrer Churfuͤrſt⸗
lichen Durchleucht und Dero in GOtt ruhenden
gnaͤdigſt⸗geliebteſten Herrn Vaters Churfuͤrſtlichen
Durchl . hierinfalls erfolgten Erklaͤrungen vor eine

Bewandnuůs / ſonderbahr / daß Ihro Churfuͤrſtliche
Durchleucht dem vom Herrn Abgeſandten [ pecia -
liter angezogenen Artic . 5. Inſtrumenti Pacis §.

uantum deinde &c . und &. §. ſequentibus ( wor⸗
innen Ihrer Churfuͤrſtl . Durchl . vi ſuperioritatis
territorialis gethane Verordnung unwiederſprech /
lich gegruͤndet) weder in viel / noch in wenig con⸗

traveniret / aus Ihrer Churfuͤrſtl . Durchl . dem

Chur⸗Brandenburgiſchen Herrn Abgeſandten auff
deſſen / Namens des Loͤbl. Corporis Evangelici ,
gethanes Voraund Anbringenertheilter / in Abſchrifft
hieneben liegender Keſolution allerdings uͤberfluͤßß
ſig erhellet ; Als thun Ihre Churfuͤrſtl . Durchl .
hierauff ſich Kůrtze halber beziehen / und ihn / Herrn
Abgeſandten / guͤtlich erſuchen / Ihro Hochmoͤgen⸗
de hinwiederum beedes Dero unveraͤnderlicher 91,
ter Freund und Nachbarſchafft / und daß ſich Jh
re Churfuͤrſtl . Durchl . einigen unmaͤſſigen Reli⸗

gions⸗Eyffer weder von ſelbſten noch aus anderwer⸗

ter Verleitung ſolcher Geſtalt nimmermehr uͤberneh⸗
men laſſen werden / zuverſichern / und daß Sie ſich
in allem / zu Conſervation guten innerlichen Ver⸗
trauens / der Vernunfft und Billigkeit untergeben
werden .

Nachdem aber Ihrer Churfuͤrſtl . Durchl . hohe
Jura Superioritat s von einem Loͤblichen Corpote
Evangelico in genauere Schrancken / als des Weſt⸗

phaͤliſ.Friedens wortliche Dilpotition nachfuͤhret/
geſetzet werden wollen / wuͤrden weder Ihro Hochmoͤg.
noch ſonſt jemand Ihr . Churfl . Durchl . verdencken /
daß Sie ſich bey mehr gedachten Friedenſchluſſes
buchſtaͤblichem Innhalt ſo lange hierinnfalls halten /
und davon zu Ihrer und des gantzen Loͤblichen Cor⸗
Poris Catholiei ( dahin Ihre Churfuͤrſtl . Durchl .
Ihres Orts die gantze Sache ſolcher geſtalt remit⸗

tirt / daß ſie nunmehr allerdings aus Dero Haͤnden)
ſo mercklichem Nachtheil nicht abgehen/ biß Sie des

beſchuldigten Unfugs mehrers belehret / und ſolcher
Dero Reformirten Predigern / Schul⸗Dienern
und Unterthanen / jedoch weder an benoͤthigten
Subliſtent⸗Mitteln / noch ſonſten ichtwas entzogen /

von Loͤblich⸗gedachtem Cor pore Catholico mit er -

kennet werde . Weinheim den 10 . Sept . 1699 .

Johann Wilhelm / Churfuͤrſt.
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WeeuſinnenfelEhn⸗
Branden⸗
burglſchen
Geſandtene. Eurer Churfl . Durchl . mir auff meine ſo

Das Evangeliſche Corpus aber / weil es davor

gehalten / daß die Churfuͤrſtl . Antwort nicht ſo be⸗

ſchaffen /daß ſie damit zufrieden ſeyn koͤnnen / hat

mehr vorgemeldtem HerrnBaron von Boꝛꝛelaer fer⸗
ner accreditiret / Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . eine und

andere erhebliche Vorſtellung dagegen zu thun / und

ſolchesvermittelſt Schreibens vom 8 . Oct . 28.Sept .

Sr. Churfuͤrſtl . Durchl . zu wiſſen gethan . Wel ,

chem nach dann auch der Herr Baron den 31 . 21 . 4

Oct . Sr . Churfl . Durchl. naͤchſt ſtehende anderwei⸗

te Deduction uͤbergeben:

Se . Churfl. Durchl . zu Brandenburg / mein gnaͤ⸗

digſter Herr / und ſuͤmmtliche Evangeliſche Churfuͤr⸗
ſten / Fuͤrſten und Staͤnde / haben zwar aus der/ von

muͤnd⸗als

ſchrifftliche Vorſtellungen ertheilten Kelolution . der

Laͤnge nach erſehen / was Eu⸗Churfl . Durchl . zu Ver⸗

theidigung der in dem Churfuͤrſtenthum Pfaltz vor⸗

genomenen groſſen Aenderung in Religions⸗Sachen /
und was dazu gehoͤret / anzufuͤhren gnaͤdigſt belieben

wollen ; Koͤnnen aber daraus gar nicht finden/ daß
man Evangeliſcher Seits Urſach habe / ſich damit

abweiſen / und eine ſo offenbahre Contravention

des Weſtphaͤliſchen Friedens / durch eine ſo ungleiche
und frembde Inter pretation deſſelben / juftiticiren
zu laſſen . Und obwolen in der diſſeitigen Dedu⸗

crion die gantze Sache ſo gruͤndlich und klaͤrlich ge⸗

faſſet worden / daß hiewider nichts mit Beſtand / wañ
anders dem Weſtphaͤliſchen und Religions⸗Frieden
keine Gewalt geſchehen ſolle / wird eingewendet wer⸗

den koͤnnen ; ſo hat man doch eine Nothdurfft zu

ſeyn erachtet / auff ein und andere in Ew . Churfuͤrſtl .
Durchl . Keſolution befindliche / und zwar aus dem

Inſtrumento Pacis vermeyntlich hergenommene /
aber in einem gantz verkehrten Sinn applicirte Ar -

gumenta kuͤrtzlich zu antworten .

Der Status cauſæ beſtehet hauptſaͤchlich darin⸗

nen : Wann ein Catholiſcher dands⸗Herr einem

Evangeliſchen Stand / in ein gantz Evangeliſches /
per Pacem Weſtphalicam , ex capite Amneſtiæ ,
in Eccleſiaſticis nicht weniger als Politicis ple -

nariè reſtituirtes dand ſuccediret / auch vor und

nach Antrettung ſeiner Regierung / vor ſich und ſei⸗
ne Succeſſores , durch beſondere Vertraͤge / Keverſa -

lles, Patenta , und andere Zuſagen / ſich obligiret /
alles / nach Inhalt des WeſtphaͤliſchenFriedens / und

Keieene
abſonderlichen Verſicherungen / in ſtatu quo

zu laſſen ; nach der Hand aber derſelbe/ oder deſſen
Nachfolger / ſich nach Anleitung Art . J . § . 30 . In -

ſtrumenti Pacis Weftphalicæ des Juris Refor -

mandi in Sacris gebrauchen will / was ſothanes
Land / und deſſelben Unterthanen / aus den Reichs⸗

Conſtitutionen / gegen eine dergleichen anmaßliche
Reformation und Aenderung des vorigen Status ,
in Religions⸗Sachen / vor Schutz und Freyheit
haben ?

Gleich wie nun dieſe Frage vornemlich ſecun .

dùm Conſtitutiones Imperii betrachtet und de -

cidiret werden muß; alſo iſt ſich vor allen Dingen
in denenſelben umbzuſehen / wo ſie ihre certam &

genuinam ſedem haben ſolle ?
Der Religions⸗Irtede / das Inſtrumentum Pa -

eis Weſtphalicæ , und der letztere Reichs⸗Abſchied/
worinnen von ſolcher Sache ex proteſſo gehandelt

4

Beſchreibung
wird / koͤnnen nun hierzu gnugſame kundamenta an

die Hand geben.
So viel nun den ReligionsFrleden betrifft / iſt

aus denen Ackis bekannt / daß bey Oompoſition de—

ren ſuperiori Seculo entſtandenen ReligionsStrit /

tigkeiten nicht nur die Staͤnde des Reichs ſich gegen
einander vertragen ; ſondern auch derUnterthanen
Religion und Gewiſſens⸗Beruhigung ein groſſer
Theil des ReligionsFriedens geweſen/ und dadurch
ihnen / den Unterthanen / auch contra proprios
Dominos proſpiciret worden / allermaſſen dann/
wie Lehmanni Acta Pacis Religioſæ Lib . I . cap .

23 . zeugen/ imJahr 1555 . die Evangeliſche Staͤn⸗
de / bey Auffrichtung des Religions⸗Friedens / vor

andern hierauff dergeſtalt angedrungen / daß dama⸗

lige Roͤmiſch⸗Koͤnigl .Maj. aus auffgetragener Voll
macht / und der Catholiſchen Staͤnde Heimſtellung/
den 20 . Decembris ſelben Jahrs / dieſen generſli

ter beliebt⸗ und beſtaͤttigten Ausſchlag gegeben / daß
die Staͤnde / Adel / Staͤdte / Communen und Unter⸗

thanen der Augſpurgiſchen Conteſſion , davon / durch

ihre Obrigkeiten und in deren Namen / nicht gedrun⸗
gen / ſondern dabey/ biß zuChriſtlicher Vergleichung

der ſtreitigen Religion / ruhig gelaſſen werden ſollenz
welches hernach in dem den 25 . ejusdem vergliche ,
nen Religions⸗Frieden ſorgfaͤltig beobachtet / und im

Eingang gleich deſſen Hauptwerck angedentet wor⸗

den 3 nemlich / daß man eine ergaͤntzte Tractation

und Handlung desFriedens / in beyden/ derReligion /
und Profan· oder weltlichen Sachen vorgenommen
und verglichen / damit beyderſeits Religionen wiſſen
moͤchten / was einer ſich zu dem andern endlich zu

verſehen : daß die Staͤnde und Unterthanen ſich be⸗

ſtaͤndiger und gewiſſer Sicherheit zu getroͤſten/ und

nicht fuͤr und fuͤr ein jeder in unertraͤglicher Gefaht
zweiffentlich ſtehen muͤſte: Welche nachdenckliche
Unſicherheit auffzuheben / der Staͤnde und Unter⸗

thanen Gemuͤther wiederum in Ruhe und Vertrauen

gegen einander zu ſtellen / und die Teutſche Nation
vor endlicher Zertrennung und Untergang zu ver⸗

wahren / Kaͤyſerl. Maj . Chur⸗Fuͤrſten und Staͤnde/
uͤber den Religions · Frieden ſich mit einander verei⸗

niget haͤtten .
In demWeſtphaͤliſchen Friedenſchluß iſt derRe⸗

ligions⸗Friede nicht allein insgemein contirwire /
und in Articulis hactenus controverſis declari -

ret ; ſondern es geſchiehet auch in ſpecie Art . J. K.
31. & ſeqꝗ. der Unterthanen / und wie es mit ihrer
Religion / gegen der dands Herrn Jus Keformandi ,

zu halten ? noch eine weit deutlichere Meldung ,
Dann da es in dem vorhergehenden §. 30. von dem

Jure Keformandi geheiſſen: Quod Statibus im -

mediatis cum Jure territorii & ſuperioritatis
competat Jus Reformandi Exercitium Religio -
nis , ex communi per totum Imperium hacte -

nus uſitata praxi ; So wird im Gegentheil in dem

gleich darauff folgenden §. 3 1. ſtatuiret : Daß r .

hoc ( id eſt , hoc Jure Reformandi ) tamen non

obſtante , 2. der Catholiſchen Staͤnde Untertha⸗
nen / cujuscunque generis , welche 3. ſive publi -
cum ſive privatum Auguſtanæ Confeſſionis Ex-
ercitium 4 . Anno 1624 . 5. quacunque anmi

parte , 6 . ſive certo pacto aut privilegio , ſive
longo uſu , ſive ſola denique obſervantia dicti
anni habuerunt , 7 . id etiam in poſterum cum

annexis
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annexis retinete debeant ; quatenus 8 . illa di -

& 0 anno exercuerunt , aut exercita fuiſſe pro -

bare potuerunt . 9 . Quod pro ejusmodi an -

nexis habeantur inſtitutio Conciliorum , Mi -

niſteriorum , tam Scholaſticorum quam Eccle -
ſiaſticorum , Jus Patronatus , aliaque ſimilia Ju -

ra : 10 . Nec minus maneant in poſſeſſione
omnium , dicto tem pore in poteſtate eorun -

dem conſtitutorum Templorum , Fundatio -

num , Monaſteriorum , Hoſpitalium , cum omni -

bus pertinentiis , reditibus , & acceſſionibus .

11 . Et hæc omnia ſemper & ubique obſetven -

tur , eo usque , donec de Religione Chriſtiana

vel univerſaliter vel inter Status immediatos ,

eorumque Subditos , mutuo conſenſu aliter erit

conventum ; I2 . nec quisquam 2 quocunquè
ulla ratione aut via turbetur .

Im folgenden §. 32 . wird 13 . hinzu gethan :
Turbati aut quocunque modo deſtituti verd

ſine ulla exceptione , in eum quo anno 1624 .
fuerunt , flatum plenarie reſtituantur . Und

obwolen 14 . in hoc 5 . 32. per appendicem anne -

ctirt wird/ daß ſolches alles auch ratione der Aug⸗

ſpurgiſchen Confellions - Verwandten Staͤnde Ca⸗

tholiſche Unterthanen zu obſerviren / und in ſo weit

dieſelbe dicto anno uſum & exercitium Catholi -

cr Keligionis publicum aur privatum habue -

runt ; ſo iſt doch theils aus deme / daß der Catholi⸗

ſchen Staͤnde Evangeliſche Unterthanen in einem

eigenen Paragrapho voran geſetzt / und theils aus

deme / daß der Evangeliſchen Staͤnde Catholiſche
Unterthanen in dem folgenden nur als ein Anhang
mit wenig Worten coulideriret werden / raiſonna -

blement zu ſchlieſſen / daß man hierdurch denen er⸗

ſten / nemlich derCatholiſchen StaͤndeEvangeliſchen
Unterthanen / vornemlich proſpiciren wollen .

Aus Collationirung dieſer dreyen Paragrapho -
rum nun iſt ſo klar als der helle Tag / daß / obwolen

§. 30 . Art . 5. das Jus Reformandi in ſeiner Maſſe
gelaſſen worden / dennoch in dem gleich darauff fol⸗

genden §. 3 . zu der Unterthanen Sicherheit und

Gutem ſolche Verſehung geſchehen/ daß dieſelbe ſowol
ratione termini à quo , als auch ratione Exerci -

tii Religionis , eum annexis , ingleichem ratione

Hoſpitalium , cum omnibus pertinentiis , redi -

tibus & acceſſionibus , eine gewiſſe Schutzwehr ha⸗
ben / woruͤber der Lands Herren Jus Keformandi

nicht ſchreiten darff noch mag .

Hiebey ſeynd nun drey Hauptſtuͤcke wohl zu un⸗

terſcheiden : Erſtlich / die dubditi ; zum andern / der

Terminus à quo , der ihnen zur Barriere gegeben ;
und drittens das Jus , ſo ſie aus ſolchem Termino

acquiriret .
Die Subditi ſeynd wlederumb von zweyerley

Art : Eine / die occalione motuum Bohemiæ &

Germaniæ in den Teutſchen Krieg ſelbſt mit einge⸗
flochten worden ; und die andere / welche allein aus

einer uͤblen und verkehrten Interpretation , des An⸗

a0 155J . auffgerichteten Religions⸗Friedens / in Sa .

cris & Eccleſiaſticis ſchwere Gravamina gehabt .
Jene haben alſo/ nach Art aller Friedenſchluͤſſe / ex

capite amneſtiæ , dieſe aber ex capite gravami -
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beſondern Lerminum reſtitutionis àa quo , ſowol
in Eccleſiaſticis als Secularibus , erhalten / wor⸗

aus derſelbe ſeine Jura und Befugnuͤſſe vindiciren

koͤnnen. Und weilen wider ſolche Terminos re⸗

gulativos , und den Statum, ſo davon dependiret /
das Jus Territoriale nichts auszurichten vermag

ſo folget daraus / daß auch das Jus Keforman⸗

di nach ſolcher Beſchaffenheit ſich accommodi⸗

ren muͤſſe.
Die Subditi werden reſtituiret ex capite amne -

ſtiæ Artic. 3. §. I . in eum utrinque ſtatum , in

ſacris & profanis , quo ante deſtitutionem ga -
viſi ſunt , aut jure gaudere potuerunt ; wel⸗

ches hernach Artic . 4 . in ſpecie bey der Untern

Pfaltz heiſt / ante motus Bohemicos .

Denen uͤbrigeniſt Artic . . pro termino gegeben
das gantze 1624 . Jahr / oder quæ vis hujus an -

ni pars .

Nach obigem Unterſcheid der Terminorum iſt
nicht allein die Reſtitutio nach geſchloſſenem Frie⸗
den an allen Orten im Reich geſchehen / oder haͤtte
wenigſtens geſchehen ſollen : ſondern es muß auch

derſelbe bey Entſcheidung der nach dem Frieden etwa

entſtehenden Religions⸗Gravaminum genau beybe⸗
halten werden .

Dann ob gleich §. 3 1. nur allein des letzten Ter⸗
mini vom vier und zwantzigſten Jahr gedacht wird /
ſo kan doch dieſes denen Keltituris ex capite amne⸗

ſtiæ keinen Nachtheil bringen ; r . weil ſelbige be⸗

reits vorhero Art . 3 . & 4 . einen andern Terminum

expreſsè erlanget3 2 . weil ſolcher Lerminus die
Unterthanen nicht weniger als die Staͤnde des
Reichs angehet ; 3· weil nicht noͤthig war / davon

neue Meldung zu thun / nachdem der Punctus re⸗
ſtituendorum ex capite amneſtiæ ſchonvoͤllig er⸗
oͤttert geweſen ; und 4 . weil es dannoch / zu allem

Uberfluß / Art . F. §. 13 . deutlich heiſt : Quod ter -
minus anni 1624 . nullum præjudicium creare
debeat ĩis , qui ex capite amneſtiæ , aut aliunde

reſtituendi veniunt .
Dieſe Diſpoſition iſt general , und nicht weni⸗

ger denen Unterthanen / als denen Staͤnden des

Reichs / zu ihrer Sicherheit / contra quoscunque

turbantes aut gravantes gemacht / . weil die Fa⸗

ciſcentes pro ſcopo & materia tractatuum der

Unterthanen Religions , und Gewiſſens⸗Freyhett
ebenfalls vor Augen gehabt ; 2. weil die Untertha⸗
nen Art . 3. expreſsè in Sacris & Profanis & capi -
te amneſtiæ reſtituirt worden ; 3. weilen ſothane
Diſpoſition Art . F. S. 2. immediatè dem Termi -

no regulativo des 1624ſten Jahrs gleichſam per

modum exceptionis vel declarationis annecti -

ret wird : 4 . weilen im §. 3 r . des gantzen 1624 .

Jahrs / und nicht nur des erſten Januarii gedacht
wird ; ſo aus keiner andern Urſache hat geſchehen
koͤnnen/ als / damit auch die Subditi , denen / Krafft
§. 3 1. das gantze vier und zwantzigſte Jahr / und

quævis hujus anni pars , zu gutem kommt / unter

ſolcher Verordnung moͤchten begriffen werdenz ; und

endlich 5. weil ſonſt das Præjudia , ſo man hier⸗
durch verhuͤten wollen / die jenige Unterthanen haͤtte
betreffen muͤſſen/ welche etwa Anno 24 . occaſione

motuum Bohemiæ vel Germaniæ , qus der Poſ -
num reſtituirt werden ſollen. Dahers es dann auch
bey denen Tractaten kommen/ daß jeder Theil einen

ſeſſion ihres freyen Religions ⸗Exercitii, durch
Krieg und Gewalt / geſetzet worden/ daſſelbe aber ante

motus

1699 .
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1699 . motus illos gehabt / und worin ſie auch / ex capite

Amneſtiæ , die voͤllige Reſtitution erhalten .
Wiewol nun alles bißhero Deducirte in dem In⸗

ſtrumento Pacis Weſtphalicæ unſtreitig ſeinen fe⸗
ſten Grund hat / ſo wird es doch / abſonderlich in

cauſa Palatina , durch den vierten Artickul noch klaͤh⸗
rer gemacht / allwo §. 6. totus Inferior Palatina -

tus , davon ohne Zweiffel die Subditi einen Theil
conſtituiren / cum omuibus & ſingulis Eccle -

ſiaſticis & Secularibus Bonis , Juribus & Apper -
tinentiis , in ſtatum ante motus Bohemicos re -

ſtituirt wird / caſſatis omnibus in contrarium

actis ; ita ut nemo huic reſtitutioni ſe ullomo -

do opponere debeat ; und 5. 13 . wird tota Do -

mus Valatina , cum omnibus & ſingulis , qui ei

quocunque modo addicti ſunt aut fuerunt , ( wel⸗
ches ja auch auff die Subditos mit zu verſtehen) un⸗

ter der Amneſtia generali begriffen / und zwar / daß
dieſelbe hac transactione , ſingulariter in puncto
gravaminum pleniſſime gaudiren ſollen. Wor⸗

aus Sonnen⸗klahr erhellet / daß die Unterthanen in

der Pfaltz eben ſo wol / als die Pfaltzgrafen / 1. viso -
re Art . 3 . ex capite amneſtiæ reſtituirt worden ;

2. daß ſie vi gore Art .4. lnſtrumenti Pacis , den

Statum ante motus Bohemicos hierdurch ratione

termini erlanget ; 3 . daß ihnen ſolcher Perminus

Art . F. S. 13 . von neuem confirmiret worden ; und

4 . daß nach ſolchem Vermino denenſelben alle die je⸗

nige Freyheiten / Jura und Beneficia in Eccleſia -

ſticis zukommen / welche Art .F. §. 31 . & leqq .
denen Unterthanen zu gutem ſtatuiret / und die ande⸗

re / ſo nicht ex capitẽ amneſtiæ , ſondern allein ex

capite gravaminum teſtituirt worden / nach dem

Termino des 1624ſten Jahrs zu genieſſen haben .
Dann es ſtehet ausdruͤcklich Art . 3 . §. 1. Quan -
tum juris in honis Eccleſiaſticis hue usque con -

troverſis ejuſmodi , ( ideſt , ex capite amneſtiæ )
reſtituti vel reſtituendi ſunt habituri , patebit
infra articulo de gravaminum Eccleſiaſticorum

compoſitione ; Dieſer Articulus iſt ohne allen

Streit der funffte / allwo §. 3 t. von denen Untertha⸗
nen die eigentliche Diſpoůtion zu finden .

Und dieſes iſt nun das dritte Stuͤck / ſo wir aus

obgedachtem 8. 3 1. & ſeqq . noch betrachten muͤſſen/
netnlich das Jus , welches die ſubditi aus dem Ter -

mino resulativo erlanget .
Es beſtehet aber ſolches t . in Exercitio Religio -

nis , ſive publico , ſive privato ; 2. cum Anne -

xis , 3. wird per Exempla erlaͤutert / was unter der⸗

gleichen Annexis zu verſtehen ; 4 . in Poſſeſſione
omniume , in poteſtate eorundem conſtituto -

rum Templorum , F. Fundationum ,6. Mona —

ſteriorum , 7 . Hoſpitalium , 8. cum omnibus

pertinentiis , reditibus , 10 . acceſſionibus ; 11 .

ſolle dieſes alles allezeit lconſequenter auch noch itzo)
und aller Orten (eonſequenter auch in der Pfaltz ) ſo
lange obſerviret werden / donec de Religione
Chriſtiana vel univerſaliter , vel inter Status ĩim-
mediatos , eorumque Subditos , mutuo conſen -
ſu aliter erit conventum .

Es wird noch hinzu gethan / daß niemand hierwi⸗
der à quocunque , ulla ratione aut via , turbiret

werden ſolle.
Wann aber ſolches ja geſchehen waͤre / oder noch

hen/ daß die Turbati aut quocunque modo deffi .
tuti , ſine ulla exceptione , in den Stand / wel⸗
chen ſie aus dem WeſtphaͤliſchenFrieden einmal er⸗
langet / plenariè reſtituirt werden ſollen.

Und wird hernach Art . 17 . noch breiter ausgefuͤh⸗
ret / wiees in ſolchen Faͤllen zu halten / und was ge⸗

gen die Contraventiones vorzunehmen ? So viel
von dem WeſtphaͤliſchenFrieden⸗Schluß .

Der neuliche Reichs⸗Abſchied beſtaͤttiget ſolches
nicht nur in genere , indem das luſtrumentum Pa

cis Meſt phalicæ demſelben in vim ſanctionis
pragmaticæ inſeriret worden ; ſondern auchin ſpe—
cie §. 193 . allwo ausdruͤcklich verſehen / daß kein

Stand / wider ſeine eigene Unterthanen und Buͤr⸗

ger / in Religions⸗ Sachen / wider den Frieden⸗
Schluß / mit Gewalt und eigenmaͤchtiger Begin ,
nung / das Geringſte nicht attendiren oder vorneh/
men / ſondern ein jeder das jenige / was er vermeinet /
daß ihme gebuͤhre / mit behoͤrigem Wege Rechtens
ſuchen ſolle.

Wann man nun dieſe Conſtitutioncs , als eine

Regul und Richtſchnur / gegen die Facta und Reli⸗

gions⸗Aenderungen in der Pfalz haͤlt / und dieſelbe
darnachdijudicort / ſo iſt handgreifflich zu erweiſen/
daß Ew . Churfuͤrſtl . Durchl . aus dem prætendliiten

ure Reformandi , ſlva diſpoſitione Religioſæ
& Weſtphalicæ Pacis , & ſine manifeſta ejus
contraventione , dergleichen hoͤchſtbeſchwerliche
Neuerungen und Verordnungen nicht haben ergehen
laſſen / und jetzo noch viel weniger juſtiticiren koͤn⸗

nen .

Die angemaſte / und mit Gewalt aller Orten / wo

nur das Geringſte von denen Unterthanen durch De⸗

muth und Thraͤnen wollen depreciret werden / durch⸗

getriebene Introduction des Simultane : Catholi -

ci , in allen Kirchen der Reformirten / ſtreitet dire .

cto wider den §. 3 1. des fuͤnfften Artickuls / wo es

heiſt : Esſollen die Unterthanen bleiben und gelaſſen
werden in poſſeſſione ominium , dicto tempote
in poteſtate eorundem conſtitutorum templo -
rum , cum omnibus pertinentiis &c . und zwar /
welches aus dem immediate vorhergehenden erhelle/
in Krafft der Worte : Nere minus maneant, &c .

zu wiederholen / quatenus illa dicto anno poſſede -
runt , velin poteſtate habuerunt . Nun iſt es jn

gantzunlaugbar / daß die Unterthanen in der Pfalz /

ante motus Bohemicos , ihre Kirchen / Schulen /
Fundationes , Hoſpitalia , und dergleichen / wann

von dem Quatenus ? die Frage / privativè und al⸗

geſchehen wuͤrde/ ſo iſt immediatè darauff vorgeſe / ſenſu erit conventum .

lein genoſſen ; imgleichen daß ſie nach dem Weſſphaͤ
liſchen Frieden in dieſelbe / auff eben ſolche Weiſe / re⸗

ſtituiret worden / ungeachtet Catholici Anno

1624 . einen groſſen Theil davon durch Kriegs⸗Ge⸗
walt und feindliche Invaſion innen gehabt/ auch un⸗

geachtet ſie ſtarck darauff beſtanden / daß der Status

Keligionis Catholicæ ſecundum annum 24 . ſoll

conſerviret werden.
So kan dannder / lange Zeit polt factam reſti⸗

tutionem ſupervenirende Catholiſche Lands Herr
das Simultaneum ſeiner Religion in ſothanen Kir⸗

chen nicht einfuͤhren ; ſondern ſie/ die Unterthanen /
muͤſſen ſolche billig fuͤhrohin auch allein ſo lange behal⸗
ten / donec de Religione Chriſtiana vel univer -

ſaliter , vel inter Status & Subditos mutuo con -

—ů ————
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Und weilen in dieſer Pofleſſion niemand / 4
uocunque ,

ulla ratione aut via turbiret werden
ſolle/ dicto §. 3 1. die Unterthanen in der Pfaltz aber

nummehro / leyder / auff vielerleh Weiſe und Wege/
durch ſothanes Prætendirte dimultaneum , turbi⸗

ret werden ; ſo bleibet es wiederumb bey dem folgen⸗/

den 32 . §. Turbati , aut quocunque modo de -

ſtituti vero , ſine ulla exceptione in eum ſta-
tum , quo fuerunt , plenarie reſtituantur ; wie

nicht weniger bey der Dilpoſition des Art. 17. 5. 4.
Qui vero huic transactioni , vel Paci publicæ ,
conſilio vel ope contravenerit , vel Iegitimo
modo facta reſtitutione , ſine legitima cauſæ

cogaitione & ordinaria juris executione , reſti -

tutum de novo gravare tentaverit , peœnam fra -

ctæ pacis ipſo jure & facto incurrat , contra -

que eum , juxta Conſtitutiones Immperii , reſti -
tutio & præſtatio cum pleno effectu decerna -

tur & demandetur . Ulnd ſeynd alle Compaci -
ſcenten ſchuldig / ſingula hujus pacis leges con -

ta quemcunque , ſine Religionis diſtinctione

zu tuiren und zu protegiren / Art . 17 . § . 5. Item :

Si quid eorum à quocunque violari contigerit ,
læſus Iædentem inprimis quidem à via facti de -

hortetur , cauſa ipſa vel amicabili compofitio -
ni , vel juris diſceptationi ſubmiſſa ; dict . Art .

7 . §. J . Veruntamen ſi neutro horum modo -

rum intra ſpatium ttium annorum terminetur

controverſia , teneantur omnes & ſinguli hu -

jus transactionis conſortes , junctis cum parte
læſa conſiliis viribusq ; arma ſumere, quod nec

amicitiæ , nec juris via locum invenerit , Art .

7 . § .6 . Undendlich : Nulli omnino Statuum

liceat jus ſuum vi vel armis perſequi ; ſed ſi

quid controverſiæ ſive jam exortum ſit , ſive

ooſt inciderit , unusquisque jure experiatur ; ſe -

us faciens , ſit reus fractæ pacis . Art . 17 .§. J.
Dergleichen klar und heitere Diſpoſitiones pu⸗

bEeæ , als Præſidia legis fuͤr der Unterthanen Ge⸗

wiſſens / und ReligionsFreyheit / ſich durch das in

viele Weiſe eingeſchrenckte und circumſeribirte Jus
Keformandi aus dem Iaſtrumento Pacis und dem

Religions⸗Frieden nicht expungiren laſſen .
Mit denen geiſtlichen Einkuͤnfften und Verwal⸗

tungen / item Pfarrhaͤuſern / Schulen / und derglei⸗
chen / hat es gleiche Beſchaffenheit . Dann in dem

ſo offt allegirten § . 3 1. ſtehet bey den Kirchen / Stiff⸗
tern / Kloͤſtern und Hoſpitaͤlern ausdruͤcklich : Cum

omnibus Pertinentiis , reditibus & acceſſioni -

bus ; und koͤnnen ſolchem nach incolumi hac le .

ge , die Pfarr / und Schulhaͤuſer denen Reformirten
weder gantz noch zum Theil genommen / und Catho⸗
liſchen Prieſtern oder Schuldienern alligmret / am

allerwenigſten aber die geiſtliche Gefaͤlle in admo⸗

diation gegeben / die Verwaltung eingezogen / Re⸗

formirte Pfarrer / zu groſſem Ungemach vieler Ge⸗
meinden / abgeſchaffet / denen uͤbrigen reducirte ge⸗
ringe Beſoldungen gemacht / unddas Reſiduum an
die Catholiſche Geiſtlichkeit zur Ausbeute vertheilet

maſſen dem Religions⸗Frieden diametro entge⸗
gen / und eine offenbare Contravention des Inſtru -
menti Pacis .

werden ; dañ dieſe Proceduren ſeynd obdeducirterfſi

unter die bekante vier / auff dem vorigen Reichstage /
von denen Cathollſchen herfuͤr gebrachte Dubia , auch
die Frage von dem Simultaneo mit vorkommen .

Gleich wie man aber ſolche nur auff oͤde / und von

denen Augſpurgiſchen Conkellions - Verwandten
Anno decretorio nicht in wuͤrcklichem Beſitz ge⸗
habte Kirchen / die aber die Catholiſchen umb ſelbe
Zeit ebenfalls nicht beſeſſen und gebraucht / verſtan⸗
den : alſo iſt in dem uͤbrigen zu keiner Zeit biß hie⸗
her von einigem Menſchen dafuͤr gehalten worden /
daß ein Catholiſcher Lands⸗Herr / der Jure Succeſ -

lionis ein gantz Evangeliſches / aus dem Weſtphaͤli⸗
ſchen Frieden in Kelie ione plenarie reſtituirtes

Land uͤberkommt / in demſelben ex Jure Reforman⸗
di alle Evangeliſche Kirchen / wie auch Pfarr⸗ und

Schulhaͤuſer / oder andere Stifftungen / mit Catho⸗
liſchen erfuͤllen/ dasExercitium ſeiner Religion dar⸗

innen einfuͤhren / die Cleriſey den Meiſter / mit Hin⸗
wegnemung der Choͤre/ und Veruͤbung anderer Vio-
lentien / ſpielen laſſen / und die Keditus , nach ſei⸗
nem bloſſen Wolgefallen / an ſich ziehen / und guten

Theils denen jenigen aſligniren koͤnne / welche von

Rechts wegen daran keinen Theil haben ſollen ; wie

dann erweißlich / daß bereits uͤber die ſechzig tauſend
Guͤlden aus der Reformirten Gefaͤllen/ zu Unterhalt
der Catholiſchen Prieſter und anderer / angewendet
worden ; da unterdeſſen die legitimi Poſſeſſores

darben / und ſo viele Pfarrer ſich muͤſſen reduciren

laſſen/ damit die Ausbeute vor jene deſto groͤſſer ſeyn
moͤge; geſtalten es durch dieſe Keduction dahin
kommen / daß offt einem Reformirten Geiſtlichen
nicht nur zwey/ drey oder vier / ſondern mehrere Kir⸗
chen zu verſehen aſſignirt werden / welches zu ver⸗

richten denenſelben allerdings ohnmoͤglich / bevorab

da einige Gemeinden darunter ſeyn / die allein an

ſtatt eines wol zwey Geiſtlichen vonnoͤthen haͤtten .
Und weilen ſolchergeſtaltder Gottesdienſt / usMan⸗

gel der Pfarrer / in denen Kirchen nicht zugleich/
ſondern ſucceſſivè und Wechſelweiſe muß gehalten
werden / ſo werden damit die Gemeinden per indi⸗

rectum auch umb das Simultaneum gebracht .

Geſetzt / es waͤre noch hierbey einiger Zweiffel/ den

gleichwol die gar zu klare Diſpolition des Frieden⸗
ſchluſſes nicht zulaͤſt/ ſo ſtuͤnde doch bey Ew . Churfl.
Durchl . allein gantz und gar nicht / dieſen Legem
pragmaticam nach Dero Convenientz zu inter⸗
Pretiren ; ſondern es muß hieruͤber / nach Inhalt
Art . F. §. 50 . in Comitiis vel alis Imperii Con -

ventibus inter utriusque Religionis Proceres ,
non niſi amicabili ratione tranſigiret werden .

Unterdeſſen ſeynd juxta Art . 17 . §. 4 . die Reſti -
tuti in der Poſleflion zu laſſen/ und juxta F. F. alle

Compaciſcenten ſchuldig / univerſas & ſingulas
hujus pacis leges , contra quemcunque , ſine Re -

ligionis diſtinctione zu tuirenund zu protegiren .
Und iſt §. 7. denen Staͤnden und LandsHerrn

ausdruͤcklichverbotten / Jus ſuum vi vel armis per⸗

ſequi , ſondern es heiſſet : Si quid controverſiæ ,
IVe jam exortum ſit , ſive poſthac inciderit ,

unusquisque jure experiatur ; ſecus faciens ,
reus ſit fractæ pacis : wohin auch der oballegirte

Man beſcheidet ſich zwar allhier gar wohl / daß
gleich nach geſchloſſenem Weſtphaͤliſchen Frieden /

Reichs⸗Abſchied de Anno 164 . §. 193 . gehet.
So iſt dieſes Negotium auch keines wegs von
ſolcher Beſchaffenheit / daß es / nach Ew. Churfuͤrſtl .

Theatri Europæi XV . Theil. Ee ee Durchl .
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Durchl . dem Hollaͤndiſchen EnyOo ) ye Extraotdi -

naire Herrn von Valkenier leßtlich eroͤffnetenMey⸗

nung ad Corpus Catholicum , und zu deſſen Er⸗

oͤrterung und Ausſchlag verwieſen werden kan ; der⸗

gleichen Se Churfl . Durchl . zu Brandenburg / mein
gnaͤdigſter Herr / und die ſaͤmtliche Evangeliſche

Churfuͤrſten/ Fuͤrſten und Staͤnde nimmermehr ge⸗

ſchehen laſſen koͤnnen noch werden ; indem / wann

ja die Sache zweiffelhafftig waͤre / wie ſie doch im

geringſten nicht iſt/ ſelbige / nach deutlichem Inhalt
des Religions / und Weſtphaͤliſchen Friedens / nir⸗

gends anders hin / als ad Comitia & alios Con -

ventus Imperii gehoͤrig; welchen Falls aber vor⸗

hero die voͤllige Reſtitution in eum ſtatum , wie

ſelbiger ante deſtitutionem geweſen/ geſchehen/ und

biß zu der Sachen Austrage keine Innovation vor⸗

genommen werden muß.
So viel die Gewiſſens⸗Freyheit und verſchiedene

Dinge betrifft / die eine Zeit her zu der Unterthanen

Zwang wollen eingefuͤhret werden / und alſo billig

ebenfalls vor Gravamina zu halten ſeyn / derer Ab⸗

ſtellung man mit allem Recht begehren kan ; dar⸗

uͤber wuͤrde man vermuthlich ſich wol vergleichen
koͤnnen / wann E. Churfuͤrſtl. Durchl . es bey der Er⸗

klaͤrung/ welche in der Conferentz der Herr Hof⸗
Cantzler von Wieſer gegeben/ laſſen / und deßhalben
gnugſame Verſicherung ſtellen / daß niemand dawi⸗

der weder directe noch indirecte , durch Zumuthung
gewiſſer Libertati Conſcientiæ entgegen lauffen⸗
der Actuum KReligioſorum , oder anderer ad cul -

tum ſich referirender reſpectueuſen Bezeigungen
turbiret werden ſolle.

Es iſt zwar an und vor ſich ſelbſt den Religions⸗

Frieden gemaͤß/ Krafft welches niemand wider ſei⸗
ne Religion / Kirchen⸗Gebraͤuche / Ordnungen und

Ceremonien gravirt werden ſolle / eine Special - Ver⸗
ſicherung aber deſto noͤthiger/ nachdem ſeithero nicht
allein viel Exempel das Contrarium erwieſen / ſon⸗
dern aͤuch das neuliche Chur Pfaͤltziſche Regierungs⸗
Decret wider ſolche klare Diſpoſition gar ein an⸗

ders mit ſich bringet / Krafft deſſen die Unterthanen

obligirt werden / der Monſtranz Ehrbezeugungen
zu thun / welches / der Erfahrung nach / ſo weit ex -

tendiret wird / daß man ſie zum Niederfallen noͤthi⸗

get / und daruͤber bereits etliche zu Boden geſchlagen

hat . Dieſem nach werden E. Churfl , Durchl . mir

gnaͤdigſt erlauben / wann zu dero mir ertheilen Ke⸗

ſolution und Beantwortung ſchreite .
Arx totius cauſæ beſtehet auff zweyen Præſup⸗

poſitis , welche in Facto & Jure irrig ſeynd / und

gantz keine Probe aushalten koͤnnen.

Das erſte iſt : Der Sratus ante motus Bohe -

micos , oder des 1618 . Jahrs / gehe die Subditos

Palatinos gar nicht an / und geſchehe von ſolchem
Jahr oder Lermino , reſpectu Keligionis & Sub .

ditorum , im gantzen Ioſtrumento Pacis feine

Meldung .
Das ander : Das Jus Reformandi Religio -

nem , woriiznen inter alia ChurfuͤrſtCarl Ludwig/
und nach ihm deſſen Succellores reſtituirt ſeyn/
waͤre nicht ad Statum Anni 1618 . gebunden /ſon⸗
dern die Reſtitution in die Unter⸗Pfaltz / cum

omnibus & ſingulis Eecleſiaſticis & ſecularibus

bonis , quibus ante motus Bohemicos Electores

Principesque Palatini gaviſi ſunt , ſeye geſchehen

Beſchreibung

metus Bohemicos , & ſtatus Anni 18 . quoad

ampliativè , ſine onere & obligatione ad ccr .
tum terwinum .

Allein beydes iſt bereits in meiner hiebevorigen &.
Churfl. Durchl . zu Juͤlich uͤbergebenen Deduction

ſattſatn wiederleget / unddelkruiret ſich aus dem Frie⸗
denſchluß und andern Documenten : undiſt anund
vor ſich ſo frembd und unerhoͤrt / daß bißhero wol

niemand an ſolche lnterpretation gedacht hat.
Daß die Unterthanen ſowol als die ReichsStaͤn⸗

de / Art 3. §. I . Inſtrumenti Pacis ex capite amne -

das kan nicht geleuguet werden / dann die Worte
ſeynd klar .

So iſt es auch inconteſtabel , wie ſolches diß⸗
ſeits in der hiebevortgen Deduẽtion ausgeführetdaß
die Keſtitution daſelbſten geſchiehet in eum ſta⸗

tum , quo ante deſtitutionem gaviſi ſunt , aut

jure gaudere potuerunt ; und werden die Keſti —
tuti F. 2. vorbeſagter maſſen auff den fuͤnfften Arti⸗

cul verwieſen / darinnen ſtatuirt werden ſolle/ quan.
tum juris in Eccleſiaſticis ſint habituri .

Solches wird Art . 4 . §. 6. auff die Untere Pfalz
in ſpecie applicirt / und daſelbſten iſt der ſtatus

generalis ante deſtitutionem explioitt / daß es

pro materia ſubſtrata heiſt / ante motus Bohe .

micos ; welches nicht nur die Electores und Prin⸗

cipes Palatinos concernirt ; ſondern auch Art . 4
§. 13 . ad omnes & ſingulos Subditos , etiam

ipſos exules , extendirt wird / und zwar ſingula⸗
riter in puncto gravaminum pleniſſime .

Nun iſt aber der ſtatus ante motus Bohemicos

deſſen dubditi Palatini ex capite amneſtiæ reſti .

tuti in ſacris zu genieſſen haben / kein anderer als

des 1618ten Jahrs / 1. weilen derſelbe ſtatus pro⸗
xime immediatus ante deſtitutionem iſt/ und

ante motus Bohemicos eben ſo viel ſagen will /als

ante initium motuum ; wie dann E. Churfuͤfſtl
Durchl . ſelbſt geſtehen / daß die Verba Art .3. §. 1.

ante deſtitutionem , ſo viel heiſſen / als immedia -

te ante deſtitutionem . 2 . Weilen Churfuͤrſt Carl

Ludwig & totus Inferior Palatinatus ,unumeun-
demque terminum reſtitutorium ,tam in Eccle -

ſiaſticis , quam ſecularibus gehabt ; da dann alle

Reichs⸗Acta und Judicata auch Ferdinandi IIl .

circa executionem Pacis , und in der ChurPfaͤl
tiſchen Reſtitutions - Sache ergangene Mandata

zeigen / daß man die Chur⸗Pfaͤltziſche Keſtitution

anders nicht als nach dem ttatu des 1618 . Jahrs
verſtanden . 3. Weilen Churfuͤrſt Carl Ludwigs

Vindications - Klagen und Vertraͤge mit denen

Benachbarten von keinem andern Lermino ſpre⸗
chen . J . Weilen ex Hiſtoria Pacis laut der Bey⸗
lage ſub lit . A. deutlich zu erſehen/ daß ſtatus ante

2*

Palatinatum Inferiorem , von einerley und glei⸗

cher Bedeutung ſey. Und uͤber dieſes alles geſchicht
Art . 4 . . J0 . des 1618 . Jahrs ausdruͤcklicheMel⸗
dung ; welcher Terminus zu keinem andern Ende

an dieſem Ort geſeßet wird / als weilen ſelbiger det

ſtatus ante motus Bohemicos geweſen / wvelcher

denen Keſtitutis ex capite amneſtiæ in Sacris &

Ptofanis ebenfalls pro termino gegeben iſt.

Daß aber eingewendet werden will / als haͤlen

Evangelici bey denen Friedens⸗Lractaren das

neſtiæ in Sacris & Profanis reſtituiret worden/

Chur⸗Pfaͤlziſche/—
—

1690,

1618 . Jahr pro termino reſtitutionis quoad Sa-
8

cra
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1699 .

—

la
in Vorſchlag gebracht/ Carholici aber darein nie .

i een wollen ; iſt wahr/ ſo 10ſolcher
Terminus eine General - Regul für alle Keſtinutes ,

nicht allein ex capite amneſtiæ , lolidern auch 55
capite gravaminum ſeyn ſolle. Cs iſt 15 ſolches
Jahr dannoch pro termino fuͤr die e me
o capite amneſtiæ in Sacris & Vrofaniszure
tuiren / Art . F. §. 13 . haben nun die Unterchanen
in der Pfalz / durch die / nachkkin Staru , ante wo⸗
tus Bohemicos , oder dem
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chehene Keſtitution , ein Jus quætnum ,

010 in Religions⸗Sachen erlan⸗

get ; ſo folget ja darauß / daß Churfuͤrſt Carl Lud⸗
wig / cum obligatione & Onere ad obſervanti -

am dicti termini , reſtituirt worden / und daß deſ⸗

ſen Succeſſores in gleicher Obligation geſtanden /

und noch ſtehen .
Zwvar/ ſo viel das ptætendirte Jus Reformandi

betrifft / geſtehet man gern / x. Daß allen Staͤn⸗

den des Reichs ſolches Jus gebuͤhre; 2. Daß 10
hurfuͤrſt Carl Ludwig darein inter cætera relti -

8 itodaſ und 3. daß Ew . Churfuͤrſtl . Durchl.
ſich deſſen auch gebrauchen koͤnnen: Allein gleichwie
Art . 4. §. 10 . bey Confirmation der Pactorum
Gentilitiorum Lomus Palatinæ die Exception

ſtehet / quatenus huic diſpoſitioni contraria non

ſunt ; alſo wird das jus Reformandi Religionem ,

welches denen § ratibus Art . §. S. 30 . von neuem be⸗

ſtaͤtiget iſt / in dem immediate darauff folgenden

iten Iimitiret / per verba : Hoc tamen non

obſtante , &c . Was alſo ſolcher 3 r . §F. zu Verſi⸗

cherung der Unterthanen Religions und Gewiſſens⸗

Freyheit dil [ ponirt und zutheilt / das gehet noth⸗
wendig dem Juri Keformandi ab / und iſt eine

Barriere , welche daſſelbe nicht uͤberſchreiten darff .
Wie kan nun bey ſolcher Beſchaffenheit der Sa⸗

chen geſagt werden : Der Status ante motus Bo -

hemicos , oderwelches eins iſt / des 1618 . Jahrs /

concetnire die Subditos Palatinos nicht ? Da

doch Ew . Churfuͤrſtl . Durchl . ſelbſt nicht in Abrede
ſeynd / daß die Pfaͤlziſche Unterthanen concomi⸗
tanter mit Churfuͤrſt Carl Ludwig reſtituirt wor⸗

den .

Undiſt ſolche Reſtitution geſchehenj uxta Artic .

4 . 8513 . ſingulariter in puncto gravaminum ,

pleniſſime ; Dahero muß auch denenſelben alles

das jenige zu ſtatten kommen / was Artic . F. S. 31 .

und z2 . denen Unterthanen in genere zu gute verord⸗

net ; Den Terminum des 24ſten Jahrs allein auß⸗
genommen / der ihnen als ex capite amneſtiæ re -

ſtitutis nicht præjudiciren ſolle / Artic . 5. §. 13 .
Wie ſolchen Paragraphum Churfuͤrſt Carl Ludwig
ſelbſt / in der / zu Regenſpurg hiebevor cowmuni⸗

cirten und gedruckten Deduction , wegen des Klo⸗

ſter Lorſches / expliciret / his formalibus : Nun

vermag das Iaſtrumentum Pacis Weſtphalicæ ,
daß alles / ratione bonorum Eccleſiaſticorum ,
non attentis exceptionibus ſive ante , ſive poft
transactionem Paſſavienſem aut Pacem Reli -

gioſam reformata & occupata , aut quod non

de , vel in territorio Auguſtanæ Confeſſionis
Statuum , vel exempta , vel aliis Statibus Jure
ſuffraganeo , aliave quavis ratione obligata fuiſ -

ſe dicuntur , indem Stand zu reſtituiren / und

in perpetuum , donec controverſiæ Religio -
Ihcatri Europæi XV . Theil.
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ſey . 3. Iſt eine partiuliete Obligatiĩon zu fin⸗
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nis compoſitæ fuerint , zu laſſen ; Dabeyaber in
ermeldtem Frieden / Schluß expre ſle verſchen / guod
Electores Valatini in eum Statum reſtituendi

lint , quo ante motus Bohemicos NB . nimi -
rum Anno 1618 , fuerunt , & quidem pari jure ,
quo reliqui Status Imperii ; ita ut non niſi ter -
mino reſtitutiomis , àquo differant .

Dieſem nach gehet vorgedachte Diſpoſition Art .
J. §. 31. & 32 . die Unter⸗Pfaltz und deſſelben Chur⸗
fuͤrſten nicht weniger / als andere Staͤnde des Reichs
an / indem r . dieſelbe hievon nirgends exci pirt hin
gegen 2. zu der Oblervation des lnſtrumenti Pa -
cis Weſt phalicæ ſo wol / krafft Artic. 17. §. 1. 2 .
als auch der nachgehends daruͤber ertheilten Natifi⸗
cation und geſchehenen Acceptation , verbunden

den Arcic . 4 . §. 19 wo denen Augſpurgiſch⸗Con -
feſſions - Verwandten / qui in poſſeſſione tem -

plorum fuerant , ſervatur Status Anni 1624.
und allen andern das freye Exercitium ihrer Reli ,
gion bedungen wird . 4 . Hat Churfuͤrſt Carl Lud⸗
wig auch die wenige Catholiſche Gemeinde in der

Untern Pfals / welche Anao 1618. das Exerciti -
um Keligionis ſuæ gehabt zu haben dociren koͤn⸗
nen / nach ſolchemdratu manurenirt / darnach al⸗
les regulirt / auch verſchtedene geiſtliche Jura &
Keditus , gleichwie die benachbarte Stiffter /
Mayntz Worms / Speyer / Wuͤrtzburg und ande /
dere / denen Reformirten Chur⸗Pfaltz Getneinden /
wie Anno 1618. alſo biß dato , viciffim thun muͤſ⸗
ſen / zu præſtiren ſich ſchuldig erkennet ; So er

gewißnicht gethan haben wůrde / wann er ſich von
aller Obligation des Weſtphaͤliſchen Friedens in
Eceleſiaſticis & Sacris , ratione Subditorum ,
entbunden zu ſeyn erachtet haͤtte. Wozu nun F.
der Weſtphaͤliſche Frieden ⸗Schluß Churfüuͤrſt Carl
Ludwig / inẽgard der Catholiſchen und Augſpur⸗
giſchen Confeſſions/Verwandten / obligiret / darzu
iſt derſelbe und ſeine Nachfolger an der Chur / viel⸗
mehr dem ganten Reformirten Lande ſelbiges bey
ſeiner Religion in ſtatu ſuo zu laſſen und zu ſchůten /
angehalten und conſtringiret ; und kan demnach
6, mit Beſtand nicht geſaget werden : Die Re⸗
ſtitution der Untern Pfals ſey zu verſtehen / nicht
reſtrictive ad Annum 1618. ſondern ampliative ;
da es vielmehr umzutehren / weilen die Reſtri -
ction außdruͤcklich Art . 3. §. 2 . in ſine und Art . 4 .
§. 6. &

I3. ſtehet ; von der Am pliation aber in dem

gantzen Friedens⸗Inftrument nichts zu finden iſt ;
bevorab da 7. tota Domus Palatina cum omni -
bus & ſingulis frui debet generali amneſtia ,
pari cum cæteris ( Subditis Art . 3. S. 1. ) in ea

comprehenſis Jure ; und zwar ſingulariter in

puncto gravaminum , Art . 4 . S. 13 . ut ſcilicet
omnia ipſis Jura , in Sacris & Profanis , quæ
ante hos motus habuerunt , ſarta tecta mane -

ant Art . 1 J . §. 18 . J . P . W . wie hoͤchſtgedachter
Churfuͤrſt durch eine ſolenue und ſchrifftliche De⸗
elaration und Katification , pro Se & Succeſſo -

ribus , ſich obligirt hat.
Daß mens &intentio paciſcentium durch das

gantze Irtedens nſtrument der Unterthanen Re⸗

ligions / und Gewiſſens⸗Freyheit und deren Verſiche⸗
rung zum Zweck gehabt ; das geben die Acta publi⸗
ca , und redet die Sache von ſich ſelbſten .
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Obwolen nun / bey ſolcher Bewandnuͤß / mens

reſtituentium & reſtituti nichts darwider ſchaf⸗
fen / noch den Legem pragmaticam aͤndern kan/ ſo
iſt doch einer Seits ſo wenig zu laͤugnen/ daß Spa⸗
nien / Chur⸗Baͤyern / und alle Catholiſche Staͤnde /

den Annum 1618 . pro termino decretotio , re -

ſpectu Religionis in der Pfaltz / gleich mit Anno

1624 . bey denen Reſtitutis ex capite gravami -
num beſchehen/ haben muͤſſen ſetzen laſſen/ indem de⸗

nen Catholiſchen die Poflellio des 24ſten Jahrs gar
nichts helffen oder vertragen moͤgen / welches ſie gar
wol gewuſt / und dahero zwar per Legationem Cæ⸗

ſaream bey denen Weſtphaͤliſchen Friedens⸗Tracta⸗
ten das Kxercitium Keligionis Catholicæ in der

Pfaltz ſti puliren wollen / ſo aber von denen Evan⸗

geliſchen rotunde abgeſchlagen worden / wobey ſie
dann endlich acquieſciret / und die Executio Pacis ,

55 normam hujus anni , von Kaͤyſerl. Majeſt .
ſelbſten / nemine contradicente , darauff erfolget ;
Vid . infr . Lit . B . N . 3. ſo wenig anderer Seits mit

Beſtand zu behaupten / daß Churfuͤrſt Carl Ludwig/
bey Bedingung der Reſtitution , ſeine und ſeiner
Unterthanen Religions⸗Freyheit / auff kuͤnfftigeFaͤl⸗
le / davon im Inſtrumento Pacis ſchon etwas vor⸗

kommen / wider Catholtſche Sueceſſores ſo ſchlecht
haͤtte verſichern laffen / daß Er umb einer kurtzen per⸗

ſonellen , und etwan mit ſeinem Leben ſich enden⸗

den Lübertaͤt willen / den gantzen Evangeliſch⸗Re⸗
formirten Kirchen⸗Staat in der Pfaltz lieber in die

aͤuſſerſteGefahr einer widrigen Keformation ſeßen/
als ſein Jus circa Sacra an eine beſtaͤndige ewige
Verordnung binden wollen .

Und moͤchte man alſo Churfuͤrſt Carl Ludwigs
eigene Verordnung gern ſehen/ in welcher er denen

Unterthanen / dieex termino regulativo des 1618 .

Jahrs zuſtehende Jura und Beneficia in Religions⸗
Sachen diſputiret oder mißgoͤnnet 3 da vielmehr
aus beyliegenden aut hentiquen Documenten / ſub

Lit . B. zu erweiſen / daß nicht nur die Verba , ante

motus Bohemicos, ĩm̃ediatè zu verſtehen/ und eben

ſo viel / als Annus 1618 . exprimiren ; ſondern daß
auch dieſes Jahr / Annus regulativus , tam in Sa -

eris quam profanis , quoad Palatinatum , unver⸗

aͤnderlich ſeye / und denen Unterthanen zu gute kom⸗

me ; auch man ſich in der Pfaltz / laut E. Churfl .
Durchl . eigenen Archivs / allemal nach ſothanem
Termino und Jahr / activèe & paſſivs gerichtet /
und daß Kaͤyſerl. Majeſt . und Dero Commiſſarü ,
d. Lit . B. N. 2. 3 . 6. 7 . 12 . & 18 . Churfuͤrſten Jo⸗
hann Philipps und Lotharius Friedrich zu Maynt /
d. Lit . B . N . 13 . & 20 . und ſaͤmtliche Catholiſche
und Evangeliſche Staͤnde / d. Lit. B. N . 1. dick be⸗

ruͤhrtes 1618te Jahr pro Termino decretorio

unveraͤnderlich erkennet / und Churfuͤrſt Carl Lud⸗

wig / d . Lit . B . N. F. S . 9 . 10 . 11 . 13 . 14. & 15 .

ChurfuͤrſtCarl / Receſſ. Hall. Art. 2. die nach dem

Weſtphaͤliſchen Friedenſchluß in der Regierung ge⸗
weſene Simmeriſche Hertzogen / d . Lit . B . N . 16 .

17 . 19 . & 21 . und E. Churfl . Durchl . Herrn Va⸗
ters Churfl . Durchl . ſelbſt / d. Lit . B. N . 22 . 23 . 24 .

nach ſothanem Termino das Jus ihrer Unterthanen
regulirt / und expreſſe agnoſcirt / daß ſo wenig von

ihnen als andern gegen den ſtatum des 1618 .

Jahrs in Eccleſiaſticis etwas koͤnne attentiret wer⸗

den : Alſo und dergeſtalt / daß / als ChurfuͤrſtCarl

Beſchreibung
Ludwig in dem mit Chur⸗Mayngauffgerichtckem
Receſs zu Regenſpurg vom 5. Julii 1653 . nur we⸗

gen der Kirchen zu Wattenheim / Hemſpach und

Lautenbach einige Aenderung zugelaſſen / ſie ſich ex⸗

preſſe reſerviret / daß ſolches ihrem Termino re
ſtitutionis de Anno 1618 . nicht præjudiciren
ſolte / d. Lit . B. N . 13 . So weit iſt davon entfer ,
net / daß / wie in E. Churfuͤrſtl . Durchl . Kelolution
ſoũtenirt wird / Chinfůrſt Carl Ludwig ſich des Ju -
ris reformandi gegen die Evangeliſch⸗Lutheriſche
bedienet / als welches ex ĩpſa notorietate von felb⸗
ſten zerfaͤlet. Dann wann dieſes Principium beh
denen Evangeliſch⸗Reformirten Churfuͤrſten gegol⸗
ten haͤtte / wuͤrden Sie nicht in Dero Reſidenz zu
Heydelberg und anderswo neue EvangeliſchLuthe
riſche Kirchen auffgerichtet / noch zu Oppenheim/
Creutznach / Lonsheim / Bornheim / Daimbach/
Sachſenflur / Ebernburg / Geroltzheim / Gimpern /
Maudach / Harbach / daubach / Korb / Monzheim
an der Pfriem / Neuen Bamberg / Ruchſen/ Trip⸗
ſtatt / Widdern / Wald⸗Algesheim / Ilbesheim / auff
dem Gleichen / und an andern Orten / den ſtatum

Inſtrumenti Pacis Weſtphalicæ ihren Evange,
Unterthanen ſo ſanets gelaſſen

aben .

Warumb aber hoͤchſt gedachter Churfuͤrſt Carl

Ludwig der meiſtentheils Evangeliſch⸗Lutheriſchen
Gemeinde zu Rotenburg am Neckar ( worauff E.

Churfl . Durchl . Keſolution gezielet wird ) einen

Reformirten Pfarrer angeordnet / iſt nicht ex Jure
reformandi , ſondern ex Fundamento poſſeſffio -
nis Anni 1618 . beſchehen; zumalen die Evange⸗
liſch⸗Lutheriſche daſelbſt Annum 1624 . nicht do -

ciren koͤnnen, d. Lit. B. N . 19 .

E. Churfuͤrſtl. Durchl . ſelbſt agnoſciren ipſo
facto , wie in meiner vorigen Deduction erwieſen/
ſtatum Anni 1618 , da dieſelbe biß dato , ſowol in

Sacris als Profanis , verſchiedene Jura , Reditus

und Prærogativen / ex mero facto poſſeſſorio
prædicti anni , contra vicinos behaupten .

Noch vor wenig Jahren haben EChurfl . Durchl.
nach denen loͤblichen Fußſtapffen Dero Herrn Va⸗

ters Churfl . Durchl . Chriſtmildeſten Andenckens /
Ihren Evangeliſch⸗Reformirten Unterthanen ſelbſt
dieſen Annum verfochten / davon verſchiedene meiner

vorigen Deduction beygelegte Schreiben / an Chur⸗
Maynz / Wuͤrtzburg/ Worms / und andere geiſtliche

Staͤnde / eine conteſtable Probe ſeyn. Unter
vielen andern Schreiben E. Churfuͤrſtl. Durchl . an

Chur⸗Maynz und Wuͤrtzburg/ reſpective den f .

und 9 . Jan . 1694 . conteſtiren : Daß / obSie

gleichalles das jenige / ſo zum beſten der Catholiſchen
Religion gereichen kan/ ſo viel an Ihro iſt/ gernbey⸗
tragen ; Sie dennoch als ein Churfuͤrſt des Reichs /
nicht weniger Dero Chur⸗Pfaͤltziſche Reformirte
Unterthanen / in Conformitaͤt des Weſtphaͤliſchen
Friedenſchluſſes / bey ihren Kirchen und dazu gehoͤ⸗
rigen Kirchen⸗Guͤtern und Gefaͤllen zu manuteni⸗

ren / und Dero Lands⸗Fuͤrſtl. Schutz ihnen auch diß

falls gedeyen zu laſſen haben / mit dem Erſuchen/
Dero ReformirteUnterthanen / ratione ihrer Kir /

chen und dazu gehoͤrigen Guͤtern und Gefaͤlen/ aller ,
dings ruhig und unangefochten zu laſſen .

Deßgleichen haben E. Churfuͤrſtl. Durchl . Anno

Chur⸗Pfaͤltziſche
f

—

1691 . mit dem Herrn Biſchoffen zu Wuͤrtzburg/ wie
Unten
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Geſchichte . Deuckwuͤrdiger Geſchichte
unten angefuͤhret / bey Verſetzung des Ampts Borx⸗

berg / lolenniter vor ihre Reformirte Unterthanen

paciſcitt : daß ſelbige / NB . dem Inſttumemo

bacis Weſtphalicæ gemaͤß/ in ſtatu quo gelaſſen

werden ſolten ; auch durch die Adminiſtrations-
Commiffion erſt kuͤrtzlich inquiriren laſſen / wie

die Pfarreyen vor dem dreyſſtgjaͤhrigen Krieg beſtellt

geweſen ? Lit. B. N. 25.
Wie nun bey ſo beſchaffenen Dingen die Evan⸗

geliſchen es E. Churfl . Durchl . ſollen zu Danck wiſ⸗
ſen / daß ſelbige bißhero ſich Dero vermeynten Juris

Reformandi nicht weiter bedienet / da jene biß dato

ihre Catholiſche Unterthanen nicht allein bey dem

ſtatu Pacis Weſt phalicæ, ſondern auch ihnen ein

mehrers / als ſie prætendiren koͤnnen/ præter nor⸗

mam anni decretorii , laſſen ; auch vielmehr be⸗

ſtaͤndig dafuͤr halten muͤſſen/ daß bereits hiervon in

E Churfuͤrſtl. Durchl . Landen ein ſolcher Mißbrauch
gemacht. worden / der auff keine Weiſe zu juſtifici⸗

ren / das iſt nicht leicht zu begreiffen / es waͤre dann /
daß man hiemit intinuiren wolte / E. Churfuͤrſtl .
Durchl . koͤnten die Evangeliſche Religton gantz und

gar extirpiren / wann Sie wolten / die Evangeliſche
Landes⸗Fuͤrſten hingegen waͤren allein gehalten/ dem

lnſtrum . Pacis Weſt , nachzuleben .
Daß aber die Unterthanen hieruͤber bißhero nicht

geklaget/ daruͤber iſt ſich nicht zu verwundern / wei⸗

len ſie nicht klagen doͤrffen/ ſondern ſo gleich von

denen Beamten vor Ungehorſame und Rebellen rra⸗

iret werden . Unterdeſſen iſt die gantze Pfaltz vol⸗

ler Lamentationen / und wuͤrden der Klagen noch
mehrere ſeyn / wann nicht theils Beamte durch Fi -

ſcaliſche Proceſſen die Unterthanen zu der ſo ge⸗

nannten Acquieſcenz forcirten .
Daraus folget aber gar nicht / daßdie Untertha⸗

nen darum bey E. Churfuͤrſtl . Durchl . Verordnun⸗

gen acquieſciren . Si vis ſcire , an velim ? fac ,
ut poſſim nolle . E. Churfuͤrſtl. Durchl . belieben

nur einem jeden zu vergoͤnnen / daß er ſeine Noth⸗
ourfft allenthalben frey vorbringen moͤge/ ſo wird ſich
weiſen/ wie es mit ſolcher Acquieſcentz beſchaffen.

Daß denen Unterthanen in der Pfaltz nichts be⸗

nommen worden / was ſie de facto & Jure vormals

gehabt / iſt der Notorietaͤt entgegen / und die von

mir uͤbergebeneVerificirung der Gravaminum zei⸗

get das Contrarium ; und daß in denen Gravami⸗

nibus kein Wort enthalten / ſo nicht mit authenti⸗

ſchen Beylagen / und E. Churfl . Durchl . oder Dero

Chur⸗PfaͤltziſchenRegierung und Beamten Befeh⸗
len dargethan worden : wie man dann diſſeits pa⸗
rat iſt / wann ein und anders Speciale angegriffen

wird / ſolches / wie es ſich gebuͤhret/ darzuthun . E.

Churfuͤrſtl . Durchl. geruhen aber/ ſelbſt hoͤchſt erleuch⸗
tet zu urtheilen / daß in genere was zu negiren / und
Specialia , welche erwieſen / nicht zu beruͤhren/ alle

Unpartheyiſche auff die Gedancken bringen muͤſſe/
daß man an Setten E. Churfl. Durchl . Beamten /

achen beſchoͤnen will / die ſich nicht beſchoͤnen laſ⸗
ſen. Kirchen / Pfarrhaͤuſer / Schulen / geiſtliche Ge⸗
aͤlle/ wie auch andere Bedraͤngnuͤſſen/ dieman von

der Catholiſchen Geiſtlichkeit und denen Beamten /
auch andern / erleyden muͤſſen/ geben ein ander Zeug⸗
nuͤß. Die Evangeliſche in der Pfaltz wolten das

Ihrige lieber vor ſich behalten / und gar gerne deß
ihnen aus der Communion zugedachten und im⸗

putirten Vortheils / welcher gar theuer zu kauffen
kommet/ entrathen .

Es dienet auch die Einfuͤhrung des Simultanel
keines weges zu Stifftung guterEinigkeitund Liebe/
da einem jeden Evangeliſchen Chriſten daran gele/
gen / daß er die Catholiſche Kitusnicht taͤglichvor Au⸗
gen ſehe; oder dafern er nicht einige Keverentz dar⸗

bey erzeiget / allerhand Neyd / Feindſchafft und An⸗
dung erwarten muͤſſe. Die Erfahrung lehret/ wie

wenig Einigkeit an denenjenigen Orten / woman ob

mixturam es nicht aͤndern kan/ zu finden / und wie

viel Uneinigkeit hingegen und Aergernuͤß darbey vor⸗

gehet. Man hat den Frieden errichtet / ut pax eſſet ,
& rixæ ceſſarent ; ut unicuique ſua in tuto eſ -

ſent , welches bey dem Simultaneo nicht ſtatt hat :
Communio enim mater diſcordiæ .

Daß einige Evangeliſche Geiſtliche / aus Privat⸗

Abſichten / denen Neuerungen applaudiren / dar⸗

an tragen die ſaͤmtliche Evangeliſche Churfuͤr⸗
ſten / Fuͤrſten und Staͤnde / und Dero eigene Glau⸗
bens⸗Genoſſen keinen Gefallen / indeme ja weltkuͤn⸗

dig / daß ſie eben ſowol als die Reformirte der Ge⸗

wiſſens/ Freyheit beraubet ſeyn/ die Eatholiſche Feyer⸗
tage mit feyern / bey Proceſſionen Graß ſtreuen/
Meyen ſtecken/ vor der Monſtranz niederknyen muͤſ⸗
ſen / und mit Gewalt zu Boden geſchlagen werden /
das Simultaneum gleichfalls in ihren Kirchen ein⸗

gefuͤhret / und manu militari , der Reformirten
Kirchen ſich zu bedienen/ angehalten ; da hingegen
ihnen verſaget worden / auff ihren eigenen Koſten
eine neue Kirche / worinnen das Coexercitium Ca -
tholicæ Religionis nicht ſolte koͤnnen introducirt
werden / auffzurichten / wie erſt noch neulich zu
Mannheim geſchehen ; einfolglich alle rechtſchaffen⸗
Geſinnete wol mercken / worauff es angeſehen / daß
man in ein / oder anderem Punct aus der Reformir⸗
ten Gefaͤllen ihre Geiſtliche beneficiret / und uͤber

dieſer Bezeigung ſich leandaliſiren / wiewol ihre
Conduite zu niemands Nachtheil einigen Effect

haben kan .

Sonſten wutde es denen Proteſtirenden ſehr lieb
ſeyn / wann E Churfuͤrſtl . Durchl . aus Dero eige
nen Mitteln denen Evangeliſchen / ſo deſſen benoͤthi
get/ gnͤdigſte Handreichung wollen thun laſſen .

Die aus dem lnſtrumento Pacis recomman⸗

dirte Æqualitaͤt beſtehet in reliquis , & quatenus
præſenti Conſtitutioni conformis eſt , Art . 5.

§. I . fin . Nun ſtehet abermalen dabey : Violen -
tia omni & via facti , inter utramque partem

prohibita .
Ob und wie weit Evangelici in der Pfaltz E.

Churfuͤrſtl . Durchl . an dieſem Vornehmen hindern
koͤnnen / iſt in dem Friedenſchluß Art . §. §. 3 1. &

32 . item Art . 17 . §. 4 . J . & 7 , wie auch in dem

Nuͤrnbergiſchen Executions· Keceſs und Kaͤyſerl.
Edicten / ingleichem im Reichs⸗Abſchied de Anno

165 4 . 8 . 193 . verſehen und Art . 17 . Inſt rumen-
ti Pacis &. J . 6 . & 5 . iſt ſtatuiret / wie man ſich ge⸗
gen alle Turbationes à couvert ſtellen ſolle.

Der vorgeſchuͤtzte Ryßwickiſche Friede kan E .

Churfůürſtl. Durchl . nicht im Wege ſtehen / das Si⸗

multaneum in denen Kirchen / welche Catholici

tempore concluſæ nuperæ Pacis allein beſeſſen /in

locis ſub Clauſula comprehenſis zu eſtabliren ;

maſſen die Diſpoſition dieſes Friedens und des
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Weſtphaͤliſchen gantz ditterent : Wann aber die⸗

ſelbe durch jenen ſich hierunter gehindert zu ſeyn er⸗

achten / ſo wuͤrde ſolches vielmehr durch den Weſt⸗
phaͤliſchen Frieden geſchehen muͤſſen.

Von denen geiſtlichen Gutern und Reditibus ,

welche Ew . Churfl . Drl . der Verwaltung / durch die

vorgenommene Admodiation entziehen laſſen / iſt
ſchon zuvor gedacht und erwieſen worden / daß die⸗

ſes eine Contraventio Pacis Weſtphalicæ ſey.
Wann hierdurch die Einkuͤnffte vermehret worden /

haben die Evangeliſche ſich deſſen wenig zu erfreuen ;
nachdem man ihnen dannoch ihre Beſoldung redu -

ciret / und die Competenß ſehr beſchnitten und ver⸗

luͤrtzet hat .

der Catholiſchen Feyertaͤge / iſt die Nothdurfft in

Daß aber bey ſolcher Beſchaffenheit / und da ihnen
an ihrem Dimenſo abgebrochen wird/ auß demnUber⸗
ſchuß die Catholiſche beneficiret werden wollen / das

iſt eben ein Gravamen der Evaͤngeliſchen / die ſol⸗
ches mit dem Inſtrumento Pacis nicht conciliiren
koͤnnen.

Von denen Kirchhoͤfen/ Glocken und Feyerungen

det Conferentz dergeſtalt von mir repræſentiret /
und das Gravamen erwieſen worden / daß unnoͤthig/
weitere Remonſtration zu thun .

Dafern man denen Catholiſchen an denen Orten /
wo ſie es ſecundum annum regulativum nicht her⸗
gebracht / ſo fort alle Glocken gemein machen / und

der Catholiſchen Todte auff denen Evangeliſchen
Kirchhoͤfen / mit allen eremonien / auß præten⸗
dirter Æqualitäͤt / begraben laſſen muß ; ſo wer⸗

den Cacholici vice verſaan andern Orten ſchuldig .
ſeyn dergleichen zu thun ; die anderwerts denen Ev⸗

angeliſchen ſolches nimmermehr verſtatten / und

an vielen Orten nicht einmal eine ehrliche Privat⸗

Begraͤbnuͤß / auff ihren ſo genannten geweyheten
Kirchhoͤfen / zulaſſen .

Mit Feyrung der neuen Zeit hat es wol ſeine ge⸗

weiſte Wege / nach dem der Gregorianiſche Ca —

lender in der Pfaltz einmal ultro angenommen wor⸗

den. Ew . Churfuͤrſtl . Durchl . aber geruhen hoͤchſt⸗
vernuͤnfftig ſelbſt zu ermeffen / daß darinnen zu weit

lig abgehandelt / geſchloſſen und unterſchrtchendoor
den / nicht mehr as nolciren / noch mehr vor verbind ,

lich halten wolten3 nachdem ſelbe gleichwol hier,
durch ſich der Afliltenz Sr . Churfürſtl. Durchl. zn
Brandenburg / meines gnaͤdigſten Herrns / undvie⸗
ler Evangeliſchen Churfuͤrſten und Fuͤrſtendes
Reichs / in der Succellion , gegen einen Evangell
ſchen Competenten verſichert ; und nachdem De⸗
ro Herrn Vaters Churfl . Drl . ſo wol als ſie/ ſotha⸗
nen Vergleich wuͤrcklich / bey Antretung ihrer Re—
gierungen / durch Schreiben / Decreten offentliche
Patenta und vielfaͤltige Zuſagen / beyChurfuͤrſtſ
Ehren und wahren Worten / wie die Eormalia ſl,
niger bey voriger Deduction beygelegten Schreiben
lauten / ſolenniſſimè , confirmiret .

Esiſt erſtlich bekannt / daß accreditirte Miniſtti ,
wann ſie von ihren Herrn Principalen zu dergleichen
Handlungen emploöyiret und abgeſchicket werden/
allemahlen in ihren Vollmachten die Clauſulam de
ratihabendo haben ; wodurch gedachte hohe Herrn
Principalen ſich luo & Sueceſlorum nominè ob -

ligiren / dasjenige genehm zu halten / und zu rati .
ficiren / was Ihre Miniſtri werden abgeredet und ge⸗
ſchloſſen haben ; woran es dann auch damahlen eben
wenig gefehlet .

ö

Dieſe Obligation , de ratihabendo , hat in all⸗

wege nec eſſitatem præſtandi in ſich ; und wann es
ſich gleich zutraͤtzt / daß etwan conc luſo negotio ,
ein Vars compaciſcens , ante ratificationem ver -
ſterben ſolte / ſo wird darum der Practat nichtinft.
miret ; ſondern der Succe ſſor hat lidem Anteceſfo -
ris ſui zu præſtiren .

Darnachhaben beyde hohe Com paciſcenten dar⸗
innen /alsunſtreitig præſupponitet / daß in dem

Weſtphaͤliſchen Frieden⸗ Schluß / und ſpecialiter
deſſen Art .4. verſehen ſey / wie es mit denen Evan⸗
geliſchen Unterthanen in puncto Religionis in der

Pfaltz zu halten .
Hatalſo drittens Churfuͤrſt Carls Tod hierinnen

keine Aenderung machen koͤnnen / nachdem dieſelbe
bey Lebzeiten nichts retractirt / ſondern vielmehr
morte ſua den Keceſs beſtaͤttigt; gleichwie Etver

gegangen werde / wann Catholiſche Feyertaͤge einfal⸗
len / welche die Evangeliſche nicht zu feyren pflegen/
daß Evangelici ſchuldig ſeyn ſollen / an denenſelben
alle Arbeit einzuſtellen / und die Laͤden zu ſchlieſſen .
Und weilen dann Ew . Churfuͤrſtl . Durchl . ſich gnaͤ⸗
digſt erklaͤren / daß die Gewiſſens⸗Freyheit allen ih⸗
ren Unterthanen bleiben / und allemal / auff gebuͤh⸗
rende Klagen / die behoͤrige Kemedirung erfolgen
ſolle ; ſo hoffet man umb ſo vielmehr / es werde

auch hierinnen die Nothdurfft verordnet / und die

Evangeliſche in der Pfaltz zu keiner dergleichen
Feyerung ferners gezwungen werden .

Anlangend den Halliſchen Receſs und Ewer

Churfuͤrſtl . Durchl . wie auch Dero Herrn Vaters

Churfuͤrſtl . Durchl . hiebevorige Verſicherungen ;
haͤtten die Evangeliſche Staͤnde wol nicht vermu⸗

het / daß Stwer Churfuͤrſtl . Durchl . anjetzo gedach⸗
ten Halliſchen Receſs und Vergleich / der ſo wol

vorhero von beyden hohen Paciſcenten ſelbſt durch

Schrifft⸗Wechſelungen ſo weit gebracht / daß ſie in

dem Hauptwerck miteinander einig geweſen / als

von allerſeits hierzu bevollmaͤchtigten Miniſtris voͤl⸗

Churfuͤrſtlichen . Durchl . ſelbigen ebenfalls / noch
kurtz vor ſeinein Ende / durch eine ſtattliche / in
meiner vorigen Deduction allegirte Verſiche,
rung /bekraͤfftiget / und biß in den Toddarauff ver⸗

harret .

Die bedungene Kaͤyſerl. Oonfirmation aberge⸗

hoͤret nicht ad eſſe rei , ſonderniſt nur / wie die For —
malia des Keceſſus ſelbſt lauten / zu deſto mehrer Feſt⸗
haltung / beyderſeits beliebt worden .

Und werden ja Ew . Churfuͤrſtl . Durchl . nicht de⸗

nen jenigen / ſo Pacta Kupertina und andere Ver⸗
traͤge/ ex hoc fundamento anfechten koͤnnten / ge⸗

gen ſich ſelbſt die Waffen in die Haͤnde geben / nach

denen / in Capitulationibus Cæſareis ſo ſtattlich
teſervirten Juribus Statuum , renuntiiren / und

ſich und andern Reichsſtaͤnden / deren keiner von

beyden Religtonen mit EwerChurfuͤrl . Durchl . diß⸗
falls uͤbereinſtimmet / præjudiciren wollen ,

Zu dem haben des Herrn Churfuͤrſt Philiyp Wil⸗

helms Durchl . dieſen Recels wuͤrcklich bey Antre⸗

tung ihrer Regierung agnoſcirt / und in Schreiben /
Decreten / Reverſen / und oͤffentlichen Patenten

erklaͤret : daß ſie allem demjenigen / was in dem

Chur⸗Pfaͤtziſche . —
—

Halli⸗“
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Halllſchen Kecelẽabgeredet worden / unverbrechlich
nachkommen / und das Geringſte nicht dawieder vor

⸗/
nehmen ; noch daß es von jemand anders geſchehe /

verhengen wüͤrden auch darob ſteiff und feſt Zeit de⸗

bens gehalten .

in genere , durch dero / ſub auſpicium ſuſcepti
Regiminis publicirte Patent deutlich wiederholet ;

des Amts Borberg in der Verſchreibung vom 28 .

ſebruarii expreſſe ſtipulirt und bedungen : Daß /
ſo viel den Punctum Religionis betrifft⸗ allda
nach Inhalt des Inſtrumenti Pacis und Schwaͤ⸗

biſch⸗Halliſchen Kecelſes , auch nun eine Zeit hero

ergangenen Keligions - Mandaten gemaͤß verfah⸗
ren / und mithin alles in ſtatu quo gelaſſen werden

ſolle ; Dahero E. Churf . Durchl . jeßo / contra fa -

ctum & conſenſum proprium , deſſen Invalidi -

taͤt nicht mehr allegiren koͤnnen.

Und wie wollen E. Churfuͤrſtl . Durchl . gedachten

Halliſchen Recels umb deßwegen pro invalido hal⸗
ten / weilen Sie ihn zwar als Chur Printz vergliche⸗
ner maſſen nicht ratilicirt Da Sie Ihn doch als

Churfuͤrſt/ wie jetzt gemeldet / toties quoties ; con -
ſrmirt / und erſt noch neulich / bey denen Ryßwi⸗
ckiſchen Friedens⸗Tract aten ihr groͤſſeſtes Eunda .

ment , gegen Madame d' Orleans , darauſ geſetzet /

wie die ormalia deß den x. ( 1T . ) Septembris
1697 . Durch dero Ambafladeur , Herrn Grafen

von Pehlen / offentlichen uͤbergebenen Memorialis ,

dieſes heiter und klahr zeigen ; cujus verba huc

pponere lubet : Seteniffimi Eratris Caroli , &

Catris Caroli Ludovici hæredem ſe profitetui
dereniſſima Duciſſa Aurelianenſis : cumque hic

pactorum gentilitiorum confirmatione , Inſtru -

mebtoꝰ Pacis Weſtphalicæ inſerta , & tenuntia -

tionis ſolennis à Sereniſſima Duciſſa Aurelianen -

i ptæſtitæ conventione , ſucceſſionem Sereniſſi -

n Domus Palatinæ in defectum lineæ ſuæ ma -

culinæ detulerit ; ille Sereniſſimum Eleckorem

Philippum Wilhelmum , ut pote proximum

agnatum , legitimum ſuum Succeſſorempaulo
ante mortem NB . conventione ſeparata decla -

tarit ; defuncti Seteniſſimi Patris & Eratris fa -

dum qua tatione impugnare non poterit Sere -

niſſima Duciſſa Aurelianenſis , ad cujus præſta -
tionem omniĩ jure obſtricta eſt ? Von dem Te -

ſtament Churfuͤrſt Caroli anjetzo nichts zu geden⸗
cken / welches dem Vernehmen nach E. Churfuͤrſtl .
Durchl . ebenfalls oͤffters zu ihrem Favor allegi -
ren .

Bevorab da mehrerwehnter Keceſs dem Inſtru⸗

mento Pacis gar nicht entgegen iſt ; ſondern nur

eine Erlaͤuterung des ſtatus Keligionis cum Ap -
pertinentiis in der Pfaltz / wie es damit / auf dem

Fall eines Catholiſchen Sueceſſoris , nach dem wah⸗
ren Verſtand des Weſtphaͤliſchen Friedens zu hal⸗
ten .

Dahin gehen auch die / auſ Befehl Churfuͤrſt
Philipp Wilhelms Churfuͤrſtl . Durchl . in der gan⸗

tzen Pfaltz von allen Cantzeln publicirte Religions . -
Patenten / und in denſelben gegebene beſtaͤndige
Verſicherung / daß in Evangeliſchen Kirchen das
Simultaneum Exercitium Keligionis Catholicæ
zu keiner Zeit introducirt werden ſollte.

Welches auch E. Churfuͤrſtl . Durchl. nicht — 15 thane eydliche Erklaͤhrungen / und denen darauf hul⸗

̃

ſondern auch Anno 169 . in ſpecie beyVerſetzung

Dann obwohlen dergleichen ſalya diſpofitione
Inſtrumenti Pacis Wettphalicæ nicht haͤtte geſche⸗
hen koͤnnen ; ſo ſeynd doch die obgemeldte / S . Chur⸗
fuͤrſtl. Durchl . zu Brandenbürg und denen beeden

Chur⸗PfaͤltziſchenWittiben Hoh. und Durchl . ge⸗

digenden Unterthanen deßhalben / bey antrettender

Regierung / von neuern geſtellte Zuſagen und Ver⸗

ſicherungen / ex Jute naturæ & gentium , ja auß
dem laſtrumento Pacis ſelbſt verbindlich ; Art . 5.

§. 31 . Und muͤſſen alsdann gehalten werden / wann

gleich E. Churfuͤrſtl . Durchl . ſonſten eine mehrere
Frepheit gehabt haͤtten / wie gleichwohl nicht iſt .

E. Churfuͤrſtl . Durchl . werden auch hiedurch
nicht weniger als dero Herrn Vaters Churfuͤrſtl .

Durchl . obligirt : Sowohlen / weilen es Funda -

mental - und den Statum Religionis betreffende /
in Conformitaͤt des Inſtrumenti Pacis Weſtpha
licæ gemachte Verordnungen und gegebene Pro⸗

meſſen ſeynd/ die ſich nach Convenienꝛ der Zeiten
und Gelegenheit nicht revociren laſſen ; als auch /
weilen E. Churfuͤrſtl . Durchl . als vorgedacht und

gen / de novo dazu bekennet / und gegen Madame

d Orleans ihr Jus ſueceſſionis daraus verfechtet .
Und wann der Succeſſor an dergleichen Erklaͤh⸗

rungen und ſeines Anteceſſoris Verordnungen ſo
wenig als an ſeine eigene Promeſſen und Verſiche⸗
rungen / adſtringiret wird / was vor Sicherheit dann

werden vors Kuͤnfftig die Evangeliſch⸗Lutheriſche
in der Pfaltz von E. Churfuͤrſtl . Durchl . jetzigen
Conteſtationen und Zuſagen haben / und wie wer⸗

den ſie dabey beſtehen koͤnnen ? Oder / wie haben
E. Churfuͤrſtl . Durchl . von Madame d' Orleans
prætendiren koͤnnen / quod ad præſtationem de -

functi Sereniſſimi Patris & Fratris facti , ejusque
conventionis Suevo - Hallenſis , omniljure ob -

ſtricta ſit ? Oder wie koͤnnen E. Churfuͤrſtl. Durchl.
verſichert ſeyn / daß / wann Sie / wider Vermuthen /
bey dieſen gefaͤhrlichen Principiis verharren ſollten/
ein gut Theil der Orleanſiſchen Argumentatio -
aum nicht dadurch / zu Dero hoͤchſten Præjudiꝛ , ju⸗
ſtificiret werde ?

Gleichwie nun / Durchl . Churfuͤrſt / gnaͤdigſter
Herr / deroſelben ich den wahren ſtatum cauſæ un⸗

partheyiſch vorgeſtellet / und mehr als üͤberfluͤſſig er⸗

erwieſen / ſich in Briefen / Patenten und Vertraͤ⸗

wieſen : r . Daß der Religions . Friede denen Un⸗
terthanen contra proprios Dominos proſpiciret ;
2. Selbiger im Inſtrumento Pacis Weſtphalicæ
expreſſe confirmiret ; 3. Und jetzgedachtes In⸗

ſtrumentum Pacis denen Unterthanen / die 4 . So

wohl ex capite gravaminum , als 5. Ex capite
amneſtiæ reſtituirt ſeynd / gnugſame Vorſehung
thaͤte; Auch 6. Dieſe ſtatum immediate ante

deſtitutionem , ſixe Anni 1618 . immutabiliter ,
gleichwie jene den ſtatum Anni 24 . haben und be⸗

halten muͤſten; 7 . Die Pfaltz und deren Untertha⸗
nen / zum Uberfluß / in ſtatum immediatum an -

te motus Bohemicos , auſſer / was ratione der

Evangel . Luth. anders abgeredet / [ pecialiter geſetzet
waͤren / und dadurch 8. Die deducirte Jura auß die⸗

ſem Termino regulativo erlanget haͤtten ; Wo⸗

rinnen 9 . Der letztere Reichs⸗Abſchied/ ſo wohl in

genere als ſpecie , ſelbige beſtaͤttigtez ſo dann fer⸗
ners 10 . E. Churfürſtl . Durchl . gnaͤdigſte Verord⸗

nungen
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nungen mit vorgemeldten Reichs Eundamen -

tal Geſetzen gegen einander gehalten / und klaͤhrlich
dargethan / daß 1 1. DieEinfuͤhrung des Simulta⸗

nei , 12 . Die Veraͤnderung der geiſtlichen Ein⸗

kuͤnfften / 13 . Die Admodiation , 14 . Der

geiſtlichen Guͤter neuerliche Adminiſtration , 15 .

Der Pfarrer und deren Oompetentien Kedu -

cion , 16. Der Verwaltung Caflation , 17. Die
Hemmung der Gewiſſens⸗Freyheit / und 18 . Alle

uͤbrige Gtavamina , ſo genugſam verificiret / ſchnur⸗

ſtracks / und è diametro mehr⸗berührten Reichs⸗
Conſtitutionen und dem Halliſchen Keceſs zu wie⸗

der ; auch 19 . Legis pragmaticæ interpretatio E.

Churfuͤrſtl . Durchl . eben ſo wenig / als 20 . Dem

Catholiſchen Corpori einſeitig zukaͤme; noch 2r .

Die ſaͤmmtliche Evangeliſche Churfuͤrſten / Fuͤrſten
und Staͤnde die Remiſſion ad Corpus Catholi -

cum jemals eingeſtehen koͤnnen oder wuͤrden/ ſondern
22 . Wann ja ein Caſus dubius ſeyn ſollte / wie

doch nicht iſt / vorher alles in priſtinum ſtatum ge⸗

ſetzt / und 23 . Alsdann erſt Comitialis , nicht aber
Catholicum particularis deciſio requiriret wer -

den koͤnte ; auch 24 . Zu E. Churfuͤrſtl . Durchl .
Reſolution hierauf geſchritten / und gruͤndlich auß⸗
gefuͤhret/ daß 25 . Dero darinnen fuͤhrende Prin⸗

cipia irrigʒ in fpecie 26 . verba , ante motus Bo -

hemicos , immediatè zu verſtehen / und 27 . eben

ſo viel als Annus 18 . bedeuteten ;28. auch die Un⸗

terthanen ſo wohl als Princeps nach E. Churfuͤrſtl .
Durchl . eigenen Confeſſion reſtituiret waͤren;
und dieſer zwar 29 . cum onere alles in dem Stan⸗

de des 1618 . Jahrs zu laſſen / wie 30 . ſolches ex

Hiſtoria Pacis und anderen vielfaͤltigen klahren /
hierinn allegirten Demonſtrationen zu erſehen ;
Obwolen auch 3 1. E. Churfuͤrſtl . Durchl . Jus Ke⸗

formandi nicht in zweiffel gezogen wuͤrdez ſo waͤre

doch 32 . ſolches in §. Hoc tamen non obſtante

&c . Iimitiret / und 3 3. in der Pfaltz ad Annum

1618. adſtringiret ; ita ut 34 . inter Palatinos

& reliquos Subditos , nulla , niſi termini reſtitu -
tionis à quo, differentia maneat ; wie ſolches 3 5.

ex mente & intentione paciſcentium , 36 . execu-
tione Pacis , 37 . explicatione der Churfuͤrſten
Carl Ludwigs / Carls / Philipp Wilhelms / und E.

Churfuͤrſtl . Durchl . ſelbſt / 3 8. Der beyden Hertzo⸗

gen von Simmern / ja 39 . Kaͤyſerl. Maj . und Ca⸗

tholiſcher Staͤnden evidenrilſimè erhellete : Nicht

weniger auch weitlaͤufftig außgefuͤhret / wie 40 . E.

Churfuͤrſtl. Durchl . Unterthanen befugte Urſach zu

klagen haͤttenzund 4r . bey Dero gnaͤdigſten Verord⸗

nungen nicht acquieſciren / ſondern 42 . auß Furcht
der Fiſcaliſchen Proceſſen ſich nicht zu regen ge⸗
traueten : Imgleichen 43. etlicher Evangeliſch⸗Lu⸗
theriſcher Pfarrer Conduite nicht approbiret wuͤr⸗

de / noch 44 . die Æqualitaͤt / das Simultaneum

oder Confuſionem poſſeſſionum , vielweniger die

Feyerung der Cathol . Feyertaͤge oder Gemeinſchafft
der Glocken und Kirchhoͤf ; ſondern 45 . vielmehr /
ut ſuum cuique tribuatur , erfoderte ; 46 . Der

Ryßwickiſche Friede aber E. Churfuͤrſtl . Durchl .
nicht im Weg ſtuͤnde/ ihren Evangeliſchen Unter⸗

thanen in locis &templis , ſub Clauſula compre -
henſis , wenigſtens das Simultaneum zu vergoͤn⸗
nenz Endlich auch 47 . die Validitaͤt des Halliſchen
Receſſes 48 , auß der Subſcription der beederſeits

Chur⸗Pfaͤlziſche
Miniſtrorum , 49 . Churfuͤrſt Carls / morte 145 15

99 ,erfolgten Beſtaͤttigung / 50 . Eure Churfuͤrſtliche
Durchleucht Herrn Vatters eydlichen Zuſage und

J1 . von Anfang ſeiner Regierung biß in ſeinen
Tod wiederholten ſtattlichen Verficherungen / 72.
auch E. Churfuͤrſtl . Durchl . eigenen Declaration .
Schreiben / Keſeripten und Pactis ; wie auch 53.
denen gegen Madame d ' Orleans ſelbſt erſt noch
neulich gebrauchten Argumentationen ; und daß
54 . die nicht beſchehene Kaͤyſerl. Contirwation
und der beeden Paciſcenten / und E. Churfürſtl
Durchl . nicht erfolgte Subſcriprion , bey ſo bewand /
ten Umbſtaͤnden/ nichts zur Sache thaͤten/ derge—
ſtalt remonſtrirt / daß E. Churfuͤrſtl . Durchl . ſülbſt
deſſen nicht in Abrede werden ſeyn ; ſondern viel .

mehr hoffentlich zur Gnuͤge erkennen / daß man an
Seiten der ſaͤmmtlichen Evangeliſchen Churfuͤten/
Fuͤrſten und Staͤnde nichts verlange / als was in

Recht und Billigkeit gegruͤndet ; vor allem aber dem

Weſtphaͤliſchen Frieden gemaͤß/ und dem Ryßwicki⸗
ſchen nicht contrar iſt ; alſo iſt kein Zweiffel /wann
E. Churfuͤrſtl . Durchl . auff dieſes Fundament die

Negotiation mit mir / ohne Vor⸗Urtheil und Ne⸗

ben⸗Keſpecten / continuiren zu laſſen geruhen wol—

ten / daß man nicht leicht aus dieſer ſonſt beſchwerli⸗
chen Sache eluctiren / und ex parte der ſaͤmmtli⸗

chen Evangeliſchen Churfuͤrſten/ Fuͤrſten und Staͤn,
de / in hergebrachter und allezeit auffrichtig gepfloge⸗
ner Freundſchafft und Vertrauen leben ; ſondern
auch die unter beederſeits Religions ⸗verwandten

Theilen im Reich uͤber dem Religions⸗Weſen leider

mehr als zu viel zerruͤttete gute Verſtaͤndnüß und

Harmonie wieder herſtellen und noch mehr befeſti,
gen koͤnne ; ohne welcher innerlichen Einigkeit und

Securitaͤt / von einer allgemeinen Reichs⸗Verfaſſung
und Zuſammenſetzung ( wobey E. Churfl. Durchl . ſo
mercklich interelliret ) nicht allein umbſonſt deli .

beriret / und alle andere gemeine Reichs⸗Geſchaͤffte
ohne Frucht und Succeſs vorgenommen und berath⸗
ſchlaget werdenz ſondern auchſaͤmtliche Evangeli⸗

ſche Churfuͤrſten/ Fuͤrſten und Staͤnde / welche ſich
lolenniter vereinbaret / nimmermehrin dieſer ihnen
ſo hoch importirenden Sache ſich trennen zu laſ⸗
ſen / ſondern alle insgeſammt vor einen Mann zu

ſtehen / und das Werck zu einem gewierigen Ende

auff alle Weiſe und Wege zu befoͤrdern/ wider Wil⸗
len genoͤthiget ſeyn doͤrfften / nach Anleitung des

Art . 17 . Inſtrumenti Pacis Weſtphalicæ zu

verfahren .
Damit nun dieſes und andere gefaͤhrlicheSuites

abgewendet werden / ſo erſuche E. Churfl . Durchl .

unterthaͤnigſt/ Dero angebohrnen Welt⸗beruͤhmten
Æquanimitaͤt und preißwuͤrdigen Generolilaͤt

nach/ alles wol zu behertzigen/ dieſe zwar weitlaͤuff
tige aber deutliche Deduction Dero hoͤchſt erleuch⸗

tetem Verſtand nach gnaͤdigſt zu erwegen/ demſelben
keinen Zwang anzuthun / ſondern ohne VorUrtheil
und Neben⸗Abſichten der Billigkeit nach zu judici⸗
ren / mir eine Conferentz mit einem Dero Mini⸗

ſtrorum abermals zu vergoͤnnen/ und hierauff die/
mir zu Juͤlich / und der Herren General⸗Staaten

Envoyẽ Extraordinaire allhier gegebene/ zur Auff/
ſchiebung der Sach nur dienende Keſolution , in
eine dem wahren Senlui des Inſtrumenti Pacis

Weſtphalicæ gemaͤſſe Keſolution zu veraͤndern;
*
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einfolglich alles wieder / wie es rempore Succelſio⸗
vis geweſen / oder quoad Reformatos , in den

Stand des 1618ten ; quoad Evangelico-Luthe-

ſten ex Inſtrumenio Pacis zukommt / zu ſetzen :

mir aber nicht ungnaͤdig zu vermercken / daß Die⸗

ſelbe in Dero hieſigen Bivertitlementen mit einer

mir ſonſten ungewoͤhnlichen Weitlaͤufftigkeit beun⸗

ruhige. Neuſtatt den 18 . 28 . Octob. 1699 .

Hierauff antworteten Se . Churfuͤrſtl . Durchl .

den 2. Novembr . dieſes Jahrs / Sie haͤtten der Laͤn⸗

ge nach angehoͤret/ was der Herr Abgeſandte Frey⸗
herr von Wyllich zu Boezelaer, Namens des Loͤbl.

Corporis Evangelici , in Puncto Religionis , in

der ihm verſtatteten Audientz / uͤber voriges weiters

vor⸗ und angebracht . Gleich wie nun Ihr . Churfl .
Durchl . ſolches / und was Er / Herr Abgeſandter / zu⸗

gleich ſchrifftlich uͤbergeben/ der Sachen Wichtigkeit
nach zit reifferem Bedacht ziehen wuͤrden / alſo wuͤr⸗

den Ihr Churfl . Durchl . hernaͤchſt ſich hierauff ſol⸗
cher geſtalt erklaͤren / daß ein Loͤbl. Corpus Evange⸗
licum damit verhoffentlich ſich zu vergnuͤgen Urſa⸗
che haben und zugleich erſehen wuͤrde / wie wenig Ih .
Chürfl . Durchl . dem Weſtphaͤliſchen Frieden / als

dem vornehmſten Band der innerlichen Einigkeit /
und ſo noͤthigen guten Vertrauens / auff einige Wei⸗

ſe zu contraveniren gemeynet waͤren.

Weil ſichs aber mit dieſer Erklaͤrung etwas ver⸗

weilet / ſo hat offt gedachter Herr Baron den 22 .

12 . Dec . nochmals ein Memorial uͤbergeben/ des

Inhalts 8

Se . Churfl . Durchl . zu Brandenburg / nein gnaͤ⸗

digſter Herr / und das Hochloͤbliche Evangeliſche

Corpus haben aus E Churfl . Durchl . mir lezthin/
unterm 2 . Nov . gegebenen Dilatoriſchen Keſolu -

tion , gern erſehen / daß E. Churfl . Durchl . dem In⸗

ſtrumento Pacis Weſtphalicæ gemaͤß ſich zu er⸗

llaͤren/ prealablement offeriret . Wann nun nicht

zweiffle / E. Churfl . Durchl . werden mittlerweil die

von mir uͤberreichte naͤhere Deduction , und darin⸗

nen deducirte irtefutable Jura reifflich erwogen

haben / und daraus gnugſam uͤberzeuget worden

ſeyn / daß der Halliſche Kecels ( deſſen E. Churfl .
Durchl . Herrn Vaters Churfl . Durchl . Chriſt⸗mil⸗
deſten Andenckens / gegen die Orleaniſche Præten⸗

ſion ſich eben ſowol als E. Churfl . Durchl . bedienet /
wie man unter andern auff die an Ihr . Kaͤyſerl.
Maj . Reichs⸗Hofrath und Con - Commiſſarium ,

Freyherrn von Seyler / hierinnen abgelaſſene Schrei⸗

ben ſich beruffet ) in Puncto Religionis gleichfalls
bey ſeinen voͤlligen Kraͤfften unwiderſprechlich ver⸗

bleiben muͤſſe; und hingegen E. Churfl . Durchl .

Prætendirendes Jus Reformandi in Inſtrumen -

to Pacis Weſtphalicæ notorie limitiret ſeye/ auch
denen Evangeliſch⸗Lutheriſchen / nebſt demn an allen

Orten / wo ſie es verlangen / uneingeſchrenckten
Exercitio Keligionis Annus 1624 . denen Evan⸗
geliſch⸗Reformirten Unterthanen aber Annus

1618 . in Eccleſiaſticis zu gut komme / und als

Termini Regulativi in Dero Chur⸗Pfaͤltziſchen
Landen feſt geſtellet ſeyen / wovon Beylage ſub lit . A.

noch mehrers Licht gibt / und daraus vornemlich
Sonnen⸗klar zu erſehen/ daß hoͤchſt beſagte E Churfl .

Inhalt des Weſtphaͤliſchen Friedenſchluſſes tundi⸗

ret und gewidmet zu ſeyn/ in iplis Comitiis oͤffent⸗
lich declariret / und daraus Ihr Jus ſucceſſionis

univerſale , in totum Palatinatum Inferiorem ,
cum omnibus Ap - & Dependentiis , gegen der

Frau Hertzogin von Orleans Hoheit geſchuͤtzet/ d.

Lit . A. N. 31 . So lebe der zuverſichtlichen Hoff⸗
nung/ E. Churfl . Durchl . werden ſolchem nach mich
mit einer tavorablen Keſolution foͤrderſamſt in

Gnaden erfreuen / alles nach dem Halliſchen Keceſs ,
dem Laſtrumento Pacis Weſtphalicæ , und denen

darinnen pro norma heliebten Annis decretoriis

von relpective 1618 . & 24 . in der Pfaltz gnaͤdigſt
zu reguliren geruhen / einfolglich ſowol Dero eige⸗

ne / als Dero Herrn Vaters Churfuͤrſtl . Durchl . viel⸗

faͤltige/ theils bey Churfl . Ehren und wahren Worten

gethane eydliche Verſicherungen / Keverſales , Zuſa⸗
gen und Vertraͤge retten : wovon / wann E. Churfl .
Durchl . ſich ſelbſt dilpenſirten / eo ipſo Sie / in

Dero hohen Namen verfertigte Juſtitiam cauſæ

balatinæ , Romæ oſtenſam , guten Theils ob

identitatem rationis zu Dero hoͤchſtemNachtheil
vernichteten .

Ich wiederhole demnach obgedachte meine naͤhere
Deduction alles ihres Inhalts anhero / und kan

dabey verſichern / daß Se . Churfl . Durchl . zu Bran⸗

denburg / mein gnaͤdigſter Herr / und ſaͤmtliche Ev⸗

angeliſche Churfuͤrſten / Fuͤrſten und Staͤnde / die

ex Inſtrumento Pacis gebuͤhrende und verhoffent⸗
lich erfolgende Redreſfirung / als ein Zeichen wahrer
Freundſchafft / Dancknehmig auff⸗ und annehmen /
und in allen und jeden Vorfallenheiten ſolches gegen
E. Churfuͤrſtl . Durchl . in der That erkennen werden .

Duͤſſeldorffden 12 . 22 . Decembt . 1699 .

Dieſem war ein Extract etlicher authentiquen
Stuͤcken theils von Churfuͤrſt Carl Ludwigs/ theils
von Churfuͤrſt Philipy WilhelmsZeitenbeygefuͤget/
woraus zu erſehen/ daß das Jahr r618 . Terminus

Regulativus tam in Sacris quam in Profanis

in der Unter⸗Pfaltz waͤre. Der fernere Erfolg wird

in den Geſchichten des folgenden Jahrs zu ſe⸗
hen ſeyn .

Hierbeneben haben Se . Churfl. Durchl . unterm

dato den 4 . Nov . ein beſonderes Deeret wegen
Einfuͤhrung eines Evangeliſchen Lutheriſchen Kir⸗

chen⸗Conſiſtorũ publiciret in folgenden Worten :

1699 .

Von GOttes Gnaden Wir Johann Wilhelm / Ehtt⸗Pfäl⸗
Pfaltzgraf bey Rhein / des H. Roͤm. Reichs Ertz / kiſches

Schatzmeiſter und Churfuͤrſt ꝛc.
Decret

Thun kund/ und
Pahmn Ein ,

fugen hiemit zu wiſſen Unſern Statthaltern / Groß fährung ei⸗

Hofmeiſter ꝛc. und ſaͤmtlichen Hof / und Land⸗Be⸗ nes Lutberi⸗
ſchen Kir⸗ Ndienten / auch ſonſten jedermaͤnniglich/ daß Wir auffſchen⸗

der in Unſern Chur⸗Pfaͤltziſchen Landen der Aug Contiſto-
ſpurgiſchen Oonfeſſion zugethanen ſich befindendenſt
Geiſtlichen wider den Reformirten Kirchen⸗Rach
unnachlaͤſſig gefuͤhrteſchwere Klagen und unterthaͤ⸗
nigſtes Anſuchen / das ihnen unterm 18 . Novembr .

letzt verfloſſenen Jahrs gnaͤdigſt angeordnete Conſi⸗

ſtorum Lutherano· Eccleſiaſticum gnaͤdigſt zu

conferiren / ihrem unterthaͤnigſten petito gnaͤdigſt
gewillfahret ; Thun ſolches auch hiemit und in

Krafft dieſes ſolcher geſtalten / daß daſſelbe als per⸗

Durchl. Herrn Vaters Churfl . Durchl . ſo gar auff

beruͤhrten Annum 1618. die jetzige ChurStelle nach
petuum Conſiſtorium Evangelico - Lutheranum
verbleiben / und mit denen Lutheriſchen Pfarrern
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Kirchen und Schulweſen eben dasjenige dilponi -

ren / und beobachten ſollen / wie ſolches dem Refor⸗
mirten Kirchen⸗Rath / uͤber die Reformirte Pfarrer
und Kirchen⸗Weſen erlaubt und zugelaſſen/ worbey
wir dann jederzeit daſſelbe kraͤfftigſt manutenirt und

beſchůͤtzet haben wollen ; Urkundunſerer eigenhaͤndi⸗
gen Unterſchrifft und hievor gedruckten geheimen
Cammer⸗Cantzley⸗Secreis . Duͤſſeldorff den 4 .
Novembr . 1699 .

In der Strittigkeit mit der Frau Hertzogin von

Orleans , wegen Dero Prætendirten Erbſchafft an

ChurfuͤrſtCarlen / ihren Herrn Bruders / Verlaſſen⸗
ſchafft war vermoͤge Ryßwickiſchen Friedens Art .

8 . auch des demſelben beygefuͤgten Neben⸗Artickels /
geſchloſſen / daß/ ſo lange dieſelbe waͤhren wuͤrde Se .

Churfuͤrſtl , Durchl . Der Fran Hertzogin/ jaͤhrlich
200000 . Turiniſche Pfund / oder 100000 , Rheini⸗
ſche Guͤlden zahlen ſollte : Jedoch ſolte ſich dieſe
præſtation erſt anfangen / wann die Art . 8 be⸗

nannte Oerter und Laͤnder vollkoͤmmlich wuͤrden re⸗

ſtituiret ſeyn . Weil es dann mit deruͤber gedach⸗
te Strittigkeit angeſtellten Conference langſam
hergieng / ſo ward Frantzoͤſiſcher Seite die Bezah⸗
lung der Toοοοο . Guͤlden urgiret : Wozu ſich aber

Se . Churfuͤrſtl . Durchl . nicht verſtehen wollen / weil

die verſprochene voͤllige reſtitution aller Chur ⸗ und
Juͤrſtl. Pfaͤltziſchen Laͤnder/ darzu gehoͤriger Lands⸗

fuͤrſtl . Rechten und Gerechtigkeiten / wie Churfuͤrſt
Carl Ludwig hoͤchſtruͤhmlichen Andenckens durch

den Weſtphaͤliſchen Frieden vor dieſem darin wieder

eingeſetzet worden / von Franckreich noch nicht erfol⸗
get / und uͤbergab zu ſolchem Ende der Chur⸗Pfaͤl⸗
ziſche Miniſter Herr Zachmann dem Koͤntgl. Fran⸗
zoͤſiſchen Geſandten Herrn Obrecht / ſub dato den

3. Febr . eine Schrifft in Form einer Deſignation
deren ſonderlich zum Ober⸗- Ampt Germersheim ge⸗
hoͤrigen Staͤdte Seltz / Hagenbach / und Altenſtatt /
und darin noch vorenthaltenen Gerechtſamen / Rech⸗
ten und Gerechtigkeiten / deren gaͤntzliche reſtitution

zuforderſt / wie auch die Abſtattung des Schadens /
ſo die Garniſon zu Hagenbach verurſachet ; ferner
daß die im Elſas ſtehende Chur⸗Pfaͤltziſche zum
Archiv gehoͤrige Documenta und Brieffſchafften
wieder moͤchteneingehaͤndiget werden : Wann dieſes
gebuͤhrend erfolget / ſollten alsdann die ſtipulirte
Gelder an Madame d' Otleans Koͤnigl. Hoh . ohne
einigen Fehl erleget werden . Der Frantzoͤſiſche Ab⸗
geſandte antwortete aber / die voͤllige Reftitution

ſwaͤre nach Inhalt des Ryßwickiſchen Friedens ge⸗

ſchehen / und waͤre daher Chur⸗Pfaltz ſchuldig die

roOοο . fl. zu bezahlen/ die Ubrige von Chur⸗Pfaltz
prætendirte Oerter und Fuͤrſtl . Lands⸗Superiori -
taͤt und andere Gerechtſame betreffend / ſo gehoͤtten
deren theils zum Elſas / theils waͤren ſtrittig / theils
dependirten von andern Herren / mit welchen vor⸗

hero Se . Maj . communiciren muͤſten/ die Chur⸗
fuͤrſtl . Vaſallen / welche im Elſas ihre Lehen noch
nicht wieder bekommen / haͤtten ſich nicht angemel⸗
det : So haͤtten auch Ihr . Koͤnigl. Maj . gleich nach
der Ratification des Friedens Ordre ertheilet/ Ihr .
Churfuͤrſtl . Durchl . das Archiy zuruͤck zu geben/
verlangte alſo ſchleunige Antwort ſo wohl wegen Zah⸗
lung der oOοο . Gulden / als wegen Eroͤffnung
des Arbitrii . Hierauf verreiſte den 18 . 8. Febr .

Beſchreibung Chur⸗Pfaͤltiſche
nach Franckreich / mit dem Verlaß / nach Oſtern
wieder zukommen ; und verharrete ein jedes Theil
bey ſeiner Meynungz die Frantzoſen aber / well ih⸗
nen die Zeit zu lang werden wollen / fingen mit der
Execution an zu draͤuen/ lieſſen auch die Koͤnigl.
Voͤlcker auß dem Elſaß nach der Pfaltz und vor⸗
nemlich nach dem Ober „ Ampt Germersheim
marchiren / mit Præfigirung des letzten Termins/
den 16 . 6. Aug . laͤnger aber nicht zu warten / wo ,
rauf endlich die Zahlung der o0οοο . erfolget /
dergeſtalt / daß ein Drittel an bahrem Gelde /
der Reſt aber an Wechſel⸗Briefen erleget und an⸗
gewieſen . Hergegen die beyde Unter⸗ Aempter /
als Hagenbach und Selß / Sr . Churfuͤrſtl . Durchl .
eingeraͤumet/ auch die an verſchiedenenOrten in der
Pfalt bißhergehabte Kerb⸗Stoͤcke weggethan wor⸗
den . Weil aber dannoch Se . Churfuͤrſtl . Durchl .
nicht voͤllig reſtituiret / und daher ſich hoͤchlichgra⸗
vret befunden / ſo haben Sie den 27 . Aug. dinch
Dero Abgeſandten naͤchſt⸗ ſtehendes Memorial an
den Reichs / Convent iu Regenſpurg abgehen laſ⸗
ſen/ und daß das Reich ſich Ihro gegen dergleichen
Unfug annehmen moͤchte/ Anſuchung gethan.

—

1659,

E. Excell . Hochw . und unſern Hoch⸗und Viel ,
geehrten Herrn / iſt auß dem juͤnſt zu Ryßwick ge⸗

Churfürſtl.
Schreiben
an die

ſchloſſenem Frieden guter maſſen erinnerl ich / was ge⸗ Reichzotr
ſammlung
zuRegen⸗
ſpurg wegeg
der Orlea.

niſchen

Sgch.

ſtalten Ihr . Koͤnigl. Maj , in Franckreich ſich vet —
bundlich gemacht / Sr . Churfuͤrſtl . Durchl. zu Pfalß
unſerm Gnaͤdigſten Churfuͤrſten und Herrn / Dero
Chur⸗Pfaͤlzſiſch . Lande vollkommentlich zu reltitui⸗

ren / auf Maaß und Weiſe / wie folgt : Keſtituentut
àRege Chriſtianiſſimo Dominò Electori Pala -
tino oecupatæ omnes Ditiones , ſive ad illum
ſolum pertineant , ſiye cum aliis communes
ſint , quocunque nomine veniant , ſpeciatim
vero Civitas & Præfectura Germersheimenſis ,
illaque comprehenſæ præpoſitura & ſubprafe -
curæ cum omnibus arcibus , urbibus , oppidis ,
pagis , villis , fundis , feudis & juribus , prout
per pacem Weſtphalicam reſtitutæ fuerunt ,

omnibus etiam Documentis literariis ex Ar -

chivo , Cancellaria , Curia feudali , Camera ra -
tionum Præfecturis aliisque officiis Palatinis

ablatis , nullo Ioco , jure aut documento ex.

ceptis : Daß dahingegen vermoͤg Articuli ſepa⸗
rati dictæ pacis wegen der vor die Madame la

Ducheſſe d ' Orleans guf gewiſſe Maſſe jaͤhrlich
ſtipulirte tοοοο . Fl . Rheiniſch expreile bedun⸗

gen / ratione hujus ſolutionis & termini à quo
inchoare debeat , porro ſpecialiter conventum

eſt , ut ĩta præſtatio tune demum incipiat , poſt-
quam juxta tenorem dicti Articuli mentiona -
tæ inibi ditiones & loca Domino Electori ple-
nariè reſtituta fuerint . Wiewohlen Se . Chur/
fuͤrſtl . Durchl . nun zu Ihr . Koͤnigl. Maj . hoher
æquanimitaͤt das billige Vertrauen geſtellet / dieſel⸗
be wuͤrden Dero ſo theurem Verſprechen zu Folge
Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl . Innhalts beſagten Frie,
den⸗Schluſſes vor allem vollkoͤmmentlich rellitui⸗

ren / deme vergangen Ihr . Churfuͤrſtl. Durchl . die

an die Madame la Ducheſſe d ' Orleans verſpro⸗
chene Bezahlung in denen beſtimmten Lerminen
mit aller punctualitaͤt geleiſtet / und hierinn fals die

geringſte Mora auf fich nicht haben wuͤrden kommen
der Abt de Theſſus Hertzogl . Orleaniſcher Envoyẽ

laſſen ;
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ſaſen Sohaben Ihr . Churfürſtl . Durchl aber

das pure Wiederſpiel und ſo viel erfahren muͤſſen /

daß Ihr . Churfuͤrſtl. Durchl . nicht allein Dero
Archiva , ohngeachtet wiederholten / auch durch ei⸗

gene koſtbahre Abſchickungen nacher Straßburg be⸗

ſchehenen Anſuchens / lange Zie hinterhalten/ und
de facto noch voͤllig nicht reltituirt / ſondern Ihr .
Churfuͤrſtl . Durchl . auch nicht verſtattet / die im

Ober⸗Ampt Germersheim gelegene Probſtey Sels/
und Unter⸗Aempter Hagenbach und Altenſtatt mit

Dero Trouppen zu belegen / und in ſolche Dero

von Alters notorie hergebrachte mit der Untern

Pfaltz an Churfuͤrſt Carl Ludwig (nach deſſen da⸗

mahliger Keſtitution Ihr . Churfuͤrſtl. Durchl .

jetzige vollkommene Reltitution vermoͤg klarer
Difpoſition des Frieden⸗Schluſſes zu reguliren)
reſtituirte und ruhiglich jederzeit genoſſene ZollKe⸗
galia und anderer der Landes Fuͤrſten rerrirorial⸗
duperioritàt anhaͤngige Jur⸗ zu exerciten ; Dahin⸗

gegen aber Koͤnigl. Frantzoͤſiſ. Trouppen dahin ver⸗

legt / und in der Ampts⸗Stadt Hagenbach eben die

Garniſon , ſo den gantzen Krieg hindurch allda

ſich befunden / auch nach erfolgtenFrieden biß den J.
diß lauffenden Monats Auguſtt / da dieſelbe erſt abge⸗

ruffen / continuiret / und deſſen ungehindert Ihr .

Churfuͤrſtl. Durchl . und zwar unter Bedrohung

ſchwerer militariſcher EKxecution , zugemuthet wor⸗

den / an mehr hochbeſagte Ihr . Koͤnigl. Hoheit /
die Ducheſſe d Orleans , obbeſagte Bezahlung zu

hun . Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl . haben zwar / was

geſtalten ſie vor erhaltener Ihrer vollkommenenRe⸗
ſtirution einige Bezahlung an Ihr Koͤnigl. Ho⸗

heit zu thun / beſage Frieden⸗Schluſſes / nichtallein
nicht gehalten / ſondern / daß ſie auchin ſolche/ ohne
auff dero vollkommene Kettitution facto ipſo, al -

lerdings zu renunciiren / nicht tretten koͤnnten / dem

zum Orleaniſchen Arbitrio verordneten Koͤnigli⸗
chen Frantzoͤſiſchen Pleni potentiario, Herrn von

Obrecht / umbſtaͤndlich vorſtellen laſſen / dieſes auch

Ihr . Koͤnigl. Majeſt . ſelbſten / Außweiß der Bey⸗

ſage / durch Schreiben beweglich repræſentiret /
und als dieſes alles nichts verfangen / ſondern

Ihr . Koͤnigl. Maj . Sr . Churfuͤrſtl . Durchl . Auß⸗

weiſe der weitern Beylage geantwortet / und faſt zu

gleicherZeit Mr . le Marquis d' l xellesden Land⸗

ſchreibern zu Neuſtadt / Germersheim und Lautern /
beſag aum . ztii zu ebiger ohne allen Fug prætendi⸗
render Bezahlung / unter wiederholter Bedrohung
militariſcher Execution einen 14 . taͤgigen Ter⸗

min , pro omni dilatione beſtimmet / und hierin⸗
falls ſo lange nicht einmal zuwarten wollen / biß
Ihr . Churfuͤrſtl. Durchl . Ihr . Koͤnigl. Maj . auff
oberwehntes Dero Schreiben hinwiederum geant⸗

wortet / und hoͤchſtgedachter Ihr . Koͤnigl. Majeſt .
fernere Reſolution hierauff erfolgen moͤgen / ſon⸗
dern die angedrohete Execution zu bewuͤrcken/ eine

Grosſe Anzahl Frantzoͤſiſcher Troupßen zuſammen
gezogen / und gegen Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl . Lan⸗
de wuͤrcklich anmarſchiren laſſen / da doch Ihro

Koͤnigl. Maj . von Franckreich / auff dem dermah⸗
len unerfindlichen Fall / wann nemlich Se . Chur⸗
fuͤrſtliche Durchl . in der Bezahlung an Ihr . Koͤ—

nigliche Hoheit ſaumſelig / Krafft offterſagten Frie⸗
den⸗Schluſſes Articulo ſeparato wider Se . Chur⸗
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men keines weges / ſondern nur dieſes eingeraumet
worden / daß / wann die zut mehrberuͤhrter Bezah⸗
lung benennete Chur⸗Pfaͤltziſche Beampte hierin⸗
falls ſaͤumig / wie die verba Articuli ſeparuti lau⸗

ten / quique , ſinon ſatisfecerint , via Juris ordi -

naria , & ſi ulterior neceſſitas urgeat , vel ab ipſo
Kege Chriſtianiſſimo Executione militari ad

ſolvendum cogi poſſint . Haben gedachte zu Ih
rer Koͤnigl. Hoheit Bezahlung nominirte Land⸗

ſchreiber von Neuſtatt / Germersheim und Lautern

vor Verflieſſung des angeſeßten 14 . taͤgigen Ler .

ſiſtirt / umb ſo viel Anſtands / biß Se . Churfuͤrſtl .
Durchl . Ihr . Koͤnigl. Maj . auff obbeſagtes Dero

Schreiben hinwiederumb geantwortet / und Ihr .
Koͤnigl. Maj . Keſolution hierauff erfolgen koͤnte/
nochmahlige Anſuchung / aber vergeblich / und end⸗

lich die Erklaͤrung gethan / weilen Se , Churfuͤrſtl .
Durchl . ein fuͤr allemal vollkoͤmmentlich beſage
Ryßwick iſchen Friedens annoch kundbarlich nicht
reſtituirt / und ohne vorhergehende Rettitution

zu Dero und Ihr . Koͤnigl. Majeſt . und des Reichs
unwiederbringlichen Eræjuditz / dem lautern tenot

offterholten Frieden ⸗Schluſſes ſchnur ſtracks zluvi⸗
der / in einige Bezahlung an Ihr . Koͤnigl . Hoheit
ſich nicht einlaſſen koͤnnten / wolten Se . Churfuͤrſtl .
Durchl . die qaæ ſtionitte Bezahlung / umb der gan⸗

ßen Ehrbaren Welt Dero auffrichtige Latention ,

und daß ſie hierinfalls bloßhin des Beneficii des all⸗

gemeinen Friedens zu genieſſen verlangen / gantz
klar vor Augen zu legen / hinter das Orleaniſche
Atbitrium depdnirt / und Ihr . Kaͤyſerlichen und
Koͤnigl. Maj . Maj . freyer Dilpolition untergeben /
welche / da Sie befinden ſolten / daß Se . Churfl .
Durchl . vollkommentlich und ad literam Lacis

Ryfwicenſis reſtituirt / oder auch illæſis hujus
verbis & mente ohn erſagter ſothaner vollkomme⸗
ner Keſtitution zu beſagter Bezahlung gehalten /
dieſelbe ſo dann an Ihr . Koͤnigl. Hoheit ohne allen

Anſtand abreichen laſſen koͤnnten . Es hat aber

auch dieſes / wiewol in der offenbahren Blllichkeit

beſtehendes Anerbieten / einiges Gehoͤr noch Platz
nicht gefunden / ſondernes ſeynd vorerwaͤhnteLand⸗
Schreiber / haben anderſt die arme durch dieſo offt⸗
mahlen wiederholte harte Bedrohungen in hoͤchſte
Conſternation geſtuͤrtzte Unterthanen / von der

militariſchen Grund · verderblichen Execution , und

bey gegenwaͤrtiger lieben Erndt⸗Zeit / bey Hauß und

Hof erhalten werden wollen / unter dem nichtigen
Contta rei &facti evidentiam anlauffenden Vor⸗
wand / ſampt waͤren Se . Churfuͤrſtl . Durchl . be⸗

reits den 20 . Decembris 1697 . von der Kron

Franckreich vollkommentlich reſtituirt worden /

mithin anderthalb Jahr an gedachten Orleaniſchen
Geldern verfallenen roοοο . Reichsthalern / mit

annehmlichen Wechſel⸗Brieffen gut zu machen / vi

metuque gezwungen worden .

Gleichwie nun Ew . Excell . Hochtw . und unſere

mins bey Mr . Marquis d' Uxel les ſichvon ſelbſten

Hoch· und Vielgeehrte Herren / aus obangefuͤhrten
in notorietate facti , und dem buchſtaͤblichen In⸗
halt des Ryßwickiſchen Friedens gegruͤndeten Umb⸗

ſtaͤnden unſchwehr abnehtnen werden / daß Seine

en
oder Dero armen Lande und Un ,

Tbeatri Europ1 XV . Theil .
Churfuͤrſtl . Durchl . zu Pfalz gegen den klaren Laut

Ffff . 2 des
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kommentlich nicht reſtituürt .

des RyßwicktſchenFriedens ex triplici capie hart
ravirt worden / da Se . Churfuͤrſtl. Durchl erſt⸗

lichen in ſo geraumer Zeit acl literam pacis voll⸗

2 . Sothaner / wie⸗

wohlen expreſſe pro conditione ſinè qua non be -

dungener vollkommener Reſtitution unerfolgt / zur

Bezahlung an Ihr . Koͤnigl. Hoheit der ab jetztge⸗
dachter vollkommener Keſtitution dependirender
Gelder / und zwar 3. durch wilitatiſche in Ihr⸗

Churfuͤrſtl. Durchl . Landen verbundene Kxecu⸗

tion , dergleichen obangeregter maſſenIhr . Koͤnigl.
Maj . geſtalten Dingen nach / wider obige Land⸗

Schreiber allein / nicht aber wider Sr . Churfuͤrſtl.
Durchl . Land und Unterthanen zu verfuͤgen befugt/
angehalten worden ; Als verſehen ſich Se. Chur⸗
fuͤrſtl. Durchl . zu Ew . Excell . Hochw . und un⸗

ſern Hoch: und Vielgeehrten Herrn hoͤchſteund hohen
Herrn Principalen / auch Obern und Commit⸗

tenten gaͤntzlich / erſuchen dieſelbe auch angelegent⸗

Arbitrium

wegen dieſer
Streit⸗
Sach zu
Franckfurt
eroffnet .

lich / Sie werden und wollen ſich Dero getreuen

Mit⸗Churfuͤrſtens und Neben⸗Standes / welcher

vor das allgemeine Vaterland bereits ſo viel außge⸗
ſtanden / in gegenwaͤrtigerharter Zunoͤthigung mit

Nachdruck umb ſo mehr annehmen / und beydes bey
Ihr . Koͤnigl. Maj . in Franckreich Plenipotentia -
rio , Mr . de Chamoy , ſolcheVorſtellung hierunter
thun / und daß Ihr . Kaͤyſerl. Maj . auch Dero am

Koͤn. Frantzoͤſ . Hof ſubliſtirenden Mmiſtrum da⸗

ſelbſt dergleichen thun laſſen/ auff daß Ih Koͤn . Maj.
wider den deutlichen Buchſtaben gemeldten Irteden⸗

ſchluſſes Se . Churfl , Durchl . nicht allein hinfuͤro
nicht mehr beſchweren laſſen / ſondern auch obange⸗
fuͤhrteSe . Churfl . Durchl . hingegen bersits zugezo⸗

gene harte Beſchwwerde der Gebuͤhr nach eheſtens wie⸗

derumb zu thun verordnen / durch ein ordentliches
Reichs⸗Gutachten unterthaͤnigſt erſuchen / als Ihr .
Kaͤyſerl. Maj . und dem Reich nicht weniger / dann

Sr . Churfuͤrſtl , Durchl . an Dero vollkommenen

Reſtitution , behoͤriger adimplirung mehr⸗erwehn⸗
en Ryßwickiſchen Friedens / und reparirung aller

widrigen Contraſfentionen hauptſaͤchlich gelegen .
Se . Churfuͤrſtl. Durchl . unſer gnaͤdigſter Churfuͤrſt
und Herr werden dieſe E. Excell . Hochw . und un⸗

ſern Hoch⸗ und Vielgeehrten Herren hoͤchſt⸗ und ho⸗
hen Herren Principalen / auch Obern und Com -
mittenten billich verhoffende kraͤfftige Allittentz in

allen Begebenheiten zu erwiedern ohnermangeln .
Den 26 . 16 . Octobr . ward endlich das Arbi⸗

ttium in der offt erwehnten Strittigkeit mit der Fr .

Hettzogin von Orleans zu Franckfurt am Mayn er⸗

oͤffnet / und begaben ſich die zu dieſer Zuſammen⸗
kunfft verordnete Arbitri , namentlich an Kaͤyſerl.
Seite Herr Friedrich Binder / Kaͤyſerl. Reichs⸗Hof⸗
Rath / und an Koͤntgl. Frantzoͤſ . Seite Herr Ulrich
Obrecht / Koͤnigl. Frantzoͤ . Schultheiß zu Straß⸗
burg ; ingleichem der Chin Pfaͤltziſche Gevollmaͤch⸗
tigte / Herr Johann Reichard Zachmann / jeder in

einer von ſechs Pferden gezogenen Caroſſe auff das

Rathhauß / allwo der Kaͤhſerl. die Urſache und In⸗

tention dieſer Conferenes kuͤrtzlich / ſo dann der

Frantzoͤſiſche ſeines Koͤnigs Meytuing angezeigt / des
erſtern Secretarius laſe Art . 8 . Pac . Ryſwic . ſamt
dem Art . ſepar . und die Kaͤyſerl. Original - Voll⸗
macht in Lateiniſcher / und der Franxoͤſiſche Secre⸗

tarius denſelben beneben der Koͤnigl. Vollmacht in

Frantzoͤſſcher Sprache ab / demnach wurden beyde
Vollmachten in Copey beyderſeits unterſchrieben/ ge⸗
gen einander ausgewechſelt / und ad Acta beygelegt ;
der Chur⸗Pfaͤltziſche hatte ſich ſchon vorhero leg ni⸗

miret / und that dißmals eine Danckſagung / ſowol
gegen Ihr . Kaͤyſerl. und Koͤnigl. in Franckreich
Maj . Maj . als Arbitros , als auch gegen die Herrn
Delegatos in Latein / wobey ſo fort von dem Orlea -

niſchen gevollmaͤchtigten Abt L. de Theſſut oder

Theſſus eine Specification der Orleaniſchen For,
derung / welche gar groß war / und die Allodialen
ſowol Mobilien als Immobilien / alleSchulden und
Forderungtn / die eroͤffnete erbliche und Pfands⸗
Lehn / alle Staͤdte und Oerter / ſo keine Manns·de⸗
hen / und viel dergleichen in ſich hielt / eingegeben
worden / folgender maſſen : Es waͤre nicht nur in

Teutſchland / ſondern in gantz Kuꝛopa kuͤndig/ daß
nach dem den 15. Maji 168 5. geſchehenen Ableiben
Churfuͤrſt Carls der Durchleuchtigſte Fuͤrſt Philipy
Wilhelm / Hertzog zu Neuburg / als der naͤheſte An⸗
verwandte / und wegen des Vorzugs der Linie Nach⸗

folger in der Chur / alle von dem Verſtorbenen hin⸗
terlaſſene Guͤter / ſowol Allodial als Eeudal , be-

wegliche und unbewegliche / in Beſitz genommen /
und in dem voͤlligenBeſitz der gantzen Erbſchafft ge⸗

blieben / biß nachmals von der Durchl . Hertzogin von

Orleans , als eintziger Schweſter und Erbin des

Durchl . Churfürſten / die erſte Anforderung der Erbh⸗

ſchafft geſchehen waͤre. Es haͤtte auch Churfuͤrſt
Philipp Wilhelm das klare Recht dieſer Anforderung

erkannt / und daher nach einigen Strittigkeiten uͤber

dem Poſſeſſorio , welche jedoch durch den Ryßwicki⸗
ſchen Friedensſchluß in einen ſolchen Stand geſeßet
worden / daß Sie keinenPlatz mehr behalten / mit

der Durchl . Hertzogin zu theilen bewilliget / auch ei⸗

nen Anfang damit gemacht / und dem Herrn de Mo —

rovas ; Mandatorio der Frau Hertzogin / ein Theil
der beweglichen Guͤter zugeſtellet / welche jedoch nicht

zu Ende gekommen / indem erſtlich wegen einiger

Ftagen und Strittigkeiten uͤber die Natur und Be⸗

ſchaffenheit jedes derſelben Guͤter die Sache auffge⸗

halten / und hernach wegen erfolgten Kriegs gar ab⸗

gebrochen worden . Weil aber vermoͤge des achten

Artickels gedachten Friedenſchluſſes verordnet wor⸗

den / daß dieſe gantze Strittigkeit nach der Formul
eines Compromiſſes von Ihr . Kaͤyſerl. Maj . und

Sr . Koͤn. Maj . in Franckreich als beliebten Arbi⸗

tris nach den Reichs⸗Ordnungen und Geſetzen ſolte

entſchieden werden / auch ferner in einem beſondern
dem Friedens/ Inſtrumem beygefuͤgten Artickel / wor/

inn zugleich die Formul des ompromiſſes enthal⸗
ten beſchloſſen waͤre / daß die Durchleuchtigſte Fran

Erbin ein voͤlligesVerzeichnuͤß ihrer Anforderungen
an Churfuͤrſt Johann Wilhelins Durchl . uͤbergeben

ſolte : Als haͤtte dieſelbe mit Genehmhaltung ihres
Ehe⸗Gemahls nur gemeldten Artickeln ein Gnüͤgen

thun/ und Krafft der Formul des Compromilles die

Hn . Arbitros und Dero Delegatos bitten wollen

zu entſcheiden und auszuſprechen :
Daß Se. Churfl . Durchl . Herr Johann Wilhelm

ſchuldig ſey / die angefangene Theilung der ſtrittigen

Erbſchafft fortzuſetzen / und zu gehoͤrigem Ende aͤlt

bringen / miehin alle die nöthige Iuſtrumenten und

Documenten / ſo bißher noch nicht communiciret
worden / der Frau Hertzogin und Dero Gevollmaͤch⸗

tigten

Chur⸗Pfaͤlziiſche
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tigten zu communiciren / und unter denſelben zu⸗

foͤrderſt die Iuventaria oder Verzeichnungen der gan⸗

zen Erbſchafft / ſo der Durchl . Churfuͤrſt Carl hinter⸗

laſſen : Daͤchſt dem auch derſelben die Allodial -
Moybilien wieder zu geben und zuzuſtellen / welche

bey Ableiben ChurfuüͤrſtCarls ſowol in dem Schloſſe
zu Heydelberg als in andern Schloͤſern / Caſtelen /

Haͤuſern/ und ſonſten ſich befinden / namentlich an

Kleidern / Decken / Tapeten / Perlen / gůldenen und

ſilbernen Geſchirren / welche in vorerwehnter Thei⸗
iung nicht begriffen geweſen : Ferner das baare
Geld/ ſobey den Churfl . ſo publiq· als privat. Ein-
nehmern dazumal vorhanden geweſen: Nicht weni⸗

ger den Wein / Getreide / und alle andere dergleichen
Arten / ſo in den Weinkellern / Scheunen / oder ſon⸗

ſten bey den Einnehmern und Verwaltern der Chur⸗

fürſti . Einkommen verwahrlichgelegen : Wie auch

die Pferde / Schafe / Zug⸗ und allerhand ander Vieh /
ſo ſich auff den Churfl . Vorwerck ern / auch Pferde⸗
und andern Staͤllen bey den Churfl . Haͤuſern befun⸗
den . Ingleichem alle Schulden und Anforderun⸗

gen / ſo dem Churfuͤrſtl . Hauſe wider maͤnniglich/ es
ſeyn gantze commun⸗ oder particulier - Schulde⸗
ner / zukommen ; Und was ſonſten von den Einneh⸗
mern aus den Verwaltungen der vorigen Jahre /
oder von den Lehns⸗Leuten oder andern Unterthanen /
ſo noch ausſtehen . Weiter die unbewegliche Allo .

dialien / und was ſonſten zu denſelben nach den

Reichs⸗Satzungen und andern Regeln der Teut⸗

ſchen Rechte gerechnet wird / und unter denſelben die

Staͤdte / Flecken und Vorwercker ſowol auff dem

Lande/ als bey den Staͤdten / welche das Churhauß

Pfaltz unter einem andern als maͤnnlichen Lehns⸗
Namen / und durch Kauff / Schenckung / Teſtament /
oder auff andere Weiſe bekommen hat . Die Em -

phy: eutiſche Guͤter / welche ChurfuͤrſtCarl oder deſ⸗
ſen Durchleuchtigſte Vorfahren vermittelſt eines Ca⸗

nonis von dem H. Roͤm. Reichoder einigen andern

Fuͤrſten erhalten / oder auch die jenige Guͤter / welche

mehr gedachtem Durchleuchtigſten Fuͤrſten Pfands⸗

weiſe uͤberlaſſen worden . Ingleichem das Domi⸗

nium directum ſowol der Emphyteutiſchen / Cen-
ſitiſchen und anderer ausgethanen Guͤter/ als die je⸗

nige Lehne / welche von einem andern herrſchenden
Lehn dependiren / oder derer Belehnung aus den

Allodial -Guͤternvon dem Durchleuchtigſten Chur⸗
fuͤrſten geſchehen / oder aus denen Guͤtern entſtan —

den / ſo zuvor der Vaſallen geweſen / und dem Durchl .

Churfuͤrſten uͤbergeben worden : Wie auch ferner
die erledigte und dem Domino Directo heimgefal⸗
lene kehne . Ferner die Gerechtſame / Jura Terri -

torialia der Staͤdte/ Flecken / Doͤrffer / und andern

Oerter / ſo Churfuͤrſt Carl frey und ohne einen Na⸗

men des Lehns beſeſſen . Noch weiter die Acceſſio

nes und Vermehrungen / ſo dem maͤnnlichen Lehn/
welche die Simmeriſche Linie von Friderici Pfalt⸗

Guͤter/ welche dem Churfl . Patrimonio durch Lon⸗

ren durch Celſion der Beſitzer oder auff andere Wei⸗
ſe vereignet worden . Nicht weniger die erbliche
Lehne/ wie auch die Laͤnder und Guͤter / ſo zu Lehn

— —
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gemacht worden von Zeit der Theilung an / welche

grafen Stephani Sohns und Koͤnigs Kuperti En⸗
ckels Zeiten beſeſſen / zugewachſen ; und dann jedes Theil zu Behauptlung ſeiner Rechte vor ſich an

gefuͤhret / auch wie inzwiſchen Herr Pfaltz⸗Gra
fiſcation oder auff andere Weiſe anheim gefallen : 11
Wie auch die Szcularitaͤt oder weltlich gemachten
geiſtlichen Guͤter / welche des Verſtorbenen Vorfah⸗
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An . 1444 . zwiſchen Pfaltzgrafen Stephano geſche⸗
hen/ und Pfaltzgrafen Friderico zu Simmern und

ſeinen Nachkommen jure und ohne Meldung einer

maͤnnlichen Linie uͤberlaſſen / oder vermittelſt des

weiblichen Geſchlechts dazu gekommen ſeyn : Naͤchſt
dieſem die Peuda oblata , die Eeuda , ſo gekaufft /
und des Durchl. Hauſes Pfaltz Patrimonio einver⸗

leibet ſeyn : die Feuda Pignoratitia : die Einkuͤnff⸗
ten des Jahrs 168 5. ſamt den Rechnungen ſowol
insgemein / als die / ſo ein jedwedes Gut abſonderlich
belangen . Dieſes alles mit allen Nutzungen / In

tereſle und allem Zubehoͤr wird Anfangs gemeldter
maſſen begehret / mit Vorbehalt / dieſen Forderungen
hinzu zu ſetzen/ was nach geſchehener Communici -

rung der Inventarien und anderer Iuſtrumento⸗

rum , oder auf einige andere Weiſe der Durchl. Frau
Erbin zugehoͤren / oder ſonſten ihr beſſer und dienſa⸗
mer moͤchte befunden werden .

War unterſchrieben L. de Theſſus , des Durch⸗
leuchtigſtenFuͤrſten und Herrn / Herrn Uhilippi ,
Sr. Aller⸗Chriſtl. Maj. einzigen Bruders / Hertzogen
zu Orleans &c . und der Durchleuchtigſten Frauen /
Frauen Charlotten Eliſabeth / Delegirter Voll⸗

maͤchtiger.
Was nun Se . Churfl . Durchl . hierauff geant⸗

wortet / und wie ſonſten der Erfolg dieſer Sache ge⸗

weſen / davon wird in des naͤchſten Jahrs Geſchich⸗
ten fernere Meldung geſchehen .

Hierbeneben lieſſen Se . Chutfuͤrſtl. Durchl . Ih⸗kortinea⸗
nen angelegen ſeyn / das Fortifications - Werck zu tion zu

Manheim beſten Fleiſſes fortzuſetzen / die auch deß⸗ brtorſk
halb den Herrn General Coehorn veranlaſſeten / auß

138855

Holland zu Ihnen zu kom̃en / und Anſchlaͤge zu geben/
den Ort zu einer Real Veſtung zu machen / und da⸗

rauf dieſe Arbeit durch unterſchiedene Bataillons
auß Dero Miliß fortfetzen laſſen : Wobey zugleich prteilegta
ein offentliches Edict publicire / und den jenigen/ und§red,
ſo ſich allda wuͤrden haͤußlich nieder laſſen / groſſe nen iue
Freyheiten auf etliche Jahr lang verſprochen worden . Mannheim

Nichtweniger haben Se . Chürfürſtl . Durchl . der anhal
Staͤdt Franckenthal unterſchiedene Privilegia er⸗ theilet wor⸗

theilet / weßhalb den 3 T. 27. May allda ein Danickfeſt den.

gehalten worden . Aber die Rekugies auß Franck '
reich wurden befehliget ſich fort zu machen/ entwedel
wegen der nur gemeldten Sache mit der Fr . Hertzo⸗
gin von Orleans , umb nicht in mehr Mißhelligkel⸗
ten zu kommen / oder auch auß andern Urſachen .

Was maſſen auch in der Pfaltz⸗Veldentziſchen Verſchiede⸗

Succeſſions - Sache unterſchiedene Competentien kentenzu
ſich ereignet / und Se . Koͤn. Maj . in Schweden / der Velden⸗

Se . Churfuͤrſtl . Durchl . zur Pfalz / die Herrn ziſcen
Pfaltzgrafen Sultzbachiſcher Linie / Herr Chriſtian 85
Auguſlus und Herr Philipp / ingleichen die Herrn
Pfalz⸗Grafen von Birckenfeld / Herr Chriſtian
und Herr Carl ſich dazu angegeben ; und was ein

Chriſtian die Poſſeſſion der Herrſchafft Luͤtzelſtein/
des Ampts Buttenberg und des Wan⸗Zehends 110
Weiſſenburg und Cleeburg ergriffen/ diererwweeFrau Pfaltzgraͤfin zu Zweybruͤcken aber ſich ſelbigem
entgegen geſetzetz iſt in dem vorhergehenden XIV .

Theile bey dem Jahr 1694 . f . 642. biß 682 . der Laͤn/
IIII . K.
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ge nach gemeldet worden . Vor jetzo faͤllt ferner
vor anzuzeigen / daß den 25. Febr. dieſes Jahres
deßhalb ein Rechts ⸗Spruch des Koͤnigl. Hohen
Raths zu Colmar ergangen folgenden Juhalts :

Wir Ludw . von Gottes Gnaden / Koͤnig in Franck⸗
reich und Navar ren / ꝛc. ꝛc. Entbieten dem Erſten un⸗

ſerm Huiſſier oder Serseanten unſern gnaͤdigſten
Gruß / und thun ſonſten jedermaͤnntglich zu wiſſen/
demnach wir den Inhalt der heut dato bey unſerm
Hohen Rath der Elſaſſiſchen Provintz von unſerm

lieben Vettern Chriſttan / Pfaltz⸗Grafen von Bir⸗

ckenfeld/ Hertzogen in Bayern / Grafen zu Veldenkz /
Sponheim / und Rappoltſtein / Herrnzu Hoheneck ꝛe.

übergebener Klag⸗Schrifft erſehen / daß / nachdem

derſelbe auf Abſterben weyland Herrn Leopolds Lud⸗

wigs von Veldentz / ſo den 24 . Sept . des 1694 .
Jahrs in der Stadt Straßburg Todes verblichen /
als naͤchſter Stamms⸗Agnat in Krafft der Pacto -

tum Familiæ die Poſſeſſion der Herrſchafft Luͤtzel⸗
ſſtein / Ampts Buttenberg und Wein⸗Zehendens zu

Weiſſenburg und Cleeburg ergriffen / und die Fuͤr⸗
ſtin von Meiſſenheim / als Gewalthaberin und Be⸗

vollmaͤchtigte des Koͤnigs in Schweden / ſich ſotha⸗
ner Poſſeſſions - Ergreiffung entgegen geſezt/ waͤre

darauf die entſtandene Strittigkeit an gedachten un⸗

ſern Hohen Raht gebracht / die von beyderſeits Par⸗
theyen gewechſelte Schrifften bey oͤffentlicher Ver⸗

hoͤr unterſucht / folglich den 24 . Sept . 1695 . ein De -

finitiv -Urtheil gefaͤllet/ und dardurch zu Recht er⸗

kannt worden / daß / ohnangeſehen des von wohlge⸗
dachter Fuͤrſtin beſchehenen Befugs / Supplicant
( nemlich der Hertzog von Birckenfeld ) bey dem Be⸗

ſitz und Genuß beruͤhrter Herrſchafft Luͤtzelſtein /

Ampts Guttenberg / und Wein⸗Zehendenszu Weiſ⸗
ſenburg und Cleeburg / welche Stuͤck unter unſers

Hohen Raths Bottmaͤſſigkeit und Juriscliction ge⸗

legen/ zu ſchuͤtzen und zu handhaben ſeye/ alles nach
Außweiß und Inhalt beſagter Urthel / durch deren

Execution und Vollſtreckung derſelbe abermalen in

die wuͤrckliche Polſeſſion ermeldter Guͤter / Herr⸗
ſſchafft und Landſchafften geſetzt / und dabey ruhi⸗

glich gelaſſen / in verwichenemm Monat May aber in

ſothaner Beſitz und Poſſeffion turbiret / und geſtoͤ⸗
ret worden / indem der Herr Churfuͤrſt zu Pfaltz zu

ſolcher Zeit unbefugter Weiſe / und unter dem Vor⸗

wand /als Aelteſt⸗Gebohrner des Pfaltz⸗Graͤfiſchen
Hauſes / ſeine Voͤlcker nach der Herrſchafft Luͤtzelſtein
abgeſchicket / und darinn mit Gewalt Poſſeſſion zu

ergreiffen geſuchet habe/ welche gewalthaͤtige Poſſes⸗

lions Ergreiffung durch den ſo genannten Zeißen/
ſo bey deb⸗Zeiten des letzt⸗verſtorbenen Hertzogs zu

Veldentz Einnehmer und Rentmeiſter beſagter Herr⸗
ſchafft Luͤtelſtein/ und durch Supplicanten / ( nem⸗
lich den Hertzog von Birckenfeld ) in ſolcher Kun⸗

cion bey Einnehmung der Poſſeſſion , als derſelbe
nach Außweiß des daruͤber von dem Koͤniglichen
Huiſſier de Koſier , den 13 . Octobr . des geinel⸗
den 1695 . Jahres auffgerichteten / und von ihm
Zeiſen ſelbſt unterſchriebenen loͤſtrumenti , den Eid

der Treue abgeleget / contirmiret undbeſtaͤtiget ge⸗

weſen / Eid bruͤchiger und Pflicht⸗vergeſſener weiß
lavoriſixet / und befoͤrdert worden ſeye/ zumalen er

Zelß ſeines Herrn Parthey verlaſſen / die Churfuͤrſt⸗
liche ergriffen/ ſich zum Meiſter auffgeworffen/ die

Unterthanen wieder ihren rechtmäßtgen Landes ,
Herrn erregt und auffgewickelt / und ſelbige auff
Chur⸗Pfaltz Seite gezogen habe ; als wir nun hier⸗

von / und daß der Herr Churfuͤrſt das Schloß Lüͤtzel,
ſtein / welches in unſerer Souveranitaͤt gelegen / und
zu der Elſaßiſchen Provintz gehoͤrig iſt / mit ſeinen
Voͤlckern beſetzt habe/ benachrichtet worden / haͤtten
wir ſo bald Befehl ergehen laſſen / ſolche Voͤlcker
außzuweiſen / und fortzuſchaffen / welches dann auch
geſchehen / und an ſtatt deren Frantzoͤſiſche Guarni⸗
ſon , die noch wuͤrcklich ſich daſelbſt befinde / einge,

leget worden ſeye . Es hat zwar Supplicant einfolglich
einer Euiſſier dahin abgeſchicket / und ſowol ertvehnten
Zeißen den Einnehmer ſothaner Herrſchafft zu

Abſtattung der ſchuldigen Renthen / und Herr⸗
ſchafftlicher Gefaͤllewollen anhalten laſſen / da dann
bemeldter Zeiß dergeſtalt Inlolent geweſen ſeye / daß
er auch zu ſagen ſich nicht geſcheuet habe/ er erken⸗
ne und reſpectire keinesweges diejenige Ordres ,
welche von Supplicanten eingeſchicket wuͤrden/ und

habe derſelbe in der Herrſchafft Lutelſtein und Zuge⸗
hoͤr nichts nicht zu befehlen / ſondern daß Chur⸗Pfalg
in der Poſſeſſion ſeye/ und die Unterthanen dem⸗

ſelbigen gehuldiget haͤtten/ ja es habe ſolcher Zeiß des

Herrn Intendanten Ordre verachtet und vorgeben
doͤrffen/ daß der durch ihn abgeſchickte Huiſßer

nicht befuget ſey/ ſolcher Orten einigen Actum ju⸗
ſtitiæ zu exerciren / ſondern es habe derſelbe Be⸗
fehl alle diejentge zut arreſtiren und gefaͤnglich einzu
ſetzen/ welche von Supplicanten herkommen/ wie

ſolches auß dem von dem Huiſſier Chambon jůngſt⸗
hin den 10 . Junit auffgerichteten Inſtrumento
ſattſam erhellet ; Geſtalten dann die Abtruͤnnig/
und Leichtfertigkeit dieſes Bedienten die eintzige Ur /
ſachſey / daß Sup plicant , alles angewendten Fleiſſes
ohngeachtet/ biß dahin die Renten und Gefaͤlle be⸗

ruͤhrter Herrſchafft nicht genieſſen koͤnnen/ wie ſol⸗
ches auß denen mehrern Inſtrumentis vom 16 .
und 17 . Julü / weiche von den Koͤniglichen Ser —

geanten und Bablette auffgerichtet worden ſeynd/
genugſam erhellet/ dergeſtalten / daß bemeldter Zeiß
ſeinen Herrn und Meiſter ſchaͤndlich verrathen / und
Chur⸗Pfaltz angehangen / auch wolermeldten Herrn
Chur⸗Fuͤrſten dahin verleitet / daß ſolcher lezthin
im Monat November ſeine Beampten / in die Ge⸗

meinſchafft Guttenberg abgeſchickt / und allda eben⸗

fals Poſſeſſion ergreiffen / die alldaſige Bedienten
und Unterthanen nicht allein zur Huldiguug / ſon⸗
dern auch zur Entrichtung der Herrſchafftlichen Ren /
len und Gefaͤlle mit Gewalt zwingen und anhalten
laſſen wolltn / in Hoffnung bey ermeldten Gutten /

bergiſchen Bedienten und Unterthanen eben derglei⸗
chen Pflicht⸗Vergeſſenheit und ſchaͤndlichen Abfall
von ihrer Herrſchafft anzutreffen / woran er aber

weit gefehlet / indem die Zeißiſche Verraͤtherey die⸗

ſer Orten keine ſtatt gefunden / ſondern die Gutten⸗

bergiſche Bedienten und Unterthanen ſich einhellig
erklaͤret haͤtten / daß ſie keinen frembden / ſondern Sup⸗

Plicanten vor ihren rechtmaͤßigen Herrn erkenne⸗

ten / und ihm gehuldigethaͤtten / worauff denn nach

vielen vergeblichen Zumuthungen Sie (Chur⸗Pfaͤl⸗
iſche / unverrichter Sachen abweichen muͤſſen ſey⸗
en aber im letztverwichenen Monat Decembri in

groͤſſerer Zahl / auch in Begleitung einiger Gardes

und in Bauers⸗Kleidern verſteckter Soldaten wie.
der

Chur⸗Pfaͤlziſche
——
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Bedienten und Unterthanen die vorige Beſtaͤndig⸗
keit angetroffen / das Herrſchafftliche Hauß uͤber⸗

ſtiegen / die Thore und Thuͤren zu den Gemaͤchern
eingetreten / und viele Gewalthaͤtigkeiten außgeuͤ⸗

bet / dergeſtalten / daß die Treue und Eyffer beſagte
Unterthanen bewogen / ſich dieſer Violentz zu wi⸗

derſezen / wie dann ſelbige ſich verſammlet und

die Chur⸗Pfaͤltziſche Commiſſarios und deren Bey⸗

ſtaͤndere/ daß ſie abweichen ſolten ⸗ermahnet / auch

nochmahlen erklaͤret / daß ſie keinen andern Herrn
als Supplicanten erkennen wuͤrden / und als die

guͤttliche Exmahnung nichts verfangenwollen / ha⸗
ben ſie ( Unterthanen ) die Chur⸗Pfaͤltziſche mit Ge⸗

gengewalt abgetrieben und verſtreuet / und biß da⸗
to wol ermeldtem Supplicaaten / die Herrſchafftli⸗

che Schuldigkeiten abgeſtattet / alſo daß allein die
Lützelſteiner und vorbenannter Zeiß die jenige waͤ—

ren / welche gedachten Sup plicanten nicht erken⸗

nen / noch ihm die ſchuldige Rechten und Gefaͤlle
außlieffern wolten / da doch ſolche uns die Koͤnigli⸗
chen Anlagen wuͤrcklich zahlen muͤſten/ es auch ſol⸗
chen Leuten nicht gebuͤhre / ſich nach eigener Willküͤhr
einen Souverainen oder andern Lands⸗Herrn zu er⸗

wehlen / oder ſich von dem Gehorſam ihrer rechtmaͤſſi⸗

genObrigkeit außzuhalfftern / dergeſtalten / daß wann

dieſer des Zeißenuñ der Luͤtzlſteiner Unterthanen re⸗
vel zu gedulten ſtuͤnde/ folglich Unſers hohen Raths
gefaͤllter Arreſt und Urtheil ohne Krafft und Exe

erſitzen bleiben / mithin dupplicant der ihm
zuerkannter Poſſeſſion der jenigen Guͤter / ſo ihm
angehoͤren / beraubet ſeyn wuͤrde/ mit angehaͤngter

Bitte / es wolle gedachter unſer hoher Rath / zu

folg obangefuͤhrter den 24 . Septembris 1695 . er⸗

gangener Urtheil und producirter Inſtrumenten /
die Verſehung thun und befehlen / daß gedachte
Urthel nach allem ihrem Inhalt exequrret / ein /

folglich die Unterthanen und Herrſchafft Luͤtzelſtein/
wie auch beſagter Rentmeiſter Zeiß auff alle billiche

Weiß und Wege zu Bezahlung der Herrſchafftli⸗
chen Renten und Gefaͤlle/ ſo ſie dupplicanten ſchul⸗
dig ſeynd / richterlich angehalten werden moͤchten/
mit fernerer Bitt / daß nachdem beruͤhrter Zeiß ih⸗
nen / Unterthanen / allerhand ſchaͤndliche und hoͤchſt⸗
ſchaͤdliche Impreſſiones wider Supplicanten bey⸗
zubringen ſuche / ihnen / Unterthanen / ernſtlich bey
fuͤnffhundert Pfund Straffe anbefohlen werden

moͤchte/ niemanden anderſt als wohlbeſagten Suppli⸗
canten / (nemlich Pfaltz⸗Birckenfeld / ) vor

ihren rechtmaͤſſigen Landes⸗Herrn /

auch keinen andern Bedienten / als diejenige/
ſo von ihm geſetzt werden / zu erkennen und anzu⸗

nehmen / viel weniger einige Renten und⸗Gefaͤlle
anderſtwohin als an denjenigen Rentmeiſter / wel⸗

cher von Supplicanten geſetzt ſeyn wird / bey Straff
zweyfacher und doppelter Bezahlung zulieffern und

außzuhaͤndigen / und endlich damit ſich niemand

einiger Unwiſſenheit entſchuldigen moͤge / zu ver⸗

ordnen / daß diejenige Urthel und Rechts Spruch /

welcher hierauff ergehen wuͤrde / moͤnge oͤffentlich
abgeleſen / publicirt / und in der gantzen Herr⸗
ſchafft Luͤtzelſtein angeſchlagen werden ; vorgedach⸗
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den / alles angeſehen und wol erwogen / iſt durch
Unſern hohen Rath auff beſchehene Production

derKlagSchrifften zu Recht ertandt / daß der den 24 .
Septembris im Jahr 1695 . gefaͤllte Arreſt und er/
gangene Urthel alle ihrem Inhalt nach zu exequi⸗
ren ſeyen / folglich die Unterthanen der Herrſchafft
Luͤtzelſtein / wie auch der Einnehmer und Rent —
meiſter Zeiß zu Bezahlung der Herrſchafftlichen
Renten / Gefaͤlle und Einkünfften / ſo ſie Sup .
Plicanten ( nemlich dem Herrn Hertzog von Bir⸗
ckenfeld ) ſchuldig ſeyn moͤgen/ auff alle Weiß und

Wege executivẽ angehalten werden ſollen / aller⸗

maſſen dann ihnen Unterthanen bey fuͤnffhundert
Pfund Straffe anbefohlen wird / keinen andern

Landes⸗Herrn als ermeldten Supplicanten zu er⸗
kennen / auch keine andere Bedienten / als dle je⸗
nige / ſo von ihm geſetzt werden / anzunehmen/ mit

ernſtlichem Verbott / keine Renten / Gefaͤlle oder

HerrſchafftlicheEinkuͤnfften anderſtwohin alsan die

jenige Einnehmer und Rentmeiſter / ſo von ihm
werden geſetzt werden / bey Straff doppelter Zah⸗
lung zu lieffern und außzuhaͤndigen / wie dann

gleichfalls hiermit geordnet wird / daß gegenwaͤrti⸗
ges Urthel oͤffentlich abgeleſen / publiciret / und in

der gantzen Herrſchafft angeſchlagen werden ſolle/
damit ſich niemand einiger Unwifſenheit entſchuldi /
gen koͤnne ; Ordnen und befehlen deinnach gegen⸗
waͤrtige Urthel und Recht⸗Spruch zu exequiren /
uͤber die Kxecution ein oder mehr inſtrument zu

verfertigen / und alle Rechtliche Ackus auffzurich⸗
ten / welches zu thun hiermit Macht und Gewalt
ertheilet wird . Geben zu Colmar in Unſerm Ho⸗
hen Rath der Elſaſſiſchen Provintz den 27 . Febr .

im Jahr Chriſti 1699 . und Unſerer Regierung in
dem 56 . Jahr / unterſchrieben

Mit gelbem Wax beſiegelt
den 28 . Febr. 1699.

Aus Befehl und Ordre des

GHohen Rachs.

Jacquinet .

Weil man dann hierauff mit der Execution ver⸗

fahren wollen / hergegen Se. Churfuͤrſtl. Durchl .
die Voſleſſion gedachter Herrſchafften ſchon vorher
ergriffen / ſo haben Dieſelbe den 16 . Sept . hierbey
kommendes Memorial bey dem Reichs⸗Convent
iu Regenſpurg uͤbergeben:

Durchl . zu Pfaltz / unſer Gnaͤdigſter Chur / iun0

Fuͤrſtl. Durchl . Chriſt⸗mildeſten Andenckens / er⸗

folgtem Abſterben ohne maͤnnliche Deſcendenß /
die Poſſeſſion , Dero hinterlaſſenen Land und Leu⸗
te / benanntlich der Graffſchafften Veldentz und

Lützelſtein und Gemeinſchafft Guttenberg / ſampt
deme / was darzu gehoͤrig ( welche erſt hoͤchſtgedach/

te Churfuͤrſtl . Durchl . als Capiti Famtliæ , und

te des Supplicanten Bittſchrifft vom Procuratot

LAnville unterſchrieben / nachdem daruͤber von

Herrn Johann Claude Maubty , Unſerm Con -

in krafft Dero Durchleuchtigſter Vor⸗Eltern Del⸗

poſitionen und Reichs,Satzungen / als alte
Stamm⸗Lehn und lidei - Commils - Guͤter undiſ .

puritlich

Ewer Excell . Hochwuͤrden auch unſern Hoch⸗ SerPfäl,
und Vielgeehrten Herren / wird voran guter maſſen äbergebenes
bekannt ſeyn / welcher geſtalt Ihre Churfuͤrſtl . emorial

fuͤrſt und Herr / nach weyl. Herrn Pfalzgrafen gendelBel⸗
Leopold Ludwigen zu Veldentz und Luͤtzelſtein Hoch ⸗ 0uccel⸗

ſion -

Regen⸗



—————9—

E Beſchreibung
16959 . putirlich angefallen ) gebuͤhrend ergriffen / und

darinnen von ſelbiger Zeit an geweſen und geblie⸗
ben / mithin ſolch ihr Erb⸗Recht⸗Befuͤgnuͤßund

Poſſeſſion im gantzen Reich erkennet / auff Reichs⸗
und Creyß⸗Taͤg die Stellen und Stimmen von

Deroſelben undiſputirlich vertreten / auch die ge⸗

woͤhnliche Onera zu denen Reichs / und Creyß⸗Ver⸗
faſſungen derenthalben ohne Abgang Præſtirt wor⸗

den / und noch werden .

Wann nun aber ſeither erfolget / daß des Herrn
Pfaltzgrafen Chriſtians zu Birckenfeld Hochfuͤrſtl .
Durchl . gantz unbefugter Weiß ein und anders / un⸗

term erbettenen Frantoͤſiſchen appoggio , gegen ob⸗

erwehnte rechtmaͤſſig ergriffene Poſſeilion , ſonder⸗
lich der Grafſchafft Luͤtzelſtein und Gemeinſchafft
Guttenberg ( worinnen des Hn. Pfaltzgrafen Adolph
Johann Hochfuͤrſtl. Durchl . Condominus iſt ) zu
tentiren unternehmen / auch in beſagter Gemein⸗

ſchafft die Unterthanen auffgewickelt / und den Chur⸗
fuͤrſtl . Beamten gewaltthaͤtig austreiben laſſen / we⸗

gen der Grafſchafft Luͤtzelſtein aber / als Sie damit

dergeſtalt nicht zu ihrem Zweck gelangen koͤnnen/ ſich
gaͤntzlich an das Frantzoͤſiſche Tribunal im Elſaß /
dermalen zu Colmar gewendet / daſelbſten mit reſpe⸗
cirung deß jenigen / was von Seiten Franckreichs
bey letztem Krieg de kacko , wiewol nicht wider mehr
hoͤchſtgedachte Ihre Churfuͤrſtl . Durchl . ſondern an⸗

dere vor hochgedachten Pfaltzgrafen Chriſtian zu

Birckenfeld Durcht . entgegen geſtandene Præten⸗

denten vorgangen und veranlaſſet worden / vermit⸗

telſt des zeithero zu Ryßwick geſchloſſenen Friedens
aber hinwieder abolirt und vernichtet / Dero unge⸗

gruͤndete Prætenſion gegen Ih . Churfuͤrſtl . Durchl,
eingefuͤhret/ und es dahin getrieben / daß von beſag⸗
tem Frantzoͤſiſchen Tribunal ein ſolcher alſo genann⸗

ter Arreſt ſub dato 25 . Eebr . juͤngſthin ergangen /
wie ab dem Copeylichen Einſchluß mit mehrerm er⸗

hellet/ darauffhin auch von ſeinem ermeldten Herrn
Pfaltzgrafen Hochfuͤrſtl. Durchl . zuwegen gebracht /
daß dieſer Arreſt durch einen Frantzoͤſiſchen Beam⸗

ten / Namens Fouquerolle , welcher ſeit einiger Zeit
durch Authoritaͤt des Franzoͤſiſchen Intendanten

im Elſaß ſich als einen Amtmann in der Grafſchafft
Luͤtelſtein auffgeworffen / ſamt vielen Birckenfeldi⸗
ſchen Bedienten in der Grafſchafft Luͤtzelſtein oͤffent⸗
lich publiciret / die unter hoher Straff zuſammen
geforderte Schultheiſſen und Haimburger / Ihn /
Herrn Hertzog von Birckenfeld / vor ihren Herrn /
und ihn Fouquerolle vor ihren Amtmann zu er⸗

kennen / und ihme dißfalls anzugeloben / durch grau⸗

ſame Bedrohung / und theils wuͤrcklich ausgeuͤbtes
Tractament gezwungen / auch die Unterthanen /
welche ſich in Erinnerung threr bey der vor Ihre
Churfuͤrſtl . Durchl . zu Pfaltz rechtmaͤſſig eingenom⸗
menen Poſſelſion geleiſteter Huldigungs⸗Pflichten
ſehr ſtandhafftig und de vot erwieſen/ in viele Wege
geaͤngſtet / anbey auch gegen Deroſelben getreuen

Amts⸗Keller daſelbſten / Namens Zeiß / eine ſo ge⸗

nannte Priſe de Corps ausgewuͤrcket / welche zu

exequixen derſelbe unter vielen harten Bedrohun⸗
gen auffgeſuchet/ dannenhero ſich zu ablentiren ge⸗

noͤthiget / da indeſſen mit Arreſtirung ſeiner Eflecten

verfahren / und viel anders / zu gewaltthaͤtiger Tur⸗

birung der von Ihro Churfuͤrſtl. Durchl . zu Pfaltz

Luͤtzelſtein / wie vorhin auch / obgemeldter maſſen/ in

die Gemeinſchafft Guttenberg von Seiten ermeldten

Hn . Pfaltzgrafen Hochfl . Durchl . geſchehen/ auff ei⸗

ne im Reich wenigerhoͤrte Weiſe vorgenommen und

veruͤbet worden ; Allermaſſen nun E. Excell . Hoch⸗
wuͤrden und unſere Hoch⸗ und Vielgeehrte Herren
ohne fernere weitlaͤufftige Vorſtellung von ſelbſten
ermeſſen werden / was dieſes fuͤr eine denen Rechten
und Reichs⸗Satzungen / auch den Ryßwickiſchen
und Weſtphaͤliſchen Friedensſchluͤſſen zuwider lauf⸗
fendehoͤchſt aͤrgerliche Proceduren / und was fuͤr ein

unerſetzliches Præ juditz Ihrer Roͤm. Kaͤyſerl. Maj .
und dem geſamnten Reich dadurch zugezogen/ daß be⸗

ſagten Herrn Pfalßzgrafen Hochfuͤrſtl. Durchl . in

dieſer / eine Reichs⸗Graffſchafft und andere zum H.
Roͤm. Reich undiſputirlich gehoͤrige Land betref⸗
fenden Sache / ſich mit Vorbeygehung Ihrer Roͤm.

Kaͤyſerl. Majeſt . und Dero hoͤchſter Lribunalien /
wann ja Se. Hochfuͤrſtl . Durchl . einige befugte Præ⸗

tenſion dißfalls zu haben vermeynen koͤnten/ an die

Cron Franckreich und Dero im Elſaß angeordnetes

Gericht zu hencken / mithin die Franzzoͤſ. Jurisdiction,
welche dieſe Cron Franckreich ſelbſten auſſer ſolchem
Anlaß dahin zu extendixen / oder die Graffſchafft
Luͤtzelſtein/ als ein Theil des Elſaſſes / und Franck⸗
reich die in dem Friedens / Inſtrument gleichwol noch
nicht zugeſtandene durchgehende Souverainitaͤt zu

vindiciten / vermuthlich nicht unternommen haben
wuͤrde / umb eines ſo geringen Nutzens willen / wie

der Ertrag von der Graffſchafft Luͤtzelſtein auswirfft /
zu agnoſciren und zu ſtabiliren / auch gewaltthaͤti⸗
ge Executiones darauff zu veranlaſſen / keinen Schen

getragen / wie dann ab beygehendem Schreiben an

eine der Veldentziſchen Princeſſinnen von dem Koͤ

nigl . Frantoͤfiſchen Miniſtro de Barbeſieux de

dato 5̃ . Idnii leßt verwichenen Jahrs erhellet / daß
Se . Koͤnigl. Majeſt von Franekreich damalen aus⸗

druͤcklich ſich erklaͤret / wie Sie ſich dieſer Sache gar

nicht anzunehmen gemeynet / ſondern daß Ihro
Kaͤyſerl. Maj . deren Deciſion zukaͤme ; Alſo wer⸗

den auch zwar ohn allen Zweiffel Ihre Kaͤyſ. Mʒaj.
von ſelbſten gegen obiges von des Herrn Pfaltzgrafen
von Birckenfeld Hochfuͤrſtl, Durchl . unternomme⸗

nes Verfahren ſolche zulaͤngliche Mittel vorkehren/
wie es der Sachen Beſchaffenheit und Diſpoſnion
der Reichs⸗Satzungen und Rechten / auch Ihrer
Kaͤyſerl. Maj . allerhoͤchſtem Relſpect umb Abwen⸗

dung alles hoͤchſt/ſchaͤdlichenPræjudices erfordert/
und mit ſich bringt : Alldieweilen aber auch mehr
hoͤchſt gedacht Ihre Churfuͤrſtl . Durchl . zu Pfalt
hauptſaͤchlich daran gelegen/ daß Sie in Ihrer recht⸗
maͤſſigen Poſſeſſion obgemeldter Graffſchafft Luͤßel⸗

ſtein und Gemeinſchafft Guttenberg ſowol / als der

Graffſchafft Veldentz / ſamt allem was dazu gehoͤrig/
von mehr gedachtem Herrn Pfaltgrafen / oder auch

ſich dabey interellirenden Herrn Pfalzzgrafen zu

Sulszbach Hochfl. Durchl , Hochfl . Durchl . weiterer

Turbationen und Attentaten ſich nicht zu befah/
en haben/ und das vor deſſen geſchehen/ nachdruͤcklich
redreſſixet werde ; Als ſollen wir aus habendem
gnaͤdigſten Befehl nicht umbhin / E. Excell . Hoch⸗
wuͤrden / und unſere Hoch⸗und Vielgeehrte Herren

angelegentlichſt zu belangen / Sie geruhen/ diß mehr⸗
bemeldt hoͤchſt præjudicirliches Unternehmen in

behoͤrige Conlideration und reiffe Deliberarion iutechtmaͤſſig ergriffener Polleſlion der Graffſchafft
ziehen/

Chur⸗Pfaͤltziſche
— — —
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morial .

Geſchichte
ziehen/ auch Ihro Kaͤyſerl. Maj alle dienſame Mit⸗

tel und Wege an Hand zu geben /

viel berůhrten Turbationen und Gewaltthaͤtigkei⸗

ten / ſondern auch dem darob Ihro Roͤm. ˖Kaͤyſerl.

Majeſt . und dem Heil .Roͤm. Reich ſowol/ alsIhro

Churfuͤrſtl . Durchl . und

cheinlich zu befahren ſeyenden unerſetzlichen Præju⸗

li und 99 1 in Zeiten mit Nachdruckgeſteu⸗/
ret / und Dieſelbige in dem ruhigen Sitz und Genuß
deren Ihro angeerbten Graffſchafft Luͤtelſtein und

Veldent / auch der Gemeinſchafft Guttenberg und

was darzu gehoͤrig / gehandhabet werden moͤgen.

In welch getroͤſter Zuverſicht dann wir uns beſtens

empfehlen/ verbleibende
[ Regenſp . 16. Sept . 1699 .

Benckwuͤrdiger Geſchichte . 60¹

wie nicht allein

Dero Churhauß augen⸗

Ew . Excell . &c .

Phil Konſtans Frhr . v. Gieſen .

JohHeinrich von Nevelorge .

Jahrs geſehen / was maſſen der hoͤchſte

GOtt des Herrn Churfuͤrſten zu Braun ,

ſchweig⸗Hannover Drl . den 22 . 1a . Januar . burch

den zeitlichen Tod von dieſer Welt abgefordert /

und die Erb⸗Folge darauff Dero aͤlteſten Herrn

Sohn / Herrn Georg Ludwigs Churfuͤrſtl. Durchl .

anheim gefallen : welchem nach denn auch Selne

Churfuͤrſtl. Durchl . in Dero Landen von Dero Un⸗

terthanen die Huldigung hin und wieder eingenom⸗

men / und war nunmehr noch uͤbrig/ daß Sie auch

der Nenen Invelt itur bey dem Kaͤyſerl. Hofe moͤch/
ten habhafft werden / zu welchem Ende dann der

Herr Bedo bon Oberg / Churfuͤrſtlicher Braun⸗

ſchweig ·Luͤneburgiſcher Geheimer Rath / in Qua⸗

litaͤt eines Extraordinair Envoyẽ allda angelan⸗

get / und gedachte Neue Inveſtitur füͤr ſeinen Gnaͤ⸗

digſten Herrn allen Fleiſſes / jedoch in der Stille

geſuchet ? wovon als die Fuͤrſtliche Correſpondi-
rende Geſandte zu Regenſpurg / wie wol ziemlich

ſpaͤthe/ Nachricht bekommen / ſo haben Sie dem

W* haben in den Geſchichten des vorigen

Dienſtbereitw . geſetzt bleiben .

Churfuͤrſtl . Braunſchweig⸗HannoveriſcheGeſchichte.

Wowider nicht nur den 4 . Octobr . 24 . Sept . 1699 .

eine Proteſtation von dem Koͤntgl. Schwediſchen Sor
Geſandten / wegen Sr . Koͤnigl . Maj zu Schwe , 5

den hieruntet verlitenden Rechts eingegeben / jeſdiſcheUre.
doch den 19 . 9 . Dec . von der Churfuͤſtl. Geſandt⸗ teſtatio -

ſchafft eine Gegen Proteftation und Reſervationſnes und

darwider uberreichet worden : Sondern es hat auchlfentonn.
1 iohes -

Pfaltzgraff Chriſtians Durchl . ſich mit einer Ver⸗

wahrung und Proteſtation wider vorangefuͤhrtes
Memorial Sr . Churfuͤrſtl. Durchl . angemeldet /
welche aber / weil ſie erſt den 26 . Febr . des folgen⸗

den Jahrs uͤbergeben worden / biß dahin muß auß⸗

poſitionem pacis claram de octavs tunc Ele -

coratu protſus expungendo nicht zu guaranti⸗
ren vermoͤgten/ in dem auff dieſe Weiſe die Neun⸗

te Chur in die achte ſubinteriret werden muͤſte.

Trugen dahero zu Ihr . Kaͤyſerl, Majeſt . allerhoͤch⸗

ſten Juſtitz getreue Fuͤrſten und Staͤnde das veſte

Vertrauen / Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . wuͤrden gedach⸗
te Weſtphaͤliſchen und Nimmegiſchen Frieden / in

ſo weit ſelbiger durch den Ryßwickiſchen nicht auß⸗
drůcklich geaͤndert/ in allen und jeden Puncten /
und dieſen inſonderheit / in dem numero Electo -
cum ſeptenario , &ad interim zugelaſſenen Ach⸗
ten Chur unterhalten / und alles das jenige / was

dem zuwider Hoch⸗Fuͤrſtl . Hannoveriſcher Seiten

wegen einer Neuen und Neundten Chur geſuchet
wuͤrde / weiter nicht attentiren / vielmehr des Herrn

Hertzogen von Hannover Hoch⸗Fuͤrſtl. Durcht . mir

ihrem Geſuch / umb Ertheilung der Inveſtitur ab.
und hingegen zu genauer Beobachtung des pro le⸗

ge Imperii pragmatica recipirten / und durch

den jüngſten zn Ryßwiek beſtättgten Weſtphäliſchen
Kaͤyſerl. Commiſlario Herrn Baron von Seilern
dißfalls ein Memorial eingehaͤndiget / des Inhalts :
Was maſſen auß der guͤldenen Bulle / auch dem

Weſtphaͤliſchen Friedens· lnſtrument bekannt waͤ⸗

um Imperii Statuum ſuffragio & conſenſu ein⸗-

gefuͤhrte Septenarius Electorum numerus , da -

mahlen nur auß andringender / unvermeidlicher

hoͤchſter Noth / und wie die Formalia des 4ten

Friedens⸗ Artickul lauteten publicæ tranquillita -
tis cauſa &c . mit einer achten Chur / und zwar

dieſe auch nur interims Weiſe/ ſo lange nemlich die

Bayriſche Wilhelminiſche maͤnnliche Linie beſtehen
wuͤrde / vermehret worden ; nach deren Abgang
aber ( den GOtt noch lang verhuͤten wolle ) die ach⸗

te Chur gaͤnnlicherloſchen und expungiret ſeyn ſoll⸗

muͤhet geweſen / den numerum Electorum ſe·

Theatri Europæi XV . Theil.

re ) daß der pro lege Imperii pragmatica omni·

te : Worauß klaͤrlich erhellte / mit was Vorſich⸗

igkeit und Sorgfalt die damahlige Hohe Herren

Compaciſcenten und Friedens⸗Guaranteurs be⸗

ptenarium in dem Heil . Roͤm. Reiche beyzubehal ,
ten / folglich nimmermehr zugeben wollen oder koͤn⸗

nen / uͤber vorermeldte ad interim verwilligte dte /
noch eine Neue te Chur / in kuͤnfftigen Zeiten

einzuführen Geſtalt Sie ſolchen falls die Dil⸗

Frieden⸗Schluſſes / anzuweiſen .
Welchen Vortrag dann der Herr Commiſla⸗So ad te .

rius ad referendum augenommen / und darbey ver⸗ferendum
meldet / daß Er nicht zweiffele / Ihr . Kaͤyſ. Maj. augenom .
wuͤrden dieſe Sache mit ſolcher Tircumfpeckionenween,
anſehen und tractiren / daß Sie dadurch keinem

Theile an ſeinem habendem Rechte præjudiciren
wuͤrden . Nicht weniger ſuchete auch der Frantzoͤſi⸗ Ebenermaf⸗
ſche Abgeſandte de Villars die Sache zu hintertrei⸗ ſhabez Se⸗
ben / geſtalt er dann den 8. Januar . dieſes Jahres / ſuch der

nach dem er Tags zuvor einen Courier erhalten CGensdlk
bey Ihr . Kaͤyſerl. Mʒajeſt. audience geſlichet / abet Wöſenzn
nicht erhalten / weilen felbigen Tages Ihr . Kaͤhſ, dintertret⸗

Majeſt . ſich mit einer Jagt divertiret ; von dem ben
geſuct .

Herrn Vice. Cantzler aber zur Antwort bekommen /
daß Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . bereits den Termin zu

ſolcher Inveſtitur auff den Sten als folgenden Tag
angeſetzt haͤtten/ und alſo res nicht mehr integra

waͤre ; woruͤber er ſich ſehr verwundert / daß dieſe
Sache in aller Stille / ohne daß darvon etwas kund

worden / bereits ſo weit gekommen waͤre .
Folgenden Tags / und zwar eine halbe StundeſGleicher ge⸗

vor dem angeſtellten Actu , haben gleichfalls beydeffald baben
zu Wien ſubſiſtirende HannoveriſchePrintzen / Ma⸗ Pune
ximilian und Chriſtian , ein Memorial contraſſche Prin .

6
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Primoge -
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rionem
derer Her⸗

Ae0 Zell und
M Hannover

bbey
Sr .

Käyſ . Maß .
in beygeſetz⸗
tem Me -
morial

ſich beſchwe⸗
ret .

Ceremo⸗

18. tur vorge⸗
gangen .

primogenituram & combinationem beyder Her⸗

fogthuͤmer Zelle und Hannover Ihr . Kaͤyſerl. Mʒaj .

behaͤndigen laſſen / ſo des Inhalts geweſen : Wel⸗

cher geſtalt Ihnen dieſen Morgen zu Ohren gekom⸗
nituram semen / als ſolten Ihr . Kaͤyſerl. Mʒaj. allergnaͤdigſt

reſolviret haben/ Jhres aͤltern Herrn Bruders Ge⸗

orge Ludwigs Liebden die geſuchte Inveſtitur noch

heute zu ertheilen ; Nun waͤren Sie zwar nicht ge⸗

meynet / Ihr. Kaͤyſerl. Mʒaj. dißfalls Ziel und Maſſe
zu ſetzen/ haͤtten aber zu Dero weltbekannten Equa-
nimitaͤt die allergehorſamſte Zuverſicht / es wuͤrden

Ihr . Kaͤyſerl. Maj . Ihnen an Dero competiten⸗
dem jure quæſito ( wovon der erſtere Hertzog Maxi⸗
milian Wilhelm in ſeinem an Ihr . Kaͤyſerl. Maj .

vor ſeiner Abreiſe in die neuliche Campagne uͤber⸗

reichten allerunterthaͤnigſten Memotial ausfuͤhrliche
Erwehnung gethan ) nicht zu ptæ judiciren gemey⸗

net ſeyn / wie dañ Ih . Kaͤyſ. Maj. Ihn Hertzog Ma⸗

ximilian Wilhelmen deſſen unlaͤngſt muͤndlich aller⸗

gnaͤdigſt verſichert / und ohne desSie ſich zu Dero⸗

ſelben Kaͤyſerl . Gn, allergehorſatnſt verfaͤhen. Solte

es aber gleichwol wider alles Verhoffen geſchehen/ ſo
wuͤrden Ihr. Kaͤyſerl. Maj . nicht ungnaͤdig deuten /

daß Sie ſich quævis competentia ( allermaſſen ſol⸗

ches hiemit eventualiter decentiſſimo & humil -

lims modo geſchaͤhe/ ) reſervirten .

Nachdem nun am 9 . dito zur Inveſtitur alles

ien ſo bey veranſtaltet worden / ſt der Chutfuͤrſtl.Braunſchwei⸗
der Juveſt

giſch⸗Luͤneb. geheime Rath und EnxYo/E Extraor -

dinaire Herr Bedo von Oberg / mit dem Braun⸗

ſchwelg⸗Luͤneburgiſchen Rath und Kelidenten am

Kaͤyſerl. Hofe Hetrn Daniel Eraſmi von Guͤlden⸗

berg ( inmaſſen Ste beyde zu ſolchem Actu bevoll⸗

maͤchtiget geweſen ) in einer mit ſchwartzem Tuch

uͤberzogener und mit 6. Pferden beſpannter Trauer⸗
Caroſſe nach der Kaͤyſerl. Burg gefahren / denen noch

zwey Trauer ⸗Caroſſen mit E. und 2 . Pferden be⸗

ſpannet/ gefolget / in deren erſten zwey Edelleute / die
ohne dem ſich am Kaͤyſerl . Hof ihrer particular⸗
Angelegenheiten halber auffgehalten / und in der an⸗

dern die Secretarii geſeſſen/ von denen aber nur al⸗

lein der Herrn Geſandten Caroſſe in den innern Hof
derKaͤyſerl.Burg gefahren ; In welcher erſagter
Abgeſandte und Keident nicht gleich bey der Gal⸗

lerle , ſo naͤchſt dem Thor iſt / wie ſonſten gebraͤuch⸗
lich/ ſondern hart an der Stiegen / durch welche man

in die Kaͤyſerl . Appartements kommt/ gleich wie die

Botſchaffter oder Miniſtri Primi Ordinis , abge⸗

ſtiegen / in welchem innern Burghof auch erſt ge⸗

dachte Caroſſe gantz allein verblieben / dieandern zwey

Caroſſen aber / welche die Herren Gevollmaͤchtigten

begleitet / ſeynd in dem groſſen Burghof / an dem

Ort / wo ſonſten der Botſchaffter andere Caroſſen/
darinn ihre Edelleute fahren / den Platz haben / ge⸗

ſtanden .
Als nun folgends Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . von der

Retirade in Dero erſte Ante - Chambre , und zwar

auff den Ihnen allda zugerichteten / und mit einem

Goldſtuͤck gewoͤhnlicher maſſen bedeckten Thron ſich

begeben/ ſind beſagte Gevollmaͤchtigte / die indeſſen in

der Ante⸗Chambre gewartet / zu der Audience be⸗

ruffen worden ; worauff dann ſelbige eingetretten /
und vor Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . drey Kevetence dem

Herkommen nach knyend gemacht/ ſeynd ſie folgends

und nicht auff den Staffeln / odererhoͤhetem Ort / dar⸗

auff der Thron auffgerichtet war / geſtalten es auch
bey dergleichen Acku allezeit zu geſchehen pflegt/ nie⸗

der geknyet / und hat ſo dann der erſte / Namens ſei,
nes hohen Herrn Principalen umb Empfahung an⸗

geregten Lehns den Vortrag / der vorhero einem

Kaͤyſerl. Miniſtro communiciret worden/ gethan/
welcher nichts anders / als was bey dergleichen Lehn⸗
Empfaͤngnuͤß die Haupt⸗Sache mit ſich bringet / in

ſich gehalten / und in ſubttantia darinn beſtanden :
Daß nachdem Se. Churfuͤrſtl . Durchl . zu Braun ,

ſchtweig ꝛc. als Dero Herrn Vaters rechtmaͤſſiger
Succeſſor , nach der Aurea Bulla ſich verbunden

erkennet / vor Ihr . Kaͤyſerl. Maj . in eigener Perſon
zu erſcheinen / und umb die Erneuerung gedachter

Chur⸗Wuͤrde geziemender maſſen zu bitten / ſolches
aber die vielfaͤltige Geſchaͤffte/ indem Se. Churfuͤſſtl.
Durchl . bey Dero neu⸗angetrettenen Regierung ſich
befinden / es nicht zugelaſſen ; Als wolten Ihr .
Kaͤyſerl . Mʒaj allergnaͤdigſtzugeben/ daß zu erſagter
Lehns⸗Empfaͤngnuͤß angeregte GevollmaͤchtigteNa ,

mens dero Hohen Herrn Principals admittirt wer /

den moͤchten / zu welchem Ende ſie auch erbietig und

gevollmaͤchtiget waͤren/ an ſtatt Dero Hohen Herrn
Principalen die Præſtanda zu præſtiren / und in

deſſen Stelle die Lehns Pflicht abzuſchweren ; wel ,

ches dann Ihre Kaͤyſerl .Mʒaj . durch Dero geheimen

Rath und Reichs⸗Hofraths Vice - Præ ſidenten / den
Herrn Sebaſtian Wunibald Grafen von Zeil ue.

( inmaſſen der auch Kaͤyſerl. geheime Rath und

Reichs⸗Vice - Cantzler / Herrn Andreas Graf von

Kaunmiß ꝛc. deſſen Ammt ſonſten iſt / in dergleichen
Function die Antwort zu geben/ ſeiner Unpaͤßlich⸗
keit halber noch nicht nacher Hof kommen koͤnnen)

dahin allergnaͤdigſt beantworten laſſen : DaßIhr.
Kaͤyſerl. Mʒaj. alis dem gethanen Vortrag wohl ver⸗

nommen / was der Durchl. Fuͤrſtund Herr / Herr

Georg Ludwig / Hertzog zu Braunſchweig und Luͤne,
burg ꝛc. des Heil . Roͤm. Reichs Churfuͤrſt ( welchen
Titul mit demWort Durchlaͤuchtigſt Er / Herꝛ

Graf von Zeil / alſo gebrauchet ) durch Dero anwe⸗

ſende bevollmaͤchtigte Geſandtſchafft ( ſo gleichfalls
ſein Herrn Grafen von Zeil Formalia geweſen ) zu

Benennung angeregter Chur⸗Lehn allda unterthaͤ

nigſt anbringen laſſen ; Allerhoͤchſt gedachte Kaͤhſerl.

des Evangelii abgeleget .

langen Rede gethan / in welcher er viel particulier⸗
Sachen aus der Braunſchweigiſchen Hiſtorie / ſelbt .

lich/ daß durch die Hertzoge von Braunſchweig ztvey

Roͤmiſche Kaͤyſer / darunter auch Marimilianus

15
Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . auff den glatten Boden / — ů —

Maj wolten die im Namen Sr. Churfuͤrſtl. Durchl.
zu Braunſchweig wegen Dero nicht perſoͤnlichen
Erſcheinung obgedachter maſſen eingewendete Ent⸗
ſchuldigung vor dertmalen in Kaͤyſerl. Gnaden an⸗

nehmen/ auch geſchehen laſſen / daß ermeldte Gevoll⸗
mächtigte ( inmaſſen vorhero den Terminum Ge—⸗

ſandtſchafft / ErHerr Graf von Zeil einmal geſetzet )
gedachtes Lehen Namens dero Hohen Herrn Princi⸗

palen empfiengen. Hierauff haben dieGevollmnaͤch⸗
tigte den gewoͤhnlichen Lehens⸗Eyd mit Beruͤhrung

Nach welchem der Herr
Reſident , als anderer Gevollmaͤchtigter / Namens

Sr . Churfuͤrſtl. Durchl . zu Braunſchweig fuͤr ſolche

Lehens⸗Erneurung die Danckſagungvermittelſt einer

gem Wapen / und ſonſten mit angefuͤhretz Als nemn⸗

der Erſte / von dem die Oeſterreichtſche Monarchen
annoch .
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Holſteini⸗
ſchen Ge⸗

famels
ſchrifftliche
Requiſi -
tion wegen
der Chur⸗
Sache.

Geſcehtetet. .

beſitzen / bey Leben erhalten ;

Braunſchweigiſchen Wapen / nfan a0

geweſen / nachgehends von einem Roͤmiſchen Kaͤy⸗
ſer in ein weiſſes waͤre verwandelt worden / in wel⸗

cher Farbe die jetzige Churfuͤrſtl . Durchl . zu Braun⸗
ſchweig es beſtaͤndig behalten wolten / auſſer da die

Nothdurfft erforderte / und die Gelegenheitſich er⸗
eignete/ſelbiges fuͤr den Dlenſt und die Perſon Ihr .

Käͤyferl.Maj. mit dem Blut roth zu faͤcben. Dann
ſo hat er auch Ihr. Kaͤyſerl. Maj . dem Koͤnig Sa⸗

lomon und dem Kaͤyſer KAuguſto verglichen ; Dar⸗

bey auch unter andern dergleichen Ex prelionen
mehr vermeldet / daß gleich wie die Finſternuͤß des

Monds durch die OPpoſition der Sonnen erfolge /
alſo haͤtten auch Ihr. Kaͤhſerl. Maj als die wahre

Sonne den Tuͤrcken⸗Mond verfinſtert ; welches al⸗

les er dann mit einem Wunſch / Namens ſeines

Principalen / daß Ihr . Kaͤyſerl. Mʒajeſt . in allem

hoͤchſten Wohlſtand langwierig erhalten werden

moͤchten / beſchloſſen . Darauff Sie gevollmaͤchtigte

Geſandte gewoͤhnlicher maſſen aus der Ante - Cham-
bre und folgends nach Hauß mit oberwehntem ih⸗

rem Comitat ſich begeben / und dieſer Actus ſich da⸗

mit geendet .
Hergegen ließ ſich der Holſtein⸗Gluͤckſtaͤttiſche

Abgeſalidte zu Regenſpurg angelegen ſeyn/ ſowol we⸗

gen Sr . Koͤn. Maj . in Daͤnemarck / als in Abwe⸗

ſenheit der Braunſchweig⸗Wolffenbuͤtteliſchen Ge⸗

ſandten / wegen Ihro Hochfuͤrſtl. Durchl . zu Wolf⸗

fenbuͤttelals Gevollmaͤchtigter / beydes dem Koͤnigl.

Frantzoͤſiſ , Geſandten de Chamoy , und dem Koͤn.

Schwediſch⸗Bremiſchen Geſandten Herrn Snoils -

K/, hiervon Nachricht zu geben/ ließ auch beyden
eine ſchrifftliche Kequilition inſinuiren / dahin lau⸗

tende : Daß nemlich Reichskuͤndig waͤre / daß des

Herrn Hertzogs Ernſt Auguſt zu Braunſchweig⸗

Luͤneburg Hochfuͤrſtl. Durchl . Hoͤchſtſel . And . die

neunte Ehur ambiret / auch es dahin gebracht / daß

Sie es / ungeachtet des ſo vielen wider die Au -

cam Bullam , Inſtrumentum Pacis Weſtphali -

c , und Jura Principum lauffenden / dennoch An .

1692 . wuͤrcklich erhalten haͤtte. Wiewolen nun

ſie corteſpondirende Staͤnde der zuverfichtlichen

Hoffnung gelebet / daß nach juͤngſt erfolgtem toͤdtli⸗
chem Hintritt hoͤchſt⸗gedacbten Herrn Hertzogen die⸗

ſe neunte Chur Sache wieder erleſchen / der Herr
Succeflor deßfalls deſiſtiren / und ſich zur Ruhe be⸗

geben wuͤrde ; ſo haͤtten Sie dennoch vernehmen

muͤſſen / daß dieſe Sache mit ſolchem Nachdruck

waͤre fortgetrieben worden / daß wider alles Vermu⸗

then des jetzigen Herrn Hertzogen zu Hanover / Herrn

Georg Ludwigen Hochfl . Durchl . von Ihro Kaͤyſerl.

Majeſt . den 9. hujus ſtyl . nov . mit der neunten

Chur / und zwar auff Art und Weiſe / wie Dero Herr
Vater hoͤchſtſel . Ged. auch wuͤrcklich waͤren inveſti⸗

ret worden / dahero Sie Ihro Koͤnigl . Maj. Maj in

Franckreich und Schweden / als Guarants des Weft⸗

phaͤliſchenFriedens / erſuchet haben wolten / des Herrn

Hertzogen zu Hanover Hochfl . Durchl . von Ihrem

Vorhaben zů dekortiren / und die Sach dahin rich⸗
ten zu helffen/ damit Sie von ſelbſten abſtehen moͤch⸗

ten . Welches dann beyde ihren hohen Principa -

len zu hinterbringen auff ſich genommen . Ob nun

Senckwuͤrdiger Geſchichte .

amochdenKäyferl.undKöntgl.Spanſſchen Thron dirende zum cheil nicht alerdings mie dieſer ſchriff ,

Daß das Pferd in dem lichen Requiſition zufrieden geweſen / indem man

ſo Anfangs ſchwartz dergeſtalt auswertige Potentaten zu dergleichen bloſ⸗
daͤy⸗

ſen Reichs⸗Geſchaͤfften gezogen/ ſogieng doch der ein⸗

muͤthige Schluß dahin / daß man unter Dero ſaͤmt⸗
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lichen Namen eine Proteſtations - und Reſetva -

tionsSchrifft an Ihro Kaͤyſerl. Majeſt . in dieſer
Sache abfaſſen ſolte / ſo auch bewerckſtelliget wor⸗

den / und nach einigen Ditlerences wegen der Un⸗

terſchrifft an Dieſelbe abgangen / dieſes Inhalts :

E. Kaͤyſerl . Maj. wird in Abweſenheit Dero Hoch⸗

anſehnlichen Principal - Commillarii Hochfuͤrſtl.

dem Freyherrn von Seilern / ſonder Zweiffel gebüh/
wichenen Decembris im Namen verſchiedener geiſt⸗

ſten Herren Principalen / aus Deren gemeſſenen Be⸗

fehl bey demſelbigen vor eine benoͤthtgte Repræſen⸗
tation beſchehen / mit der an Elv . Kaͤyſerl. Mʒajeſt

hauptſaͤchlich dahin geſtellten allerunterthaͤnigſten
Bitte / Dieſelbe wolten aus denen allergehorſamſt
vorgebrachten Motiven allergnaͤdigſt geruhen / des

jetzigen Herrn Hertzogs zu Hannover Hochfl. Durchl .
von Ihrer dem ſchon damaligen Vernehmen nach

ſehr eyfrig gemachten Inſtantz umb Ertheilung der

Iaveſtitur uͤber eine neunte Chur ab und zu

genauer Obſervirung des pro lege Imperii pra -

gmatica recipitten / und durch den juͤngſten Ryß⸗

wickiſchen beſtaͤttigten Weſtphaͤliſchen Friedenſchluſ .
ſes ReichsVaͤterlichabzumahnen . Gleich wie nun

die hierauff von Wolgedachtem Dero Herrn Oon -

Commiſſario , naͤchſt Erbietung / Ew . Kaͤyſerl.
Maj . den ihme beſchehenen Vortrag allerunterthaͤ⸗
nigſt zu berichten/ vorlaͤuffig gegebene Verſicherung /
daß Dieſelbe / wie Sie mehrmalen Dero hieſigen
Commiſſion allergnaͤdigſt reſcribiret / die neunte

Chur anderer Geſtalt nicht / als mit allerſeitigem der

Chur⸗Fuͤrſten und Staͤnde des Reichs Vergnuͤgen
und Zufriedenheit ausmachen laſſen wuͤrden / unſere
Hohe Herren Principalen zum hoͤchſten conſolirt

und erfreuet : als haben Dieſelbe gantz unvermuthet
vernommen / daß Sr . Durchl . zu Hannover in Dero
intention mit wuͤrcklicher Verneuerung der geſuch⸗
ten Chur Inveſtitur , und zumalen ohne der Fuͤrſten
Vorbewuſt / dennoch ohnlaͤngſt gewillfahret / welches
dann Ihnen umb ſo tieffer zu Gemuͤth und zu Her⸗

ten dringet / als Sie gaͤntzlich davor halten / es ſeye
von der Zeit an / da das Chur⸗Geſuch von Seiten

Hannover ſeinen Anfang genommen / und es die

Staͤnde des Reichs recht gewahr worden / durch die

biß anhero ſo manchfaltig allerunterthaͤnigſt muͤnd⸗

und ſchrifftlich beſchehene Vorſtellung uͤberfluͤſſtg er⸗

wieſen / daß daſſelbe ein hochwichtig / und die For⸗

mam Imperii , mithin Haupt und Glieder / ſowol in

communi als auch in particulari anbetreffendes

Reichs Geſchaͤfft ſehe. Denn ein und anderes hier/
uͤber dermalen nur zu beruͤhren/ glaubt man annoch

uchts manifeſters zu ſeyn / als gleich wie die Ele⸗

ctio ſummiCapitis Imperii , auch ſummum ne⸗

gotium Imperii iſt : alſo eo ipſo multiplicatio
Electorum & Conſtitutio novi Electoratus ,und
daß einem neuen Churfuͤrſten auch der Gewal ein
allgemeines hoͤchſtes Oberhaupt des Reichs ſuo &

aber wol die Chur⸗ und Fuͤrſtl. Herren Correſpon - reliquorum lmperii Statuum nomine zuerłieſen /
Thbcatri Europæi XV . Theil . Ggg8 .2
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Corre -

ſpondi -

Gnaden von Dero allhieſigem Con - Commillario ſten ule.
morial an

rend referirt worden ſeyn / was den 27 . naͤchſt verIhredtap⸗erl . Maj.
in eadem

und weltlicher Fuͤrſten des Reichs / unſerer gnaͤdig/ caula .
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gegeben werden ſolle / und das Roͤm. Reich / ſo jetzo

gleichſam auff acht Grund⸗Seulen / wie die Herren

Chur⸗Fuͤrſten in der guͤldenen Bull genennet wer⸗

den / ſtehet / mutata neceſſariò formã auff neun

Seulen fuͤrohin ruhen ſolle / unwiderſprechlich ein

hochwichtiges vor das geſamte Reich gehoͤriges Ne⸗

gotium ſeyn muͤſſe.
Qucmodo & qvando aber in einem ſo hoch⸗

wichtigen Reichs Geſchaͤffte zu procediren / und das
Reich mit einer neuen Grund⸗Seule zu unterſtuͤ—
tzen ? Da beſagenerſtlich den modum mehr repræ .

ſentirter maſſen die Reichs⸗Grund⸗Geſetze/henannt⸗

lich die Aurea Bulla , die Capitulationes Cæſareæ ,

die Inſtrumenta Pacis , die eigene Bekaͤntnuͤß des

glorwuͤrdigſten Kaͤyſers Ferdinandi III . Ew . Kaͤy⸗

ſerl. Majeſt . in GOtt ruhenden Herrn Vaters / und

geſamten Roͤln. Reichs in Dero vor Einfuͤhrung des

achten Electorais reſpectivè beſchehenen Propo -
ſition und erſagten Reichs⸗butachten / und dann

die Reichs kuͤndige Obſervantz und Exempla felber/
welche alle ſatnbt und ſonders nicht allein der Chur⸗
fůrſten und Staͤnde zu ſolchem Negotio vorgeweſe⸗
ne und Ihnen zuſtehende Concurrenten / und deren

dazu erforderlichen Conſenſum unwidertreiblich

evinciren ; Sondern thun auch die momentoſe

Umbſtaͤnde / Ob ? Wannꝰ und warumb zu ſolcher
weit ausſehenden / und die kormam Imperii alteri⸗

renden Aenderung contra legem aliàs conſtantem

& perpetuò valitutam zu ſchreiten / gantz hell und

klar vorſtellen / nemlich alsdann erſt /wann extrema

neceſfitas uind ſalus ſeu utilitas publica Impe -
rii , als ſuprema lex , vorhanden / und unumbgaͤng⸗

lich die Errichtung einer neuen und mehrern Chur
erfordern.

Nun koͤnnen ſich zwar unſere hohen Herren Prin⸗

cipalen hiebey wol allerdings erinnern / welcher ge⸗

ſtalt E. Kaͤyſerl. Maj . durch Dero hoͤchſt anſehnli⸗
che Commilfion im Jahr 1692 . denen Churfuͤr⸗

ſten unter andern allergnaͤdigſt zu verſtehen gegeben/

daß der Reichs⸗Fuͤrſten Befuͤgnuͤß bey dem Chur⸗
weſen nicht allerdings leer ſeye/ uns aber vorlaͤuffig
bedeuten laſſen / daß / wie Dieſelbe die Fuͤrſten und

Staͤnde Ihnen kraͤfftigſt zu ſchůtzen ſich jederzeit an⸗

gelegen ſeyn lieſſen / alſo Sie auff die aus Befehl
unſerer gnaͤdigſten Herren Principalen dazumal ab⸗

gelaſſene allerunterthaͤnigſte Schreiben allergnaͤdigſt

antworten / undwas Ew . Kaͤyſerl. Maj . ſich in der

Chur⸗Sache ſo weit einzulaſſen bewogen/ dergeſtalt
vorſtellen wolten / daß man Dero gute intention ,

wie dabey niemanden zu præjudiciren / ſondern nut

des geſamten Reichs und der ganzen Chriſtenheit
Wolfahrt zu erhalten / getrachtet worden / zur Gnuͤ⸗

ge abnehmen wüͤrde . Ferners geſchahe Meldung /

Ew . Kaͤyſerl. Majeſt . erkenneten auch allergnaͤdigſt
der Fuͤrſten und Staͤnden bißhero vor Sie und das

werthe Vaterland unverruͤckt erwieſene Treue und

Devotion , und waͤren dahero deſtomehr begierig
und geneigt / dieſelbe bey ihren wohl hergebrachten

5 ungekraͤnckt zu ſchuͤtzen und zu manuteni⸗

ren ; Ja Sie haͤtten auch kein Bedencken getra⸗

gen / ſothanes Werck ebenmaͤſſig in dem Fuͤrſtl. Col -

legio vorbringen / und daruͤber deliberiren zu laſ⸗
ſen / wann nur die Zeit und uͤbrige waltende Unb⸗

ſtaͤnde ſolches gelitten haben moͤchten . Wann man

aber dagegen an Seiten unſerer gnaͤdigſten Fuͤrſten

ſuffragii in allen Reichs⸗Geſchaͤfften durch vorge⸗

und Herren / inden Sie mit Ihren Vorſtellungen
und Beſchwernuͤſſen viel Monat faſt nirgends Ge,
hoͤr finden moͤgen/ wol erſehen/ daß die bey ohne dem

ſtets vorgeweſener und noch fuͤrwaͤhrender Reichs⸗
Verſammlung zu denen Reichs⸗Geſchaͤfften eigens
gewidmete gnugſame Zeit / da zwiſchen ſolcher viel —

mals / und eadem hora ſowol dem Fuͤrſtl. als Chur⸗

Fuͤrſtl. Collegio ſo offt gebetener maſſen die Chur ,
Sache juxta ſtylum Impern haͤtte proponirt
werden koͤnnen/ ultro (Zweiffels ohne auff unglei ,
che Vorſtellung ) nicht habe gebrauchet werden wol⸗

len / noch auch immittelſt der Punctus noni Electo -

ratũs jetnals vorkommen / wie doch bey dem octa .

vo , longo temporis tractu , je laͤnger je mehr be⸗

ſchehen / wol aber ſich vorhinn gezeigel / daß dem

werthen Vaterland durch ſothane neue Chur weder

ehender Fried mit denen Reichs⸗Feinden zuwege ge⸗
bracht / oder mehrere innerliche Beruhigung / noch
neue Provintzien und Lande / oder andere dergleichen
proportionirte groſſe Emolumæata und Force zu⸗

gehen/ ſondern dieſelbe iim Gegenſyiel nur üͤberſchwe⸗
re Difficultaͤten / Nachtheiligkeiten und Præ judicia ,
mithin hoͤchſtſchaͤdliches Mißvergnuͤgen und Zer⸗
trennungen der ſo noͤthigen Klarmonie im Roͤm.
Reich unfehlbar nach ſich ziehen wuͤrde / welche er⸗

hebliche Gedancken und Conliderationes zwar auch

einig und allein die Urſache geweſen / daß unſere gnaͤ
digſte Fuͤrſten und Herren in Ihrer vorlaͤuffigen
Meynung Reichs Conſtirurions - maͤſſig auff eine
magis ſalutarem negativam , als atfirmativam

eventualiter angetragen / ſo aber doch nicht hat hin⸗
dern moͤgen oder ſollen/ die vorgehabte Ehur⸗Sache
in ordentliche Reichs⸗Anſage / Propolition und

Deliberation , in denen Reichs⸗Collegiis zu ſetzen/
und uͤber die ausgefallene Schluͤſſe zu re . und cor⸗

referiren / als wobey vielleicht / nach Geſtalt und

Befindung dervorſtellenden rationum pro & con⸗

tra ein Collegium dem andern accediit ſeyn moͤch⸗
te : Alſo und weil ſolches alles / unerachtet der ſo
vielfaͤltig per omnes gradus eingewendeten Fuͤrſtl.
Remonſtrationen und allergehorſamſten Bittens /
zuruͤck geblieben / und dann eben in ſolchem trami⸗

te neulicher Zeit die weiland Ihro Hochfl . Durchl .
dem Herrn Hertzogen zu Hannover Chriſt mildeſter

Gedaͤchtnuͤßmit præterition des Reichs⸗Fuͤrſten⸗
Standes Anno 92 . ertheilte Chur⸗LTaveſtitur der

jetzt regierenden Hochfl . Durchl . erneuert worden ;

ſo ſeynd unſere gnaͤdigſte Fuͤrſten und hohe Fuüͤrſtl.
Principalen allerdings perſuadiret / Ew . Kaͤyſerl.
Majeſt . werden Dero angebohrnen Guͤtigkeit nach

Dieſelbe keines weges verdencken / daß ſie hierunter
ihr vornehmſt⸗ und hoͤchſtes Kleinod deß / ihnen mehr⸗
erwehnter maſſen notoris von Alters her per leges
Imperit pragmaticas , Capitulationes Cæſareas ,

laſtrumenta Pacis , continuas Obſervationes &
Exempla zukommend⸗ und beſtaͤtigtes Jus liberi

hende Neuerungen ſchmaͤlern und unterbrechen zu

laſſen / ſo gar bey der Poſteritaͤt vor unverantwort⸗

lich achten / und alſo zu vergeben nicht in dieſem das

Reich ſo hoch mit angehenden Geſchaͤfften lecun⸗

dum ſtylum Imperii & formam ſolitam ordent⸗

lich verfahren / quoad quæſtionem An ? & quo -

modo ? des Roͤm. Reichs Nutz und Wohlfahrt recht

unterſucht / und darinnen ds Comitiali libheroquè
omnium
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omnum Imperii dtatuum ſuffragio & Conſen -

ſau per unanimia geſchloſſen worden / den aber⸗

mahlen vorgangenen Actum inveſtituræ und
was dem anhaͤngig/ Ihres Seits ſo wenig als den

vorberuͤhrten vorigen agnolciren koͤnnen/ ſondern

dargegen zu unutngaͤnglicher Salvirung Ihrer com -
petirenden Jurtum ſich omai

meliori modo mit

geziemendem allerunterthaͤnigſtemReſſpect(wie auß

Dero gnaͤdigſtem Spectal·Befehl hiemit beſchiehet )
quam

( olenniſſimè proteſtando verwahret haben
wollen / anbey aber der allergehorſamſten Zuver⸗

ſicht leben / Ew . Kaͤyſ. Maj . werden noch ſchon
ein allergerechteſtes Mittel / wodurch Dero mit

Gut und Blut devovirte und getreueſte Reichs —
Fuͤrſten / bey Ihrem vornehmſten Jure libert luf—
fragii ipſo facto geſchuͤtzet / und manuteniret /
mithin denenſelben wegen der nachtheiligen præte -

rition , und was ſonſten zu deren Præjuditz vor⸗

gangen / billichmaͤſſige Sarisfaction verſchaffet
werden moͤge/ allergnaͤdigſt außzufinden geru⸗

hen .

Indeſſen hatten Ihr . Kaͤyſerl. Maj vermittelſt

indie. Allergn. Schreibens an Chur Mayntz von 14 . Sept .
Wne dem Churfuͤrſtl . Collegio, und abſonderlich den

eöln Ttiet dreyen Herrn Churfuͤrſten zlt Trier / Coͤlln und

g dene Pfaltz die allergnaͤdigſte Verſicherung gegeben/ daß
Berich : ⸗Dero Intention und Meynung nie geweſen / in

ung. dleſer Chur⸗oder andern Sachen etwas zu thun oder

u verhaͤngen / was zu Kraͤnckung oder Nachtheil
hoͤchſtgedachter dreyen Chur⸗Fuͤrſten Gerechtſame

gereichen koͤnnte/ Sie auch desgleichen von den an⸗

dern vier Chur Fuͤrſten ſattſam verſichert waͤren :

Wollten ſich auch hiermit und in Krafft dieſes noch⸗

mals erklaͤhrethaben / daßdasjenige / was bißhero in

offtgemeldtem Chur⸗Geſchaͤfft verhandelt worden /

henanntlich anch an ihrem libero Jure ſuffrag al⸗

lerdings unpræjudicirlich ſeyn / und zu einer

nachtheiligen Conſequentz nicht angezogen werden

1699 .

Käßſ. Rt.
wegendlk⸗

ſolches negotii ferner excludiret / und ihnen das in

negotiis Imperii competirende Jus ſuffragii
dergeſtalt entzogen werden ſolte ; Als moͤchte Se.
Churfuͤrſtl . Gn . als Erwaͤhlter und beſtaͤtigter Bi⸗

ſchoff des Hoch? Stiffts Bamberg die von Dero
Hochſel . Vorfahren / Herrn Biſchoffen Marquard
Sebaſtian Hochfuͤrſtl. Gn . nebſt andern getreuen

Reichs⸗Fuͤrſten unterſchriebene und ratificirte auch
wuͤrcklichſubliſt rende / und von Ihnen ſelbſt gleich
nach angetretener Dero Barnbergiſchen Regierung
ebenmaͤſſig mit der Unterſchrifft und Katitication ,
auch foͤrmlich erfolgter Außwechslung bekraͤfftigte
Verein / in hoͤchſter Erinnerung behalten/ und nichts /
ſo derſelben abbruͤchtg ſeyn koͤnnte/ jemals geſchehen
laſſen / allermaſſen Sie dann auf erhaltenen expreſ⸗
ſen Gnaͤdigſten Befehl Dieſelbe mit geziemenden re⸗

pect erſucheten / demHannoveriſchen Begehren kein

Gehoͤr zu geben/ ſondern vielmehr bey Ihr . Kaͤyſ.
Maj . Krafft Dero in Conſillis &negotiisimperii
fuͤhrenden Direction , dahin es unſchwer anzutra⸗

gen / damit dieſelbe in Kaͤyſerl. Gnaden geruhen
moͤchten/ des Herrn Hertzogs zu Hannover Hoch⸗
fuͤrſtl. Durchl . zu beſſerer Oblervantz und Gelebung
des durch den juͤngſten Ryßwickiſchen in allen Clau -

luln beſtaͤttigten Weſtphaͤliſchen Friedens / mithin zu

Vermeydung alles in / und auſſer Reichs / auß ſol⸗
chem neuerlichen Vorhaben nicht voreilig zu beſor⸗
genden Mißtrauens nachdruͤcklich anzumahnen .

Welchen dann Se . Churfuͤrſtl . Gn . den 3. Noy .
in generalen Terminis geantwortet / daß nach
dem bey Ihro niemals andere Gedancken oder Mey⸗
nung geweſen / als dasjenige / was zu Conſervation

Ihr Kaͤhſ, Majeſt . allerhoͤchſten relpects ſo wol /
als des H. Roͤm. Reichs und deſſen Churfuͤrſten und

Scaͤnde allgemeiner Ruhe und Wohlſtandes / in⸗

ſonderheit auch zu beſtaͤndiger Beybehaltung der fun⸗

dameutal Reichs⸗Geſetze erſprießlich erſcheinen moͤ⸗

ſollte ; Und erſuchten ſolchem nach Chur Mayntz Ih⸗
nen nicht nur ſothane Dero Erklaͤhrung im Chür⸗
fuͤrſtl. Oolleeio durch Dero Directorn bekannt zu

machen / ſondern wollten auch Dero hoͤheſten Orts

gerne geſchehen laſſen / daß zu deren mehrern Be⸗

ruhigung ihnen ihr Votum oder lutktagium in die⸗

ſer Sache quoad quæſtionem An ? Durch be—

ſagten Directoren nochmalen im Collegio abgefo⸗
Dergleichen dert wuͤrde. Nicht weniger ward dem Fuͤrſtl. Col .

15 Firfl. legio nochmals die Verſicherung gegeben / daß Ih .
Collegio Kaͤyſ. Maj . Intention nicht dahin gienge / den ju⸗
beſchiehet. ribus Principum & Statuum hierdurch zu Præju-

diciren / ſondern es waͤre vielmehr Dero Wille / daß
dieſe Sache in die Reichs⸗Collegia gebracht und

darůͤber votiret wuͤrde; daß auch ſolche fernere Kay⸗
ſerl. Declaration geſchehen ſollte / daß die Staͤnde

deß Reichs ſich dißfalls zu beſchweren keine Urſache
haben moͤchten . Andern theils aber erſuchten die

fane ut Correſpondirende Fürſtl . Geſandten vermittelſt
fenineben Schreibens von 14 . Oct . Se . Churfuͤrſtl . Gnaden
der Angele⸗ zu Mayntz / daß / weil es an dem waͤre/ daß die Sa⸗

Cobeten ſche durch eine neue Pro polieion oder Repropoſi-
Mapnt er tion in dem Churfuͤrſtl . Collegio ſolte wieder vor⸗

Giſe genommen werden / und aber Se . Churfuͤrſtl . Gn .
Vvon ſelbſt leicht ermeſſen wuͤrden / wie ſehr ſenſible

Corre -

( pondi -

ihren allerſeitigen Gnaͤdigſten Herrn Principalen
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Antwort
hierauff .

gen / alles angelegenſten Fleiſſes mit beſorgen und

befoͤrdern zu helffen Sie dannenhero auch ferner⸗
weit dahin ſehen /und krafft Dero fuͤhrenden Virecto -

rial - Ampts antragen wuͤrden/ daß Hochgedachten
Dero Herren Principalen ihre Vergnuͤgund Be⸗
friedigung wiederfahren / mithin dem hohen Fuͤrſt⸗
lichen Collegio in ſeinen competirenden hohen
Juribus nicht derogirt werden moͤchte/ und ſol⸗
ches umb ſo mehr / als weniger zu zweiffeln / es
wuͤrden zuverlaͤſſiger Hoffnung nach allerhoͤchſtge⸗
dachte Ihr . Kaͤyſerl. Majeſt . ſelbſten darauff ſon⸗
derheitlich bedacht ſeyn. Eine gleichmaͤſſige Anſu⸗
chung war auch durch ein beſonders Schreiben vom
22 . 12. O&t . bey Sr . Koͤnigl. Majeſt . zu Daͤnne⸗
marck geſchehen Deim aber auch den 7 . Nov .

nit einer generalen Antwort begegnet worden / daß
Se . Majeſt . nach dem Exempel Dero Glorwuͤrdig⸗
ſten Herrn Vaters dahin nach allen Kraͤfften wei⸗

ter recurriren wuͤrden / damit die Grund⸗Geſetze /
und fundamental - Verfaſſungen des Heil . Roͤm.
Reichs / in auffrechtem Stande erhalten / und al⸗

les / ſo zu deren Præjuditz gereichen koͤnne/ verhuͤ⸗
tet und abgewendet werden moͤchte / und wuͤrde

Dero Hollſteiniſcher Geſandte bey der Reichs / Ver⸗

ſammlung zu Regenſpurg ſolches auß denen Ihme
bereits ertheilten und fernerhin zu erwarten haben⸗
den Ordres mit mehrerim bekraͤfftigen koͤnnen.faler

wuͤrde /wann Sie bey der reasſumption
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Indeſſen iſt den 18 . Novembr . in faveur des

Duͤrchleuchtigſten Chur⸗Hauſes Braunſchweig⸗

Hannover / in dem Churfuͤrſtl . Collegio folgen⸗
der Schluß ergangen : Der Roͤnn. Kaͤyſerl. Mʒaj.

wird von ChurMaintz / Reichs⸗Directorü wegen /
hiemit in gezielnendem allertteffeſtem Relpect zu

vernehmen gegeben welcher geſtalt die drey Her⸗
ren Ehurfuͤrſten zu Trier / Coͤlln und Pfaltz inder

vorgekommenen Neunten Chur⸗Sache unter heuti⸗

gem dato , auch ihre Vota dahin eroͤffnen laſſen /
daß fuͤr das jezige Durchleuchtigſte Hauß Braun⸗

ſchweig⸗Luͤneburg⸗Hannover eine neue Chur

auffzurichten / und ſo lang deſſelben Manns⸗ Stamm

von GOtt erhalten wird / darinn der in der guͤlde⸗
nen Bull exprimirte modus ſuccedendi in Ele -

ctoralibus zu obſerviren ſey / wobey Ehur⸗Trier
die Condition , wie von Chur⸗Maynzz und Chur⸗

Bayern hiebevor in ihren abgelegten Votis geſche⸗

hen / ingleichen auch die Keadmiſſion der Kron

Boͤhmen ad omnes actus Collegii außbedungen /
Chur ⸗/Coͤlln aber ſich wegen der Conditionen und

uͤbriges bey Vorkommung der quæſtion quomo -

do ? die Nothdurfft relerviret / wobey Sie ſolche
Sentiments fuͤhren wuͤrden / wodurch der gemeinen
Reichs⸗Wohlfahrt nicht weniger als der Catholi⸗

ſchen Religion gnugſam vorgeſehen werde / und

Chur⸗Pfaltz conditionirt / das zur Eatholiſchen

Religion Sicherheit gegenwaͤrtig und kuͤnfftig die

Kron Boͤhmen adl Collegium Electorale in acti -

bus collegialibus omnibus admittiret / und auf
den Fall / da die Ehur ⸗Bayeriſche Wilhelmi⸗

ſche oder gegenwaͤrtige Catholiſche Chur⸗Pfaͤltziſche
Rudolphiniſche Linien deliciren ſollten / auff Maaß
und Weiſe / wie ſich Dero uͤbrige Herren Mit⸗

Churfuͤrſten hierinfalls expliciren werden / wohin
Sie ſich allerdings bezogen haben wollten / eine

Neue Catholiſche Chur / gleich izo relolvirt / und

auſſer contradiction geſtellet werde / woruͤber / wie

alich uͤber das / was noch mehrers vor Iutrodu⸗

ction und Admiſſion ad Collegium Electorale

zu eroͤrtern ſeyn moͤchte / man ſich allerſeits in dem

Collegio zu vergleichen haͤtte / wie Sie ſich dann

dißfalls die Nothdurfft vorbehalten haben / womit

dann und mit demjenigen / ſo allerhoͤchſt gedachte

Ihr . Kaͤyſ. Maj . den 17 . Octobr . 1692 . dieſer⸗

halben gebuͤhrend hinterbracht worden / alle und je⸗
de Churfuͤrſten quoad quæſtionem An ? zu der

neunten Chur Ihre Einwilligung gegeben haben .

Schließlichen einpfiehlet Allerhoͤchſtgedachter Ihr .
Kaͤyſ. Moj . zu Dero Kaͤyſerl. Hulden und Gna⸗

den ſich das Chur⸗Mayntziſche Directorium aller ,

unterthaͤnigſt. Signatum Regenſpurg den 18 .

Novembr . 1699 .
Chur⸗Mayntziſche Cantzeley .

Als auch wegen des dieſer Neuen Chur ertheilten
Ertz⸗Panier - Ampts und Wapens von dem Hoch⸗
Fuͤrſtl. Hauſe Wuͤrtemberg / bald zu Anfange bey
Ihr . Kaͤyſ. Majeſt . war Erinnerung geſchehen/
daß des Reichs Panier / oder Reichs⸗Faͤhnderichs⸗
Ampt / dem Hanſe Wuͤrtemberg vor langen Jah⸗
ren her zukaͤme / auch daruͤber an Hertzogl . Wuͤr⸗

tembergiſcher und Chur⸗Hannoveriſchen Seite un⸗

terſchiedene Schrifft Wechſelungen ergangen / wie

in dem vorhergehenden XIV . Theil fol . 509 . 5 10 . her darzuthun bemuͤhet habe/ daß der in dem Wür;

eibung

zu ſehen ; Und des Herrn Hertzogs Eberhard Lud⸗
wigs zu Wuͤrtemberg Hoch⸗Fuͤrſtliche Durchl . zwar

Anno 1693 . von Ihr . Kaͤyſ. Maj . die Majoren .
nitaͤt erhalten / die ReichsBelehnung aber wegen

dieſer Sache unterlaſſen worden / nunmehro aber

den 23 . r3 . Decembr . ihren Fortgang gehabt/ und
die Hoch⸗Fuͤrſtl. Wuͤrtenbergiſche Geſandten / Herr
Johann Balckimeiſter / und Herr von Neuhauß/
Namens Sr . HochFuͤrſtl. Durchl . die Belehnung
empfangen / ſo haben Allerhoͤchſtgedachte Ihr . Kaͤyſ
Majeſt . den Tag vorher gedachten Reichs⸗Panier⸗

15 halber Ihnen folgende Erklaͤrung ertheilen
laſſen .

Von der Roͤmiſ. Kaͤyſerl. Majeſt . unſers Aller⸗

Hannoveriſcheſ
— —
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gnaͤdigſten Herrns wegen / dem allhier anweſenden
Wuͤrtembergiſchen Abgeſandten / Herrn Johann
Balckmeiſter / in Gnaden zu bedeuten : Es haͤtte

Allerhoͤchſtgedachte Ihr . Kaͤyſ. Mt . ſich all dasjenige
allerunterthaͤnigſt vortragen laſſen / was der Abge⸗
ſandte wegen der bevorſtehendenFuͤrſtl . Wuͤrtember⸗

in puncto des Fuͤrſtl. Hauſes Wuͤrtemberg von

undencklichen Jahren zu Lehn tragenden Kaͤyſerl.
und des Heil . Roͤm. Reichs Sturm⸗Fahne mit ſei⸗
nen Herrlich⸗und Gerechtigkeiten / und daß demſel,

ben wegen einer neuerlichen Anfechtung kein præju⸗
llitz zugezogen / noch die bey dem Fuͤrſtl. Hauſe ſte⸗
hende / und per Majorum merita æcquirute
Reichs⸗Sturm⸗JFahne weder durch Præponir —
und Beygeſellung eines andern oblcurirt noch ci —

minuirt werden ſolle / weitlaͤufftig und mit vielen

rationibus allerunterthaͤnigſt vorgeſtellet / und um

allergnaͤdigſte Kaͤyſerl. Declaration und Verſiche⸗
rung inſtaͤndigſt allergehorſamſt gebeten / und dar/
auff ſich neben ſeinem Mit,Bevollmaͤchtigten vonf
Neuhauß / zu Ablehnung der Lehn⸗Pflichten erbo⸗

ten / und umb Admittirung zu dem Jurament al⸗

lerunterthaͤnigſt angeſucht Gleichwie nun Ihr .
Kaͤyſerliche Majeſtaͤt alſo den 4 . Octobris 1692 .

die verwittibte Frau Hertzogin zu Wuͤrtemberg da⸗

mahls Lutorio nomine dergleichen Vorſtellungen
auch gethan / und gebeten / weilen das Ampyt und

Præ dicat eines Pannier⸗Herrn oder Reichs/ Jaͤhn⸗
drichs eintzig und allein einem regierenden Hertoge

— I
zuſtehe / und das Inſigne des Reichs⸗Fahnen nie .

manden als dieſem Fuͤrſtl. Hauß gebuͤhre / ſolches
auch alſo beſchaffen / daß es keine Rellriction oderf
Subalternation noch anderwaͤrtige Beſchrenckung
leiden koͤnne ; Ihre Kaͤyſ. Maj . uicht allein einſ

J.
anderwaͤrtiges Fuͤrſtliches Hauß / von ſo einer des

Reichs⸗Ampyts und Wapen halber machenden Præ -

tenſion abzuſtehen / nachtruͤcklich zu erinnern / ſon
dern auch das Fuͤrſtl. Hauß Wuͤrtemberg an Sei⸗

ner deßfalls habenden Prærogativ , krafft vorhan⸗
dener Lehn⸗Brieffe zu ſchuͤtzen/ allergnaͤdigſt geru⸗

hen wolten z die Kaͤyſerl. Allergnaͤdigſte Antwort

lub dato den 14 . Decembr .des 1692 . Jahresda⸗
hin erfolget / daß Ihr . Kaͤyſ. Maj . wegen gedach⸗
ten Reichs⸗Pannier⸗Ampts nichts / ſo dem Hertzog
von Wuͤrtemberg verfaͤnglich ſeyn koͤnte/ verfugen/
ſondern ſo viel daſſelbe belanget / die Sache zuwei⸗

terer Eroͤrterung außſtellen / und in der Inve⸗

ſtirur wegen der Chur davon abſtrahiren wollen

dem Fuͤrſtlichen Hauß Wuͤrtemberg auch biß da⸗

tembergiſchen

giſchen Belehnung uñ Einrichtung desdehen⸗Brieffs

rel
er
klaͤrnng.
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Geſchichte.

tenbergiſchen Lehen⸗Brieffe genannte Kaͤyſerl. und

des Reichs Sturm⸗Fahne kein parricular - ſondern

ein allgemeiner Reichs Fahne von Rechts / und Ge⸗
wonheits wegen fliegen und gebraucht werden muͤ⸗

ſte / von einem jedesmalen regierenden Hertzogen zu

Wuͤrtenberg vorzufuͤhren / und derſelben ſich deſſen
ſamt allen zugehoͤrenden Herrlichkeiten Gerechtig⸗
keiten und Zugehoͤr zu bedienen / da hingegen von

Seiten Ih . Churfl . Durchl . zu Braunſchweig gegen
Ihr . Kaͤyſerl. Maj . bereitsdie gutwilligeErklaͤrung
geſchehen/ daß / wann demnaͤchſt bey fuͤrwaͤhrenden/ in
der Quæſtion quomodo ? des neunten Electorats

auszliſtellenden Puncten ein anders anſtaͤndiges
Ertz⸗Ampt ausgefunden werden koͤnte / Sie ſolches

ſo dann annehmen wolten ; Alſo habenallerhoͤchſt
gedachte Kaͤyferl. Maj . befohlen/ dem Fuͤrſtl. Wuͤr⸗

tenbergiſchen Abgeſandten Dero allergnaͤdigſte De⸗

claration uñ Verſicherung durch dieſes Ihr Decre⸗

tum dahin zu ertheilen / daß Sie Dero allerhoͤchſten
Orts alles Ernſts daran ſeyn / und dahin kraͤfftig
coopeciren wolten / daß zu obgemeldterZeit der neun⸗

ten Chur ein ſolches Ertz⸗Amt beygeleget werde / wel⸗

ches der Fuͤrſtl. Wuͤrtenbergiſchen zu Lehn ruͤhren⸗
der Kaͤyſerl. und Reichs Sturm⸗Fahne auff keiner⸗

Din wegen des Juris Armandiæ entſtandene /
2 und in den vorigen Jahren zum oͤfftern ge⸗

meldete Mißhelligkeiten zwiſchen Sr . Koͤnigl.
Majeſt . zu Daͤnemarck und des Herrn Hertzogs zu

Holſtein⸗Schleßwig Hochfl . Durchl . wolten noch zu

keiner Endſchafft gedeyen / ungeachtet die hohe Me⸗

liation zu Beylegung derſelben ſchon etliche Jahr
her allen Fleiß angewendet . Geſtalt man dann an

Koͤnigl. Daͤniſcher Seite auff der Univerſal Com -
mumon der HertzogthuͤmerSchleßwig / Holſtein⸗
Gluͤckſtatt und Gottorff ſowol / als auff der Ernene⸗

rung der alten Union - Alhantz beſtanden / auch zu

dem Ende den 13 . April . dieſes Jahrs von dem Ko ,ͤ

nigl . DaͤniſchenGeſandten Sr . Koͤnigl. Majeſt . fol⸗
gende Declaration der hohen Mediation in Ham⸗
burg nochmals uͤbergeben worden :

Es iſt vorhin oͤffters klar und deutlich erwieſen/
auch mit der in Gott ruhenden Hertzogen zu Schleß⸗
wig⸗Holſtein ꝛc. ſelbſt eigener Geſtaͤndnuͤß beſtaͤtti⸗
get worden / daß die ewig waͤhrende Uniones nicht
allein unter den Koͤnigen zu Daͤnemarck und denen

Hertzogen ꝛc. beſondern auch unter beyden regieren⸗
den Hertzogen zu Schleßwig⸗Holſtein ſelbſten / nach
allem ihrem Inhalt guͤltig waͤren / und obſerviret
werden muͤſten . Die hohe Mediation wird dieſem
Sentiment Beyfall geben / und in dem Altonaiſchen
Tractat iſt ſolches gegruͤndet. Alſo muß man dahin
geſtellt ſeyn laſſen / warumb Hochfuͤrſtl . Seiten hier⸗
uͤber ein gluͤcklicherFortgang der Tractaten annoch
gehemmet wird .

Theils ſich auch bereits ſattſam erklaͤret / daß man

ſolcher keine andere Explication geben wolte / als

was das alte Herkommen mit ſich braͤchte/ und wie

Sie / die regierende Hertzogen ſelbſten/ welche die Erb⸗

Theilung auffgerichtet und unterſchrieben / erklaͤret

Denckwuͤrdiger Geſchichte .
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Wie dann / wann ſolches anſtaͤndige Ertz⸗Amt aus⸗

gefunden ſeyn wird / weder des jetzt regierenden Herrn
Herßogs zu Wuͤrtenberg Durchl . noch deren kuͤnff⸗
tigen Succeſſorn / wegen des beym Fuͤrſtl. Hauſe
Wuͤrtenberg ſtehenden Kaͤyſerl. und Reichs Sturm⸗

Fahnen / und deme vermoͤge der Lehn⸗Brieffeankle⸗

benden Herrlichkeiten / Gerechtigkeiten und Zugehöͤr/
etwas in den Weg gelegt / weder ein ander jemalen
præponirt oder beygeſtellet / ſondern von Ihr . Kaͤyſ.
Maj . und Dero Nachkommen am Reich / ErtzHer⸗
tog Eberhard Ludwig / und alle Ihme ſuccedlirende

regierende Hertzoge zu Wuͤrtenberg / dabey auffs
kraͤfftigſt geſchutzet und gehandhabet werden ſolten .
Es verſehen ſich aber Ihr . Kaͤyſerl. Maj . dabey al⸗

lergnaͤdigſt / daß auff dieſe Ihr. Kaͤyſerl. Maj . De⸗

claration und Verſicherung die beyde zu Empfa⸗
hung der Lehn bevollmaͤchtigte Abgeſandte nunmehr
ohne fernern Anſtand die obliegende Præſtand⸗

præſtiren / und wuͤrcklich ablegen werden / worzu
Ihr . Kaͤyſerl. Maj . ihnen Tag und Stunden anſe⸗
tzen und benennen laſſen wolten . Si gnatum Wien
unter Dero vorgedrucktem Kaͤyſerl. Secret - Infiegel
den 22 . Decembr . 1699 .

Hochfuͤrſtl. Holſteiniſche Geſchichte .
von einander geſetzt / jedoch beyde regierende Herren
die Fuͤrſtenthůmer in unzertheilter Hoheit und Obrig⸗
keit zuſammen beſaͤſſen und inne haͤtten / derhalben
auch die Umwechſelung der Anniverſar⸗Regierung
nicht uͤber gewiſſe Stucke / beſondern uͤber die geſam⸗
te Fuͤrſtenthuͤmer / von Anfang her biß jetzt uͤbertra⸗

gen wird . Gleich wie nun vorberuͤhrte Unionen
und Com̃unio die E undamentalSatzungen ſind/

worauff die Einigkeit und der Ruheſtand obgemeld⸗
ter Fuͤrſtenthůmer beſtehet / und aus welchen guten

Theils die uͤbrige ſtreitige Puncten muͤſſen deciditt
werden ; als laͤſt man jedermaͤnniglich gern urthei⸗

len / ob nicht der jenige/ welcher dieſen wahren Grund
eines Vergleichs vor erſt feſt zu ſtellen/ und in ſeinen
rechten Verſtand zu ſetzen / verweigert / Urſach an
aller Verzoͤgerung eines gluͤcklichen Schluſſes det

vorweſendenTractaten ſeye. Daß ſonſten im Na⸗
men oder von der geſamten Mediation mir in die⸗

ſem oder vorigem Jahr ein Mediations. Project ſey
uͤbergeben worden / deſſen erinnere mich gar nicht /
wol aber / daß am 16 . Decembr naͤchſt verwiche⸗
nen Jahrs ein Project empfangen/ welches der Herr
geheime Rath von Wedderkop corrigirt / und nach
ſeinem Sen ĩment eingerichtet ; wie mich deßhalben
auff der vortrefflichen Herren Mediations Mini -

ſtres ſelbſt eigenes Geſtaͤndnuͤßbeziehe. Jedoch habe
mich uͤber dieſem und jedem andern guten Project
einzulaſſen directòõ nicht verweigert . Die Funda⸗

mental - Satztingen aber muͤſſen vorhero zu ihrer
Richtigkeit gebracht / und hierauff weiter von Arti⸗
cul zu Articul verfahren werden / wie es die hohe Me⸗

diation ſelbſt anfaͤnglich beltebet und feſt geſtellet
hat/ auch die Hochfuͤrſtl. Miniſtti darinn conſen⸗

titet / und die natürliche Ordnung aller Sachen es

erfordert / weil ohne vorhergehendes richtiges Fun⸗

dament alles doch vergebens iſt / was man darauff
bauet . Uberhaupt kan von wegen Ihr . Koͤnigl,

haͤtten/ daß nemlich die Aemter und Nutzungenzwar Maj . zu Daͤnemarck⸗Norwegen ꝛc. declariten / daß
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Sie Ihro Hochfuͤrſtl . Durchl . als Dero mit⸗xegie⸗

Hertzogliche
Gegen⸗Er⸗
klaͤrung.

rendem Hertzog der Fuͤrſtenthuͤmer/ keine neue Jura ,
oder einigen Abſprung von den alten Unionen und

Erb⸗Vertraͤgen/ welche in denen Nordiſchen Frie⸗
densſchluͤſſen beſtaͤttget werden/ ohneRuin Dero Lan⸗

den zuſtehen koͤnnen. Wolten Dieſelbe aber ſich
mit dem jenigen / was Dero Vorfahren gehabt/ und

auff Sie verſtammet iſt / dabey ſich die Fuͤrſtenthuͤ⸗
mer vlele Jahre her in guter Einigkeit wohl befun⸗
den / begnůgen laſſen / ſo wuͤnſchen Ihr . Koͤnigl.
Majeſt . nichts mehr/ als die alte Vertraulichkeit mit

Ihrer Hochfuͤrſtl. Durchl . zu erneuern und zu befe⸗
ſtigen . Auff welchen Fuß ein gedeylicher Schluß

uns feſt geſtellet werden kan .

Weil aber auch dieCommunion des Juris Ar⸗

mandiæ darunter gezogen werden wollen / ſo hat
man Fuͤrſtl. Holſtein⸗ Schleßwigiſcher Seite ſolche
Univerſal - Communion nicht geſtehen wollen / und

deßhalb den F. Maji 25 . April. NamensSr. Hoch⸗
fuͤrſtl . Durchl . der hohen Mediation folgende Gegen⸗

Erklaͤrung uͤbergeben: 8
Es iſt der hohen Mediation ohne weitlaͤufftiges

Anſuͤhren zur Gnuͤge bekannt / und erweiſen es die

bißher ergangene Acta mit mehrerm/ was geſtalt ab

Koͤnigl. Daͤnemaͤrckiſcher Seiten die zu Hinlegung
Seiner zu Schleßwig⸗Holſtein reglerenden Hochfi,

Durchl . Anfangs Dero Regierung zur Ungebuͤhr
gemachter Streitigkeiten uͤber Dero freyes Exerci⸗

tium Juris armorum & armandiæ veranlaſſete
Tractaten nunmehro in die drey Jahre damit ver⸗

geblich hingehalten/ daß zuforderſt die Uniones und

die Communion, alsł undamental·Satungen / da⸗
hin zu inter pretiren / daß jene auch die beyde regie⸗
rende Hertzogen zu Gluͤckſtatt und Gottorff unter

ſich verbuͤnden / wie ſie das Koͤnigreichund die Her⸗
tzogthuͤmer gegen einander obligiren / dieſe/ nemlich
Communion , nicht allein uͤberPrælaten und Rit⸗

terſchafft / ſondern auch uͤber Aemter / Laͤnder und

Staͤdte ſich erſtreckt / und alſo nicht particularis
ſondern univerſalis ſeye/ damit man / wann dieſer ver⸗

langte Medius terminus alſo erſt feſt geſetzet / die

Concluſio vor die intendirte Communion

exercitii juris armorum & armandiæ deſto ſiche⸗
rer erlangen moͤge . Dieſes hat man an Koͤnigl.
Seiten / wol wiſſend / daß anderer geſtalt unmoͤglich/
den intendirten Zweck zu erhalten / dermaſſen urgi⸗
ret / daß man auch den 15 . Pebr . vorigen Jahres
der hohen Mediation declariret / in denen Tracta⸗
ten nicht weiter zu verfahren / bevor Se Hochfuͤrſtl.
Durchl . dieſe inter pretation zugeſtanden und an⸗

genommen haͤtte/ und daß im widrigen Deroſelben
beſagter Tractaten Abrumpirung zu imputiren
ſeye. Hoͤchſt gemeldte Se . Hochfuͤrſtl. Durchl . ha⸗
ben den 26 . ejusdem darauff antworten laſſen / daß
ſolch Anmuthen wider den duͤrren Buchſtaben er⸗

wehnter Unions - Alliance de Anno 1533 . deren

erfolgten extenſion de annis 1623 . und 35 . aller

Koͤnigl. und Fuͤrſtl. Renovationen und Confir⸗ -

mationen / wider alle davon handlende Landtags⸗
Keceſſe , auch Weſtphaͤliſchen Friedenſchluß und

Altonalſchen Vergleich / ja wider die Daͤnemaͤrcki⸗

ſche in ihren publicirten Schrifften befindliche
ſelbſt eigene Geſtaͤndnuͤß/ welche wollen / und exprel⸗
&ſtatuiren daß nemlich dieſe Uniones bloß hin

dieſer langwierigen Tractaten gleich jetzund erfolgen

denen HertzogthuͤmernSchleßwig⸗Holſtein andern

Theils / als Contrahenten / mit nichten aber zwiſchen
denen Hertzogen qua talibus errichtet / noch als eine

Fundamental . Satzung zwiſchen denenſelben jemals
erkannt worden / noch zum Præjuditz Kaͤyſerl. Maj .
und des Reichs / ſo viel Holſtein betrifft / erkennet
werden koͤnnen. Nicht weniger haben Ihre Hoch⸗
fuͤrſtl. Durchl . ratione Communionis antragen
laſſen / daß das Koͤnigl. Daͤnemaͤrekiſche Begehren
alle Erbtheilungs ·Keceſſe oder Pacta Eamiliæ , al /

le Koͤnigl. und Fuͤrſtl. Edicta , erkante und bekante
ſeparata territotia , hundert⸗ und mehr jaͤhrige
Obſervan / Gluͤckſtaͤttiſchen Keceſs , ja alle vorhin
gemachte / ſowol Nordiſchen als Weſtphaͤliſchen
und Fontainebleauiſchen Friedenſchluͤſſe / abſon⸗
derlich den Altonaiſchen Vergleich / die darinn

beſtaͤttigte Pacta mit einmal uͤbern Hauffen werffe/
und eine von denen in Gott ruhenden Koͤnigl . Vor⸗
fahren / Glorwuͤrdigſten Andenckens / nie erhoͤrte
Neuerung nach ſich ziehe / auch damit die damals

ſchon zwey Jahre trainirte Tractaten auffhebe,
Zwar hat die hohe Mediation , dieſer Koͤnigl . De .

claration ungeachtet / die Tractaten wieder ad mo⸗

tum zu bringen getrachtet / auch darinnen ſo weit

reuſſixet / daß man die Sache wieder zu Hand ge⸗

nomtnen / auch eine und andere Vorſchlaͤge zu guͤti⸗
gen Handlungen angebracht ; allein es haben viel ,

leicht die anſcheinende Conjuncturen / da man ver⸗

meynet die Sache gehoben zu haben / ſo viel getvir /
cket/ daß man Koͤnigl. Daͤnemaͤrckiſcher Seiten den

16 . 20 , und 31 . Martii das jenige wieder dec lari .

ren und ad Protocollum tragen laſſen/ welches/ wie
vorher erwehnt / den 15 . Febr . vorigen Jahres von

dem nunmehro Wolſel . Koͤnigl. Geheimen Rath
Herrn von Ehrenſchild der hohen Mediation ange⸗

bracht worden / wodurch denn alles wieder in den

Stand geſetzt / wie es zu Anfang der Tractaten ge⸗

weſen/ alſo daß dirch vorgedachte Koͤnigl . Veran⸗

laſſung und Declarationes dieſelbige nunmehro voͤl

lig abrumpiret und auff gehoben zu ſeyn erachtetwer/
den muͤſſen . Man will hier nicht wiederholen / wie
man von Koͤnigl . und Fuͤrſtl. Seiten hinc inde Pro⸗

jecten formiret / auch von der hohen Mediation

verſchiedenes zu applanirung der Sachen mit bey⸗
derſeits Einwilligung auffgeſetzet und communici⸗

ret worden ; noch weniger will man ausfuͤhren/ wie
man Koͤnigl. Seiten ſich oͤffters gefallen laſſen/ daß
der punctus Juris armorum vorzunehmen / nach⸗

gehends man aber anders Sinnes worden : ſolches
werden die gehaltene Protocolla koͤnnen beſagen/
und will man ſich auff der hohen Mediation Wiſ⸗
ſen ſolcher wegen reteriret haben . Nur iſt dieſes
noch anzufuͤhren/ daß nicht zu begreiffen ſtehet / wie

die Daͤnemaͤrckiſche kypotheſis ratione prætenſæ
communionis univerſalis mit dem Nordiſchen
Frleden und Gluͤckſtaͤttiſchen Receſs , oder mit dem/
was juͤngſthin beym Land⸗Gericht zu Schleßwig

Koͤnigl. Seiten vorgenommen worden / uͤberein kom ⸗
me ? Solte man wol glauben / daß dieſe hohe Her⸗

ren die eigentliche Beſchaffenheitund Natur der un /
ter ſich habenden Oommunion und der Fundamen·

tal⸗Satungen ihrer Hertzogthüͤmer nicht gewouſt/
oder dagegen gefliſſentlich ſolten gehandelt haben/
wann ſie die Auffhebung der uͤber Prælaten / Ritter⸗

—
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ſchafft und certõ modo uͤber einige Staͤdte haben⸗
den gemeinen Regierung / oder particulaten com⸗

munionen ihrer kuͤnfftigen Vereinbahrung an⸗
heim ſtellen ? Und wie mogen doch nun die

Uniones und Communion als fundamenta des

kuͤnfftigen Tractats koͤnnen angeſehen / und / daß
die Seiner Hoch Fuͤrſtlichen Durchlauchtigkeit

gemachte Streitigkeiten davon dependiren/ vor⸗
gegeben werden ? daß ſie vielmehr und allein aus

dem Altonaiſchen Vergleich / und zwar deſſen an⸗

derem Artickul / ihre abhelffliche Maaße koͤnnen

und muͤſſen erlangen . Es ligt ja zu Tage / daß

man Sr . Hoch⸗Fuͤrſtl.Durchl . das freye EKRerei⸗

tium ihres vornehmſten regalis , oder juris armo -

rum & armandiæ , und was davon dependiret /

ſtreite ; Es iſt weiter offenbahre und nicht zu leug⸗
nen / daß man Koͤnigl . Daͤnnemaͤrckiſcher Seiten

Sr . Hoch⸗Fuͤrſtl. Durchl . vor und bey den Altonai⸗

ſchen Tractaten eben daſſelbe Exercitium libe⸗

rum hauptſaͤchlich mit habe diſputiret / und zwar

aus eben den vermeinten Gruͤnden von Union ,

Communion und Obſervantz ; wie ſolches die

Daͤnnemaͤrckiſche ſo wol durch den Druck publi⸗
cirte / als bey der Hohen Mediation eingegebene
Schrifften mit mehrerm darthun / und in dem neu⸗

lich von Fuͤrſtlicher Seite außgegebenem ſo genan⸗
ten kurtzen und gruͤndlichen Beweiß / daß die zwi⸗

ſchen Ihr . Koͤnigl. Majeſt . zu Daͤnnemarck / Nor⸗

wegen ꝛc. und Ihrer regierenden Hoch⸗Fuͤrſtl. Drl —

zu Schleßwig Holſtein ꝛc. ſich jetzo enthaltende Strei⸗
tigkeiten ſchon vor aind bey den Altonaiſchen Tra -

ctaten gemacht / und durch den daſelbſt errichteten

Vergleich decidiret und beygelegt worden / auß de⸗

nen Koͤnigl. Daͤnnemaͤrckiſchen gedruckten und an⸗

dern zu Altona communicirten Schrifften genom⸗
men / und mit deren eigenen Worten vorgeſtellet /
unwiedertreiblich erwieſen worden . Nun wird wol

nicht zu leugnen ſeyn / daß der Altonaiſche Vergleich
ſolche Controverſie nebſt andern gehoben ; dahero
die exceptio litis finitæ der jetzigen Daͤnnemaͤrcki⸗

ſchen gegen Se . Hoch⸗Fuͤrſtl. Durchl . gemachten
Prætenſion offenbahr eiitgegen ſtehet . Wann nun

aus obigem allem gantz hell und offenbahr / daß
man Koͤnigl. Daͤnnemaͤrckiſcher Seiten weiter zu

tractiren nicht gemeint / indem man dasjenige zu⸗

zuſtehen begehret / welches in Ettectu die Qualitaͤt
eines louverainen Herrn und freyen Reichs⸗Fuͤr⸗
ſten bleſſirt und gleichſam aliffhebet / ſondern die

bißherige Tractaten wuͤrcklich abrum piret haben
will ; So wird die Hohe Mediation von Fuͤrſt⸗
licher Seiten vor jetzo gantz dienſtlich erſuchet / die⸗

ſelbe wolle geruhen / dieſes alles reifflich zu uͤberle⸗

gen / und von der Sachen wahrer Beſchaffenheit
ihren hoͤchſten Herrn brincipalen eandide , und wie

ſie es in ihrem Gewiſſenn befinden / nach obiger An⸗

leitung zu referiren / anbey nunmehro mit den uͤbri⸗

gen hier befindlichen Herren Miniſtyes garants der
Hohen Puiſſancen beſagten an ſich klar und deut⸗

lich ſprechenden andern Articul des Altonaiſchen
Vergleichs / Inhalt geleiſteter garautie , juxta ge

nuinum ſuum ſenſum dahin zu confirmiren ünd

zu beſtaͤttigen/ daß jedeim hohen Theil das Exer⸗

citium juris armorum & armandiæ liberum aller⸗

dings ohne einige Contradiction competite / ein⸗

folglich darunter im geringſten nicht zu rurbiren
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ſeye / Alich da ſolche Turbatio uͤber Verhoffen ge⸗ 1699 .

ſchehe/ dem beleydigten Theil den wuͤrcklichen Ellect

der verſprochenen Garantie wiederfahren zu laſſen ,
Ubrigens conteſtitet man FuͤrſtlicherSeiten noch⸗/
mahlen / daß man hieinit nichts anders intendire /
als die von GOtt und dem Heil . Roͤm Reich ver⸗

liehene / auch auff Se. Hoch⸗Fuͤrſtl. Durchl . ver⸗

ſtammte hohe Jura und deren freyes Exercitium
zu conſerviten / und mit Ihrer Koͤnigl. Maj . in
wahrem auffrichtigen Verſtaͤndnüß und gutem Ver⸗

nehmen zu leben .

Dieſem nach haben des Herrn Herogs Dürchl . Hertzog von

umb Dero Befugnuͤß zu gedachtem Jure Arman⸗-füftttent
diæ zu zeigen / die vor zwey Jahren von den Daͤ⸗ WW

niſchen Trouppen Ihnen ruinirte Holmer / Sor⸗ſſen wieder
cker / Schwabſtaͤtter und Huſumer Schanzen wielſautichten .

der auffrichten / und zu mehrer Dekenlion derſel⸗
ben / eine Linie zwiſchen der Huſuͤmer⸗und Ram⸗

ſtaͤdter⸗Schantze ziehen z auch damit alles einen

ſchleunigen Fortgang haͤtte/ die Bau⸗Materialien

in ziemlicher Menge herbey bringen laſſen / es ka⸗

men auch 1200 . Mann Schwediſche Voͤlcker mit

vier Canonen / aus Wißmar uͤber die Luͤbeeker

Fehre unvermuthet in das Hollſteiniſche ein / wel⸗

che mit Huͤlffe etlicher 100 . Bauern und den Fuͤrſt/
lichen Hollſteiniſchen Trouppen / dieſe Arbeit an⸗

gefangen und zugleich bedecket Se . Durchl . aber

reyſeten mit Dero Fran Gemahlin nach dem Koͤd

niglichen Schwediſchen Hof / und relcribitten in⸗

zwiſchen den 28 . 18 . Julü an alle Ders außwaͤrti⸗
ge Miniſtres folgender maſſen .

Wir laſſen Euch hierdurch in Gnaden unverhal/Si Dürchl⸗
ten ſeyn / es iſt Euch auch vorhin ſchon bekandt ISchreiben
ob wol bey denen vor Anno 1689 . vorgeweſenenſan Ders

Altonaiſchen Lractaten / inſonderheit das unumb⸗ außwartige
ſchraͤnckte Jus Armorum & Armandiæ unſers deurn des
in GOtt kuhenden Herrn Vaters Gn . von Köͤnig⸗ſuris Al⸗
licher Daͤniſcher Seiten auff das hefftigſte geſtritten / mandir:
und nicht eingeraͤumet werden wollen / dannoch ſol⸗
ches in dem am 18. Junii beſagten 1689ten Jah⸗
res erfolgten Vergleich unverſtuͤmmelt wieder re⸗

tabliret / zugleich auch in Specie die Unſerm Hauß
gleich anderen nicht nur ab ſolut - ſouverainen / ſon⸗
dern auch ſaͤmptlichen des Heil . Reichs Fuͤrſten/ von

je hero mit groͤſſeſtem Fug zuſtehende Gerechtſame/
Veſtungen ( und alſo nicht nur eine / wie man ſon⸗
ſten wol Daͤniſcher Seiten endlich / ein mehrers
aber nicht / nachgeben wollen / ſondern mehrere
Veſtungen )zu bauen und zu beſitzen Uns im 2. Ar⸗

tickul mit duͤrren Worten zuzebilliget / und die da⸗

gegen von Koͤniglicher Seiten gemachte Dilputen
und Einreden vor unerheblich / wie es auch nicht
anders ſeyn koͤnnen / erkandt und vom Gegentheil
ſelbſt zugeſtanden worden . Es iſt auch nicht weni⸗

ger notorium , wie Hoch' ermeldten Unſers Hoch⸗
Seel . Herrn Vaters Gn . in ktafft ſothanes Ihres
durch beregten Altonaiſchen Vergleich voͤllig wie⸗

der hergeſtellten Rechts ſo fort nach dem Schluß ſo⸗
thanen Vergleichs / die Veſtung Toͤnningen mit

Alliſtertz Unſerer damahligen Alliirten wieder auff⸗
richten / und in ihren vorigen Stand ſetzen laſſen /

ohne daß von jemanden / und aͤm wenigſten auch
von der Cron Daͤnnemarck / das geringſte dargegen

geteget worden und alſo auch dadurch jettberührte

bbs unſere
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1699 . Unſere hohe Befugniß noch mehr und faſt uͤberfluſ⸗
ſig agnoſciret / und vor der gantzen Welt zugeſtan⸗
den werden muͤſſen . In welchem Betracht dann

Uns umb je mehr befrembder vorkommen muͤſſen/
daß da Wir bey angetrettener Unſerer Regierung
die von Alters geweſene Holmer⸗und SorckerSchan⸗
tzen wieder in ihren behoͤrigen Stand ſetzen/ und dar⸗

neben zu mehrer Verſicherung Unſerer VeſteToͤn⸗
ningen / auch Land und Leute / einige noch kleinere

Wercke an dem Eider⸗Strohm auffwerffen laſſen/
ſolches von Koͤnigl . Maj . zu Daͤnemarck anmaſſig

gewehrt / und zu einer ſolchenZeit / da Wir nebſt an⸗

dern wohlgeſinnten Puiſſancen Unſere Frouppes

gegen die Reichs · Feinde wuͤrcklich agiren laſſen / und
auſſerhalb Landes gehabt / alle ſolche alte und neue

Wercke eigenthaͤtlicher Weiſe demoliret werden wol⸗

len / und dadurch Wir Unſer in offt beruͤhrtem Al⸗

tonaiſchen Vergleich ſo heiliglich wieder feſt geſtelltes
Jus Armorum , und mehrere Veſtungen zu bauen

und zu beſitzen / gar mercklich und ungemein ſenl⸗

ble beeintraͤchtiget ſehen muͤſſen. Wir haben zwar der

Zeit durch allzu ungelegene luſtantien und Verlan⸗

gung ſo fertiger redreſſirung dieſer Gewalt / der ge⸗

meinen Sache zu præjudiciren / und den damali⸗

gen Reichs Feinden dadurch Lufft zu machen / billi⸗

ges Bedencken getragen / und Uns damit / daß ein

jeder unpartheyiſcher und præoccupitter Menſch
ſothanes Procedere vor Contraventionen des Alto⸗

naiſchen Vergleichs halten muͤſſen/ und nicht ap -

ptobiren koͤnnen/ nicht nur vergnuͤget/ ſondern auch

von der Zeit an biß jetzo es Unſerer Seiten weder an

Koſten noch Muͤhe ermanglen laſſen / und des En⸗

des eine gewierige Erklaͤrung nach der andern ge⸗

than / umb dieſe und alle uͤbrige von der Cron Daͤ⸗

nemarck nach errichtetem Altonaiſchen Vergleich er⸗

hobene Diflerentien in der Guͤte beygeleget zu ſehen/
ohne daß dagegen von Seiten hochbeſagter Cron /
auſſer denen wieder hervor gebrachten / denen ſo viel⸗

faͤltigen Erbtheilungen und klaren Buchſtaben der

alten Unions . Vertraͤge zuwider lauffenden Poſtu⸗

latis einer Univerſal - Communion , und auch auff
die Hertzoge zu Schleßwig qua tales unter ſich zu

extendiren ſtehender Unionen / die geringſte avan⸗

ce in ſo geraumer Zeit hinwieder zu ſolchetn Behuff
geſchehen waͤre ; Uns aber iſt dadurch zur Gnuͤge

gezeiget worden / daß man Koͤnigl. Seite nichts an⸗

ders ſuche / als in ſolcher intendirten Ungewißheit

Uns ſo lange hin zu halten/ hß man bey Ereignung

eines bequemen tempo davon zuUnſerm Nachtheil

wuͤrcklich zu profitiren ſich moͤchte ermaͤchtiget hal⸗

ten koͤnnen. Wie Uns aber Gewiſſens halber / und
vor der werthen Poſteritaͤt Uns auſſer Verantwor⸗

tung zu halten / in alle Wege obliegen muß / dahin
zu ſehen / damit durch laͤngeres gedultiges Warten

Unſere ſchon ſo ſehr gekraͤncktehohe Gerechtſamen
nicht noch ferner gefaͤhrdet/ ſondern moͤglichſter maſ⸗
ſen in ſalyo behalten / und durch alle erlaubte Mit⸗

tel conſerviret werden moͤgen / ſo haben Wir Uns

nicht laͤnger diſpenſiren koͤnnen/ beregte von Alters

her geweſene/ und in ſpecie die Anno 1675 . zu erſt
demolirte Holmer⸗Schantze / zu Manutenirung
Unſer Rechte wieder auffrichten zu laſſen / und da⸗

durch Unſerm Staat und getreuen Unterthanen ge⸗

gen alle durch ſooͤffters hin und her beſchehene Mou -

vements der Koͤnigl. Daͤniſchen Trouppen / und

ſonſt angedrohete Unſicherheit / ſo viel an Uns / zu

proſpiciren . Wir haben die gnaͤdigſte Ordre er⸗

gehen laſſen / daß hierunter mit dem allerforderſam
ſten der Anfang gemacht / und die Arbeiter gegen alle

wider beſſeres Verhoffen etwa beſorgliche Hinderun⸗
gen nachdruͤcklich bedecket werden : Zu welchem

Ende Wir dann nicht nur durch Unſere eigene

Mannſchafft moͤglichſte Sorge tragen zu laſſen die

Anſtalt gemacht / ſondern auch bey des Koͤnigs in

Schweden Majeſt . die Anſuchung gethan / daß De⸗
ro von Wißmar durch Unſere Lande biß andieEi⸗

der / und von dar nach dem Hertzogthum Bremen

weiter zu Waſſer zu gehen beorderte Trouppen vor

erſt in beſagten Unſern Landen noch etwas ſtehen
bleiben / und alſo vorgemeldter Unſer wohlebefugter
Endzweck deſto ſicherer und ungehinderter erreſchet

werden moͤge. Ihr habt hiervon dienlicher Orten

bey Gelegenheit Nachricht zu geben/ und mithin/ wo
es die Noth erfordert / zu declarixen / daß Wir / mity

dieſer Uns endlich abgenoͤthigten Ketolution ſo we/
nig Ih . Maj . zu Daͤnemarck/ als ſonſt jemanden in

der Welt / zur otlenſe oder nur ombrage , die ge⸗

ringſte Urſache zu geben/ auch uͤber dem ein mehrers
zu thun nicht gemeynet / als was zu ungeſchmaͤlter
Beybehaltung Unſer ſowol hergebrachter hoher Ge⸗

rechtſamen nach ſo langwierigem vergeblichem War⸗

ten / und da alle guͤtige Mittel nichts verfangen / Uns
aber vielmehr alle fernere Hoffnung abgeſchnitten

werden wollen / Wir endlich und faſt ungern zulaͤng⸗
lich halten muͤſſen. Woruͤber Wir Uns den voll —

kommenen Beyfall aller unpartheyiſchen Gerechtig⸗
keit liebenden Gemuͤther umb je unfehlſamer pro —

mittiren und verſichern / je mehr die natuͤrliche und

aller VoͤlckerRechte nicht nur zulaſſen / ſondern ge/
bieten / daß zu Behauptung des Seinigen man alleſ

erlaubte Mittel zur Hand zu nehmen befugt und ver/
bunden ſeye / und keiner jemanden unrecht oder zu

nahe thue/ der ſich ſeines Rechts gebrauchet . Wir

wollen / was ein und anderer Orten her hievon Euch
kund werden und zukommen moͤchte / Eures unter⸗

thaͤnigſten Berichts nach und nach gewaͤrtig ſeyn/
und verbleiben ꝛc. Gottorp den 28 . Julu An. 1699 .

1

Es iſt auch dieſer wegen Namens Sr . Koͤnigl) Sanen
Maj . zu Schweden folgendeVorſtellung geſchehen ung⸗
Es waͤren nemlich Se . Koͤnigl. Maj . in Schweden in eadem

von des Herrn Hertzogen zu Holſtein⸗Gottorff Hochjcaula.

fuͤrſtl. Durchl . die Kationes vorgeſtellet worden /

warumb Sie zur Sicherheit Ihres Landes unumb⸗

gaͤnglich ſich neceffitiret befinden muͤſten/ die vor

zweyen Jahren gegen den buchſtaͤblichen Inhalt des

im Jahr 1689 . geſchloſſenen Altonaiſchen Tractats

demoſirte Schantzen wieder auffzurichten / aus wel⸗

chen nicht allein Dero kraͤfftiges Recht / ſondern auch

die innocentz des Vorhabens darumb hervor geleuch⸗
tet / weil an Seiten des Hochfuͤrſtl. Hauſes das Cer -

tamen nicht bißhero de jure captando , ſondern de

damno vitando geweſen/ mithin S . Hochfl. Durchl.
durch dieſe Reparation der zerſtoͤrten Veſtungen

nicht ſuchen / auch nicht ſuchen koͤnnen/ einem an⸗

dern das geringſte Præjuditz zuzufuͤgen/ ſondern nit
/

ſich und Ihr Land aus der Unſicherheit und Præju-
diß zu halten . Und ſind Ihrs Koͤn Maj . von Sr .

Hochfuͤrſtl . Durchl . als einem benachbarten freyen

Reichs⸗Fuͤrſten nicht allein umb einige Teulſche
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Maj . Teutſchen Reichs⸗

Provintzen zu deſto ehender Vollfuͤhrung Ihres ge⸗
rechten Vorhabens in Ihrem eigenen Territorio
darzuleyhen geziemend erſuchet ; ſondern auch innb die

über obgedachten Altonaiſ . Tractat obhabende Gua⸗ -

rantie angeruffen worden / dafern Sie uber Vermu⸗
then in dieſer Ihrer Gerechtſame beeintraͤchtiget wer⸗

den ſolten / welches beydes Koͤnigl. Majeſt . ſowol als

ein im Nieder⸗Saͤchſiſchen Craiß belegener Reichs⸗

Stand / als auch Guarant , und aus dem Nordi⸗

ſchen Frieden ſelbſt intereſlirter benachbarter Koͤ

nig nicht ausſchlagen kan . Allermaſſen nun 3.

Ihr . Koͤnigl. Maj . in Betrachtung gezogen/ (1) des

Herrn Hertzogs Durchl . klares Recht / ( welches

juͤngſthin deutlich erwieſen worden ) und daß ſolches
bey laͤngerer Zeit⸗Verzoͤgerung/ und durch der Daͤ—

niſchen Miniſtrorum bey denen Pinnebergiſchen
Tractaten eingemiſchten Unions - und Commu -

nions - ungleichen extenſionen ( deßfalls man ſich

auf derFuͤrſtl. Holſteiniſchen Miniſtrorum ad Pro -

tocollum Mediatioais abgegebene Declaration ,

ja ſelbſt auff der hohen Herrn Mediatoren eigene

Wiſſenſchafft / Vrotocolla und Relationes bezo⸗

gen haben will ) non utendo gefaͤhret werden moͤch
te . ( 2) Des Herrn Hertzogs und ſeines Landes ſo⸗
wol / als des geſamten Nieder⸗SaͤchſiſchenCraiſes

nothwendige Sicherheiten bey allerhand anſcheinen⸗
den unruhigen Conjuncturen . ( 3) Die obhabende
Guarantie des Altonaiſchen Tractats / und daß Ihr .

Roͤnigl. Majeſt . eigenes Intereſſe und Sicherheit
darin verſiret / daß die Nordiſche und Altonaiſche
Pacta moͤchten unangefochten beybehalten werden .

( Die nachdenckliche Parthey und Zuſammen⸗

fehlung / ſo ſich im Reich / dem Vernehmen nach /
formiren will / mit nicht geringer angedroheter

Beunruhigung des Nieder⸗Saͤchſiſchen Craiſes /
deſſen der Herr Hertzog allemal vors erſte zu ent⸗

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

gelten pfleget / und dahero ſo vielmehr auff ſeiner

Hut zu ſeyn noͤthig hat. 5) Die daher entſprin⸗

gende eilende Vorſorge / umb ſich zum wenigſten
in dem Hollſteiniſchen vor aller ſchaͤdlichen Lræveu -

tion à couvert zu ſeßen. Als haben 4tens Ihre

Koͤnigl. Maj . ſich nicht entbrechen koͤnnen/ die von
Sr . Hochfuͤrſtl. Durchl . begehrte kleine Anzahl von

Mannſchafft / aus deren benachbarten Teutſchen
Landen / zu Bewerckſtelligung des Veſtung⸗Baus
abfolgen zu laſſen / welche keines wegs als Fremde
anzuſehen / ſondern als ſolche / die von einem freyen
Reichsſtand einem ſeiner Mit⸗Staͤnde zu Beſchuͤ⸗
tzung ſeiner Gerechtſame geliehen worden / uñ die auch
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weniger Weitlaͤufftigkeiten in dem Craiß anzufan⸗

gen / ſondern vielmehr denenſelben vorzukommen /
welches geſchiehet / wann einem Stand zu der ihm
competirenden Befugnuͤß unverweilet in calu ne⸗

ceſſitatis geholffen wird . Als haben 6 . Ihr . Koͤn.
Maj . ſich umb ſo weniger in Gedancken fallen laſ⸗
ſen / der Hohen Mediation bey den Pinnebergi⸗
ſchen Tractaten / welche zwar 3. Jahr her ( durch

weſſen Verſchulden ſie am beſten wiſſen wird / frucht⸗
loß hingehalten / und nun zuletzt gar ſo gut als ab⸗

rumpiret worden / ( daran Fuͤrſtl. Hollſteiniſchem

Theile keine Schuld beygemeſſen werden kan oder

mag ) einzugreiffen / als vielmehr Sie geglaubt ha⸗
ben / derſelben befoͤrderlich zu ſeyn / damit ſie zůein⸗

mahliger Abſolvirung der Tractaten angeleitet /
und dahin geſtaͤrcket werden moͤchten / mit denen

Guaranteurs des Altonaiſchen Vertrags ſich zuſam⸗
men zu thun / eines gewiſſen nach der Pactorum

wahrem und genuinem Verſtande eingerichtetenf

æquitablen Vergleichungs ⸗Projects / und darzu

brafigirenden Termini , auch einer daruͤber zu lei⸗

ſtenden Guarantie halber ſich zu vereinigen / mit⸗

hin zu Beybehaltung Frieds und Ruhe in dem Nie⸗

der⸗Saͤchſiſchen Craiß / diezulaͤngliche und gemein⸗
ſame Meflures zu nehmen/ als welches das ein⸗

ßigſte / beſte und convenabelſte Mittel iſt / zu

dem abgezielten Zweck einer ſicheren und beſtaͤndi⸗
gen Einigkeit in den Nordiſchen Quartieren zu ge⸗

langen .

Andern Theils lieſſen Se . Koͤnigl. Majeſtaͤt zu

Daͤnnemarck auch etliche Regimenter nach Holl⸗
ſtein marchiren / denen noch unterſchiedene andere

folgten / welche ſich zu Rensburg lagerten / und

umb denweitern ranſport der Schwediſchen Voͤl

cker zu verhindern / ſich der Fahrt uͤber die Trawe

bemaͤchtigten. Se . Koͤn. Maj . ließ auch demnaͤchſt
durch Dero Miniſtros gegen des Herrn Hertzogs
Vornehmen aller dienlichen Orten / beſonders bey
dem Reichs⸗Convent zu Regenſpurg proteſtiren /
und dabey anzeigen / daß der Hertzog hierdurch bey

annoch unabrum pirten Lractaten / zur Thaͤtlich⸗
keit geſchritten / mit Ubernehmung der Schwedi⸗

ſchen Voͤlcker / und Einfuͤhrung in die gemeinſchafft⸗

liche Hertzogthuͤmer/ ohne vorher gegangene Ke⸗

quiſition die Reichs · Satzungen violirt / ſich zum

aggreſſore dadurch gemacht / und alſo das hierauß

erwachſende Unheil nicht Sr . Majeſt . ſondern ſich

ſelbſten zu im putiren haͤtte.

Es unterlieſſen auch die Miniſtri der Hohen Me⸗

gleich / nachdem dieſer Zweck erreichet ſeyn wird / diation nicht / des Herrn Hertzogs Durchl . der

zuruͤck und nach ihren Quartieren ſich begeben wer⸗ daraus zu beſorgenden Gefahrzu erinnern / und daß
den . Gleichwie alſo 5. Ihre Koͤnigl. Maj . hierin Sie die Schwediſche Voͤlcker wieder erlaſſen / auch
keine andere Intention fuͤhren / als dem Herrnſonſten alles in ſulpenſo laſſen moͤchten/ biß Sie

Hertzog zu maintenirung ſeines Juris armorum von Dero Hohen Princi palen Antwort erhalten haͤt
& armandiæ , auch Fortalitiorum die huͤlffliche ten / vermoͤge naͤchſtſtehenden Schreibens : Wel⸗

Hand / und zwar darumb zu Anfang und in erfor⸗ cher geſtalt Sw . Hochfuͤrſtl. Durchl . nicht allein ei⸗

derender Eylzu bieten / damit auch andere / denen ne Anzahl Koͤnigl. Schwediſcher Trouppen auß

des Nieder SaͤchſiſchenCraiſes Beruhigung und Wißmar und dem Bremiſchen / in Dero Lande /

Wohlſtand à cœur iſt / und welches in ſpecie die juͤngſt eingenommen haben / ſondern auch den

Vorſorge des Hollſteiniſchen Wercks mit angehet / Schantzen⸗Bau / und zwar zum Theil an andern

ſo auch darumb von Koͤnigl. Schwediſcher Seiten Orten / als vor dieſem / wiederum anzufangen und

geziemend erſuchet werden / Zeit und Weilbekom⸗ zu vollfuͤhren gedencken/ ſolches haben wir /Me⸗

men moͤgen /ſich deſſelben mit Nachtruck anzuneh⸗ diations⸗Miwiſtri wider alles Vermuthen / leider !

men / mit nichten aber denſelben vorzugreiffen / viel erfahren muͤſſen / wiewol nur auß dem gemeinen

1699 .
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612 Beſchreibung Hollſteinſſche
Ruff und ſonſt erhaltenen Particular - Nachrich⸗

ten 3 Inmaſſen Ew . Hochfuͤrſtl . Durchl . Gehei⸗
mer Rath von Wetterkopff / Mir / den Grafen von

Eck / auff mein geſtern vor acht Tagen deßhalber an

Ihn abgeſchicktes Schreiben bißhero eben ſo wenig
geantwortet / als wenig derſelbe an geſamte Me⸗

diation , auſſer demjenigen / was er ſonſt allen an⸗

dern hier anweſenden Miniſtris in genere zu decla⸗

riren / ſeinem Vornehmen nach/ beordert geweſen /
davon etwas particulieres , als es zu Ehren und

Reſpect der Hohen Mediation wol haͤtte geſchehen
koͤnnen / gelangen laſſen . Nun wollen Ewer Hoch⸗
Fuͤrſtliche Durchlauchtigkeit das Jus armorum ;

noch andere Ihro zuſtehende Gerechtſamkeiten /
wir zwar in keine Conteltation ziehen / ent⸗

zwiſchen iſt aber doch nicht unerinnerlich / was maſ⸗
ſen Unſere reſpectivè aller⸗und gnaͤdigſte Herren
Princi palen gleich bey Anfang der Tractaten / auch
nachgehends offtermahls declariret / daß Ew . Hoch⸗
fuͤrſtl . Durchl . non exercendo kein Præjudit zu⸗

wachſen koͤnte; worauff dieſelbe auch eine gewieri⸗
ge Keſolution von ſich gegeben haben/ mithin ſolch
Exercitium , aus Liebe zur gemeinſamen Ruhe /
ruhen zu laſſen / und dadurch die Tractaten zu faci⸗

litiren . Gleichwie derowegen auſſer allem Zwweif⸗
fel hoͤchſtgedachte unſere Herren Prineipalen nichts
anders wuͤnſchen werden / als daß es dabey verblie⸗

ben waͤre/ und Sie derjenigen Sorge uͤberhoben ſeyn
moͤchten / welche Ihnen nunmehro / wegen An⸗

fangs beruͤhrten Unternehmens / billich zutomt ; Al⸗

6 haben wir Mediationis Miniſtri , Ampts/und

Gewſſſens halber, und zu bezeugen / daß wir an un⸗

ſerer Muͤhe und aͤuſſerſter Ap plication , zu Beybe⸗
haltung der getneinen Tranquillitaͤt / wie bißhero/
alſo ferner / nichts erwinden laſſen / auch füt alle

uͤbele Suiten keine Rechenſchafft zu geben gehalten
werden koͤnnen / Ew . Hochfuͤrſtl . Durchl . mit ge⸗

ziemendem Reſpect zu erſuchen / nicht unterlaſſen
tmoͤgen/ damit Dieſelbe die / zumahl uͤber anderet

Reichs⸗Staͤnde Territoria , ohne vorherige ordent⸗

liche Kequiſition , und alſo nicht allein wider die

Reichs⸗Satzungen / ſondern auch zu allbereit beſche⸗
hener groſſer Klage und Beſchwerde Ihr , Koͤnigl⸗
Maj . zu Daͤnnemarck ( da nemlich die gemeinſchafft⸗
liche Lande mit beruͤhret worden ) eingefuͤhrte Koͤ⸗

nigl . Schwediſche Voͤlcker wiederum dimittiren /
ind alles Ubrige / biß auff nechſt erwartende Ant⸗
worten Unſerer Aller⸗und Hoͤchſten Herren Princi⸗

palen / in ſuſpenſo laſſen wollen . In mehrer Er⸗

wegung daß wiedrigen falls / Dero eigene Land

und Leute / nebſt vieler andern Unſchuldigen Gut

und Blut / die Wohlfahrt dieſes Nieder⸗Saͤchſi⸗
ſchen und deren benachbarten Creyſe ( welches Ich /
der Graf von Eck / inſonderheit gehorſamſt nicht
unerinnert laſſen kan ) die verhoffende Alſiſtentz et⸗

licher vor das Kaͤyſerl. Particular. Intereſſe wohl⸗
geſinnter Potentzen / auff einen gefaͤhrlichen ha⸗

ſard geſetzt wird . Welches alles dann Ew . Hoch⸗
fuͤrſtl. Durchl . als einem ſo æquitablen und gene⸗
roſen Fuͤrſten/ bey reiffer Uberlegung / verhoffentlich
zu Gemuͤth dringen wird . Zugeſchweigen/ daßauch
ſonſten der hohen Mediation Keſpect und Ehre /
welche bey dieſem gantzen Wercke ſo ſehr engagiret /
nicht wenig leiden wuͤrde. Wir getroͤſten Uns ſol⸗
chem nach einer gnaͤdigen gewierigen Antwort / und

zwar umb ſo viel ſchleuniger / als Etd . Hochfürffl
Durchl . dem Verlaut nach ſich ſchon in Toͤnnin⸗
gen befinden ſollen/ in allſtaͤtiger Verharrung . Ham⸗
burg den F. 15 . Auguft . 1699 . Seiner Durchl .
Antwort hierauff war folgende : Was mafſen den
Herren Abgeſandten juͤngſthin gefallen / gewiſſe den ouf⸗

Einmarch einiger Koͤnigl. Schwediſcher FTroup.
pen in meine Laͤnder/ und darauff von mir vorge⸗
nommenen Schantzen⸗Bau betreffende Remon —
ſtrationes , wozu ſie ſich Ampts und Gewiſſens
halber verbunden zu ſeyn erachtet / an Mich abge
hen zu laſſen / ſolches habe aus Dero vom z al .
ſato an mich abgelaſſenem und den s erſt erhalte
nem Schreiben ableſend zur Gnuͤge erſehen / wuͤr⸗
de auch mich in Antwort hierauff vernehmen zu laſ⸗
ſen ſo gleich nicht ermangelt haben / falls die zwi⸗

ſchen⸗gekommene bekandte Reyſe mit Ihr . Hoͤn,
Majeſt . dem Koͤnig nach Lincoͤping/ mich biß anhe⸗
ro nicht daran behindert . Ich haͤtte wuͤnſchen moͤ⸗
gen / daß die bißanhero in die drey Jahre trainirte

Pinnebergiſche Lractaten von ſolchem Etfect waͤ⸗
ren gefolget / als ich von der Gerechtigkeit meiner

Sache / der Herrn Abgeſandten unermuͤdet ange⸗
wandter Sorgfalt / und von der ab meiner Seiten

zu Tag gelegten Facillitaͤt / mir mit gutem Fug pro⸗
mittiret . Nachdem aber notorium , und Koͤnigl.
Daͤniſcher Seiten man eben wenig Bedencken ge⸗

tragen / die Lractaten more inſolito zu abrum -

piren / als auch gewiſſer wieder mich außgehender
Reden ſich an verſchiedenen Orten verlautenzulaſ⸗
ſen : So habe / umb bey der werthen Voſteritaͤ
aller blãmes entlediget zu ſeyn / nach Anleitung der
natuͤrlichen und aller Voͤlcker Rechte mich billich ge⸗

noͤthiget gehalten / meiner und meines Etats durch

ſoͤthane incertitude periclitirenden Sicherheit /
thunlichſter maſſen zu proſpicirenz Und zu dero Be⸗

huff/ habe einige Schwediſche Mannſchafftin mein
Lertitorium einruͤcken / auch gewiſſe Schantzen

auffuͤhren laſſen / bloß zu meiner Detenſion , und

Bedeckung etlicher Mannſchafften / ſonder der ge,

ringſten Abſicht von Otlention und Weitlaͤufftig⸗
keit / geſtalten dann die Wercke auff meinem un⸗

diſputitlichen Grund und Boden belegen / der

Ein⸗Marſch der Schwediſchen Trouppen auch al⸗

lerdings innoxius geweſen / nur daß eins Theils
gewiſſe gemeinſame Oerter / jedoch auch nach denen

von Koͤniglicher Seiten gegebenen vielfaͤltigen
Exemplen / uͤbrigensaber kein Koͤnigliches Antheil
beruͤhret worden . Es wird mein dortiger Miniſter ,
der von Wedderkop / ein ſolches denen Herren Ab⸗

geſandten in mehrerm zu remonſtriren ſich ange⸗
legen halten / geſtalten der uͤbrigen angefuͤhrten
paſſuum wegen mich dahin referiret / anbey dieſel⸗
be gantz fleiſſig erſuchet haben will / dieſe Aklaire

deren eigentlicher Bewandtnuͤß nach Dero Hoͤchſt⸗
und Hohen Herren Principalen gebuͤhrend vorzu⸗

ſtellen / und Dero beywohnenden droiture und mo ;

deration nach dahin zu cooperiren / damit die

ſolcher wegen etwan gemachte ungleiche Im⸗

preſſiones gehoben werden moͤgen. Ich werdeder
Herren Abgeſandten hierunter verhoffte gute Oll⸗
cia hinwieder alles Fleiſſes zu demeriren / ſo wenig
ermangeln / als bereits mit einer beſondern Palſion

bin und allſtaͤts verbleibe . Stockholm den 18 . Seft .

1699 .
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Dieſem aber haben Se . Hochfuͤrſtl. Durchl. den

4. Octob . noch ferner hinbey gefüget⸗ daß Sie auff
gewiſſe Bedingungen mit dem Schantz⸗Bau eine

geitlang einhalten wolten in dieſen Worten : Dem⸗

nach / die zu Schleßwig Hollſtein regierendeHoch⸗
fuͤrſtlichen Durchleucht von der Hochpreißl . Koͤnigl.

Cantzeley dahin benachrichtiget worden/ was geſtal⸗

ten / zu gůtiger Hinlegung der / zwiſchen der Cron

Daͤnnemarck und Sr . Hochfuͤrſt. Durchl . obſchwe⸗

benden Irrungen und Conſervation des Ruhe,
Standes in Norden / von denen Herrn ( Guarants, )
bevorab aber von Seiten Engeland und Holland /
gegen Ihr . Koͤnigl. Maj . Ambalfladeur im Haag /
den Herrn Baron von Lilienroth / pro ultimato in

Vorſchlag gebracht / und inſtaͤndigſt urgiret werden

wollen / daß mit dem von Hochbeſagter Sr . Hoch⸗

fuͤrſtl. Durchl . obwohl ſummö jure , unternomme⸗

nen Schantzen⸗Bau auf gewiſſe Zeit und Maſſe /
zu Facilitirung der Tractaten eingehalten werden

moͤchte / und daß in ſolcher Friſt bemeldete Puiſlan⸗

cen die Cron Daͤnnemarck zum guͤtlichen Vergleich

zu diſponiren / oder andern falls dennoch der Sa⸗

chen Ihre billige Erledigung zu verſchaffen ſich an⸗

heiſchig gemachet ; Und Hochgedachte Se . Hoch⸗

fuͤrſtl. Durchl . je und alle wege nichts mehr gewuͤn⸗

ſchet/ dann durch guͤtliche Wege / und mit Conler⸗

vation der allgemeinen Tranquillitaͤt / zu dem ru⸗

higen Genuß Ihrer wohlhergebrachten Befuͤgnuͤſ⸗

ſen gelangen zu koͤnnen ; als habenin reiffer Beher⸗

tigung deſſen / Se . Hochfuͤrſtl . Durchl . reſolviret /
laſſen auch auff gnaͤdigſten Befehl hiemit declari⸗

ren / daß / jedennoch ohne einigen præjuditz und

cum omaimoda reſetvatione der geſamten Rechte

und Befuͤgniſſen/ umb Dero vordie Hoͤchſte und Ho⸗

he Mediation und Guarantie tragende Deference

zu bezeugen / Sie geſchehen laſſen / und Ordre ſtellen
wollen / daß / ſo bald vor hoͤchſt beſagte Mediation

und Guarantie den Terminum der zu reaſſuwi⸗

renden Tractaten beliebet / und binnen geſetzter Friſt
die StreitSache der ſelbſt redenden Billigkeit nach

zuverſichtiglich auszumachen / ſchrifftlich verſprochen /
Se . Hochfl . Durchl . von dato eines ſolchen Ler⸗

mini a quo biß den leßten Januarü des naͤchſt⸗kom⸗

menden 1700 . Jahrs vorgedachten Schantzen⸗Ban /
wodurch doch / was zu Logirung der Milice in ſol⸗
chen neuen Wercken etwan zu verfertigen annoch

erfordert werden moͤchte/ nicht zu verſtehen/ gaͤntzlich
einhalten und ceſſtren zu laſſen / bereit ſeynd . Es
wollen jedoch Se. Hochfuͤrſtl. Durchl . durch dieſe zu

Tage gelegte deference Dero hohe Jurs und deroſel⸗
ben Exercitium in keine Wege reſtringiret haben/
noch hoffen / daß man demnaͤchſt einige weitere Kx⸗

tenſion dieſes Dero Behuff allerdings zureichlichen
und biß den letzten des Monats Januarii 1700 . ge⸗

ſtellten Termins verlangen werdez vielmehr haben
Ihre Hochfl . Durchl . zu der Hohen Herren Media .
teurs und Guaranteurs verſicherten guten offieiis

das feſte Vertrauen geſetzet / es werden beregte Puil⸗

ſancen binnen ſolcher Zeit die Haupt⸗Sache / ſondet
Abſicht auff die dazwiſchen geworffene und zu Prai⸗

die Cron Daͤnnemarck zum guͤtlich billigen Vergleich
nicht zu bewegen ſeyn ſolte / zureichliche Mittel zur

Hand nehmen , wodurch die Ditlerentten ihre

Rechts⸗behoͤrige Abhelffung erlangen / mithin auch
in Zeiten vorgebeuget werden koͤnne/ daß inßwiſchen
durch ein⸗ oder andere gegenſeitige attentata die

Sache nicht weiter vulneriret werden moͤtze. Gleich
wie nun Ih . Hochfl . Durchl . der Meynung ſeynd/
dieſe Declaration in his Lerminis an Dero Mini -

ſtrüum in Hamburg zu ſenden/ und ſelbige durch ihn
dorten ergehen zu laſſen / als wird die Hochpreißliche
Koͤnigl. Cantzley mit allem geziemenden Kelpect er⸗

ſuchet/ ſolche Sr. Hochfuͤrſtl. Durchl . abermalige Er⸗

klaͤrung dienſamer Orten gelten zu machen / und

durch Ihr . Koͤnigl. Maj . zu Schweden Autoritaͤt

nachdruͤcklich appuyiren zu helffen. Stockholm den

4. Oct . 1699 .
Die hohe Mediat ion aber urgirte nicht allein die

Siſtirung des Schantzen⸗Baues / ſondern auch / wie

oben gedacht / die Dimirtirung der uͤbernommenen

Schwediſchen Trouppen / und hergegen an Koͤnigl.
Daͤniſcher Seite / daß Se . Koͤnigl. Majeſt . belieben

moͤchten/ zulaͤngliche Verſicherung zu ertheilen / daß
Sie zu denen Mediations/Tractaten ſich forder⸗
ſamſt wieder einlaſſen / zu deren Endigung einen ge⸗

wiſſen terminum placidiren / und in Entſtehung ei⸗

nes guͤtlichen Schluſſes / auf eine beliebige unpar⸗

theyiſche Mediations - Declaration , oder explica -
tion des Altonaiſchen Tractats , es ankommen / in⸗

zwiſchen aber die Schantzen und alles in ſtatu quo

laſſen / und von allen demarchen / ſo zu einer ru

ptut Anlaß geben koͤnten / abſtrahiren wolten . Ha⸗
ben auch beyden ſtreitenden Theilen den . 5. Nov⸗

darvon part gegeben / worauf Hochf . Gottorffiſcher /

wie auch Koͤnigl. Schwed. Seite auß Stockholm den

22 . Nov . die Erklaͤrung erfolget / daß ſie auch den Ab⸗

march vorbemeldter Troup pen voͤllig inder Media -

tion Haͤnde geſtellet / wofern dieſe nur die verſproche⸗
ne Sicherheit zeigen und verſchaffenſ koͤnte/ welche

Erklaͤhrung dann dem Koͤnigl . Daͤniſch. Abgeſandten
den 11 . 1. Dec . von der Mediation hinterbracht
woͤrden / mit anfuͤgende /daß / weil ſelbige dafuͤr hiel⸗
te / daß uͤber ſothane Sicherheit zu beeder hohen Thei⸗
le Nutzen ein præliminar - concert punctatim
verfaſſet und errichtet werden koͤnte / und die Me⸗

diation umb die Zeit zu gewinnen / in dergleichen
Abſehen einige Puncta entworffen / als wuͤrde nicht
gezweiffelt / daßſolche Puncta zum Fundament des

abzielenden Præliminar - Concerts dienen moͤch⸗

ten / daher dann der Herr Abgeſandte unverzuͤglich
laſtruction von Ih . Koͤnigl. Maj . einzuholen be⸗

lieben wuͤrde / zumahlen die Mediations - Miniſtri

das geſicherte Vertrauen haͤtten / das hoͤchſtgemeldete
Ih . Koͤnigl. Maj . dergleichen expedientia zu ad⸗

mittiren / umb ſo weniger Bedencken tragen wuͤr⸗

den / als dieſelbige bißher ſo vielfaͤltige Verſicherun⸗
gen Ihrer zur gemeinen Ruhe und Friede in dieſen
Quartiłren tragenden genereuſen Neigung zu er⸗

kennen gegeben haͤtten/ das Project , gedachter Præ⸗

liminar Puncten beſtulid darinn : 1. Daß mit fer⸗

nerm Schantzen ⸗Bau Fuͤrſtl. Holſteiniſcher Seite

inne gehalten / und die Wercke biß zu Endigung der

ſich erklaͤte/ daß Sie durante ractatu nichts wie⸗

der die Schantzen vornehmen wollte / alsdann die

Schwediſche Lrouppen / ſo juͤngſthin aus Wißmar

Hhhh . 3
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nach Holſtein gekommen / aus dem Schleßwig⸗

Holſteiniſchen abgefuͤhret werden ſollten . 3. Daß

alich ſonſt kein Theil wider das andere etwas feind⸗

ſeliges durch Einquartirung / Durchzuͤge / Exa⸗

ctionen / oder worin ferner ſolches beſtehen koͤnte/
Zeit waͤhrender Jract aten vornehmen oder außuͤ⸗

en ſollte . 4 . Daß die Mediations - Tractaten ſo

fort ſolten ceaſſumiret werden / umb damit ſelbige
nicht in infinitum verſchleppet / und ſoͤlcher geſtalt
die Apprehenſion , ſo man von einem auß der

Sache entſtehendem Krieg in Norden gehabt /
perpetuiret wuͤrde / daß man eine gewiſſe Zeit zu

benennen haͤtte / innerhalb welcher die Lractaten

geendiget werden muͤſten. 5. Daß dasjenige

Theil / welches obige Conditiones nicht anneh⸗

men / ſondern das andere attaquiren / oder

deſſen Lande mit Einquartirung / Durchzüͤ⸗

gen und Exactionen beſchwehren wolte / pro ag -

greflore geachtet / und dem attaquirten Theile
die verſprochene Guarantie angedeyen und præſti⸗

ret werden ſolte . Welche Puncten dann unter der

Condition des F5. Artickels von Sr . Hochfuͤrſtl .
Durchl . approbiret / von Sr . Koͤnigl. Majeſtaͤt

zu Daͤnnemarck aber der F. Artickel zu empfindlich

gehalten worden / und dahero nicht wollen admir⸗

riret werden / bevorab da ſonſten auch wegen Ab⸗

marchirung der Schwediſchen mit angehaͤnget
werden wollen / daß nemlich auch ſo dann die Koͤ⸗

nigliche in dem Schleßwig⸗Hollſteiniſchen einlo⸗

girte Voͤlcker wieder in ihre vorige Quartiere ruͤ⸗
cken ſolten / welches Begehren Se . Koͤnigl. Mʒaj.
in Dero Keſeript vom 9 . Dec . ſo wenig in der

Æquitaͤt zubeſtehen ſagten / als daß jemand / umb

einen Frembden aus ſeinem Hauß oder dand zu brin⸗

gen / es ſelbſt quittiren und auſſer noͤthtiger Macht

und Defention ſetzen muͤſte; und waͤren demnach

die Herren Mecliations - Miniſtri zu erſuchen/ Sie
hinfuͤhro mit dergleichen unzulaͤnglichen und zu Ih⸗
rer Koͤnigl. Majeſt . Sicherheit nicht gereichenden

Profoſitionen zu verſchonen / hingegen den Herrn

Hertzogen von Hollſtein ernſtlich zu erinnern / dem

diſſeitigen in allen Rechken der Welt gegruͤndeten
poſtulato , daß nemlich / was von demſelben pen⸗

dente lite innoviret worden / in priorem ſta -

tum geſeßet wuͤrde/ nunmehr ſtatt zu geben / mithin

alſo in der That ſpuͤhren zu laſſen / daß er friedlieben⸗
de Gedancken fuͤhre/ und nicht allein die Lracta⸗

ten zu reallumiren / ſondern auch aufbilliche We⸗
ge gedeylich zu endigen . Weßhalb die Herren Mi -

niſtri der Mediation den Hertzoglichen Abgeſand⸗
ten vorgeſtellet / daß ſolcher geſtalt wenig Hoffnung

bey der Eron Daͤnnemarck zu ſchoͤpffen/ bey reif

ferer der Sachen Uberlegung ſich auch finde / daß

durch deſſen Bewuͤrckung eine mehrere Sicherheit
vor des Herrn Hertzogen Durchl . umb deſto weni⸗

ger zu ſuchen / weilen ſo Ihr . Koͤnigl. Maj . wie⸗

der Zuverſicht auff die in dem Aten Artickul præ -

tendirte Declaration , nichts gegen die Schantzen
und Ihr . Drl . und Ihro Unterthanen vorzunehmen /
und uͤber ſelbige verſprochene Garantie keine Kefle⸗

xion nehmen wolten / dieſelbe Ihre Trouppen ſo
bald wuͤrden wieder Contramandliren koͤnnen / als

Sie ſelbige zuruͤck zi ſſen . Moͤchten alſo die

Herren Abgeſandten auff dem 5. Artickul nicht

ferner beſtehen / ſatdern dahin vor andern bloß

zu Ihr . Hochfuͤrſtl . Durchl . des Hertzogen Sicher⸗
heit einen Præliminar - Vergleich treffen moͤchte/
zumahlen die Ombrage , ſo man von fernerer Ver⸗
bleibung der Daͤniſchen Jroupy en zu faſſen / cben
nicht allein des Hertzogen Durchl . touchirte / ſon⸗
dern nach dem man uͤber mehr betneldte 4. erſte
Puncten / einen præliminar - Keceſs wuͤrde ge⸗
macht haben / Ihr . Koͤnigl. Majeſtaͤt und Hohe
Herren Craiß⸗Directoren ſchon auff Mittel / die

Beruhigung des Nieder⸗Saͤchſiſchen Craiſes bey ,
zubehalten wuͤrden bedacht ſeyn / welchem nach man

dann Hollſteiniſcher Seite von dem 5. Artickel ab /

geſtanden .

Indeſſen hatten Se. Koͤnigl. Majeſt . nicht allein danne⸗
in Dero Reichen und Landen Dero WIlitz in Be,warchät
reitſchafft gebracht / ſondern auch ein Corpo von Wiüen
Sr . Koͤnigl. Majeſt . von Pohlen und Churfuüͤrſtl. denDut⸗
Durchl . zu Sachſen uͤbernommen / und weilen in darſden
dieſem March ſolches die Chur⸗Brandenburgiſche ſherPö
Lande beruͤhren muͤſte / bey Sr . Churfl . Durchl . eran.

umb einen freyen und unſchaͤdlichen Durchzug an

ſuchen laſſen . Worauff aber Se . Churfl . Durchl. Socber
zur Antwort gegeben / daß Sie von Hertzen genei⸗cbgiſcln⸗
get waͤren / Sr . Koͤnigl. Maj . in allen Vorfallen /

n

heiten Ihre Willfaͤhrigkeit und Begierde Dero⸗

ſelben zu gefallen zu leben / zuerkennen zu geben/ des

verlangten Durchzugs halben aber wuͤrden Seine

Koͤnigl. Maj . Ihr . Churfuͤrſtl . Durchl . entſchuldi⸗
get halten / weil r . noch kein oͤffentlicher Krieg de .

clariret waͤre / daß Se . Koͤnigl. Maj außwaͤrti⸗

ger Voͤlcker zu ihrer Defenſion und Huͤlffe benoͤ⸗

thiget waͤren : Was auch 2, wegen des Schan⸗
tzen⸗Baues im Schleßwigiſchen vorgegangen / deß⸗
falls waͤre die Mediation zu Hambing bemuͤhet/
Ihr . Koͤnigl. Maj . auff billichmaͤſſige Weiſe klag⸗

loß zu ſtellen / und dadurch die Keallumirung der

gutlichen Tractaten zu verſchaffen / 3. waͤren Se .

Churfuͤrſtl. Durchl . verſichert / daß weder der Her⸗/
zog von Hollſtein / noch auch wegen deſſelben Ihre

Koͤnigl. Majñ. von Schweden / Ihr . Königl . Maj .
von Daͤnnemarck ohne gegebene Urſache attaqui⸗
ren und mit Krieg angreiffen wuͤrden . Seine

Churfuͤrſtl. Durchl . waͤren auch deſſen ſo vollkom⸗

men perſuadiret / daß Sie kein Bedencken haͤt⸗
ten / ſich deßhalb zu einem Garant zu offeriren /
und / auff den wiedrigen Fall / Ihr . Koͤnigl. Maj .
in Daͤnnemarck alle Satisfaction zu verſchaffen .
Dahingegen waͤren Se . Churfuͤrſtl . Durchl . voll⸗

kommen verſichert / daß wann Sie den verlangten

Durchmarſch durch ihre Lande zugeſtuͤnden / und

dieſes Corpo der auxiliar - Lrouppen ſolcher geſtalt
nacher Hollſtein kommen ſolte /ein blutiger und weit

umb ſich freſſender Krieg unvermeydlich / was man

auch dagegen vor Conteſtationes machen moͤchte/
entſtehen wuͤrde. Einmal waͤre gewiß / daß als⸗

dann das Krieges⸗Feuer in dem gantzen Nieder⸗
Saͤchſiſchen Craiß angezůndet / und ſelbiger Eratß

iner rotal - Verheerung / auch nur mit Durch/
zůgen und Einquartierung / exponiret wuͤrde/ zu/

geſchweigen / daß dadurch die anjetzo bluͤhende Ruße⸗
und Friede in gantz Europa zerſtoͤret / und alle

Chriſtliche Puiflancen abermahlen in einen verderb⸗
llichen Krieg impliciret werden wuͤrden .

3 Hoyllſteiniſche
bedacht ſeyn / daß man uͤber die vier erſte Puncten 16
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alch 4. wider ihr mittragendes Di Ammt/
deſſen vornehmſte Obliegenheit waͤre ⸗ Friede und

Ruhe in dem Craiß zu erhalten / und Krieg und

Verheerung zu verwehren . Weßhalben dann auch

Se . Churfl. Durchl . dergleichen ohne vorhergehende
Communication mit denen uͤbrigenCraiß⸗Dire -
&oribus nicht verſtatten koͤnten. Wozu dannoch

dieſer jetziger beſchwerlicher Umbſtand kaͤme/ daß das

Craiß⸗Directorium des Hertzogthums Mechlen⸗

burg Sequeſtrum uͤber ſich genommen/ und ſolches
wider alle Verheerung zu ſchuͤtzen obligiret waͤre.

Nun wuͤſte ein jeder / daß ein ſolcher Durch⸗March

auch nothwendig durch das gantze Hertzogthum
Mechlenburg gehen muͤſte; weßhalben auch aus

dieſer Lonlideratton ihrer Con . - Directoren Con -

ſens zu folchem Durch⸗March , und zwar ehe und

bevor Se . Chuurfl. Durchl . ſelbigen durch Ihre Lan ,

de verſtatteten / erfordert würde . Dann wann die

Trouppen in Sr . Churfl . Durchl . Landen ſtuͤnden/
und das jetzige Directorium agens , Schweden und

Luͤneburg / dieſelbe durch Mechlenburg nicht ſolten
paſſiren laſſen wollen / wuͤrden ſelbige in Sr . Churft .
Durchl . Landen ſtehen bleiben / welches Ihro gar

nicht gelegen fallen wuͤrde. 5. Es lieffe auch wider

die obhabende Mediation , deren einziger und fuͤr⸗
nehmſter Zweck waͤre/ die Sache zwiſchen der Cron

Daͤnemarck und dem Herrn Hertzog von Holſtein
in der Guͤte abzuthun / und Krieg zu verhuͤten.
Wann nun Se. Churfuͤrſtl . Durchl . den Durchzug
ſtante Mediatione verſtatten / und dadurch / wie ob⸗

erwehnet / die kuptur und den Krieg veranlaſſen
ſolten / wuͤrden Sie abermalen deßhalb eine ſchwere
Verantwortung auff ſich laden / u. ſ. w.

Und weil dennoch Se . Koͤnigl. Maj . zuDaͤne⸗

marck nicht nur auff die Siltirung des Schantzen⸗
Baues / wie in Vorſchlag gebracht worden / ſondern

auff der Demolition derſelben zu beſtehen geſchie—
nen / ſo iſt den 28 . 18 . Dec . von den Mediations -

Miniſtris an die Koͤnigl. Daͤnemaͤrckiſche Herren
Mimiſtros Erinnerung geſchehen / daß ſie gleich der

Zeit die unangenehme Zeitung erhalten / als wann8 gelich gerh

ſe keſolution gefaſſet / auch alles ſchon zum Marſch

90 Jdes Herrn Biſchoffs zu Worms mit der

SSade Werne annoch waͤhrenden Strittig⸗
keiten durch Gelegenheit der zu Ende des Jah⸗

ſböoff wegen res 1697 . von der Roͤmiſch⸗Catholiſchen Geiſtlich⸗
keit allda angeſtellten Proceſſion hatte ſich die Stadt
an die Evangeliſche Staͤnde zu Regenſpurg gewen⸗
det / und vermoͤge den 22 . Novembr . des vorigen
Jahres 98 . uͤbergebenen Memorials / weil bey noch

ſſche Stän⸗ ferner verhaltenden Bedraͤngnuͤſſen auch Hemmung

und des H. Reichs lo tereſſe wieder hemmen / und

dergeſtalt Hertz und Muth ſowol Einheimiſcher als

anher gedenckender vieler Frembden gaͤntzlich dar⸗

nieder fallen moͤchte/ umb intet poſitton Dero hohen
Principalen gebeten ; welchem nach denn dieſelbe

85 I3. 3. April . dieſes Jahres naͤchſt ſtehende In .

Ih . Koͤn. Maj in Daͤnemarck nunmehro die 05

Anderer Geiſtl . und Weltlicher Fuͤrſten Geſchichte .
terceſſionales an des Herrn Biſchoffs zu Worms

und Auffbruch fertig / unb die von des Herrn Her⸗
ßogen Durchl . auffgerichtete Schantzen zu demoli⸗

ren . Nun wolten Medrations - Miniſtri zwarſol⸗
chem annoch keinen Glauben beymeſſen / ſich viel⸗

mehr die geſicherte Hoffnung machen / daß IhroKoͤ⸗
nigl . Mʒaj. ſo vieler Puiſlancen Einrathen und Gut⸗

finden Platz geben/ und zu ſolchen weit ausſehenden
und gefaͤhrlichen Bemarchen / welche nicht allein

Land⸗ und Leute Verheerung und viel unſchuldtges
Blutvergieſſen / ſondern auch dem N. Saͤchſ. Craiß
und gantzem Roͤm. Reich unwiederbringliches Nach⸗

theil nach ſich ziehen koͤnnen / umb ſo viel deſto we⸗

niger ſchreiten wuͤrden / da die Holſteiniſche anjetzo
einen Abſtand von dem ſo empfindlich erachteten 5.
Art . zu Ihr . Koͤnigl. Maj . nicht geringer Satisfa⸗

ction genommen haͤtten . Solte aber dieſer und al⸗

ler bißhero treu⸗neynendlich gethaner Kemonſtra .

tionen ungeachtet / wider alles Vermuthen obbe⸗

ruͤhrte Entrepriſe vor ſeyn / haͤtten Mediations -

Miniſtri die vortreffliche Koͤnigl. Daͤnemaͤrckiſche
Geſandtſchafft hiemit inſtaͤndigſt und dienſtlich er⸗

ſuchen wollen / erheiſchender Nothdurfft nach ſchleu⸗
nigſt einen Courier abzuſchicken / umb mit denen vor⸗

habenden Kriegs /Præparationen ſo lange einzuhal⸗
ten / bißdie Koͤnigl. Keſolution auff der Holſteini⸗

ſchen Miniſtern letzte Erklaͤrung eingelanget . Me⸗

diations Miniſtri wolten ſich hievon ſo viel mehr
gute Hoffnung machen / weilen die ſolcher geſtalt
von Mediations wegen zu Errichtung eines Præli⸗

minar · Tractats uͤberreichte Puneta auch von allen
Puiſſancen / ſo an dem Ruheſtand hieſiger Quartie⸗
re Part nehmen / vor æ quitables erachtet wuͤrden :
welche ſich widrigen Falls / und da man es mit

Hindanſetzung aller Guͤte auff die Gewalt der Waf⸗
fen wolte ankommen laſſen / unzweiffentlich genoͤ⸗
thiget befinden doͤrfften / den in der Mediations -

Propoſition vom 16 . 6. Nov . und obgemeldten
auch nochmals hiebey gehenden Puncten angehaͤng⸗
ter Clauſel enthaltenen Etlect zu Abwendung eines

weiter umb ſich freſſenden Kriegsfeuers wuͤrcklich/
wiewol ungern / zu bezeigen.

Den fernern Erfolg dieſer Sache werden die Ge⸗

ſchichte des folgenden Jahrs zeigen .

1699 .

Hochfl. Durchl . abgehen laſſen :
E. Hochfl . Durchl. moͤgen wir hiermit geziemend

und des Heil . Reichs Freyen Stadt Worms ſeither
des zu Ryßwick geſchloſſenen allgemeinen Friedens /

f oe 5 occaſione einer gewiſſen von der Röͤm. Catholiſchen
ihres Kirchen⸗Baues zu beſorgen / daß bey dem ſich Cleriſey daſelbſt angeſtellten Proceſſion entſtande⸗
wieder hervor thuenden und wunderbarer Weiſe zei/ ne noch waͤhrende Mißhelligkeiten ſehr ungern ver⸗
genden Auffnehmen und Wachsthum dieſer Stadt / nommen / anerwogen bey jetztgen weit ausſehenden
ſolcher ſich zu Schmaͤhlerung Ihro Kaͤyſerl. Maj . Conjuncturen / guteEinig⸗und Vertraulichkeit un⸗

fter
den Staͤnden beyderſeits Religions⸗Verwandten

in dem Reich ſo hoch als jemals noͤthigſeyn will / und

dahero auch E. Hochfl . Durchl . nach Dero jederzeit

ruͤhmlichſt bezeigten patriotiſchen dentiments auſ⸗
ſer allem Zweiffel von ſelbſt geneigt ſeyn werden / al⸗

les / was zu gaͤntzlicher Hinleg⸗ und aus dem Weg⸗

Ran⸗

vorzutragen nicht Umbgang nehmen / was geſtaltſchrerden
unſere Gnaͤdige Herren rincipalen / Obere und den Pn.Bi⸗
Committenten / die zwiſchen E. Hochfl . Durchl. Uolme

Eoangeli⸗
che Staͤnde
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Raumung der ſich hervor gethanen Gemuͤths⸗Tren⸗

nung vortraͤglich ſeyn koͤnne/ ſorgfaͤltig beyzutragen .
Wie wir nun allerdings uͤberfluͤſſig erachten / E.

Hochfuͤrſtl. Durchl . mit weitlaͤufftiger Erzehlung
des jenigen / ſo von dem eigentlichen Verlauff obiger
Wormſiſcher Sachen uns vorgekommen / zu behel⸗
ligen/ in Betracht deren Umbſtaͤnde aus denen hinc

inde zum Vorſchein kommenen Vorſtellungen ſatt⸗
ſam und zur Gnuͤge bekannt ; Alſo ſetzen vielmehr in

E. Hochfl. Durchl . angeſtammete hohe Generoſitaͤt

und gerechtes Gemuͤth unſere Gnaͤdigſte Herren
Principalen / Ober⸗ und Committenten das zuver⸗

laͤſſige und feſte Vertrauen / E . Hochfl . Durchl . wer⸗

den in billiger Behertzigung des Mitleidens⸗ wuͤrdi⸗

gen Zuſtandes / in welchem dieſe uhralte freye Reichs⸗

ſtatt Worms durch den letzlich geendigten Land⸗ver⸗

derblichen Krieg gerathen / und da die auff dem
Grund verarmte Einwohner von der totalen Ver⸗

wuͤſt / und Verheerung kaum etliche Kudera uͤbrig
behalten / in welchen ſie noch jetzo ihr deben kuͤmmer⸗

lich hinbringen / dieſe von dem geſamten Corpore
Evangelico fuͤr ein deſſen ſo aͤuſſerſt verungluͤcktes
Mitglied hierdurch an E. Hochfuͤrſtl . Durchl . ge⸗
ziemend abgelaſſene Intercelſion etwas gelten laſ⸗
ſen / und gnaͤdigſt geruhen / den wider dieſe arme

Stadt geſchoͤpfften Unwillen voͤllig ſinckenzu laſ⸗
ſen / und da Eingangs gemeldter Proceſſion zwi⸗

ſchen Privatis wider die Gebuͤhr etwwas vorgenom⸗
men/ ſolches gaͤntzlich in Vergeſſenheit zu ſtellen / auch
vermittelſt eines von der beyderſeits beliebten guͤtli⸗
chen Interpoſition foͤrderſamſt zu concertirenden /
und an E. Hochfl . Durchl . von dem Wormſiſchen
Magiſtratu unterthaͤnigſt abzulaſſenden Schrei⸗
bens / und der anbey zu vergleichen habenden guͤtli⸗
chen Compoſitions - Mittel die arme Stadt in De⸗

ro hiebevor verſpuͤrte Gnade wieder auffzunehmen⸗
An Seiten des geſamten Corporis Evangelici
wird man vermoͤg der hierdurch gegebenen Verſiche⸗
rung alles Ernſtes daran ſeyn / daß E. Hochfuͤrſtl .
Durchl . von mehr beſagter Stadt Worms jederzeit
der obliegende unterthaͤnigſte Keſpect , und was

Deroſelben ſie aus den errichteten Rachtungen und

Vertraͤgen ( jedoch ohne einiges Nachtheil und

Schmaͤlerung der zuſtehenden von Kaͤyſerl. Mʒaj.

allergnaͤdigſt verliehenen und von undencklichen

Jahren ruhig beſeſſenen Reichs⸗ Immedlietaͤt) ſchul⸗
digſt unverbruͤchlich erweiſen / auch das jetzo zu Ver⸗

abredende wuͤrcklich erfuͤllet werde / dahin wollen auch

unſere Gnaͤdigſte Herren Principalen / Obern und

Committenten im geringſten nicht zweiffeln / es

werden E. Hochfl . Durchl . Dero hohen Orts ſolche
ernſtliche Verordnungen an Dero Biſchoͤffliche all⸗

dortige Regierung ergehen laſſen / daß ſelbige nicht

weniger ſorgfaͤltige Obſicht halte/ damit in Zukunfft
der Wormſiſche Magiſtrat und ſaͤmtliche Buͤrger⸗

ſchafft durch friedhaͤſſige Perſonen nicht beunruhi⸗

get noch bedraͤnget / weniger in den zuſtehenden Ge⸗

rechtſamen angefochten werden / ſondern man da⸗

ſelbſt behſammen in nachbarlichem guten Verneh⸗
men und Einigkeit leben / und ein Theil des andern

Nutzen und Auffnehmen befoͤrdern / mithin beyder⸗
ſeits aus dem Kummer⸗vollen Stand / worinnen ſie
anjetzo ſtecken/ deſto ehender vergnuͤglich eluctiren /
und die Fruͤchte des wieder erlangten edlen Friedens
ohne Haß / Neid und Verfolgung ruhig mit einander

genieſſen moͤgen. E. Hochfuͤrſtl. Durchl . verrichten

hieran ein Gott und Menſchen wolgefaͤlliges Werck /
und geben maͤnniglich hierdurch eine ungeztveiffelte
Prob Dero hohen Pietaͤt / auch angebohrnen Gene⸗

ros - und Æquanimitaͤt / inmaſſen nicht allein vor

die hierunter gewißlich gehoffte Gnad die geſamte
Wormſiſche Einwohner von S. Hochfuͤrſtl. Durchl .
beſtaͤndig bluͤhende hohe Wolfahrt und Zufriedenheit
zu GOtt inbruͤnſtig zu ruffen / unſere Hoͤchſt/ und

HoheHetren brincipalen / auch Obere und Com -

mittenten aber ſolche geneigte Willfahrung gegen
E. Hochfl . Durchl . bey allen Vorfallenheiten nach
Vermoͤgen zu erwiedern nicht ermangeln werden .

Worauff Se . Hochfuͤrſtl. Durchl . den 27 . 1) .

April . folgender maſſen geantwortet : Uns iſt der

Herren und Euer Schreiben lub dato Regenſpurg
den r3 . 3. zu End lauffenden Monats wohlzu Han,
den kommen / und aus deſſen Inhalt mit mehrerm
zu vernehmen geweſen / welcher geſtalt Uns dieſelbe
und Ihr im Namen Dero Herren Principalen / Eu⸗
rer Obern und Committenten / gant angelegent⸗
lich belangen / und erſuchen wollen / Wir moͤchten

die im Monat Decembr . des 1697 . Jahrs zwi ,

ſchen Uns und der Stadt Worms / occalione einet

von Unſerer Geiſtlichkeit daſelbſt angeſtellten oͤffent,
lichen Danck⸗Proceſſion , und dabey von Seiten

der Buͤrgerſchafft veruͤbter Gewaltthat entſtandener
Muͤhſeligkeiten durch beyderſeits beliebige Compo⸗
ſitions - Mittel in der Guͤte entſcheiden / und Unſern
wider die Stadt geſchoͤpfften Unwillen voͤllig ſincken
laſſen / ſolchem nach aber dieſelbe hinwieder zu Gna⸗

den auffnehmen / mit angehaͤngterVerſicherung / daß
man von Seiten des geſamten Loͤbl. Corportis der

Aligſpurgiſchen Conteſſion - verwandter Staͤnden

alles Ernſts daran ſeyn wolte / daß Uns von mehr⸗

beſagter Stadt der obliegende unterthaͤnigſte Ke —

ſpect , und was Uns dieſelbe vermoͤg der errichteten

Rachtungen und Vertraͤgen / auch geleiſteten Eyd
und Pflichten ſchuldig iſt/ unverbruͤchlich ins kuͤnff⸗
tig erwieſen / und die zu verabreden ſtehende Satis -

factions - Mittel wuͤrcklich erfuͤllet werden ſolten.
Gleich wie Wir nun dieſes der Herren und Euer

eingelegtesVorwort anderſter nicht / als ein Kenn⸗

zeichen Dero Herren Principalen / Eurer Obern und

Committenten / zu Fried und Einigkeit / und zwi⸗

ſchen beyderſeits Religions ·verwandten Staͤnden bey

gegenwaͤrtigen noch trůb ausſehenden Conjunctu⸗
ren ſo hochnoͤthiger guter Verſtaͤndnuͤß tragender
Lieb und Sorgfalt anſehen und erkennen / hingegen
auch zu Derſelben Equanimitaͤt das ſichere Ver⸗

trauen geſtellet / Sie werden nicht allein die von

Seiten der Stadt und daſiger Buͤrgerſchafft dißfalls
veruͤbte Reichs / und Weltkuͤndige Gewaltthat und

dadurch inverantwortlicher Weiſe begangene offen⸗
bare VMiolation des Religion⸗ und Profan - Friedens
von ſelben improbiret / ſondern auch Unſere

hierunter gebrauchte moderation aus deme gnug⸗
ſam erkennet haben / daß Wir darwider de facto

kichts verhaͤnget/ wederUns einiger in denen Recht ,

Geiſtl . und Weltl. Fuͤrffen

Auktvoͤrt
darauff.

und Reichs ⸗Conſtitutionen ſonſt wol erlaubter Ret⸗

tungs⸗Mittel gebrauchen wollen / ſondern mit dem

ordentlichen Weg Rechtens vergnuͤgen laſſen / und
die gantze Sache Ihro Roͤtm. Kaͤyſerl. Maj . als des

Heil . Roͤm. Reichs hoͤchſtem Oberhaupt zu gerechter
Dijudicatur und Ahndung anheim gegebenz

moͤchten 2



Hοhοſbche.
1659. moͤchten

Dhom⸗Ca⸗

Wir auch in Warheit wohl wuͤnſchen/ man

haͤtte von Seiten der Stadt und der hieran ſchuldi⸗
gen Freveler / ſich der Uns / als einem zeitlichen Bi⸗

ſchoffenzu Worms geleiſteter Eyd undPflichten beſ⸗

ſer erinnert / und mit dergleichen weit ausſehender
Violence ( worzu Wir gewißlich ſo wenig als die

hinter Uns ſtehende Geiſtlichkeit einige auch dte ge⸗

ringſteUrſache geben ) an ſich gehalten/ mithin Uns

zu dieſen abgenoͤthigten Weiterungen nicht veran⸗

laſſet . Wie aber allem dem / und damit gleichwol

dHerren und Ihr im Werck ſelbſten ſehen und er⸗

kennen moͤgzen/ wie Wir Unſerm dißfalls geſchoͤpff⸗
ten billigen Rellentement die Lieb zur Ruhe / Fried
und Einigkeit / und dann dieſe der Herren und Eure

ſo wolmeynentliche ntercellion weit vorziehen ;
So wollen Wir Uns hierinn gegen Dieſelbe und

Euch erklaͤret haben / daß wann die von Seiten des

Stadt⸗Magiſtrats zu Worms Uns ehe dem ſchon
angetragene Submiſſion und billigmaͤſſige Sarisfa⸗
ction auff Maß und Weiſe / wie dieſelbe von Uns

durch daſigen Unſern Geſandten verlanget / undvon

Seiten der Stadt theils zu præſtiren zugeſagt wor⸗

den / wuͤrcklich wird geleiſtet worden ſeyn / Wir als⸗

dann Dero Herren Principalen / Euren Obern und

Committenten zu Lieb und Reſpect das Vorge⸗
gangene zu oboliren / und Uns vergnuͤgen zu laſſen/
alich dem dißfalls angefangenen Proceſs zu renun⸗

iiren geneitzt und erbietig ſeyn/ des gaͤntzlichenVer⸗

ſehens/ daß dieſe von Seiten der Stadt bißhero zwar

im Mund gefuͤhrt⸗/ aber nachmals / da es zur Sache
kommen ſollen / wieder zuruͤck genommene guͤtliche
Satisfaction , und was derſelben anklebig iſt / der⸗

malen nicht allein ernſt⸗ und auffrichtig gemeynet
ſeyn / ſondern auch als ein offenbares Zeichen Un⸗

ſerer moderation und Sanfftmuͤthigkeit erkennet /
und die von Gegenſeiten dieſe letztere Jahre durch in

Unſere Hoheit und wolhergebrachte Kegalia vielfaͤl
tig geſchehene offenbare Eingriffe uno tractu abe/
mithin die ſo loͤblich intenditte gute Verſtaͤndnuß/
Ruh und Einigkeit vollkommentlich hergeſtellet wer⸗

den ſollen / umalen dann Unſers Orts denen ſolen⸗

giter beſchwornenalten Pactis , Vertraͤg / und Rach⸗

tungen niemalen im geringſten zu nahe gehen / we⸗

der daß ein ſolches von den Unſrigen geſchehen ſol⸗
te / emalen geſtattet werden ; Habens denen Herren
und Euch in wolmeynentlicher Antwort nicht bergen
wollen / und verbleiben Denenſelben und Euch ſamt
und ſonders mit gnaͤdigſt⸗geneigtemWillen auch
Gnaden und allem Guten wohl beygethan. Ge⸗
geben Breßlau den 27 . April . 1699 .

Hergegen war das Dom⸗Capitel zu gedachtem
Worms / weil es ungeachtet ergangener Deciſion

des Herrn Bennincuſa vom 12. Jul. 169 l . und an⸗
gehaͤngter Bedrauung des Banns einen gewiſſen
auslaͤndiſchen Edelmann / Jacobum de Boville ,
nicht einnehmen wollen / indem er nicht darthun koͤn⸗
nen / daß er ein Teutſcher von Adel waͤre/ wiewol oh⸗
ne neuen Paͤbſtl. Befehl / durch den Prior des Be⸗
nedictiner⸗Kloſters zu Malmedi Remaclum Eabri
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gung mit Weyhwaſſer / umb die boͤſe Geiſter zu ver⸗

treiben / welche das Dom⸗Capitel und deſſen Mit⸗

glieder mit ihren Ketten gebunden hielten / auch zu

bitten / daß der HErr Chriſtus ſie wieder zu dem Ca⸗

tholiſchen Glauben und dem Schoos der hetligen
Mutter der Kirche bringen / und nicht in ihrer Haͤr⸗
tigkeit ſterben laſſen wolte : wobey ferner etliche dar⸗

zu verordnete Pſalmen und andere Spruͤche abge⸗
ſungen worden / und endlich in Geſellſchafft ſeiner
Geiſtlichkeit und des Volcks eine Proceſſion nach
der Kirchthuͤre angeſtellet / und zum Schrecken / umb

ſie deſto ehender zum Gehorſam zu bringen / drey
Steine nach ihren Wohnungen geworffen worden /
umb den Fluch zu bedeuten / den GOtt der HErr
uͤberKorah / Dathan und Abiram verhaͤnget. Es

haben aber Se , Churfl . Gn . zu Maintz bald darauff
den 12 . Jul . bey dem Pabſt deßhalb vor ſie Vorbit⸗

te eingeleget / daß ſie nemlich Sr . Heil . zwar zu ge⸗
horſamen verpflichtet waͤren / auch ſich der ergange⸗

nen Deciſion des Herrn Bennicuſa wohl erinner⸗

ten / ſie waͤren aber auch ihrer Kirche zur Obletvan⸗

ce dero Statuten mit Eyde verbunden / welche im

Munde fuͤhreten/ daß niemand zu einigem Canoni⸗

cat oder Præbende koͤnte gelaſſen werden / als die je.

nigen / ſo warhaffte Teutſche von Adel waͤren / und

ſolches durch vier andere Teutſche von Adel eydlich
vor dem Capitel waͤre dargethan worden / wozu aber

ſich der Boville bißher nicht qualificiret gemacht
haͤtte. Es wuͤrden auch in Teutſchland keine als

Teutſche / und zwar aus den Vornehmſten von Adel /
zu den Dom⸗Stifftern zugelaſſen / auch dißfalls nicht
einmal die Sradus in der Theologie oder Jure als

Adelich geachtet / weil aus dem Schoos derſelben Bi⸗

ſchoͤffe/ und alſo Fuͤrſten des H. Roͤm. Reichs/ erwaͤh⸗
let wuͤrden / zu welcher Wuͤrde keine Auswaͤrtige ge⸗
laſſen wuͤrden / und waͤre man des Vertrauens / der

Pabſt wuͤrde dieſe uhralte Gerechtſame der Kirchen
in Teutſchland nicht auffheben / oder veranlaſſen / daß
das H. Roͤm. Reich durch Eindringung der Fremb⸗
den zerruͤttet wuͤrde. Der Bennicula haͤtte dieſen
Zuſtand von Teutſchland nicht gewuſt / und wuͤrde

ſelbiger verhoffentlich ſeine Deciſion nicht den Sta .

tutis und Gewonheiten der Kirche zu Worms / als

welche von dem Roͤm. Stuhl conlirmiret / und von

niemand auffgehoben worden / zuwider haben abfaſ⸗
ſen wollen : Die Paͤbſte ſelbſt haͤtten ſich erklaͤret in

Capitulo 1. de Conſtitut . n . 6, daß die neue Ver⸗
ordnungen den beſondern Statutis eines und des

andern Orts nicht nachtheilig ſeyn ſolten/ als welche
facti waͤren / und in facto , nicht aber in Jure be⸗

ſtuͤnden / welches ChriſtiStatthaltere jederzeit in Seri -

nio Pectoris haͤtten/ nicht aber was facti waͤre.

Dieſes und dergleichen mehr haͤtten Ihr . Kaͤyſerl.
Maj . und andere Fuͤrſten des Reichs Sr. Heil. ſchon
vor dem remonſtriret / und haͤtte ſelbige es dabey
bewenden laſſen/ wie dann auch kein Teutſcher Fuͤrſt
die Execution des Bennincuſæ auff ſich nehmen
wollen / biß endlich der FPabri ohne neuen Apoſtoll⸗
ſchen Befehl ſich unterſtanden haͤtte/ die Gewiſſen der

den 8 . Junii dieſes Jahres in der Kirche daſelbſt in

Relation nach der Roͤmiſchen Kirche Gewonheit
vermittelſt daͤutung der Glocken / angezuͤndeten und

hernachmals ausgeleſchten und auff die Erde geworf⸗

Lheatri EuropæiXV. Theil .

den Bann gethan worden ; Und zwar beſage deſſen
Wormſiſchen Domherren dergeſtalt zu beaͤngſtigen/

der doch ſelbſt kein Teutſcher waͤre / auch nicht aus

Liebe zur Gerechtigkeit / ſondern in kaveur des Bo⸗

ville , als deſſen naher Anverwandter er waͤte/ und

zwar mit einem ſolchen Exempel / ſo bey den Teut⸗
fenen Lichtern / auffgerichtetem Creuße und Beſpren⸗ ſchen kaum ethoͤret/ auch wegen des wocli der EKxe⸗

Ji it

1699.

Chur⸗
Maintz be
dem Pabſt
intetcedi -

ret .

cution

Wogegen
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1699 . cution gans verhaßt / und dem Paͤbſtl. Stul ſelbſt! dienſts daſelbſt mit Predigen / Haltung des Heſl 183

nnicht gar ruͤhmlich waͤre ꝛe. Weſches alles Er dann / Abendmahls und Kindtauffen durch den Hochgraͤll) .
als des H. Roͤm. Reichs Ern⸗Canzler / und dem der Hanauiſchen Conſittorial· Rath und Pfarrherrn /
Schutz der TeutſchenNation / und inſonderheit des Herrn B . und Prof . Theologiæ GottfriedJuͤngſt/
Adels/ oblaͤge / Sr. Heil. vortragen / und daß ſelbi⸗ſo darzu erbeten worden / vollenzogen worden ; der

ge des Fabri Proceſs und beſchehene Bannung Text war genommen aus Cantic . IIX . V. 12. den
auffheben / das Canonicat iu Worms aber einem Tag vorher geſchahe die Vorbereitung aus Jela.
andern aus dem Teutſchen Adel ertheilen moͤchte/ er. LXII. V. 10 .

Aacbot nſſuchen wollen . Derglecchen Voebite war auch all In dem Stlifft Würzburg ward die durch den dund ,
Trier ge⸗ ſchon den 7 . Jun . von Sr . Churfl . Gn . zu Trier er⸗ 14 . Dee . des vorigen Jahres geſchehenes Ableiben fhofzn
ſchehen⸗ gangen . Geſtalt dann auch nachmals das Dom⸗ dos Biſchoffs daſelbſt / Herrn Gottfrieds von ut , iel

Capitel zuWorms die ſaͤmtliche Catholiſche Geſandt⸗ tenberg / erledigteStelle den J . Eebr . wieder erſetet
*

ſchafften zu Regenſpurg umb Alliſtence hierinn ver / und Herr Johann Philipp / Freyherr vonGreifen⸗
mittelſt naͤchſt ſtehenden Memorials vom 12 . Nov. ] klait von Vollraht / Domherr hierſelbſt / und Dom⸗
dieſes Jahrs erſuchet : Dechant zu Maintz / zum Biſchoff erwaͤhlet . Sein

Umb welchef E. E. Excell . Hochwuͤrd. Hochwuͤrd. und unſere Vater iſt geweſen Herr Georgius Philiß pus , Frey⸗
Großgeneigt⸗ und Hochgeehrte Herren geruhen / aus herr von Greiffenklan /Chur⸗MainziſcherRathund

Dom·Capi beygefuͤgtem Abdruck hochgeneigt zu erſehen/ welcher[ Gouverneur von Koͤnigſtein ; die Mutter Frau

II5 geſtalt wir vom Paͤbſtlichen Hofe nun viele Jahre Roſina von Oberſtein / jeztgedachten Herrn Barons
noch die

————

—————————

Catholiht hero auff importunes Anlauffen eines gewiſſen von Greifenklau erſte Gemahlin / von welcher er
Stände za auslaͤndiſchen Edelmanns / Jacobi de Boville ge - An . 165 2 . den 13 . Febr. gebohren . Prætenden -

c nannt / mit beſchwerlichen Proceſſen / auch ſo garſten neben ihm ſind geweſen Herr Lotharius Fran -

erfolgten ſcharffen Oenſuris, gegen kundbarem Her⸗ciſcus , Churfuͤrſt zu Maintz / deſſen Mutter Frau
kommen der Teutſchen Ertz · und Dom⸗Stiffter / ſon⸗/Maria Urſula Greifenklauin von Volltaht des Er ,
derlich aber gegen unſere Statuta und unverruckte waͤhlten Vaters Schweſter geweſen ; ingleichem
Obſervantz ſehr hart und empfindlich ſind beſchwe / Frantz Ludwig/ Teutſcher Meiſterꝛc. ꝛe. Zum Dom⸗
ret / auch erſt kurtzhin mit wuͤrcklicher PublicationDechant zu Maintz ward den 26 . Mart . an ſeine
bemeldter Cenluren und Excommunicationen ver / ſtatt erwaͤhlet Herr Franciſcus Emericus Wilhel .

fahren worden . Gleich wie nun klar atnTage ligt / mus von Bubenheim / bißheriger Cantor daſelbſt/
wie ſchaͤdlich und hoͤchſt nachtheilig ſothane Proce⸗und an deſſen Stelle zum Cantore Herr Huge
duren nicht allein uns / ſondern auch hauptſaͤchlich Wolffgang von Keſſel.
allen andern Ertz und hohen Stifftern ſeyn wuͤrde / / Den 29 . Maj legten Se . Churfuͤrſtl . Durchl. zuſciln ge
wann dergleichen Beginnen nachgeſehen / und wir Coͤlln bey dem daſelbſtigen Paͤbſtl. Nuncio Spad Bilun
ohne nachdruͤckliche Alliſtentz und Huͤlff gelaſſen als repoſtulirter und contirmirter Biſchoff zußſn
werden ſolten ; Als haben zu Ew . Ew . Excell . Regenſpurg in der Jeſuiter⸗Kirche den Eyd ab / wo/

Hochwuͤrd. Hochwuͤrd. und unſern Großgeneigt⸗ bey die Thuͤren illuminiret/ und dieſe lalcriptiorſgun
Hochgeehrten Herren in dieſer importanten weitſzu leſen geweſen : VIVat DVX BaVarſæ Con .

ausſehenden Sache wir unſern vertraulichen Re⸗flrmat Vs præs VL RatlsbonensIs . Worinn die

curs zu nehmen nicht unterlaſſen wollen / mit ange⸗¶Jahrzahl A. 169 5. enthalten / alsworinn Se Chur⸗
legenſter Bitte / felbige geruhen / zu Abwendung be⸗ fuͤrſtl. Durchl . von neuem poftuliret worden / wie

ſorglicher gefaͤhrlicher Sequelen und Folgereyen ſich in dem vorhergehenden XIV . Theil f. 801 . zu ſehen.
unſerer 75

dleſes de gerechten und das
gemeinſame Es wurden auch den 4 . Maj. zu gedachtem CoͤllnfOreyc⸗imerelle aller hohen Ergz. und Dom Stiffter nach . dre bißher removirt geweſene Canonici , Phiſuonieſich zichender Sache kraͤcftigſt anzunehmen / zu ſol, Pue ehbbe not getbefene Cancien, o0lgein6 , lipp Eberhard Graf von Loͤwenſtein und Wertheim / lerzbln ,chem Ende auch mittels nachdruͤckſamer in confor⸗ Abe Il Mentbach ned Lüiders / Pfaneicus Gober⸗

mitaͤt derer von Ihr. Churfl . Gnad. zu Maintz und 5555955
„ tus Graf von Aſpremont und Reckheim/ und JoIhr . Churfl. Gnad. zu Trier allbereits erlaſſenet hie⸗ hannes Petrus vbon Onentel , Weyh Bihoff vrch

beygefuͤgter interceſſion⸗ und remonttration - Id 5 cyh Bichoff
3 I 156 zucden Coͤllniſchen Capitular - Herrn Philtpp Ernſt

Schreiben bey Ih.Paͤbſtl .Heil. ſowol 816 55
Grafen von Hohenlohe im Natnen Sr . Churfuͤrſt.Maf . in aufftechter HaleungderLöbl, Durchl . zu Folge des Ryßwickiſchen Friedens / und

wohlhergebracht
e 5 der hohen Erz⸗

auff derCron Franckreich Antreiben / wieder einge⸗

195 e 65 G155 I ſeßt. Und weil die zwey erſten nicht perſoͤnlich ge⸗

Freundſchuff nicht allein wir / 3 15 vornemlich
genwarttg geweſen /ſo vertraten thre Steleen 770ohann Mauritius Guſt n Manderſcheid /

e bie 570 n A e Honberr 110 Diaeoni⸗ Jenlor 75 Aim 032
ichem Danck und Nachruhm aͤuſſerſt verbunden T 15 elbft

ſeyn werden . Stiffte / und Herr von Sirſtorff / Presbyter daſelbſt

Reformirte“ Sonſten hatte auch die Reformirte Gemeine zu Ingleichem nahnm daſelbſt die Confereneewegen gheinle⸗Aalnnzn bißher gedachtem Worms / Krafft eines mit ſelbigem der Zoͤlle und Schiffahrt auff dem Rhein / oder der Selhe⸗
bations -

das Exer - Magiſtrat auffgerichtetenVergleichs/ das freye Ex . Rheiniſche Zoll⸗Probations· Tag (dergleichen in Tg⸗
citium

ihrer Reli⸗
gion .

ereitium Keligionis in ſelbiger Stadt / und daß ſie
eine eigene Kirche und Schule erbauen / auch Predi⸗
ger und Schuldiener beſtellen moͤchte/ erlanget : wel⸗

chem nach dann den 25 . Jun . die Einweyhung der

300 . Jahren nicht gehalten worden ) ſeinen Anfang/
und wiewol man alle Wochen dreymal zuſammen
kan / ſo gerieth doch alles bald ins Stecken / und ward

gar nichts geſchloſſen . Die Geſandten dabey waren

Kirche und Einfuͤhrung des oͤffentlichen Gottes⸗ von Chur⸗Maintz der Herr Rath Otto ; vonChur/
1—
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1659 . Tricr /der Herr Rath Jacobi , von Chur⸗ Bran,
denburg / die Herren Raͤthe Bozelaer und Wal⸗
cher / von Chur⸗Pfaltz / die Herren von Bingen
und Neu⸗Kirchen / von Heſſen⸗Caſſel / Herr Rach

Vulteſus , von Heſſen⸗Darinſtatt / die Herren Raͤ⸗
the Schwartz und Zeil/ von denen General Staa⸗
ten / der Keſident Bildecbeeck , und von Franck⸗

reich wolte fich dazu geſellen / Mr . Pheli peaus ex -

traordinair Envoye , bey den Rheiniſchen Chur⸗

und Fuͤrſten/ ward aber doch zur Conference nicht
zugelaſſen / und ehe ſeine Sache außgemacht/ hat ſich
das gantze Werck zerſchlagen .

Als auch der Herr Biſchoff zu Muͤnſter das zum

kitwegen . Hertzogthum Bremen gehoͤrige Ampt Wildshauſen
des Ampts —
J0ildshau⸗ bißher beſeſſen / die Kron Schweden aber vermoͤge

ſen. des VI . Artickels des Niemaͤgiſchen Friedens befu⸗

get war / gegen Erlegung von roοοοο . Athl . an

den Herrn Biſchoff ſolches wieder an ſich zu nehmen /
nunmehro aber die Einloͤſung zu thun begriffen war /
ſo wolte dennoch der Herr Biſchoff das Geld nicht

annehmen/ weil die Kron Schweden nicht verſpre⸗
chen wollen / die Religion in dem Stande / wie ſie
damahls war / zulaſſen / ſondern nur zuſagte / hier⸗
in nach Außweiſung des Weſtphaͤliſchen Friedens
( als durch welchen es dieſes Ampt bekommen) zu ver⸗

fahren / hierauff ſchickte der Herr Biſchoff einige

Compagnien dahin / und wurde dahergroſſe Weit⸗

Schwuͤrig⸗

ſo ſeither Anno 1576 . vor dem Kaͤyſerl, Cammer⸗ 1699 .

Gerichte gehangen / und Aano 1686 . durcheinen burg beyge⸗

Außſpruch zu Speyer dahin war gerichtet worden /
5

daß dem Herrn Grafen von Solms drey Achten⸗

Theile / von der gantzen Matla der Tecklenburgiſchen
Herrſchafften und Guͤter / ſampt allen inzwiſchen
gehabten und dieſe 120 . Jahr durch genoſſenen Ein⸗

kuͤnfften gebuͤhre / auch nachmahls Anno 1696 . 97 .
von dem Kaͤyſerl. Cammer⸗Gerichte zu Wetzlar von

neuem confitmixet worden/ ward endlich zu Franck⸗
furt am Mayn durch die Kaͤyſerl. Brandenburgi⸗
ſche/ Pfaltz und Muͤnſteriſche Deputirten alſo bey⸗
geleget : Daß der Graf von Solms / was den

Nutzen angehet / 3. Theile in der Graffſchafft Teck⸗

lenburg / und ein Theil in der Herrſchafft Rheda ;
und der Graf von Tecklenburg ein Theil in der Graf⸗
ſchafft Tecklenburg / und 3. Theilein der Herrſchafft
Rheda genieſſen : hingegen der von Solms vor

die bey 130 . Jahren von dem Grafen von Tecklen⸗

burg allein genoſſene Einkuͤnffte / weiter nichts præ⸗
tendiren / und die Jurisdict : on in der Graf⸗und

Herrſchafft kuͤnfftig von beyden Grafen exerciret

werden ſollte .
Den 16. Januar . kamen 900 . Mann Frannzoͤſt / Anſprüch

ſcher Voͤlcker nach Muͤmpelgard / und wolten das 5 102 pPpe
Auditorium Eridericianum zu einer Catholiſchenſan das
Kirche haben ; als es aber der alte Hertzog Georgefaudito .

aͤufftigkeit beſorget ; Es ward aber dennoch durch

Kaͤyſerl . Majeſt . und andere Herren Kreyß⸗Staͤnde
vermittelt / das Geld in Bremen bezahlet / und das

Ampt der Kron Schweden wieder eingeraͤumt/ wel⸗

che es in Beſiß genommen / und iſt den 28 . April .

eon dem Superintendenten von Brehmen / D .

Lochner/ die Kirche daſelbſt eingeweyhet / die Haupt⸗

Predigt gehalten / auch der Kector Schulerburg /
welcher des Nachmittags geprediget / inſtallirt /
und alſo die EvangeliſcheReligionwiedereingefuͤhret
worden .

Differen . Zwiſchen den Herten Landgrafen von Heſſen⸗

155106 Darmſtatt und Heſſen⸗Homburg / entſtunden eini⸗

faft ud ge Differentien ſo daß der erſtere etliche Troup·
Homdurg . pen ins Homburgiſche marchiren / und allda Poſ⸗

leſſion nehmen laſſen : Die vornehmſten Pun⸗

cte ,ſo Darmſtattprætendirte / ſindgeweſen . r . Daß
er / als Souverainer Fuͤrſt / mit Einquartirung der

Trouppen nach ſeinem Wohlgefallen wolte diſpo⸗
niren : 2. Contributiones und Aſfiſtence - Gel⸗
der fordern : 3. Einen Offteirer im Homburgiſchen
Gebiete halten / umb ſeine reſervirte Rechte und
Souverainitaͤt daſelbſt zu mainteniren ; welches
letztere zwar nicht gewegert / aber doch ſuſtimiret
worden / daß es zu weit außgebreitet wuͤrde.

Wchen
Ingleichen erregte ſich zwiſchen Hochgedachtem

Darmtatt Herrn Landgrafens Durchl . und dem Herrn Gra⸗

Wildlſnfen von Naſſau⸗Weilburg einige Mißhelligkeit we⸗
Welbug ,

gen des Ampts Huttenberg / ſo ſie gemeinſchafft⸗
lich beſizen 3 in dem der Erſtere den Untertha⸗
nen einige Steuern erlaſſen / der ander aber / weil

es ohne ſeinen Conſens geſchehen / einfordern laſ⸗
ſen / welche doch nachmahls guͤtlich beygelegt wor⸗

den .

Die Strittigkeit zwiſchen dem Herrn Grafen zu
Solms / und Herrn Grafen zu Tecklenburg / we⸗

Strittigkeilt

Strittigkeit
zwiſchen
Solms und
Ticklen⸗ gen der Succeſfion inder Graffſchafft Tecklenburg /

abſchlug / lebten ſie bey den Buͤrgern auff Diſere⸗ium kri.
tion . Die Urſache / ſoſie hatten / ware / daß keilſiden5 . 2 zu Rum⸗
waͤhrenden Krieges bey der Frantzoͤſiſchen Beſatzung pelgard .

daſelbſt allezeit ein Garniſon Prediger geweſen / ſo
fuͤr die Soldaten den Roͤmiſchen Gottesdienſt ex⸗

erciret / der jedoch allzeit mit der Garniſon abge⸗
wechſelt worden / und alſo niemahls fixam ſedem

n Muͤmpelgard gehabt . Sie machten auch/ auff
Außſpruch des Parlaments von Beſançon , Præ .

tenſion auff die 4 . ſouveraine Herrſchafften Bla -

mont , Clermont , Hericourt und Chaſtelet ,

nahmen auch wuͤrcklich Poflelſion von Blamont .

als Dependentien vonder Franche - Comté . Als
aber Ihr . Kaͤyſerl. Maj . declariret / daß das Hauß
Oeſterreich niemahls deßwegen Prætenſion an

Wuͤrtemberg gemacht / ſeynd ſie im Monat Fe⸗

bruario wieder abgezogen / jedoch die Kirchen⸗Sa⸗
che wurde uneroͤrtert gelaſſen .

Die Herren Wild · und Rheingrafen / Herr deo / Seſchwer

pold Philipp Wilhelim / Herr Friedrich Wilhelm / Evangrliß
und Fr . Anna Catharine verwitwete Rheingraͤfin Rheingra⸗
in Vormundſchafft haben unterſchiedene Memo⸗ſfen cont
rialien an die Evangeliſche Staͤnde zu Regen /de Saln,
ſpurg den 7. Octobr desverwichenen Jahrs 1698 . ſſche Scamp⸗

und ferner den 9 . Jan . 29 . 19 . Mart . 12 . 2. Maj . ſte / inRe⸗

ieſes Jahrese ae uFüͤrt, enſpurs
dieſesJahres ergehen laſſen / wegen der von den Fuͤrſt anget tacht /

lichen Salmiſchen Beampten weggenommenenkeinge Aen⸗
„ 3 derüngen in

groſſen Kirche zu Kirn / und anderer Kirchen zu

fen contta

1

Religions⸗
dem Gebrauch des Roͤmiſch⸗Catholiſchen Gottes Sachube
dienſts / Entziehung derGeiſtlichen Einkuͤnffte undſtreffend⸗

Kirchen⸗Gefaͤlle / und anderer Veraͤnderungen in

Eccleſiaſticis und Civilibus in der Dauniſchen
Wildund Rheingraffſchaffts Die Evangeliſche
Staͤnde auch hierauff an Seine Hoch⸗Fuͤrſtliche
Gnaden allſchon den 9Decembr . 29 . Novembr .

An . 1698 . Interceſſionales abgehen laſſen / denen

aber Seine Hoch- ⸗Fuͤrſtliche Gnaden den 23 . 1
Theatri Europæi XV . Theil .— Itii 2 Decem .
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hwiſchendemztvar den Printzen Conti vermittelſt eines Teſta⸗
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Beceeabrls geantwortet / auch ferner den 7 . April .

dieſes Jahres durch Dero Ober ⸗Amptleuthe und

Raͤthe in der Rheingraffſchafft / einige Gegen Re⸗

Neer dieſen wird die Vornehmſte ſeyn / die

3 e Sache mit Neufchatel , oder Welſch. Neu⸗

burg / wovon zuforderſt aus dem vorherge⸗
henden XIV . Theil zuwiederholen iſt / daß nach dem

der letzte Souverain daſelbſt Hertzog Johann Lud⸗

wig Carl von Longueville den 4. Pebr . A. 1699 .

verſtorben / und kein Maͤnnlicher Erbe dieſes Nah⸗
mens und Geſchlechts vorhanden geweſen / derſelbe

ments zum Erben und Nachfolger in gedachter Sou⸗

verainitaͤt eingeſetzet / dem aber die Hertzogin von

Nemours als leibliche Schweſter / desVerſtorbenen
oͤffentlich wiederſprochen / anfuͤhrende / daß die Rech⸗

te des Gebluͤts in dergleichen Succeſſions -Faͤllen
von Souverainen Herrſchafften durch kein Teſta⸗
ment koͤnten aufgehoben werden : Die auch darauf ſich
nach Neufchãtel begeben / und den 18 . Mart . Ihr
beydes von den Staͤnden der gantzen Herrſchafft / und
der Stadt gehuldiget worden / wie ſolches alles in ge⸗

dachtem XIV . Theile f . 676 . 677 . mit mehrerm zu

ſehen ; weil dann der Koͤnig in Franckreich dem

Printzen von Conti wohl wolte / ſo hat er die Sache

zu dem Parlament zu Paris ziehen laſſen / und war

nun an dem / daß den 13 . Decembr . des verwiche⸗

nen Jahres das Teſtament des Herzzogen von Lon⸗

gueville , durch daſſelbe vor guͤlttg erklaͤhret/ und
daher der Print von Conti als rechtmaͤſſiger
Nachfolger in dieſer Grafſchafft oder Fuͤtſtenthüm
erkannt worden ; welchen Ausſpruch aber die Staͤn⸗

de deſſelben in keinerley Weiſe gelten laſſen wollten /
ſondern ſchloſſen vielmehr in einer zu dem Ende an⸗

geſetzten extraordinairen Verſammlung / daß Neuf⸗

Schweitzeriſche Geſchichte .

monſtrationen chun laſſen : Deren fernereE
1

in den folgenden Jahren zu erwarten ſte⸗
et .

dre haͤtte/ ihnen zu wiſſen zu thun/ daß der Koͤnig
gut gefunden haͤtte dem Printzen von Conti zu er—
lauben ſich nach Neufchatel zu begeben/ uinb ſein
Recht / ſo er auf die Souve rainitaͤt von Neufchätel
vermoͤge des von dem Apt von Orleans errichteten
Teſtaments erhalten/ ſelbſt vorzuſtellen : Der auch
zu dem Ende den Ritter von Angouleme ſchon vor⸗
aus geſchicket haͤtte/ umb das Fundament ſeiner
Prætenſſion deſto bekannter zu machen / und derge⸗
ſtalt die Gemuͤther zu præ pariren : Welchem nach
er auch nicht zweifle / Sie wuͤrden ihn auf eine Wei⸗

ſe/ ſo ſeinem cbaracter gemaͤß waͤre empfangen /
und weil kein bequemeres Logier , als das Caſtecl

vor ihn waͤre / ſo wuͤrden Sie kein Bedencken tra⸗

gen / ihn darauf zu logiren / geſtalt dann die Bilig /
keit und Hoͤflichkeit der Hertzogin ſelbſt / wann Sie

zugegen waͤre/ nicht zulaſſen wuͤrde ein ſolches Lo .

gier ihm zu verſagen / bezog ſich auch ſen uͤbrigen
auf dasjenige / ſo der Capitain Vigier bey ihnen
muͤndlich weiter vortragen wuͤrde. Welchem aber

die Staͤnde von Neufchätel geantwortet : Es
wuͤrde dem Herrn Abgeſandten nicht weniger be⸗

kannt ſeyn / was maſſen der Koͤnig der Hertzogin von

Nemours ihrer Souverainen Fuͤrſtin ebenfalls er⸗

laubet ihre Reiſe anher zu nehmen/ die Ihnen auch

deßhalb ſchon zugeſchrieben / und Sie alles zu ihrer
Ankunfft bereit gemachet haͤtten : Sie beſchieden
ſich zwar gar wohl / wozu Sie die tieffe Ehrerbielig⸗
keit / ſo Sie gegen dem Koͤnig truͤgen/ verpflichtete /

auch was vor einen reſpect Sie gegen einen Prin⸗
tzen von deſſelben Gebluͤhte zu tragen haͤtten; Sie

koͤnnten aber doch nicht umbhin / Ihn den Abge⸗
chaàtelein frehes Fuͤrſtenthum und den Frantzoͤſiſchen

Rechts Spruͤchen in keinerley Weiſe unterworffen /
die Hertzogin von Nemours hergegen ihre rechtmaͤſ.

f. Fuͤrſtin waͤre / welcher Sie fich allſchon mit Ey⸗
des Pflicht verbunden / und daher thr getren verblei .

ben wollten . Nun hatte zwar der Koͤnig der Hertzogin
durch den Marquis de Torcy andeuten laſſen / daß
Sie ſich in dieſer Sache bequemen moͤchte/ dieſeaber /

was Vorſtellungen Ihr immer mochten gethan
werden / wollte ſich keines weges dazu verſtehen ; Ent⸗

ſchloß alſo der Printz Conti , mit Vorbewuſt und

Genehmhaltung des Koͤnigs ſich ſelbſten nach Neuk⸗

chàtel zu begeben/ und ſeine Gerechtſame den Staͤn⸗
den darzulegen/ mithin geſtalten Sachen nach daſelbſt
Poſſeſſion zunehmen / und die Hertzogin daraus zu

ſetzen ; ſchickte aber vorher den Ritter von Angou -
leme mit einem Schreiben von dem Koͤnig an den

Marquis de Puiſieux , Koͤnigl. Abgeſandten in der

Schweitz / worin Ihm Maſſe gegeben ward / wie

er ſich bey dieſer Sache bezeigen ſollte ; ingleichen
ſeinen erſten Stallmeiſter Monſieur de Maraiche

mit 5000ο . Eſcus an Golde / umb dadurch einige
Gemuͤther zu gewinnen : Und ließ der Marquis de

Puiſieux bald darauf durch einen Capitain von ei⸗

nem Schweißeriſchen Regiment / Vigier genannt / an

ſandten zu berichten / daß das Caſteel zu Neufcha⸗

tel nicht groß gnug waͤre / daß ihre Souveraine

Fuͤrſtin die Hertzogin ſelbſt gemaͤchlich darauf woh⸗

nen koͤnnte/ und wuͤrden Sie demnach ohne Verle

tzung des reſpects , den Sie Ihr als Ihrer Soure .

rainen Fuͤrſtin ſchuldig waͤren / und der von Ihr ge⸗

ſtellten Ordres , in des Herrn Abgeſandten Begeh⸗
ren nicht willigen koͤnnen.

Nun hatte die Hertzogin zwar die vier Alliirte

Cantons in der Schweißz / Bern / Lucern / Friburg
und Solothurn erſuchet / daß Sie Krafft ihrer
alten Verbuͤndnuͤß Sie in dem Beſtz dieſes Juͤrſten

thums / worein Sie mit Bewilligung der Staͤnde ge⸗

ſetzet waͤre/ erhalten moͤchten/ die auch darauf zu da⸗

genthal in dem Berner Gebieht waren zuſammen
gekoinmen / auch nachmals zu Bienne einige Con⸗

ferences mit einander gepflogen hatten ; es hatte
auch der Canton Bern zweyhundert Mann in das

Caſteel zu Neufchàtel geleget . Jedoch ſchrieb die

Hertzogin auch nach der Zeit an die Herrn Deputir⸗
te gedachter Cantons / daß nachdemmahl Sie die

lnveſtitur des Fuͤrſtenthums ſchon erhalten / und als

Souveraine Fuͤrſtin deſſelben waͤre erklaͤhret worden /
Sie nicht gemeinet waͤre Ihre Recht auf die Wa⸗
ge legen zu laſſen . Hergegen ſchrieb der Marquis

Schpweitzeriſcheſ

die Staͤnde von Neufchätel ein Schreiben einlie⸗

von Puiſicux den d8. Febr . an gemeldte Alliirte Can·
Erue

darinn er ihnen zu vernehmen gab/ daßer Or —

—

tons



16979 .

— —

Geſchichte .

tons / daß ſeines Koͤnigs lntention waͤre ſich in
der Strittigkeit wegen der Souverainité von Neut⸗

chätel zwiſchen der Hertzogin und dem Printzen
Conti gantz unpartheyiſch zu bezeigen/ und haͤtten
daher beyden Parten / indem Se . Maj . keine andere

Prætendenten als dieſe erkennete / verſtattet / ſich
dahin zu begeben / umb ihr Recht vor den Staͤnden

daſelbſt nach des Landes Rechten und Gewohnheiten
auszufuͤhren . Se . Maj , aber haͤtte uͤbel genommen /
daß die Ehre / ſo der Printz Couti haͤtte / von ſeinem
Gebluͤte zu ſeyn / von den Staͤnden zu Neufc hatel

und den vier Allirten Cantons zu einem Vorwand

genommen wuͤrde / ihmn an ſeinem Rechte zu der

Souverainitaͤt nachtheilig zu ſeyn/ ſo ihm etwan an

dieſer Herrſchafft moͤchte zutom̃en / der Loͤbl.Cantons

von Lucern / Fryburg und Solothurn bißherige Con -

duite waͤre auch ſo beſchaffen geweſen / daß ſie ihre
Einſeitigkeit in dieſer Sache ziemlich verdecket haͤt⸗
ten / aber der Loͤbl. Canton Bern haͤtte dergleichen
Meſures nicht genommen / ſondern unter dem Vor⸗
wand / alle Unordnungen / ſo zwiſchen beyder Par⸗
theyen Zugethanen ſich ereignen moͤchte/ zu vermey⸗
den / ohne Vorbewuſt der drey andern Cantons eini⸗

ge Trouppen nach Neufchatel geſchickt/ da doch der

Printz von Conti nur als ein Particulier kaͤme/
bloß utnb ſein Recht den Staͤnden vorzutragen :
Und koͤnte demnach Se . Maj nicht anders davor

halten/ als daß ſolches geſchehen waͤre/ umb die Ent⸗

ſcheidung dieſer Sache nach ihrem Sinn einzurich⸗
en / welchem nach dann Se . Maj gleichfalls etliche
Trouppen commandirt haͤtten / umb den Loͤbl. Can⸗
ton Bern in den Schrancken zu halten / welches die

Unpartheylichkeit von ſelbſten zeigete / nachdem mal

auch Se. Koͤn. Maj . ſich derſelben gemaͤß bezeigete :
Es haͤtten auch die Loͤbl. Schweitzeriſche Cantons
der Trouppen halber ſich nichts anzunehmen / indem

ſelbigebloßwegen der in Neufchatel gelegten Troup⸗
pen commandirt worden / aber nur auff dieGraͤntzen
von Bern gerichtet waͤren / die ſie aber doch nicht
beruͤhren wuͤrden / es waͤre dann / daß der Canton
Bern die ihrige dorten zu behalten geſinnet waͤre;
wuͤrden ſie aber dieſelbe zuruͤcke fordern / ſo wuͤrde Se .
Maj . auch den Ihrigen befehlen / zuruͤcke zu gehen :
Ob nun wol dieſes das Anſehen zu einer Weitlaͤuff⸗
ligkeit gewinnen wolte / indem ſich die Frantzoͤſiſche

Voͤlcker auff die Graͤntzen von Burgundien und des
Landes Ger zogen / der Canton Bern hergegen auch
allen Dero Trouppen Ordre gab/ ſich auff allen Fall
bereit zu halten / ſo ließ derſelbe doch endlich die in
Neufchatel gelegte wieder abfordern / an welcher
Stelle von der Regierung hundert und funffzig
Mann von dem Lande in das Caſteel geleget wor⸗
den / worauff die Frantzoͤſiſche Voͤlcker auch zuruͤcke
gegangen .

Indeſſen war der Printz Conti den 23 . Januar .
von Pariß auffgebrochen / und den 30 . in Beglei⸗
tung vieler Schweitzeriſchen Officirer / ſo in Fran⸗
goͤſiſchen Dienſten ſtunden / ingleichem bey 20 . vor⸗

nehmen Herrn des Landes an den Greutzen von
Neufchàtel angelanget / allwo er durch eine Comn⸗
vagnie zu Fuß / ſo zu dem Ende dahin commendiret
worden / und in der Stadt von der Buͤrgerſchafft/ſo
auff beyden Seiten im Gewehr geſtanden / empfan⸗

von 1 o0.Mann zugeordnet / ſo ihm zur Leibwacht
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dienen ſolte / ward aber in ein gewiſſes Hauß in der
Stadt / ſo vor ihn war zuberettet worden / logiret .
Und legten hierauff die Deputirte von der Regie⸗
rung / wie auch die Deputirte der Allürten Cantons /
und die vier Buͤrgermeiſter ihre Vititen bey ihmab /
welche er freundlich empfangen / und da unter an⸗
dern geſagt ward / daß es ihnen leyd waͤre / daß die

Mißhelligkeiten / ſo er mit der Hertzogin von Ne⸗

mours ihrer Fuͤrſtin haͤtte / hnen nicht zulieſſen/ Ihn
auff eine andere Weiſe zu empfangen / ſo gab er zur
Antwort : Er hoffte/ ſie wuͤrden ſich nachmals ein⸗

ander beſſer verſtehen . Als auch von denen von dem

Canton Bern eingelegten zweyhundert Mann Mel⸗

dung geſchehen / ſo antwortete der Wort haltende
Burgermeiſter / daß die von Bern nichts gethan haͤt⸗
ten / als was ihrer mit ihnen gemachten Alliance ,
ſo nun bey 400. Jahr geſtanden / gemaͤß waͤre / in⸗
dem ſte Krafft derſelben verpflichtet waͤren / einander

auff Verlangen mit aller ihrer Macht beyzuſtehen :
Daß auch der Rath noͤthig erachtet / die Berner deß⸗
halb zu erſuchen / umb die Auffruͤhriſche im Zaum
zu halten / und zu verhindern / einige Gewalt zu ge⸗
brauchen / wie ſonſten wol ſchon/ ehe die Militz waͤre
hin gekommen / von thnen geſchehen waͤre : Im
uͤbrigen aber wuͤrden die 200 . Mann den Lauff der

Juſtit in keinerley Weiſe verhindert / ſondern viel⸗

mehr befoͤrderthaben . Bald hernachließ der Prinz
den Staͤnden ein Manifelt zuſtellen / darinn er ſich
bemuͤhet/ ſeine Gerechtſame vorzuſtellen / und die ih⸗
nen von ſeinethalben beygebrachte uͤbele Impreffio⸗
nen zu benehmen / auch die falſche Geruͤchte/
ſo unter dem gemeinen Mann von ihm ausgeſpren⸗
get waͤren/ zu wiederlegen . Wowider die Hertzogin
den 24 . Februar . ein Gegen Manifeſt publiciren
ließ / darinn ſie des Printzen angefuͤhrte Urſachen
puͤnctlich widerleget .

Sie gieng auch ſelbſten den 23 . Febr . von Pa⸗
riß ab / und kam den 13 . Mart , in Geſellſchafft des

Grafen von Matignon zu Neufchätel an / allwo
ſie mit mehrerm Pracht beydes auff den Grentzen
und in der Stadt / als je ein Souverain zuvor em⸗
pfangen ward / indem bey fuͤnfftauſend Mann im

Gewehr erſchienen / und mit vielfaͤltigen Salves ihreFreude uͤber das Wiederſehen ihrer Fuͤrſtin nicht oh⸗
ne Thraͤnen der Hertzogin bezeugeten: die Burger⸗
meiſter empfiengen ſie bey dem StadtThor / und
Præſentirten ihr die Schluͤſſel / und ward den fol⸗
genden Tag durch den gantzen Stadt⸗Rath in dem

Caſteel bewillkommet : auff welchem Sie auch der

Printz Oonti durch den Ritter Angouleme com⸗

plimemiren und zugleich antragen ließ / daß dafern
es Ihr gefaͤllig/ ErSie den folgenden Tag beſuchen
wolte ; dem Sie aber wegen der Com plimentirung
dancken / wegen der angetragenen Vitte ſich ent⸗

ſchuldigen / und zur Antwort werden ließ/ daß wann
der Printz Conti wieder zu Pariß ſeyn wuͤrde/ Sie
nicht ermangeln wuͤrde / Ihm vor die Muͤhe abſon /
derlich Danck zu ſagen/ ſoEr ihrenthalben haͤtte neh⸗
men wollen . Hergegen bezeigete Sie ſich gegen di

ſaͤmtlicheUnterthanen ſehr gnaͤdig / und uinb ſie in

ihrer Treue zu beſtaͤrcken/ ließSie den 18 . Mart . den

Rath der Stadt zu ſich kommen / ind ſtellete Ihnen

gen ward ingleichem ward ihm eine Compagnie
leget geweſen / und l ' Abry genennet ward / nach⸗

eine acte zu Haͤnden/ dariñ Sie Ihnen eine gewwiſſe
Belaſtigung / ſo bißher auff die kaͤndereyen war ge⸗
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lieſſe / ertheilete ihnen auch eine neue Fahne / und

beſchenckte ſie zugleich mit einem groſſen guͤldenen
Pocal / umb bey ihren Verſamlungen Geſundhei⸗
ten darauß zu trincken .

Inzwiſchen hatte Sr . Koͤn. Maj . von Groß⸗
Britannien Abgeſandter an dem Koͤn . Frantzoͤſiſchen
Hofe/ der Graf von Jerley , ingleichen der Herr von

Freyberg / Koͤn. Engliſcher Commiſſarius an ge⸗

dachtem Hofe / wegen des Fuͤrſtenthums Orange ,
den Koͤnigl. Franzzoͤſiſchen Miniſtris Pompone
und Torcy zu verſtehen gegeben / daß S . Koͤn. Maj .
von Groß⸗Britannien eine rechtmaͤſſige Prætenſion

und Vorrecht auf das Fuͤrſtenthum Neufchãtel haͤt⸗
ten / und hofften alſo / S. Koͤn. Maj . von Franckreich
wuͤrden ſich mit dieſer Sache nicht weiter bemuͤhen:
Ingleichen hatte der Printz von Carigaan wegen an⸗

noch anhaltenden Geruͤchts von Anſtellung einnes

Tribunals / worin von den Gerechtſamen der beyden
ſtreitenden Partheyen ſolte gehandelt / und die Sache

entſchieden werden / kurtz vor der Ankunfft der Her⸗
togin bey offtgemeldten vier Canrons eine Prote -

ſtation eingeben laſſen / dahin lautende : Daß nach⸗

dem Se . Durchl . Sich vermoͤge Dero Gebluͤths und

der dem Fuͤrſtenthum Neufchatel bey vier hundert
Jahren im Schwang geweſenen Grund⸗Regeln be⸗

rechtiget hielte / nach dem Tode der Hertzogin von Ne⸗

mours , als jetzigerrechtmaͤſſigensouverainenRegen⸗
tin derſelbenin gedachtemFuͤrſtenthum zu ſuccedli⸗

ren / hingegen verlauten wolte / daß jemand der Præ⸗

tendenten ſich bemuͤhe/ einigen Vertrag zu erhal⸗
ten / umb ſich in ſeinem prætendirten Rechte Deſto
feſter zu ſetzen / und ſolches den Rechten des Gebluͤhts/
der natuͤrlichen Ordnung aller rechtmaͤſſigen Suc⸗

ceſſionen / auch den Rechten und Gewohnheiten des

Fuͤrſtenthums außdruͤcklich zu wieder lieffe ; auch
kein Vertrag oder Accord / unter was prætext oder

Namen es auch ſeyn moͤchte/ ehe und bevor die Stelle

vacant waͤre/ ohne Sr . Durchl . offenbahrenNach⸗
theil koͤnnte gemachet werden ; als haͤtte man der

Nothwendigkeit zu ſeyn erachtet / gegen Sie die

Hn . Deputirte ſichzu erklaͤhren/ daß mankeinen der⸗

gleichen Vertrag oder Accord voreinigen Ptæten -

denten an die Souverainitaͤt von Neutchätel zuge⸗

ſtehen oder darein bewilligen koͤnnte / daß man auch

zu Ihnen des Vertrauens waͤre/ daß nichts wuͤrde

unternommen werden / ſodem Jribunal des Landes /
als welches allein auf erfolgeten Todesfall das Recht

haͤtteuͤberdie rechtmaͤſſige Anfoderungen Sr. Durchl .
zuerkennen / zuwieder waͤre; wie Sie dann auch er⸗

ſuchet wuͤrden / ſolches ihren Principalen zu wiſſen
zu thun . Den 20. Mart . funden ſich auch die Her⸗

tzoge von Lesdiguieres und Villeroy ein / welche

gleichfalls der Hertzogin Parthey hielten / jedoch nach

ihrem Tode die Succellion prætendirten . Den

21 . Mart . fam auch der Frantzoͤſiſche Abgeſandte de

Puiſieux von Solothurn an / und trug der Herto⸗
gin vor / was maſſen ſein Koͤnig ungern vernaͤhme /

daß Sie ſich ſuchte in der Souverainitaͤt zuconſer⸗
viren / da Sie ihm doch ein anders / nachdemn er Ihr
erlaubet nach Neufchatel zureiſen/ verſprochen haͤt⸗
te : Se . Maj blieben dabey / daß man dem Rechte

zwiſchen beyden prætendenten den Lauf unparthey⸗
iſch laſſen ſolte ; ſolte ſolches nicht geſchehen / ſo wuͤr⸗

de Se . Maj andere und Ihr nichtgefaͤllige Ordres
Ihm zuſchicken / und dergleichen .

Solcher geſtalt war nun ein groſſer Zuſarmenffuß
63

der Menſchen / von allerhand Partheyen zu Neut .

chatel , deren jede auch die Befoͤrderungihres Inter⸗
eſſe bey dieſem Fuͤrſtenthum / ſo etwan 50000 ,

Rthl . dem Oberhaupte einzutragen pfleget/ Ihr an⸗

gelegen ſeyn ließ / und hielt der Frannoͤſiſche Abge,
ſandte in zweyen abſonderlichen Wirths⸗Haͤuſern
zwey offene Tafeln / der Printz von Conti vier / die

Hertzogin von Nemours auf dem Catteel zwey biß
drey / wobey es dann an unterſchiedene Raiſonne .

mens uͤber dieſe Sache nicht fehlete .

Ob mun wol der Printz Conti ſich bißher ſehr be⸗

müͤhet hatte / daß die vier Cantons ein unpartheyi⸗
ſches Fribunal durch Deputirte aus ihren Mit⸗
teln errichten moͤchten/ umb uͤber ſeine und der Her⸗
tzogin Rechte zu dieſem Fuͤrſtenthum zu erkennen / ſo
wolte es ſich doch zu keinem Erfolg davon anlaſſen ;
Er hatte auch durch den Ritter Angouleme anden

Magiſtrat der Stadt ein Schreiben geſchickt/ umb
eine deutliche Antwort zu geben / ob man in ſeiner
Strittigkeit mit der Hertzogin erkennen wolte oder

nicht / wie er dann ſolches von dem erſten Anfan⸗
ge ſeiner Dahinkunfft gethan haͤtte ; welche aber

antworteten / daß ſie vermeinten ihre vorige Ant⸗

wort wuͤrde dem Printzen gnug geweſen ſeyn / wel⸗

cher ſie auch nichts zuzuthun wuͤſten / als daß ſie
ſolches den Staͤnden / wann ſie rechtmaͤſſig wuͤrden

verſammlet ſeyn/ vortragen wolten / jedoch ſollte er

ſich verfichern / daß nichts darin wuͤrde geſchloſſen
werden / ſo den Grund⸗Regeln und Freyheiten des

Landes nicht gemaͤß ſeyn wuͤrde. Der Rath ſchrieb
auch an viel erwehnte vier Cantons , nicht zuver⸗

ſtatten / daß ſie ihrer Vorrechte moͤchten beraubet

werden / ſondern ſich an den Inhalt der von allen

Zeitenher auffgerichteten Alliance zu halten . End ,

lich aber ergieng den 25 . Mart . von der Regierung
und Stadt⸗Rath ein vollkommener Schluß / dahin
lautende / daß weil der Hertzoginvon Nemours recht⸗

maͤſſig in Dero Souverainitaͤt gehuldiget / und Sie

ſo wol in / als auſſer Landes nun gantzer fuͤnff Jahr
her / vor eine Souveraine Fuͤrſtin und Regiererin
des Landes waͤre erkannt worden / man kein Tri⸗

bunal , umb Sie in ihrer Poſſeſſion zu ſtoͤhren/
ohne offenbahren Nachtheil der Grund⸗Geſeßze des
Landes / und abſonderlich der Vorrechte und Pri -

vilegien der Stadt zugeſtehen koͤnne : Wogegen
der Printz Conti zwar ein Memorial an die De⸗

putirte der vier Cantons abgehen laſſen / aber oh⸗
ne ſonderlichen Eflect , nachdemmahl ſie begriffen
waren voneinander zu ſcheiden ; Es ward auch

die Proteſtation , ſo der Ritter von Angoule-
me ehedeſſen wider die Huldigung derHertzogin / und

mit Unterſchrifft ſeines Namens / Carl Anton
Ludwig von Valois , Ritter von Aneoulemeein⸗

gegeben hatte / durch offentlichen Druck bekannt ge⸗

machet / ſo aber auch keine Veraͤnderung in dem

nunmehr gemachten Schluß verurſachet / nach
dem bekannt war / daß man ihm bey der Huldi⸗

gung Anno 1694 . ſchon eine Gegen oder Kepro⸗
teſtation entgegen geſetzet hatte .

Nichts deſtoweniger beſtund der Printz Conti
darauff / daß ein Tribunal zu Unterſuchung die⸗

ſer Sache moͤchte auffgerichtet werden / ſchickte auch
zu dem Ende ſeinen Secretarium nebſt cinem

Schrei⸗
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Schreiben an die Cantons Lucern / Friburg und

Solothurn / welches aber keinen Effect hatte ; Es

hatte ſich auch eine Confeederation von ungefehr

achtzig Perſonen hervor gethan / welche von des
Printzen Conti Parthey waren/ undſich unterſchrie⸗
ben hatten / daß ſie der Meynung waͤren / daß ſich
dannoch gezieme ein Tribunal auffzurichten / umb

in der Hertzogin und des Printzen / Sache zu ſpre⸗
chen ; Und war darauff den Officierern der Ju⸗

ſtitz befohlen / nach den Perſonen ſodieſer Con.
fœderation beygethan waͤren / zu inquiriren ;

Dieſe aber gaben ſich bey der Regierung von ſelb⸗

ſten an / und verlangten gehoͤret zu werden /

ſo auch fuͤnffen derſelben in Namen aller zu

ſprechen erlaubet vard : Worauff ſie vortru⸗
gen / daß ſie die jenige waͤren / ſo die Allo -

ciation unterſchrieben / und waͤre nicht noͤthigge⸗
weſen / daß ſie ſich deßhalb Muͤhe gemachet haͤtten .
Es waͤre den Privilegien der Binger nichtgemaͤß /

daß man wieder jemand aus der Buͤrgerſchafft In⸗

quiſit - on anſtellete / ohne vorhergehende Keſolu⸗

tion aus der Regierung / nachdem man vorher die

Urſachen davon angezeiget haͤtte / welches dißfalls
waͤre unterlaſſen worden . Sie haͤtten dieſe Aſlo -

ciation gemachet / nicht wegen eintger abſonderli⸗
chen Urſachen / ſondern der gemeinen Sache hal⸗
ber / weil ſie aus des Frantzoͤſiſchen Abgeſandten
Schreiben vernommen / daß er im Nanen des Koͤß⸗

nigs ein unpartheyiſches Tribunal verlanget / umb

des Printzen von Conti Prætenſion zu unterſu⸗
hen / dahergegen die Regierung eine Antwort ge⸗

zeben / wodurch man ſich geweigert haͤtte ihn zu

oͤren / welches er als eine Weigerung ſeines Ra⸗
hes auffgenommen : Und haͤtte gleichwol der

Rath in weit geringern Begebenheiten die Buͤrger⸗
ſchafft zuſammen fordern laſſen / umb ihr Gutach⸗
en zu vernehmen / haͤtte es alſo auch wol in dieſer
Sache thun moͤgen / als welche eine von den wich⸗

tigſten waͤre / ſo den Eltat betreffen koͤnnte : Ver⸗

langten alſo bey ihren Privilegien geſchuͤtzetzu wer⸗

den / und nicht zuverſtatten / daß ſie darin gekraͤn⸗
cket wuͤrden .

Dieſes aber ward durchgehends uͤbel auffgenom⸗
men / geſtalt dann nicht allein der Rath und das

groͤſte Theil der Buͤrgerſchafft zu Neulchãtel , ſon⸗
dern auch Rath und Gemeine der Graffſchafft Wal⸗

agin , vermittelſt einer beſondern Declaration ſo⸗
thaner Errichtung eines Lribunals widerſprochen /
in dem ſie die Frau Herzogin vor ihre Souverai -

ne Princeſſin erkannt und angenommen / und da⸗

her ſich gar nicht gezieme nun erſt ihre rechtmaͤſſige
Regierung uͤber dieſe gande in Zweiffel oder Ditput
zu ziehen / waͤre auch wider alle ihre von vielen lan⸗

gen Jahren her uͤbliche Landes⸗Gewonheiten : Wel⸗
che Declaration auch in allen Gemeinen dieſer
Graffſchafft oͤffentlich verleſen / und hernach der

Hertzogin den 27 . April . vorgetragen ward . Auch
ſchrieb der Canton Bern an den Printzen Conti ,
was maſſen ſie vernommen haͤtten/ daß einige ihm
zugehoͤrige Perſonen einen Anſchlag gefaſſet haͤtten/
auß ihrer eigenen Autoritaͤt ein Neues und unge⸗
woͤhnliches Tribunal , in der zwiſchen ihm und der

Hertzogin ſchwebenden Strittigkeit / zum Nachtheil

den ludtcatur atiffzurichten / und koͤnntenſie zwar

ſolches kaum glauben / haͤtten aber dannoch in An⸗
ſehen der Wichtigkeit der Sache / und des zubeſor ,
genden gefaͤhrlichen Erfolgs ſolches an ihn gelangen
wollen laſſen umb ſeine Autoritaͤt dargegen zu
ſtellen in Erwegung daß dergleichen Thaͤtligteit
wider Sr . Majeſtaͤt Erklaͤrungen lieffe / und zu of⸗
fenbahrer Kraͤnckung der Freyheiten und Gerecht ,
ſame der Staͤnde des gantzen Landes / auch Ver⸗
nichtigung der geſchehenen Huldigung der Hertzogin /

welche ſie doch auch erkannt haͤtten/ gereicheten / mit⸗

hin auff eine Zerſtoͤhrung der allgemeinen Ruhe und

Friede des Landes hinauß lauffen wuͤrden : Waͤ—
ren alſo des Vertrauens / Se. Durchl . wuͤrde De⸗
ro bekannten Genero ſitaͤtnach / dergleichen unrecht⸗
maͤſſigen Anſchlaͤgen etlicher wenigen parciculier⸗
Perſonen nicht Raum geben/ ſondern ſie vielmehr.
verhindern helffen,

den Koͤnig von Franckreich / darin Sie gegen den .
ſelben bezeuget / daß Sie allſtaͤts gefliſſen geweſen

oder die Gedancken / ſo Se . Mañ . Iht dißfalls eroͤff.
net haͤtte/ zu begehen : Sie haͤtte auch ſtille geſchwie⸗
gen / ungeachtet man ſich unterſchiedener und unge⸗
woͤhnlicher Plactiquen bedienet Ihre Unterthanen
zu Neufchatel von Ihr abwendig zumachen / und
Sie dem Printzen Conti zuzufuͤhren : Sie haͤtte
aber auß der Bezeigung des Ambafſadeurs Puiſi -
cur ſo viele wahr genommen / daß man Sr . Maj .
eine uͤbele Impreſſion von Ihrer Bezeugung muͤſte
beygebracht haben : Koͤnte jedoch derſelben nicht ver⸗

Man ſahe auch ein Schreiben der Herzogin 40

nichts wieder die natuͤrliche Wege der Gerechtigkeit //

Neufchatel ſich zuſammen
dern Unterſchrifft in faveur deſſelben Sich ange.
maſſer / ihre Unterthanen mit Sr . Maj . Namen
und Waffen zu ſchrecken geſuchet / daß nemlich St .
Maj . Trouppen die Haͤuſer derjenigen / ſo ſich
nicht unterſchreiben wuͤrden / verbrennen wuͤrden /

woͤhnlichen Mittel / ſo die Geſetze und Juſtice wieder

chen / und verhoffete Se . Maj .
ſten Beyfall geben .

Noch eins war/ ſo der Printz / und ſeineBeyſtim⸗
mige zu ihrem Vortheil zu gebrauchen vermeyneken :
Es war nemlich der Herr von affry ehedeſſen Gou -
verneur der Souverainitaͤt von Neutchätel gewe⸗
ſen/ aber An . 1694, . von der Hertzogin erlaſſen wor⸗
den : Dieſem fiengen die von des Printzen Parthey
wieder an den Titul eines Souverneurs zu geben ;
der Frantzoͤſiſche Abgeſandte ſchrieb auch den 2. Maj .
an Ihn / daß er Koͤnigl. Oldre bekommen haͤtte/
Ihm zu wiſſen zu thun/ daß / dafern der Printz Con -
ti von Ihm verlangen ſollte die Staͤnde zůberuffen /
umb von ſeiner Erætenſion zu urrheilen / Se . Maj
damit zufrieden waͤre . Und der Printz Conti ſchrieb
gleichen Inhalts an den Canton Friburg und andere /
daß Ihm der Koͤnig verſtattet haͤtte / ſich an den

Herrn von Atfry , als den eintzigen und wahren
Gouverneui des Eſtats von Neufe hate zu addres -
ſiren / deſſen er ſich auch / als des eintzigen bequemen

wuͤrde ſolchem ſelb.

der den Staͤnden des Landes von Natur gebuͤhren W

nung koͤnnte gebracht werden / bedtenen wuͤrde ; ver⸗

hoffte /

eges/ wodurch alles wieder in ſeine natuͤrliche Ord⸗

halten / daß die Parthey des Printzen Conti nach
vernommenem Schluß der Regierung und Stadt

gerottiret / einer beſon ·

gedrauet / und wuͤrde daher genoͤthtget ſich der 3•
ſothane Unordnung an Haͤnden gaͤben/ zugebran⸗

1699 .
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Geſand⸗

Hertzogin
von Ne -

mours ,

chatel .

Engelläͤnd.

ter uͤbergibt
vorttehender Schtveißeriſche Cantons / zu Neufchatel angekom ⸗
Strittigkeit

i f˖

Wege gaungeſmen/ der auch ſo fort den r . Maj . Namens jeztge ·
Wiemmoris . dachter Sr . Maj . an die Hertzogin/ den Printzen

ſien an dle Conti , und die Staͤnde von Neufchatel einige Me⸗

den Printz

3 mahliger Gouverneur der Grafſchafft Neufchatel
die Stände
von Neuf .

hoffte/ der Canton wuͤrde eine ſo rechtmaͤſſige Keſo⸗

jution nicht unbilligen / u. ſ . w.

Inzwiſchen aber war der Herr Hervart , S .
Koͤn.

Maj . von Groß⸗Britannien Abgeſandter an die

moriĩalien uͤbergab/ desInhalts ; Anldie Hertzogin :

Daß er auß gewiſſen an die vier Cantons abgelaſſe⸗
nen Briefen erſehen / daß der Herr von Affty, ehe ,

begriffen waͤre / auf Verlangen des Printzen Conti
die Staͤnde derſelben zuſammen zu beruffen : Haͤtte

ſich alſo genoͤhtiget befunden / ſich anher zu begeben/
und Namens Sr. Koͤn. Maj . von Groß⸗Britannien

dieſem Vorhaben zu wiederſeßen / anbey nicht zuver⸗

ſtatten / daß bey Lebens⸗Zeiten der Fr . Hertzogin

nichts moͤchte vorgenommen werden / die Prætenlio⸗

nen belangende / ſo von unterſchiedenen auf dieſes

Land moͤchten vorgeſtellet werden ; Und verhoffte
er / indem Se . Maj . allſtaͤts darzu helffen wuͤrde/
daß Sie in der Polfellion , worin Sie jetzo waͤre/
nicht moͤchte beunruhiget oder ſonſten etwas wieder

die Rechte und Freyheiten des Landes vorgenommen

werden / daß ſolches Ihr der Fr . Hertzogin nicht un

angenehm ſeyn wuͤrde.

An den Prinzen Conti : Es wuͤrde Sr . Durchl .

nicht unbewuſt ſeyn / was maſſen Se . Koͤn. Majeſt .

von Groß ⸗Britannien einiges Recht auff die Graf

ſchafft und dero prætendirende dande haͤtte/ſolches
auch durch Dero Miniſtres den Koͤnigl. Franzzoͤſi ,

ſchen Gevollmaͤchtigten bey den Ryßwickiſchen Frie⸗

dens ⸗Tractaten zu wiſſen thun laſſen / die Ausfuͤh⸗

rung Dero Rechten aber / indem dieſes Land aus⸗

druͤcklich in den Friedens⸗Tractaten mit begriffen

waͤre/biß nach dem Tod der Hertzogin von Nemours ,

als welcher vor fuͤnffJahren in dieſer Souveraini⸗

taͤt gehuldiget worden / atisgeſezet / umb die Ruhe und

Frieden dieſes Landes deftomehr zu verſichern . Nach⸗

dem aber Se . Maj vernommen / was maſſen ſich

einige Bewegungen wegen der Prætenſion . ſo Se ,

Durchl . daran machte / erhoben/ ſo haͤtte ſelbige De⸗

ro intereſſe gemaͤß zů ſeyn erachtet/ durch Dero Mi⸗

niſtres denen Frantzoͤfſchen Minifttis von Dero

Rechlen auf dieſe Souverainitat nachdrückliche Ke·

monſtration thnn zu laſſen/ in Hoffnung / daß Se .

Aller⸗Chriſtl. Mʒaj. eine genaue Unpartheylichkeit in

dieſer Sache beobachten / und den Staͤnden / als den

wahren Richtern / darinn vollkommene Freyheit laſ

ſen wuͤrde / wann ſelbige nach dem Tode der Herno⸗

gin deßhalb ein Ausſchreiben thun wuͤrden / hielten
auch billig zu ſeyn/ daß Se . Durchl . Dero Præten⸗

ſionen alsdann gleich andern Intereilirten vorſtel⸗
len moͤchte. Dis Verſicherung / ſo die Miniſtres

Sr . Aller⸗Chriſtl . Maj . von Franckreich von Dero

Unpartheylichkeit gegeben / waͤre ſo klar und deut⸗

lich / daß Se . Maj . von Groß⸗Britannien haͤtte bey
Dero Stillſchweigen verbleiben koͤnnen/ biß eine be⸗

queme Zeit zu Vorſtellung Dero Rechte wuͤrde ge⸗

kommen ſeyn / Sr . Durchl . aber des Printzen bißhe⸗
riges Vorhaben / bey Lebzeiten der Herzogin ein Tri -

bunal oder Rechts⸗ Banck zu beruffen / verbuͤnde

Ihn / Krafft von Sr . Koͤn. Maj . habenden Ordre /
Sr . Durchl . vorzutragen / daß Se . Maj . dieſe Art

von Zuſammenruffuns nicht anders halten koͤnte

als eine Sache / ſo Dero Rechten nachtheilig / den

Geſetzen und Gewonheiten des Landes zuwider / und

ein Mittel / Frieden und Ruhe aus dem dande zu trei⸗

ben / waͤren. Verhoffeten alſo / Se . Durchl . wuͤr⸗

den hlerauff reflexion nehmen ꝛc.

Andie Staͤnde des dandes : Nachdem man ſaͤhe/
was einige Monate her bey ihnen vorgelauffen / ſo
haͤtten die Ordre und das Untereſſe ſeines Princi -

palen Sr . Koͤnigl. Maj. von Groß⸗Britanmien nicht

verſtatten wollen / laͤngerzu ſchweigen / und waͤte

Ihnen nicht unbekannt / was maſſen Sr . Mapeſt
Niniſtti bey den Ryßwickiſchen Friedens⸗Tractaten
den Koͤnigl. Frantzoͤſiſchen Miniſtris zuverſtehen ge,

geben / daß Se . Maj. ein Recht zu dieſer Souverai⸗

nitaͤt haͤtte / die Fortſetzung deſſelben aber biß nach

dem Todeder Hertzogin von Nemours ausſetzen wol⸗

ten ; in welchem Abſehen auch Se . Maj . ſich bißher
nicht weiter melden wollen / dieweil Sie geſehen/ daß
Sie Dero gedachtes Recht durch ihre der Staͤnde

weiſe Reſolution , ſo ſie bey waͤhrendem Lauff der

Sache genommen / ohne einiges Nachtheil biß auff
eine andereZeit ausſtellen koͤnnte / umb es alsdann

mit mehrerm Nachdruck bekannt zu machen . Nach⸗
demmal aber der Printz Conti durch den Herrn von
Affry , ehemaligen Gouverneur des Landes / jezo

ein hohes Gerichte oder Tribunal auffrichten und

zuſammen ruffen wolte / da doch derſelbe keines we⸗

ges Recht oder Macht dazn haͤtte / ſo haͤtte er ſich

nicht entbrechen koͤnnen / zu Bewahrung derRech⸗

te Sr . Maj . ſich ſelbigem zu widerſetzen ; Er waͤre

auch des Vertrauens / ſie die Staͤnde wuͤrden in Be⸗

hertzigung Dero eigenen Zuſtandes nicht geſtatten/
daß ſolche Errichtung oder Zuſammenruffung zu

Kraͤfften kaͤme/ indem daraus nichts anders als eine

unwiederbringliche Vernichtigung der Geſeße / Ge⸗

wonheiten und Freyheiten beydes des Landes und der

Stadt / folgen / die natuͤrliche Jurisdiction der

Staͤnde verworffen / und die Ruhe und Frieden/ wel⸗
che Sie bißher ſo ſorgfaͤltig bewahret / verſtoͤret wůr⸗

de . Es haͤttenauch Se . Maj . zu Verſicherung die.

ſes Frledens die Stadt und Graſſchafft Neutchaiel

in dem RyßwickiſchenFrieden mit begreiffen laſſen ;

Und wuͤrden ſie im ůbrigen aus den Aemoualen /
ſo er der Herzogin und dem Printzen Conti uͤbergen

hen / Sr . Maj . intention und Meynung mit meh⸗

rerm erſehen / und ſolches alles in mehrere Erwe⸗

gung nehmen .
Hlerauff ließ die Herzogin den 2. Maj . durch ih autpolt

ren Canzler den Herrn Pelitpierre dem Herrn Wfen den
geſandten antworten / Sie haͤtte mit ſo viel Freudedlemous F

als Erkaͤntnuͤß die obligeante Zuneigung / ſo Se . 1

Koͤn. Maj , von Groß⸗Britannien zu Ihr und den

Wohlſeyn Ihres Landes truͤgen / vernommen / und

waͤre erfreuet / daß dieſe GelegenheitIhr an Haͤnden

gaͤbe/ vor jederman zu bezeugen/ was maſſen Sie ge⸗

gen die Perſon Sr. Majeſt. allen moͤglichenEhren,

Reſpect und Eſtim truͤge / auch abſonderlich dem

HerrnAbgeſandten / dem Herrn Hlervatt , aus vie ,

len Urſachen verbunden waͤre. Der Prinz von dußin
Conti ließ den 10 . Maj . durch den Herrn Mau -fun 80
branche antworten / daß nachdemmal in des Herrn Coui⸗

Abgeſandten Memorial unterſchiedene Handlungen
enthalten waͤren/ Er nicht in dem Stande geweſet/
darauff zu antworten / ehe bevor Er von dem K oͤnigl.

Fran⸗
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Frantoͤſiſchen Hofbeſſere Information und neue
S empfangen ; ; hielte aber doch nicht davor /

daß es ſeinen Rechten nachtheilig ſeyn wuͤrde / wann

Britannien mit Fortſeßung ſeiner rechtmaͤſſigen
Prætenſion auff Neufe bätel etliche Tage lang ein⸗
gehalten . Er haͤtte geſtern durch einen Courrier
von Hofe Ordre bekoinmen / umb ſich zu Sr . Maj .

in begeben/ jdennoch gut gefunden/ dem HerrnAb.
geſandten zu antworten / daß er nicht glauben koͤnte/
daß Se . Koͤn. Maj . von Groß⸗Britannien / wann

Sie von ſeinen Rechten gnugſam informiret ſeyn

ſolten / dem Weg Rechtens / dem Er zu Ausfuͤhrung

ſeiner Sache folgete / ſich entgegen ſetzen ſolte : Der
Printz reſervire ihm auch / Sr . Maj die hierzu noͤ⸗

chige Stůcke / umb ſelbige voͤllig zu uͤberzeugen / kund

zu machen : Proteſtire hierbeneben/ daß der jetzige
Stillſtand ſeiner Rechts/Procedure Ihm hinkuͤuff⸗
tig nicht zum Nachtheil gereichen / oder der Poſſel

ſion , in welcher ſich die Hertzogin befuͤnde / einige
autoritaͤt beytragen oder geben ſolte / wolte auch wi⸗

der dieſelbe ſowol als dero Nutzung und Gebrauch /
als waͤre es Dero Eigenthun / in beſter Forme Rech⸗

tens proteſtiret haben . Im uͤbrigen wuͤrde Se .

Durchl . das jenige / ſo Ihm von Sr . Koͤn. Majeſt
von GroßBritannien / als vor welche Er einen ſon⸗
derbaren Keſpect truͤge / zu Haͤnden kaͤme / der Ge⸗

huͤhr nach wiſſen anzunehmen .
Den folgenden Tag hat auch der Stadt⸗Rath zu

Neufchatel ſeine Antwort dem Herrn Abgeſandten
übergeben / daß ſie ſich nemlich zum hoͤheſten ver⸗

oflichtet hielten / Sr . Koͤn. Maj . von Groß⸗Britan⸗
nien demůthigſten Danck zu ſagen/ daß Sie die Stadt
und Grafſchafft in den Ryßwickiſchen Friedens⸗
Tractaten miteinzuſchlieſſen beliebet/ undzwatin Ab⸗
ſehen/ datnit ſelbige dergeſtalt in Ruhe und Sicher⸗

eit verbleiben moͤchte / und wuͤnſchten davor Sr .

Maj hertzinniglich alles erwuͤnſchte Wohlſeyn vor

Dero geheiligte Perſon / und beſtaͤndige Gluͤckſelig⸗
keit in Dero glorieuſen Regierung : Nicht weniger
danckten Sie / daß Se. Maj . Ihre Stadt gewuͤrdi⸗
get haͤtte / Ihr bey gegenwaͤrtigenConjuncturen
Dero Gerechtſame auff die Souverainitaͤt von

Neufchätel anzubefehlen : Und weil die Stadt
Jeufcbãtel unſtrittig das Recht haͤtte / der dritte

Stand in den Ober⸗Gerichten der drey Staͤnde zu

ſeyn / ſelbige auch die natuͤrliche und rechtmaͤſſige
Rechte in den Diffetences die Souvetainitaͤt belan⸗

gende waͤren/ ſo baͤten die vier Burgertmeiſter / Rath
und Gemeine der Stadt Se. Majeſt. demuͤthigſt/ zu
glauben / daß wann gemeldtes Ober⸗Gericht ſechs
Wochen nach Ableiben der Frau Hertzogin von Ne⸗

mours wuͤrde gehalten werden / daß ſie alles beſt⸗
moͤglichſt beytragen wuͤrden / uͤber alle die Præten .

ſionen / ſo alsdann vorkommen moͤchten/ ein der Ge⸗

rechtigkeit auffs genaueſte gemaͤſſes Urtheil abzufaſ⸗
ſen ; Weil ihnen auch die Bewahrung der Privi -

legien und Freyheiten der Stadt Neufchatel anver⸗

trauet waͤren / als wuͤrden ſie auch mit allem Fleiß
Sorge tragen / daß den Fundamental . Geſetzen und

Gewonheiten des Staats von Neufchätel kein Ein⸗
griff weder gegenwaͤrtig noch zukuͤnfftig geſchehen
moͤchte : Auff welchen Fuß ſie dann auch bey gegen⸗

waͤrtigem Lauff der Sache ihre Conduite zu richten

getrachtet haͤtten/ auch ſolches abſonderlich unlaͤngſt

durch die Melures ſpuͤren laſſen / ſo ſie bey vorge⸗

habter Errichtung eines andern hohen Gerichts / als

des rechtmaͤſſigen / bezeiget/ indem ſie ſolchem vorzu⸗
kommen / und dafern man darauff haͤtte beſtehen wol⸗

len / alle bequeme Mittel dawider anzuwenden be⸗

dacht geweſen : Sie haͤtten auch in ſolchem Abſehen
den Schluß gefaſſet / in eine Atlociation mit allen

andern Gemeinen dieſes Stands zu treten / ſo auch
vor wenig Tagen vollzogen worden / und lebeten fol⸗
gends der Hoffnung / daß die Geſetze / Gewonheiten
und Freyheiten des Landes dergeſtalt auff einen fi⸗
chern Fuß geſetzet / und die allgemeine Ruhe wieder⸗

gebracht / und mehr und mehr befeſtiget wuͤrde wer⸗

den : Baͤten / der Herr Abgeſandte wolte ſolches Sr .

Koͤn. Maj . zu wiſſen thun / und Dieſelbe dero tief⸗
feſten Ehrerbietung und vollkommenen Kelpects / ſo
ſie gegen einen ſo groſſen Koͤnig truͤgen/ verſichern .

Gleich wie nun in dieſer Antwort zum Theil ent⸗

halten / alſo war es auch in der That an dem / daß
Se . Koͤn . Maj . von Franckreich dem Printzen Or⸗

dre gegeben/ ſich wieder nach Pariß zu verfuͤgen/ und
zwar bezeuget / daß Sie mit ſeiner Oonduite wohl
zufrleden waͤren/ jedoch davor hielten / daß bey gegen⸗

waͤrtigem Zuſtand der Sachen zu beſorgen waͤre/ daß
ſie nicht ohne Auffſtand wuͤrde koͤnnen geendiget / ſeine
Perſon aber dadurch all zu bloß geſtellet werden / und

moͤchte Er indeſſen ſich aller Mittel mit proteſtiren
und ſonſten gebrauchen / die Er zu Behauptung ſei⸗
ner Rechte dienlich zu ſeyn erachten wuͤrde. Unde

reiſete hierauff der Printz / der nun zum andernmal

in Erhaltung auswaͤrtiger Laͤnder / ungeachtet aller

auffgewandten groſſen Unkoſten / ungluͤcklich war /
den 11 . Maj . fruͤhe Morgens zwiſchen 3. und 4 .

Uhr wieder fort / wobey ihm zu Ehren 6 . Canonen

geloͤſet wurden ; Der Stadt⸗Rath hatte bey dem

Abſchiede ſich entſchuldiget / daßman Ihn nicht nach
Wuͤrden / wie man wol gerne haͤtte ſehen moͤgen/
tractiret haͤtte/ auch Ihm eine gluͤckliche Reiſe und

Ankunfft zu Pariß gewuͤnſchet / welchen Er aber

laͤchlend geantwortet : VMous oublie ? 1 heureux

retour , Ihr vergeſſet die gluͤckliche Wiederkunfft .
Er ließ aber dennoch etliche Tage hernach / umb zu

bezeugen / daß Er bloßdes Koͤnigs Befehl zu gehor⸗
ſamen / nicht im geringſten aber deßhalb einigen
Nachtheil in ſeiner Prætenſion zu leyden/ durch den

Herrn de Mars , ſeinen Secretarium , den vier Can⸗

1699 .

Printz von
Lonti reiſet

wieder auff
Pakiß .

Deſſen art⸗
liche Ant⸗
wort/ ſo er
beym Ab⸗
ſchied denen
Deputirten
der Stabt
Neufchä -
tel gegebel.

Hinterlaͤſſet
tonen eine Schrifft einhaͤndigen/ des Inhalts : Die

Grafſchafft Neufchatel kaͤme Sr . Durchl . dem

Printzen von Jonti zu / vermoͤge Teſtaments des

letzten Souverainen daſelbſt / des Hertzogs von Lon⸗
gueville : Er haͤtte ſich auch dahin begeben / umb

allda Poſſeſſion zu nehmen / die Hertzogin von Ne⸗

mours aber / welche es zur Ungebuͤhr beſaͤſſe / haͤtte
ihn via facti vermittelſt einiger Thaͤtlichkeiten dar⸗

an verhindert : dann ſie haͤtte die rechte Bediente ab⸗

geſetzet/ oder vielmehr durch ihr unrechtmaͤſſiges Ver⸗

fahren ſie in ihren Bedienungen verhindert : Sie

haͤtte auff eine eriminelle Weiſe wider die jenige
Verfolgungen angeſtellet / die ſich vor die Rechtliche
Verfahrungen erklaͤret/ und ſie durch Bedrauungen

ein ſchrifft⸗
liches
Manifeſt .

geſchrecket. Sie haͤtte Kriegsvolck in die Grafſchafft
und Stadt Neufebatel eingefuͤhret / und unterhal⸗
ten / zuwider den Freyheiten des Landes : Sie haͤtte
ſich dieſer Gelegenheit bedienet / umb nicht allein ſich
dem Vornehmen des Printzen von Conti zu wider⸗

Theatri Europæi XV . Theil . Kkkk ſetzen/
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ſetzen/ ſondern auch eine Acte von Allociation von

allen Corporibus der Stadt unterſchreiben laſſen/
wobey ſich auch die Regierung / ſo ſie auffgerichtet ge⸗

habt / befunden / umb ihre wiewohl nichtige Huldi⸗
gung im Stande zuerhalten / gerade als wann ſolche
Actus den Titel von Souverain naͤhmen odergaͤben:
das Vorhaben dieſer Allociation waͤre nichts neues

geweſen / aber ſie waͤre zu einer freyern Zeit einiger
Maſſen vernichtiget worden . Ob auch wol der Printz
von Conti Macht gehabt haͤtte/ Gewalt wider Ge⸗

waltzuſtellen / ſo haͤtte er nichts deſtoweniger / nach⸗

dem er dem Koͤnig verfprochen / daß ſo viel an ihm
waͤre / er den Weg von Gewalt vermeiden wolle /

ſich deſſen entſehen / umb den Staat / deſſen recht⸗

maͤſſiger Souverain er zu ſeyn ſich erachtete / in kei⸗

ne Unruhe oder Auffſtand zu ſetzen ; Er haͤtte auch
in Erwegung des freundlichen Erſuchens der Al -

lüirren / die Vollfuͤhrung ſeines Raths wohl aus⸗

ſetzen wollen . Solcher geſtalt nun haͤtte er / nach⸗
dem ihn der Koͤnig zuruͤcke geruffen / jedoch damit

deſſen Rechte in keinerley Weiſe moͤchten gekraͤncket
werden / von demſelben Erlaubnuͤß bekommen / kei⸗

nen Fleiß zu ſpahren / ſich auff allerley Weiſe mit

Proteſtationen und andern Rechts⸗Mitteln / zu

conſerviren / beſagten Cantons aber ſolches zuwiſ⸗
ſen zuthun / nicht Umbgang nehmen koͤnnen.

Die Hertzogin von Nemours bekam auch Or⸗

dre wieder zuruͤcke zu kehren / und hatte der Koͤnig

u⸗ ihr geſchrieben / daß Er / gleich wie Sie Ihn durch

ihre Schreiben verfichert / daß Sie ſeinen gegebe⸗
nen Ordres nachleben / und nichts ſeiner Inten⸗

tion zuwider vornehmen wuͤrde / alſo Er auch nie

gezweiffelt / daß Sie nicht ihre Gedancken ihrer Ge⸗

burt gemaͤß fuͤhrenſollte: Jedoch weil vor jetzo Urſa⸗
chen anſchienen zu beſorgen / daß zu Neufchatel der⸗

gleichen Unordnungen entſtehen moͤchten / welche
in ihrer Macht nicht ſtehen moͤchten ſie gnugſam zu

daͤmpffen / ſo haͤtte Er der Nothwendigkeit zu ſeyn
erachtet / mit ſeiner Autoritaͤt zwiſchen beyden zu

treten / umb alle Thaͤtlichkeiten / als welche Er ſo
wohl dem Printzen von Conti als ihr verbothen
haͤtte/ zu verhindern 3 Und haͤtte Er demnach an

den Printzen von Conti geſchrieben / daß er zuruͤ⸗
cke kommen ſollte / wollte alſo / daß ſie ebenfalls / ſo
bald ſie dieſen Brieff empftenge / zuruͤcke gehen/ und

ſich zu ihm verfuͤgen ſollte / angeſehen dergeſtalt al⸗

len zu Neulchatel zu beſorgenden Unruhen mit ei⸗

nein mahl vorgebeuget wuͤrde. Weil ſie aber auch
viere auß den Gerichts⸗Bedienten abgeſetzet haͤtte /

dieweil Sie ſich vor offtgedachtes Tribunal erklaͤret

haͤtten / umb des Printzen von Conti Recht zu un⸗

terſuchen / der Koͤnig aber ihr ſchon einmal wiſſen
laſſen / daß Sie ſelbige wieder einſetzen ſollte/ Sie her⸗
gegen einige Memorialen an Ihn geſchicket / umb
Ihn von dieſer Sache voͤllig zu in kormiren ; So

begehrte Er nunmehr zum andern mahle / daß Sie

nicht allein die von Ihr abgeſetzte Bediente in den

Stand / worin ſie vor Ihrer Dahinkunfft geſtan⸗
den / reſtituiren / ſondern auch alle Verfolgungen
und Proceſſe wider die jenige / ſo ſich vor ein un⸗

partheiſch Kribunal , die Angelegenheiten des Prin⸗
tzen Conti belangende / erklaͤret haͤtten / auffheben
ſollte : Sie haͤtte Ihm geſchrieben / daß niemand

f6clangenwärelalldlewellaber vermoͤge Jyhres Schrei⸗

bens vom 10 . April . einige dieſer Mißhelligkeiten
halber gefangen geleget worden / ſo waͤre gleicher
maſſen ſeine Meynung / daß ſelbigen ihre Freyheit
ſollte wieder gegeben werden : Erwarte Er alſo Zel
chen Dero Gehorſamns und Unterthaͤnigkeit / wo⸗

von Sie ihm Verſicherung gegeben haͤtte/ und gleich
wie Er uͤberzeuget waͤre / daß Ihre Bezeigungen
mit ihren Worten uͤbereinſtimmen wuͤrden / alſoſol,
te ſie auch nicht zweiffeln / die Wolgewogenheit / ſ
Er zu ihr rruͤge/ zugenieſſen .

Begab ſich alſo die Hertzogin von Nemours

gleichfalls von Neufebätel , und langete den 14 .
Junii mit einem praͤchtigen Gefolge zu Pariß an /

hatte auch den 20 . darauff bey Sr . Koͤnigl . Maj.
Audience , von welcher ſie ſehr vergnuͤget zuruͤcke
kam : vernahm aber ungerne / daß der Printz von
Conti einen Arreſt auff alle dero Laͤndereyen und

Einkommen geleget haͤtte / aus Urſachen / weil ſie
ihm / vermoͤgeAbſchieds vom 8 Decembri . leßt ver⸗

wichenen Jahres / eine Summe von ungefehr
120000b . ſchuldig waͤre / dahergegenſie darthat /
daß ſie krafft der Erbſchafft von Madame de Guiſe ,

mehr dann fuͤnff biß ſechsmahl hundert tauſend
Pfund an ihn zu fordern haͤtte.

Aber eine andere Sache that ſich zu Neufchatelſomden
hervor / welche dem erſten Anſehen nach von gerinMöhlulg
gerem Belangen / aber von einem groͤſſern GefolgeNeuſchl.
war / als man wol zu Anfang vermeinet gehabt zrelwenen
Es war der erſte Prediger / oder Dechant der an /feines dur

dern Prediger zu Neutchätel /Namens Cirard,n ,
vor etlicher Zeit von dem Kirchen⸗Rath abgeſeßetGirald.
worden / alldieweil ihn eine Dienſtmagd beſchuldi⸗
get / daß ſie von ihm geſchwaͤngert worden / wel⸗

che aber nachmahls / wie ſie Gelegenheit gefundenzu
entkommen / in die Graffſchafft Burgundien ge⸗

fluͤchtet/ und daſelbſt ihre Auſſage / womit ſie die⸗

ſen Girard beſchuldiget / wiederruffen hatte/ wor⸗
auff die Herzogin von Nemours zu dreyen unter —

ſchiedenen mahlen an den Rath zu Neufchätelre —

ſcribiret / daß ſie gedachten Girard wieder in ſeine
vorige Stelle einſetzen moͤchten / der Rath hinge⸗
gen und das Miniſterium wollten ſich nicht darzu

verſtehen /mit Vorwenden / wiewohl in gantz lub⸗

miſſen Worten / des von dem Girardl an die gan⸗

tze Kirche gegebenen allzugroſſen Aergernuͤß. Die⸗

ſer aber wuſte die Sache dergeſtalt zu fuͤhren / daß
nicht nur auch der Printz von Conti vor ihn ſchrie⸗
be / ſondern es ſchickte auch der Marquis de Pui .

ſieux auff Koͤnigl. Ordre , ein bedrauliches Schrei⸗

ben an die von Neufchatel , des Inhalts / daß Se .

Koͤnigl. Maj . der Hertzogin von Nemours haͤtte
wiſſen laſſen / daß dafern ſie in ihrer Stadt nicht
gnugſamen Nachdruck haͤtte / den Prediger Girard
ſo fort wieder einzuſetzen / Se . Majeſtaͤt ihr mit ſei⸗
ner Milißz an Haͤnden gehen wolte / umb ſie zum

Gehorſam zu bringen / auch dafern der Herr Mon—
tet , als datnahliger GOuverneur , nicht Nachdruckf
gnug haͤtte / einen ſolchen Gouverneur ihr benen/
nen wuͤrde / ſo Ihre als Souverainin daſchſtOroe
ſchon zum Etlect bringen ſolte : Sie haͤtten auch
nichts anders zuerwarten / dafern ſie ſich laͤngen

weigern / und den Girard nicht wieder einſetzen/ i
ö

Kommet zy
Pariß an /
Undhat

Audientz
beym Kh⸗
nig.

was wider ihn vorgegangen / caſſiren wuͤrden : Man

waͤre auch gaͤntzlich entſchloſſen keine fernere A
wendungen in dieſer Sache anzunehmen / nach

II . . . dem⸗
=
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demmahl alles / ſo ſie bißher vorgebracht/ gnugſam
wiederleget worden / und alſo unnoͤthig waͤre etwas

davon zu wiederholen / wie dann auch deßhalb Se .

Majjeſt . ihm befohlen / ihmhiervon nichts weiter vor⸗

zutragen / wolte demnach eine politiye Antwortvon
thnen gewaͤrtig ſeyn / umb ſolche Sr . Majeſtaͤt zu

hinterbringen . Dieſes nun gleichwie esdie von

Neufchatel in nicht wenige Bekuͤmmernuͤß ſetzte /

alſo haben ſie alſobald zwey Deputirte nach Zuͤrch
und Bern abgefertiget / umb die Sache mit ihnen in

Rath zuſtellen / ingleichen dem Engliſchen Abgeſand —
ten / Herrn Hervatt , der ſonſten begriffen war von

dannen zu gehen / davon part gegeben und erſuchet /

dieſer Sache zum Beſten in der Nachbarſchafft von
Neufchatel zu verbleiben : ſie ſchickten auch nach

gepflogener Rathſchlagung mit denen zu Bern ihre
Deputirte nach Solothurn zu dem Frantzoͤſiſchen
Abgeſandten/ unnbIhm zu remonttriren , daß Gi —

rard nicht / umb daß er von des Printzen von Conti

Parthey geweſen waͤre/ ſondern wegen ſeines unor⸗

dentlichen Lebens waͤre abgeſetzet worden / daß auch

ſolches von dem Miniſterio , als welches die Erkaͤnt⸗

nuͤß in Kirchen⸗Sachen fuͤhrete/ geſchehen / umb die

Kirchen ⸗Diſciplin zu unterhalten . Daß auch die

Hertzogin von Nemours , zwar Souveraine Fuͤrſtin
zu Neufchätel waͤre/ aber keine geiſtliche Jurisdi -
qtion haͤtte/ ſondern ſolche den Staͤnden und dem

Canton Bern zukaͤme! : Wogegen aber der Abge⸗
ſandte einwandte / daß es noch dahin ſtuͤnde /wem

die Kirchen⸗Jurisdiction zukaͤhme/ daß auch der

Proceſs mit dem Girard keine Kirchen⸗Sache waͤ—

re / ruͤckte Ihnen dabey vor / daß ſie ungehorſame
Leutewaͤren / und wuͤrde der Termin von drey Wo⸗

chen/ den er Ihnen ſetzte / bald verflieſſen / wiederho⸗
lete dabey die in ſeinem Schreiben gefuͤhreteBedrau⸗

ungen : Dieſe hergegen bahten / daß er den Termin

noch auf andere drey Wochen außſetzen moͤchte/ umb
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lebet haben : Und haͤttendie Evangel. Cantons diezu

Neufchätel durch ihre Rathgeben dazu angehalten /

ſo wuͤrdenSie jetzo nicht vonnoͤhten gehabt haben/ vor

Sie Vorbitte einzulegen / welche Vorbitte jedoch/
weil ſie unnoͤthig waͤre/ Se . Maj . ſehr ungern ſaͤhe
und waͤre verſichert / daß die Cantons ſelbſt / ob Sie

ſchon vor die Neufc hateler baͤhten / die Unbefugnuͤß
davon erkenneten . Se . Maj . waͤre auch gnugſam
informiret / daß die Keligion , welche die Neufchä⸗

teler vorwendeten / nur ein eiteler prætext waͤre/
ihren Haß und Zorn wieder den Girardl außzuſchuͤt⸗
ten / wiewohl nun dazu keine Zeit mehr waͤre / ſon⸗
dern es muͤſte derſelbe wieder eingeſetzet werden / umb

Sr . Maj ſchuldige Satisfaction darin zugeben .
Und waͤre ſolches nicht allein billig / ſondern denen

zu Neufchätel gantz noͤthig / in dem da ſolches nicht

geſchehen ſollte / er beyden l ' rætendenten verſtatten
wuͤrde/ ihr Recht / ſo Sie gegen die zu Neufchätel

haͤtten/ weiter fortzuſetzen / alldieweil dem geſchehe⸗
nen Verſprechen kein Gnuͤgen geleiſtet worden : Je⸗
doch hoffeten Se . Maj . daß die Cantons die zu Neuf⸗
chãtel in ihrer Hartnaͤckigkeitnicht ſtaͤrcken / ſon⸗
dern vermittelſt ihrer klugen Rathſchlaͤge anhalten
wuͤrden/ dasjenige / ſo ſie ſchuldig waͤren / ins Werck
zů richten . Hierbeneben beſchwerete ſich der Abgeſandte
in ſeinem Schreiben / daß die Evangeliſche Cantons

ſolche Leute verſtaͤrcketen / welche nichts thaͤten/ als

was ihnen ihr Eigenſinn eingaͤbe/ und ſollte man

billig die Sache der Religion und Caprice unter⸗

ſcheiden ; gab auch zugleich zu verſtehen / daß es et⸗

was frembde waͤre / daß die Cantons / ſo mit Neut⸗

chatel nicht in Alliance ſtuͤnden/ ſich dennoch die⸗

ſer Sache annaͤhmen. Wolte alſo der Koͤnigin Al⸗

lewege in dieſer Ihm nicht zugehoͤrigen Souverai -

nitẽ ſeine Oberherrſchafft blicken laſſen / und denen

ſonſten freyen Staͤnden Ziel und Maſſe geben / was

inzwiſchen ein beyden Partheyen anſtaͤndiges Mit /

tel auszufinden / welches er endlich bewilliget / doch

nicht ihrenthalben / ſondern in Abſehen auf die Evan⸗

geliſche Cantons / welche die Beſchaffenheit dem Koͤ⸗

nige nachmals vortragen koͤnten / wiewohl er ſchon
wuͤſte / daß keine Veraͤnderung in der Koͤnigl. Keſo⸗

Iution erfolgen wuͤrde. Inzwiſchen hatte ſich Girard

laſſen diſponiren / daß er von ſelbſten ſeines Dienſts
ſich begeben wollte / nur daß er noch zweymal in

der Kirche predigen moͤchte/ und hernach mit einem

Dienſt auf dem Lande verſehen wuͤrde ; der aber

ſtracks des andern Tages wieder zuruͤck trat /mit Vor⸗
wand / daß die Sache nicht mehr in ſeinen Haͤnden
ſtuͤnde/ ſondern muͤſte es gehen laſſen / wie es Sr .
Maj , gefallen wuͤrde. Nicht lange hernach uͤber⸗

ſchickte der Franzoͤſiſche Abgeſandte die Koͤnigl . Ant⸗

mit ſeinem eigenen Schreiben / derer Inhalt dahin

re Ruhe wiedergegeben / indem er die beyde Præten⸗

denten / ( welches zugleich zu verſtehen gab / daß er

Prætendenten erkennen wollte ) zuruͤcke gefodert :
Die Ruhe auch nicht beſſer koͤnnen befoͤdert werden /

0
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wort vom 15 . Nov. zu Marly datixet / vergeſellet

gegangen : Daß Sr Maj . denen zu Neufchatel ih⸗

keine andere als die Hertzogin und den Printzen als

als daß verſprochẽ worden daß niemand / ſoeinem von

beyden Theilen anhienge / durch das andere Theil ſolte
beunruhiget werden / und haͤtte der Koͤnig verhoffet / dem ward das in Käyſerl . Dienſten bißher geſtan⸗
man wuͤrde ſolchem an Seiten der Schweißzer nachge⸗ dene Schweitzeriſche Burckoͤliſche Regtment aufge⸗

ſie thun ſollten ; die ſich auch ſo weit erſtrecket / daß
der von der Hertzogin vor dem eingeſetzte Gouver -

neur Montet muſte erlaſſen werden / und die Her⸗
tzogin an deſſen Stelle einen andern / den Herrn
Molignon einſetzen/ zu welchem jedoch beydes Sie
und die zu Neufc hatel ein nicht geringes Vertrauen
ſetzten 3 die Hertzogin ſelbſt aber bekam auch
bald hernach Orare nach Colomiers , einem vonih
ren Land⸗Guͤtern / zwoͤlf Meilen von Pariß ſich zu

begeben. Wovon wir bey dem Anfange der Ge /
ſchichten des folgenden Jahres mehr ſehen werden .

und mehr/ als Sie vermoͤge der mit dieſer Crone ha⸗
benden Alliance Urſache gehabt / gegen die Alllüirte

agiren laſſen / mithin zur Keliſtence groſſe Unko⸗
ſten verurſachet/ umb nun der Caſſe wieder in etwas

zu Huͤlf zu kommen /ſo ſolte die vom Hauß Oeſter⸗
reich ihnen vergoͤnnete Zoll⸗Freyheit der Waaren /
doch nur auf zwoͤlf Jahr / aufgehoben werden Naͤchſt

Kkt ſaget/

1699 .

Was ſonſten die Schweitzeriſche Cantons insge/ Schweiße.
ſumpt belanget / ſo waren dieſelbe bey den jetzlgenſiſchen⸗
Friedens⸗Zeiten ſowohl an dem Frantzoͤſiſchen alsſnicht100
Kayſerl . Hofe nicht zum Beſten daran / indemn Ihr . beſten einge⸗
Kaͤhſerl. Maß . Ihnen vermittelſt Schreibens zufchnierent
Gemuͤthe gefuͤhret/ was maſſen Sie der Erb⸗Ver⸗Käbpſerl .
einigung zu wieder / die Schweitzeriſchen Lrouppensszendoön
den gantzen letzten Krieg in Frantzoͤſiſchen Dienſten / Hof .
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1699 ſaget worauff die meiſte Cantons ihren Hauptleu⸗

ten gemeſſene Ordre zugeſchickt / ihre Compagnien

nicht zu trennen / ſondern ſie mit aller Ordnung

wieder nach Hauß zu lieffern / und hat der Kaͤyſerl.

Geſandte Baron de Neveu , auf der zu Baden im

Monat Julio gehaltener allgemeiner Verſamm⸗

lung der Herrn Cantons etliche Commiſlarios

verlanget / umb mit denſelben zu conkeriren . In⸗

gleichem wolte man ihnen wegen annoch uͤberall

waͤhrender Theurung keine Fruͤchte zukommen laſ⸗

ſen/ wogegen auch die Butter / und Kaͤſe⸗Handlung
mit den Kaͤyſerl. Erblanden geſperret worden . Es

entſtund auch zu Conſtantz einige Ungelegenheit / in⸗

dem einige Buͤrger von Appenzell zu Lindau etwas

eibung
5

des vorigen Jahres geſehen / eine groſſe Anzahl derſ 16
Frantzoͤſſchen Retugies und ſamt denſelben die Re⸗

5

formirte Waldenſer in den Evangeliſchen Cantous

angelanget / und durch ein ſolch groſſes in viel tau

ſend Menſchen beſtehendes Volck die Theurung da⸗

ſelbſt ſehr uͤberhand genommen / ſo war man bedacht/
hierinn Rath zu verſchaffen / und ward im Janua .
rio dieſes Jahrs zu Arau eine Conference derRe⸗

formirten Cantons gehalten / und darinn geſchloſ⸗
ſen/ weil ſie unmoͤglich dieſelbe laͤnger halten koͤnn,

ten / ſie weiter fort zu ſchaffen/ jedoch ſolten ſie noch

biß in den April geduldet/ auch inzwiſchen an ande·
re Herrſchafften wegen ihrer Unterhaltung bewegli⸗
che Recommendations : Schreiben abgelaſſen wer/

Korn vor ihre Haußhaltung gekaufft / und indem

das Schiff von dar wieder nach Hauſe fahren wol⸗
den / den Krancken aber und Alters wegen Unver⸗

moͤgenden ward zu bleiben verwilliget / welchem nach

Koͤntgl. Daͤniſch —

len / von der Kaͤyſerl. Garniſon zu Conſtantz ange⸗ ſie dann den Rhein herunter in unterſchiedenen

halten worden / umb das Schiff viſitiren zu laſſen / Teutſchen brovincien / auch zum Theil in Holland

auff deſſen Verweigerung die Kaͤyſerl. Soldaten auff und Engeland ſich nieder gelaſſenz jedoch veranlaſ⸗

die Appenzeller Feuer gegeben / drey davon todt ge⸗

ſchoſſen / die meiſten bleſſirt / und drey davon gefan⸗

den Frucht Paß aus dem Elſaßgeſperret ; jedennoch

an jeden Canton eine Pention von dem Koͤnige er⸗

langet : Der Herr Puilieux uͤberreichte auch das neue

RNeglemeut wegen reducirter Verpflegung der

Schtweitzeriſchen Voͤlcker in Franckreich / wovon in

denGeſchichten des vorigen Jahrs gedacht worden :

welches auch / ob es gleich den vorigen Capitulatio -

nen ziennlich zuwider / dennoch die mehrere Cantons

ratificiret / in Hoffnung / anderwaͤrts beſſere Con⸗

ditiones zu erlangen / wie dann auch die Baſeliſche

1 eputirtezuStraßburg von dem Marquisd Unel-
les erlanget / daß ihnen 9000 . Saͤcke Frucht aus

dem Elſas / und 10000. Saͤcke / ſo ſie in der Pfalt

gekalfft / ſind paſſiret worden .

Weil auch / wie wir gleichfalls in den Geſchichten

Sengeſ , EEn 23. 18. Eebr. hat der Koͤnigl . Frantzoͤ
Niſentt ſlſche Abgeſandte Comre de Chamilly , von
Einzug . deſſen Ankunfft in den Geſchichten des vori⸗

gen Jahres gemeldet worden/ ſeinen oͤffentlichen Ein⸗

zug gehalten nachdem man wegen des Cerimoniels

bey der erſten Vilite ſich vereiniget / und der Koͤnigl.
Daͤniſche Hof zwar dabey verblieben / daß Se Koͤꝛ

nigl . Maj . bey Dero Unpaͤßlichkeit einen Abgeſand⸗
ten wol im Seſſel empfangen koͤnten/ jedoch ſolte dem

Abgeſandten auch ein Stul gegeben werden .

Medaile Den 5 . April als an Sr . Koͤnigl. Majeſt . Ge⸗

100 burtstage / ließ der Herr Graf von Guͤldenloͤv eine

burkstag Med - iſle ſchlagen / da auff einer Seite Sr. Koͤnigl.
Gndenee, Maj . Bil nüͤß/ mit der Beyſchrifft : Utinam non

geſchlagen . Poflet mori und unten die Jahrzahl MDCXCIX .

F. April . Auff der andernSeite die Gottesfurcht

ſtehende neben einem Altar / in deſſen angezuͤndetes

Feuer ſie Wein gieſſet / mit der Umbſchrifft : Hæc

Cura , hoc Votum : und auff der Seite des Altars
Sr . Koͤnigl . Maj. Namen mit Buchſtaben / auch

unten des Stempelſchneiders / A. Meybus f.

Koͤnigliche Daͤniſche Geſchichte .

ſete der Canton Bern / daß 500 . Eamilien / ſo ſich

allſchon haͤußlich nieder gelaſſen / allda verblei⸗

gen genommen . ben ſolten .

licht weniger hatte man an Franzzoͤſiſcher Seite Die weitlaͤufftige Pifference mit dem Canton Dikkercn.

Schafhauſen wegen der Doͤrffer in der Grafſchafft ce de

Nellenberg ward durch den Herrn Hollander /Bin⸗

germeiſter der Stadt Schafhauſen nunmehr
Stande gebracht/ und wurden ſelbigeDoͤrffer ge

Erlegung der vor deme darauff vorgeſchoſſene

Summa /nebſt noch einem andern Stuͤck G

an die Kaͤyſerl. Cammer / gedachtem Canton auffl“
ewig uͤberlaſſen.

FVn den Cantonen Fryburg und Vern entſtun⸗ ungllen

eldes / Nebev / 57

den allerhand Ungelegenheiten durch die ſo genann . P ,ddekerJ

te Pietiſten / und wurden in dem Berniſchen zwey

Prediger / Muͤller und Gulli / deßhalb abgeſezet/ ein purg
Schultheiß / Roth / aber des Landes verwieſen / der

gleichen auch nachmals dem beruffenen Pieliſten

Roͤnig und andern geſchehen .

dern Koſtbarkeiten verehrete ; auff der einen Seile

war der Koͤnigin Bruſtbild und Titul : Charſ .

Amalia , D . G. Dan . Nor . V . G . Keg . unter der

Achſel /A. Meybus f. Auff der andern Seite der

Hebraͤiſche Name GOttes Jehova , rund umb mit

Stralen umbgeben / mit der Frantzoͤſ. Beyſchrifft:
Dieu pour mon partage , genommen aus dem

Pſalm XVI . F.

Braunſchweig⸗Wolffenbuͤttel Herrn Auguſti Wil⸗
helms Hochfuͤrſtl. Durchl . nachdem Sie vorher uͤberſhwag
Daͤnemarck mit Dero Frau Gemahlin nach Schwe⸗dilelmt

Elephanten⸗Orden verehret worden / und ſind Se . ae .

Durchl . der letzte geweſen / welchem Se . Maj . dieſen

Orden ertheilet .
Den 28 . Aug . fiel der Cron⸗Princeſſin / oder da⸗

mals ſchonerklaͤrten Koͤntgin / wie auch derKoͤnigl.
Prineeſſin Sophien Hedwig / Geburtstag ein / wor⸗

auff kleine / aber ziemlich dicke und ſehr ſchoͤne Me. ⸗

Den 28 . April . als Ihr . Maj . der KoͤniginGe⸗
burtstag / ließ Se . Koͤnigl. Maj . gleichfalls eine Me⸗

daillen geſchlagen / auff deren einer Seite der beyden

Durchl . Princeſſinnen gegen einander ſehende Bruſt

ſallleverfertigen / o Se. Maj. Ihr ſamt vielen an / bilder / Namen und Titul ſich befunden ; aüff der
andern

— —

Wolffen⸗

den / und von dar uͤber Kopenhagen wieder zuruͤcke deneli⸗
ö

. rirt,gegangen / von Sr. Koͤnigl. Maj , mit dem Koͤnigl. Hobeh

Im Monat Auguſto ſind des Erb⸗Printzen von
910

Punth,
Wiſauins
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Der Koͤnig 3985 3 ˖
Slbitkia . gwiſchen . und 5. Uhren / Se. Koͤnigl. Majeſtat
vusder“ /hriſtianus V. nach einer langwierigen Kranek⸗

gehet mui
Todt ab.

Ihme lucider 83
dlirt fein Antechambre der jungen Koͤnigin / und rieff

erhnedreymal guß :
0derich

Vie .

9g , ardern zwey Perlen mit der FranzoͤſiſchenUmſchrifft ;
Geſchichte.

La beauté & le merité les egales .

Hergegen ſind den 25 . Aug . 4 . Sept . Abends

heit / im 54 . Jahre Dero Alters Todes verblichen:
Der Tod ward bald darauff auß einem Fenſter des

Schloſſes publig gemacht/ mit den Worten : Der
Ronig iſt todt : Und verfuügete ſich hiernaͤchſt,

Graf Reventlau an eines von den Fenſtern der

Cange lebe Koͤnig Friede⸗

rich der Vierdte : Gleich darauff ward derſel⸗

be auch durch die Koͤnigl. Herolden / unter Pau⸗
ckenaind Trompeten⸗Klang / auff dem Schloß⸗

Platze als Koͤnig außgeruffen / mithin Oldre gege⸗

ben die Stadt⸗Thore zu ſchlieſſen / und die Militz
und Buͤrgerſchafft ins Gewehre kommen zu laſſen/
umb den Eyd der Treue an den neuen Koͤnig abzu⸗

ſtatten : Welches auch den folgenden Tag von den

Koͤnigl. Kron / und Hof⸗Bedienten / auch Krieges⸗
und See⸗Bedienten und allen Collegüs in der Koͤ—
niglichen Kelidence geſchehen . An welchem auch

Se . Majeſt . Koͤnig Friederich der LV. Dero erſten

Befehl an alle Dero Laͤnder und Unterthanen er⸗

gehen ließ / daß nachdem der hoͤchſte GOtt Dero

RKoͤnigl. Herrn Vater von dieſer Welt abgefordert/
Se . Majeſt . zwar nicht zweiffelten / daß ein jedwe⸗

der Dero lieben und getreuen Unterthanen ein

Chriſtliches und Pflicht/ ſchuldiges Mitleiden mit

Ihnen und Dero Koͤnigl. Erb⸗Hauſe haben wuͤr⸗
be rolten aber dennoch befohlen haben / und befaͤh⸗
len hiermit / daß inſonderheit die Ritterſchafft und

die vom Adel / ſonſten aber auch alle Dero getreue

Unterthanen / die des Vermoͤgens waͤren / und es

ohne thre ſonderbahre Beſchwerde thun koͤnnten /

ur Ehre hoͤchſtgemeldtenDero Koͤnigl. Herrn Va⸗

ers und zu Bezeugung ihres Mitleidens ſich / ihr

Geſinde und Bedienten / auff ein Jahr lang ſchwartz
kleiden ſolten . In den folgenden Tagen ward die

Konigl. Leiche / nachdem Sie zuvor balſamiret wor⸗

den / auff dem Koͤnigl. Audience Saal in gehoͤ
rigem Staat jedermaͤnniglich gezeiget/ von dar Sie

hernach den 26 . Octobr . in die Schloß⸗Kirche / un⸗

ter ein praͤchtiges Caſtrum Doloris gebracht wor⸗

den : Und ſtunden von der Treppe an / dadie Lei⸗

che herunter getragen ward / biß zu der Kirche auff
beyden Seiten die Pagen und Laqueyen mit weiſſen
brennenden Wax⸗Fackeln / und hinter denſelben zwey

Reyhen Granadiers von der Garde : Vor der Lei⸗

che her giengen die Groſſen des Hofes und Hof⸗Jun⸗
ckern / uͤber derſelben ward ein ſchwartzer ſamme⸗
ter Himmel mit Cronen bordliret und mit ſilbernen

Frantzen behangen / von den Cammerherren / und

die Leiche ſelbſt von Obriſten getragen / dieſer folge⸗
te der Printz von Heſſen / und nach demſelben die

Ritter der Orden : Wobey in der Kirche eine be⸗

wegliche Trauer⸗Muſick gehalten ward . Das Ca -

ſtrum Doloris ware ſehr praͤchtig / und verhielt
ſich damit beſage der hiervon in Druck gegebenen Be⸗

SenckwůrdigerCeſchichte.
PLangat aVLa , plangat orbls

ReglIs hVIVS InCLVtI
Chrlſtlaul fata nota

orbe VtroVISfVLęIDI :
ſpIrlt /s Vperna Læta

IVſt Vs & plIVs petlt :
LIqVIt artVs hæCqVe regna :

pLangat aVLa aC Incolæ

Zu den Fuͤſſen war das Kriegs⸗Bild Mars , und

auff deſſen Schilde dieſe Wort :

Divo Chriſtiano ,

Danorum Norvagorumque Monarchæ

Potentiſſimo ,

Qui Pace & Bello Maximus

Omnique eminens virtute

Eccleſiam juxta & Rempublicam
Per infinita in utramque merita

Æternum ſibi devinxit .

Patri Patriæ ,

Regum Optimo ,

Imperantium Benigniſſimo ,
Semper Pio ,

Semper Juſto ,
Poſuere hoc mœſtiſſima Regna

Anno MDBCXCIX .

Uunb die Leiche waren 4 . Pyramiden / auff de⸗

ren Spitzen die Stunde des Koͤnigl. Todes zu ſe⸗
hen / mit der Beyſchrifft : Herc ruit , at melior .

Unten aber an denſelben ſtunden des Koͤnigs Tha⸗
ten ; Als 1. Wilmaria expugnata , Anno 1675 .
d . 13 . Decembr . 2 . Gothlandia recepta , An -

n0 1676 . d. I . Maj . 3. In fugam averſa Sveco -

rum Claſſis prope Oelandiam , An . 4676 . d. 1.

Jun . 4 . Eteptum Svecis Vinnersburgum ,An.
1676 . 26. Jun . F. Captum Helſingoburgum ,
An . 1676 . d. 4. Jul . iterum 1678 . d. 27 . Jun .
6. Capta Landscrona , An . 1676 .d. 3. Aug . 7 .

Expugnata Chriſtianſtad ,An. 1676 . d. 15. Aug .
8 . Navali pugna ad Langelandiam devicti Sve-
ci , An . 1677 .d. I . Jun . 9 . In ſinujuxta Coa

gium debellata Svecorum Claſſis , A. 1677 . d.

1. Jul . 10 . Kecepta Marſtrand , A. 1677 .d. 23 .

Jul . 1t . Prælio ad Odewaldum victi Sveci &

recepta Jemptia , Anno 1677 . d. 28 . Auguſti
& d. 16. Scpt . 12 . Rugia recepta , An . 1677 .
d. T. Sept . & 1678 . d . 13 . Sept . 13 . Ratzebur -

gum expugnatum & exciſum An . 1693 . d. 21 .

Aug . 14 . Munimentum Holmeriæ dirutum An .

1697 . d. 4 . Jun. Auf der Rechten des Caſtri Dolo -

ris ſtund die Zeit / und dabeyh: Quam brevis eſt

ætas , ve oxque & plena laborum ] Auf der Lin⸗

cken der Tod mit der Senſe / mit den Bey⸗Worten :
Nil morti ſacrum eſt , ſceptra ipſa laceſſit . Fer⸗
ner noch 32 . Emblemata , welche alle zit erzehlen zu

weitlaͤuftig ; Bey des Koͤnigs gezogenem Namen

aber ſtunden die Worte : Vivit in pectoribus no -

ſtris ! Laudesque & gratias in perpetuum gemi -
na hæc adolebunt Regna ! Gloriam ipſius
omnia enumerabunt ſecula ! Vivit in Celis ]
Auf dem innern Schloß⸗Platze war ein Portal von

30 . Fuß hoch/ darauf die Pal las, mit der Beyſchrifft :
ſchreibungen alſo :

N 7 10 Æν 0 6
Verſe / ſo die Jahtzzhl 1699. enthalten :
Berſe ˖ Jaheazhl169 . enthalte

Zu den Haupten der Koͤniglichen Leiche waren Klage⸗Weiber / bey der einen ſtund Dania lugens ;
in einer Cypreſſen Crone folgende Chronologiſche bey der andern Norwegia plangens .

Virtutum exemplar in une . “ Ihr folgeten 2.

Bey einer

jeden ſtunde ein Schild / auf dem erſten eine gekroͤn⸗
Kkekk z te⸗

1699 .
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630 Beſchreibung Koͤnigl.
Daͤniſchſ .

te / aber einfallende Saͤule / mit den Beyworten :
Cecidit pretioſa columna ; auf dem andern eine

Hand / ſo mit einem Pinſel ein Bildnuͤß entwerffen

wolte / mit dem Beyſatz : Neleit mens anxia pin .

ei . Zwiſchen dieſen beyden war die Koͤnigl.
Leiche ) begleitet von der Gottſeligkeit und Gerech⸗

tigkeit / bey welchen geſchrieben : Hæc duxit , illa

tuebatur . Wobey auch dieſe Inſcription : Me -

moriæ perenn . Chriſtiani Quinti verè Chriſtia -

ni , Dan. Norv. Vand. Goth. &c . Monarchæ Au⸗-

guſtiſs . nune Divi : Religionis Orch , Stato -

ris , Patriæ Patris deſidetatiſſ . ut toga , ſic ſago

O . M. Pietatis & Juſtitiæ exercitio inelyti , me -

ritisque innumeris , ultra ſeculi hujus captum

oſitis , cœlo ac ſolo olim ac olim immortalis

§ . D . L. An den Saͤulen des Portals waren die

Wappen der Provintzen / ein jedes mit einem beſon⸗
dern Sywbolo erlaͤutert / als r . bey den z. Daͤni⸗

ſchen mit Hertzen umbſetzten Loͤben : Graros hem

Comites ! 2. Bey dem Norwegiſchen Leoparden mit

der gekruͤmmeten Helleparte : Hoſtis in adven -

tum . 3. Bey denen 3. Nordiſchen Cronen : Nanet

optima Cœlo . 4 . Bey den Gothiſchenauf 9. Hertzen
ſtehenden Lven : Sic heſtibus inſultandum . 5.

Bey dem Wendiſchen Drachen : Horridus atque

ccler . 6 . Bey den 2. Schleßwichiſchen Loͤwen: Sed

nunc auguſtum rumpitur hoc par . 7 . Bey deim

Holſteiniſchen Neſſel Blat : Hæcce manet repro -

bos . 8. Bey dem Stormariſchen Schwane : Ante

& poſt funera cantus. 9. Bey dem Ditmarſiſchen
Reuter : Tandem ſiſte gradum . 10 . Bey dem

Oldenburgiſchen Balcken ? In ſummas verſa co -

lumnas . 1 1. Bey dem Delmenhorſtiſchen Creutze :

In ſigno vicimus iſto . 12 . Bey dem Creutze des

Dannebrogs : Preinit hic , mox illa coronat .

Umb das gantze / mit dem Elephanten⸗Orden um⸗

gebene / und von zwey wilden Maͤnnern gehaltene
Wapen ſtunde : NTatus 1646 . d . 15 . April .
Denatus A. 1699 . 25 . Aug . Uber dieſes wa⸗

ren noch 6. Emblemata zu ſehen / als 1. Ein

Adler / ſo ſich der verfinſterten Sonne naͤherte/ mit

der Beyſchrifft : Olim multa aliter . 2 . Zwey

Welt⸗Kugeln / mit dem doppelten Geſichte des Jani ,

und den Beyworten : Unus non ſuflicit orbis .

3. Der Neyd begleitet von zwey Hunden / ſo die Son⸗

ne mit dem Koͤnigl. Namen anbelleten : O quam

temerarius auſus . 4 . EinMenſch / ſo mit einer

Hand Blumen in dem Garten abpfluͤckete / in der

andern ein Creutz hielte / mitden Worten : Cras aliis

eadem . 5. Ein LPharus oder Leuchte⸗Thurn mitten

in den Wellen / dabey : Hic omnibus fulſit .

6 . Die Reichs⸗Zierathen auff einem Tiſch : Sunt

hæc vix umbra futuri . Auff der oberſten Spitze

des Portals war ein Engel / mit den Worten : Sem -

per honos Kegis nomen Iaudesque manebunt .
Neben welchem noch zwey andere / die ſich daruͤber

freueten / mit den Umbſchrifften: Pietas huc du -

xcrit & fas . Fama ſuper æthera notus . Die

a bey Hofe præſentirren oben einen gekroͤn⸗
ten Todtenkopff / mit dieſen Worten: Hærc tandem

facies . Vor dem Schloßthor ſahe man das Bild

des triumphirenden Koͤnigs/ ſo die Reichs⸗Zierathen
mit Fuͤſſen trat / mit der Beyſchrifft : Nunc Diade⸗

ma vale , præſtant Regalia Cœli .

Den 2. Nov geſchahe die Abfuͤhrung der Koͤnigl .

Leiche nach Roſchild in das Koͤntgl . Erb, Begraͤb ,
nuͤß in folgender Ordnung :

Voran ritte eine Elquadron der Koͤnigl. Garde/

dieſer folgete der Koͤnigl. Futter⸗Marſchall zu Pfer⸗
de in einem Trauer⸗Mantel / welcher auff den Ecken
der Straſſen / da man durchzog / viel zweyloͤthigeGe⸗

daͤchtnuͤß⸗Muͤntzen auswurffe / auff derer einen Sei⸗

te ſtund des Koͤnigs Bruſtbild und Titel : Ohrilt . V.

D . G. Dan . Nor . Van . Got . Rex . Auff der an⸗

dern eine Pyramide , darauff oben eine Erns oder

Roͤmiſcher Todten⸗Topff / an welcher des Koͤnigs
verzogener Natne / und umbher : Memon iæ æterna

Opt . Princ , auff der Pyramide ſelbſt : N. 15

Apr . 1646 . Ob. 25 . Aug . 1699 . Regn . An. 29

unten E. C . D . 2. Nov . Hierauff neun und

dreyſſig Trauer⸗Caroſſen / alle von ſechs

Pferden gezogen / und jede mit neun biß zwoͤfff
Wachs ⸗Fackeln begleitet / worinn die Koͤnigl . Mi —

niſtri , des Koͤnigs natuͤrliche Kinder / der Hertzog
von Wuͤrtenberg / Printz von Heſſen / und Hertzog von

Holſtein ſaſſen. Ferner der Roͤnigl . Pagen
Hofmeiſter / mit vier und zwantzig Paͤgen zu

Pferde in langen Trauermaͤnteln. Dauͤn die Roͤ⸗
nigl . Academiſten zu Pferde . Weiter die

Boͤnigl . Heerpaucker und zwoͤlffTrom⸗

peter : Folgends zwantzig Trauer⸗Pferde
mit langen Decken behaͤnget/ vor dem Kopff und an

beyden Seiten ein Wapen einer von den Koͤnigl .

Provintzien habende / von zween Lieutenanes in lan

gen Maͤnteln gefuͤhret/ und gieng vor jedwedem ein

Hauptmann oder Rittmeiſter mit einer Standarte

her/ auff welcher eben das Wapen / ſo an dem fol⸗

genden Pferde zu ſehen gebildet war . Hierauff die

Freuden⸗Fahne mit einem weiſſen ſilbernen
Grund / und darinn befindlichem Koͤnigl. Wapen in

ſeinen Farben / ſamt dem Koͤnigl. Titel mit verguͤl
deten Buchſtaben / welche neun Perſonen getragen .

Die Blut⸗Fahne / von fuͤnff Perſonen getragen /
und noch eine kleinere mit einem weiſſen
Creutz / von drey Perſonen getragen . Der Boͤ⸗

nigl . Stallmeiſter von Harhauſen im Roͤ⸗

nigl. Harniſch auffeinem weiſſen pfer⸗
de / und mit einer weiſſen Plume koͤſtlich gezieret.

Zwey weiſſe Freuden⸗Pferde / mit weiſſen/
rothen / gelben und blauen Plumen , jedwedes von

ziwey Hauptleutengefuͤhret.Die groſſe Trauer⸗

Fahne / von ſieben Perſonen getragen . Drey

Trauer⸗Pferde / jedes mit dem Koͤnigl . Daͤni⸗

ſchen Wapen vor dem Kopffe . Funffzehen
Roͤnigl . Hof⸗Cammer⸗Junckern in

Trauermaͤnteln zu Pferde . Eln Obriſter mit

einem MarſchallsStabe . Die Voͤnigl. Lei⸗

che / wie ſie in dem Caſtro Doloris geſtanden/ un⸗
ter einem ſchwartz ſammeten Himmel / inwendig

mit ſilbernem Moor bekleidet / und mit ſilbernen Fran

ſen umbhangen / getragen von den Koͤnigl. Cammer⸗

Herren / ſo alle Grafen geweſen / der Wagen ward

von acht Trauer⸗Pferden mit langen Decken / und

das Koͤnigl. Daͤniſche Wapen vor dem Kopff habend /

gelogen . Der Hof Marſchall vonHaan
mit funffzehen Koͤnigl. Cammer⸗Junckern . Je⸗

gzige Koͤnigl . Maj . in Begleitung der Tra⸗

banten Garde / auch Pagen und Laquaien / und Dete

Koͤnigl . Herren Bruͤder / Printz Carls
und Wilhelms Hoh . Hoh . welchezuſammen

— —
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Trauer⸗Decken gezogen worden / zur Seiten oben Den 19 . Decembr. ward dasgroſſe Schiff ſo/
ritte der Graf Alefeld / als erſter Cammer⸗nach einem andaͤchtigenGebet von dem Haupt⸗ Pre⸗
Herr : Den Beſchluß machte wiederum eine El . diger der Holms·Kirche / mit dem Namen Frideri⸗

duedcon von der Koͤnigl. Garde . Die Vurgerſchafft (cus dusbenennetworden in hoher Gegenwart
indeſſen ſtund im Gewehr / und gieng die Leiche ge⸗ Sr Koͤnigl . Maj . unter dem Schall der Hautbois ,
rades weges nach Roſchilde zuzSe. Koͤnigl. Maj . und dem Donner der Cano nen glůcklich vom Sta⸗
aber blieben nebſt Dero Herrn Bruͤdern uͤber Nacht pel ins Waſſergelaſſen / zu deſſenbenoͤthigter Schmie

zu Amack / und wohneten den folgenden Morgen rung bey dein Ablauffen allein 24 . Tonnen Talg
dem Einzug zu Roſchtlde ben. Die Leich⸗Predigtdarauf gegangen/ und weil dieſes ben gant ſchoͤnem
ware auß 1. KReg. II . V. I . 2 . 3 .4 gehalten / und undklährem Himmel geſchehen / ſo ſind darauf fol⸗
darauff die Leiche in das Koͤnigl . Begraͤbnuͤßhin/ gende Lateiniſche Verſe gemachet worden :

unter gebracht . Bey deren Außzug aus Coppen⸗ Cur effers , Neptune, caput ? cur Kole ,
hagen hatte der Chur⸗Brandenburgiſche Envoys , piras ?
der Herr Geheinne Rath und Baron von Viereck / Cur Mare turgeſcit ꝛ Eitque ſerena

an der Pforte ſeines Hauſes ein Portal præſenti - dies 2

ken laſſen / in welchein zu oberſt der Name Jeho - Ut ſpectent , FNIDERICE , tuam , faci -
vah mit Hebraͤiſchen Buchſtaben / naͤchſt dieſem antque beatam,
aber des Hoͤchſt⸗ſeel. Koͤnigs Bildnuͤß/ mitder Bey⸗ Sol , & uterqʒ Deum , Portus & i pſe ,
Schrifft : Huc fas pietasque reduxit . An bey⸗ Ratem .

pariter de tanto inſignia luctu . In jedem Fen - gegnet/ daß/ indemer durch die Stadt uhr / Ihm8 —— 8 0

dern aber der regierenden Koͤntgin Chifre zuſehen . nern befohlen / den Hut abzunehmen / man wolte
Uber des Koͤnigs Obitre ſtund : Virture duce , aber auch/ daß er heraus tretten und knienſollte / und
brudentia Comite . Uber der Koͤnigin : Eoe⸗wie er Sich deſſen geweigert / ſo ſtieß ihn ein Sol⸗
nore mox veſtro dabit hæc , quod demiturſ date mit einer Mulquete zweymal auf die Bruſt :

65757 Worůber er ſich dann bey dem Kaͤyſerl. Hofe hoͤchlich
Die bißher beſchriebene Trauer aberward noch zufbeſchwerete/ und bekam darnach der Graf von

Außgang des Monats Novemb . mit einer ander · Starenberg / Gouverncur von Wien / Ordre Ihm
waͤttigen Freude erſetzet / indem Ihr . Maj . die Koͤdſzu vermelden / daß er deßhalb voͤllige Satislaction
niginden 30. Nov. Morgens 1. Viertel nachr . Uhrfbekommen/ und der Soldat ernſtlich abgeſtraffet
mit einem Jungen Printzen entbunden ward / der werden ſolte : Ob nun wohl die Geiſtliche ſich der
auch noch den Nachmittag deſſelben Tages getauffet Sache annahmen / mitVorgeben / daß ein ſolcher/
und Chriſtianus genennet worden : Worauf man der vor die Ehre des Sacramentseyferte / nicht muͤ⸗
auch nachmals Medaillen geſehen / auf derer einen ſte als ein Delinquent geſtraffet werden : So be⸗
Seite ſich eine Koͤnigl .Cronebefunden / und darun⸗fahlen dennoch Ihre Kaͤyſerliche Majeſtaͤt/
ter Chriſtiaaus Regnorum Dan . & Norv . Heres. daß der Graf von Stahrenberg im Monat Oco -

Nat. 30. Nov. 1699. Auf der andern / in einem Lor⸗ bris Ordre ſtellen ſollte / daß dem Delinquenten
beer⸗Krantze ; Spes kelicitatis novi Seculi . In - hundert Stock⸗Schlaͤge ſollten gegeben werden:Als
gleichen ſahe man dieſe Chronologiſche Inſcri - es aber zur Execoton kam / und indeſſen viele

ption. Vorbitten vor ihn einlieffen / er alch ſchon eine
A. E . C . 1699 . zwey⸗monatliche Gefaͤngmuß außgeſtanden hatte /

Die 30 . Novembr . Stil . vet . ſo pardonnitte ihn der Reſident / mit Bezeugung
Die 10 . Decembr . Stil . nov , daß er Satisfaction gnug bekommen haͤtte / und

Qo noVVMeKorltVr ward er alſo loß gelaſſen .
noVIſeCVLISIDVsò .

CoLLIgVntVr aſtrls . Hollſtein⸗Gottorff Hochfuͤrſtl. Durchl . ſich imn

f D N 5 i . 7ro Freude / den Herrn Ober - Kammer⸗Junckern Geſchichten geſehen / ſo haben Se . Koͤnigl. Maj .
von Holſt / den Herrn Ober Hoff⸗ Marſchall von beydes zu Waſſer und Lande ſtarck armiren laſſen/Haan / den Herrn General Major Munck / den wovon die Geſchichten desfolgenden Jahres ein meh⸗
Herrn Staats⸗Raht Scheel / und den Derrn ſrers geben werden .

5 1Koͤnigl . Schwediſche Geſchichte .2 4 N

( SSE. Koͤnigl . Majeſt. zuSchweden hatten eben holm angelanget / und eine Zeitlang allda verhar⸗
Valls ein tieffes Einſehen in die Hollſteiniſcheſ ret / auch von dar aus unterſchiedene Schreiben ge⸗Miüißhelligkeiten / geſtalt dann des Herrnfſchickt / wie oben in den Hollſteiniſchen Geſchich⸗

Hertzogen von Hollftein⸗Gottorff Hochfuͤrſtl. Drl . ſten gemeldet worden ; Ingleichen haben Se . Ko —ͤ⸗
ſampt Dero Fr . Gemahlinden 20. Iun. zu Stock⸗ nigliche Maj an die Hohe Medliation und ſonſten

—Der1. — — — —— 2 — Derol

den Seiten waren die Churfuͤrſtl . Brandenburgif Sonſten war dem Koͤntgl. Daͤniſchen Keſiden - Sſget in .
Wappen / mit der Uberſchrifft : Nottta dolent ten zu Wien im Monat Augutto dieſer UInfall,heBüueen

2 74 33 . Reſidentenſter der Zimmer prælentirten ſich 2 . Saͤulen / auff das Sacrament ungeſehr begegnet / wobey er
dieſtegoſfen

zu⸗8 S Gagrgse : 71˙ ge .deren einem des regierenden Koͤnigs / auff der an⸗ Caroſſe zwar ſtille halten laſſen / auch ſeinen Die⸗serof

Weil auch die MißhelligkeitenztwiſchenSr . Koͤ⸗ Rißhellig⸗CVIVs feLICIsIVILSVCCessVs ex Ipsls Iniglichen Majeſtaͤt und des Herrn Herzogs von Haime
— ner marck und

Se. Koͤnigl. Mʒaj . haben auch zu Bezeugung De , vergroͤſſerten / wie twir zuvor in den Hollſteiniſchen Bolltein .

1in der Koͤnigl. Karoſſe ſaſſen / welche gleichfalls wie Marſchal von Lutzar / Amptmann in Laland / 1 1299%,
der Trauer⸗Wagen / von acht Pferden mit langen Rittern des Dannebrogs erklaͤhret .
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1699 . Dero intention in unterſchiedenen Schreiben eroͤff

net / nichts deſtoweniger aber Dero Trouppen nicht

allein in dem Holſteiniſchen ſtehen laſſen / ſondern

auch Sich in mehrere Verfaſſung zu Waſſer und

Lande geſetzet / welche Erzehlung ebenfalls biß in das

8
naͤchſte Jahr außgeſetzet bleibet .

00 Indeſſen gieng imMonat Febru ario tine Groß⸗
groſſe Ge⸗

ſandſchfft 1905

nacher Rofwobey der erſte Geſandte war der Hof⸗Canzzler /

Bat e Herr Bergenhielm / der andere der Lands⸗ Hoͤfding
5

Herr Lindenhielm / der dritte Herr Aſſeſſot Gothe /

ein Bruder des Barons vonLilienroth / Schwedi⸗

ſchen Ambaſſadeurs bey den

dens ⸗Tractaten . Die Præſente beſtunden in

10000 . Lothgearbeiteten Silbers / davon jedes r .

Rchl . gekoſtet . Sie hielt den 5. Aug. Ihren ſolen-
nen Einzug in der Stadt Moſcau / und hatte den

31 . 21 . Gctobr . die erſte Audlience , von derer

beyder Umbſtaͤnden und Erfolg wiralſobald bey den

hiernaͤchſt folgenden Moſcowitiſchen Geſchichten ein

mehrers ſehen werden .

Univerli . Den 28 . Aug geſchahezu Pernau die Inaugura -
tit zuPer . ſtiqn der Univerſitaͤt / welche von Doͤrpt dahin ver⸗

nanteean ſetzt worden / und ſchon von Koͤnig Carolo XI. vor⸗

7338 habens geweſen . Welchem Actui , Namens Sr .

Koͤn. Maj . Herr Graf Erich von Dahlberg Gou -

verneur uͤber Liefland und die Stadt Riga / auch

u Pernau beygewohnet.
Kaͤpſerl .
Geſandter
Graff von
Stahren⸗

berg ſtirbt
zu Stock⸗
holm .

Kaͤyſerl . Abgeſandte/ Herr Franciſcus , Graf von

Stahrenberg / Herr zu Thirnſtein ꝛe. Welcher vor

RN8
haben die Geſchichten des vorigenJah⸗

Voss mit dem Vergleich / ſo vermitelſt Sr .

CHoͤnigl. Majeſt . Hohen Autoritaͤt zwiſchen
den ſtreitenden Partheyen in Lithauen / den 20 . De -

cembris in dem Feldlager zwiſchen Lawno und

Pißzwit errichtet worden / beſchloſſen : zu welcher fer⸗

Atgeulcher
nern Fortſetzung nun weiter zu melden⸗ daß der Li⸗

Aoclnerf thauiſche Adel mit Sr . Koͤnigl. Maj . Conduite

ner Treu. wenig Tage nach Vollziehung gedachten Vergleichs /

durch die Deputirte von der Landſchafft Se Maj .

verſichern laſſen / daß hundert tauſend Hertzen und

hundert tauſend Sebel Ihnen zu Dienſte waͤren/
indem Sie Dero Freyheiten bey den bißherigen Un⸗

ruhen ſo kraͤfftig beſchuͤzet / mit dabey gefuͤgtem Me .

Einige def⸗morial , daß Se , Koͤnigl . Majeſt . Gnaͤdigſt geru⸗

Fel
Poſtu . hen moͤchte / zum wenigſten alle drey Jahre Sie mit

ata .
Dero Hohen Gegenwart zu verehren / den auffge⸗
richteten Vergleich zu coolirmiren / die vaciren —

de Stellen denen zum beſten zu vergeben / die es

durch ihre Bezeigungen verdienet haͤtten / ohne ſich

an gewiſſe kamilien zu binden ; Daß auch den Li⸗

thauern erlaubet moͤchte werden einen Secretarium

beſtaͤndig an dem Koͤniglichen Hofe zu halten / und

Sr . Majeſtaͤt ihre Angelegenheiten vorzutragen /
dem Woywoden von Marienburg aber unterſaget
wuͤrde / ſich mit keinen Lithauiſchen Sachen zube⸗

muͤhen ; und ferner / daß die jenige/ ſobey der lez⸗
ten Koͤniglichen Wahl den Woywoden von Lan -

cic beſchuldiget haͤtten / daß er an der Coafoede⸗

Beſchreibung

Geſandſchafft von 97 . Perſonen nach Moßcau / propheceyet/ indem er geſagt ; es duͤrffte dieſes wohl

Rißwickiſchen Frie· Statthalters in Nieder ⸗Deſterreich ꝛc. und feiner an ,

verordneter Canzler der nunmehrigen Oniverlitaͤt
Ryßwick / allwo Er beym Schluſe des Fres Friedens

De 2 1. Octobr .Den 31. 21. Ockobr ſtarb in Stockholln der
weiter nach Engeland / und noch ſelbiges Jahr wieder

Polniſche Geſchichte .

Konig ſei;· in dieſer Sache wohl zufrieden geweſen / und daher Anben als GOttes Statthalter auff Erden / den

Schwediſch/und Pohlniſche
ſhero ſchon etliche Jahre als Ambafladeur dafelbſt le⸗

lidiret / zu Anfang dieſes Jahrs aber nach Wien ge⸗

gangen / von wannen er vor kurtzer Zeit / uͤber Ham—
burg / ( woer bey 4. Wochen kranck gelegen ) wieder

nach Stockholm gekehret/ auch ſchon bey Sr . Ko .ͤ

nigl . Maj . und Koͤnigl. Hauſe / ſeine erſte Audientz
gehabt / bey welcher er aber ſich den Tod ſelbſt zuvor

ſeine letzte Rudlientz ſeyn / wie auch erfolget / maſſen
er bey der Tafel unvermuthlich kranck worden / und
bald darauf geſtorben . Er war ein Sohn / Graf
Contadi Palthaſari , von Stahrenberg / Kaͤyſerl

dern Gemahlin Catharina Franciſca , gebohrner
Graͤfin von Carriani ; und ein Stief⸗Bruder deß
durch die Beſchuͤtzung der Stadt Wien / in der gan⸗

zen Weltberuͤhmten Grafens Ernſt Ruͤdigers von
Stahrenberg .

Ingleichem verſtarb im Monat Decembr . Herrſdnget

Graf Carl Bonde , geweſener Elenipotentiatiu - ünn
bey den Ryßwickiſchen Friedens⸗Tractaten / und ein Lulle

eintziger Sohn des An . 1668 . verſtorbenen Reichs⸗
de lenff

Schameiſters / Guſtavi Bonde . Se . Maj . Koͤnig

Carolus XI . hatte Ihn zum Grafen / Præhdenten

des Commercien Rahts / und Hoff⸗Gerichts zu

Doͤrpt / auch 1695 . zum Reichs ⸗Raht gemachet /
ernenneten Ihn auch zurn Plenipotentia rio nach

ö1697 angelanget / und An . 1698 . als Geſandtel

zuruͤcke gegangen .

ration der Lithauiſchen Armee Schuld haͤtte / ſol
ches auff dem bevorſtehenden Reichstag beweiſen

/oden

den Geſetzen nach abgeſtraffet werden ſollten ; herge

gen Se . Majeſt . den Herrn Grafen Beichlingen ,
und Herrn General Flemming / wegen genomme —

ner vielen Muͤhe in Beylegung der letzten Unruhe it

Lithauen / auff gedachtem Reichstag recommen .

diren moͤchte/ umb das Indligenat zu bekommen ;

Tod des Herrn Bialozows raͤchen / Dero Teut —

ſche Trouppen nicht in der Geiſtlichen oder der

Cron Laͤndereyen einquartieren / dem Groß⸗Schar⸗

meiſter von Lithauen getwiſſe A ſliznationen bezah⸗

len laſſen / welche ihm vor dem von getviſſen Pro —

vincien dieſes Landes waͤren gegeben worden : Die

Auffſicht uͤber die Einkuͤnfften von der Koͤnigl . Ta

fel dem Groß⸗Schatzmeiſter dieſes Heryogthums an⸗
vertraten 3 auff einige Herren von olhigſen

und Samogitien Keflexion nehmen / indem ſie
Sr . Majeſt , groſſe Proben threr Treue haͤtten ſe⸗

hen laſſen / den Herrn Halcki wieder in ſeine Sta⸗
roſtey einſetzen / und endlich die den Geſeßen zutwi⸗
der geſchehene Ponationes einiger Land⸗Guͤter/ ſo

zu der Koͤniglichen Tafel gewiedmet waͤren/ wieder

einziehen .
Den 22,Januar . gab Se . Koͤnigl. Majeſt , demſPealhe

Koͤnigl. SchwediſchenAbgeſandten Baron Welling acdu

Audience , wobey Ste aber nichts abſonderlich re Saue
8 5 4 Geſandten

lolbiret ehebevor Sie des Reichstages Gutachten audeeh
daruͤber wuͤrden vernommen haben .

—

—
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Geſchichte .

Den 18. Febr. ward groſſer Rath gehalten / wel⸗

chem der Cardinal KadzſeSki , der Biſchoff von

Plocko der Caſtel ' an von Wilda und Samogi⸗
tlen / der Reichs⸗Marſchall / derReichs⸗Schatzmeiſter /
die Cantzler von Polen und Lithauen / und andere Se⸗

natoren des Reichs beygewohnet / welche Sr. Koͤn .

Maj . wegen des mit den Tuͤrcken getroffenen ſehr

vortheilhafften Friedens und guten Anfangs zu Stil⸗

lung der Unruhen des Reichs gratuliret / anbey fol⸗
gende Puncten abgefaſſet / daß nemlich Sr. Koͤnigl.
Maj . gefallen moͤchte / alle noch vorhandene Miß⸗

helligkeiten abzuthun ; gegen dem Ende des Maji
einen allgemeinen Reichstag zu Warſchau zu beruf⸗
fen ; die Benennung des Herrn Krowusky , Sta⸗

roſten von Chelm / zum Abgeſandten nach Conſtan⸗
tinopel zu gehen gut zu finden/ und ſolte ſein Gehalt
aus der gemeinen Schatzkammer bezahlet werdenz

die Benennung der Commiſlarien bey Evacuation

und Ubergebung der Veſtungen in Podolien / der

Ukraine und Wallachey / ſolten Sr . Koͤn. Maj . Dis⸗

poſition anheim geſtellet / jedoch Dieſelbe gebeten
werden / auff ſolche Perſonen zu reflectiren / ſo am

eapableſten waͤren / dieſe Sache gebuͤhrend zu fuͤh⸗
ren ; Auch ſolte des Herrn Komolinsky , Koͤnigl.
Extraordinairen Abgeſandtens an dem Kaͤyſerl . Ho⸗

fe / Gehalt / wieauch andere vor ihn benoͤthigte Sum⸗

men / aus der Schatzkammer genommen werden ;

Ihr . Kaͤyſerl. Maj . wie auch Ihr . Koͤnigl. Maj . zu

Schweden und Daͤnemarck Mediation in der Sa⸗

che mit Elbingen ſolte angenommen / jedoch die Con⸗

ferences nicht zu Breßlau / wie ſonſten moͤchte vor⸗

geſchlagen ſeyn / ſondern an dem Ort ſelbſt gehalten
werden ꝛc.

Den 24 Febr . ward zu Warſchaudas Te Deum

wegen des zwiſchen der Cron und dem Tuͤrcken zu

Carlowitz geſchloſſenen Friedens in Gegenwart Sr .

Koͤnigl . Maj . und der Herren Senatoren geſungen /
wiewol die Tartarn zu eben der Zeit / ungeachtet des

geſchloſſenen Friedens / und da man vermeynet / daß
man ſich nun keines Einfalls mehr zu beſorgen haͤt⸗

te / noch einen ſtarcken Streiff in Reußland gethan/
und in der Gegend von Sambor / Lemberg und an⸗

dern Orten alles verwuͤſtet und in Feuer geſeßet / auch
in des GroßFeldherrn Guͤtern zu Jayno keviꝛ alles

biß auff den Grund verbrannt haben/ und mit einer

groſſen Beute nebſt einem Raub von 12000 . Men⸗

ſchen zuruͤcke gekehret / denen jedoch der Groß⸗Feld⸗
herr einige Trouppen unter der Anfuͤhrung der Her⸗
ren Stratinicky und Chaborowyꝰsky nachſetzen laſ .
ſen / welche ihnen ein Theil davon wieder abgejaget /
auch unter andern die Herren Salusky , Mitrows -

ky Eeſſisky , mit zuricke gebracht haben .
Den 3r . Mart . ſtarb zu Warſchau an einem hi⸗

tzigenFieber der Wohwode von Poſen und Staroſte
von Lukow Herr Stanislaus Malachowsky , gewe⸗

ſener Eleni potentiarius auff den Friedens · Tracta⸗
ten mit den Tuͤrcken zu Carlowitz / nachdem er kaum

von dar war zuruͤcke gekommen ; die Woywod⸗
ſchafft bekam der Cron⸗Oberſchencke Herr Lelzins .

ky, des Generals von Größ⸗Polen Sohn / dem hin⸗
wiederumb der Herr Lowiansky ſuccedirt ; die

Staroſtey aber ward dem Cron⸗Schatznneiſter Herrn
Potocki conferiret .

Gedachten 3 1. Mart . ſchrieb auch der Cardinal

undEm,Bichoff zuGneſen einen Faſt , und Bel⸗
Theatri Europæi XV . Thell.
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tag aus / umb GOtt nicht allein wegen deserhalte⸗
nen Friedens mit den Tuͤrcken zu dancken / ſondern
vornemlich ihn zu bitten / daß er die annoch waͤhren⸗
de innerliche Unruhen des Reichs kraͤfftiglich heben
und gaͤntzlich vertilgen wolte .

Umb dieſelbe Zeit trat auch der Herr Staroſt von

Chelm / Extraordinait- Abgeſandter der Republig
nachConſtantinoyel / ſeine Reiſe an / mit Ordre/ den

Tuͤrckiſchen Hof zu verſichern / daß in kurtzem ein

Extraordinair Abgeſanbter von Sr . Koͤnigl . Maj.
und der Kepubliq folgen / und die Katification des

Friedenſchluſſes zu Carlowitz mitbringen wuͤrde ;

Ingleichem wegen des Tartariſchen Einfalls Be⸗

ſchwernuͤß zu fuͤhren / und umb Keſtitution der an⸗

noch uͤbrig gefangen weggefuͤhrten / ſo ſich ohne die

ihnen wieder abgenommene noch auff 7. biß 8000 .

Mann belieffen/ wie auch der geraubten Guͤter oder

Satisfaction davor anzuhalten .

Den 11 . I . Apr . ward die Haltung eines Reichs⸗
tags zu Warſchan auff den 16 . 6. Jun . unter Trom⸗
petenſchall publiciret / und die Univerſalien deß⸗
halb ausgefertiget / worauff dann die gewoͤhnliche
Landtaͤge hin und wieder gehalten / und weil man

bißher die Beybehaltung der Teutſchen Voͤlcker nicht
gerne geſehen / ſo ward auff den meiſten geſchloſſen/
daß man auff Herausſchaffung derſelben dringen/
auch nicht ehender zu den Berathſchlagungen des

Reichstags ſich verſtehen ſolte / biß ſolche zu Werck
gerichtet worden . Als auch der Reichstag heran na⸗

hete / und gleich Anfangs ein Landboten⸗Marſchall
ſolte erwaͤhlet werden / ſo wolte man zu dieſer Wahl
nicht ſchreiten / ſondern es ward der Herr Sawisky ,
Marſchall bey dem vorigen Reichstag / an Se . Koͤn.

Maj . abgefertiget / umb Anſuchung zu thun/ daß die

Teutſche Trouppen moͤchten ausgeſchaffet / und die
Pacta Conventa in Originali herbey gebracht wer⸗

den ; welchem Se . Koͤn. Mʒaj . geantwortet / daß die

Trouppen ſchon zum Ruͤckmarſch beordert / auſſer
6000. Mann / die Sie vermoͤg der Pactorum con⸗

ventor . vor ihre Guarde behalten / und bey Warſchau
herum legen wolten/ dieLacta conventa aber ſolten
bey dem Reichstage oͤffentlich beygeleget werden .

Nach welchen und andern zwiſchen Groß / und Klein⸗

Polen gehabten Dilputen / aus welchem dißmal der

Marſchall zu erwaͤhlen waͤre/ iſt endlich gegen dem
Ende des Junii der Cron⸗Keferendarius Mr . Czu -

cha von Groß Polen zum Marſchall erwaͤhlet wor⸗

den / welcher alſobald nebſt etlichen Deputirten St .
Maj . ſolches notiliciret / und nochmals die Weg⸗
ſchaffung der Teutſchen Trouppen verlanget / wel⸗

chem Se . Koͤn. Maj . wie zuvor geantwortet . Die

Puncten / woruͤber auff dieſem Reichstag ſolte deli⸗

beriret werden / waren : 1. Die Annehm⸗ und Be⸗

ſetzung der durch den letztern Frleden erhaltenen Plaͤ⸗
ze/ vornemlich Kaminiec , und Abſendung einer Ge⸗

ſandtſchafft an die Pforten . 2. Die Erhaltung des

Friedens in Lithauen . 3. Die Elbingiſche Sache .
4 . Die Abſchaffung der Trouppen / wann ſolche die

Republiꝗ nicht behalten wolte . J . Die Belohnung
einiger umb das Vaterland wolverdienten Perſonen .
6 . Die Erhaltung des Juris Patronatus uͤberetliche
Abteyen . 7 . Die Verbeſſerung des Muͤnzweſens /
und 8. die Handhabung der Juſtitz ; welchem nach
die Landboten den 1r . r . Jul . Sr . Koͤnigl . Maj . die

1699 .

Untverfa -

lien wegen
des Reichs⸗
tags aus⸗
gefertiget .

Lull Haͤndel



Verſchiede⸗
ne groſſe
Chaͤrgen
vergeben .

634

Haͤnde gekuͤſſet/ ind darauff zu den Berathſchlagun⸗

gen geſchritten / und ob es ſich wol Anfangs damit

gefaͤhrlich angelaſſen / ſo iſt doch alles durch Sr. Koͤn.
Maj . ſonderbaren Verſtand und gebrauchte Mode -

ration gluͤcklich geendiget worden / alſo daß die Po⸗
len ſelbſten geſtehen muͤſſen / daß in 50 . Jahren kein

Reichstag in ſolchet Einigkeit als dieſer ſich geendi⸗

get / maſſen ſaͤmtliche Staͤnde ſich mit dem Senat

dereiniget / das Diploma Electionis vor den Koͤ⸗

nig ausgefertiget / Sr. Maj . durch den Cron⸗Unter⸗

Caͤmmerer Herrn Bielinsky , als geweſenen Mar⸗

ſchall auff dem Wahltage / uͤberreichet / und hinvie⸗
derdurch den GroßCantzler Herrn Grafen von Doͤn⸗

hoͤf die Danckſagung abgeſtattet / auch denen Staͤn⸗

den durch den Feld⸗Marſchall Herrn von Steinau

kund gethan worden / daß alle frembeVoͤlcker/ auſſer
die jenige/ ſo zur Guarde gehoͤrig/ innerhalb 14. Ta⸗
gen aus dem Reiche gefuͤhret werden ſolten . Be⸗

meldter Reichstags?: Schluß nun gieng vornemlich

dahin : 1. Die Elbingiſche Sache mit Sr . Chur⸗
fuͤrſtl. Durchl . von Brandenburg guͤtlichbeyzulegen .
2. Der Veſtung Kaminiec alle Privilegia zu er⸗

neuern / und zehenjaͤhrige Freyheit zu geben. 3. Die
Contributionen ſowol fuͤr die Armee als verſchiede⸗
ne Geſandſchafften und andere Cron⸗Koſten abzu⸗

fuͤhren/ ind ſchleunig auffzubringen . 4 . Solte der

Marſchall der geweſenen Conflederationen / ſo vor

der Wahl Sr . Maj . erwaͤhlet worden / ſich auff den

naͤchſten Reichstag ſtellen / von ſeiner Conduite

Rechenſchafft geben / ſeine noch unbekante Adhæ⸗

ſrenten entdecken / und wann kuͤnfftig wieder eine

Confcderation vorgenommen wuͤrde/ ſo ſolte dem

jenigen / der ſolchen toͤdten wuͤrde / eine anſehnliche
Verehrung gegeben werden . Die Keforme der Ar⸗
mee ſolte ſo lange ausgeſetzet bleiben / biß die Elbin⸗

giſche Tractaten geſchloſſen / und der nechſt kommen⸗

de Reichstag in Polen und der folgende in Lithauen
gehalten werden ꝛc. Ingleichem ward die Con -

ſtitution von Sr . Koͤnigl. Maj . hohen Autoritaͤt

und Sichetheit einmuͤthtglich conlirmiret / wieauch

eine allgemeine Amneſtie und Frieden in dem Koͤ⸗

nigreich Polen und dem Groß⸗Hertzogthum Lithauen
Publiciret.

Dieſem nach haben Se. Koͤnigl . Maj. einige im -

Pottante Chargen vergeben / und ward Fuͤrſt Ca⸗

rolus Radzivil Groß⸗Cantzler von Lithauen / wel⸗

ches Ampt ſeither 1697 . durch den Tod ſeines Va⸗

tern Bruders Fuͤrſtens Dominici vacant geweſen/
und war ſelbiger vorhero Unter ⸗Canzler geweſen .
Stanislaus Sczucka , Cron - Referendarius und

Marſchall auff dem gegenwaͤrtigen Reichstage / ward
Lithaniſcher Unter⸗Cantzler . Alexander Printz
von Sapieha , des Lithalnſchen Groß⸗Feldherrn
Sohn / ward Groß⸗Marſchall von Lithauen / vorhin

Hof , oder Unter⸗Marſchall / und an ſeine Stelle

der Fuͤrſt Wilniowiecki Hof⸗Marſchall von

Lithauen .
Alds auch der Biſchoff zu Cracau Malachowski

faſt uͤber ein Jahr kranck gelegen/ und nunmehr To⸗
des verblichen / ſo haben Se . Koͤnigl. Maj . den 2r .

Aug . den Herrn Stantslaum Dabski , bißherigen
Biſchoff zu Cujavien / ſo Se . Koͤnigl. Maj . gekroͤ⸗
net / dazu ernannt ; und war dieſes Nachfolger in

Cujavien der Cron⸗Groß⸗Cantzler und Biſchoff zu

Lrzemysl Herr Graf Daͤnhof ; in deſſen Stelle

Beſchreibüng
nebſt der Unter⸗Cantzler⸗Stelle trat der

Biſchoff von Kiow , Gomolinsky , ſo bißhero En .

voyẽ zu Wien geweſen / und ſich umb Se. Majeſt.
wohl verdient gemacht . Wobey zu erinnern / daß
in Polen / vermoͤge der vom Koͤnige Sigiswundol .
A. 150/ . gemachten Verordnung / entweder der

Groß oder Unter Canßler geiſtlichen Standes ſeyn/
und nur eines der geringern Bißthuͤmer beſißen muͤſ
ſe : Hingegen verbindet in Lithauen den Koͤnig bey
Vergebung dieſer Aemter kein Geſete / und habenwir
allererſt davon Exempel geſehen .

Hierauff nun / nachdem Se . Koͤnigl. Maqpeſt. die

Interims - Regierung dem Cardinal Primas , den

zweyen Groß⸗Marſchallen / und einigen andern

Groſſen in Polen beſtens recommendiret / auch den

Frieden mit den Tuͤrcken unterſchrieben / habenSe.
Maj. Dero laͤngſt relolvirte Reiſe in Dero Chur;
fuͤrſtenthum Sachſen den 26 . 16 . Aus . wuͤrcklich

angetreten / und kamen den 23 . dito Abends umb

9. Uhr gleichſam incognito gluͤcklich zu Dreßden
an / von dannen Sie folgenden Tags ins Toͤpflitzer
Bad gegangen / und haben darauff den 30 , thren
oͤffentlichen Einzug in Begleitung unterſchiedener
Polniſchen Magnaten / auch ſonſten Fuͤrſtl . und an,

derer Standes Perſonen / zu Dreßden ſehr praͤchtig
gehalten : waren hiernaͤchſt bey dem angeſezten
Landtage zugegen/ beſuchten die deipziger Michaelis⸗
Meſſe / und wohneten daſelbſt den 26 . 16 . Ockobr .

der Vertrauuntz des Erb⸗Printzen von Bareuth Hn.
George Wilhelims Hochfl . Durchl . mit der juͤngſten
Princeſſin von Sachſen⸗Weiſſenfelß / PrinceſſinSo⸗
phien Durchl . bey/ und verweileten biß zum Monat
Martio des folgenden Jahrs in dieſen Landen .

Was die vermoͤge Carlowitziſchen Friedenſchluſ⸗
ſes wieder zu gebende Veſtungen in der Ukralne/ Po⸗
dollen und der Wallachey belanget / ſo lieff den 21 .

11. Maj von dem Tuͤrckiſchen Seraskier Nachricht
ein / als welcher biß dahin annoch in Podolien und

den herumb liegenden Oertern commendiret hatte
daß er vor dem F . Junn die Veſtung Kaminiec nicht
raͤumen koͤnte / weil die Tartarn Ordre bekommen /
die in dem unlaͤngſt veruͤbtenEinfall geraubte Scla⸗
ven wieder zu geben / und deßhalb ſich einiger maſ⸗
ſen empoͤret haͤtten : Ob auch wol die Polniſche
Commiſſarii ſchon in der Schantze der H. Drehei⸗

nigkeit waren angelanget / und den Baſſa von Ka —

miniec deſſen erinnert hatten / ſo bekamen ſie doch

zur Antwvort / daß er die Ubergabe vor des Seraskier⸗

Ankunfft nicht thun koͤnte / auch von demſelben da⸗
zu Ordre empfangen muͤſte: Welches dann dieſe

Sr . Koͤn. Maj. berichteten / ſelbige auch ihnen ihres
kuͤnfftigen Verhalts halber neue Ordre zuſchickte.

Dieſem nach ward endlich den 22 . 12 . Sept . die

unvergleichliche Veſtung Kaminiec in Podolien den

Koͤnigl. Polniſchen hierzu verordneten Commilla⸗

rien wieder eingeraͤumet / welches mit folgenden
Umbſtaͤnden geſchehen : Vor der Veſtung hat der

Tuͤrckiſche Commendant etliche Zelten laſſen auff⸗

ſchlagen / worein er die Polniſchen Commillarien
fuͤhrete/ und von denſelben einen Schein nahm/ daß
er Kaminiec wuͤrcklich abgetretten und eingeraͤumet
haͤtte. Hernach befahl er die Schluͤſſel von der Ve⸗

ſtung / welche in drey ledernen Saͤcken veywahret wa⸗

ren / dem Janitſcharen⸗Aga zu uͤbergeben ; dieſer
nahm
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nahm ſolche / und uͤbergab ſie dem Herrn Caſtellan
von Wilda / als aͤlteſtem Commiſſario , und dieſer

dem Herrn Woywoda KyowsKy, als General , Gou-
verneur der Veſtung. Inzwiſchen nahm der Woy⸗

woda Kyowskyeinen koſtbaren Diamant/Ring vom

Finger / und verehrte ſolchen dem Baſſa / und der

Baſſa ihm dargegen fuͤnff Chriſten⸗Selaven.Nach
dieſem tractirte er die Herren Commiſſarios mit

Caffẽ , und ließ in dem Gezelt raͤuchern/ welches bey
den Tuͤrcken eine ſonderbare Ehren⸗Bezeigung iſt .

Als er darauff zu Pferd ſteigen wolte / giengen ihm

die Augen uͤber / und ließ durch ſeinen Dolmetſcher
vermelden / er haͤtte gewuͤnſcht / daß man lieber die

Veſtung uͤber ſeinem Leib und Kopff erſtiegen und

eingenommen haͤtte / als daß er auff ſolche Weiſe
aus derſelben weichen ſolte / womit er und die Seis⸗

nigen ab⸗ und die Polen eingezogen . Bey dieſem
Einzug hat ſich dieſes Merckwuͤrdige zugetragen /
daß als man Polniſcher Seite gern verhuͤten moͤgen/
daß die Diſunirten oder Griechen / die vor dieſem
in Kaminiec eingehabte Kirchen nicht wieder oc⸗

cupirten / ſondern Catholiſche Geiſtliche in deren

Poſſeſſion geſetzt werden moͤchten / der Griechiſche
Archimandrit Sʒumlansky viele andere Geiſtliche
von Adel und gemeinen Stands ſeiner Religion an

ſich gezogen / und ſich vernehmen laſſen / daß er in

der einen Hand das Creutz / und in der andern das

Schwerdt fuͤhren wolte / umb die Poſſeſſion der ih⸗
nen vorhin zugehoͤrigen Kirchen und Cloͤſter zu re⸗

uperiren . Da nun der Einzug in die Veſtung ge⸗

ſchehen / und eine groſſe Anzahl Leute von der Grie⸗

chiſchen Religion vor der Caroſſe des ermeldten Ar -

himandrits her geritten / hat einer von ſolcher dSui⸗

te , umb beſſern Raum zu machen / einen auff der

Wacht ſtehenden Officirer vor die Bruſt und weg⸗

geſtoſſen / woruͤber ein kleiner Tumult entſtanden /
und deßwegen von den Commiſlatien der Griechen

Rirchen / biß zu weiterer Ordre der Kepubliq , auſ⸗
ſer der Haupt⸗Kirchen / verſchloſſen worden . Der

Hoſpodar in der Wallachey aber ſchrieb hieruͤber/

RMREX . SAX . DCUX X EIECT . 1699 .
auff der andern die Veſtung auff einem Felſen / und

darunter ein knyendes Frauensbild mit einem Schil⸗
de in der lincken Hand / darauff die Sonne / ſo viel⸗

leicht das Wapen der Stadt ; neben der Frau die

Jahrzahl 1699 . und unten umb ſie her : KAMI -

NIEC IN PODOLIA , uͤber der Veſtung :
GLORIOSE RECUPERATUM . D . 22 .

SEpT . und auff dem aͤuſſerſten Rande : DIVIno

annVente NVMlne eX Voto non InlqVo ,
non InlVſto . Ingleichem folgende Lateiniſche
Inſcription :

Deus ſecundavit opus
AUGUSTI SECUND ] ,

Heroum nemini Secundi ,
Et tamen ob Secundam fortunam maxime

Secundi ;
Qui via pacis belli ſedem acquirendo ,

Felici utriusque Nominis omine

Turciæ ſe Friderĩicum præſtitit & Poloniæ Auguſtum ;
Redeant Secunda tempora

Numæ Romanorum Regis Sæcundi
Et Auguſti Imperatoris Secundi

Sub Auguſto etiam Secundo ,
Cujus Auſpicio

Iterum Janus clauſus eſt !

1699 .

Hergegen verbrannten den 28 . Sept . zu War⸗
ſchau die Koͤnigl. Staͤlle / darinn ſieben praͤchtige
Koͤnigl. Caroſſen / welches Ungluͤck vom Toback⸗
ſchmauchen entſtanden .

Indeſſen hatten auch die SaͤchſiſcheVoͤlcker aus

Polen ihren Abzug genommen / worauff wegen Re⸗

duction der Polniſchen Armee dieſes Reglement
gemacht worden / daß zu Pferde 8000 , und zu Fuß
roooo . Mann ſtehen bleiben ſolten ; Ingleichem
Sr . Koͤnigl. Maj . Garde zu Fuß 800 . Mann / der

Koͤnigin Garde 600 . und ro0ο. Dragoner/ welche
unter dem Commando des Hn. General Flemmings
in der Republiꝗ Armee mit begriffen ſeyn ſolten .

auff Anſuchen ermeldten Archimandrits / an die

Polniſche Commiſſarios , und intercedirte vor die

Griechen / draͤuete auch dabey / daß/ im Fall dieſen
ihre Kirchen nicht ſolten reſtituirt werden / er auch

in der Wallachey den Catholiſchen Gottesdienſt nicht

verſtatten wolte . Und wurden uͤbrigens dieſer
Ubergabe halber zu Dreßden ſchoͤne Medaillen von

Silber 3. Loth ſchwer geſchlagen / da auff der einen

Seite des Koͤnigs gekroͤntes Bruſtbild und Titel :
D. G. ERID . AUGUSTCUS POLONIA .

Moſcowitiſch
En 12 . 2. Mart . fruͤhe umnb à . Uhr ſtarb in

2O2lder Stadt Moſcan / nach einer acht kaͤgigen
Kranckheit / Herr Franciſcus Jacowlovite ,

d. i . Jacobs Sohn / le Fort , bißheriger General uͤber
Sr . Czaariſch . Maj . Armẽen , Admiral von allen
Dero Flotten / auch erſter Miniſter und Gouverneur

zu Groß⸗Novogrod / der auch bey der in den vorigen
Jahren angeſtellten und von dem Czaar ſelbſt beglei⸗
teten Groß⸗Geſandſchafft der Erſte und Groß⸗Ge⸗
ſandte geweſen . Er war von Geneve gebuͤrtig/
und hatte vor langer Zeit ſich in Moſcowitiſche Dien⸗
ſte begeben/ allwo Er biß an den hoͤheſten Staffel der

Von dem Vergleich mit Sr . Churfuͤrſtl . Durchl .

zu Brandenburg wegen der Stadt Elbingen iſt in

den Chur · Brandenburgiſchen Geſchichten gehan

delt worden.
Als auch Ihr . Maj . die verwitwete Koͤnigin von

Polen in dem verwichenen Jahre ſich entſchloſſen /
nach Rom zu gehen / und den Weg uͤber Wien ge⸗

nommen / ſo iſt ſelbige den 24 . 14 . Mart . dieſes Jah⸗

105
daſelbſt angelanget / wovon bey den Paͤbſtlichen

Geſchichten weiter wird gedacht werden .

e Geſchichte .
Ehren geſtiegen . Se . Czaar . Maj . bedauerten Ihn
zum hoͤheſten/ wegen der vortrefflichen Dienſte / ſo
er ihm gethan hatte / und waren eben zu Waroniß /
allwo Sie elnige Schiffe bauen lieſſen / als ihnen
die Zeitung gebracht worden / giengen alſoin hoͤheſter
Eile mit Ablegung 128 . TVverſen oder Moſeo⸗
witiſcher Meilen binnen 54 . Stunden nach

Moſcau / und machten daſelbſt Anſtalt Ihn mit al⸗

len erſinnlichen Ehren zur Erde zu beſtatten / welches

auch den 21 . Mart . geſchehen / mit einer ſolchen
Solennitaͤt / dergleichen noch nie bey einem Czaari⸗

ſchen Miniſter geſehen worden / womites ſich/
Eheatri Europæi XV. Theil.

Brand
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1699 . eingelauffenemBericht nach / folgender maſſen ver⸗ mit 24 . der vornehmſten Dames accompagniret/ſo
alten : ſaeulle von den vornehmſten Edelleuten gefuͤhret wur⸗

Bird here ¶ Erſtlich marchirten drey Regimenter Mariniers,ſden : Und war dieſe gantze Ordnung durch 4 . Ce,

beh ienel. des vonz Joo . Mann / vor jdems ſe aufderFloͤhtenſ remonien⸗Meiſter reguliret . Die Proceſfon waͤh,

ket. einen traurigen Thon ſpieleten / der Czaar war ſelbſtſ rete von halb eilf biß r . Uhr / da die Leiche in die Re⸗

vor dieſen Regimentern in ſchwartz gekleidet / mit ei· formirte Kirche beygeſetzet / und von dem Prediger
nem groſſen Trauer⸗Flohr umbhangen / und war Lud wig Herman otumphius , jetzigen Prof .

auch eineꝛdergleichen oben an ſeiner in Haͤnden haben / Theol . zu Duisburg / eine herrliche Leichen⸗Ser⸗

den Pique . Vor Sr . Maj . ward getragen eine mon, auß dem Prediger Salomon Cap . S. v . 8. ge⸗

ſeidene Flagge mit deſſen Wapen ; die Faͤhnleinſ halten ward / bey welchem Se. Maj . und alle vor⸗

waren alle nach der Art von Schiffs⸗Flaggen von nehmſte Herren gegenwaͤrtig waren . Nach vollen ,

Seide / mit einem langen Trauer⸗Band : Die detem Sermon , ward die Leiche in vorgemeldter

Trommeln waren ſchwartz uͤberzogen / die Officirer Ordnung auf den Kirchhof gebracht / woſelbſt die

mit Trauer /Litzen an ihren Piquen , und marſchtr / vornehmſten Regimenter rangiret / nebſt 40 . Feld⸗

ten ſolcher geſtalt dieſe Regimenter in guter Ordnung Stuůcken / ſo auf Affuyten gepflantzt ſtunden / wor⸗

voran / jedesmal 6 . Mann im Glied : Worauf ein ſaus / ſo bald die Leiche in das Gewoͤlbe geſetet / eine

Oberſter mit dem Commando . Stab folgte / hin⸗ Salve auß allen Canonen und Muſqueten gethan :

ter welchem 2 . Trompeter in der Stille zu Pferde Worauf eine Muſie von Trompeten und Herpan⸗

dieſen folgete ein Paucket mit 2 . Paucken zu Pferde / cken / nebſt den Hautbois / Schallmeyen und Feoͤh⸗

naͤchſt dieſem wieder 2 . Trompeter in der Stille zuften / gehoͤret wurden . Nach ſolchem hielt der Herr

Pferde / nach ſolchen kamen 2 . Pferde vom Staat / Stumphius eine Oration , und geſchahefolgends
ſehr koſtbar mit Gold und Silber außſtaffiret / hin / die zweyte dalve auß den Canonen und Muſqueten /
ter dieſen folgte ein General· Major vor den Orna· und ward der Actus alsdann mit einer praͤchtigen
menten/ beſtehende in einer rothen Steges ⸗Fahne / Mahlzeit aller Groſſen / in des abgelebten Generals

worin das Wapen des Verſtorbenen von Gold / mit Hauſe / beſchloſſen .

einem langen Dranten⸗Schleyer ; Nach dieſem An ſeine Stelle kam / Herr Fedor Alexiowit :

wurden die guͤldenen Sporen / Handſchuhe mit Gallo win , ſo der zweyte Abgeſandte bey der Groß,

ſchwartzen guͤldenen Franſen/ Degen / ein Reglment⸗ Geſandſchafft geweſen .

Stab / und Sturm Hut / auf einem ſchwarz⸗Sam⸗ Zwiſchen den 27 . und 28. Jul. entſtund mitten Fur⸗,

meten mit Silber bordirten Kuͤſſen getragen ; hier in der Stadt Moſcan / eine groſſe Feuers ⸗Brunſt, ehe
naͤchſtkahm das Wapen von dem General auf einemſwelche gantzer 24 . Stunden gewaͤhret und bey y000 . Roſen.

groſſen Schilde / ein Pferd gantz in Trauer / eine Gebaͤuen ſampt etlichen Cloͤſtern und Kirchen weg⸗

ſchwarze ſeidene Feld⸗ Standarte mit guͤldenen genommen : Dieſer folgete bald hernach den §. Aug

Buchſtaben und Wapen / mit einem langen Flohr / noch eine andere / undfaſt eben ſo ſchwere / welche in⸗

eine Perſon in vollem Kůris zu Pferde / mit einem nerhalb der weiſſen Mauer / in einem Cloſter ent

bloſſen Schwerdt in der Hand / haltende ſolches anſ ſtanden / ebenwiedie Koͤnigl. Schwediſche Geſandt⸗
der Klinge und das Gefaͤß in die Hoͤhe/ darauf die ſchafft ihten lolennen Einzug gehalten / und wel

groſſe Admirals - Flagge / getragen von 2. See⸗Ca ; · es eine ſehr truckene Zeit war / ſo fort die zwoͤff hei⸗

pitains mit einem groſſen doppelten Trauer⸗Flohr umſtehende Haͤuſer mit ergriffen / auch dermaſſen

von unten biß oben : Hiernaͤchſt folgten 4 . Gene. · ſich außgebreitet / daß ſie kaum den folgenden Tag

ral - Majors , 4 . Obriſten / alle in tieffer Trauer / die hat koͤnnen geloͤſchet werden . Man hat davor ge⸗

Schuͤler auß allen Schulen / darauf kamen §. Pre⸗ halten / daß weil bey dem Einzuge der Herrn Abge—

diger / als 2 . Reformirte und 3. Lutheriſche ; nach ſandten viele Schwaͤrmer geworffen worden / das

dieſen folgte die Leiche mit einer ſchwarzen Sam⸗ Ungluͤck daraus ſeinen Anfang genommen / der

meten Decke / woran breite güldene Poſementen und Schaden aber iſt ſo groß geweſen / daß faſt die halbe

groſſe lange güldene Franſen hiengen / auch war an Stadt Moſtan indieAſche geleget worden
⸗

doch hat

jeder Seiten hinten und forn am Sarge des Gene· man die Pack Haͤuſer mit den Kauffmannsſchaff⸗

rals Wapen / koͤſtlich von Silber zu ſehen; die Leich ·ten guten theils gerettet .

Bahte hatte man mit einer groſſen ſchwarzen Sam Von Anlangung der Ciariſchen Abgeſandten zu

ten Decke / woran groſſe filberne Poſementen und Conſtantinopel im Monat Novemnbtis , wird bey

ſilberne Quaͤſten / bedeckt / worauf die deicheſtunde / den Tuͤrckiſchen Geſchichten Meldung geſchehen.

ſo von 28 . Obriſten getragen / welche alle §. Mi , Indeſſen hatten doch Seine Majeſtaͤt diefgſoohh

nuten einander abloͤſeten/ hinter der Leiche kam des Veſtung Aſſoph mehr tortificiren / mit Schan⸗

verſtorbenen
Vetter / Herr Leter le Fort , nebſtſzen und Erweiterung des Hafens verſehen ei

den KaͤyſerlichenundBrandenburgiſchen knyoyes , und viele Kriegsund andere Schiffe erbauen

hinter dieſen giengen J. Pagen / ſo den Schlepp des laſſen / und weil Sie vernommen / daß der

jungen le Lorts trugen ; darauf kamen alle Gene⸗ Commendant daſelbſt einen Anſchlag ſoltegehabtſOſſ,.
rals nach ihrem Rang / welchen 24 . von den erſtenf haben / dieſe Veſtung den Tuͤrcken oder Tartarn Juennt 4

Printzen und Hertzogen des Landes folgten ; hinter ſzu lieffern / ſo lieſſen Sie demſelben / und nochei/ gen Pan

dieſen die Haupt⸗Officirer und See⸗Capitaine , ſnigen Bojaren / die Koͤpffeabſchlagen. Es war auch theagn
die Herrn Reſidenten von Dennemarck / Schwwe⸗ſchon im April bey Smolens ko ein groſſes Volck gunfeh
den / Brandenburg / ꝛc. worauf der vornehmſte Adelſangekommen / welches ſich biß auff C0Oοο . Mann ſdlagan

desReichs folgte / alle mit langen Trauer⸗Maͤnteln. vermehret / die Garnilon daſelbſt abwechſelte / und

Endlich kam die Frau Wittwe des ſeligen Genegegen Alloph marchiren ſollte / dem Anſehennach

rals / von 2. der älkeſten Generalen bealettet / und durch dieſe und andere groſſe Ktieges⸗Macht/ ſo an
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die Tuͤrcken zu beſſern Friedens ⸗Conditionen zu

bringen .

Hanttal zuß Zu Anfange des Decembr . verſtarb auch Sr .

ſeand vir Czariſchen Maj . General üͤber die Militz zu Lande /

Vereinigte und Spaniſch⸗Niederlaͤndiſche Geſchichte .
En 256. 15 . Febr . ward auff ne

Jaft,und Des Herren Staaten ein allgemeiner Danck⸗

Faſt, und Behttag / in allen Kirchen der ver⸗

einigten Niederlanden gehalten / um GOttvor den

bißherigen Segen des Landes und erhaltenen Frieden

zu dancken / und zu bitten / daß er Sie ferner darin

erhalten / auch Se . Koͤnigl . Maj . von Groß⸗Bri⸗
tannien / als ein von GOtt geſegnetes Werckzeug /
zu Rettung und Beſchirmung des Staats dieſer

Lande/ auch Erloͤſung ſo vieler Bedraͤngten / kraͤff⸗
tiglich zu bevahren . Dieſem ward in dem publi⸗
cirten Placat beygefuͤget / daß ſich in der Schweitz
bey 8000 . aus Franckreich gefluͤchtete Perſonen be⸗

fuͤnden / allda aber wegen der Menge des Volcks

nicht verbleiben koͤnnten / ſondern andere außwaͤrti⸗
ge Laͤnder ſuchen muͤſten ; Ingleichen waͤren noch

bey 3000 . dergleichen Frantzoͤſiſche Kefagtés , ſo
ſich in den Valleyen bißher auffgehaltenz jetzo aber

dieſe Oerter auch raͤumen muͤſten / die auch beyder⸗
ſelts dem Staat durch ihre Deputirte / ihre Noth
und Mangel haͤtten zuwiſſen thun laſſen : Ferner
waͤren auch in der Pfaltz viele Kamilien / denen das

jetzige Verfahren mit den Evangeliſchen Religions⸗
Verwandten daſelbſt zu ſchwer fiele / und daherſich

gerne in den Niederlanden ſetzen wolten : Und end⸗

lich waͤren unter ſchiedene Roͤmiſch⸗Catholiſche/ ſo
ſich zu der Evangeliſch ? Reformirten Religion
bekannt haͤtten / ſtuͤnden auch noch mehr zuerwar⸗

ten / welche alle arme duͤrfftige Leute waͤren; Und

wuͤrden demnach alle und jede erinnert / daß ſie naͤchſt
ihrem Gebet und Danckſagung / auch der Wercke

der Liebe eingedenck ſeyn / und jedweder nach ſeinem
Vermoͤgen den armen Leuten mit einer freywilligen
Beyſteuer beyſpringen / und mit ſolcher den Tag
nach dein Danck⸗ und Faſttag / als den 26 . 16 .

Eebt . ſich bereit halten ſolte : welches dann auch

ſolchen guten Efl . &t gehabt / daß 500οοο . Guͤlden

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

1699. dem ſchwartzen Meer zuſammen gezogen worden / der Herr Gordon , aus Schottland buͤrtig / und
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ward den 7 . deſſelben Monats praͤchtigbegraben : hatCordon
alſo Se . Majeſt . in dieſem Jahr zwey von Dero be⸗ſtirbt .

ſten Officierer verlohren .

zogen . Der Koͤnig von Franckr . hatte darein conſen .

tiret / auch ſein Wort gegeben / daß weil Sie eine ge⸗

bohrne Hollaͤnderin / und alſo keine Unterthanin von

Franckreich waͤre / Sie bey der Reformirten Reli⸗

gion / darinn Sie gebohren / verbleiben moͤchte :

Es waren aber kaum etliche Monate vorbey / ſo
ſchickte Er Ihr Ordre zu / entweder den Hof zu

meiden / oder die Catholiſche Religion anzunehmen .
Es war auch kaum ein Jahr zu Ende gelauffen / ſo
nahm Sie den 7 . April . des Jahres 1700 . nach
vielen Liebkoſungen des Hofes / die Roͤmiſch ⸗Ca⸗
tholiſche Religion oͤffentlichan.

Den 13 . Jun . kamen Se Koͤnigl. Majeſt. von Ver König
Groß⸗ Britannten / welche den 11. Jun . von Ken- Intenwen

ſington waren abgereiſet / in Begleitung der Her⸗ tommt im

ren Rumney , Ouwerkerk , Albemarle , des de - Daag an.

cretatii Blatwaith in dem Oranien⸗Polderan / fuh⸗
ren darauff nach RKonslaardyck , und langeten un⸗

ter Bewillkommung unterſchiedener Herren von

der Regierung / in der Nacht umb halb zwoͤlff
Uhren / in Dero Hof in dem Haag gluͤcklichan . We⸗Ein Meſ⸗

nige Wochen zuvor aber den 8. Maj . wurde ein MeſEh we
ſer⸗Schmidts Geſelle / ſo vor dem ein Soldat Und gendeum
Deſerteur geweſen / in dem Haag enthauptet / und kheten Kö⸗
hernach ſein Kopff auff den Ryßwvickiſchen Weg uitzeunen
geſtecket / der Leib aber auff ein Rad geleget wor⸗

den / weil er vorgehabt / auch gegen unterſchiedene
ſich verlauten laſſen / wann man ihm eine gute
Verehrung geben wolte / Se . Koͤnigl. Maj durch
ein vergifftetes Meſſer umbs Leben zu bringen / in

dem ſein Meiſter die Meſſer vor Se . Maß . pflegete
zu machen / und er dergeſtalt leichtlich Gelegenheit
wuͤrde finden / dergleichen Meſſer auff die Tafel zu

bringen . 3
Den 29 . Jun . langeten vier Oſt⸗Indiſche Re⸗EtlicheOft⸗

toui - Schiffer in dem Teſſel an/ denen bald hernach Jndiſche
Schi uü⸗

noch drey andere folgeten / welche den 4 .Decembrmalür
in kurtzen zuſammen gebracht / auch ſonſten den an⸗

gekommenen Leuten alle Liebe und Willfaͤhrigkeit
erwieſen worden : Zwey reiche Juden de Sovaz20

und Pereyra haben aliein 2000 . Gulden hierzu
beygetragen : Und als der Catholiſche Pater zu

Leiden / auff Befehl der Herren Staaten / ſolche
Collecte ſeiner Gemeine vortrug / brauchte er zur

Bewegung dieſes Argument : Erſtellete ihnen
fuͤr den elenden Zuſtand / darinn ſie ſich befinden
wuͤrden / wann Ihre Hochmoͤgende es eben alſo
mit ihnen machen wolten / wie in Franckreich mit

den Reformirten geſchehen .
Graf

bartebon Au -

vergne &

neBuss. Religlonen waren / vor etlichen Commiſlarien von

nelle von den Gerichten in dem Haag / in Gegenwart vieler

Waſſenar . Standes · undandernPerſonen die Vermaͤhlung voll⸗

Den t . April . hat der Graf von Auvergne ,
Friedrich Mauritius de Ia Tour , mit ſeinerandern
Gemahlin / einer Baroneſſe auß dem Hauſe Waſ⸗

de ſa Toutſenar / in dem Hauſe ihrer Mutter Madame von

heurathet Stahrenberg / und zwar weil Sie von zweyerley

des vorigen Jahres von Batavien waren abgereiſet .
Den 26 . Seftembr . kamen noch drey andere dazu /

deren zwey den 20 . Jan . und eins den 10 . Eebr . von

Batavien waren abgegangen .
Im Monat April . war Namens St . Koͤnigl⸗/Svaniſches

Majeſt von Spanien ein Verbott außgegangen Frimaß
keine außwaͤrtige Manufactuten an Tuͤchern oderſlaͤndiſche

Lacken / Stoffen / Huͤte und dergleichen in die Koͤſlanufa⸗
nigliche Spaniſche Niederlande zu bringen / dieweilferotere
die Inlaͤndiſche Manufacturen dadurch nichtalleinniſche Rie⸗
in Abgang gekommen / ſondern auch in andettidemnmneen
Laͤndern dermaſſen beſchweret waͤren / daß ſiegleichſPs .
ſam als verbothene daſelbſt moͤchten geachtet wer⸗

den .

Dieſem entgegen lieſſen die Herren Staaten den O05 Herten
29 . Jus ein gleichmaͤſſiges Verbott wider die Ein⸗ Feibyhte⸗
fuͤhrung der Manufacturen und Waaren aus Flan oargege ket.

weil man in den Spaniſchen Niederlanden ein Ver ·
dern und Braband publiqmachen 5 Daß nemlich

bott geſtellet wider alle Arten von Manufacturen /

S ſo

dern und
kaband

in Ihresan⸗
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ſo aus den vereintgten Niederlanden dorthin pflege⸗

ten gefuhret zu werden / und ſolcher geſtalt dieHand⸗

lungen zwiſchen beyderſeits Unterthanen mercklich

gehindertwuͤrden / ſolches auch wieder den eilften Ar⸗

ticul der Spaniſchen Friedens ⸗Tractaten von An .

1648 . waͤre/ und man an dem Hofe zu Bruͤſſel kei⸗

ne Zuneigung zu einiger Redreſſirung dieſer Sache

oder Aufhebung des Verbots ſpuͤhrete/ ſo haͤtten die

Herrn General⸗Staaten ſich zu einem gleichmaͤſſi⸗
gen Verbott von allen Manufacturen / Gewaͤchſen/
Fruüchten und andern Waaren in Form einer Ketor .

ion entſchlieſſen muͤſſen/ u. ſ. w. Es wurden auch

2000 . Gulden zur Straffe / nebſt Verluſt der Waa⸗

ren / auch Fahr ⸗Zeug / Wagen und Pferde/ dafern

jemand etwas einbringen wuͤrde/ aufgeſetztz Inglei⸗
chem ward abſonderlich bey 3000 . Caroli Guͤlden

Straffe / nebſt Verluſt der Fahr⸗Zeuge verbotten /
kein Salß⸗ Waſſer durch die Stroͤhme ihres Gebiets

die Schantze Lillo vorbey/ uͤber das das von Send ,

oder ſonſten in die Spaniſche Niederland zufuͤhren .
Welches Verbot auch nachmals den 14 . Octobr .

noch weiter geſchaͤrffet/ und dahin extendiret wor⸗

den / daß auch ſolche Waaren nicht einmal als durch⸗

gehende in anderer Potentaten Laͤnder und Herr⸗

ſchafften bey gleichmaͤſſiger Straffe ſolten palliret
werden .

Den 2 . Jul . hatte der Abgeſandte von Marocco

Moſes Toledamus , dem Glaubennach ein Jude /
bey der Verſammlung der Herrn General Staaten /
oͤffentliche Audience , worin Erin Arabiſcher Spra⸗

che / Namens ſeines Koͤnigs verſicherte / daß ſelbiger
den letzt⸗gemachten Frieden heiliglich unterhalten
wuͤrde / und ſich von den Herrn General Staaten

dergleichen verſaͤhe .
Den 2. und 4 . Septembr . geſchahezu Roſenthal

die Muſterung der Trouppen des Eſtats / woruͤber
Se . Koͤnigl. Maj . ſich ſehr vergnuͤget bezeiget . In⸗

gleichen ward den 23 . Nov .ein Reglement vor die

Collegia der Admiralitaͤt und Obriſten der Regi⸗

menter zur See publiciret / wornach ſich dieſelbe

zu achten haͤtten .

Engliſche / Schott⸗ und

Reduction

ſder Militz ,

AsParlement / welches in MonatDecembr.
De⸗s verwichenen Jahres ſeine Selfionen an⸗

gefangen / war nunmehr geſchaͤfftig nach Er⸗

waͤgung einiger kleinern Puncten / auf den Zuſtand
der Militz / und dieweil es nunmehr uͤberall Frieden

zů ſeyn ſchien / auf Dero Keduction die Gedancken

zu richten / und ward zu dem Ende dem Grafen von

Ranclag aufgetragen / eine Specification der Krie⸗

ges Voͤlcker / ſo in dem Reiche und Engliſcher Be⸗

ſoldung ſtuͤnden / ingleichen dem Lord Coningsby ,
eine gleichmaͤſſige Specification der Trouppen in

Irland einzuliefern : So auch den 26 . Decembr .

geſchehen / und ſind die voͤlcker in England / in

368 1. Reutern / 1129. Dragonern / und9974. Fuß⸗
Knechten beſtanden / ſo ſich insgeſampt auf 148 34 .

Mann belauffen / ohne die vier Compagnien der

ſchadhafften Soldaten / jedwede von 150 . Mann /
welche zu Windſor , Hamptoncourt , Tinmouth
und Chelſey lagen / ingleichen 1258 . Mann / ſo in

Oſt⸗Indien von England bezahlet wurden . Von

Ankunfft / Unterhalt gereichet werden .

Den 9 . Decembr. nahm der FranzsͤſiſcheAbge T655.
ſandte Monſ . de Bontepos , auf Erlaubnuͤß St . fuſff
Koͤnigl. Maj . indem Er die Lufft des Landes nicht ſube
laͤnger vertragen koͤnnen / von den Herrn Generglſ Koul .

Staaten Abſchied/ und ſtellte Ihnen dabey ſeinen Ne⸗ norckon
ven / den Marquis de Bonac vor / welcher des Koͤ⸗I .
nigs Angelegenheiten/ biß zu Ankunfft des Grafen
von Briort , bey Ihnen beobachten ſolte.

Als auch vermoͤgedes 12 . Articuls / des zwiſchen pechn
der Cron Franckreich und den vereinigten Nieder⸗ wigen uez

landen An . 1697 . errichteten Commercien Tra⸗nit
ctats , ein gewiſſer Tarit ſollte errichtet werden / und keng
durch die hierzu geſetzte Commiſſarien / nun bey Hn, darn

zwey Jahr lang daran gearbeitet worden / ſo iſtſelbi,Straln
ger endlich den 29 . Maj . dieſes Jahres zum Schluß gethun.
gekommen / die Katilication deſſelben aber / wegen
allerhand neu⸗entſtandener Schwuͤrigkeiten / und

endlich die Auswechslung derſelben noch etliche Mo⸗
nate verſchoben / jedoch endlich den 7. Decembr . al

les vollzogen worden / dergeſtalt / daß es den 1. Jan ,

1700 . damit den Anfang ſollte nehmen.

In den Spaniſchen Niederlanden geſchahe imſnegneun,
Monat Martio , faſt in allen Staͤdten die Kedu - ſder M /
ction dtr Militz / und wurden bey 300 . Officlerer G1
erlaſſen / die Soldaten aber / ſo noch im Stande wa⸗ Ranler
ren / Dienſte zu thun/ bey andern Regimentern un⸗ſein.

tergeſteckt .
Den 23 . Nov . ward auf dem Hofe zu Bruͤſſelſkdict u

publiciret / daß weil die Inſel 8 . Domingo , noch Fulſchen ,
Nangel an Einwohnern haͤtte/ allen Niederlaͤn, 11 610

dern / und Irrlaͤndern ſo unter deſſen Gebleht ſtuͤn, 15355
den / und geneiget waͤren in gedachter Inſel ſich zu, firn
ſetzen/ nicht allein gewiſſe Laͤndereyen ſolten ange⸗ſbegcdn
wieſen / ſondern auch auf etliche Monate nach ihrerſwolln.

zwiſchen den Frantzoͤſiſchen und Spaniſchen Zubehoͤlſſtdenzuuc

Jahren war gearbeitet worden / zu Ryſſel geſchloß/ſend go
ſen. drächt.

Irrland hat ſich befunden / daß 21 . Regimenter zu

Den 4 . Decembr . ward die Grentz⸗Scheidungſ Suntghol !
dung zwi⸗

rungen in den Niederlanden / woran bey anderthalbſuch us
Spanien zi

Irlaͤndiſche Geſchichte .
Fuß/ vier an Reuterey / und drey von Dragonern
daſelbſt verhanden waͤren. Wie viele nun hiervon
ſolten reduciret werden / davon wird nunmehr ge⸗

rathſchlaget / und vermeineten zwaretliche / daß man

10000O . Mann beybehalten moͤchte / andere aber und

die Meiſten / daß 7000 . gnug waͤren / und man kei⸗

ner groͤſſern Zahl vonnoͤthen haͤtte/ daß auch ſolche
auß lauter inheimiſchein / und keinen außlaͤndiſchen
Voͤlckern beſtehen ſolten . Irrland belangende /

weil ſolches beydes wegen der innerlichen Ruhe und

der außwaͤrtigen Gefahr mehr Militz vonnothen haͤf
te / ſo ſolten allda 12000 . Mann verbleiben / jedoch

auß Irrland bezahlet werden / und aus Englaͤndern/
Schott. und Irrlaͤndern beſtehen . Ob nun wohl

Se . Koͤn. Maj . in Dero Anſprache / an beyde Haͤu⸗
ſer den r 2. Febr . ihren Conſens dazu gegeben / um

keine Jauloſie und Mißtrauen / wie ſie ſagten/ zwi⸗
ſchen Ihnen und Ihrem Volcke zuerwecken/ ſo be⸗

zeugeten fie doch dabey / daß dieſe Verminderung den

Umbſtaͤnden der Zeiten nach ſehr gefaͤhrlich waͤte/
und das Koͤnagreich zu bloß und auſſer dekenſion

geſtellet
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handelt wurde / daß die Gardes , die Sie vor dieſem

dem Koͤnigreich in deſſen ſchweren Angelegenheiten
zu Huͤlffe mitgebracht / und die Ihnen in allen Be⸗

gebenheiten/ worinn Sie waͤren verwickelt getveſen/
getrenlich beygeſtanden haͤtten/ vertrieben wuͤrdenz
ſchloſſen auch endlich / daß Sie ihnen anheim gaͤben/
dieſe Sache in mehrere ernſtliche Erwegung zul die⸗
hen / und auff ſolche eineMacht / ſo zur Sicherheit
des Reichs und Erhaltung des Frledens / ſo ihnen
GOtt verliehen haͤtte/ zureichend waͤre/ ihre Gedan⸗

cken zu richten . Es blieb aber dabey / und wurden

durch eine beſondere Koͤnigl. Proclamation den 6.

Mart. alle die Regimenter ſamt ihren hohenOfficirern
benennet / welche noch biß auff den J. April . beybehal⸗
ten ſolten werden / und aus welchen die 7006 . Mafi

National - Voͤlcker beſtehen ſolten . Wegen der

Hollaͤndiſchen Gardes aber ließ Se . Maj . den 28 .

Mart , dem Unterhauſe durch den Grafen von

Ranclag nochmals vortragen / daß zwar Anſtalt
gemacht waͤre/ dieſelbe uͤberzufuͤhren/ ſie auch ſo fort
ſolten fortgeſchicket werden / es waͤre dann / daß
das Hauß in egard auff Se . Majeſt . und daß
ſelbige mit Ihnen in England gekommen waͤren/
diſponiret waͤre / ein Meittel zu finden / ſie laͤnger
in dero Dienſten zu behalten / und wuͤrde ſolches zu

Sr . Majeſt . groſſem Vergnuͤgen gereichen . Es
ward aber nach einigen Berathſchlagungen geant⸗

wortet / daß es weder den Reichs⸗Rechten / vor wel⸗

cher Erhaltung Se . Majeſt . Dero Koͤnigl. Perſon
ſo offt in Gefahr geſtellet / noch der Proclamation

gemaͤß waͤre / ſo Se . Maj . ergehen laſſen / daß alle

die frembde Trouppen / ſo mit Ihnen heruͤber gekom⸗
men waͤren / wieder ſolten zuruͤcke geſandt werden ;

und weil dem Koͤntgreich nichts zutraͤglicher ſeyn
koͤnte/ als ein vollkommenes Vertrauen zwiſchen Sr .

Koͤnigl . Maj . und Dero Volcke zu erhalten / ſo baͤ⸗

ten ſie Se . Maj . ſolches auch in dieſem Stuͤcke zu

bezeugen/ angeſehen kein Mittel waͤre/ wodurch ſelbi⸗
ges kraͤfftiger wuͤrde befeſtiget werden / als wann Sie
Dero gehetligte Perſon Dero eigenen Unterthanen
anvertrauen wuͤrden ; wurden alſo mehr gemeldte
Gardes den 3. und 4 . Aptil . eingeſchiffet / und dar⸗

auff wieder zuruͤcke nach Holland gefuͤhret ,

Den 12 . Mart . ward auff Anſuchen des Unter⸗

hauſes ein neues Koͤnigl. Edict wider die Roͤmiſch⸗
Catholiſche publiciret / worinn die Verordnung von

dem erſten Jahre Sr . Koͤnig . Maj . und der Koͤni⸗

gin Marta wlederholet / daß alle dieſelbe aus den

Staͤdten London und Weſtmuͤnſter biß auff zehen
Mellen davon wetchen ſolten ; ingleichem eine an⸗
dere von eben dem Jahr / daß zu mehrer Verſicherung
Ihr . Maj . alle Papiſten entwaffnet ſolten werden ;
Auch ferner / umb alle die Perſonen / ſo ſich von der

gegenwaͤrtigen Reglerung abgeneiget bezeigen / zu
entdecken / die im . und 8. Jahre Sr . Maj . zu beſ⸗
ſerer Sicherheit Dero Koͤnigl . Perſon und Regie —
rung gemachte Verordnung ernenert worden .

Den 14 . Maj . conſentirte Se . Koͤntgl . Maj .
noch unterſchtedene AKken / und ward darauff das
Parlament biß auff die folgende Monate Frorogi⸗
ret / Se. Maj. aber gtengen den 11. Jun . nach Hol⸗
land hinuͤber . Und war inzwiſchen den ꝛ8. Maj .
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geſtellet würde daß auch mit Ihnen unfreundlich ge⸗ ber aus Franckreich weichen müſſen n Gſilſchuf 1699 .
der Graͤfin von Jerſey , derer Gemahl dieGeſende
ſchafft nach Franckreich verrichtet gehabt/ zu London
angelanget ; Se . Koͤnigl. Maj . ließ ſie durch einen

Dero Edellenten begruͤſſen / ingleichem die Princeſ⸗
ſin von Daͤnemarck / welche thr auch einige Zimmer
in ð James eingegeben . Es war auch den F. Febt
der in den vorigen Jahren vielmals geruͤhmte/ und

wegen der zu Koͤnigs Caroli II . Zeiten offt gefuͤhr⸗
ten Geſandtſchafften nach den Niederlanden / auch
der Mediation bey dem Niemaͤgiſchen Frleden ſehr Der gittet
bekante Ritter William Lemple auff ſeinem Land , WIliam

Gut bey Peraham in der Provint Southampton, errie
allwo er ſich etliche Jahre lang von allen

abgeſondert auffgehalten / Todes verblichen / und hin⸗
terließ den Namen /daß er in Fuͤhrung ſeiner auff⸗
getragenen Verrichtungen es auffrichtig mit dem

Vaterlande gemeynet / jedoch zu Hofe nicht allemal /
inſonderheit in den letzten Zeiten / groß geachtet wor⸗

den . Ingleichem ſtarb zu Chelſey , wohin ſieſich / Dergleichen
umb fuiſche Lufft zit ſchoͤpffen / begeben hatte / Frau Sr dae
Hortenſia Mancini , Hertzogin von Mzzarin,ſvon Han⸗
Armandi Caroli de la Porte , Hertzogs von Ma eini und

zatin , Mayenne und Meilleraye Pairs von Mazarin

Franckreich Gemahlin/ ſeither t66r . 28. Febt . dem betrifft
ſie einen Sohn und vier Toͤchter gebohren / davon

eine Tochter todt / die uͤbrigen alle noch am Leben ;
Sie war eine Tochter Michaélis Laurentii Man⸗

cini eines Roͤmers / und der Hierony mæ Meꝛzati -

nin, des beruͤhmten Cardinals Julii juͤngſter Schwe⸗

ſter. Und wiewol ſie bey threr Vermaͤhlung meht
Schaͤtze als unterſchiedliche Koͤniginnen gehabt / ſo
daß ſie eine Summa von 20 . Millionen Frantzoͤſs⸗
ſcher Pfund zur Ausſteuer mitgebracht / ſo kam ſie
doch faſt umb alles / und hatte nach ihrem Tode das

Ungluͤck/ daß ein Italiaͤniſcher Kauffmann zu Lon⸗
den / Namens Burnetti , dem ſie 80000. Pfund
Sterling ſchuldig war / einen Areſt nicht allein auff
ihre Mobilien / ſondern auch auff thren Leichnam

legte / doch ſolchen auff des Grafen von Montaeu

Caution bald wieder frey gab ; Die Leiche ward

nachgehends in Franckreich gefuͤhret/ und bey Unſer
LiebenFrauen zu Lelle ( ſo ein ſchoͤner Platz vongroß⸗
ſer Devotion , 3. Stunden von Laon in Viccardie )
begraben . Der Verſtorbenen Juwelen wurden demn

Koͤnige von Franckreich im Sept . gezelget / und auff
rSοοοr . Pfund geſchaͤtzet.

Den 26 . Octobr . ſind Se , Koͤnigl. Maj . wieder

zu Schiffe gegangen / und den 27 . zu Marygate ,
den 28. Abends aber zu Kenüngton wieder angelan⸗
get : worauff den 26 . Novembr. die Scſſion des

Patlaments wieder ihren Anfang genommen / und

haben Se Koͤn. Maj . in Dero Anrede deſſelben Ta⸗

ges an beyde Haͤuſer die kepatation der Schiffe und

Veſtungen / Abfuͤhrung der durch den Krieg gemach⸗
ten Landes⸗Schulden / eine genauere Zucht⸗und Kir⸗

chen⸗Diſciplin , und endlich eine auffrichtige Vor⸗

ſorge vor die Arme / und inſonderheit die Rekupiés ,
allen Fleiſſes recommendiret : Wie dann auch den

9 . Decemhr . unter Dero Namen ein nachdruͤckli⸗
ches Edict wider alle Ruch / und Gottloſtgkeit pub li⸗

ciret / und den Megiſtraten in den Staͤdten / auch
den Friede⸗Richtern auff dem Lande / ingleichem den

Schiff⸗Capitains und andern SeeOfficirern /
die Herzogin de la korce , welche der Reltgion hal⸗ nicht weniger den Officirern ben der Militz zu Waſ⸗

ſer
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ſer und Lande anbefohlen worden / daß ein jeglicher

auff die Seinige Achtung haben / und ihnen keine

Debauches , Uppigkeiten / oder andere Gottloſigkei⸗
ten verſtatten / ſondern zu einem tugendhafften und

GOtt wolgefaͤlligen Leben ernſtlich anhalten ſolte .

Zu Ende des Septembr . uͤbergab der Spaniſche

Abgeſandte Marquis de Canales an die Herren Re⸗

genten von England ein Memorial , unter dem Ti⸗

tel : Remonſtration an die Herren Regenten / die

vornehmſte Lords und Miniſtres , und die gantze

Jation : worinn einige Klagen uͤber die Tractaten /
ſo Se . Koͤn. Maj . von England und andere Poten⸗
taten uͤber die Spaniſche Sueceſſion und Theilung

derſelben Lande ſolten gemacht haben / enthalten
waren ; welche Schrifft aber ſo empfindlich geſetzet
geweſen/ daß ſie die Herren Regenten an Se . Koͤn.

Maj . ſo damals noch in Holland waren/uͤberſchickt/
und nach zuruͤcke empfangener Ordre den 10 . Oct .

durch den geheimen Secretarium Vernon ihm an —

deuten laſſen/ daß weil Se . Koͤn. Maj . durch unter⸗

ſchiedene unehrbietige und zum Theil zum Auffruhr
ausſehende Worte deſſen Memorials ſich ſehr ange⸗

griffen befuͤnden/ er binnen 18 . Tagen das Koͤnig⸗
reich raͤnmen / und inzwiſchen ſein Hauß ihm ſtatt
einer Gefaͤngnuͤß dienen ſolte . Worauff er geant⸗
wortet / daß er Sr . Koͤnigl. Maj . gehorſamen wolte /
und iſt darauff den 20 . Oct . vermittelſt einer Jagt
von dar nach Calais abgereiſet / allwo er mit den ge⸗

woͤhnlichen Ehren⸗Bezeigungen empfangen worden /
und darauff weiter uͤber Brugge und Gent nach
Bruͤſſel ſich begeben / und daſelbſt bey dem Printzen
Tſerclas von Lilly ſein Logier genommen . Wie

es mit dem Engliſchen Geſandten Mr . Stanhope in

Spanien hleruͤber gehalten worden / davon wird in

den Spaniſchen Geſchichten gemeldet werden .

In Schottland hatte die eine Zeither errichtete

African - und Indianiſche Compagnie , ihr ob⸗

handenes Deſſein lange geheim gehalten / itzo aber

brach ſelbiges hervor / indem ſie auff Veranlaſſung

eines / Namens Paterſon , welcher deßhalb in be⸗

ſonderem Æſtim gehalten ward / mit einer Eſqua⸗
dre von ſieben außgeruͤſteten Schiffen ſich nach A .

merica begeben / und an dem engen Erdſtrich zwi⸗
ſchen Nordeund Suͤd⸗ America , wo er am ſchmahl⸗
ſteniſt / unterhalb Porto Bello gegen Peru , in der

Gegend der Landſchafft und Fluſſes Darien nieder⸗

gelaſſen der Anfang ward gemacht den 2. Nov .

des vorigen Jahres 1698 . und warff die Elquadre
die Ancker zur lincken Hand des Fluſſes Darien ,

nahe an dem Lande / bedeuteten auch ſo fort die In⸗
dianer / derer ſich bey 2000 . an dem Strande ſe⸗
hen laſſen / und etliche ihrer Camoas mit Volck

verſehen an ſie abgefertiget / daßſie des Koͤnigs von

Engelland Unterthanen waͤren / eben wie die Ein⸗

wohner zu Jamaica und auff andern Inſeln / ſo
dieſen Indianern bekannt waren / und haͤtten ih⸗
nen vorgenommen ſich daſelbſt zu ſetzen / und ſich
mit ihnen in Buͤndnuͤß einzulaſſen / ſo zu threm
mercklichen Nutzen gereichen wuͤrde / indem ſie da⸗

durch mit allen noͤthigen Lebens ⸗Mitteln wuͤrden

verſehen ſeyn koͤnnen / woruͤber die Indianer ſich
ſehr erfreueten / ihnen alle Liebe verſprachen / und

aß ſie ihnen wider die Spanier und andere Feinde
beyſtehen wolten / verſicherten ; bathen auch/ daß ſie

Beſchreibung Schockländiſcheſ
an das Land treten moͤchten: welches dieſedenan
dern Tag mit guter Ordnung ins Werck ſetzten,
und wurden von den Indianern mit allen Ehren ,
und FreudenZeichen empfangen / machten auchal ,
ſobald Anſtalt eine Linie zu ziehen und eine Nedou -
te auffzuwerffen / um ſich wider alle Uberfallung
in Sicherheit zu ſeen / zu welchem Ende ſie auch
einige Feld⸗Stuͤcken dahin brachten / und damit

ihre Ketrenchemens verſtaͤrckten. Nicht lange
hernach / als dieſes Geruͤchte ſich außgebreitet / ka⸗

men die vier Oberherren dieſer Voͤlcker / ſo in ge⸗
dachtem Engen Erdſtrich wohneten / wiewohl nur

mit Javelinen / Bogen und einigen Pfeilen ver⸗

ſehen / und beſprachen ſich mit den Neu⸗Angekom,
menen / legten darauff die Haͤnde auff die Degen/
ſo ihnen waren verehret worden / und ſchwurenein⸗

ander beſtaͤndig treu und hold zu ſeyn / welchemauch
die Schotten einige kleine Geſchencke beyfuͤgten/
umb ſie deſto muthiger zu machen / dieſe auch ſol,
ches ſo wohl auffnahmen / daß ſie ihre Voͤlcker in

groſſer Anzahl kommen lieſſen / umb ihnen die an⸗

gefangene Schantze verfertigen zu helffen / welche
ſie 8 . Andres hieſſen . Hiebeneben wurden unter —

ſchiedene Haͤuſer daſelbſt auffgebauet / und der

Grund von einer Stadt geleget / die man Weu⸗

Edenburg / und das Land herum / Neu⸗Ca .
ledonien heiſſen wolte . Die Situation des Landes

ward gemeldet / zwiſchen Carthagena und Porto

bello begriffen zu ſeyn / und einen der ſchoͤnſten
Hafen in America zu commendiren / an welchem

zu beyden Seiten Batterien dergeſtalt koͤnten auff⸗
geworffen werden / daß ſie auch die ſtaͤrckſtenFlot⸗
ten wuͤrden zuruͤcke halten koͤnnen : Es ward auch

die Lufft des Landes fuͤr ſehr geſund gehalten / in

dem die krancke Schotten innerhalb vierzehen Ta

gen ihre Geſundheit wieder bekommen hatten / und

ſolte eine Frau von hundert und ſechtzig Jahren da⸗

ſelbſt ſeyn gefunden worden / die Leute allda auch

mehrentheils von langem Leben ſeyn : Imgleichen
ſolte das Erdreich ſo fruchtbahr ſeyn / daß die Erd⸗

Fruͤchte geſaͤet / in wenig Tagen ſtarck uͤber ſich
wuͤchſen . Nicht weniger ſollten unterſchiedene inun⸗
ſeren Landen unbekannte Thiere / als Pecaris , Mar —

ris und fette Affen / auch groſſe frembde oͤgel
Puatnis und Corroſen , Papageyen / wilde Lau⸗

ben / Turteltauben / imgleichen groſſe und ſchmack⸗
haffte See⸗Schildkroͤten in groſſer Menge gefunden
wuͤrden / und haͤtten dahero die Voͤlcker an Lebens⸗

Mitteln keinen Mangel . Die Einwohner wolten

auch verſichern / daß Gold⸗Minen allda waͤren /
und zeigten davon unterſchiedene Proben / die Spa⸗
nier aber hielten ſie vor ihre aͤrgſten Feinde / denen

ſie ſich auch nimmeruntergeben wolten .

Gleichwie nun die Schotten die erſten ſeyn wol⸗

ten / ſo ſich allda niedergelaſſen haͤtten / ſo wurden

deßhalb / wie dieſes Gerůchte in Schottland erſchalle⸗
te / in den Kirchen zu Edenburg oͤffentliche Danckſa⸗

gungen an GOtt abgeſtattet / und fernere Anſtalt

gemacht eine neue Convoy von Manns·und Frau⸗
ensPerſonen / auch Kauffmannſchafften / nebſt ei.

nem Kenfort von tauſend Mann dahin zu ſenden/
welches mit denen allſchon vorhandenen 2400 .

Mann außmachen wuͤrde. Hierbey hatte ſich zwar

zugetragen / daß eine gewiſſe erfahrne Perſon / ſo

eine Fregatte commendiret / ſich zuden Schotten
vberfuͤ⸗
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verfůget / als ſie kanin zween Tage am Lande gewe⸗

fen / und von ihnen wohl gehalten war worden / bald

darauff aber ſich wieder auff ihre Fregatte begeben/
ſund an einem andern Ort des Landes Ancker geworf
fen/ und etlichesVolck ans Land geſetzet/den India⸗

nern aber geſagt / daß die Schotten Seeraͤuber / und

meineydige treuloſe deute waͤren/ die auch kein ander

Abſehen haͤtten / als ſie/ die Indianer / auszurotten
Aber dieſe Nachreden hatten beydieſen keinen ingreſs

gefunden / und muſte ſich daher dieſelbe Perſon von
dar wieder weg machen . Als auch das Geruͤchte
von dieſer Schottiſchen andung zu Carthagena er⸗

ſchollen war / ſo kam ein Ca pitain von einer Fran⸗

goͤſiſchen Fregatte / welcher die Kirchen⸗Zierathen/ ſo

Vr . Pointy von Carthagena weg gefůhret / wieder

dahin gebracht/ und jezo auff ſeiner Ruͤckreiſe begrif⸗

fen war / zu ihnen / umb zu ſehen/ wie ſie ſich allda

befůnden/ ward auch bey ihnen fuͤnffTage lang wol

tractiret / erlitte aber in der Wegreiſe durch Unvor⸗

ſichtigkeitdesSteuermanns Schiffbruch / wobey auff

42 . Mann umbs Leben gekommen / und aller auff

dem Schiffe geladener groſſer Reichthum in die See

verſuncken/ deſſen jedoch ein gutes Theil die Schot⸗
ten wieder heraus bekommen .

Andern Theils giengdie Arbeit mit Verfertigung

des Forts S. Andres in dieſem nunmehr zunehmen⸗

den Caledonien friſch fort / und waren zu Ausgang

des Monats Februarii dieſes Jahrs die Batterten

zn der See⸗Seiten / als von dar ſie den erſten Anfall

beſorgten/ fertig/ ingleichem an der dand Seite zwey

Bolltwercker und eine Baſtion zu Stande gebracht /
es wurden auch inwendig zwey Straſſen angeleget /
und darinn Haͤuſer auffgebauet . Nicht weniger

vermehrten die Indianer ihre Freundſchafft mit ih⸗

hnen / nahmen auch hingegen etliche der Schotten

nit ſich / umb beyderſeits Sprachen zu lernen .

Hiebeneben hatte ſich begeben / daß die Spanier

zus Panama , S. Maria , Tubganti eine ſtarcke

Compagnie ſowol Spanier als Negros ausgeſchickt /
umb auff das Verfahren der Schotten Acht zu ha⸗
ben / denen ſie ſich auch auff etliche Stunden genaͤ⸗

hert / dieSchotten hergegen hatten durch die India⸗
ner davon Nachricht bekommen / und ſchickten alſo

gleichfalls den 16 . Eebr . einen Hauptmann ihres
Mittels / James Montgomery , mit einer Compa⸗
gnie aus / umb zu ſehen / was jene Willens waͤren/
ihnen auch zu bedeuten / was maſſen ſie ſich mit den

Indianern in eine Verbuͤndnüß und Freundſchafft
eingelaſſen ; Die Spanier aber /an ſtatt ſich mit ih⸗
nen zu unterreden / gaben eine volle Lage auff ſie / wo⸗
durch jedoch niemand ſonderlich verwundet worden /
welches dann den Montsowery veranlaſſet / an ſich
zu halten / in Meynung / annoch mit ihnen in Guͤte

zu ſprechen / dieſe aber ſchoſſen zum andernmal auff
ſie loß / wodurch ein Faͤhnrich und Gemeiner getoͤd⸗
tet / und faſt ein halb Glied verwundet worden / wel⸗

ches dann den Montgomery mit den Seinigen be⸗

woge / gleichfalls auff ſie Feuer zu geben / und zwar

mit einem ſo guten Erfolg / daß die Spanier auff
einmal in Diſordre geriethen / alle ihre Lebensmittel

und Gewehr im Stiche lieſſen / und ſich in die dicke

Buͤſche reterirten / wobey einer Don Domingo de
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wie er vorgegeben / den Indianern ſonſten in die

Haͤnde zu gerathen / von welchen er keine Gnade zu

erwarten haͤtte; Er hatte eine guͤldene Medaille

und Creutz an dem Halſe hangen / und ward gantz

gůtig tractiret / ihm ward auch erlaubet / Feder und

Dinte zu gebrauchen/ und ſchrieb daher an den Præ⸗

ſidenten von Panama , ingleichem an den Gouver -

neur von S. Marien / welche der Rath von Caledo

nien mit freundlichen Schreiben an gedachte beyde
begleitet / auch eine gleichmaͤſſige freundliche Antwort
von dem Gouverneur zu §8. Marien bekommen .

Dieſer Don Domingo nun erzehlte unter andern

den Schotten / daß der Spaniſche Rath in einer der

benachbarten Provincien vor ungefaͤhr drey Jahren
den Schluß gefaſſet/ daß / umb die Indianer in dem

Lande Darien beydes zu mehrer Sittſamkeit und zu

der Chriſtlichen Religion zu bringen / ſieben Milſic -

narios : von ihren Chriſtlichen Mitbruͤdern an die

Vornehmſte derſelben abgefertiget / dieſe auch von

ihnen ſehr wohl enpfangen worden / auch zwiſchen
ihnen und den Indtanern eine Zeitlang ein gutes

Vernehmen geweſen waͤre / hernach aber haͤtten die

Indianer einen Haß wider ſie gefaſſet / und ſie mit

einander ins Waſſer geworffen / worauff die Spa⸗
niet / nachdem ſie lange Zeit nichts von dieſen Prle⸗

ſtern gehoͤret/ und endlich durch ihre Spionen unter

den Indianern erfahren / wie es ihnen ergangen / die

Reſolution genommen / den 15 . April . die India⸗
ner zu uͤberfallen / und ſo viel ſie wuͤrden koͤnnen/
umbzubringen . Dieſes nun / als die Schotten den

Indianern wieder erzehlet / bewog die Indianer / die

Alliance mit den Schotten noch feſter zu machen /
und off· und defenſiyè mit ihnen zu gehen ſich zu

erbieten . Welches alles vorgemeldter Hauptmann
Montgomery ,ſo mit zween Schottiſchen von Adel

zu Anfang des Aprils von dorten abgereiſet / und zu

Londen war angelanget / und von dar auff Schott ⸗

land gehen wolte / umb von allem Bericht abzuſtat⸗
ten / mit mehrerm erzehlet/ mit anfuͤgende/ daß er

tem Scharmuͤtzel nichts weiter vorgelauffen / indem⸗
ſelben aber bey 120 . Spanier geblieben/ und die an⸗

dern in dicke Waͤlder entwichen waͤren : daß hiebe⸗
neben die dortige Schotten ſich zu Waſſer und Land

verſtaͤrckten / und bey ihrer Abreiſe keinen Mangel
an irgends einigen Lebensmitteln gehabt : Sie brach⸗
ten auch einiges Geld des Landes mit / welches in

der Probe vor gut befunden worden . Dieſen folg⸗
ten noch andere Schreiben vom 13. Maji aus ge⸗

dachtem Fort 8 . Andres , darinn ſie ruͤhmten / daß
ſie ſich gar wohl befuͤnden / und wann der verſpro⸗
chene duccurs zu rechtet Zeit wuͤrde ankommen / ſie
im Stande ſeyn wuͤrden / ſich nicht allein allda zu

mainteniren / ſondern in wenig Monaten die von

der Compagnie auffgewendete Unkoſten zu erſetzen :
dit Lufft waͤre auch ſo geſund / daß man gar nicht
von Unpaͤßlichkeit reden hoͤrte / und ſelbſt von den

herumb liegenden Inſeln unterſchiedene Krancken

dahin gebracht wuͤrden / die allda geſund wuͤrden;
Sie haͤtten auch eine Brigantine aus Neu⸗Eng⸗
land mit Waaren beladen / und waͤren begriffen/
ſie nach dem Fluß Clide in Schottland abzufertigen/
und wuͤrde § r . Daniel Meckay , der ein Mitglied
des dortigen Raths waͤre / und mit üuͤbergienge/

la Kadaſich ihnengefangen ergeben / aus Furcht / von allem umbſtaͤndlichere Nachricht abſtatten .

Theatri Europæi XV. Theil.

alles in gutem Stande gelaſſen / und auſſer gedach⸗
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Bey ſo geſtalten Sachen nun / weil man nichts als

gute Zeitung von darhöͤrte / bemuͤhte ſich die Com-
pagnie in Schottland / noch fuͤnff Schiffe mit al⸗

lerhand Nothwendigkeiten / ſo zur defenſion des

Orts gereichen moͤchten außzuruͤſten / es wurden

auch 1500 . Mann als Soldaten angenommen /

worunter eine Compagnie Hochlaͤnder war / im⸗

gleichen fuͤgte ſich ein Sohn des Marquis von

Athol , und unterſchiedliche andere Schottiſche

Edelleuthe ihnen bey / ſo daß man des Vertrauens

war / daß / ehe die Spanier gnugſame Anſtalt

wuͤrden gemacht haben / Sie mit einer ſtarcken

Kriegs⸗Macht anzufallen / Sie alles in ſolchen

Stand wuͤrden gebracht haben / die Oolonie

allda zu mainteniren . Man verſahe ſich auch da⸗

bey/ daß Ihnen von der in der Naͤhe dabey gelege⸗

nen Inſel Jamaica , und andern Engliſchen Oo :

lonien / merckliche Huͤlffe geleiſtet wuͤrde. Und

ward hiernaͤchſt des Koͤnig Williams Diploma , von

An . 1695 . den 1. Octobr . von Errichtung der

African - und Indianiſchen Schottiſchen Compa⸗

gnie , und derer Privilegien ; ingleichem ein Ke⸗

glement derſelben Compagnie , ſo ſchon K. 1692 .

den 17 . April . war abgefaſſet worden / zu Maͤnni⸗

gliches Wiſſenſchafft publiciret .
Aber in Europa ward dieſes nicht uͤberall mitglei⸗

chen Augen angeſehen . Denn in Spanien ward

es als eine Gewalthaͤtigkeit angenommen / und ſagte

man / die Schotten haͤtten ſich eines Landes ange⸗

maſſet / welches die Spanier ſchon bey 200 . Jahren /
und zwar vermoͤge der Paͤbſtl. Bulle Alexandri VI .

geruhiglich beſeſſen / und die Einkuͤnfften davon ge⸗

noſſen haͤtten: Die erſte Erfinder von America :

Columbus An . 1498 . Alphonſus Ojeda , und

Americus Veſputius An . 1499 . und Chriſtoph .
Guerta , An . 1500 . haͤtten es im Namen und un⸗

ter denn Gebieht Ferdi nandi und Labellæ . ,Koͤnigs
und Koͤnigin von Spanien eingenommen / A. 1508 .

waͤren Olonſo Ojeda , und Diego de Nicueza ,

vom Koͤnig Ferdinando als Gouverneurs von

Terra Firma nach America geſandt worden / waͤ⸗

ren aber wegen Darien in Mißhelligkeiten gerathen/
als wovon ſie beyde Theil nehmen wolten⸗ indem

dem Ojeda der Strich dandes von Capo de Vela ,

biß an die Helffte des Golfo von Uraba , unter dem

Namen von Neu⸗Andaluſien / und dem Nicueza

die andere Helffte des Gollo , biß an Capo Gracias

Dios , unter dem Namen von Caſtilia Aurea ,

waͤre angewieſen worden ; welche aber ein Pilot

Juandela Coſa dahin verglichen / daß der Fluß von

Darien , Ihnen zu einer kennbahren Graͤntze dienen

ſolte . An . 15 10 . waͤre die Stadt Santa Maria el

Antiguo del Darien erbauet / und die Haupt⸗Stadt
dieſer Province zu ſeyn gehalten worden / die man

auch An . 15 14 . zu einer Biſchoͤfl.Stadt gemacht /
und Koͤnig Ferdinand mit vielen Privilegien be⸗

gnadiget ; Und waͤre zwar An . 1519 unter Koͤnig
Carolo V. die Regierung und Biſchoffthum wegen

Ungeſundheit des Waſſers und der Lufft / von dar

nach Panama verleget / und dieſe Stadt nach der

Zeit als die Haupt⸗Stadt der herumliegenden Pro⸗

vincien geachtet worden/ dieſes aber haͤtte den Beſitz
von Darien nicht aufgehoben / ob gedachte Stadt

ſchon nicht weiter bewohnet worden : Die Spanier

haͤtten auch noch indieſem Darien die Staͤdte Santa

Beſchreibung
Maria de Mines , nebſt dchudacheros , imgleichen
die Staͤdte Cheapo , la Conception , das Caſteel

S. Jago und andere : Daß nicht alle Indianer in

der Gegend die Koͤnigl. Spaniſche Oberherrſchafft
erkenten / gaͤbe keine Folge / dann anderer Nationen

Colonien wiederfuͤhre ſolches ebenmaͤſſig / und waͤre

die Spaniſche Oberherrſchafft daſelbſt auch ſo be⸗

kannt / daß ſchwerlich tauſend Indianer in der Gegend
wuͤrden anzutreffen ſeyn / ſo nicht Spaniſch reden⸗

ten : Zugeſchweigen / daß Darien der Mittel Punct
und gleichſam das Band waͤre/ wodurch die Spani⸗

ſche / Suͤder · und Norder⸗Americaniſche Laͤnder zu/

ſammen hiengen : Welches alles die Spanier in ei⸗

ner beſondern Publiquen Schrifft / Information ,

belangende die Sache von Darien , geheiſſen / mit

mehrerm außgefuͤhret . Es ward auch dieſe Sache
an dem Koͤnigl. Engliſchen Hofe / durch den Spani⸗

ſchen Abgeſandten eifrig getrieben / welchem zugleich
der Kaͤyſerl. Abgeſandte beytrat / und umb Kemecii⸗

rung derſelben zu unterſchiedenen malen anhielte,
Man armirte dabeneben etliche Krieges⸗Schiffe in

Spanien / desVorhabens / ſie nach Varien zu ſchi⸗
cken / und die Schotten zu delogiren . Der Schot⸗
ten Antwort hergegen auf nur gedachte Spaniſche
Information beſtund darinn : Daß die Spanter

ſich keines beſondern Rechts auf dieſes und andere

Americaniſche Laͤnder/ weder von Ihnen ſelbſt/ noch

Krafft der Paͤbſtl. Donation anmaſſen koͤnten / das
Erſte waͤre an Ihm ſelbſt klahr / die Paͤbſtl. Dona⸗

tion aber koͤntenicht ſtatt haben / weil Er ſelbſt nichts

in America gehabt/ und ſeine Oberherrſchafft uͤber

den weltlichen Staat der Laͤnder/ ſo wohl der Alten

als Neuen Welt / ein bloſſes Gedichte waͤre: Die

ſie die Schotten auch ſo wenig als ſelbſtingeiſtlichen
Dingen erkennten . 2. Die Province Darien waͤre
noch zur Zeit ein wůſtes und unbewohntes dand/fele

alſo dem anheim / der am erſten kaͤme/ und ſich da⸗

ſelbſt ſezen wolte . 3 . Die Indianer in dem Lande

haͤtten ſich noch nie den Spaniern ergeben/ wie dann

auch die Engliſche in unterſchiedene Alliances mit

Ihnen getretten waͤren . 4. Wann auchſchon die

Spanier ehedeſſen dieſer Province ſich moͤchten be⸗

maͤchtiget haben / ſo haͤtten ſie ſelbigen doch ſchonvor

langen Zeiten verlaſſen / waͤre ſie alſo in ihren vori⸗

gen Stand gerahten und Herrenloß worden .

Man laͤſſet dieſe beyderſeitige Beweiß⸗Gruͤndean
ihrem Ort beruhen / nachdemmal ſchon vor vielen

Jahren / wegen anderer Laͤnder und Herrſchafften
nach dem Intereſſe eines und des andern Volcks / ſo⸗

wol von Staas⸗Kundigen / als ſonſten gelehrten

Leuten / auf eben ſolche Weiſe ditputiret worden .

Dieſes aber iſt bey gegenwaͤrtiger Materie nochfer⸗
ner zu melden / daß man in Engeland ſelbſt Urſa⸗

chen gefunden / dieſes Unternehmen nicht allerdings

zu billigen / und war deßhalb an die Engliſche Colo⸗

nien in America Befehl gegeben worden / an dieſer

Sache nicht Theil zu nehmen / ſondern ſich aller

Handlungen dißfalls mit den Schotten zu entſchla⸗

gen . Das Grioͤſteaber / ſo der gantzen Sache einen

Ausſchlag gab/ beſtand in dem erfolgten Zuſtande
der Schottiſchen Colonie ſelbſt . Dann ungeachtet

dieſelbe/ von der guten Beſchaffenheit beydes des Lan/

des und ihrer Perſonen / auch von Geſundhett der/
ſelben / eine zeitlang vieles geſchrieben/ ſolieffen doch

— — —
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Neues E.

W Ir haben die Geſchichte des vorigen Jah⸗ben ; Und davon durch die Beſitzer / auß Afle⸗

8 1 ＋ —
ib Reformirten und ſo genannten Neu⸗Beger Nutzen / auſſer Lands geſchickt werden / alles bey
nen kehrten publicirten Edict beſchloſſen : Zu welcher unauf

wie⸗Fortſetzung dann nun ferner zu wiſſen / daß den 7. ] Dieſein folgte den 11 . 1. Febr . noch eines / dar⸗

umen Januar . ein abermahliges / und zwar die auß dem inn verbotten worden / daß keiner ſo Reformirt ge⸗

den 24 . Sept . zu London von dem Ritter William pasnie ſich durchden Anfangs gedachten Paterſon
Beeſton , Gouverneur von Jamaica Schreiben haͤtte bereden laſfen⸗ auff mehrgedachtein Darien

ein / datiret den 20 . Julii , welchen hernach ande⸗Silber und Gold zu ſuchen / oder auch auff der

gleichen Inhalts folgeten / daß nemlich die Schot⸗ Nord⸗Seite von Jamaica zu landen / alldieweil da⸗

ten theils wegen der vielen Ktanckheiten / ſo unterih⸗ ſelbſt alles wuͤfte/ und auff 20. Meilen kein Enge⸗

nen eingeriſſen / theils aus Mangel noͤthiger Mit / laͤnder zu ſehen waͤre : daß die Perſonen des Raths

tel / indem ſie nach der erſten Außfahrt aus Schott , von dieſer Compagnie nichtLeute waͤren / von de⸗

land / ungeachtet der vorgegebenen fernerenAnſtalt / nen man einen gluͤcklichenErfolg in dieſerSache
keinen Nachſaß bekommen / nicht laͤnger allda ver / haͤtte erwarten koͤnnen / daß es auch Schade waͤre/
bleiben koͤnnen / ſondern den Schluß gefaſſet / ſich daß man ſo viele brave Leute auß dem Vaterland

wieder von dar wegzubegeben / und darauff alle ihre in ein ſo weit entlegenes Land / da nichts / als was

Schantzen / Haͤuſer und was ſie ſonſten auffgerich⸗ von den Einwohnern zubereitetwurde/ zu bekommen
tet / niedergeriſſen / und damit / nachdem ſie die Helff/ waͤre ; Mit dem Engliſchen Verbott wuͤrde ſichs

te ihrer Voͤlcker / mithin ihr Geld und debensMit⸗ſchon gefunden haben / und zum wenigſten an Le⸗

tel / eingebuͤſſet / in dreyen Schiffen / St . Andres ,bensMitteln kein Mangel entſtanden ſeyn / wann

Caledonien / und dem Einhorn davon gefahren / die Schotten nur Geld gehabt haͤten / etwas rechts

nur 500 . Pfund Sterlings und 900 . Mann noch zu kauffen. Die Compagnie aber hielte eineallge⸗
uͤbrig habende / derer jedoch auch noch anderthalb meine Verſammlung / umb darin Raths zu pfle⸗

hundert auff dem einen Schiffe geſtorben : Sie gen / was nach dieſem ungluͤcklichen Erfolg nun

haͤtten zwar zu Neu⸗Vorck ihre Waaren und Gů⸗weiter vorzunehmen waͤre / und funden gut/ Se. Koͤẽ

ter / umb deſto bequemer nach Schottland zu kom⸗nigliche Majeſt . vermittelſt einer Addreſſe zu bit⸗

men / feyl geboten / wegen des Verbotts aber auß ten / daß ſo bald als moͤglich ein Parlement ge⸗

Engelland / haͤtte ſichs niemand unterſtehen wollen / halten / und dieſe Sachedarin in Erwegung gezo⸗

jedennoch waͤren ihnen auff Rechnung der Com - gen werden moͤchte; bathen auch dabey / daß das

pagnie Sebens⸗Mittel uͤberlaſſen worden . Koͤnigl. Verbott wegen Darien wieder moͤchte auff⸗
Ob nun wol vorgewendet ward / es haͤtte das gehoben werden / die Compagnie aber in Dero

Engliſche Verbott viel Urſache hierzu gegeben / ſo Schutz und Schirm zu nehmen / auch das Parle⸗

fand ſich doch ein Schottiſcher Edelmann / welcher ( ment , auff die Zeit / dahin es prorogiret worden /
mit den erſten Schiffen ſich dorthin begeben / aber halten zu laſſen : Worauff dann Se . Majeſtaͤt ſie
bey Zeiten zuruͤcke gekehret war / und gantz andere [ Dero Schutzes verſichert / mithin daß ſiedie Frey⸗

Urſachen dieſes ungluͤcklichen Außgangs anfuͤhrte / heit / mit den Engliſchen Colonien zu handeln / wie

die er auch in einer abſonderlichen Schrifft publig vor dem haben / das Parlement aber den 15 . Mar -
gemacht : Danner ſagte / daß die Schottiſche Com; tügehalten werden ſolte ,

Köͤnigl. Frantzöſiſche Geſchichte .

res mit dem den 20 . 10 . Dec . wegen der ction gegen die Erben / weder Capital noch eintzi⸗

bleiblicher Straffe .

Lande Gewichene belangendes Edickt hervor gege⸗weſen / weder auß dem Koͤnigreich/ noch von einem

ben worden / dahin lautende : Daß 1. denen auß an den andern Ort im Koͤnigreich ziehen/ noch die

dem Koͤnigreich entwichenen Reformirten erlaubet Kinder vor 18 . Jahren auß dem Koͤnnigreich ſchi⸗

1699 .

waͤre
wieder zu kommen / umb ihre verlaſſene Guͤ⸗ſcken ſollte / er habe dann abſonderliche Koͤnigl. Er⸗

ter / die bißhero ihre zur Catholiſchen Religion ge⸗ laubnuͤß/ alles bey Straffe der Galerenſowohl fuͤr
tretene Verwandte beſeſſen / nach Inhalt des im die Ubertretter / als die / ſo darzu behuͤlfflich gewe⸗

Docembr . 1689 . ergangenen Edicts / wieder anſſen. Damit aber hierdurch die Handlung nicht ge⸗

ſich zu ziehen . Worzu ihnen von dato ein halb hemmet wuͤrde / ſo wollte der Koͤnig Sprachtnei ,
Jahr angeſetzt wuͤrde / binnen welcher Zeit die El⸗ ſter der frembden Sprachen beſchreiben / und ihnen
tern mit ihren mitgenommenen / und ſeither erzeug · ſolche zuſchicken .
ten Kindern ſich einfinden und auff den

erſten Es ward auch hin und wieder mit allerhand Thaͤt⸗
Graͤntzen des Koͤnigreichs angeloben ſollten / Ca⸗ligkeiten wider die vorhandene und der Religion
tholiſch zu werden . 2. Den Kindern aber / wel⸗ halber in Verdacht Gezogene verfahren / wovon

cherEltern verſtorben/ oder noch lebeten / wuͤrdenzu zwar wenig auſſer Landes konnte kund werden / je
ihrerWiederkunfft hierzu zwey Jahr angeſetzt / und doch ſahe man auß einem Schreiben von Caſtres in

das BuüͤrgerRecht umbſonſt zu haben verſprochen . Ober⸗Languedoq , daß man daſelbſt alle Docto -

Der bißherige Genuß ſolcher Gůteraber ſollte demſren / Chirurgiens und Apothecker abgeſeßet / die

Beſißer verbleiben. 4 . Weder die Erben noch Be . auch ihre Laͤden verſchlieſſen muͤſſen : Ingleichen
ſitzer ſolcher Guͤter ſollten innerhalb 10 . Jahren die daß man alle Jungfern von fuͤnff biß 28. und 30 .

Güter bey Straffe verkauffen . §. Nach verfloſſe , Jahren / die reiche indie Kloͤſter / die armen aber

nen 10. Jahrenaber ſollten die Guͤter alsdann
Räinſin

die Gaſthaͤuſer vertheilet / wodurch die gantze

Beſizer / falls die rechtmaͤſſge Erben in angeſetzter Stadt in Betruͤbnuͤß geſetzet worden / und nicht

Zeit ſich nicht einfinden / erblich ſeyn und verblei⸗ leichte ein Hauß geblieben / ſo nicht dißfalls leidenAus
1

—
J AR Tſ = 27Ihcatri Eulopæi NV . Thell. Mim mm 2 muͤſ⸗



———

1699 .

Vorig aus⸗
gelaſſene
Edicta

wegen

im Elſaß
moderi -

ret .

Streit zwi⸗
ſchen dem
Biſchoff
von Cam

bray und
dem zu
Meaux .

64⁴4 Beſchreibung Koͤnigl. Frantzoͤſiſche

muͤſſen: Wann auch jemand kranck waͤre/ ſa kaͤme

bald ein Prieſter mit dem Richter und Zeugen / umb

zu vernehmen / in was Religion er ſterben wolte ?

Antwortete er/ daß er in derſelben ſterben wolte / dar

inn er gebohren worden / ſo machte man ihm den

Proceſs , ſtuͤrbe er / er hinterlaſſe Kinder oder nicht /
ſo confiſcire man ſeine Guͤter / und uͤbergaͤbe ſie den

Geiſtlichen ; kaͤme er wieder auff / ſo erklaͤrte man

dennoch ſeine Guͤter verfallen / und machte ihm den

broceſs . Und ſchlieſſet der Autor des Brieffes /
daß ſie viel ſehen muͤſten/ ſo man nicht geſehen/ ſeit /

her Menſchen auff dem Erdboden geweſen .
Man ſahe auch eine neue Eydes⸗Formul/ welche

alle die ſo genannte Neubekehrte ſchweren und unter⸗

ſchreiben muſten : Ich Unterſchriebener verſpreche

folgends der Abſchwerung / die ich gethan habe/ und
verpflichte mich / daß ich mich beſtaͤndig einen gan⸗

gzen Monat lang bey N . begeben will / umb in den

Warheiten der Lehre der Catholiſchen / Apoſtoliſchen
Roͤmiſchen Religion von ihm unterwieſen zů werden /
und mich vermittelſt dieſer Unterweiſung dem ge⸗

genwaͤrtigen Gottesdienſt der nur gedachten Religion

gemaͤß zu bezeigen / und alles das jenige / wozu er

mich anweiſet / zu bewerckſtelligen / und insgemein
alles zu thun / was einem auffrichtigen Catholiſchen
Apoſtoliſchen Roͤmiſchen Chriſten geziemet zu thun :

Zu Beſtaͤtigung deſſen habe ich gegenwaͤrtiges frey⸗

willig und aus eigener innerlichen Bewegung und

guten Zufriedenheit unterſchrieben / bey Straff der

Gefaͤngnuͤß und anderer Gefahren / ſo in des Koͤnigs
Edicten und Declarationen enthalten ſeyn.

Den 3. Decembr . ward auch das Verbott von

A. 1686 . 23. Jun. erneuert / daß keine ſowol Fran⸗

goͤſiſche als auslaͤndiſche Schiffer einigen Reformir⸗
ten oder Neubekehrten ohne Koͤnigl. abſonderliche

Erlaubnuͤß in ihre Schiffe auffnehmen / und in an⸗

deredaͤnder fuͤhrenſolte /bey Verluſt des Schiffs / und
der auff dem Schiffe befindenden Waaren .

Hergegen wurden die Koͤnigl. Edicten / ſo im

Ober⸗ und Nieder⸗Elſaß vor dem Ryßwickiſchen
Frieden publiciret worden / nemlich das vom 7 .

Geldgebens Octobr. 1694 . nach deſſen Inhaltdie Cleriſen / der
Adel/ und ſaͤmtliche Einwohner / eine Summe von

eOοοοο. Pfund zahlen muͤſſen/ welches durch einen

andern vom 17. Septembr . 1697 , ergangenen Be⸗
fehl mit 990 . Pfund war vermehret worden / wie⸗

der auffgehoben / und beſage eines vom 26 . 16 . Aug .

1698 . ergangenen Edicts dieſe Summe auff
26000 . Pfund mit beygefuͤgter Koͤniglichen Ver⸗

ſicherung moderiret / daß die Cleriſey und Ritter⸗

ſchafft ihre Privi legia, die ſie jederzeit gehabt / nach

nunmehr geſchloſſenem Ryßwickiſchen Frieden ins

kuͤnfftige wie vorhin beſitzen ſolten . Damit auch

die Handlung ihren ungehinderten Fortgang behiel⸗
te / ſo ward gleichfalls die Vitiration der Waaren

an den Zoͤllen wieder auffgehoben / unddem Mr . de

la Fond anbefohlen / hieruͤber genaue Auffſicht zu

halten / und Falls jemand wider obige Moderation
beſchweret worden / ihm Satisfaction zu verſchaffen .

Aber eine andere Sache war / ſo die Römiſch⸗Ca⸗
tholiſche Geiſtlichkeit unter einander belangete / und

zwiſchen dem Ertz⸗Biſchoff zu Cambtay , Franci —

ſcus Salignac de la Mothe , und dem Biſchoff zu
Meaux , jacob Benignus de Boſſuet , eine Zeitlang

— — —

war gefuͤhret worden / nachmals aber durch ganz
Franckreich / Italen und Spanien ſich ausgebreitet/
weil ſelbiger ein Buch geſchrieben : Explication
des Maximes des Saints ſur Ia Vie Interieure ,
Erklaͤrung der Lehren der Heiligen von dem innerli⸗
chen Leben / darinn er von der Gelaſſenheit in GOtt
und unintereſſirten Liebe deſſelben / daß man nem⸗

lich GOtt ohne Abſehen auff einigen Nutzen oder

Vortheil/ auch ſo gar ohne Hoffnung des ewigen de⸗
bens oder Furcht der Hoͤllen lieben muͤſſe/ viele merck ,

wuͤrdige Lehr⸗Saͤtzegefůhret/ derBiſchoff von Meaux

aber uͤbel damit zufrieden war / welche Sache ſich
folgender maſſen entſponnen : Es war gedachter
Ertz⸗Biſchoff A. 1693 . durch eigene nomination
des Koͤnigs zu dieſer Wuͤrde gekommen à/ da er ſon/
ſten zuvor unter dem Namen des Abts de Fenclon
bekannt war / war auch ſonſten wegen ſeinerGelchrt⸗
heit / Gottesfurcht und Freundlichkeit in der ciwiſen
Converſation bey maͤnniglich beliebet / wie ihm
dann daher die Inormation der drehen Prinzen des
Dauphins war anvertrauet worden / wie hiervon in
dem vorhergehenden XIV . Theil k. 861 . 862 . mit
mehrerm zu ſehen; Er hatte auch unter andern ein

abſonderliches wiewol kleines Buch von Erziehung
der Toͤchter geſchrieben / welches mit allgemeinem
Beyfall in der Welt angenommen worden / bevorab
da ſchon vor 100 . Jahren und druͤber / wie der

Ertz⸗Biſchoff zu Benevento Johannes Caſa ſeinen
Galateum hervor gegeben/ darinn mehrentheils von

den Sitten⸗Lehren der Mannoleute gehandelt wird/
davor gehalten worden / daß der Caſa auch noch eine
Galateam ſchreiben muͤſte/ weil es die Frauens⸗Per⸗
ſonen ſowol vonnoͤthen haͤtten/ zu guten Sitten an/
gewieſen zu werden / als die Mannsleute .

Dieſer nun war von dem Biſchoff zu Meaux

Mr . Boſſuet ſchonetliche Jahre her vor verdaͤchtig/
und daß ſeine Lehr⸗Saͤtze dem Quietiſmo ganz na⸗

he kaͤmen / gehalten / derſelbe auch vor langer Zeit
von andern vornehmen und glaubwuͤrdigen Leuten/
wie er / Mr . Boſſuet , vorgab / erinnert worden/ daß
er in dergleichen Wegen gienge ; worinn ſich der⸗

ſelbe auch noch mehr beſtaͤrcket/ nachdem eine gewiſ⸗
ſe Frauens⸗Perſon / Madame de Guyon , zwey

Schrifften publiciret / die eine / von einem kurtzen

und ſehr leichten Mittel zu beten : Le Moyen coutt

& tres facile de faite Oraiſon ; die andere / eine

Erklaͤrung des Hohen Liedes Salomonis / LExpli -
cation du Cantique des Cantiques , und dadurch

nebſt den Chriſtlichen Ubungen / die ſie nicht allein

vor ſich gefuͤhret/ ſondern auch andern mitzutheilen

geſuchet / ſich in den Verdacht des Quietiſmi geſe⸗

et / von dem Ertz⸗Biſchoff aber / damals noch Abt
de Fenelon , verthaͤdiget / oder doch dahin entſchul⸗

diget worden / daß ſie eine fromme und Chriſtliche
FrauensPerſon waͤre / auch gute Meynungen fuͤh⸗

rete / haͤtte ſie aber aus Unwiſſenheit mit unbequemen
Worten beſchrieben / und daher waͤre gekommen/ daß

ſie einen gefaͤhrlichen Verſtand zu haben geſchienen/
er haͤtte fie ſeither A. 1689 . gekannt / und von dat

an elne beſſere Meynung von ihr geſchoͤpffet/ als er

vor dem gehabt : Der vorige Biſchoff von Geneve,
Johann von Arenthon / haͤtte gleichfalls / ungeachtet
er alle ihre Handlungen nicht gebilliget / dennoch je⸗

derzeit gegen ihre Perſon eine ſonderbare Hochach,

tung bezeuget/ und dergleichen . Indeſſen ward viel
mit
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1699 . mit dieſer de Guyon gehandelt/ auch eine Unter⸗

ſuchung ihrer Meynungen / Schrifften und Lebens

angeſtellet/ welchevon dem Biſchoff zit Aeaus ſelbſt /

ingleichen dem Biſchoff zu Chalon , nachmals Ertz⸗

Biſchoff zuPariß / le Noailles, uñ einem / Tronſon ,
General der Jongregation S. Sulpitii geſchehen .
Wobey Sie zwar an ihrem Leben nichts tadel⸗
hafftes / etliche ſeltſame Umbſtaͤnde aber / wie der

Biſchoff zu Meaux erzehlet / ben ihren Meynungen

befunden / als von Mittheilung der Gnade GOttes
an andere / durch einen loͤblichen Einfluß von ihr /

von dem Leibes⸗Schmertzen gleich den Gebuhrts⸗

Wehen / den Sie bey ihren vorgegebenen Außfluß

der Gnade bey Ihr empfuͤnde/ und daß ſolches ſo

offte geſchaͤhe/ als jemand entweder durch ihre Re⸗

den oder durch ihre Schrifften / zu Ergrelffung ihrer

Lehre bewogen worden ; Als auch der Biſchoff von

Meaux , in einer muͤndlichen Unterredung / mit

ihr zu Anfange des Jahrs 1694 . belangende ihre

Meynung / von der von ihr vorgegebenen GOttes⸗

Gelaſſenheit / daß nemlich eine in einem rechten Zu⸗

ſtande begriffene Seele / alles Verlangen und Bit⸗

ten/ ſo man fuͤr ſich ſelbſt / und zu ſeineim Vortheil un⸗

ternehmen kan / gaͤntzlich meyden / und dem Goͤttli⸗

chen Willen / es gehe nun ſelbiger auf ihre Verdam⸗

nung oder Seligkeit voͤllig uͤberlaſſen muͤſte/ Ihr ent⸗

zegen geſeßet / daß alles unſer Gebet mit einem Ver⸗

langen nach unſerm Wohlſeyn verbunden waͤre/ und

alſo mit der von ihr erforderten gantz reinen und ge⸗

laͤuterten Liebe / die mit keiner Abſicht auf unſern eige⸗

nen Vortheil verbunden waͤre/ nicht beſtehen koͤnte/
daß Sie auch auf ſolche Weiſe die fuͤnffte Bitte des

Gebets des HErrn nicht beten / oder bitten wuͤrde koͤn⸗

nen / daß ihr GOtt ihre Schuld vergeben moͤchte/
dieweil ſie dieſes ohne ihr eigen Beſtes zu ſuchen nicht

hitten koͤnte ; Er ihr auch darauf / als den ſie zum

Richter ihres inwendigen Zuſtandes und Ubungen

erwaͤhlet/ auferleget / ihm die Worte nachzuſprechen :
Mein GOtt vergieb uns unſere Schuld . Sie ge⸗

antwortet / daß ſie die Worte wohl ſprechen koͤnte/
aber dieſes Gebet mit ihrem Hertzen zu leiſten waͤre/
gegen dem inwendigen Zuſtand deſſelben; haͤtte ſich
aber docherbohten / ſich unterrichten zu laſſen . Aber

der Ertz⸗Biſchoff / oder damals noch Abt de Kenelon

antwortete / daß ihm dieſe Erzehlungen des Biſchoffs
von Meaus ſehr frembde und unglaublich fuͤrgekom⸗
men / und daß ihm ſehr ſchwer geweſen / nicht auf die

Gedancken zukommen / ob derſelbe auch etwa gegen

dieſe Dame allzueingenommen ſeyn moͤchte / dieweil

Er in dieſer Erzehlung keinen Fußſtapfen von demje⸗

nigen gefunden / was er derſelben ſonſt zugetrauet /
und daß ihm ſeine auf dieſen Stuͤcken beruhende
Gedancken / nemlich daß die Madame de Guyon ,
dieſe Dinge nicht nach dem bloſſen Wort⸗Verſtande
genommen habe/ daß ſie ſie uͤbel außgedrucket / daß
ſie betrogen worden / und deßwegen doch wohl keine

Betrůgerin ſeyn koͤnne/ daß ſie dieſe Sachenſelbſt fuͤr
Traͤume gehalten / nicht vor uͤbel gehalten wer⸗

den koͤnten/ weil doch der Biſchoff von Meaux ſelbſt/
nachdem er alle dieſe Sachen in ihren Schrifften ge⸗

verſtattet / daß ſie von dieſen Irrthuͤmern keinen haͤt⸗
te . Er ſchickte auch nachmals bey waͤhrender Un⸗

terſuchung unterſchiedene Schrifften ein / in welchen
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er zwar / weder der Madame de Guyon , noch ihrer
Schrifften gedacht / aber doch / wie ihn ſein Gegner
beſchuldiget / alles zu deren Vertheydigung eingerich⸗
tet ; Wiewohl er dabey / ſo wohl gegen dte gantze
Commiſſion , als gegen den Biſchoff von Meaux

inſonderheit allemal bezeuget / er wolle ſich ihrem
Ausſpruche gaͤnzlich unterwerffen . Nun brachte

der Biſchoff zu Meaux , zwar auch die Madame de

Guyon dahin / daß Sie den 15 . April Ann . 1695

Sich uͤber gewiſſe ihrenthalben abgefaſſete 34 . Arti⸗

cul erklaͤhren/ und nachdem Sie alle ihr beygemeſſe⸗
ne Irrthuͤmer verworffen / mit ausdruͤcklichen Wor⸗

ten unterſchreiben muͤſſen/ daß ſie niemals den Vor⸗

ſatz gehabt etwas zu ſetzen / welches der Catholiſchen

Apoſtoliſchen Roͤmiſchen Kirche zuwieder ſeyn moͤch⸗

te / ꝛc; auch da er hierauf ſeine Iuſtruct ion Faſto⸗

rale an das Licht gegeben/ in welcher er die Buͤcher

dieſer Frauens⸗Perſon geunbilliget / ſo muſte ſie die⸗

ſe Worte dazu ſchreiben : Ich habe keinen von de⸗

nen in dieſem Briefe erwaͤhnten Irthuͤmern gehabt/
inmaſſen mein Fuͤrſatz allemal geweſen / nach dem

Sinn und Meynung der Catholiſchen Kirche zu

ſchreiben / wie ich mir dann nicht einbilden koͤnnen/
daß man meinen Worten einen andern Verſtand ge⸗

ben koͤnne / und dannenhero von Hertzen bedaure /
daß meine wenige Wiſſenſchafft von denen gewoͤhn⸗
lichen Redens⸗Arten verurſachet / daß ich ſolche ge⸗

brauchet / die zu verwerffen ſeyn. Worauf er ihr
auch die Freyheit gegeben / nach dem Boutboniſchen
Sauer⸗Brunnen zu reiſen / da er ſie ſonſten in ein

Cloſter der Heil. Jungf. Marien / in ſeiner Dicæces

oder Kirchen⸗Gebiehte bringen laſſen / und keine

Converſation , als mit ihrem Beicht⸗Vatter und
zwey Nonnen ihr verſtatten wollen : Fand aber bald

hernach Urſache ſich deſſen gereuen zu laſſen / dieweil

da ſie ſich in mehrer Freyheit geſehen / ſie wieder zu

Propheceyen angefangen / und einen von des Dau⸗

phins Printzen / zu einem kuͤnfftigen Beſchuͤter ih⸗
rer Wege angegeben : Suchte auch ſich zu verber⸗

gen / ward aber von neuem angegriffen / und zu der

verſprochenen Submiſſion angewieſen .

Weil aber alle dieſe Unterſuchungen nicht ſo ſehr
auf die Madame de Guyon , ( als mit welcher man

leichtlich haͤtte fertig werden / und ihre Buͤcher ver⸗

biehten / und ſie in die Einſamkeit bringen koͤn⸗
nen / damit ſie nicht Gelegenheit gehabt haͤtte an⸗

dere anzuweiſen /) als den Ertz⸗Biſchoff gerichtet
geweſen ; Nichts deſtoweniger aber umb eben die

Zeit / da der Ertz⸗Biſchoff von dem Biſchoff zu

Meaus ſelbſten eingeweihet worden / und dieſer her⸗
gegen in ſeiner Inſtructton Paſtorale , eine auß⸗
fuͤhrlichere Inſtruction und Erlaͤuterung gewiſſer
abgefaſſten 34 . Articul verheiſſen / und zu derſelben
uͤber die Zeugnuͤſſe der Biſchoͤffe von Chalons und

Chaſtel von ihrer Ubereinſtimmung mit derſelben /
auch eines von dem Ertz⸗Biſchoff von Cambray
verlanget : So hat der Ertz⸗Biſchoff ihm ſolches abge⸗
ſchlagen / auß Urſachen / dieweil der Biſchoff ſich

leſen/ ſie dennoch nicht nur zum Heil . Nachtmahl
gelaſſen / ſondern ihr auch ſchrifftlich herauß zugeben

nicht begnuͤget/ die Buͤcher der Madame de Gyon

darin zu verwerffen / ſondern auch ihrer Perſon /

der er / gegen ſeine vorerwehnte Zeugnuſſe / einen

boͤſen Fuͤrſatz ſchuld gegeben / wozu er nicht ſtimmen
koͤnne / weil er ſich faſt ſelbſten dadurch wuͤrde ver⸗

unehren muͤſſen / inmaſſen jederman bewuſt / daß er

Mmi mmz3 dieſe



1699 . dieſ⸗ Perſon gekannt und hochgehalten / daßer al⸗

ſo nothwendiz vor einen Patron ihrer Schwaͤrme⸗

rey angeſehen werden muͤſte / wann des Biſchoffs
von Meaux Beſchuldigungen ſtatt fuͤnden: Ja
weil der Biſchoff von Meaux , wie er ſich gegen ſei⸗
ne Freunde geruͤhmet / unter der Forme dieſes Zeug⸗
nuͤſſes einen Widerruff des Ertz⸗Biſchoffs geſuchet /
koͤnnte er ſolches noch umb ſo viel weniger leiſten /
indem ihm nichts / das einen Widerruff erfordere /
bewuſt waͤre. Dieſes nun iſt die Gelegenheit ge⸗

weſen / wodurch beyde Perſonen in die viele

folgende Weitlaͤufftigkeite en gerathen : Dann

weil die geſchehene Verweigerung zu Beſtaͤr⸗
ckung des Argwohns / den man gegen den Ertz⸗

deßer ſich de

eine 10 ſondern Schrifft / zu rechtfertigen / darin er

die J
Güyon vertheidiget⸗ ihre Schrifften und Art ſich
zu erklaͤren aber gaͤntzlich verw fe : Er bezog
ſich auch ſonſten auff ſeine geſchehene Submifſion,
und daß der Bichof die drey Printzen von Franck⸗
keich nicht wuͤrde in ſeinen Haͤnden ge laſſen hhaben /

wann er die ihm beygemeſſene Irrthümer
an ih ihm gemercket haͤtte. Ja da er ihn nur unlaͤngſt
zum Erz⸗Bi ſchoffeingewe yhet/ haͤtte er nichts er⸗

innert / da es ja die hoͤchſteZeit wuͤrde geweſen ſeyn
ſolches zu thun / bevorab da er ſich noch darzu zu ſei⸗Z
ner Einweyhung 6gedrunge n / und koͤnnte ihn das

Exempel desSyne li den man glelcher Geſtalt zum

Diſchoff / ſeiner Irrthuͤmer ungeachtet / gemacht /
gar nicht helffen . Hierwider ſtellete der Biſchoff

inige l
ſea ,

der Ertz⸗Biſchoff verſetzte
andere darauff / und iſ endlich das jenige
Buch / worauff es hauptſaͤchlich bey dieſer ganzend
Erzehlung ankommt / daß er nemlich wolte eine Kx⸗

Plication des Maximes des Saints ſur la Vie In -

terieure herauß geben / wolte ſie aber zuvor dem

Biſchoff zu Chalon , oder nnnmehrigenErtz⸗Biſchoff
zu Paͤriß / und Mr . Tronſon zeigen / und es nach
dero Gefallen damit einrichten / dann an den Bi⸗

ſchoff zu Meaus dorffte er ſich / nach dem er ihm
die Approbat ion ſeines Buchs Abge chlagen / und

hingegen ſich ſo viel gefaͤhrlicheFallen von ihmge⸗

lege. geſehen/ nicht wagen . Uberreichete alſojetz⸗

G9achtem Ertz⸗ Biſchoffen von Pariß gedachtes

Buch aber inem gantz andern Zuſtande / als385
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hre Seugniſſederer Väter und anderer 0

hatten es viel groͤſſer gemacht . Die erſte Erinne⸗

rung des Ertz⸗Biſchoffs von Pariß war gegen die

groſſe Weitlaͤufftigkeit / deßwwegen
es der Ertz⸗Bi⸗

ſchoff von Cambray auff ſolche Weiſe / wie man

es im Drucke hat/ verkuͤrtzet / und jenem in Gegen⸗t
wart des Mr . 533050 0 laſe/ auch bey drey Wo⸗

chen in deſſen Haͤnden ließ. Nach we ſcher Zeit ihm
ſolches / gleichwie von Mr . Tronlon in ſechs Wo⸗
chen / wieder zugeſtellet / und in ſeiner Gegenwart
alle von ihm bemerckte Stellen / nach deſſen Willen

veraͤndert worden / da er dann die Heraußgebung
dieſes Buchs zwar ſuͤr etwas kuͤhnes/ das Buch an ſt

ſich ſelbſt aber fuͤr gitt und nuͤtzlich gehalten / indeſ⸗
ſen aber wegen Beyfuͤgung ſeiner gedruckten 15probation an daſſelbe ſich entſchuldiget / weil

ſeine Melures mit dem Biſchoff von V3 in

Beſchreibung Koͤnigl. Franzofiſche
acht zu nehmen haͤtte. Indeſſen war dihm der Dru⸗
cker des Buchs genannt / auchbeliebt / daßſolchem
das Buch uͤbergeben wuͤrde / und gab alſo mit ei⸗

nein Worte Atu en an den Tag / daß er weder

die ſchrecklichen Lehren/ ſo der Biſchoff von Meaux

daraus gezogen / noch ſonſten etwas ſchaͤdliches
darinn gefunden . Ja ehe das Buch zum Drucke

gekommen / iſt der Trt⸗Biſchoff!von Cambray ſel,
biges / eben auff des von Pariß Einrathen / mit Mt .

Pirot , einem wohlgeuͤbten Scholaſtiſchen Theo -

logo , durchgegangen welcher nicht allein ei⸗

ne geraume Zeit her vor einen genauen Cenſor der

Buͤcher gehalten worden / ſondern ware auchunter

dem vorigen Ertz⸗Biſchoff von Pariß zu Unterſu⸗

Biſchoff getragen / zu gereichen ſchiene / ſo ſuchte ſe
ßhalb bey einer hohen Perſon / vermittelſt wordeen / gegen die er ſich auch als

151
nach ſeinem Willen geaͤndert / und erhielt das

chung d er Buͤcherder Madame de Guy on gebraucht
einen groſſen Eyffere:

bezeuget/ und hingegen von vielen Jahren her eine

Perſon und wahre 2Meynung der Madame de gtoſſ Ergebenheit an den Biſchoff von Meaux er⸗

wie
5 505

bereits das Buch egeſchen / ſo dieſer da/
mahlsgegen Madame de Guyon unter der Preſſe
hatte / und dem der Ertz⸗Biſchoff von Cambray

ſeine Bey ypflichtung verweigert. Mit dieſem Do-
ctore nun ſetzte ſich der Erß⸗Biſchoff von Oambray
3. mahl / und zwar jedes mahl bey fuͤnff Stunden

lang zuſammen / wurde von ihm über die gering⸗

ſten Schwuͤrigkeiten ſeines Buchs erinnert / dieſel⸗

eugnuͤß von ihm/ daßes ein Buch

waͤre / inmaſſen er auch dem Ertz⸗Biſchoff von

Pariß ſein Vergnuͤgen / ſo er bey Durchgehn ing

deſſelben gehabt / nach deſſen eigenem Geſtaͤndnüß
zu zalchen Auff ſolſche Weiſe nun iſt

vorgedachtes Buch im 1 7 0des Jahrs 1696.
hervor rgekommen⸗ und ließ der Biſchoffvon Meaux

den Ertz⸗Biſchoff bald darauff verſichern /er wolle

ihm ſeine Anmerckungen daruͤber in geheim und

mit hertzlicher Vertrauligkeit mittheilen / deme er

hingegen wieder wiſſen ließ / daßer ſie mit aller
Auffrichtigkett erwegen wolle ; verzog aber bey ſechs

Monate damit / und ward indeſſen von dieſem
Buch

viel geredet / ſo daß es auch vor den Koͤnig kalne /

und als dieſer mit dem Biſchoff darvon redete / ſieche
ſo baht dieſer den Koͤnig/ an ſtatt der dem ErtzBi⸗

ſchoff verſprochenen hertzlichen Vertraul igkeiten um

Vergebung / daß er dem Koͤnigſo lange verhelet/
daß der Ertz,Biſchoff von Cambray ein Schtwaͤr⸗

mer waͤre. Hierdurch nun ward des KoͤnigsGe⸗

muͤth eingenommen / den der Biſchoff ſonſten
leichte beruhigen koͤnnen / wann er nur haͤtte

mel⸗

den wollen / daß ſeine bereits verheiſſene Anmer⸗

ckungen vielleicht den Weg bahnen wuͤrden / ſich
mit dem Ertz /Biſchoff von Cambray zu erklͤͤren/
der Zeitſeiner Eiſfechhung zu ſeinem Erß⸗Biſch/
thum / jaZeit ſeines in Druck gegebenen Buchs /
nichts neues gethan / ſo ihn der Schwaͤrmerey / de⸗

ren ihn ſein Gegner zwar gleichwol nicht angekla⸗

get / ſchuldig machen koͤnnen : Weil dann die

Mißhelligkeiten dergeſtalt e imnmer zu vergroͤſern
ſchienen/ ſo faſſete der Ertz⸗Biſchoff die Keſolu⸗

tion ſich 8
den Pabſt zu wenden / unddeſſen Ur⸗

heil ſein Buch zu unterwerffen: welches Schrei⸗

ben er auch vorher dem Koͤnig zu leſen gegeben der
es ae geheiſſen und fort zuſchicken befohlen. In⸗

deſſen breitete ſich das Geruͤchte von dieſer Sache
limmer weiter aus / und wurden in FranckreichW —

LUnter
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unterſchiedene Conterences daruͤber gehalten / auch

endlich den 6 . Aug . An . 1696 . von dem Erßtz,Bi⸗

ſchoff zu Pariß / ungeachtet die Sache ſchon zu Rom

war anhaͤngig gemacht worden / und er / der Ertz⸗

Biſchoff / zuvormit dem Buche wohl zufrieden

geweſen / dem Biſchoff von Meaux und dem Bi⸗

ſchoff von Chartres eine Declaration dawider pu -

bliciret . Der Ertz⸗Biſchoff hergegen ſchrieb ei⸗

ne Iuſtruction Paſtorale , gegeben den 15 . Se -

ptembr . 1697 . welches eine Erklaͤrung geweſen
des jenigen / was etwa denen meiſten in der Expli —

cation des Maximes anſtoͤſſig geſchienen . Bald

darauff gab er auch eine Antwort auff die Decla⸗

ration derer drey Prælaten herauß / nach welcher

es ferner zu einer gar ſtarcken Schrifftwechſelung

zwiſchen beyden Theilen gekommen . Der Biſchoff
von Meaux ſchrieb ein beſonderes Buch gegen die

Explication des Maximes , unter dem Titel : Sum -

ma Doctrinæ &c . welches der Ertz⸗Biſchoff ſowol

als eine andere Lateiniſche Schrifft deſſelben / genannt

Myftici in tuto , in kurtzen Brieffen beantwortet ;

Worauff noch unterſchiedene andere von beyden Thei⸗

len/ auch nicht von den beyden Princi palen alleine /
ſondern andern mehr / ſo auch daran Theil nehmen

wollen/ gefolget / derer etliche auch ſo unartig geweſen/
daß ſie durch den Hencker verbrannt worden . Die

Sorbone ſelbſt / weil den Frantzoſen die Zeit zu lang
ward / den Ausſpruch von Rom zu erwarten / zog

auff Veranlaſſung des ErtzBiſchoffs zu Pariß 15 .

Saͤze aus des Ertz⸗Biſchoffs Buch / und verdam⸗

mete ſie/ ohne den Paͤbſtlichen Ausſpruch zu erwar⸗

ten . Und ob wol der Ertz⸗Biſchoff von Kheims ,

als welcher die Auffſichtuͤber die dorbonefuͤhret / dem

Koͤnig vorgeſtellet / es koͤnte dieſes Verfahren viel

Ungelegenheit machen / indem man dem Roͤmiſchen
Stiil / dem man doch einmal die Sache uͤberlaſſen/
alſo vorgriffe / zumalen da es ſich gar leicht begeben
koͤnte / daß deſſen Urtheil nicht in allem mit dem

Ausſpruch der Sorbone uͤberein ſtimmete;der Koͤ⸗
nig auch daher dem Ertz⸗Biſchoff zu Pariß entbieten

ließ/ er moͤchte dieſe Sache verantworten / weil Se.
Maj . mit derſelben nichts zu thun haben wolte : ſo

hat ſelbiger dennoch hernach einige / den Ausſpruch
der Sorbone zu unterſchreiben ſich weigernde Do⸗

ctoren derſelben / hierzu zwingen laſſen .

Zu Rom aber ward dieſe Sache gantz langſam

getrieben / weil der groͤſte Theil der Italiaͤniſchen und

Spaniſchen Geiſtlichen dem Ertz⸗Biſchoff von

Cambray beypflichteten / ja die beruͤhmte Spaniſche
Univerſitaͤt Salamanca kein Bedencken getragen /
ihm in einer oͤffentlichen Schrifft mehr das Wort

zu reden / als anzuklagen . Man hielte auch davor /
daß der Ertz⸗Biſchoff viel Anhaͤnger unter den Fuͤr⸗

nehmſten der Frantzoͤſiſchen Geiſtlichkeit ſelbſt haͤtte/
daß auch zu beſorgen waͤre / daß wann deſſen Lehr⸗

ptete .

Saͤtze ſolten verdammet werden / zugleich viele von

denen von der Roͤmiſchen Kirche verehrten Heiligen
wuͤrden einen Anſtoß bekommen / weil der Ertz⸗Bi⸗

ſchoff aus ihren Schrifften ſeine Meynung behau⸗
Daher auch der Pabſt ſelbſt dermaleins / da

man ihm des Ertz⸗Biſchoffs Sache vorgetragen / zu

weinen angefangen ; und die Cardinaͤle / welche zu

gen / ſelbige aber hernach biß auff 12 . vermindert /
über welche ſie ſich dennoch nicht vergleichen koͤnnen.

Andern Theils aber hielte das Gegentheil in Franck⸗
reich deſto inſtaͤndigerbey dem Pabſtan / die Sache
zu Ende zu bringen / und thaͤtder Cardinal de Bouil -

lon deßhalb bey dem Pabſt zum oͤfftern Anſuchung /
biß endlich der Koͤnig ſelbſt an ihn folgendes Schrei⸗
ben abgehen laſſen :

Heiligſter Vater / Wir koͤnnen nicht ohne groſſe
Betruͤbnuͤß vernehmen / daß eben zu der Zeit / daWir

von Eurer Heiligkeit Uns eines forderſamſten Aus⸗

ſpruchs in des Ertz⸗Biſchoffs von CambraySache
getroͤſtet / gleichwol derſelbe / unerachtet er zur Ei⸗

nigkeit der Kirchen hoͤchſtnoͤthig iſt / durch die Griffe
der jenigen / welche ihren Vortheil in dem Auffſchub

vermeynen zu finden / noch bißhero iſt zuruͤck gehal ⸗
ten worden Wir ſehen den betruͤbten Erfolg aus

dieſer Verzoͤgerung ſo augenſcheinlich / daß Wir den

Namen des aͤlteſten Sohns der Kirchen nicht wuͤr⸗

dig gnug fuͤhren koͤnten/ wann Wir Unſere offtma⸗

lige Bitte bey Eurer Heiligkeit nicht wiederholeten /
und Dieſelbe demuͤthigſt erſuchten / die durch das

Buch dieſes Prælaten beunruhigte Gewiſſen endlich
wieder zu ſtillen : Und weil dieſes anders nicht ge⸗

ſchehen kan / als durch einen klaren / deutlichen / und

von ungleicher Auslegung befreyten Spruch des all⸗

gemeinen Haupts der Kirchen / dadurch dieſes Ubel

mit der Wurtzel kan vertilget werden / ſo bitten Wir /
Heiligſter Vater / von Eurer Heiligkeit utnb denſel⸗

ben / als welcher zum Nutzen der Kirchen / zur Be⸗

ruhigung der Glaubigen / und zu Dero eigenenn groſ⸗
ſen Ruhm gereichen wird. Es iſt Euret Helligkeit Un⸗
ſere gegen Dieſelbe tragende ſonderbare Liebe bekant /
und Wir ſind auch Dero Vaͤterlichen Zuneigung
gegen Uns verſichert . Dieſe Urſachen ſind zwar

wichtig gnug/ Eure Paͤbſtl. Heiligkeit zu einem Aus ·
ſpruch zu vermoͤgen / Wir fuͤgen aber denſelben noch

bey die Conlidetation , welche Wir bitten zu haben
auff Unſer Anhalten und Unſern kindlichen Ke —

ſpect , mit welchem Wir ſind Eurer Paͤbſtl. Heilig⸗
keit gehorſamſter Sohn .

Welches Schreiben dann ſo viel zuwege gebracht /
daß die Verſammlungen auffs fleiſſigſte fortgeſetzet /
und in einer Woche fuͤnff Setliones gehalten wor⸗

den / worinn der Pabſt dreymal zugegen geweſen/
und iſt endlich der Paͤbſtl. Ausſpruch dem Ertz⸗Bi⸗
ſchoff zuwider folgender maſſen erfolget :

Unſers Allerheiligſten Herrns Innocentii , durch

Goͤttliche Fuͤrſorge Pabſts / des Zwoͤlfften/ Verdam⸗

mung und Verbietung des Buchs / ſo zu Pariß
1697 . gedruckt iſt / unter dem Titul : Erklaͤrung der

Reguln der Heiligen wegen des innerlichen Lebens ꝛc.

Zu Rom aus der Druckerey der Apoſtoliſchen Kam⸗

mer 1699 .

lnnocentius Pabſt der Zwoͤlffte / zu immerwaͤh⸗
rendem Gedaͤchtnůß dieſer Sachen :

Nachdemmal zu Unſerer Heiligkeit Ohren gekom⸗
men / daß ein gewiſſes FrantzoͤſiſchesBuch in Druck

gekommen/ unter dem Titul : Erklaͤrung der Reguln
der Heiligen wegen des innerlichen Lebens / durch Hn .

Eranciſcum de Salignac Fenelon , Ert - Viſchoff /
Unterſuchung dieſer Sache verordnet worden / un⸗

ter denen der beruͤhmte Cardinal Noris einer der

fuͤrnehmſten war / hatten zwar 34 . anſtoͤſſige Pun⸗

Hertzog von Cahbray , Lehrmeiſter der Herren

Hertzoge von Burgund / dAnjou und Berty , zu

Pariß bey Pierre Auboin , Pierte Emery, Charles
Clou -

cten aus des Ertz⸗Biſchoffs Schrifften heraus gezo, / 1699 .



Cloufier 1697 . Hieruͤber auch ein groſſes Geſchrey
wegen der unreinen Lehre dieſes Buchs in Franck⸗

reich dermaſſen erſchollen / daß wir bey Zeiten ein

Einſehen darinnen zu haben uns getnuͤſſiget befun⸗

den ; So haben wir ſolches Buch etlichen unſerer

Ehrwuͤrdigen Bruͤder / des Roͤmiſchen Stuhls Car⸗

dinaͤlen / und anderen gelehrten Geiſtlichen / wie ſol,

ches der Sachen Wichtigkeit zu erfordern geſchienen/
ſo bald zu unterſuchen uͤbergebenz welche dieſen Be⸗

fehle nachgekommen / und nachdem ſie in vielen ge⸗

haltenen Verſammlungen mancherley Saͤtze auß

ſolchem Buche gezogen und genau unterſuchet / auch

was ihre Meynung uͤber jeglichen derſelben ſey/
uns ſo wohl muͤndlich als ſchrifftlich erößfnet haben .

Nachdem wir nun in vielen deshalben in unſer Ge⸗

genwart gehaltenen Verſammlungen gemeldter
Cardinaͤle und Theologen Meynungen verſtanden

haben/ ſo haben wir der uns von GOtt anvertraue⸗

ten Heerde Gefahr / ſo viel moͤglich/ begegnen / und

aus eignem Triebe / und auß gewiſſer der Sachen

Kund / und Wiſſenſchafft / auch reifflicher Uberle⸗

gung der Unſrigen / auß Apoſtoliſcher voͤlliger
Gewalt / gemeldtes Buch / wo und in was vor ei⸗

ner Sprache / Editton und Uberſetzung ſolches biß⸗

hero mag gedruckt ſeyn worden / oderkuͤnfftig moͤch⸗

te gedruckt werden / als auß deſſen deſung und Ge⸗

brauch die Glaͤubigen allgemach in Irthuͤmer/ wel⸗

che von der Catholiſchen Kirche ſchon ſeyn verdam⸗

met worden / verfuͤhret werden koͤnten/ ſo auch üuͤber

diß ſolche Lehr⸗ Saͤze in ſich begreiffet / wie theils

leicht auß den Worten zu erſehen / theils aus dem

Verſtande ſolcher zu ſchlieſſen / dte verwegen / aͤrger⸗

lich / uͤbel⸗lautend / frommer Leute Ohren beleydi.

gen/ in der Ubung nachtheilig / und auch auf gewiſ⸗

ſe Art irrig ſind / Inhalts dieſer Bulle verdammen

und verwerffen / auch des Buchs Druckung / Ab⸗

ſchreibung / Leſung / Behaltung und Gebrauch al⸗

len und jeden glaͤubigen Chriſti / auch denen / ſo in

ſonderheit gemeldet und genennet werden ſolten / bey

Straffe des Bannes / gegen die ſo darwieder han⸗

deln/ ſo gleich ohne einige Entſchuldigung darein zu

verfallen / unterſagen und verbieten wollen . Auch

wollen und befehlen wir auß Apoſtoliſcher Gewalt /
daß / wo jemand obbemeldtes Buch bey ſich haben
ſolte / er ſolches ſo gleich und nach Verleſung dieſes
des Orts ordentlichen Prieſtern / oder den Inquiſi -
toribus der Keßereyen / zu uͤbergeben und einzuhaͤn⸗

digen ſchuldig ſeyn ſolle.
Was uͤbrigens/ die in bemeldem Buche enthal⸗

tenen Lehr⸗Saͤtze anbetrifft / welche man auß Paͤbſt⸗
licher Gewalt zu verwerffen und zu verdammen noͤ⸗

thig erachtet hat / ſind ſolche/ wie ſie auß dem Fran⸗
zoͤſiſchen ins Lateiniſche uͤberſetzet worden / nachfol⸗

gendes Inhalts :
Und zwar ſo nahe als man in der Teutſchen Uberſetzung

kommen koͤnnen : Dann ſonſten nicht zu laͤuguen/ daß

viele Redens Arten und Terwini darin ſeyn / welche

viel beſſer in der Lateiniſchen / und dannanß der Latei

ſchen abſtammenden Frantzoͤſiſchen / Italiaͤniſchen und
Spaniſchen Sprachen / als der Teucſchen koͤnnen auß⸗

gedruckt werden . ]

Beſchreibung
Straffe / noch das Verlangen der Belohnungein/ —

1. Man hat einen feſtgefaſſten ( habituellen )
Zuſtand der Liebe GOttes / welcher in einer reinen

und von aller Vermiſchung mit einiger Bewegung

zu einigem Abſehen auf ſein eigenes Wohlſeyn freyen

Zuneigung beſtehet / und haben wederdie Furcht der

Koͤnigl. Frantzoͤſiſche

ges Theil hieran . Man llebet auch GOtt in dieſem
Zuſtande nicht mehr wegen einiges Verdienſts / oder

Vollkommenhrit / oder Wohlſeyns / ſondern man

muß alles bloß darin / daß man Ihn liebet / ſuchen
und finden .

2 . In dem Staͤnde eines ſolchen ſchauenden

( contemplativen, ) und mit GOtt zuvereinigen⸗
den Lebens / verlieret manalle auf einigen Nutzen ge⸗

richtete Bewegung / es ſey von Furcht oder Hoff⸗
nung .

3. Das Vornehmſte und Weſentliche in dieſer
Bezeigung iſt / daß man nichts anders thun muͤſſe /

als mit einer unendlichen Gedult /Fuͤrſichtigkeitund
Klugheit / der Gnade von Tritt zu Tritt zu folgen;
Und mmuß man ſich feſte fuͤrſetzen/ daß man GOtt

wolle walten laſſen / und nie von der reinen Liebe re⸗

den / als wann GOtt durch eine innerliche Salbung
anfaͤnget / das Hertze zu dieſem Worte zu oͤffnen/ wel⸗
ches denen an ſich ſelbſt annoch hafftenden Seelen zu

hart / und ſo bequem iſt ſie zu aͤrgern oder zu entruͤſten/
und in Verwirrung zuſetzen.

4 . In dem Stande derheiligen Gelaſſenheit hat
die Seele nicht mehr freywillige und vorſetzliche Be⸗

gierden in dem wasſie angehet / als nur in denen be⸗

gebenheiten / darin ſie nicht bey aller ihr ertheilten
Gnade treulich mitwuͤrcket .

5. In eben ſolchem Stande derheiligen Gelaſſen /
heit begehret man nichts vor ſich ſelbſt / ſondern alles

vor G—Det : Man will auch nicht ſein⸗ſelbſt halber
vollkommen oder ſelig ſeyn / ſondern man will alle

Vollkommenheit und Seligkeit in dem Verſtande /
ſo weit es nemlich GOtt gefaͤllet / daß wir dieſe Din⸗

ge durch den Einfluß ſeiner Gnade wollen .

6 . In dieſem Stande will man die Seligkeit

nicht / als eine eigene Seligkeit / oder als eine ewige
Erloͤſung / oder als eine Belohnung unſerer Ver⸗
dienſte / oder als das groͤſte uns belangende Wohl⸗
ſeyn / ſondern man will ſie aus einem vollkommenen

Willen / als die Ehre und Wohlgefallen GOttes und

als eine Sache / die Er ſelbſt will / und die Er will /

daß wir ſie ſeinetwegen wollen ſollen .

7 . Die Ergebung oder Ubergebung ſeiner / iſt
nichts anders als eine Verlaͤugnung / oder Abſagung
ſeiner ſelbſt / die IEſus Chriſtus uns in dem Evan⸗

gelio befiehlt / nachdem wir alles das Aeuſſerlichever⸗
laſſen haben . Dieſe Verlaͤugnung unſer ſelbſt iſt

auch von nichts anders / als von dem / ſounſere Wohl /
fahrt belanget . Die außwaͤrtige Pruͤfungen / wo⸗

durch dieſe Ubergebung unſer ſelbſt kan getrieben wer /
den / ſind die Verſuchungen / durch welche GOtt /

als ein Eiferer / die Liebe will reinigen / indem er ihr
kein Abſehen oder einige Hoffnung zu dem was uns

anlanget / auch des ewigen ſelbſt nicht/ zeiget.

8. Alle die Opfer / welche die meiſte auf ihr Wohl⸗
ſeyn ſehende Seelen insgemein wegen ihrer ewigen
Seligkeit thun/ ſind mit⸗Bedingungenz Aber dieſe
Opferung kan in dem gewoͤhnlichen Zuſtande des

Menſchen nicht vollkommen ſeyn : Sie werden auch

nicht anders als auf den Fall der aͤuſſerſten Prüͤfun /
gen einiger maſſen vollkommen .

9 . In den aͤuſſerſten Pruͤfungen kan die Seele
durch eĩne in ſich ſelbſt gehende Beredung / und die
nicht der innerſte Grund des Gewiſſens Il unbvie

der⸗
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dertreiblich beredet werden / daß ſie mit Recht von Vollkommenheitund Wohlſeyn iſt / ſondern nur in

ſo weit ſie das jenige iſt / ſoGott von uns haben will .GoOtt verworffen ſey.
10 . Wann alſo die Seele in und mit ſich ſelbſt

etheilet iſt / ſo gibt ſie den Geiſt auff mit Chriſto am
Cu pleh O mein GOtt / warumb haſt du

michverlaſſen ?
der Verzweiffelung
Opffer ihrer eigenen
Ewigkeit .

11 . Die Seele 1 ölle Hoffnung deſſen/ ſo ſie angehet

b00 ſie 10 dem obern Theile / das iſt / in ihren

richtigen und inwendigen Verrichtungen die voll⸗

kommene Hoffnung/ welche ein unintereſſirres oder

gantz nicht auff ſich gerichtetes Verlangen der Ver⸗

iſſungen iſt .

( Director ) kan alsdann ei⸗

ner ſolchen Seelen zulaſſen / daß ſie ſchlechterdings
beruhe bey dem Verluſt ihres eigenen Nutzens / ( ia -

tereſſe ) und der gerechtenVerdammung / in wel⸗
cher ſie glaubet in Anſehen vor GOtt zu ſtehen .

13 . Der unter Theil Chriſtt am Creutze har ſeine

unwillige Beunruhigungen mit dem obern nicht ge⸗

mein gemacht .
14 . In den aͤuſſerſten Pruͤffungen zur Reintgung

der iebe geſchieheteineAbſonderung des obern Theils

der Seele von dem untern ; In welcher Abſonderung

ſlieſſen die Verrichtungen des untern Theils aus ei⸗
ner allerdings blinden und unwilligen Verunruhi⸗
gung . Da hergegen alles das jenige / ſo willig und

verſtaͤndlichiſt / des obern Theils iſt .

15 . Das Nachſinnen beſtehet in denen aus
Schlußreden beſtehenden Wercken / welche leichtlich

koͤnnen von einander unterſchieden werden . Und
ſt dieſe Zuſamtmenſetzung der ſchlieſſenden und in ſich
ſelbſt gehenden Wercke die eigentliche Ubung der in⸗

tereſfirten oder auff ſich ſelbſt ſehenden diebe .

16 . Man hat einen Stand eines ſo hohen und

vollkommenen geiſtlichen Schauens / welches der⸗
maſſen feſte gefaſſet ( hab ; tuel ) wird / daß ſo offt die
Seele ſich zu einem wuͤrcklichenGebet begiebet / ihr

Gebet im Schauen / und nicht in Schlußreden beſte⸗
het/ ut oratio ſit contemplativa , non diſcurſiva .
Und ſo dann hat ſie ferner nicht noͤthig/ ſich an ei⸗

niges Nachſinnen / oder ihre ordentliche Verrichtun⸗

gen zu kehren.
17 . Die jenige Seelen / ſo in dem geiſtlichen

Schauen begriffen ſeyn / ( Contemplative ) werden

des deutlichen / empfindlichen / und in ſich ſelbſt ge⸗

henden Geſichts Chriſti zu zweyen unterſchiedlichen
Zeiten beraubet / erſtlich in der aufftretenden Hitze
ihres Schauens / zum andern verliehret ſie JEſum
Chriſtum aus dem Geſichte in den aͤuſſerſten Pruͤf/
fungen .

18 . In dem GOtt gelaſſenen Stande treibet

man alle und jede Tugenden / ohne daß man geden⸗
cket / daß es Tugenden ſeyn. Man gedencket auch
alle Augenblick nichts anders / als nur das jenige zu

thun / was GOtt will ; Und die eifernde Liebe verur⸗

ſachet zugleich / daß man vor ſich nicht mehr verlan⸗

verrichtet ſie ein vollkommenes

Angelegenheiten/ betreffende die

iehret auch in dieſein Stande

trans

In dieſer unwilligen Eindruckung ſen / und Vergebung ihrer Suͤnden verlangen ; nicht
als eine eigene Reinigung oder Erloͤſung / ſondern

a

wir ſie ſeiner Ehre halber ſollen wollen .

aber niemals der Tugenden von dem Stand der veraͤnderten See⸗

lich nichts vorgeſtellet / als nur die Ubungen der auff

ge tugendhafft zu ſeyn/ daß man es auch nimmer ſo
ſehriſt /als wañ man nicht mehr geneiget iſt / s zu ſeyn.

19 . Man kan in dieſem Verſtande auch ſagen/

649er Oeſchichte.

20 . Die dergeſtalt veraͤnderten Seelen ( an mæ

formatæ ) muͤſſen beichten / und ihre Fehler er⸗

kennen / ihnen ſelbſt auch durch ſich ſelbige verwei⸗

ls eine Sache / die GOtt will / und die er will / daß

2 T. Die Myſtiſche Heiligen haben die Ubungen

len ausgeſchloſſen .
22 . Ob gleich dieſe Lehre von der reinen Liebe eine

reine und unverfaͤlſchte Evangeliſche Vollkommen⸗

heit iſt / und in allen denen Lehr⸗Saͤtzen der Alten

( Traditionen ) enthalten iſt ; ſo haben doch die

alte Lehrer den Gemeinen der Glaͤubigen gemeinig⸗

ſich ſelbſt ſehenden Cintereſſirten ) Liebe/ wie ſie ih⸗
rer verliehenen Gnade gemaͤß iſt .

23 . Die reine Liebe machet allein das gantze in⸗

nerliche Leben / und wird alsdann der einzige Anfang
und die einzige bewegende Urſache aller vorbedaͤcht⸗
lichen und verdienſtlichen Wercke .

Jedennoch iſt bey dieſer ausdruͤcklichen Verdam⸗

mung jetzt angefuͤhrter Lehr⸗SaͤtzeUnſere Meynung
nicht / daß das uͤbrige/ ſo in dieſem Buch enthalten /
zu approbiren ſey. Damit aber dieſes gegenwaͤr⸗
tige deſto eher jederman moͤge bekannt werden / und

ſich miemand mit der Unwiſſenheit entſchuldigen
koͤnne / ſo wollen / und Krafft obangefuͤhrter
Autoritaͤt befehlen Wir / daß gegenwaͤrtiges nach

Gewonheit an die Thuͤren der Haupt⸗Kirchen von

St . Peter / der Cantzley / das gemeine Rathhauß in

Monte Citorio , und auff dem Platz Campi FElo -

ræ , durch einen von Unſern Boten publiciret und

daſelbſt angeſchlagen werde ; welches ſo viel gelten
ſoll / als wann ſie einem jeden eigenhaͤndig uͤberlief⸗
fert worden / und daß man ſelbiger aller Orten / ſo⸗
wol inner⸗als auſſerhalb Gerichts / ſie moͤge gedruckt
ſeyn oder nicht / wann ſie nur von einem Notario

publico und einer geiſtlichen Perſon unterſchrieben /
vollkommenen Glauben zuſtellen ſolle / als ob ſie in

originali præſentiret worden . Gegeben zu Rom

bey Sancta Maria Maggiore unter dem Fiſcher⸗
Ring 12 . Martii 1699 . im achten Jahr Unſerer
PaͤbſtlichenWuͤrde .

J. Fr . Cardin. Albani.
So bald nun dieſe Bulle an dem Koͤnigl . Fran⸗

ßoͤſiſchen Hofe ankam / ſo ließ der Koͤnig ein Circu⸗
lar - Schreiben an den Ertz⸗Biſchoff zu Pariß und

alle andere ſeines Reichs abgehen/ um in ihren Die .

ceſen Provincial - Verſammlungen anzuſtellen / und
dieſe Paͤbſtl. Oonſtitution in Form einer Bulle mit

allem ſchuldigen Reſpect anzunehmen / ſo auch von

ihnen geſchehen/ wiewol nichts deſto weniger die mei⸗

ſten dem Ertz / Biſchoff das Lob eines gottsfuͤrchtigen
und tugendhafften Lehrers beygeleget . Ob auch
wol in der Paͤbſtl . Bulle einige Kormalitaͤten unter⸗

gelauffen / ſo der Freyheit der Frantzoͤſiſchen Kirchen

zuwider zu ſeyn ſchienen/ auch etliche ungewoͤhnliche

daß die Gott gelaſſene und uninterellirte Seele auch
die Lebe ſelbſt nicht ferner wolle / in ſo weit ſie ihre hierinn verfahren / welches die Franzoͤſiſche Parla⸗

termini ſich befanden / vornemlich daß Se . Paͤbftl.
Heiligkeit motu proprio , wie die Worte lauten /

1695 .

Theatri Europæi XV . Theil. Nuneynn menter



——————————

3

2

„

f

—————————————————

———————

———

——

—

——
*

——

——

—ß

—.—

1699 .

Der Engli
ſche Geſand
te hat Au⸗
dientz bey
dem Koͤnig

Boefehl we⸗
gen der
Bekttlerzu
Pariß und

ſer Gigend finden laſſen / publiciret / dahin lautende / daß alle

und dem Kö⸗ —
nigl. Hauß. ſeinen oͤffentlichen Einzug / und hatteden 6. bey Sr.
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menter nicht zugeſtehen wollen / ſondern vielmehr /

daß dergleichen auff vorzehende Requiſition oder

Anſuchung geſchehen / ſo hat man doch von den

Verſammlungen von Pariß / Tholouſe , Cam -

btay und andern / daß deßwegen keine Wiederred

geſchehen / ſondern es iſt vielmehr in der Pariſi⸗
ſchen ein Unterſcheid gemacht worden / unter den

Paͤbſtlichen Deciſionen in Glaubens⸗Sachen / und
denen / welche nur die Kirchen⸗Dilciplin betraͤffen/
und daß in jenen nicht ſo genau auff alle Eorma⸗

litaͤten zu ſehen waͤre : Und ward endlich auch

offtgedachte Paͤbſtliche Bulle nach vorhergegangener

Königl . authentiquen Declaration vom 4 . Aug .
in dem Parlement zu Pariß vermittelſt eines Ar⸗

reſts rec iſtriret / wobey der Koͤnigliche Advocat

d' Agueſſcau eine weitlaͤufftige Redegehaltenz Der

Ertz⸗Biſchoff hergegen / ſo bald er Nachricht von

ſchoff von Arras , daß er nun viel geruhiger als

zuvor ſeyn koͤnnte / indem ſein Oberhaupt ihn diß⸗

falls in ſeinem Gerviſſen befreyet / und waͤre nichts

uͤbrig / als daß er gehorſame / und ſein Creutz in der

Stille truͤge / wie dann auch alle auffrichtige Men⸗

ſchen ihren Troſt darin haͤtten/ daß ſie allein auff

Gbtt ſaͤhen und ſich an die Welt nicht kehreten ;
ſeine Intimation von dieſer Sache hielte er ſchon

bereit / wuͤrde ſie auch allſchon publig gemachet
haben / wann er nicht des Koͤnigs Befehl erwar⸗

ten muͤſte ; Es wäaͤre zwar hart ſich auff ſolche
Weiſe zu unterwerffen / aber die geringſte Wider⸗

ſetzlichkeit gegen dem Paͤbſtlichen Stuhl / wuͤrde

niglichen Befehl / das Verbott gedachtes ſeines
Buchs / und fertigte ein beſonderes Schreiben an

den Pabſt ab / darinn er ſeine voͤllige dubmiſſion

bezeugete/ welches dem Pabſt ſo wohl gefallen / daß

er den 2. Maj , ihm in einem eigenen Schreiben

antwortete / und ſeinen willigen Gehorſam ſehr ruͤh⸗

mete:
Den 4 . Januar. hielte der Graf von Jerley ehe⸗

deſſen Koͤnigl. Engliſcher Gevollmaͤchtigter bey den

RyßwickiſchenFriedens / Tractaten / unter dem Na⸗

men des icomte von Villers bekannt / zu Pariß

Koͤnigl Maj . dem Dauphin , und der ganzen Koͤ—
niglichen Kamilie Audience .

Zu Anfange des Martii ward eine Declaration

wegen der Bettler / welche ſich eine Zeit her in und

umb Pariß / zu groſſer Beſchwerde der Einwohner

dergleichen Bettler / Muͤſſiggaͤnger und Landlaͤuf

fer / ſo in der Stadt / den Vorſtaͤtten / oder zwoͤlff
Meilen herum nicht gebohren / ſich von Stund an

nach Publicirung jetzt gedachter Declaration , in

ſihr Vatterland ſollten begeben / umb allda in den

auffgerichteten / oder andern Orten daſelbſt /

wozu ſie geſchickt waͤren / zu arbeiten / oder im wie⸗

drigen fall zum erſten mahle auff vierzehen Tage

ſin ein Zuchthauß / und zum andern mahle die

Manus Perſonen fuͤnff Jahr auff die Galeen ge⸗

Beſthreibung

der Paͤbſtl. Bulle empfangen / ſchrieb an den Bi⸗

R Koͤnigl. Frantzoͤſiſche
28 . Jahren waͤren ſo Manns⸗als Frauens⸗Per⸗
ſonen erſt gegeiſſelt / und darauff eine lange Zeit in
das Zuchthauß gebracht werden . 2. Sollten alle
die Bettler / ſo wohl Manns als Frauens,Perſonen
und Kinder / ſo uͤber 12 . Jahr alt / und in Pariß /
den Vorſtaͤtten oder zwoͤlff Meilen herum gebohren
waͤren / oder daſelbſt drey Jahr gewohnet / ſo an ,

noch gnugſame Geſundheit und Kraͤffte zu arbei⸗

ten haͤtten / ſich auff dem Rahthauſe zu Pariß an⸗

geben / umb in den hierzu verordneten Werckſtel⸗
len zu arbeiten : 3. Hergegen die Bediente der Juſtitz
Macht haben / alle die jenige / ſoſie uͤber dem Betteln

betreffen wuͤrden / wegzunehmen / und entwederver⸗

moͤge des erſten Artickels wegzujagen / oder vermoͤ⸗

ge des andern auff gedachtem Rahthauſe anzeichnen

zu laſſen . 4 . Ingleichen ſollten die Auffſeher der

Gaſthaͤuſer die von den Stadtdienern ergriffene
Bettler / wie auch die Kinder / ſo uͤber zwoͤlffJah⸗
re waͤren / und ſich nicht anſchicken wollten ein

Handwerck zu lernen / in die Gefaͤngnuͤſſeder Stadt

oder des Parlements lieffern. 5. Die auch an ,

gezeichnet waͤren / ſollten bey waͤhrenden Stunden

ihrer Arbeit nicht in der Stadt herum lauffen/ oder

ohne außdruͤckliche Erlaubnuͤß aus den Werckſtellen
gehen /bey Straffe an den Pranger geſtellet / oder

ſonſten nach Befinden geſtraffet zu werden . 6. Viel ,

weniger ſollten die Angezeichnete in der Stadt oder

den Vorſtaͤtten Betteln gehen / beyden in dem er⸗

ſten Artickel gemeldten Straffen . 7 . Wie ihnen
dann auch / wann ſie angezeichnet worden / von den
hierzu geſetzten Bedienten dieſe Straffen ſollten vor⸗

ſeinem Hertzen noch einenviel groͤſern Stoß thun; geleſen / auch dieſelbe in den Zucht und Werckhaͤu⸗
publicirte alſo auch ſo fort nach erhaltenem Koͤ⸗ſern oͤffentlich angeſchlagen werden . 8. Abſonder—

lich ſollte der Lieutenant General der Policey auff
die jenige acht haben / ſo ſich vor abgedanckte Sol ,

daten außgaͤben und falſche Paßporten haͤtten/ oder

ſich ſonſten kranck ſtellten / und ſie dem Befinden
nach zu den vorgemeldten Straffen ziehen .

— ——

— —
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Umb gedachte Zeit kame auch ein Geſandter des Giſau
Koͤnigsvon Marocco , Mulla Iſmael an dem Koͤ

Admiral von Sale , und ward ſelbiger durch Mr .

de Brettevil Introducteur , im Namen Ihro

Koͤnigl. Maj . complimentiret / und den 16 . 4

Martii zur oͤffentlichen Audience gelaſſen : Sei⸗

ne Anrede / ſo er in Arabiſcher Sprache verrichtete /

beſtund / nach Gewonheit dieſer Voͤlcker / in weit

laͤufftiger Erzehlung von ſeines Koͤnigs / welchen

er auch Kaͤyſer nennete / groſſen Thaten / und wie

derſelbe den Muſelmaͤnniſchen Gottesdienſt in die

1T . von ihm angenommene Koͤnigreiche wieder ein⸗

gefuͤhret haͤtte / wobey er von Außwechſelung der

beyderſeits Gefangenen und Auffrichtung eines Frie⸗
dens und Commercien⸗Tractats einen Antrag

that / gratulitte auch dabeneben dem Koͤnig/ wel⸗

chen er auch Kaͤyſer von Franckreich titulirte / we⸗

gen geſchloſſenen Friedens : Hierauff wurden ihm
etliche Commiſſarii zugeordnet / mit ihm zu rracti -

ren / die aber zu keinem Schluß mit ihin kommen

koͤnnenz dann er verlangte alle Gefangene gegeneinan⸗
der auszuloͤſen/ ohne Abſicht auff eine gleiche Anzahl ·
da doch die Mohren etwan 300 . gefangene Fran·
zoſen hatten / auff den Frantzoͤſiſchen Galeenbracht / die Frauens Perſonen aber/ ſo uͤber 18. Jahr

alt / erſt gegeiſſelt / und hernach an den Prangerge⸗

f Ullten werden : Ingleichen ſollten die unter

dagegen wohl 700 , biß 800 . gefangene Moh⸗
ren waren : Prætendirten demnach die

— —
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niglichen Hofe an / Namens Abdalla Ben Aiſcha , ſe
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larn , daß der Uberfluß mit Gelde / und zwar dem

1605 .
gewoͤhnlichen Taxe nach vor jeden r5o. Rthl . bezah⸗

let werden moͤchte/ wozn ſich aber dieſer durchaus
nicht verſtehen wollen / vorgebende / in Spanien ha⸗

be man 10 keinen ẽgard auf die gleiche Anzahl /
und ob gleich in England Mann gegen Mann ge⸗

rechnet worden / ſo waͤre ihnen doch eine gute Sum⸗

ma Gelds darzu gegebenworden / machte dabey noch
andere wunderliche Pratenſiones mehr / verlief ſich

auch ſo weit / daßer / was er einmal eingegangen/ nach⸗
mals nicht allein diſputirte / ſondern ſich / wann es

ihm vorgehalten ward / darüber otlendirt befand⸗

und allerhand Draͤn⸗Worte ſich gegen die Herrn
Commiflarios gebrauchte . Ward Ihm alſo kein

weiteres Gehoͤr gegeben/ ſondern die Abſchieds Au-
dience den 26 . 16 . April von dem Koͤnig ertheilt /

und zum Præſent 6 . gar ſchoͤne Sack Uhren in Guͤl⸗

denen Capſuln / 2. Flinthen / und 2. paar Piſtolen
von gar ſauberer Arbeit / dem Offleierer aber ſeiner

Garde / und dem Secretario , jedem 2. Sack · Uhren

und r . Flinte / nebſt L. paar Piſtolen verehret / auch

Mont . de S. Olon beordert / mit gleicher Hoͤflich⸗
keit / wie er thn abgeholet / wieder nach Btelt zube⸗

gleiten: Der Geſandte ellete auch ſelbſt ſo ſehr nach

ſeiner Abreiſe / daß er auch das Koͤnigl. Antwort⸗

Schreiben an ſeinen Koͤnig nicht erwartete / ſondern
Monſ . de S. Olon erſuchte / ihm ſolches nachzu⸗

ſchicken / und fuhr hierauf den 25 . 15 . Maj . von

Breſt ab / bekam aber doch eine Copie mit / von des

Monſ . de Pont - ChartrainCitcular Schreiben /

an die Commendanten auff den SeeKuͤſten / deſ⸗

ſen Inhalt geweſen ! Daß / nachdem des Koͤnigs

von Marocco Geſandter / den Frieden zu ſuchen

nach Franckreich gekommen / die Ihm angebottene
Conditiones aber nicht annehmen wollen / noch die

Seinige Sr . Koͤn. Maj . gefaͤllig geweſen / dieſelbe
Ihn wieder zuruͤck geſandt / mit dem Vorſaz ſo fort

verſchiedene Fregatten abzuſchicken / ſo dieſe See⸗

Raͤuber bekriegen / und thre Streiffereyen gegen die

Koͤnigl . Unterthanen hemmen ſolten ; haͤtten alſo
Se . Koͤnigl. Maj . vor noͤhtig erachtet / ihnen Com -

mendanten hiervon Nachricht zugeben / umb Ihre

KauffLeute / welche uͤber die See handeln/ zu war⸗

nen .

Den 19 . 9. Aptil , ſtarb Jacobus Nompar de

Caumont , Hertzog de la Force , auff ſeinem Schloſ⸗
ſe de la Boulaye , bey Evreux in der Normandie ,

ſeines alters 70 . Jahr / der als ein Neu⸗Bekehrter
von dem P . Borde , Prieſter de ! Oratoire biß an

ſein letztes Seuffzen beobachtet / ſeine Gemahlin aber

als Reformirt / die letzten 8. Tage gar nicht zu ihm
gelaſſen / und nach ſeinem Tode in ein Cloſter nach
Evreux gebracht worden / welcher jedochder Koͤnig/
weil ſie beſtaͤndig bey ihrem Glauben blieb / erlaubet

nach England zu gehen / welches bey dieſen Zeiten
vor die Huguenotten vor die allergroͤſte Gnade ge⸗

halten worden / und ward Sie daſelbſt mit aller Ehr⸗
bezeigung / auch von Sr . Koͤnigl. Maj . ſelbſt em⸗

pfangen . Man hat nach ſeinem Tode / in ſeinem
Teſtament zwey Articul gefunden / darin Er bezeu⸗

get / daß Er die Reformirte Religion / darin Er ge⸗

bohren und erzogen waͤre / vor die einige wahre und

rechte Religion hielte / und baͤhte den HErrn JEſum
umb Vergebung / daß Er wieder ſein Gewiſſen aͤuſ⸗
ſerlich eine Veraͤnderung derſelben unterſchrieben

haͤtte / wuͤnſchende / daß die Hand/ ſo es gethan/ lieber
moͤchte abgehauen ſeyn worden / als daß ſie ein ſol⸗
ches unterſchrieben haͤtte. Er bekannte / daß Er hie⸗

rin eine groſſe Suͤnde begangen / und haͤtte gegen

dem HErrn Chriſto / offtmals dieſe ſeine Suͤnde

berenet/ und hoffte/ Er wuͤrde ſeine auffrichtige Buſ⸗
ſe annehmen / und Ihm barmhertzig ſeyn : Er

wuͤnſchte/ GOtt der HErr moͤchte ſeine Kinder bey⸗
derley Geſchlechts / die ihm nun entnommen / und in

die Cloͤſter geſtecket waͤren/ regieren / daß ſie von die⸗

ſem ſeinem und beydes Seiner und Ihrer Vor⸗

Eltern Glauben nicht abweichen moͤchten / u . ſ. w.

Aber der aͤlteſte Sohn / ſo vorhero den Titul als Her⸗
tzog von Caumont gefuͤhret / hat nach des Vaters

Tode ſich gantz anders bezeiget/ und ſo gewaltig re⸗

formict , daß er auch deßwegen eine Penſion vom

Hofe erlanget . Die eine Tochter erſter Ehe/ iſt die

bekannte Marquiſe de Roure , des Dauphins Mai -

treſſe .

Den 13. Aug . ward von dem Magiſtrat zu Pariß /
die praͤchtige Statue des Koͤnigs zu Pferde von Me⸗

tall / nachdem Se . Maj . deßhalben lang erſuchet

1699 .

Statüa ;
dem Koͤnig
zu Ehren
aufgerich⸗

worden / zu Pariß auff dem Platze du Koy, ſo vor⸗

her de Vendosme geheiſſen / aufgerichtet : Sie hat
hundert und zwantzig tauſend Pfund gewogen / wird

der Hoͤhe nach 24 . Fuß geſchaͤtzet/ und iſt von dem be /

ruͤhmten Bildhauer / Mr . Girardon , gemacht / und

Pferd und Bildnuͤß von einem Mr . Keller auf einen

ſie geſtellet / enthaͤlt auf jedweder der vier Seiten / eine

beſondere Inſeription , von ſeinen Anſchlaͤgen und

Thaten / worunter die Vorderſte auß der Dedica⸗

tion dieſer Statue beſtehet / und alſo lautet :

LCODOVICOMAGENO

Decimo Quarto
Francor . & Navarræ Regi Chriſtianiſſimo ,

Victori perpetuo :

Religionis Vindici :

Jufto , Pio , Felici , Patri Patriæ ,
Erga Urbem Nunificentiſſimos ,

Quam Arcubus , Fontibus , Plateis ,
Ponte lapideo , Vallo Ampliſſimo ,

Arboribus conſito ,

Decoravit .
Innumeris beneficiis cumulavit :

Quo Imperante ſecuri vivimus ,
Neminem timemus .

Statuam hane Equeſtrem ,
Quam diu oblatam recuſavit ,

At Civium Amori ,

Omniumque votis indulgens ,
Erigi tandem paſſus eſt ,

Præfectus & Ædiles ,
Acclamante Populo, læti poſuere

M . DC . XCIX .

Optimum Principem Deus ſer -

vet .

Die andere redet von des KoͤnigsVerrichtungen
in Religions⸗Sachen .

CHRISTIANISSIMUS

Et Eccleſiæ Primogenitus ,
Religionis antiquæ vindex , eam

Domi forisque propagavit .
Edicto Nannetenſi , quod olim

temporum infelicitas

Theatri Europæi XV . Theil .

Guß gegoſſen worden . Das Poſtement , worauf

tet .
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Extorſerat , ſublato , Hæreticorum

factionem à Patre

Afflictam & exarmatam ;

Honoribus , dignitatibus publicis
officiis ſpoliatam

ſine bello extinxit .

Templa profanæ novitatis
evertit :

Pravi cultus reliquias abolevit :

Ad unitatem Catholicam reverſis ,

ne fidei

Morumque doctrina ,

Et ad pie vivendum ſubſidia

deforent , providit ;
Dociles præmiis conciliavit ;

Egentes ſublevavit :

Omnes Clementia & Manſuetudine

in officio continuit .

Trecentas Eccleſias à fundamentis

erexit , exornavit .

In extremam Aſiam Epiſcopos &

Sacerdotes ,

Qui Chriſtum gentibus annunciarent ,
miſit ,

& liberaliſſime fovit .

Chriſtianos toto Oriente ab infidelium injuriis
ſecuros præſtitit .

Loca ſancta ut Chriſtianis peregrinis
paterent , Majeſtate Nomi -

nis effecit .

Sepulcrum Domini precioſiſſimis
donariis decoravit .

Captivos Chriſtianos , etiam hoſtes ,
ex Barbarica ſervitute

liberavit .

Argentoratenſi Eccleſiæ à Clodovæo

& Dagoberto fundatæ ,

Sacra Patria & Epiſcopum
Poſt annos CLII . reddidit .

Electorem Archi - Epiſcopum Eeccleſiæ

Trevirenſi ſuæ , Erfurdiam Mogun -
tinæ ,

reſtitui procuravit .
Inſanos ſingularium certaminum

furores

Sanctiſſimis Legibus
Inexorabilique ſeveritate com -

preſſit .
Domos alendis & educandis pau -

peribus
conſtruxit & ditavit .

Ampliſſime regnare ſibi viſus eſt ,

Cum Religionem ſanctiſſimam ,

Et caſtiſſimam , poteſtate ,
Legibus , exemplo , juſtitia , Iibera -

litate ,

Defendit , firmavit , ſtabilivit ,

Auff der dritten werden deſſenKriegs ⸗Thaten ge⸗

ruͤhmet:

A Victoriis Regnum puer quin -
*

quennis auſpicatus eſt ,
Annum XVI . ingreſſus , exerciti -

Veſchreibung
Fortunam Victoriamque comites

duxit .

Licentiæ militum fræna injecit ,
Diſciplinamque militarem

reſtituit .

Hoſtes terra mari que Tricenis

præliis fudit ,

CCCL . Urbes munitas cepit ,
Bataviam una Æſtate victoriis per -

agravit .
Germaniæ , Hiſpaniæ , Bataviæ , to -

tiusque fere Europæ conjuratæ
conatus repreſſit ,

Validiſſimas Urbes expugnavit ,
Exercitus delevit ,

Victis Pacem dedit .

Socios & Fœderatos defendit ,
ſervavit .

Arma Othomannica Germanorum

cervicibus imminentia ,

Victis ad Arrabonem Turcis de -

pulit .
Cretam obſeſſam navium & copia -

rum ſubſidiis diu ſuſtentavit ,

Mare à prædonibus Pacavit .
Aſia , Africa & America ſenſere

quid Marte poſſet .
Imperii fines longe Iateque propa -

gavit ;
CCCC . Millia militum ſub fignis

habuit

Naves CXX . Triremes XL . Millia .

Bellum late diviſum ,

Quod & ſuſceperant integræ gen -

tes ,

Mira prudentia & felicitate

confecit .

Regnum non modo à belli calami -

tate , ſed etiam à metu calami :
tatis defendit .

Europa damnis fatigata , conditioni -

bus , ab eo latis , tandem ac -

quievit ,
Et cujus virtutem & conſilium

Koͤnigl.Franzöſtſche
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armata timuerat ,

Ejus manſuetudinem & æquitatem
acata

Miratur & diligit .

Die vierte ruͤhmet ſeine zu der Unterthanen und

des Reichs Wolfahrt gereichende Verrichtungen in

Friedenszeiten :

Arma ſemper ſumpſit
Invitus , poſuit volens .

Chriſtiani Orbis quater Pacator .

IIlo regnante & auſpicante , ſcientiis ,

Artibus , Commercio , floruit

Gallia .

Viros doctrina inſignes ubique
munificentia proſecutus ,

Scientiarum , Numiſmatum ,

Picturæ ,

Statuariæ , Architectonices Aca -

demias inſtituit ,

Gallicam Academiam adoptavit :bus præfuit , — — -
Cuncta .
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Cunctas contubernales habuit ,

Easque vel difficillimis temporibus liberalita -

te fovit .

Peritiſſimos Artifices , tam exteros ,

quam ſuos donis invitavit ,

Excitavit præmiis .
Navalibus copiis utramque Indiam Gal -

lis aperuit .
Interno Mari Oceanumjunxit .

Litigioſas ambages foro ſubmovit .

Regnum emendavitLegibus,
Moribus ornavit .

Superiorum Judicum delectu non ſemel
in Provincias miſſo ,

Quod inferiorum vel errore ,

Vel corruptela peccatum fuerat ,

correxit ,

Ac tenuiores à Potentiorum injuriis
vindicavit .

Extruxit arces aut munivit plus cc .

Hoſtium terrores , Imperii firmamenta .

Novos portus fecit , veteres ampliores &latio -

res reddidit .

Mi lites ſenio aut vulnere invalidos ,
Non indecoro dedit frui otio ,

Ac domo excepit Regiæ pari .
Nautas annis aut vulneribus graves honeſta

mifſione dimiſit ,

Dimidiumque ſtipendium conſtituit .

Sancyrianas Ædes alendis ac educandis

Nobilibus puellis dicavit ,
Rerum moderator ,

Sibi ipſe Conſiliarius , Quæſtor
Adminiſter ,

Quietis , quam dat , vix partieeps .
Tot tantaque negotia ſuſtinuit ſolus .

Aditu facilis , comis alloquio , patens ſem -

per precibus , ſæpe votis occurrens ,

Pater Patriæ ,

Omnes caritate ac providentia complexus ,
Quantus militiæ , tantus Domi ,

Unum victoriarum laborumque fructum

quæſiwit ,
Felicitatem Populorum .

Bey Eroͤffnung derſelben ward von dem Hertzog
von Gevres , Gouverneur von Pariß / in Be⸗

gleitung des Magiſtrats der Stadt / und unter⸗

ſchiedener vornehmer Officierer / auch der Gar -

den u.ſ. w. eine praͤchtige Cavalcade gehalten / wel⸗

che an dem Ort rangiret / ſich in tieffſter Ehrer⸗
bietung vor der Statue geneiget / und darauffwie⸗
der abgezogen . Zu Abends ließ der Magiſttat auff
der Seine , zwiſchen Pontneuf und Pont - Royal
mitten vor der Louvre , ein treffliches Feuerwerck
anzuͤnden / worinn der Koͤnig zu Pferde in dem

Tempel der Ehren vorgeſtellet ward / deſſen Umb⸗
ſtaͤnde und Inſcriptiones ſich folgender maſſen ver⸗

halten . Unten war ein rauher Felſen / auff wel⸗

chem ein vierecklger marmelſteinener Tempel der
Ehren / (deſſen Ecken doch gebrochen / und alſofaſt
achteckigt ) und in der Mitte deſſelben des Koͤniges
Statue zu Pferde / gebauet . Bey dem Felſen ſtund
die Beyſchrifft : Ardua per præceps gloria va .
dit iter . An den 4 . Ecken des Felſen waren zu ſe⸗
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ſet/ als ein Vorbild eines Printzen / der die Tu⸗

gend zu beſchuͤtzen und ſie gluͤcklich zu machen / kei⸗

ne Gefahr ſcheuet . 2 . Hercules , wie er die ſieben⸗
koͤpffige Schlange von Lerna erleget / wodurch der

Koͤnig in Außtilgung der Ketzerey vorgebildet . 3.

Theſeus , wie er den Minotaurum uͤberwindet /

bemerckendedes Koͤnigs Klugheit und Macht in Ab⸗

ſchaffung der Duelle / Gifftmiſcherey / Concubi -

nat &c . 4 . Jaſon , wie er nach uͤberwundenen
Hindernuͤſſen / das Guͤldene Vließ erbeutet / zielen⸗
de auff die Herſtellung der Sicherheit auff dem

Meer / der Commercien und Manufacturen . Un⸗

ten an dem Felſen waren allerhand Meer⸗Goͤtter /

die ſich theils uͤber die groſſe Thaten der ſchon anze⸗

fuͤhrten Helden freueten / theils die Groͤſſe der uͤber⸗

ſtandenen Gefahren bewunderten . An den Pfeilern
des Tempels waren verſchiedene Medailles , die

Vergleichung des Koͤnigs mit den andern Printzen /
ſo in der Hiſtorie den Namen des Groſſen oder Au -

guſti erlanget / vorſtellende : Als Alexandri M.

und unter ihm / wie er uͤber den Fluß Granicus

gehet / und in groſſer Eyl viel Laͤnder erobert / uͤber

ihm aber die Paflage des Koͤnigs uͤber den Rhein /
und unten am Poſtement die Worte / ſo in der

Schrifft von Alexandro gebraucht werden : Si -

luit terra in conſpectu ejus . An einem andern

Julius Cæſar , ( von dem ein Lateiniſcher Hiſtori⸗

cus ſagt : Magno illi Alexandro par , ſed ſo -

brio , neque iracundo ) wie er die von Mareo An -

tonio im Namen des Roͤmiſchen Volcks ange⸗

bothene Krone ausſchlaͤgt / zielende auff die Mode⸗

ration des Koͤnigs / der die Auffrichtung dieſer
Statue lange nicht zuſtehen wollen / dahero unten

die Worte : Titulis & nomine major. Andem

einen Pfeiler der andern Riege / das Bildnuͤß Cy⸗
ri , den GOtt zu Wiederauffbauung des Juͤdiſchen

Tempels erkohren / welcher ſich unter ihm / uͤber ihm
aber das Muͤnſter von Straßburg præſentiret / ſo
den Catholiſchen wieder eingeraͤumet worden / auff
dem Poſtement aber dieſe Worte aus der Schrifft :
Ut ſciant omnia regna terræ : quia Dominus

Deus ſolus . Die Frantoſen hatten es gegeben :
Lon verra deſormais regner dans ce Saint lieu

Le vrai culte du vrai Dieu . An einer andern den

Groſſen Kaͤyſer Theodoſium , und unter Ihm die

Beruffung des erſten Concilii zu Conſtantinopel /
zu Außtilgung der Arrianiſchen und Daͤmpffung
der Macedonianiſchen Ketzerey; uͤber Ihm den

Koͤnig/ die Publication des Paͤbſtlichen Breve ,

wider die Scheinheiligen und Quietiſten ordiniren⸗

de / und am Poſtement die Beyſchrifft : Ne pars
lincera trahatur . An den Zwiſchen⸗Pfeilern / der
Kaͤyſer Auguſtus , wie er nach geendigter innerli⸗

cher Unruhe den Tempel Jani zuſchleuſt / daruber

der Koͤntz/ den Ryßwickiſchen Frieden unterzeich⸗
nend / und unten am Poſtement : Lotuic fines ſuos

pacem . An dem andern der Kaͤyſer Conſtanti —

nus , wie er in dem Zeichen des Heil . Creutzes die

Feinde des Chriſtlichen Namens uͤberwindet / dar⸗

uͤber der Koͤnig mit der Schlacht bey Sr . Gothard

wider die Tuͤrcken / und am Poſtement : Auſpi -
ciis paribus . Endlich an den Zwiſchen⸗Pfeilern
der letzten Riege / der Edle Roͤmer Fabius Maxi -

mus , ( von dem der bekannte Verß : Unus homo

hen : 1. Perſeus , wie er die Andromedam erloͤ. nobis cunctando reſtituit rem ) wie Er ſeine

AfmeeNnunn 3
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Urtheil ge⸗
gen die un⸗
erechte

Armẽe kluͤglich menagitet / und dadurch den Han⸗

nibal uͤbermannet ; daruͤber der Koͤntg / wie er durch

tele Veſtungen ſein Reich in Sicherheit geſetzt / und

am Poſtement die dahin zielende Beyworte : Pro -

vidus , nec cunctator . Ferner Pompejus Ma -

gnus, wie er die KriegsDiſciplin erhaͤlt / indem er

einſt in Sicilien / den Soldaten ein Siegel auf ihr

Gewehr gedruckt / und die ſo das Siegel nicht gantz

aufzeigen koͤnnen/ ernſtlich beſtrafftz daruͤber der

Koͤnig mit den / mitten unter ſeinen Soldaten ſi⸗

chern Unterthanen und aufdemPoſtement : Civibus

auxilium , Hoſtibus exitium . An den vier in⸗

nern Ecken die vier Koͤnige von Franckreich /
ſo den Namen der Groſſen gefuͤhret / ſampt der Ver⸗

gleichung mit dem jetzigen groſſen Ludwig ; als Clo -

dovæus , unter welchem die Vertreibung des Ala -

rici , und mit Ihm des Arrianismi auß Franck⸗
reich/ uͤber Ihm aber die Einreiſſung der Kirche zu

Charenton , durch jetzigen Koͤnig zu ſehen/ nebſt der

Beyſchrifft : Nunc errare nefas . Hierauf Caro-
lus M . ſeines Vaters Schenckungen beſtaͤtigend ;
daruͤber der Koͤnig mit dem praͤchtigen Altar / den

Er in der Haupt⸗Kirche zu Pariß bauen laͤſt/ mit

der Uberſchrifft :DeditAltiſſimo ſecundum datum

ejus . Folgends Philippus Auguſtus, der die Pro⸗

vintzen von Normandie und Poictou wieder unter

ſeinen Gehor ſam bringt ; daruͤber der Koͤnig mit den

Conquẽten der Grafſchafft Flandern / Artois und

Burgund / mit der Beyſchrifft : Eines revocavit

avitos . Endlich Henricus IV . Wie Er aus Liebe

ſeiner Unterthanen / die ſich durch innerliche Kriege
ſelbſt aufrieben / das Edict von Nantes accordi -

ret ; Daruͤber der Koͤnig / ſo daſſelbe calſiret umb

bey gefaͤhrlichen Begebenheiten die ſchlimtnen Fol⸗

gerungen zu verhuͤten/ mit der Beyſchrifft : Mens

utrique cadem . Eine jede von den 4 . Haupt⸗Sei⸗

ten hatte ihren Giebel / daran des Koͤnigs Deviſe ,

die Sonne / mit denWorten : Ner pluribus im -

par . Welches hier auff nichts anders / als die andern

Helden / ſo den Namen der Groſſen gefuͤhret / abzielet .

An den 4 . Seiten ſind ſo viel Inſeriptiones , und

daruͤber an den Erontons verſchiedene Symboliſche
Bllder . Die erſte Inſcription heiſt : Ludovico

Magno . Quod ubique Victor , ſuorum votis

ac Felicitati tantum cedit . Daruͤber die Hur⸗

tigkeit im Kriege und die Maͤſſigkeit . Die andere

Inſcription ; Ludovico Magno . Quod pro -

ſcripta Hæreſi , ne Novatorum figmentis Keli -

gio deformetur , perpetuo proſpicit . Daruͤber

ſtehen die Religton und die Wachſamkeit . Die drit⸗

te Inſcription : Ludovico Magno . Quod in

ipſo victoriæ ſinu , Eccleſiæ, Suis, Exteris , Pa -

cem daturus arma depoſuit . Daruͤber der Friede
und die allgemeine Sicherheit . Die vierte Inſcri -

ption : Ludovico Magno . Quod propagato
ad juſtos antiquosque limites Imperio , Ejusdem
perpetuæ ſecuritati providit . Daruͤber die Klug⸗

heit und Gerechtigkeit . Zu alleroͤberſt das Wapen

vonFranckreich / daruͤber die Metallene Statua der

Glorie , ſo des Koͤnigs Medaille haͤlt / mitden Bey⸗
worten : Sic itur ad aſtta . Das Feuerwerck ſelbſt

waͤhrete ungefehr 3. Viertel Stunde / und ward

deſſen Vortrefligkeit von Maͤnniglich geruͤhmet.
Den 2. Sept. kam die Sache mit den Richtern zu

Mante zu Ende : Dieſe hatten ſich an einem von

Adel Mr. de Gouliers de Ferrieres genannt / ver⸗

griffen / und Ihn unſchuldiger Weiſe toͤdten laſſen/ a
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und zwar mit folgenden Umbſtaͤnden . Es hatte klaue .

dieſer les Ferrieres als Er auf ſeinem Land⸗Gute
unfern Mante gewohnet / An . 1692. dem Prieſter
daſelbſt / umb Ihm eine Luſt zu machen / ein einge⸗
ſaltzen Schwein heimlich wegnehmen laſſen / und her⸗
nach Ihn darauf zu Gaſt gebehten / und Ihn mit

demſelben Schweine rractiret . Indeſſen war der

Prediger umb ſein Schwein verlegen / und ließ nach
dem Diebſtahl gerichtlich inquiriren : Weil aber der

Herr Ferrieres , die Sache nicht gerne welter wolte

getrieben ſehen/ ſo entdeckte er die Beſchaffenheit davon
dem Prieſter / und bezahlte ihm das Schwein / wo⸗

mit die Sache zum Ende war . Etliche Jahre her⸗
nach verfiel ſein Sohn in eine gewiſſe Ungelegenheit /
woruͤber Er von den Richtern zu Mante , zu einer

Geld⸗Strafe von 2000 . Pfund zuerlegen verurchei⸗
let ward / und weil er ſich darzu nicht verſtehen wol⸗

len / ſo vermeynten die Richter ihn von den Vaͤterli⸗

chen Guͤtern wegzunehmen / wieder welche Proce —

dure ſich der Vater ſehr geſetzet/ die Richter hergegen
nahmen dieſes uͤbel auf / und ſuchten die Sache mit

dem Schweine wieder hervor / kormirten wieder ihn
einen Proceſs als einen Vieh⸗Dieb / kamen auch ſo

weit mit ihm/ daß ungeachtet er ein Mann von 32 .

Jahren war / er auch ſich auf andere Richter berief
und Verboht von dem Raht an ſie außbrachte / ſie
dennoch unter dem Vorwand / daß die Sache vor

den Prevoſt gehoͤrete/ fortfuhren / und den guten
Mann den 21 . Januar . aufhiengen . Die Tochter
des getoͤdteten aber / brachte die Sache vor den Koͤnig/
welcher dieſe Richternach Verlailles kommen / und

durch den Requéten⸗Meiſter de Maboul ihr
Verfahren examiniren ließ / welcher dem Staats⸗

Rath Mr . Courtin davon Bericht abſtattete / wor⸗

auf der Proceſs den kequẽtes d' Hotel uͤbergeben/
die Richteraber nach Pariß gebracht / und allda gefan⸗
gen geſetzet / die Sache aber weiter fortgeſetzet wor⸗

den / und den 27 . Mart . darinn ein Ausſpruch folge⸗
te / daß das wider den Herrn des Ferrieres außge⸗
ſprochene Urtheil caſſiret / deſſelben Gedaͤchtnuͤß wie⸗

der in Ehren geſetzet/ der Tochter aber verſtattet wer⸗

den ſolte / den Proceſs wieder die Richter und Zeu⸗
gen weiter fortzuſetzen / ſoauch von derſelben geſchehen /

und iſt endlich den anfangs gedachten 2. Sept . durch

die vorerwehnte Herrn des Kequẽtes d' Hotel das

Urtheil geſprochen worden / daß der Prevoſt , Aſſcs .

ſor und Koͤnigl. Procuraror fuͤnff Jahre lang aus

den Grafſchafften Mante und Meulan , der Secre —

tarius aber auf ewig auß dem gantzen Koͤnigreich
verwieſen ſeyn / dem Præſidenten aber / dem Kete⸗

renten und einem andern Rahtsherrn an dem Pra⸗

ſidial ein ſcharfer Verweiß gegeben werden / insge⸗

ſampt aber der Mad . Ferrieres , zwanzig tauſend
Livres , und die Proceſs - Unkoſten bezahlen ſolten.

Ingleichen ſolte jaͤhrlich auf den Tag / da der Herr
des Ferrieres getödtet worden / ein offentlicher Kir⸗

chendienſt und Meſſe / in der Kirche zu U. L. Fr. zu
Mante zum Andencken dieſes ungerechten Proceſſes

gehalten / und dieſes Urtheil in weiſſen Marmel ge⸗

graben / und an einem derſichtbarſtenOerter in der⸗

ſelben Kirche aufgerichtet werden .

In dieſem Monat Septembr . verlohr auchder
Koͤnig zwey von ſeinen alten / und von langer Zeit

her
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herberůhmt geweſenen Miniſtris ; Der erſte da⸗

von war Louis Boucherat , Ritter / Graf von

Compans , von St . Méme und andern Orten /
Commandeur von des Koͤnigs Orden / Cantzler
und Siegel⸗Verwahrer von Franckreich / ſo den 2.

Sept . Abends ſeines Alters im 8zten Jahr und 14 .

Tage / zu Pariß verſtorben / nachdem er 17 . Stun⸗

den in Todtes⸗Noͤthen gelegen . Sein Coͤrperward

am 7. in der Kirche von 8 . Gervais , in einer Ca⸗

pelle/ die er ſelbſt hatte machen laſſen / neben ſeiner
andern Gemahlin Anna Franciſca von Lomenie ,

ſo 1697 .im Febr . ihres Alters auch im 83. Jahre ver⸗

ſtorben/ beygeſetzt/ und hielt der P . de la Koche nach⸗

gehends den Leich⸗Sarmon . Vorher war er gewe⸗

ſen Correcteur des Contes , Parlaments⸗Raht /
Commiſſaire aux Requètes du Palais , Maitre

des Requèétes des Koͤnigl. Hauſſes / Intendant

der Juſtitz in Languedoc , I lsle de Erance und

Champagne , auch bey des Koͤnigs Armẽen Com⸗

miſſarius der Staͤnde von Languedoc und Bre -

tagne , und Koͤnigl. Finanzien - Raht ; Nach dem

Tode des Mr . Pierre Sequier , war er mit unter den

6. Staats⸗Raͤhten und 6. Requẽt ⸗Meiſtern /die

der Koͤnig zu Bewahrung des Siegels erwaͤhlet.

an ſtatt des verſtorbenen Michel de Tellier ,

vom Koͤnig zum Cantzler und Siegel⸗Verwahrer er⸗

nennet . Sein Vater war Johann Boucherat , Koͤ⸗
nigl . Rath und Decanus der Maitres des Com -

ptes , ein gelehrter / und der Griechiſchen / Lateini⸗

ſchen/ Spaniſchen / Italtaͤniſchen und Frantzoͤſiſchen
Sprachen gleich/kuͤndiger Herr / ſo zu Pariß 167t .
im Febr . 94 . Jahr und r . Monat alt verſchieden .
Die Mutter Qatharina de Machaud . Des Ver⸗

ſtorbenen noch lebender Bruder iſt Monſt . Armand

Jean Baptiſte Beucherat , Herr von Choihy
Conſeiller d' honneut am Parlament . Der

Cantzler ließ nur 3. Toͤchter nach ſich / zwey von der

erſten und eine von der letzten Ehe. 1. Magdale -
na , Henrici de Fourci , Grafens von Cheſſy ,
Staats⸗Raths / und vormals Prevöt der Kauffleu⸗
te / Gemahlin . 2. Catharina , erſt des Mr . de

Neſmond , Herrn von S. Dizan , Maitre de Re -

quètes , und Iatendagten der Juſtitz der Generali⸗
taͤt zu Limoges , nachmals aber des Mrepauli Ba -

rillon von Morangis , auch Requẽt - Meiſters und

Intendanten der Juſtitz zu Metz / und bey den Gene⸗
ralitaͤten von Iengon , Coen und Orleans, nach⸗
gelaſſene Witwe / von der aus letzter Ehe gebohren
Joh . Jacob Barillon ; Herr von Morangis , Con -

ſeiller au Patlement de la ſeconde des Enquéè-
tes , und vorhero des Koͤnigs Advocat an Cbäte -

let . 3 . Anna Louiſe Franciſca Maria Bouche -

rat , Nicolai Auguſti von Hatlai , Grafen von
Ceſi , Staats/Secretarii , und bey dem Ryßwicki⸗
ſchen Frieden geweſenen Pleni potentiarii , Gemah⸗
lin / deſſen Sohn der Marquis de Celi das Hauß
Boucherat und die Herrſchafft Compans geerbet .

Die Prætendemen zu der vacanten Cantzler⸗
Charge waren Mr . de Pontchartrain , d' Agueſ -
ſcau , de la Reinie , und der Premier . Præ ſideat

de Harlai : aus welchen der Koͤnig atn 5. Sept ,
den beruͤhmten Stagts⸗Secrstarium und ! “ ontro -
leur - General der Finantzien / Ludovicum Phelip -
peaux , Grafen von Pontchartxain , mit dieſen

Worten darzu machte : Ich wolte / Monlisur , daß

Ich eine hoͤhere Tharte euch zu ſchencken haͤtte/ umb
die Hochachtung und Erkentlichkeit der guten mir

geleiſteten Dienſte zu bezeugen. Controleur - Ge -

neral ward Mr . de Chamillard , vothero Parla⸗
ments⸗Rath de la ſeconde des Enquétes , Maitre

des Requẽtes , Intendant in Normandie , und In -

teodant der Finantzien und auch des Hauſes von

8. Cyr, in welchen beyden letzten Chargen ihm Mr .

Bignon , Ritter / Herr von blanzy , ſucceditte ,
Die Staats⸗Secretariat - Stelle des Mr. Pontchar⸗
train bekam ſein einziger Sohn Hieronymus , ſo
den Titul Graf von Maurepas gefuͤhret / hieraufff
aber den eines Grafen von Pontchartrain ange⸗

nommen . Der Staats⸗Rath Mr . d' Agueſſeau
hingegen / ſo die Virection uͤber das Commercien⸗

Weſen gehabt/ relignirte ſolches / wie einige davor

hielten / aus Mißvergnuͤgen / daß er nicht Cantzler
worden / und gab der Koͤnig dieſe Stelle an Mr .

Amelot von Gournai , Staats⸗Rath / und vormals

Amhaſſadeur in der Schweitz und zu Venetten .

Der andere war der beruͤhmte Staats⸗Miniſter
Mi . Simon Arnauld , Marquis von Pompone ,

ein Sohn des beruͤhmten Koberti Arnauld , d An -

Endlich ward Er Anno 168 5. den 1. Novembr . dilly , welcher den 26 . Sept . zwiſchen 1 1. und 12 .

Uhr in der Nacht / ſeines Alters 8 2. Jahr / zu Eon -

tainebleau verſtorben / er war von ſeinem 20 . Jah⸗
re an in des Koͤnigs Dienſten geweſen / davon er den

Anfang in Italien durch Schlieſſung verſchtedener
Tractaten mit den Printzen von der Lombardiſchen
Ligue gemacht : darauff ward er Intendant uͤber

des Koͤnigs Armeen in Neapolt und Catalonien .
A. 166 F. gieng er als Extraordinair - Ambaſſa -

deur nach Schweden / und nach 3. Jahren von dar

mit gleichem Charactete in Holland / und von dort

atus A. 167 1. wieder nach Schweden / von dar er

iach Hanſe beruffen / und an des An . 167 l . verbli⸗

chenen Mr . de Lionne Stelle Miniſter uñ Staats⸗
Secretarius der auslaͤndiſchen Affaires ward / wozu

er 1696 . die durintendance des Poſtes bełam / in

welcher letzten ihm ſein Schwieger Sohn der Mar⸗

quis de Torei ſuccediret . Seine Witwe N . LAd -

vocat , die er A. 1660 . geehelichet / und viel Kinder

mit ihr gezeuget / bekam eine jaͤhrliche Penſion von

r2000 . Pfund . Seine nachgelaſſene dieſer Zeit
noch lebende Kinder waren : J. Niclas Simon Ar -

nauld . Marquis de Pompone , Brigadier zu Fuß /
Geneéral - Lieutenant des Koͤnigs en Gouverne -

ment von L' lsle de France , vorhero Obriſter des

Regiments von Artois , der A. 1693 . Conſtantiam

d ' Harville de Paloiſead geheyrathet . 2. N.

Benedictiner - Nonne zu Melnoue . 3. Henr .

Carl Arnauld von Pompone , Abt von §8. Medart

zu Soiſſons , und Almoſenier des Koͤnigs.
dame de Torcy , Catharina Felicitas , ſo 1696 .

t3 . Aug . Joh . Baptiſtæ Colbert , Marquis d

Oroiſſy & Torcy . Koͤnigl . Staats⸗Secretarii und

Groß⸗Schatzmeiſters der Koͤnigl . Ritter⸗Orden / Ge⸗

mahlin worden .

4 . Ma⸗

1699 .

Auch ward den 6. Jan . die Academie des Scien -

aber meiſtens eingegangen / vom Koͤnige wieder er⸗

theilet ; und waren darinn 3. Geomeértræ , die Her⸗

ren0

riß wieder

angerichtek .
neuert und auffgerichtet / welche in 6 . Clatlen einge⸗

1

8 ö
Academie

ces , ſo zu Pariß durch Huͤlffe des beruͤhmten Staats des Scien⸗

Miniſtri Mr . Colberts 1666 . geſtifftet / im Kriege ces zu Pa⸗
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1699 . ren ' Abbé Gallois , de la Hire , und Roolle :

3. Aftronomi , die Herren Caſſini , Le Tevre und

Varignon : 3. Mathematici , des Billetes , d ' Ale -

ſme und Gaudron : 3. Anatomici , du Hamel ,

du Verney und Merry : 3. Chymici , du Bour -

delin , Horabeg und Boulduc : 3. Botanici , Do -

dart , Marchant und Tournefort . Der Se —

cretarius Mr . de Fontenelles , der Schatzmeiſter

Mr. Gouplet. Ferner waren To . Academici Ho -

norarii , unter denen der AbtBignon erſter Præſi⸗

dent , der Marquis de ] Hopital anderer Præſi -
dent , Mr . Renault , Schiffs⸗Capitain und Inge-
nieur de Marine , Mr . de Malizienne ,der P. Se -

baſtten ein Carmeliter / der P . Malebranche de

1Oratoire , der P . Gouye ein Jeſuit . Es waren

auch noch 20 . andere in dieſe Geſellſchafft auffge⸗

nommen / ( Ageregez ) unter denen die Herren Lo⸗
gus, Regis , Caſſini, de la Hire der Sohn / Bour -
delin , Langlade , Fauvry , Lemery , Morin de

Toulon und de S. Victor , ſoalle zuſammenFran⸗
tzoſen / von Auslaͤndern aber die Herren Leibnitz /

Tſchirnhauſen und Guilhelmi : unter ihnen ſolten

20 . Candidati ſtehen ſo daß die gantze Anzahl der

geſatnten Socictaͤt 70 . Perſonen ausgemacht . Und

hatte der Koͤnig ein jaͤhrliches Einkommen von

30000 . Pfund verordnet vor die 20 . Academicos

Penſionarios . Und hielten im Monat Majo Nr .

Caſſini uber die Cometen / Mr . Varignon uͤber ein

neu erfundene Deſtillationes zierliche Reden . Im
Monat Junio lieſſen die Regenten dieſer Acade -

mie des Sciences , zu Pariß eine Medaille ſchla⸗

gen / auff deren einer Seite des Koͤnigs Bild mit

halbem Leibe / und umbher dieſe Worte ſtunden :

Ludovicus Magnus . Auff der andern Seitendie

Goͤttin Pallas und das Obſervatorium , nebſt
den vornehmſten Sachen / worinn ſolche Ubung

beſtehet / und den Sinn⸗Spruch : Invenit & per⸗

ficit ; und umb den Rand : Regia Scientiarum

Academia . In dero Verſammlung den 14 . Nov.
ſtellete der Pater Sebaſtian / Carmeliter Ordens /
von dem groſſen Convent, und Rathsherr derſelben

Academie , eine Machine vor / worinnen er klaͤr⸗

lich das perpendiculariſche Niederholen der eich⸗

name anzeigte / und üͤber ſelbige Materie eine ſchoͤ⸗
ne Rede hielte. Der Abt Galois , Penſionariu -

ö der Academie , hielt auch eine fuͤrtreffliche Rede

von den brennenden Fontainen bey Gtenoble : Mr .

de Hiere diſſcrirte von der Staͤrcke des menſchli⸗

chen Leibes / in Tragung / Hebung und Kraͤffte der

Anatomie einer Schildkroͤte / abſonderlich derſel⸗

ben Hertz . Biß endlich der Abt Bignon , Ober⸗
Præſident der Acad emie , alles mit einer Oration ,

zum Lobe gedachter Autoren ; beſchloß .

Hertzog von
Lothringen
empfaͤnget
die Lehen
wegen des
Hertzog⸗
thums
Barr .

Den 20 . Nov . kame der Hertzog von Lothringen
mit ſeiner Gemahlin nach Pariß / und den 2 1 . nach

Verſailles , allwo die Hertzogin mit den Kinderblat —

tern befallen wurde . Den 25 . empfieng Er daſelbſt

perſoͤnlich von dem Koͤnige die Lehn uͤber das Hertzog⸗

thum Barr . Auf eben die Weiſe / wie es An , 1661 .

Beſchreibung

Waſſerſtunden⸗Glaß / und zwey andere uͤber einige habten einigen Divertiſſemens , den 2. Dec , kurtz

Armenz folgends perorirte Mr . Vernoy uͤber die haͤtten.

Koͤnigl. Frannzoͤſiſche
dem Hertzog Carln geſchehen . Se . Koͤnigl . Maj.

ſaſſen in einem Lehnſtuhl bedecket / und machte der

Hertog im Herbeytreten drey tieffe Reverences

wogegen Se . Majeſtaͤt weder auffſtund / noch den

Hut ruͤhrte/ der Hertzog aber uͤbergabe dem Hertog
von Gevres den Degen / Hut und Handſchuhe /

und knyete darauff auff einem Kuͤſſen zu den Füſſen
Sr . Majeſt . nieder / welche ſelbſt ſeine Haͤnde zu⸗

ſammen gehalten in die Ihrige nahmen / und laſe
hiernaͤchſt der Cantzler von Franckreich den Eyd in

Gegenwart beyder Staats⸗Secrerarien de Torc )
und Pont - Chartrain Ihm vor / welchem Er ver⸗

ſprach nachzuleben . Worauff Se . Majeſtat auff⸗
ſtunden und den Hut abnahmen / jedoch Sich zu⸗

erſt wieder bedeckten / und lieſſen den Hertzog ſich

gleichfalls bedecken . Die andern Hertzoge und Pairs

von Franckreich aber verdachten dem Hertzog von

Gevres den von Ihm hierbey geleiſteten Dienſt /

in Meynung / daß ſolches wider Ihren Kelpeck
waͤre / und haͤtte Er ſich exculiren oder abſenti —

ren koͤnnen / wie der Hertzog von Bouillon , dem

dieſes als Groß⸗Caͤmmerer eigentlich gebuͤhret / ge⸗

than haͤtte. Allein weil ihn der Koͤnig ſelbſt darzu

ernennet / gab er zur Antwort : Man muß gehor⸗

chen ; wir ſind Unterthanen und Bedienten / umb

zu thun / war der Koͤnig verlangt . Esiſt unnuͤz⸗

lich daruͤber zu raiſonniren : und waͤre ſolches ein

Verbrechen . Hierauff gieng der Hertzog nach ge⸗

1699.

vor Mitternacht wieder nach Hauſe : ſeine Gemah⸗
lin aber folgte nach Ihrer Geneſung am 26 . als

Sie vorhero bey dein Koͤnige wohl zwey Stunden

in einer geheimen Conference geweſen .

Dieſem iſt noch beyzufuͤgen / daß den 27 . Jun ußgegu

dieſes Jahres das Parlement zu Pariß auff Anhal geucsk .

ten des Koͤnigl. Advocati Senrich Frantzd Aguel⸗ 18
ſean einen Areſt publiciren ließ/ daß die Gerichten 6
und alle davon Dependirende in dem Hertzogthum Ban

Bar , in dero Urtheilen oder andern Schrifften / bey

Nennung Sr . Koͤnigl. Majeſt . hinfuͤhro bloß den

Namen Koͤnig / ohne Zuſatz des Beyworts Alle⸗

Chriſtlichſtgebrauchen ſollten / weil ſie des Koͤntgs

waͤre gleich andern Unterthanen / den Namen Koͤ⸗

nig genannt zu haben / und unnuͤtz waͤre noch mehr

hinzu zuſetzen / dahergegen die Hinzuſetzung des Ti⸗
tels AllerChriſtlichſt / auch von denen gebrauchet
wuͤrde / die Sr . Majeſt . nicht unterthaͤnig waͤren/
welchen ſich gleich zu ſtellen ſie gantz keine Befuͤgnuͤß

legt zu dem groſſen Altar / in der Kirche von Nõö-
tre Dame , worbey 8. guͤldene Medaillen geſchla⸗

gen worden / derer 4 . das glorwuͤrdigſte Andencken
Ludovici XIII . vorbildeten / um daß Er das Gelůb⸗

de gethan / dieſen Altar bauen zu laſſen ; und die ·

andern denjetzigen Koͤnig vorſtelleten / der das Geluͤb /

de erfuͤllet. Hiervon wurden 4 in den Grund mit

beygeleget / 2. aber behielt der Koͤnig/ und 2,bekam

der Pariſiſche Ertz⸗ Biſchoff .

—
„ Foönil 1 —

Souverainité unterworffen / und alſo ihnen gnug

Den 7 . Dec . ward zu Pariß der erſte Stein ge⸗
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s ſahe / was groſſe und gefaͤhrliche Veraͤnderungen

ſich auff erfolgeten

er
umbauch der Frantzoͤſiſche Abgeſandte e Graf de Har -

2
1—2DeneGeſchichte .
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N Spanien ſchwebete alles / wegen des Koͤ⸗

Snigs bweiffelha
fften Zuſtands / hwiſchenFurcht

Sunnd Hoffnung / indem maͤnniglich vorher

Todesfalll Sr . Majeſt . wegen der

Succeflion ereignen wuͤrden / dem man zwar daher

ein langes Leben von Hertzen wuͤnſchete / aber weil

Sie ſo offt und nur noch in dem verwichenen Jahr

weymal mit gar ſchweren Zufaͤllen waren angegrif⸗
fen warden/ſollches ſchwerlich zu hoffenſtunde . Es

var auch nicht unbekannt / was maſſen die an dem

Koͤnigl . Hofe
e reſidirende iniſtri ihrer Principa -

len in dieſer S ache verſrendes interelle auffs fleiſ⸗

ſigſtelbeobachteten / und wo
hin Sr . Majeſt eigene

Gedancken giengen / zu erfahren ſucheten . Dar⸗f

court , als verlauten wollen / daß Se . Maj . geneigt

waͤren / den Chin⸗85 n von Bayern zum Erben

und Nachfolge r Dero Cron und Lande einzuſetzen / g
119. 9. Januar . ein ſcharffes Memorial 5

geben / dahin lautende / was maſſen ſein Koͤnig

Nacht icht bekommen / daß Se . Majeſt . ein 1ment in faveur des Chur⸗Printzen von Bayert
ſolke gemacht haben / wolte es aber nicht h ffen dl
ve ſolches nicht allein den von Sr . Majeſt. ſoE

offte gethanen Verſicherungen / daß Sie den letzt

zemachten Frieden genau beobachten / und nichts

demſelbeen zuwider geſchehen laſſen wi ürden / ſondern
auch der groſſen Freundſchafft / davon ſein Koͤnig

haͤtte ſehen laſſen / vornemlich aber dem jemnigen zu⸗

wider ſeyn wuͤrde / welches Se . Maj . der Ruhe von

Lurops , und Beobachtung der inviolab !en Rechte

undSewonheiiten der Monarchie in favcur des

Dauphins , ſeines Koͤnigs einigen Sohns / ju leiſten

dig waͤren . Und wann Se . M qjeſt. ſich nicht b

ürdigerGe eſchichte .

Sr . Maz ſeither dem letzten Frieden ſo viele Proben

Koͤnigl .2 und Portugieſiſche Geſchichte .
auch nicht im geringſten davon abweichen / ſondern
in allen Stuͤcken die allgemeine Ruhe von Europa
zu beobachten gefliſſen ſeyn : Jedoch hieltenSie da⸗

vor / daß des Abgeſandten Memorial wol einige

Neuerungen veru rſachenfkoͤnte zu einer Zeit / da Se .

Maj . durch Goͤttliche Guͤte wieder zu Dero Geſund⸗
heit gelanget / und alſo keine Urſache waͤre / einige
Keſolution wegen des Zukünffigen zu nehmen :
Se . Majeſt . verhofften auch/ da ißSie die Freund⸗

ſchafft / ſo Sie mit Sr . Aller⸗Chriſtl. Maj . fegren
und die Hochachtung deſſelben / noch lange Zeit fort⸗
ſetzen/ und dergeſtalt das zu be

ſorgende
ſchwere Un⸗

gemach der N Achkomnnen zuruͤcke bleiben wuͤrde /

waͤren auch des Vertrauens /daß ſolches durchdie be⸗

ändige Gebeter Dero getreuen Unterthanen von

GD1bwuͤrde erhalten werden . Dieſes war den 3.

Febr . durch den Staats⸗Secretarium Antonio

d ' Ubilla und Medina unterſchrieben / und dem Ab⸗
geſandten uͤbergeben / der es auch alſobald durch ei⸗
nen eigenen Courier nach Koͤnig ſchickte :
Wiewol dieſe Beyſorge an Seitender Cron Franck⸗
reich ohne das wegfiel / weil umb eben die Zeit der ;

Chur⸗Printz von Bayern Todes verblichen / wie wir

oben
bey dden Chur⸗ Baperiſchen Geſchichten geſehen.

Se. Majeſt , befanden ſich aber auch in der That bey!
mehrern Leibes⸗Kraͤfften /dergeſtalt / daß Sie zum

oͤftern Dero geheimenRath beywohneten / ſich auff

derJasdndieger uſtigten / auch mit Dero Gemah⸗
lin wieder zu Bette giengen / ſo in zweyen Jahren
nicht geſchehen / wohneten auch wieder den oͤffentli⸗
chen Proceſſionen bey/ und giengen inſonderheit
mit der groſſen Proceſſion ain Fronleichnams
tage zwey Stunden lang zu Fuſſe / ſo in ſieben JJah⸗
ren nicht geſehen worden / daß alſo wolte gehoffet
werden / daß Sie / wie der Päbffl . Nuncius , als wir

bald ſehen werden / geſagt hat / den Koͤntglich en

ſtaͤndige

SeitSett

ofort daruͤber erklaͤren wuͤrden/ ſo haͤtte er von ſei⸗

0 Ordre / Sr . Maj . zu ſagen / daß er ſo⸗
thane Melures nehmen wuͤrde / vodurch einem neuen

rieg in Europa , und zugleich dem Unrechte / ſo

uhm anzuthun vermeynete / ſolte
t

den . Er fügete auch muͤndlich hinzu / daß ſein

nig nichts mehr wuͤnſchte/ als
ſtdaß Se . Majeſt .

ro Koͤnigreiche und Laͤnder/ die Sie Kr afft Dero
bekommen / noch lange Jahre beſitzen moͤch⸗

Daß er auch wegen der Succetſion keine An⸗

gier150 mit Cr. Maj in einem W0llomeeh
nehmen zu leben verdienet haͤtte / eine ſolche Keſolu⸗

tion zu faſſen / welche ihum ganz Europa verdencken

wuͤrde/ wann er durch ſe ine Vorſorge nicht ſolte ha⸗

ben verhindern 8
0 daß die allgemeine Ruhe und

Frieden durch dieſe Begebenheit ſol te verſtoͤret wer⸗/

den . Der Abgeſend le ſchickte auch einem jedweden

Rin
gf „ Miniſter eine Abſchrifft von ſeinem Vor⸗k

ag zu / und entſtunden zwar daher allerhand Ge⸗
RiücheBewegungen an dem Koͤnigl. Hofe / endlich
aber ward gut befunden / Namens Sr . Maj . eine

ſchrifftliche Antwort zu geben / des Inhalts : Daß
Se . Maj . ſich verſichert hielten / daß Sie dem Frie⸗

ergantz genan nachgelebet haͤtten / wuͤrden
d

vorgebeuget

9 ug get han haͤtte / und 75 1 Maj .
üu,el

Mantel / welchen man thellen wolte / noch lange 100

einen Mann zu Madrit ein Auffſtand wegen der

eur ung des Brods erhoben / welcher jedoch noch

ſelbigen Tages geſtilet
ward / nachdem ſie geſehen /

daß Von Franciſco Ronquillo zum Corregidor
gemacht worden / den ſie gleichſam ihtren Erloͤſer
hielten . Der Graf von Oropela hergegen waͤre bey⸗
nahe daruͤber in groſſe UngelegenheitRraben dann

d Graf von Benevente hatte auff des Koͤnigs Be⸗

fehl dem ſchwierigen Poͤbelgeſagt / ſie ſolten ſich nur

bey dem von Oropeſa angeben / welches ſie
unrecht verſtunden

/
und allen ihren Zor n an ihm aus⸗

lieſſen/ bel agerten ihn auch in ſeinem eigenen Hauſe /

und als deffen Diener etliche davon niederſchoſſen /
wurden ſie nur deſto ergrimmter / ſo daß der Graf

f5mit der Gemahlin und Kindern durch die Hin⸗

erthür zu dem Inquiſitor retiriren muͤſſen; auch
konte ſie der neue Cortegidor nicht beſaͤnfftigen

/
biß

endlich der Cardinal Cordona mit dem Sacrament

und vielen Geiſtlichen Proceſſions - weiſe vor des

Grafen Hauß mitten unter ſie kam / da ſie ſich vor

15 Heiligkeit entſetzten / und beym Koͤntg wegen

s vergangenen par don verlangeten .

2
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wuͤrden .
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Indeſſen hatte ſich den 28 . April . bey dem ge⸗Au

Tod des
ve epe
Succeſſo -

ris , des
Chur⸗Prin⸗
tzens von
Bapern .

Ifſtand zu
Madrit we⸗
gen Theu⸗
rung des
Brods .
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1699 .

Der Mar -

quis de los

Balbazos

ſctirbt .

Von der entſtandenen Mißhebligkeit mit den

Schotten wegen der Landſchafft Harien , iſt kurz zu⸗

vor in den Schottiſchen Geſchichten gemeldet wor⸗

den ; Hier iſt nur anzufuͤgen / daß da indem Monat

Augufto der Paͤbſtl. Nuncius Sr. Maj . ein Indult
von dem Roͤmiſchen Hofe dieſes Darien halber uͤber⸗

geben / Er derſelben mit dieſen Worten ungefehr

gratuliret : Allergnaͤdigſter Koͤnig / man theilet

Euren Mantel / den doch Eu . Maj . ſelbſt wohl tra⸗

gen / und die Freud haben wird / zuſehen/ daß alle

Groſſe Depenſen zu nichts nuͤße/ ſo einige Fuͤrſten
gemacht / umbeine Erbſchafft / davon Sie ſelbſt nicht

Meiſter ſeyn / zu reguliren .

Den 24 . Decembr . ſtarb der in dieſem Theatro

ſo offt geruͤhmte Marquis de los Balba 205, Paulus
Spinola , Herßog von San - Severino und del Se -

ſto , Marcheſe de los Balbazos , ( ſo ſein gewoͤhn⸗
lichſter Titul ) Grand d Eſpagne , Koͤnigl. Geh.

Raht und Ober⸗Stallmeiſter der Koͤnigin . Er

war gebohren An . 1628 . Ein Enckel des ſonderlich
in dem Niederlaͤndiſchen Kriege beruͤhmten Sene⸗

rals Ambroſii Spinola , ein Sohn Philippi Spi -
nolæ Hertzogs von San - Severino &c . Und Don -

næ Hieronymæ Doria , Herßogin del Seſto . Ward

anfangs General der Cavallerie im Milaneſiſchen /

hernach deſſelben Herzogthums Gouverneur , dann

Spaniſcher Ambalſadeur nach Venetien / Wien

und Franckreich / auch An . 1678 . Plenipotentia -
rius bey den Friedens ⸗Tractaten zu Nimwegen /
Anno 1679 . Extraordinair - Ambaſſadeur

nach Franckreich / umb die Princeſſin von Orleans

Maric Louiſe vor ſeinen Koͤnig zu werben ; Anno

1680 . Staats⸗Raht / und endlich der Koͤnigin

Ober⸗Stallmeiſter . Seine Gemahlin war Anna

Colonna , eine Tochter Don Mario Antonio Co -

lonna VI . Printzen von Palliano &c . nelnten

Conneſtables des Koͤnigreichs Neapoli , und Iſa⸗

bellæ Gioeni Cordona Princeſſin von Caſtiglio -
ne ( ſo 1695 . geſtorben ) von der er nachgelaſſen :

Philippum Hertzog von Selto , Iſabellam des Her⸗

zogs von d. Piedroʒ und N. des NMarcheſe de Quin -
tana Gemahlinnen . Seine Verlaſſenſchafft ward

auf 5. Millionen Stuͤck von Achten oder Thaler

geſchaͤtzet/ die ſein Sohn insgeſampt geerbet / auſſer

einigen Legaten , als 2000 . Thaler an St . Gio

Engliſcher
Gefſandter
wegen eini⸗
ger Mißver⸗
ſtaͤndnuͤß
vom Hof
avociyet .

Battiſta Monſi , ſo nebſt dem Marcheſe de Quin -

tana Executor des Teſtaments / und 2000 . Dub -

lonen Jaͤhrliches Einkommens an die Marquiſe
von Quintana ſeine juͤngere Tochter .

Als auch dem Spaniſchen Abgeſandten in Eng⸗

land / Marquis d Canales , wegen einer uͤbergebe⸗

nen anzuͤglichen Schrifft den ro . Octobr . von der

daſelbſtigen Regierung war angedeutet worden / bin⸗

nen18 . TagenSr. Koͤn. Maj. von Groß⸗Britannten
Lande zu raͤumen / ſo bekam jetztg dachter Sr . Koͤn.

Maj . Abgeſandter zu Spanien / derHerr Stanhope
von derſeſben zugleich Ordre , ſich ungeſaͤumt von

dar weg zu begeben / und zuruͤcke nach England zu

kehren : Welchem nach eben dieſer zuEnde des Oct .

dem Geh. Staats⸗Secretario / Don . Antonio d

Ubilla ſchrifftlich zu vernehmen gegeben / aus was

Urſachen ſein Koͤnig waͤre bewogen worden / dem

Marquis de Canales ſein Land zu unterſagen /

ſchickte ihm aber den ö . Nov . noch ein ander Schrei⸗

U
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ben zu/ darinn Er ihm zu wiſſen thãt / daßihm ſein
Koͤnig Ordre zugeſchickt/ ſo fort wieder zuruͤcke nach
England zukommen : Dieſer aber entſchuldigte ſich/
daß er den Brief ohne beſondere Ordre Sr . Maj .
nicht annehmen koͤnte/ wolte aber davon referiren /
jedoch kam den 9. der Introducteur der Abgeſand/
ten / und verſtaͤndigte ihn / daß in dem Geh. Raht
beſchloſſen waͤre / daß erbinnen 18 . Tagen Se . Ca,

tholiſchen Maj . Lande quittiren ſollte ; dem aber dleſer
antwortete / daß es dieſer Bottſchafft nicht beduͤrfff
haͤtte/ ſintemal er ihnen ſchon zu wiſſen gethan haͤtt/
daß er von ſeinem Koͤnig Ordre bekommen haͤtte
nach England zuruͤcke zu kehren / iſt auch darauf den

16 . Nov . abgereiſet .

Sophia Eliſabeth, Sr . Mai . andere Gemahlin ge⸗

bohrne Princeſſin von Pfaltz⸗Neuburg/ eineSchtoe⸗
ſter der Roͤmiſchen Kaͤyſerin / Koͤnigin in Spaneen /
Hertzogin von Parma / der Princeſſin Sobiesky ,

es Churfuͤrſten zu Pfaltz / ingleichem des Teutſch ,

Meiſters / desBiſchoffs von Augſpurg / uñ des Pfalt⸗
Grafen Carls ; und die erſte Princeſſin / welche /
ſo viel man weiß / auß Teutſchland an Portugal

verheyrahtet worden / wovon die Umbſtaͤndeben den

Geſchichten des Jahres 168 7. in dem vorhergehen,
den XIII . Theile mit mehrem zu ſehen. Sie hatte

ſich 14 . Tage zuvor Loͤcher in die Ohren ſtechen laſ⸗

ſen / wozu die Roſe und ein Fieber geſchlagen/ ſo ſie
des Lebens beraubet . In ſolcher Zeit lieſſen ihr die

Medici 17 . mal ( auß Pariß ſchrieb man gar in

zwey Tagen 12 . mal) zur Ader / es wolte aber nichts

helffen . Se . Maj . der Koͤnig hatte die lezte 9. Tage
in allen Kirchen oͤffentliche Gebeter thun / und das

Sacrament ausſtellen laſſen / auch ſelbſten gweymal
mit bloſſen Fuͤſſen den Proeeſſionen beygewohnet/
umb ihr von GOtt das Leben zu erbitten / ſie wach⸗

ten auch vier Naͤchte aneinander bey ihr : Es blieb

aber bey Gottes unwandelbahrem Raht Sie von der

Welt abzufodern . Nach ihrem Ableiben ward die

Leiche in einen Franciſcaner Habit gekleidet/ und
in einer Capelle bey ihren Zimmern vier und zwan⸗

tzig Stunden lang gezeiget : Den 5. zu Abends ward

Sie durch den Hertzog von Cadaval , und andere

Groſſe des Hofes in ein praͤchtig außgeziertes Zim⸗
mer des Hofes gebracht / und allda / gleich wie auch

zuvor / von dem vornemſten Frauenzimmer des Ho⸗

fes bewachet / in welchem auch zugleich ein Altar /
und in einem Saal darneben zwey und zwantzig an⸗

dere Altaͤre aufgerichtet worden / auf welchen allen

den folgenden 6. Aug . des Morgens Meſſen gehal⸗

ten / und damit biß zu Mittag fortgefahren worden :

Der Cardinal de Souſa aber hielt Meſſe auff dem

Altar / ſo naͤheſt der Leiche errichtet worden / in Geſell

ſchafften anderer 4 . Biſchoͤffen . Gegen Abend trugen

vorgemeldte Herren die Leiche herunter / allwo ſieauff
eine praͤchtige Caroſſe gebracht / und in die Kirche

von § . Vincent der Canonicorum Regularium

von S. Auguſtino abgefuͤhret/ in Begleitung von

zwey Regimentern Inkanterte ,aller Geiſtlichen der

Stadt / jeder mit einem Wachs⸗Lichte in der Hand⸗

der Bedienten der Cron zu Pferde mit Trauer / De .

cken behangen / der Geiſtlichen und Muſicanten der

In Portugal verſtarb den 4. Aug . zu groſſer Be/In Pet
trubnuͤß Sr . Maj . des Koͤnigs und des ganzenßſal . ſtt
Reichs / die daſelbſtige regierende Koͤnigin / Marinſtle Regn,

1699.
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ſandter am Kaͤyſerl, Hofe / einer an dem Jungen 1699 .

von Haleweil veruͤbten Mordthat ware beſchuldi, Soeier,,
get worden / wie hiervon bey dem Jahre 1696. gemeſſner
der Laͤnge nach Meldung geſchehen / ſo ward er in Mordthat

dem Gerichte der Ritter verurtheilet / daß er 10 . 6
Jahr nach Indien banniſirt ſeyn / und 100ο .

Truſaden Straffe erlegen ſollte / weil er ohne Ko 'ͤ

nigliche Permiſfion und Ordre ſelbigen Hof ver⸗

lafſen . Doch ward dieſes Urtheil durch den Ge⸗

wiſſens Rath Meza de Conciencia , nachgehends
den J . Febr . 1700 , auffgehoben/ und er frey geſpro⸗

chen.

Geſchichte .

Fontain / die Vornemſten zu Pferde / dieandere zu

Fih endlch des Hertzogs von Cadsval , Groß Hof⸗
meiſters der Koͤnigin / ſo unmittelbar vor dem Leich⸗

Waagen her ritte ; Endlich eines Capitains von der

Garde / welchemn der verſtorbenen Leib⸗Caroſſe folge —

te / und die Proceſſion beſchloß : Mehrgedachte Groſ⸗

ſen præſentirten die Leiche dem Cardinal Soula
und bey ihm ſtehenden Biſchoͤffen und den ſaͤmptli⸗

lichen Geiſtlichen / worauf die letzte Gebeter gleſen/

—

99 .99. 1 40

und darauf die Leiche in ein Gewoͤlbe niedergelaſſen

worden .

ſGral ron Als auch der Graf von Aronches . Carolus Jo -

Ugue we⸗ ſephus Procopius von Ligne , geweſener Abge⸗

Paͤbſtliche Geſchichte .
As maſſen man hierſelbſt mit des Ertz ,Bi⸗und/ ſo zu ſagen / durch den Geiſt GOttes getriebe⸗

6 ſchoffs von Cambray Buche beſchaͤfftiget ne Leute gewveſen/ die auch dieErkaͤnntnüͤß des wah⸗
geweſen/ und endlich nach dem Se . Hoͤ ' ſren GOttes und deſſen Dienſt viel hundert Jahre

nigliche Majeſt . in Franckreich deßhalb elgenhaͤn / bewahret / auch eine gant vollkomene und reineSitten⸗
dig an den Pabſt geſchrieben / den 13 . Mart , den Lehregefuͤhret. Undwaͤren zwar nachmals ihre Nach⸗

Außſoruch darwider gethan / davon iſt in den kurtz komenvon dererſten Reinigkelt abgewichen / Confu-
vorhergegangenen Frantzoͤfiſchen Geſchichten der tlus aber haͤtte viele geſucht wieder zurechte zubringen:
Laͤnge nach gehandelt worden. Selbiger waͤre auch nicht ein bloſſer wegen ſeiner

Man war auch noch mit einer andern Sache be· VernunfftSchluͤſſe hochgeachter Philoſophus , ſon·
ſchaͤfftiget / ſelbige zum Schluß zu bringen / belan⸗ dern ein Mann mit dem Geiſt GOttes begabet ge⸗

tu⸗
irbt
gie⸗
Koöhie
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gende die Verehrung des beruͤhmten Chineſiſchen
Lehrers Confutii , welcher etliche hundert Jahr vor

Chriſtt Geburt gelebet / und den die Chineſer als
einen groſſen heiligen Mann achten / und ſeineBuͤ⸗
cher und Lehren vor Authentig halten 3 Inglei⸗

chen die Andachten oder vielmehr Ehren⸗Bezeigun⸗
gen / in Beſuchung der verſtorbenen Eltern und

Vor⸗Eltern in Ehina / welche die Jeſutten / nach⸗

dem ſie den Chriſtlichen Glauben in China einge⸗

fuͤhret/ den Neubekehrten / als aͤuſſerliche und alſo
indifferente Ceremonien verſtattet / die Domi⸗

nicaner aber und andere vor unrecht und aberglaͤu⸗

biſch gehalten : dergeſtalt dann Anno 1645,ſol⸗

che auff Anſuchen des P . Morales , eines Domi⸗

weſen / umb die Welt wieder in Ordnung zu brin⸗
gen : Es haͤtte auch jetzige Koͤnigl. Maj . von Chi⸗
na die Chriſtliche Reltgton nicht als eine fremde Re
ligion anzuſehen / ſondern es waͤre dieſelbe in ihren
Grund⸗Regeln und Fundamental- Puncten nichts
als der alte Gottesdienſt in China geweſen / wel⸗
chen die erſte Kaͤyſer von China bekannt / die auch
eben den GOtt angebetet / den die Chriſten anbeten /
und ihn vor den HErrn des Himmels und der Er⸗
den gehalten : Dahergegen andere dergleichen Vor⸗
geben vor unſchrifftmaͤſſig / ruchloß und aͤrgerlich
hielten . Wovon vielleicht bey den folgenden Jah⸗
ren Gelegenheit vorfallen wird mit mehren zu han⸗
deln .

* 1 9 1 EE ati T * 2 6 2 2 * —
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. 0 Die Strittigkeit mitSavoyenwegen Ernennung Steittigteit
de propaganda fide verdammet (aber nachg der Aebte in Piemont waͤhrete auch noch/ und ließ wegen Se,

55 .
i

t n⸗ . 3 9), Alib noßnennung der

1110 555165 W e e Se . Koͤnigl. Hoh . eine ſchrifftliche Deduction oͤf⸗Aebte in
eeeee eeee

fentlich in Rom außgeben / worin er krafft einer Piemont .

erlaubet worden . Wobey es jedoch nichtgeblieben /

ſondern es declarirte Mr . Maigro , Doctor von

der Sorbonne und Vicarius Apoſtolicus der Pro -

vince Foquieu , ſelbiges durch ein Interims⸗Man⸗

dat vor null und nichtig / und ſchickte einen Mil⸗

ſionarium nach Rom / umb Confirmation deß⸗
wegen zu holen / zumahlen dieſe Verehrungen des

Confutii und der verſtorbenen Vor⸗Eltern mit

Faſten / Beten / Anzuͤndung der Wax⸗Kertzen /
Rauchwerck und Opffern eines Schweins / Ziegen
oder andern Thiers mit Blumen getiertes Haupt /

Blut und Haare oder Borſten geſchaͤhen/ auch die⸗

ſe dolennitaͤten des Confutii halber/ dieVerehrung
von der Seele des Allerheiligſten und Allervortreff⸗
lichſten Meiſters Oonkutii , und die andern vor die

Seele deſſen und deſſen genannt wuͤrden / und die

Oerter / da dieſe Verehrung geſchiehet / nichts als

Tempel der Abgoͤtter waͤren. Man ſahe auch zu

beyden Seiten allerhand Wechſel⸗Schrifften uͤber

dieſe Materie / und wollten einige aus der Socie⸗

taͤt JEſu behaupten / daß die alten Chineſer weiſe/

Bulle vom Pabſt Nicolao V behauptete / daß ihm
die Benennung zu den Abteyen / gleichwie in Sa⸗
voyen / alſo auch in Piemont zukaͤme/ worauff je⸗

doch geantwortet worden / daß das in dieſer Bulle

enthaltene Privilegium Ihnen als Hertzogen in

Savoyen ſeye mitgetheilet worden / aber mit kei⸗

nem Worte Meldung geſchehen / daß ſolches Ih⸗
nen auch als Fuͤrſten in Piemont zukommen ſollte/
und muͤſten die Privilegia nicht / zumahlen gegen

den der ſie gegeben / zu deſſen Præjudiß extendi -

ret werden .

Weil auch Ihr . Majeſt . die verwitwete Koͤnigin
von Polen in dem vorigen Jahr ſich entſchloſſen / nach
Roln zu gehen/ und deßhalb durch den Baron Scar -
lati , Churfl . Bayeriſchen Keſidenten daſelbſt / ein

Schreiben unter dem dato vom 25 . Octobr . zu

Ende des Monats Novembr . an den Pabſt einhaͤn⸗
digen laſſen / mit dem Bedeuten / daß Ste ntemand

beſchwerlich ſeyn/ ſondern alles auff Ihre eigene Ko⸗
ſten allda fuͤhren wolte / und daher verhoffete / daß

Theatri Europæi XV . Theil . Oo oo 2 ſie
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ſſie nicht ungütig wuͤrde auffghenommen werden / auch

hierauff den 24 . Novembr . des verwichenen Jahrs
in Wien angekommen / und den FJ. Decembr . wie⸗

der von dar abgereiſet war / ſo iſt in einer Verſamm⸗
lung der Cardinaͤle zu Rom Anordnung gemacht /
wie ſie allda empfangen / und kuͤnfftig bey ihrem da⸗

ſelbſtigen Verbleiben gehalten ſolte werden / und dar⸗

auff ein Paͤbſtl. Antworts⸗Schreiben dem Baron

õcarlati zugeſtellet worden . Welchem nach Sie denn

ihre Reiſe nebſt ihrem Vater dem Cardinal und

Marquis d ' Arquin , und ihrer Enckelin des Prin⸗
zen Jacobi Princeſſin von ungefaͤhr 5. Jahren fort⸗

geſetzet / und durch den Gouverneur von Verona

Eranciſco Vendramino auff den Venetianiſchen
Graͤntzen praͤchtig empfangen / und in dem Dorf⸗
fe Dolce anſehnlich tractiret worden / allwo ſie auch

der Marquis von Luzana im Namen des Hertzogs
von Mantna bewillkommet ; iſt auch darauff den

5. Jan . dieſes Jahrs gegen Abend zu Verona an⸗

Hekom̃en/ und ungeachtet Sie incognito reiſen wol⸗

len / von den Einwohnern mit groſſem Freuden⸗Ge⸗
ſchrey biß zu dem Palaſt begleitet worden / allwo ſie
von der Madame Vendramino , des Gouverneurs

Gemahlin / und anderm vornehmen Frauenzimmer
von Verona , ingleichem dem Marquis Spolvetino
im Namen des Hertzogs und Hertzogin zu Modena

complimentirt worden ; hiernaͤchſt fuhr Sie in th⸗

rer Caroſſe von acht Pferden gezogen in die Haupt⸗
Kirche / im Gefolge von acht andern Caroſſen des

Gouverneurs , und ward allda von dem Biſchoff
Barbarigo nebſt bey ſich habender Geiſtlichkeit em⸗

pfangen / und nach angehoͤrter Meſſe wieder nach

ihrer Caroſſe begleitet ; Den naͤchſten Tag wohnete
ſie einer Opera bey/ und den folgenden beſuchete ſie
das aus den alten Roͤmiſchen Wercken noch vorhan⸗

dene Amphitheatrum , Arena genannt ; begab ſich

hierauff weiter auff Montebello , Vicenza , Pa -

dua , und langete den 18 . 8 . Jan . zu Venetien an /

allwo ſie bey dem Bayeriſchen Agenten eingekehret .
Den naͤchſten Tag ward ſie von dem Paͤbſtl. Nun⸗

cio Cuſani , und den 20. von dem Frantzoͤſiſchen Ab⸗

geſandten und dem Patriarchen von Venetien beſu⸗
chet . Die Nepublig aber ließ ſie durch vier von

Adel bewillkommen / nebſt beygefuͤgten allerhand

vortrefflichen Confituren und andern Erfriſchun⸗

gen/ Sie wohnete hierauff einem praͤchtigen Ball bey/
beſahe auch ſonſten alle Merckwuͤrdigkeiten daſelbſt /

ſahe
die Verſammlung des groſſen Raths mit an /

und verwunderte ſich uͤber die Ordnung deſſelben/
und brach endlich den 6. Febr . wieder auff . Und

hatte Paͤbſtl. Seite der Gouverneur zu Ancona Za -

nezadari , ein Vetter des vor einiger Zeit verſtorbe⸗
nen Cardinals Chigi , Ordre bekommen / ſie auff den

Graͤntzen des Kirchen⸗Staats zu empfangen / und

das Paͤbſtl. Breve zu uͤberreichen / welches gleichen

Inhalts mit dem war / ſo vor dieſem an die Koͤnigin

Chriſtina war præſent ret worden; auch war ſonſten
allen Gouverneurs in den Staͤdten / wo ſie durch⸗

reiſete / ſonderlich dem zu Loretto , anbefohlen / mit

allen Ehr ⸗Bezeigungen ſie zu empfangen / und auff
der Paͤbſtl. Cammer Unkoſten zu traetiren / und iſt
endlich den 24 . 14 . Mart . zu Rom angelanget / all⸗

wo ſie bey dem Baron Scarlari ausgeſtiegen / und

Beſchreibung
den ; der Printz empfieng ſie allda bey der Ccroſeſ 55

wol incognito , begeben : Vor Ihr fuhr eine Ca⸗

ſich darauff in des Printzen Jon Livio Palaſt bege⸗

ben / welcher vor ſie auffs beſte war zubereitet wor⸗

mit der groͤſten Ehrerbietung / und ſie hergegen gab
ihm als Fuͤrſten von Syrmien zu erſt den Titul
Durchleuchtig / und zugleich das Kaͤyſerl. Diploma
hieruͤber . Dieſem nach ließ ſie ſo fort deim Pabſt
durch den Baron Scarlati ihre Antunfft zu wiſſen
thun/ welcher ſie gleichfalls durch den Ober⸗Camer⸗

lengo Aquaviva bewillkommen ließ / dem ſie einen

Seſſel gleich dem Ihrigen geben laſſen ; Folgends
ward Sie auch im Namen des gantzen Collegii der

Herren Cardinaͤle complimentiret / dem Sie eben⸗

falls mit aller Hoͤfflichkeit begegnete . Den 26 . 16 .

hatte Sie bey dem Pabſt geheime Audience , wohin
Sie ſich durch den Garten bey Monte Cavallo , wie⸗

roſſe mit etlichen Dero Edelleuten / nach Ihr eine mit

Dames , welche die kleine Princeſſin in dem Arm

hielten ; In dem Ausſteigen empfieng ſieder Ober/
Hofmeiſter Mr . Colonna , oben an der Stiege aber

Mr . Aquaviva , und etliche andere Cammer⸗Her⸗
ren / welche Sie auch laͤngſt der Galerie begleiteten ;
der Pabſt ſaß auff einem Thron unter einem Himel/
und machten Ihr . Maj . im Hinzugehen drey Keve⸗

rences , łuͤſten ihm darauff dieFuͤſſe / und im Auff⸗

ſtehen Dero rechte Hand / ſetzten ſich hiermit auff ei⸗

nen Karmeſin⸗Sammeten Lehn⸗Seſſel/ und thaͤten
Ihre Rede auff Frantzoͤſiſch/ und die jungePrinceſ.
ſin / ſo noch nicht fuͤnff Jahr alt / und auch auff ein

Sammet⸗Kuͤſſen geſetzt worden / machte dem Pabſt
ein Compliment in Italiaͤniſcher Sprache / wel ,

ches demſelben ſehr wohl gefallen / und ihr groſſen
Segen ertheilet ; und wurden ſie nach geendigter
Audience wieder auff obgedachte Art begleitet . Al⸗

ſobald hierauff ſchickte der Pabſt derſelben durch Mr .

Pallavicino , Gubernator von Rom/ allerhand Er⸗

friſchungen / und andere koſtbare Galanterien / wel⸗

che in vielen ſchoͤnen Koͤrben und koſtbaren Geſchir ,
ren getragen worden / worunter ein Lam pet von Co⸗

rallen 000 . Scudi werth / viele ſchoͤne Taͤflein und

Porcelin⸗Geſchirre / allerhand Kunſtſtuͤcke von Gold /
Silber und Berg⸗Cryſtall ; dergleichen Præſenten

auch zwey Tage hernach von dem Cardinal Barba -

rini geſchehen : Dahergegen Ihr . Maj . nachmals

wiederumb den Pabſt an 8 . Antonii Feſttage / als

welcher deſſen Tauff⸗Namen iſt / mit einer groſſen
Schale von weiſſem Ambra beſchenekt/ nebſt vielen

Bezoat - Kugeln / und andern Galanterien / welche
man / als Wien von der Tuͤrckiſchen Belaͤgerung be⸗

freyet worden / in des Groß⸗Veziers Zelte gefunden.
Dieſem nach ließ Ihr . Majeſt . Ihr angelegen ſeyn/
Ihre Hofhaltung und Staat voͤllig einzurichten /
auch zu Ihrem oͤffentlichen Einzug gehoͤrigeAnſtalt
zu machen / und beſuchte indeſſen waͤhrender Faſten /
zeit / und inſonderheit in der Marterwoche / die Kir⸗

chen und andere heilige Oerter / wuſch nach Gewon ,

heit hoher Perſonen den Gruͤnendonnerſtag zwoͤlff
armen Frauens⸗Perſonen dieFuͤſſe / denen ſie auch

Speiſe und Kleidung / auch einer jeden etwas Geld

geben ließ/ und verrichtete ſonſten allerhand den Zei⸗
ten gemaͤſſeDevotionen / jedoch noch zur Zeit alles

incognito . Sonntags aber den 2 T. oder 1r .

Junii hielt ſie ihren oͤffentlichen Einzug mit zehen
Caroſſen / worunter drey von groſſer Koſtbarkett / ſo

zu Pariß gemacht / und unlaͤngſt aus Franckreich

Päbfläche ——

waren hergebracht worden ; die Ihrige ward von

acht
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acht Pferden gezogen / 24 . Laquayen giengen vor⸗

5 061 neben an den Schlaͤgen/ und auſſer
dieſen noch 8. Heiducken in Polniſcher Kleidungmit
thren Beilen : Hierauf fuhr ſie nach dem Quirinal
zu der Paͤbſtl. Audience , und ward bey der Caroſſe
von dein Hertzog Poli , Groß⸗Meiſterdes Heil. Col-
lecii , welcher von Monſ . Hofmeiſter / und andern
Paͤbſtl. Bedienten und Proto

⸗Notariis begleitet
war / bewillkommet / und an der Hand biß zu dem
Pabſt gefuͤhret/ imHinaufgehen der Stiege erſchien
der Paͤbſtl. Kammer⸗Meiſter / und war die Anti -
chambre voller Prælaten und Cavalliers . Als ſie
in das Paͤbſtl. Zimmer kam / und die gewoͤhnliche
dreyfache Keverenee gemacht / kuͤſte ſie dem Pabſt
den Fuß und das Knte / der Pabſt aber begab ſich
nicht von ſeinem Thron / empfteng ſie jedoch ſehr guͤ⸗

tig / und ward ihr ein Lehn⸗Seſſel ohne Arm /
gleich denen Cardtnaͤlen gegeben / nach gehabter
Audience, welche bey zwey Stunden gewaͤhret/
wurden ihre Dames gleichfalls zum Paͤbſtlichen
Fuß ⸗Kuß gelaſſen / und fuhr ſie darauf mit

dem gantzen Comitat nach Sanct . Peters Kirche .
Den 30 . 20 . Martii erſchien Ihr . Maj . Vater / der

Marquis und Cardinal d Arquin , welcher allſchon
an . 1695 . zum Cardinal gemachet worden / wie in

dem vorhergehenden XIV. Theile f . 873 . zu ſehen/
wie auch der Cardinal Morigia , welcher den 19 . 9 .

Decembr . des letzt verwichenen Jahres zum Car -

dinal war ernennet worden / und jetzo zu gleicher
Zeit mit Ihr . Maj . in Rom angekommen war /

zum erſtennnal in dem Conſiſtorio , und ward

hnen hernach den 11 . 1. April als Sie abermals

darin erſchienen / der uͤblichen Gewonheit nach der

Mund geſchloſſen / und darauf wieder aufgethan ;
welche Ceremonie darin beſtehet/ daß der Pabſt bey
Oeffnung des Mundes eine kleine Vermahnung
hut / wie ſich der neue Cardinal verhalten ſolle/
ind dann endlich dieſe Wort ſpricht : Wir oͤffnen
uch den Mund in Rahtſchlaͤgen/ in der Paͤbſtlichen
Wahl und allen andern Handlungen in und auſſer⸗
halb den Verſammlungen / und in allem ſo den Car⸗

dinaͤlen zuſtehet / und ſie zu verrichten pfiegen / im

Namen Gottes des Vatters / des Sohns / und des

Heiligen Geiſtes .
Den 1F . §. Maj . langete der Groß⸗Hertzogliche

Loſcaniſche Abgeſandte Marquis de Vitelli zu

Rom / wiewohl incognito an / umb wegen des Ce⸗

rimoniels Abrede zu nehmen / nachdem Ihr . Kaͤyſ .
Maj . ſetnem Herrn denTitul Koͤnigl. Hoheit zuge⸗
ſtanden / auch Dero Geſandten zu Rombtfohlen / ge⸗
dachtem Marquis de Vitelli den Titul Excellence ,
und in ſeinem Quartier die Oberhand zugeben / wel⸗

ches ſonſten den Miniftris der gecroͤnten Haͤupter
nur zukommt . Welchem nach er dann den 24 . 14 .
gedachten Monats ſeinen oͤffentlichen Einzug gehal⸗
ten / wobey aber bey nahe eine groſſe Ungelegenheit
entſtehen wollen : Dann nachdem bey dergleichen
Einzuͤgen die Cardinaͤle / Fuͤrſten und Miniſtri ihre
Caroſſen dem Einziehenden entgegen ſenden/ ſo hatte
der Cardinal de Bovillon zwar dergleichengethan /

aber mit der Caroſſe zugleich etliche bewaffnete Per⸗
ſonen geſchickt / unter dem Prætext , daß der Kaͤyſ.
Geſandte juͤngſthin bey dem Einzug des Cardinals

Herrn Cardtnaͤle geſuchet / da doch ſonſten hierin kein

DeuckwuͤrdigerGeſchichte.
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Rang waͤre beobachtet worden / ſondern jede Caroſſe
fortgefahren / wie ſie gekonnt / dahero dieſer Neuerung
vorzubtegen waͤre : Nun hatte zwar der Kaͤyſerl.
Geſandte auch ſeine Heyducken und andere reſolvir⸗

te Perſonen mitgeſchickt / edoch dabey befohlen/ nichts
zwar nachzugeben / aber doch Weitlaͤufftigkeit/ ſo viel

moͤglich/ zu meyden / dahero ſeine Ca valliers zuma⸗
len weil des Cardinals Anhang zu ſtarck geweſen /
nach abgelegten Complimenten bey dem Herrn Ge⸗

ſandten alſobald auſſer dem Train zuruͤcke und durch

eine andere Pforte in die Stadt gefahren / deſſen aber

ungeachtet wolten verſchiedene von der andern Par⸗
they ihr bravure ſehen laſſen / zogen vom Leder und

rufften Vive la France & Bovillon ,und begleite⸗
ten mit bloſſein Gewehre deſſen Caroſſe / weil nun

niemand ſich wiederſetzte / ſo geſchahe der Einzug in

die Stadt friedlich und mit guter Ordnung . Zwey
Tage hernach/ als dieſer Geſandte Marquis Vtelli

offentliche Audience beym Pabſt haben ſolte /

und Abends vorhero denjentgen die ihn hierzu beglei⸗
ten wolten / ſolches zu wiſſen thaͤte / ſuchten vorge⸗

dachte Partheien das Ihrige auch dabey zu beobach⸗
ten / und ſich einen ſtarcken Anhang zu machen : Weil
aber darauß ein groſſes Unheil beſorget ward / ſo war

man auf ein Mittel bedacht/ ſolchem vorzukommen /
und fuhr der Abgeſandte wegen vorgeſchuͤtzter Un⸗
paͤßlichkeit daſſelbe mal gar nicht zur Audience und

ward folgends ſein Geleit oder Cortegio biß auf ei⸗

nen andern Tag hoͤflich beurlaubet / darauf man bey⸗
derſeits auß einander gegangen / und hat nachgehends
der Herr Geſandte die Paͤbſtliche Audience mit 8 .

Caroſſen / aber ohne frembde Begleitung genom⸗
menz die Haupt⸗Wacht nahm das Gewehr / die

1699 .

Teutſche Garde und Reuter waren verſtaͤrckt / und

iſt nur in Empfang und Begleitung durch den

Paͤbſtl. Kammer⸗Meiſter / und daß er bey der Au -

dience nicht geſeſſen / ein Unterſcheid von den ge⸗
croͤnten Haͤuptern gehalten worden . Als er nach⸗
gehends dem Kaͤyſerl. Geſandten die Vilite gab/ wurd
er von demſelben auß obgedachter habender Kaͤyſerl.
Ordre den Koͤniglichen gleich rractiret ; wie dann

auch der Pabſt ſich hierin voͤllig mit Ihr . Kaͤyſerl.
Maj . vereiniget / und dem Groß⸗Hertzog den Titul
Koͤnigl. Hoh . und deſſen Geſandten den Eingang in
die Pforten des Vaticans , auch die Betrettung des

ſo genannten Koͤnigl. Saals verwilliget . Die Ar⸗

mirung aber des Cardinals de Bovillon in der

Paͤbſtl. Relidence mißfiel dem Pabſt zumn hoͤchſten/
deßwegen er einige / welche damals mit entbloͤſtem
Degen bey des Cardinals Caroſſe geritten / gefangen
ſetzen laſſen / wie dann auch der Cardinal dem Pabſt
auf Befehl des Koͤnigs ſatisfaction geben muͤſſenz
hergegen ward des Kaͤyſerl. Geſandten hierbey ge⸗
brauchte Moderation von Kaͤyſerl. Maj . gebilliget
und von andern hochgeruͤhmet .

Den 28. 18 . Maj . als am Himmelfahrts Tage/ publieca .

geſchahe altem Gebrauch nach die Publication desſcion des

bevorſtehenden Jubilæi oder heiligen Jahrs / nach / bevorſtehen⸗
l5 15

dem der Pabſt ſich in das Vatican begeben / und inſden Jubi

S . Sixti Capelle der Meſſe beygewohnet / und ward

ſolche dem Herrn Fabroni aufgetragen / auch ſo bald

im Vatican unter Paucken und Trompeten Schall /

und hernach in den drey Haupt⸗Kirchen verrichtet .

læi .

Oo oo 3 Ende
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59 . Ende lieffe / ſo haͤtee man zwar alle Jahre / Tage und

Stunden Urſache / GOtt vor ſeine Gnade zu dan⸗

cken / dennoch aber erheiſchte ſolches das jeßzt heran⸗

iahende letzte Jahr des Seculi altem Chriſtlichen
Gebrauch nach abſonderlich / geſtalt dann bekannt

waͤre / was maſſen in den vorigen Zetten jedesmal

in dem hundertſten Jahre den jenigen / ſo die heilige

Derter der Apoſtel beſuchen wollen / vollkommene
ladulgentien und Erlaſſung der Sünden waͤren er⸗

theilet worden ; und haͤttenzwar nachmals diePaͤb⸗
ſte / weil das menſchliche Alter immer mehr abnaͤh⸗

me / und folgends die wenigſte Menſchen ſolche Zeit
erreicheten / umnb deſto mehrern ſothane Indulgentien
zu erthellen

·dieſe heilige Jahre enger eingezogen / dan⸗

noch aber waͤre die Begehung des hundertſten Jah⸗

res / als der laͤngſten Zeit des menſchlichen Lebens /

ſowol wegen der Zahl ſelbſt / als weil darinn der erſte

Urſprung deutlicher vorgeſtellet wuͤrde / vor andern

zu beobachten / nachdemmal ſich die Chriſten dabey

des durch ihren Heyland erworbenen und unzehliche

Secula und Jahrhunderte waͤhrenden ewigen debens

deſto mehr erinern koͤnten : wolte alſo ein angenehmes
Jahr des HErrn verkuͤndigen/ und nach dem Exem⸗
vel ſeiner Vorfahren mit Beyſtimmung ſeiner Bruͤ⸗

er der Roͤmiſchen Kirchen Cardinaͤle hiermit zu

wiſſen gethan haben / daß dieſe Begehung in dein

bevorſtehenden Jahre 1700 . gehalten / und der An⸗

fang davon den Abend vor dem H. Weyhnacht⸗Feſte
feyerlich gemacht / und hernach das gantze Jahr durch

waͤhren folte. Den uͤbrigen Inhalt hat der geehrte
deſer in dem I . Theil dteſes Eheatri f. 88J. 886 . zu

ſehen / allwo ein Extrack aus des Pabſts Urbani

VIII . Bulle uͤber die Jubel,Feyer des Jahrs 1625 .

enthalten . Die Unterſchrifft der jeßigen Bulle war :

B. Card . Prodatarius ,

JT . Card . Albanus .

Viſa de Curia C. B. Fabronus .

Loco f Plumbi .

Regiſtrata in Secretaria Brevium

Phil . Porta .

Und weiter Anno à Nativitate Domini Mil -

leſimo ſexcenteſimo nonageſimo nono , Indi -

ctione ſeptima , Die vero Aſcenſionis Domini -

c , vigeſima Octava Maji ; Pontificatus San -

Ciſſimi in Chriſto Patris & Domini Noſtri ,

D . INNOCENTII , Divina Providentia Pa -

pær XII . Anno Octavo præſentes Literas Apo -

( tolicas in Atrio Baſilicæ Principis Apoſtolo -
rum de Urbe , aſtante Populo , legi , & ſolen -

niter publicavi ,
Ego Carolus Auęuſtinus Fabronus ,

Abbreviator de Curia .

Annoà Nativitate Domini Milleſimo ſexcen -

teſimo nonageſimo nono , Indictione ſeptima ,
Die vero 28 . Maji , Pontificatus Sanctiſſimi

Domini Noſtri INNOCENTII Papæ XII .

Anno Octavo , ſupradictæ Literæ Apoſtolicæ
in Atrio Baſilicæ Principis A poſtolorum , ut ſu⸗

pra , publicatæ ad Valvas ejusdem Baſilicæ affi .
x fucrunt , ac eædem poſtea publicatæ in Ba -

ſilicis S. Pauli , Lateranenſi , & Sanctæ Mariæ

Maj ris ,&ad earundem Valvas affixæ fuerunt ,

prout ſimiliter ad VMalvas Cancellariæ Apoſto -
α & Magnæ Curiæ Innocentianæ in Monte

Citatorio , & in Acie Campi Eloræ , ac aliis 10 - 160
cis ſolitis & conſuetis Urbis , dimiſſis Copii
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ut moris eſt , per nos TIhomam Orbanum &

petram Cannamellinum , SSt . D . N . Papæ
Curſores .

Decius de Camillis Mag. Curſ.

Den 19 . 9 . Jun . kam der Koͤnigl. Frantzoͤſiſche erzun ,

Geſandte Fuͤrſt von Monaco zu Civita Vecchiaſpf .

an / von dar er des folgenden Tags inBegleitunglurzn 10

der Cardinaͤlede Bouillon, Maldachini und d Ar- Hun.

quien , und vieler Prælaten und Roͤmiſchen von

Adel nach Rom gegangen ; und hatte 30. Edelleute /
12 . Pagen / 10 . Kammerdiener / und 1oo , Perſo ,
nen in der Liberey bey ſich. Den 27 . 17 . hatte er

geheime Paͤbſtl. Audience mit gewoͤhnlichen Ceri —

monien / und ward daraguff mit dem gebraͤuchlichen
Regal beſchencket .

Weil auch die Barbariſche Seeraͤuber ſich unter

ſtunden / biß an den Mund des Hafens bey Civit⸗

Vecchia zu kommen / und Fahrzeuge daſelbſt weg

zunehmen / ſo ſind 200 . Soldaten dahin geſchickt

worden / 3. Paͤbſtl. Galeen zu beſetzen/ und die Bar⸗

baren zu vertreiben .

Den 28 . 18. Jun. uͤberliefferte der onneſtable Waſe
Colonna als Koͤn. Span. Extraordinait-GeſandterSlla
dem Pabſt den gewoͤhnlichen jaͤhrlichen weiſſen Nehe
ter ſamt 7000 . Gold⸗Kronen / als einen Tribut

wegen des Koͤnigreichs Neapoli mit behoͤrigen So

lennitaͤten : Die Koͤnigin von Polen wolte ſolches

04

mit anſehen / und hielt ſich nahe an der Thůͤrder Ca⸗
pelle auff / da Sie alles geſehen / und was beyderſeits

geredet worden /hoͤren koͤnnen. Ingleichem ward

an eben dem Tage der jaͤhrliche dehns / Lribut Wege

der Hertzogthuͤmer Parma und Placentia an

IoOO , Scudi erleget .

Den 12. Jul . trat der Pabſt in das neunteJahr
ſeiner Regierung / weßhalb die GluͤckwuͤnſchungsJar
Complimenten bey Ihm abgeſtattet / und zugleichuur Regl,

die Gedaͤchtnuͤß⸗Muͤntzen der geſchehenen CroͤnungWülne
ausgetheilet worden / wobey ſich aber die arme Leuten

in St . Peters⸗Kirche ſo gedraͤnget / daß faſt ihrerye

13 . erdruͤcket worden : Der Pabſt ſelbſt aber wardd

umnb die Zeit mit einiger Unpaͤßlichkeit auff der bih.
Bruſt und Bein⸗Geſchwulſt uͤberfallen ; womit es

ſich doch dergeſtalt gebeſſert / daß er den 21 . 11. Sept .

dem Feſt S. Matthæi in S. Laterani Kirche mil

dem gantzen Comitat beygewohnet / und nachge⸗

hends den 25 . 1J . Octobr . bey gutem Wetter aus /
gefahren / die ſchoͤne Luſthaͤuſer der Herren Torte

und Corſini zu beſichtigen / ſo bald er aber zuruͤcke

gekommen / hat er eine Erkaͤltung am Hanpt und

den Schultern geſpuͤret / wozu Ohnmachten / Haupt⸗
Schmertzen / und andere ſchwere Accidentien zuge⸗

fallen/ alſo daß man nicht geglaubet / daßer die Er⸗
oͤffnung der heiligen Pforten erleben wuͤrde. 8

Es waren alich ſonſten in dieſem Jahre fuͤnff snff Lu
dinaͤleTo⸗

CardinaͤleTodes verblichen / Namentlich Friderines vabl.

cus Caccia, Ergʒ⸗Biſchoff zu Milan , den 14. Jan. cn .

im 65 . Jahr ſeines Alters / und dritten des Cardi⸗/

nalats . Joh . Franciſcus Cavallerini , Præfetto
della Signatura della Giuſtitia , den 18 . Febr . im

60 . Jahr ſeines Alters / und gleichfalls dritten des

Cardinalats . Johannes Delfinus , Patriarche zu

0 50 1

Aquilegia , den 20. Jul . und vom Pabſt Alexan-
dro !

— — —

RNeue
dinaͤle
Uennet
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dro dem VII . An . 1667 . den 7 . Mart . zum Cardi⸗

nal gemachet . Joſephus d' Aghierre Biſchoff von
Carthagena und Murcia ſo den 19 . Aug . A. 1688 .

votn Pabſt Innocentio XI . zum Cardinal gemacht
worden / weil er vor dem als Profeſſor Theol . zu

Paͤbſtl. Autoritaͤt wieder die Frantzoͤſiſche Cleriſey

geſchrieben . Alphonſus d·Aquilasvon Cordana ,

Groß⸗Miniſter von Spanſen und Koͤnigl. Staats⸗

Raht / auch in dem dritten Jahre ſeines Cardinalats

den 19 . Sept . Und waren dergeſtalt neun Stellen

in dem Sacro Collegio erlediget .

Bey ſolchem Zuſtande nun entſchloß er dieſe
Stellen zum Theil zu erſetzen / und befahl demnach
den 14 . 4 . Nov . zu Morgens / daß ſich das Conſi -

mer verſammlen ſolte/ ſo auch geſchehen/ und verfuͤg⸗
ten ſich die ſaͤmptliche Cardinaͤle dahin / außgenom⸗

men die Cardinaͤle Cibo , Spinola , und Sachetti ,

weche unpaß / und Pamfilio und Bicchi , ſo abwe⸗

ſendz der Pabſt empfieng ſie auff dem Bette ſitzende/
mit einigen Paͤbſtlichen Kleidungen angethan /
gedachte hierauf in der Anrede ſeines ſchwa⸗

chen Zuſtandes / und nachdem ihm der Cardinal de

Bouillon in Abweſenheit des Oardinals Cibo ge⸗

antwortet hatte / ernannte er mit der gewoͤhnlichen
Formul , Habetis Fratres &c . zu Cardinaͤlen N.

de Sancta Croce einen Romaner / Ertz⸗Biſchoff
zu Ancona und Nuntius am Kaͤyſetl. Hof / N. Ar-
chinto , einen Milaneſer / Ertz·Biſchoff zu Meiland /
und Nuntius in Spanien : Daniel Marcus Del -

tino , Biſchoff zu Breſcien und Nuntius in Franck⸗
reich: Marcellus d ' Aſte , einen Roͤmer / Vice Legat
zu Urbino , vor dieſei Nuntius in der Schweitz :
und P . Gabrieli von Citte de Caſtello General

der Reformirten Bernhardiner . Vier andere be⸗

hielt er noch in petto , umb ſolche nach ſeinem Be⸗

lieben/ ohne ein Conſiſtorium zuhalten / ſondern nur

in Gegenwart zweyer Cardinaͤlen zu benennen / und

ließ eine Stunde hernach den L. Gabriche , ſo in

Rom zugegen war / kommen / dem er vor dem Bette
den Cardinals⸗Hut aufſetzte / an die andere uͤbrige
aber befahl er Expteſſen zu ſenden . Den 23 . 13 .
Nov . weil ſeine Kranckheit ſich ſehr mehrete / und

das Collegium der Cardinaͤle gerne geſehen haͤtte/
daß die uͤbrige Vacante Stellen noch moͤchten erſe⸗
tzet werden / war er begriffen den Cardinaͤlen Spada
und Albani zwey der von ihm noch vorbehaltenen
zu nennen / die ſich aber hoͤchlich exculirten / und

endlich noch erhielten / daß die Sache biß auf den fol⸗
genden Morgen als den 24 . 14 . aufgeſchoben wor⸗

den ; An welchem er dann nachmals ein Contitto -

rium anſagen laſſen / und darauf / ehe die Cardinaͤle
alle zuſammen gekommen / auf dem Bette noch
zween zu Cardinaͤlen erklaͤhret /Nicolaum Rodo -

lowich, buͤrtig von Neapoli und Erzz : Biſchoff zu
Chieti , auch Sectetatium der Congregation der

Biſchoͤffe und Kegularen / einen Mann von 77 .
Jahren / undSperelli , Beyſitzer des H. Ollicii , de⸗
nen er den Cardinals⸗Hut ſelbſt zuſtellete / und nebſt
dem Gabrieli , ſie monatlich mit 1o0 . Scudi , ſo
ehemals den armen Cardinaͤlen gegeben / ſeither
Pabſts Clementis des X . Zeiten aber unterlaſſen

die Glocken gelaͤutet.

ſtorium nach Mittage umb 2. Uhr in ſeinem Zim⸗

Deffnung verrichtet / und den 6. Jan . des folgenden

Caidinal Morigia ſtetig umb ſich zu haben / der

auch ſolches auf ſich genommen / befand ſich jedod
zu Anfange des Decembr . wieder etwas beſſer ; ward
aber dennoch den 5. J . Decembr . wieder mit ſtar⸗
cken fiebriſchen Zufaͤllen angegriffen / und nahete
indeſſen die Zeit des Jubel⸗Jahrs vermittelſt Oeff⸗
nung der Heil . Pforten heran / ward auch den 20
10 . Dec . als den vierten Sonntag des Advents /
naͤchſt Haltung des hohen Ampts in der Capelle de
Monte Cavallo vermittelſt Ableſung vorgemeldter
Bulle binnen der Pforten des Pallaſts / ſo durch
die Herrn Lanzetta und Jacomoli geſchehen / von

dem einen in Lateiniſcher / vom andern in Itallaͤni⸗
ſcher Sprache publiciret / das Geſchůͤtze geloͤſet/ und

Nun haͤtte der Pabſt wohl von Hertzen getwun⸗
ſchet / daß er dieſe Kunction ſelbſt verrichten koͤnnen/
alich wohl leiden moͤgen/ daß ſelbige noch etliche
Tage waͤre aufgeſchoben worden / geſtalt dann wohl
vor dem geſchehen / wann die Paͤbſte an dem gewoͤhn⸗
lichen Tag nicht dazu dilponiret geweſen ; und er⸗

innerte man ſich / daß zu Ende des Jahres 1549 .
weil der Paͤbſtl. Stuhl damals ledig geweſen / und

Pabſt Julius III. erſt den 13 . Febt . 15 50 . erwaͤh⸗
let worden / derſelbe darauf den 24 . Eebr . erſt die

Jahrs die Heil . Pforte wieder zugemauert worden .

Daß auch An . 1599 . weil Pabſt Clemens der IIX.
damals an dem Podagra kranck gelegen/ die Oeff⸗
nung erſt den zr . Decembr . geſchehen und den 13 .
Jan . 160( . wieder geſchloſſen worden . Weil man
aber wegen allzuſehr anhaltender Schwachheit des

Pabſts nichts gewiſſes vor ſeine Geneſung hoffen
konnte / anbey zu beſorgen war / daß es aulf geſchehe⸗
nes Ableiben deſſelben ein langes Conclave , wie bey
der Wahl des jetztgen Pabſts geſchehen / geben moͤch/
te / und daher die Oeffnung allzulange verſchoben
worden / und viele Frembden / die es nicht ſo lange
wuͤrden abwarten koͤnnen/ vergebens muſten zurůcke
reiſen ; So hatte man zwar noch kein Exempel / daß
durch einen Cardinal die Deffnung geſchehen waͤre/

— — —
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Heil. Pforke⸗dennoch aber ward ſolches mit Bewilligung des wegen n⸗

Pabſts von dem Collegio der Cardinaͤle beſchloſſen: vaßlichkeit

Wer aber die Haupt⸗Kunction in S. Peters Kirche
thun ſolte/ daruͤber wolten ſich annoch einige dit pu⸗
ten eraͤugnen ; Dann der ardinal Carpegna ver⸗
meinte / daß ihm ſolches gebuͤhrete/ weil er Paͤbſtl .
Vicarius waͤre/ der Carcdigal Barbarini zog es aufff
ſich / als Ertz⸗Prieſter von S. Peters Kirche / del
Cardinal de Bouillon aber behauptete / daß es ini
Abweſenheit des Pabſts und des Cardinals Cibo ,
als Dechant des Heil , Collegii niemand zukaͤme
als ihm / weil er Vice - Dechant deſſelben waͤre !
Und obwohl der Cardinal Barbarini den 8. Dec -

nahe dabey war / dennoch aber weil der Cardinal de
Bouiilon deßhalb groſſe Beſchwerden fuͤhrete / ſoß
ward die Sache den t . Decembtr . nochmals in
Ertvegung gezogen / und demſelben zuerkannt / daß
er die Function inS . Peters Kirche verrichten / die

drey Cardinaͤle Leraten aber / bamfilio , Panciatici

und Morigiani zu S. Paul , S. Johann von Laté -

rano und s . Matia Maggiore dergleichen vollziehen
ſolten.

Indeſſen war / wie gedacht / den 20 . Decembr .

ſworden⸗
verſehen . Er verlangete hiernaͤchſt / den

1
als am vlerten Advents Sonntag die Paͤbſtl . Bulle

deß Pabſts
durch einen
Tardinal
eröffnet .
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ſfencſch verleſen / auch alle Glocken gelaͤutet/ und

das Geſchuͤtze geloͤſet worden / womit man dann

auch die folgende drey Tage kaͤglich eine Stunde

continuiret / wobey der Pabſt / das Gelaͤute hoͤren⸗

de / hertzlich zu weinen angefangen / entweder vor

Freuden / daß dieſes hundertjaͤhrigeJubel . Feſt in

ſeine Zeiten gefallen / oder auch / daß Er die Ver⸗
richtungen dabey in Perſon nicht fuͤhren koͤnnen.
Den vierten aber oder 2Aten Dec . als den Chriſt⸗

Abend und angeſetzten Tag zur Oeffnung der H.

Pforte / ward zuforderſt fruͤhe Morgens die Militz
durch die gantze Stadt vertheilet / umb allen beſorg⸗
lichen Unordnungen vorzukommen ; Umb acht Uhr
kamen die Orden mit auffgerichteten Creutzen / die

Corpora mit ihren eigenen Standaren / ingleichen
die Seculiere Geiſtliche und die Collegia : Dieſem

nach erſchienen die Cardinaͤle in praͤchtigem gewey⸗

heten Habit , und giengen in Proceſſion aus Six -

ti Capelle mit Miternauff den Koͤpffen/ und Wax⸗

Lichtern in den Haͤnden / nach vorher geſungenem
Veni Creator Spiritus in St . Peters Vorhof :

Naͤchſt dem prelentirten ſich die drey Cardinaͤle /

de Bouillon , Panciatici und Pamfilio , mit ei -

nemgroſſen Gefolge und koſtbaren Libereyen / in⸗

gleichen der Cardinal Morigia , jedoch ohne ſon⸗

derbahre Veraͤnderung / jene zogen auch zu Pferde

auff / dieſer aber wegen Schwachheit in einer Ca⸗

roſſe / und begaben ſich die drey letztere / ein je⸗

der mit einer groſſen Menge Volcks / zu der ihm an⸗

gewieſenen Kirche ; Der Cardinal de Bouillon

aber/ in Begleitung der uͤbrigen Cardinaͤle mit bren⸗

nenden Wax dichtern / zu der vermauerten Kirchen⸗

Thuͤre § . Letri in Maticano , oder der ſo genann⸗

ten heiligen Pforten / allwo ſich derſelbe auff einen

allda zugerichteten Thron ſetzte / und reichte Ihm
der Vice - Auditor de la Rote , Mr . Caprara , den

ſilbern⸗ verguldeten Ham̃er / welches / wann der Pabſt
die Eunction verrichtet haͤtte / der Cardinal Co -

loredo wuͤrde gethan haben / damit ſchluge er drey⸗

mal an die H. Pforte / bey dem erſten Schlag ſa⸗

gende : Apetite mihi Portam juſtitiæ : Macht

mir auff die Thore der Gerechtigkeit / dem der Chor

oder Muſicanten antworteten : Ingreſlus in eam

confitebor Bomino , Ich will hinein gehen / und

Bey dem andern Schlagdem HeErrn beichten .

ſprach er : Introibo in domum tuam , Domi -

ne , HeErr / ich will in dein Hauß treten : Jene :
Adorabo ad templum ſanctum tuum in timo -

re tuo : Ich will anbeten in deinem H. Tempel /

in deiner Furcht . Bey dem dritten : Aperite Por -

tas, quoniam nobiſcum eſt Dominus : Machet die

Thore auff / dann der Hrr iſt mit uns / ward geant⸗

wortet : Qui fecit virtutem in Iſrael : Der groſſe

Dinge gethan hat in Iſrael . Darauf ward die vorhin

loß gemachte Mauer durch die Maͤurer uͤbern Hauf⸗
en gezogen / der Cardinal ſetzte ſich inzwiſchen auf ſei⸗

nen Thron / und gab den Hammner Mr . Caprara wie⸗

der / dergleichen Haͤmmerzwardie Paͤbſte nachgehends

vornehmen Herren zum Gedaͤchtnuͤß zu verehren pfle⸗
gen / wie An . 1600 . dem Hauß Aldobrandini geſche⸗

henzdißmahls aber behielt ihn der Cardinal ce Bouil

lonſelbſt / ſtunde alsdann auff / und betete mit entbloͤ —

ſtem Haupt : Actiones noſtras , Domine , aſpi -
rando præveni : Herr / komme unſerm Thun mit

deiner Huͤlffe uvor ꝛc . Ferner ſagte er: Domi⸗ wenig von dieſen Umbſtaͤnden vermeldet worden

nus Vobiſcume , der HErr ſey mit euch : Der

Chor : Et cum Spiritu tao , und mit deinem
Geiſte ; hierauff ſetzte er ſich wieder / und ward der

1oO . Pſalm geſungen : Jubilate Deo omnister -

ra , Jauchzet dem HErrn alle Welt / und dabey

muſicret / inzwiſchen nahm das Volck die Mate .

rialien von der Maner / ſuchte auch die bey der leß⸗

tern Zuſchlieſſung in dieſelbe gelegte Gedaͤchtnuͤß
Muͤntzen / und hub alles fleiſſig als ein Heiltg ,
thum auff / die Pœuirentiarii aber in Prleſterlt
chem Habit beſprengeten den Boden und die H.

Pforte . Ehe der Eardinal hinein gieng / ſprach
er : Hæc eſt dies , quam fecit Dominus , dieſes

iſt der Tag / dender HErr gemacht hat ; Der Chor

antwortete : Exultemus & lætemur in ta : La ö
ſet uns freuen und froͤlich darinnen ſeyn. Ferner⸗
Beatus populus tuus , Domine , Selig iſt / Verr /
dein Volek : Der Chor : Qui fecit tabernacu -
lum ; Der die Huͤtten gemacht hat / der

nal : Eæc eſt Porta Domini , diß iſt die Pfor/
te des HErrn : Der Chor / Juſti inttabunt in

eam , die Gerechten werden da hinein gehen ; Je⸗
ner : Domine , exaudi orationem meam , HeErr/
erhoͤre mein Gebet . Dieſer : Et elamor meusad

te veniat , und mein Schreyen muͤſſe vor dich kom⸗

men . Jener : Dominus Vobiſcum . Dieſer : Et

cum Spiritu tuo . Hierauff thaͤte der Cardinal

das Gebet : Deus , qui per Moſen famulumtu -

um populo Ifraelitico Annum Jubilæi & te.

miſſionis inſtituiſti &c . HErr / der du durch dei⸗

nen Diener Moſen / deinem Volck Ifrael ein Er/
laß Jahr verordnet haſt ꝛc. und ſtieg vom Thron /

und gieng / nachdem ihm Mr . Caprara in die rech /
te Hand ein Creutz / und in die Lincke eine brennen /
de Warx⸗Kertze gegeben / hiermit in die H. Pfor /
te / legte ſich auff die Knye / und ſtimmete das Le

Deum laudamus an / gabhierauff das ECreuß und

Kertze dem Oberſten der Ponitentiarien / und

gieng in die Kirche / und ſetzte ſich auff einen an /
dern zugerichteten Thron in St . Petri und Pauli

Capelle / allwo der Cavalieri dieſes Namens ihme

die Hand (waͤre es aber der Pabſt geweſen / die Fuͤſ
ſe) gekůſſet / dieſem recommendirte er beſtens die
Verwahrung der H. Pforte / darauff giengen alle
Cardinaͤle / einer nach dem andern / der Ordnung
nach / durch die H. Pforte / und kuͤſten im Vorbey⸗

gehen die Pfoſten derſelben / hierauff empfteng der

Cardinal im Namen des Pabſts von denen andern

Cardinaͤlen / wie gebraͤuchlich/ denGehorſam / und

ward hernach die Veſper gehalten / dem Volcke

auch der Segen außgetheilet : Und geſchahealles

unter Loͤſung der Canonen / Salve⸗Schieſſen der

Soldatesque und Laͤutung der Glocken / auch in

Gegenwart der verwitweten Koͤnigin von Polen/ der
Ambaffadeurs , vor welche ſonderliche Losi⸗men

ter zugerichtet waren / und einer unglaublichen Men⸗

ge Volcks / wie dann allein bey 5000 . Frembde

gezehlet worden . Man hat auch ſolches mit etwas

mehren Umbſtaͤnden bemercken wollen / weilen bey

den vorigen Jubilæis Pabſts Clemens des XAn .

167F . in dem XI . Theile fol . 742 . Und Pabſts
Innocentii des X . Anno 1650 . in dem VI . Thei⸗

le fol . 809 , endlich auch Urbani IIX . An . 1625 .

auſſer dem Extract aus der Paͤbſtl. Bulle daſelbſt

Den
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Den folgenden Tag / als den H. Chriſttag / hat
der Cardinal de Bouillon wiederumb an ſtatt des

Ir haben in den Geſchichten des vorigen
JVJahres geſehen/ was maſſen ſich in der Pro⸗

vintz Mondovi in Piemont unterſchiedene
Malcontenten zuſammen gethan / und einen Auff⸗
ſtand angefangen / ſolcher aber in kurtzem wieder ge⸗

ſtillet / und die darinn verwickelte Mondo veler ſich
Sr . Koͤn. Hoh. wieder lubwittiret gehabt . Es iſt
aber dabey nicht geblieben / ſondern bald im Anfang
dieſes Jahres ein weit groͤſſerer Auffſtand erfolget .
Gedachtes Mondovi iſt eine kleine Landſchafft in

Viemont , ſo aus einer groſſen Stadt gleiches Na⸗
mens / die auff einem Berg gelegen / und mit einem

Biſchoffthum und Univerſitaͤt verſehen iſt / und un⸗

terſchiedenen groſſen volckreichen Doͤrffern beſtehet/
woraus bey 8000 . bewehrte Mann koͤnnen zuſam⸗
men gebracht werden / die Einwohner aber werden

vor unruhige Leute gehalten / und hat man Sr . Ko ;ͤ

nigl . Hoh . remonſttiret / daß ſie binnen 200 . Jah⸗
ren ein und dreyſſigmal bald aus dieſem bald aus ei⸗

nem andern Vorwand ſich empoͤret . Hierſelbſt nun

hatten ſich ann Ende des vorigen Jahres / ungeachtet
der geſchehenen dubmiſſion, vieleBanditen in dem

Gebuͤrge zuſammen gethan / und das Landvolck un⸗

ter demn bey Auffruͤhrern gewoͤhnlichen Vorwand der

Unterdruͤckung / inſonderheit aber jetzo wegen der

neuen Aufflagen auffs Saltz / zu Ergreiffung der

Waffen angereitet / und Anfangs zwar wenig Ge⸗

hoͤr gefunden / weil ſie aber deſſen ungeachtet ſich
verſchiedener Dranworte vernehmen laſſen / ſo haͤtte
Se , Koͤn. Hoh. als Sie Nachricht hiervon bekom⸗

men / Ordre gegeben / die hierinn liegende kleine

Staͤdte mit Mauern zu umbgeben / umb ſie vor un⸗

verſehenem Uberfall zu verſichern . Wie aber die

Banditen dieſes geſehen / ſo haben ſie etlich hundert
ſtarck ſich verſammlet / und unter Anfuͤhrung eines

Montferriners im Januario dieſes Jahrs nach
S. Michaël , Montalto , Vico und Frabaſa , als

Dependentien von dem Biſchoffthum Mondovi ,
ſich erhoben / und den Einwohnern mit Feuer und

Schwerdt gedrohet / wann ſte ſich nicht zu ihnen
ſchlagen wuͤrden; Weil ſich nun viel deren / die auff
dem platten Land gewohnet / dadurch ſchrecken laſ⸗

ſen / und ihnen gefolget/ ſo ſind ſie ſo ſtarck worden /
daß ſie ſich unterfangen / die jenige ſo ſich ihnen wi⸗

derſetzen wollen / todt zu ſchlagen/ einiger reichen Leu⸗

te Haͤuſer auszuplündern / und den Meiſter zu ſpie⸗
len . Ob man nun zwar die / ſogezwungener Weiſe
ſich zu dieſem boͤſen Hauffen begeben / durch Erthei⸗
lung eines Pardons / welchen ſie ohne das durch den

Biſchoff von Mondovi Mr . Caraglio , und einem
Abt von Vico , geſuchet / und durch Verſprechung
des Schutzes gegen die Bandtten / leichtlich wieder
zum ſchuldigen Gehorſam bringen koͤnnen / ſo hat
man jedoch an dem Herpoglichen Hofe ſie ſaͤmtlich
als boͤſe und unruhige Koͤpffe angeſehen / und dieſem
nach ſie als Auffruͤhrer tractiret / auch etliche /ſſoman
gefangen bekommen/ auffgehenckt. Welches dann

verurſachet / daß/ weil die andern ſich keines beſſern

Savoyiſche / Venetiamiſche / und anderer Itallaͤniſchen
Fuͤrſten Begebenheiten .

Theatri EuropæiXV . Theii .

Pabſts die Meſſe zů S. Perer gehalten / und die Car⸗
loinäͤle Diaconos communiciret .

zu verſehen vermeyneten / es auſſer der Stadt Mon⸗

dovi ſelbſt / den Geiſtlichen / und etlichen wenigen
andern / zu einem allgemeinen Auffſtand gerathen/
und ſich uͤber 2000 . Mann zuſammen gethan / und

an einem guten Ort unter die Stuͤcke des Forts

Magdalena nahe bey der Stadt Mondovt gelagert
und verſchantzet / alſo daß es zwiſchen der Garniſon

dieſer Stadt und ihnen verſchiedene harte Schar⸗
muͤßel gegeben / wobey die Grafen Berton , Mom -

boviſd und Balbiano von den Aufftuͤhrern gefan⸗
gen worden / und ſich jeder mit 50 . Piſtolen loͤſen
muͤſſen; die Getneine aber / ſo man beyderſeits be⸗

kam / wurden gehenckt oder geraͤdert . Als nun Sr .

Koͤnigl. Hoh , von dem Gouverneur zu Mondovi

dieſes alles ausfuͤhrlich berichtet worden / beſchloſſen
Sie / dieſe Leute gaͤntzlich auszurotten / und ihre Doͤrf⸗
fer zu raſiren / gaben alſo an die Commendanten in

Cuneo , Aſti und Vercelli Befehl / aus ihren Gar⸗

niſonen ſo viel Volck als moͤglich dahin zu ſenden/
uͤber welche noch 4 . Regimenter Dragouner und zu

Fuß dahin giengen / umb hierdurch die in Mondovi

liegende Beſatzung zu verſtaͤrcken. Es erboten ſich
auch die Lucerner ThalLeute / gegen ſie zu dienen /
und lieſſen wuͤrcklich einiges Volck dahin abgehen.
Als nun dieſe Mannſchafft nach und nach ankam /
ſo wurden zwar die Auffruͤhrer durch den Grafen
della Rocca aus vorgedachten ihren Poſtem geja⸗

get / behaupteten aber ſelbigen bald wieder ; worauff
der Commendant in Mondovi den Mr . Blagno
mit 800 . Dragounern und 1000 . zu Fuß beordert /
gedachtes Fort S. Magdalena zu ſtuͤrmen/ die aber

nach langem Gefechte mitVerluſt verſchiedener Of⸗
ficirer und etlich hundert Gemeinen abziehen muͤſ⸗

ſen / dabey Mr . Blagno und der Obriſte Baron Pal⸗

lavicino verwundet / und der erſtere an der Wun⸗
de geſtorben . Dieſes aber mißftel Sr. Koͤn, Hoheit
dergeſtalt / daß Sie ſelbige oͤffentlich vor Rebellen er⸗
klaͤrete / und Ihnen vornahm / mit aller Dero Macht
in eigener hoher Perſon gegen ſie auszuziehen / und

ſie gaͤntzlich zu vertilgen / oder doch ſo zuzurichten /
daß ſie ins kuͤnfftige ſich nicht wieder emvoͤren koͤnn⸗

ten . Als nun dieſesdie Auffruͤhrer hoͤreten / auch
die Hertzogliche Trouppen ſich von Tage zu Tage
vermehreten / ja auch vernahmen / daß auslaͤndiſche
Potentaten ihre Huͤlffe anboten / ſo getraueten ſie ſich
nicht laͤnger zu widerſtehen / ſondern hielten auffs
neue umb einen General⸗Pardon an / ſintemal Se .
Hoh. bißher nur die jenige / ſo zu Ergreiffung der

Waffen genoͤthiget worden / zu Gnaden auffnehmen
wollen ; Als thnen aber hierzu keine Hoffnung ge⸗
geben worden / ſo relolvirten ſie / in ihren Po⸗
ſten / welche ſie taͤglich mehr und mehr verſchantz⸗
ten / ſich auffs beſte zu wehren / beſetten auch die

Paͤſſe des Gebirgs dergeſtalt / daß es unmoͤglich ſche⸗
ne / ſie darinn anzugreiffen / und dahero vor rarhſa⸗
mer gehalten ward / ſie von auſſen einzuſchlieſſen /
und durch Hunger zu zwingen . Man erſuchte auch
die Kepubliꝗ Genua im Namen Sr . Koͤn. Hoh. th⸗

Py pp nen
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nen keine Lebens⸗Mittel zukommen zulaſſen / indeſ⸗

ſen ſuchten ſie annoch ſtaͤts und inſtaͤndigſtPardon ,

bahten auch den Baron Pallavicino vor ſie zu in -

tercediren ; und wolte zwar Se . Koͤnigl. Hoh . eine

Zeitlang ihn nicht höͤren/ als aber dieſer nachdruͤcklich

remonſtritte / daß es gleichwolvielbeſſer und nuͤtzli⸗

cher waͤre / Land und Leute zu ſchonen / als es mit den

Rebellen auff die aͤuſſerſte Extremitaͤt ankommen zu

laſſen / ſo lieſſen Sie endlich publiciren / daß alle dieje

nige/ welche ſich vor dem 24 . 14 . Febr . gehorſamlich
ſubmittiren wuͤrden / pardon haben ſolten / außge⸗

nommen hundert / auf deren Koͤpffe man einen gewiſ⸗

ſen Preiß geſetet / und haben darauf viel ſolche Snade

angenommen / auch ward der Marquis Burigliera
auff der Poſt nach Mondovi geſchickt / nebſtden Ge⸗

neralen Pee und Pallavicino , mit den Deputirten
der Rebellen zu tractiren : Und gieng Sr . Koͤnigl.

Hoh . Begehren ſchlechter Dings dahin / daß ſie ſich

auff Gnade und Ungnade ergeben / ihre Wohnung

verlaſſen / und ſich in die Laͤnder Trino , Vercelli

und andere haͤußlich niederlaſſen ſolten . Nun wa⸗

ren ſie zwar in den Zuſtand gerahten / daß ſie ſich

dieſen harten Jonditionen nicht wohl entziehen koͤn/

nen / dann ſie hatten die Macht nicht dem Hertzogli⸗
chen Volck zu wiederſtehen / weil die meiſten / wie ge⸗

dacht / den pardon angenommen / ſo daß ihrer nur

noch etwan 1 800 . waren/ ſie hatten auch keinen Suc .

curs zu hoffen/ in den Gebirgen konten ſie auch nicht

lange wegen Abgang der Lebens⸗Mittel beſtehen ;

ſie hielten aber dennoch vorgedachte Puncten zu un⸗

ertraͤglich / und weil ſie mit Bitten nichts erhalten
koͤnnen/ ſo reterirten ſie ſich nach Montalto ; wo⸗

hin aber die Infanterie beordert ward ſie daſelbſt an⸗

zugreiffen / wurden alſo von dar verjaget / und bega⸗

ben ſich darauf nach Prato , und endlich gantz ins

Gebuͤrge / woſelbſt ſie dennoch wegen damals noch

liegenden Schnees und andern incommoditaͤten
ſaͤmptlich haͤtten verderben muͤſſen/ weil es noch erſt

im Monat Martio war : Auch wurden alle Ge⸗

fangene auß ihnen als Rebellen gehencket / geraͤdert
und geviertheilet / und war alſo in ſolcher Extremi -

taͤt nichts uͤbrig als das Gewehr nieder zu legen / und

Sr . Koͤntgl. Hoh. Gnade zu erwarten : dieſſen alſo

Deſſen Trouppen in ihrem Haupt⸗Ort Monaltero

friedlich einziehen / und verſprachen / alles was ihnen

befohlen wuͤrde / gehorſamſt zu thun / uͤberſchickten
ihnen auch zu Feſthaltung dieſes etliche der Vor⸗

nehmſten zu Geiſeln / und ob man ihnen wohl noch

nicht allerdings trauete / und ein Detachement ins
Gebuͤrge ſchickte / ſo hat ſich doch gleichwohl kein

einiges Corpo dergleichen Wiederſpaͤnſtigen mehr ſe⸗

hen laſſen . Ward alſo auch/ weil die Unruhe auff

dieſe Weiſe geſtillet zu ſeyn ſchien / die xand Miliz

wieder abgedancket und zurůuck geſandt / die regulütte

Trouppen aber hin⸗ und wieder verthetlet / auch

theils umb Mondovi , Montalto und daherum ver⸗

leget . Hierauf inquirirte man auf die Anſtiffter
und Haͤupter der Rebellen / umb dieſelbe zu gebuͤhren /
der Straffe zu ziehen / derer auch ein groſſer Theil

exequiret worden / von den uͤbrigen aber wurden et⸗

liche tauſend nach Trino , Vercelli und andere

Oerter an den Forti ficationen daſelbſt zu arbeiten /
und unfruchtbare Felder zu bauen abgefuͤhret/ die

Mauren anden Oertern Montalto , Vico , Bra -

olia und andere wurden uͤbern hauffen geworffen/

die Baͤume abgehauen/ und weil Baltag lia einer von
den Urhebern / dem Herrn General Des offenbahrte/
daß die von Mondovi die Anfaͤnger mit geweſen/
und die Rebellen mit allerhand Nothwendigkeiten
verſehen / ſo wurden deren verſchiedene ins Gefaͤng⸗
nuͤß geworffen / und ihre Stadt⸗Mauern gleichfalls
raſiret / und eine groſſe Summa Geldes vor Brand⸗

Schatzung abgefodert ; Auch ſolte der Biſchoͤffliche
Sitz und Gerichts Kammer von dar hinweg/ an⸗

ders wohin verlegt werden / der Erſtere zwar nach

Coni , ( Cuneo, ) deßwegen auch der Savoylſche
Reſident zu Rom die Paͤbſtl. Einwilligung ſuchte /

ja das gantze Mondoviſche dand wurde unter die Re⸗
gierungen Ceva , Coni und Foſſano vertheilet /

umb durch dieſe gantze Veraͤnderung der Regierung
und Wegſchaffung der vorigen Eiuwohner / auch

Ruinirung der Staͤdte / Baͤume und dergleichen
mehr/ die Wurtzel zur Empoͤrung außzurotten : Und

zahleten zwar die Mondoviner 200000 . Piaſtri⸗
nen und hielten an / den BiſchoͤflichenSit daſelbſt au
laſſen / bekamen aber ſchlechte Hoffnung darzu . Weil

auch einige der Aufwiegler von Vico ſich nach Sa .

vona reteriret / und Se . Koͤnigl. Hoh . die Ke⸗

publiq Genua umb Ausſchaffung derſelben erſuchet/
ſo ließ dieſe Befehl ergehen / daß ſie ſich hinweg ma⸗

chen ſolten / von welchen hernach fuͤnff vornehme

Kauff⸗Leute als Haͤupter der Rebellion aufgehenckt
worden : Dannoch aber ward nachgehends im Mo⸗

nat Majo wegen Gebuhrt des Hertzoglichen Prinzens
eine Amneſtie , und hierauf ein General - Perdon

vor alle diejenige Mondoviner , die etwan noch in

den Gebuͤrgen in Waffen ſeyn moͤchten / wann ſie

dieſelbe niederlegten / publiciret / und denen nach

Vercelli gebrachten oder anders wohin gefluͤchteten
wieder nach ihren Haͤuſern zu kehren verwwilliget/
ja zwoͤlfen der aͤrgſten Banditen / gegen Erlegung ei⸗

ner gewiſſen GeldStraffe / wieder ins Land zukom⸗

men erlaubet ; deren gleichwohl etliche dieſe Gnade

abermal gemißbrauchet / und nachdem ſie zu ihren

vorigen Wohnungen gekommen / ſich zu andern / ſo

noch in dem Gebuͤrge ſich aufgehalten / verfuͤget/ und

die Oerter Montalto , Monaſtero , und Uvy übet⸗

fallen und gepluͤndert/ ſo/ daß die in Pignerol lie

gende Dragoner gegen ſie beordert werden muͤſſen.

Savoylſche .

1699,

tzen nun auch zukommen / ſo ward den 6. Mʒaj. nach
Mittage umb 3. Uhr die Hertzogl . Fr . Gemahlin zn

Landes mit einem Jungen Printzen entbunden /

welcher noch ſelbigen Abends von dem Paͤhſt.
Nuncio getaufft / und Victor Amadeus Philip

pus Joſephus genennet worden / wobey der Printz
von Carignan E manuel Philibert , und Ihr. Koͤn.

Hoh. die Hertogliche Frau Mutter als Gevattern

geſtanden . So bald Er gebohren worden / ward

das Geſchuͤtze auff den Waͤllen und der Citadelſe

geloͤſet/ und ſolches nach vollbrachter Taufe wieder /

holet . Den folgenden 7 . Maj . begab ſich Se . Koͤnigl
Hoh . in Begleitung der Printzen des Gebluͤhts/ der

Ritter von Annonciada , der Mit⸗ Glieder des Ho

fes und aller Souverainen Hoͤfe/ auch der Außwaͤr⸗
tigen Miniſtres in den Dom / und wohneten dem

IE DEUM bey/ welches unter einer angenehmen

Muſie / und nochmahliger drey⸗doppeltenLoͤſung
des

— — —

Zu der nur gedachten Gebuhrt des Hertzogl . Prin

hoͤchſter Freude Sr . Koͤnigl. Hoh . und des gantzenſs
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wozu die Frau Gemahlin nicht wenig beygetragen :

vohen be⸗

ieltrune moͤchte verdoppeln ; z
dadoß ön

ges durch Madame Royale , als die Herzogl . Frau
Oemahlſei⸗

Ine
Gnad ge⸗

ſchafft erloͤ⸗

Geſchichte .

des Geſchuͤtzes in der Stadt und Citadelle abge -

ſungen worden / ingleichen wurden denſelben Abend
in dem Hertzogl. Pallaſt / etliche ſchoͤne Ulomina-
tionen und ein koſthahres Feuerwerck Præſentiret.
Den g. und beyden folgenden Tagen ward derjun⸗
ge Printz in einem praͤchtigen Zimmer⸗

unter einer

groſſen Menge der Zuſeher gezeiget . Den 9 . wur⸗

den auff Ordre des Magiſtrats / an drey unter⸗

ſchiedenen Orten Allmoſen unter die Armen außge⸗
theilet / die ſich an der Zahl auff 0000 . belief⸗

fen / und einem jeden ungefehr ein Orthsthaler an

Gelde / und ein Brod . 24 . Uuntzen ſchwer gereichet:

Dann als Se . Koͤnigl. Hohett Ihr ſagte / Sie
moͤchte frey fordern / was Sie wollte / begehrte Sie

nichts / als daß Er ſeine Gnade gegen die Armen

ſo auch noch des andern Ta⸗

Mutter / geſchehen . Se . Koͤnigl. Hoh . perdon -

nirten auch hierbey fuͤnffztg Gefangene / auſſer de⸗

nen / ſo in den Mondoviſchen Auffſtand verwickelt
geweſen / verſprach auch denen zu Mondovi , daß

hre Stadt die Hauptſtadt der Provint verbleiben /

nd den Biſchoͤfflichen Sitz behalten ſollte . Die

nach den frembden Hoͤfen abgeſchickte extraordi -

nair Geſandte / umb die Hohe Geburt zu verkuͤn⸗

digen / waren : Der Graf von Cumiana nach

Rom; der Graf von Nona nach Wien ; der Graf

von Kovere nach Franckreich ; der Chevalier Lu -

ſey an den Herzog von Orleans ; der Chevalier

Balbiana nach Spanien ; der Graf du Sol nach

Portugal z der Graf von Maſſẽ nach Engeland

und den General Staaten ; der Baron Pallani

an den Churfuͤrſten von Bayern . Die Jeſuiten

hatten in ihrer Kirchen bey einer trefflichen Mu⸗

ſick / unter andern folgende Inleription darge⸗

ſtellet :
Deo Optimo Maximo .

Et D. Ignatio Loyolæ ,

Quod ad vota & ſpem

Regiæ Matris Anaæ Burboniæ ,

Aulæ , Magiſtratuum , Populorum ,
VICTORI AMADEO I .

Italiæ Propugnatori , Vindici , Propagatori ,
Forti , Prudenti , Felici ,

Filium tandem & Hæredem

Virtutis , Fortunæ , Gloriæ

Dederint ,

Regius Muſicorum Chorus

Gratias & iterum Vota .

S. Amadeo von Savoyen auffgerichtet worden .

Deuckwuͤrdiger Geſchichte .

Se . Koͤn. Hoh . ließ auch ein ſilbernes Bild / ſo
ſſchwer als der Printz bey der Geburt / nemlich uͤber

122 . Untzen geweſen / verfertigen / welches nach
Vercelli gebracht / und daſelbſt in der Capelle von

Nur gemeldter Pardon traff auch abſonderlichen
den alten 72 . jaͤhrigen Grafen Marelli , vormahls
Geheimen Raths⸗Præſidenten / der ſchon lange

ſwegeſ
der Affaire des Grafen von Benzo in Arreſt

geſeſſen / im Monat Martio dieſes Jahres aber

auff die Galeen war verdammet worden / und hat⸗
ten ihm zwar ſeine mitleydige Freunde gerathen / er

ſollte eine Supplique an Se . Koͤnigl. Hoheit ma⸗

667

Hoheit Dienſten waren / zu ſich kommen / und ver⸗

both ihnen außdrücklich / daß ſie auff keine Weiſe
eine Vorbitte vor ihn einlegen ſollten / weil er keines

Verbrechens ſchuldig ; Und wann er gleich auff die

Galeen muͤſte / ſo troͤſtete er ſich daruͤber gantz leich⸗
te / weil er die gewiſſe Hoffnung haͤtte / daß der

Tod bey ſeinem hohen Alter ihn bald davon befreyen
wuͤrde : Er hatte aber das Gluͤck / daß er nun⸗

mehr wegen der Geburt des Printzen auff freyen Fuß
geſtellet worden .

Im Monat Julio begaben ſich Se , Koͤn. Hoh .
abermal in das Bad / zu S . Maurice im Grau⸗

Buͤndtner⸗Lande / von dannen Sie zu An⸗

fange des folgenden Monats wieder zuruͤcke gekeh⸗
ret : Der Hertzog von Parma befand ſich auch

nebſt Seiner Gemahlin in gedachtem Bade / woſelbſt
er aber bey 60οο . Pfund verſpielet / ſo Se . Koͤn.

Hoh. gewonnen.
Wegen des Landſtrichs S. Victor , war zwiſchen Strittigkeit

Sr . Koͤnigl. Hoh. und der Kepubliq Geneve ei , Pundeen
nige Mißhelligkeit / in dem Se . Hoheit habenwoll/ und der

te / 1. daß die von dem von Adel / Grave genannt / dtart Ve⸗
in dem Lande Victor gebauete Catholiſche Capellee

ſollte ſtehen bleiben : 2. Daß die Genever ihre Ju -
riſdiction nicht jenſeit der Bruͤcke von der Arva

erſtrecken : Und 3. daß die Zehenden und Renten

der Stadt Geneve , im Lande des Capitels von 8 .

Victor ſolten ſequeſtriret bleiben . Wowider die

Genever einwandten : 1. Daß ſie jederzeit unſtrei⸗

tige Herren des dandes von 8. Vicdor ſo wohl in welt

und geiſtlichen Dingen geweſen / und alſo niemand

ohne ihre Bewilligung befugt waͤre/ eine Catholi
ſche Capelle daſelbſt zu bauen : 2 . Daß ſtenicht al ⸗
lein jederzeit die daͤndereyen jenſeit der Arxa , biß an

den Ort / wo ſie in die Rhone faͤllt/ ſondern auch

den ſtrittigen Weg ſelbſt beſeſſen / ohne welchen die

Bruͤcke uͤber den Fluß nichts nuͤze waͤre : und haͤt⸗
te 3. die Sequetitation gantz keinen Grund : In⸗
deſſen blieb die Zufuhre der Fruͤchte der Stadt ge⸗

ſperret / auch wurden die Zehenden undEinkuͤnffte des

jenſeit der Arvaliegenden Laͤndleins / durch dieHer⸗·
ßogliche Bediente angehalten : Wannenhero die

Kepubliꝗ bey den Evangeliſchen Cantons Zuͤrch
und Bern / als ihren Bundsgenoſſen / Rath geſu⸗
chet / die auch an den Hertzog geſchrieben / und un⸗

term 10 . Octobr . 1699 . zur Antwort bekom̃en / die

Stadt ſolte De putirten nach Turin zur Abhandlung
der Sachen ſchicken : welches auch von dieſen geſche⸗
hen / und wurden die Syndici , Herr Chovet und

Lullin , und Herr Pictet dahin abgefertiget /die es

aber nicht weiter bringen koͤnnen / als daßder Frucht /
Paß geoͤffnet / und das Oommercium wieder auff⸗
gerichtet worden / wegen der obgedachten Præten⸗

ſion an der Arva wollte noch keine zulaͤngliche Er⸗

klaͤrung erfolgen.
Dem Groß⸗Hertzoge von Florentz war von Ihr . Dem Groß⸗

Käyſerl . Mʒaj. wle auch nachmahls von dem Pab ,Fndloreng
ſte der Titel von Koͤnigl. Hoheit / anbey ſeinem Ab wird derTi⸗

geſandten zugeſtanden / denen von den gekroͤntenobhemen
Haͤuptern gleich gehalten zu werden / geſtalt dannPabſt und
alich Ihr . Kaͤyſ. Maj . deßhalb an Dero AbgeſandKäpſerzu⸗

* geſtanden .
ten zu Rom / gemeſſene Ordte ergehen laſſen / wie

wir in den Paͤbſtl. Geſchichten geſehenz wowider

1699 .

nach etlichen Tagen ſeine Soͤhne / ſo in Sr . Koͤn. teltation eingegeben .
Theatri Europæi XV. Theil .

15
und umb Vergebung bitten ; Er ließaber jedoch damahls der Savoylſche Geſandte eine Pro⸗
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Zwo Her⸗
tzoginnen
von Mode⸗
na geſtor⸗
ben.

Empoörung
zuCaſtiglio⸗
ne gegen
ihren Prin⸗
Ren.

Zu Modenz ſtarb den 16 Januar . des regieren⸗

den Herzogs Kainaldi Frau Mutter Lucretia Bar -

barina , eine Tochter Thadæi Fuͤrſtens von Palæ⸗

ſtrina , und Schweſter des noch lebenden Cardinals

Barbatini , ſie war gebohren 1630 . ward Hertzogs
Eranciſci I . dritte Gemahlin A. 1654 . 14 . Octobr .
und A. 1658 . den 13. Octobr . durch deſſen Abſter⸗
ben in den Witwenſtand geſetzet. Ingleichem

ſtarb in dem Monat Auguſto daſelbſt Frau Marga-
rita Maria Franciſca , Witwe des A. 1694 , ohne
Erben verſtorbenen Hertzogs von Modena Franci -

ſci II . den ſie A. 1692 . geheyrathet/ und zwar einen

Printzen / aber nir von kurtzem Alter / mit ihm ge⸗

ſeuget . Sie war gebohren A. 1665 . den 24. Nov.
eine Tochter Kainutü II . Farneſii Hertzogs von

Varma , und ſeiner andern Gemahlin Llabellæ von

ſte , Hertzogin von Vodena , durch welcher beyder
Ableiben ſich einige Weitlaͤufftigkeiten wegen der

Erbſchafft ereignet : Dann es hatte der lezt verſtor⸗
bene Hertzog Eranciſcus II . ſeinem Vetter Cæ ſar
ꝗEſte vermoͤge Teſtaments eine anſehnliche jaͤhrli⸗

che Penſion legẽret / die ihm auch der jetzige Hertzog
Kainaldus , Hertzogs Alphonſi des verſtorbenen
Eranciſci Vaters Bruder / ſo lange die alte Frau

Hertzogin gelebet / ohne Widerſprechen gelieffert ;
nach ihrem Tode aber bemůͤhete er ſich ſehr/ umb ſich

gedachter Venſion zu entſchlagen / und obermeldten

Hertzogs Eranciſci Teſtament umbzuſtoſſen / welches

ihm zwar gegluͤcket/ aber in einen neuen Dilput ge⸗

ſetzt ; Dann es prætendirte die geweſene Koͤnigin

von England / daß Sie / als die einzige rechtmaͤſſige

Schpweſter des Herzogs Franciſci, nunmehr ab in⸗

teſtato ſeine Erbin / als einer Verlaſſenſchafft von

0000 . Piſtolen / ſeyn muͤſte: Wozu der Koͤnig
von Franckreich gleichfalls getretten / und dem Her⸗

og Kainoldo anſagen laſſen / daß dafern ihm un⸗

bequem fiele/ ſo eine groſſe Summa zu bezahlen / er

wol alles zahlen wolte / und ſolte ihm der Hertzog da⸗

vor die Veſtung Bercella , ſo mitten in deſſen Lan⸗

de gelegen / einraͤumen .

Zu Caſtiglione hatten ſich die Einwohner wider

ihren Printzen empoͤret / und hielten ihn in ſeinem

Schloß gleichſam belagert / daher ſchickte der Printz

von Vaudemont , Gouverneur von Milan , ein

ſtarckes Detachement unter Don Ferdinand To -

ralba dahin / den Printzen zu reſtituiren / und die

Unterthanen zum Gehorſam zu

dieſe/ ob ſie ſich gleich wol verſchantzet/ uñAnfangs ſich

aͤuſſerſt zu wehren verlauten laſſen / dennoch gleich

bey Ankunfft der Soldaten ca pituliret / jedoch ihre

Beſchwerden jetzt gedachtem General üͤbergeben/ und

ren anvertrauet / ſie aber huldigten auffs neue dem

Fuͤrſten / zwey und dreyſſig / ſo die Urheber dieſer
Couſpiration , und darunter etliche Geiſtliche / ſal

virten ſich / darauff die Milaneſiſche Voͤlcker wieder

abgefuͤhrt worden / auſſer etlichen / welche ſtehen ge⸗

blieben / umb die Sache in dieſem Stand zu erhalten .

Woe⸗ maſſen der Tuͤrckiſche Hof ſeinen Abge⸗

ſandten nach dem Kaͤyſerl . Hof zu Wien /

In dem NMilanefiſchen Ettaat war dasVor⸗

ſchoff daſelbſt Fridericus Caccia den 14 . Jan . ver⸗

nien Arc hinto dazu ernannt worden / dem auch der

Pabſt davon nicht allein alſofort Nachricht ertheilet/
ſondern auch andeuten laſſen / ſich ungeſaͤumt dahin

zu begeben / ihn auch darauff den 4 . 4. Nov wie
kurtz zuvor gemeldet worden / die Cardinalats Wuͤr⸗
de ertheilet .

Im Monat Septembt . kam der Marquis Ari -

berti , Chur / Bayeriſcher Abgeſandter / mit Befehl
an den Gouverneut von Milan, Printzen von Vau. ft

Melgrate an dem Cremoniſchen Gebiete einzuſezen /
welches der Graf Srango viel Jahr im Beſiz ge,

habt / und da er ſolches nicht in der Guͤte abtretten

wollen / ſo ſind etliche foο . Mann unter dem Com—

mando vorgemeldten Don Ferdinando Toralba ,

Gouverneurs von Cremona / nachdem vorhero der

Groß⸗Hertzog von Florentz und die Hertzogen von

Parma und Modena den Durchmarſch ver williget /
mit 4 . Stuͤcken Geſchuͤtzes dahin geſchickt worden :
welcher Streit jedoch endlich vermittelſt einer Hey⸗

rath zwiſchen des Grafen Sohn und des Marquis
Tochter mit dem Beding beygeleget worden / daß
das dehn dem Murquis verbleiben / und dieſer dem

Grafen eine gewiſſe Summa Geldes auszahlen / an.
bey ihmſeine Guͤter / dieihm im M laneliſchen con⸗

liſciret worden / wieder zugeſtellt werden ſolten.

Was maſſen der Herr Lorenzo Soranꝛzo von

der Re publiꝗ Venetien zu einem Abgeſandten nach

bringen : Worauff Venetien / und hatte A169 1. nicht wenig Stim⸗

einem Rechts⸗Gelehrten von Alexandria auszufuͤh⸗ cha Elis - Kirche begraben . Zum Pat riarchen ward

Tuͤrckiſche und andere Orientaliſche auch Afri⸗
caniſche Geſchichte .

Conſtantinopel ernennet worden / und derſelbe dahin

abgereiſet / davon iſt zu Anfang dieſes Jahrs bey den

Tuͤrckiſchen Friedens⸗Geſchichten Meldung ge⸗

ſchehen.

Dien 20 . jolit ſtarb zn CIdine . wohin er ſcc bo

rigen Monaks wegen Unpaͤßlichkeit von S Vito brin

gen laſſen / Johannes Delnno , der Roͤm, Kirchen

Cardinal und Patriarch zu Aquileja ; Er war ge⸗

bohren zu Venedig A. 1617 . den 22 . April . ward

Anfangs Coadjutor Hieronymi Gradenigo , Pa -

triarchen zu Aquileja dem er bald gar ſuccedi -

ret ; A. 1667 . den 7 . Mart . Cardinal von Alexan .
dro VII . Den Jeſuiten verhalff er wieder nach

men im Conclavi , ſo ihn zum Pabſt haben wolten .

Sein Coͤrper ward nach Marano gebracht / ſo be—

kanntlich ein Theil von der Stadt Venetien iſt / und

daſelbſt bey den PP . Camaldulenſibus in §. Mi —

der Marco Gradeniso eiwaͤhlet / und muſte des

Verſtorbenen Vetter Dionyſio Delfino , ſo groſſe
Hoffnung dazu hatte / leer ausgehen ; doch iſt der

Gradenięo ebenfalls ſein Verwandter / maſſen das

Hauß Dellino eine Branche von Gtadenigo iſt.

auch dieſer den Herrn Grafen von Oettingen dort,

1655 .
nehmſte / daß nachdem der Cardinal und Ertz⸗Bi⸗ Neun B,
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Geſchichte. enckn

ckiſche hergegen / an dem Kaͤyſerlichen Hofe ange ,

langet und empfangen worden / davon iſt etwas

oben in den Kaͤyferl . Hof⸗Geſchichten vorgefallen /

und wird ein mehrers bey denſelben in dem folgen⸗
den Jahre zu vernehmen ſeyn .

Indeſſen hielt der Groß⸗Vezier nach vollzogenem

ſelben zu Adrianopel ſeinen oͤffentlichen Einzug/ und

ward von dem Sultan freundlich einpfangen / und

nach gehabter Audience von demſelben mit zwey

ſchoͤnen Buͤnden und zwey Serautſchen oder Federn
mit Juwelen umbſeßzt/ welche der Sultan ſelbſt bey

ſeinem Einzuge in dieſe Stadt auf ſeinem Lurbant

getragen / beſchencket / wiewohl ſonſten bey ungluͤck⸗
lichen Feldzuͤgen die Groß⸗Veziers uͤbel angeſehen
werden / wie ſolches bey bißherigem Kriege unter⸗

ſchiedene mit ihrem Exempel bezeuget / indem man

an dieſem Hofe davor haͤlt / daß die Miniſtri des

Eſtats den Außgang ihres Rahts præſtiren muͤſſen;

dieſem gluͤckte es beſſer / und fing man hierauff an
die Arm ke abzudancken / die Flotte zu diſarmiren /
und die Kauffmannſchafften wieder in Gang zu

bringen / umb dem Volck einigen Genuß des geſchloſ—⸗
ſenen Friedens / als welchem man denſelben gar

vortheilhafftig vorgemahlet / ſehen zu laſſen . Dahero
auch die Freude im gantzen Tuͤrckiſchen Reiche un⸗

gemein groß war . Es ward auch befohlen alle ge⸗

fangene Chriſten anzuzeigen / dieſelbe loß zu laſſen
und gegen die Graͤntze abzuſchicken / damit ſie gegen

Tuͤrcken moͤgtenaußgewechſelt werden / weil aber bey
dieſem allen die Publication des Friedens auf Be —

fehl des Sultans ziemlich lange und wieder die Ge⸗

wohnheit aufzeſchoben worden / ſo urtheilte das Volck

nichts Gutes daraus / und fieng an einige Ungedult
zu bezeigen/ als es auch nachgehends hoͤrte/ auf was

Weiſe der Friede geſchloſſen / inſonderheit auch/ daß
Caminiec an den Koͤnig in Pohlen ſolte abgetret⸗
ten werden / ſo war man inſonderheit nicht wohl zu⸗

frieden / weil es wieder ihren Alcoran lieffe / als

welcher verbohte / keine Veſtung / darin ihr Gottes⸗

dienſt eingefuͤhret werden / in der Guͤte wieder abzu⸗

tretten / Sie wurden aber endlich durch wuͤrckliche

Genieſſung des Friedens und Uberlegung der vor⸗

geweſenen Nothwendigkeiten beſaͤnfftiget.

Den 27 . 17 . Aug . brach der Groß Sultan von

Adrianopel auff / und hielt den 10 . Sept . 3 1. Aug .
mit groſſem Pracht unter vielem Frolocken und

Gluͤckwuͤnſchungen des Volcks ſeinen oͤffentlichen
Einzug in Conſtantinopel . Des folgenden Tags
kamen der Engliſche Geſandte Milord Paget

und der Hollaͤndiſche Herr de Colliers auch von
menzu Con⸗ dar an / und bezogen ihre in Galata angewieſene

Quartiere .
Wenige Zeit zuvor den z r . Jul . war jetztgedach⸗

ten Hollaͤndiſchen Abgeſandtens des Herrn Coliers

Schweſter / Madame Hochepied , des Herrn
Hochepied Hollaͤndiſchen Conſuls zu Smirna

ſonſt genannten Sultanin / Valide ,in ein unver⸗

muhtetes Geſpraͤche gerahten / womit es folgender
maſſen ſich verhalten . Gedachte Frau Hochepied

DenckwurdigerGeſthichte⸗

Ehe⸗Genoſſin / mit des Groß⸗Sultans Mutter oder

war zu Ende des Majt von Smirna nach Conſtan⸗
tinopelabgereiſet/ umb ihre Mutter zu beſuchen/ und haben die Zerſtreuete ſich wieder verſammlet / und
nachdem Sie etliche Wochen bey Ihr verblieben / des Baſſa Lager dergeſtalt angefallen / daf er ſich
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entſchloß Sie ſich/ auch ihren aͤlteſten Bruder den

Abgeſandten Coliers zu Adrianopel zu ſehen / und

weil es an dem war / daß die Sultanin Valide ihren
oͤffentlichen Einzug halten wolte / ſo war ſie begierig
ſolchen auch mit anzuſehen / und begab ſich alſo mit

einer Caroſſe mit ſechs Pferden beſpannet hinauß .
Als nun die Sultanin dieſer Caroſſe anſichtig wor⸗

den / und vernommen / wer darin waͤre/ befahl ſie/
daß man ſelbige ſolte zu Ihr bringen / ſo auch alſo⸗
bald geſchehen / ließ auch die Decken vonihren Fen⸗
ſtern nieder / und machte darauf die Fr . Hochepied
ihr Compliment in Tuͤrekiſcher Sprache / gab auch

ferner zu verſtehen / daß ſie die Schweſter des Hol⸗
laͤndiſchen Abgeſandten waͤre / welcher neben dem

Engliſchen Abgeſandten den Friedens⸗Tractaten
beygewohnet / und ihr Vater funffzehen Jahr die

Ehre gehabt haͤtte an des Sultans Mahomeds / ih⸗
res verſtorbenen Gemahls Hofe zu reſidiren / in⸗

gleichen daß ihr Ehe⸗Mann das Gluͤcke haͤtte in

dem Gebiehte des groſſen Herrn das Conſulat von

Ihr . Hochmoͤg .zu Smirna zu fuͤhren. Die Valide

ſchoͤpffete auß dieſen vielen particularitaͤten ein ſon⸗
derbahres Vergnuͤgen / und lies ſich bey einer halben
Stunden lang mit Ihr in allerhand andere Ge⸗

ſpraͤche ein / mit groſſer Verwunderung / daß ein

frembdes Frauen⸗Zimmer die Tuͤrckiſche Sprache
ſo wohl und fertig reden koͤnte/ gab Ihr auch zu ver

ſtehen/ daß ſie verhoffte / ſie in dem deraglio oͤffters
zu ſprechen / und verehrte ihr bey dem Abſchied zwey

koſtbare bordirte Schnupftuͤcher / in derer einem

oO . Tuͤrckiſche Ducaten gewunden waren / ließ
alch dem Kutſcher und Knechten durch ihrer Ver⸗

ſchnittenen einem 50 . Loͤben⸗Thaler in kleiner

Muͤntze außzahlen ; nahm darauf mit Neigung des

Haupts Abſchied / beugete ſich auch im Fortfahren
noch halb auß der Caroſſe gegen Ihr herauß . Die⸗

ſer folgete die Sultanin Favorite , welche gleichfalls
ihre Caroſſe ein wenig hieß ſtille halten / das Fenſter
oͤffnete/ und die Fr. Hochepied mit ſehr obligean⸗
ten Worten anredte und gruͤſte: Hierauf kam der aͤlte⸗

ſte Ottomaniſche Printz in der dritten Caroſſe/ ſoIhr
auch gezeiget worden / und nach Ihm unterſchiede⸗
ne koͤſtlicheverguͤldete Caroſſen mit Frauen⸗Zimmer /
ſo zu dem Seraglio gehoͤrig. Endlich kam der Ja⸗
nitzaren Aga an der Frau Hochepied Caroſſe hin⸗
an geritten / gratulirte Ihr wegen der Ehre / ſo ſie
von des Kaͤyſers Mutter empfangen / und erſuchte
ſie zu deſto mehrem Relpect , daß ſie mit ihrer Ca⸗
roſſe und Comitat vor ihm herfahren / und dem Ho⸗
fe folgen moͤchte/ ſo auch von ihr geſchehen / und

hat er darauf mit ſeiner Milizz und dem Reſt des

Hof⸗Geſindes den Train beſchloſſen .

nitzſcharen mit etlichen Baſſen beordert nach Ara -

bien zugehen / umb die noch immer tumultairen⸗
de Araber zu daͤmpfen . Es war auch der Baſſa
von Aleppo den ro . April mit einem ſtarcken La⸗

ger außgezogen / ſie aufzuſuchen / die aber ſich als

fte Nachricht davon bekommen / ins Gebuͤrge retiri⸗

ret / mit Hinterlaſſung uͤber 200 . der Ihrigen / nebſt
ihrem Commendanten / welche von den Tuͤrcken

lebendig geſpiſſet / der ommandant aber auf gluͤen⸗
de Aſche geſetzet und verbrannt worden : Hierauff
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1699 . nach Aleppo retiriren muͤſſen / verwuͤſteten alles

mit Feuer und Schwerdt / ihrer Mit⸗Bruͤder und

Commendanten Todzu raͤchen / dergeſtalt / daß man

zu Aleppo ſelbſt in Furcht gerathen / von ihnen an⸗
gegriffen zu werden / und derowegen nach Conſtan⸗
tinopel utnb Huͤlffe geſchickt / von dar auch r500ο .

Janitſcharen und 4000 . Spahi / unter dem Com -

mando des Baſſa von Natolienangekommen / und

theils nach Bagdet geſandt worden / in welcher Ge⸗
gend ſie alles gepluͤndert/ undden Baſſa indie Flucht
gebracht / umb alſo dieſe Raͤuber / welche alle Zu⸗
gaͤnge in das Gebuͤtge beſetzt hielten / anzugreiffen /
wie ſie dann derer im Monat Auguſto abermahl
bey 600 . getöͤdtet/ auch ſo viel gefangen und geſpieſ⸗
ſet haben/ ſie aber dannoch nicht daͤmpffen koͤnnen/
nach demmahl ſich dieſelbe mit viel tauſenden verſtaͤr⸗
cket .

Zwiſchen dem Koͤnige oder Kaͤyſer von China /
und einem Tartariſ . Printzen / Koͤnig von Elouth ,

war in dem naͤchſt⸗vergangenen Jahre 1696 . ein

kurtzet Krieg vorgegangen / wovon die Nachrichten
in gegenwaͤrtigem Jahre eingelauffen / dieſes In⸗
halts : Es waͤre das Land Klouth in der Tarta⸗

rey / auff 300 . Meilen Nord⸗Weſten werts von

Veking gelegen / der Printz oder Koͤntg von dieſem
Elouth , davon hier zu melden iſt / hieſſe Caldan ,

und haͤtte ſich bey dem Groſſen Lamma von Baran⸗

tola in der Tartarey / als welchen bekanntlichvie⸗

le Tartariſche Fuͤrſten/ als das Oberhaupt in ihren
Religions⸗Sachen verehren / auffgehalten / nachdem
aber der damahlige Koͤnig von Elouth , ſein Bru⸗

Beſchreibung Africaniſch.

langet . Der Caldan aber haͤtte ſich Suͤdenwerts
zuruͤcke gezogen / waͤre aber doch von der Armee aus

Chenſi , wiewohl ſelbige damahls noch ermuͤdet/ er⸗

reichet / und auffs Haupt geſchlagen / etliche 1000 .
Mann getoͤdtet / 0οο . Mann und Frauen ge⸗

fangen genommen / und 7ooοο Schaaffe , 6000.
Stuͤck Rindvieh / 4000 . Cameele und 4000, Pfer—
de erbeutet worden / der Uberreſt der Armee haͤtke
ſich zerſtreuet / und der Caldan ſelbſt kaum mit 40.
Mann ſich in das Gebuͤrge retiriret . Der Koͤnig
von Jarcan, ſo 14 . Jahr gefangen gehalten worden

waͤre bey dieſer Gelegenheit enkommen /und haͤtte
ſich dem Kaͤyſer zu den Fuͤſſen geworffen / der ihn
mit einer ſtarcken Eſcorte wieder in ſein Land ein /

geſezet: Und waͤre darauff der Kaͤyſer mit Tri⸗
umph wieder zuruͤcke nach Pekine gekommen .

Was es ſonſten wegen der Neu⸗Bekehrten in mußzeli
dem Koͤnigreich China zwiſchen den Dominicanern keitwlan
und P . P . der Societaͤt JEſu vor Mißhelligktiten unm

do ,
inicguern]

gegeben / und wie dieſelbe bey dem Paͤbſtlichen Ho und Jſul⸗

ſe vorgetragen worden / davon iſt in den Paͤbſtliefe.
chen Geſchichten gedacht worden / und wird in den

Geſchichten des folgenden Jahres davon noch weiter

Meldung geſchehen .
In der Herrſchafft Tunis war zu Ende des vo/ Keroln .

rigen Jahres eine merckwuůͤrdige / wiewohl ohne ſontio in der

derbahres Blutvergieſſen geſchehene KevolutionfPcheft
Tunis.

vorgegangen . Es hatte ſich der daſelbſtige Bey Ku⸗

madan vor etwa drey Jahren der Ober⸗Herrſchafft
dieſes Orts / als welche unter dem Namen von

Bey verſtanden wird / an ſtatt ſeines damahls ver⸗

der / geſtorben / haͤtte er ſich von dar weg begeben /

und das Land Elouth , als rechtmaͤſſiger Erbe und

Nachfolger ſeines Bruders / in Beſiß genommen :
Und weil er ein tapfferer und gluͤcklicher Herr ge⸗

weſen / ſo haͤtte er den Koͤnig von Jarcan uͤberwun⸗

den / auch der Lande Camul und Turfan , We⸗

ſtenwerts der Chineſiſchen Provintz Chenli , und

wodurch die Kauffleute von damarcanda , ſo in Chi⸗
na handeln / reyſen muͤſſen / ſich bemaͤchtiget. Die⸗

ſes alles haͤtte ihn ſo hochmuͤthig gemachet / daß er

ſich im Jahr 1695 . der Tartarey / ſo dem Kaͤyſer
von China zugehoͤrig / und in welcher ſichdieſer da⸗
mahls mit der Jagt ergoͤtzet/ genaͤhert/ auch ande⸗

re Printzen erſuchet mit ihm zuſammen zu treten /

und einen Krieg wider China anzufangen . Der

Kaͤyſer haͤtte aber davon Nachricht erhalten /

und den Schluß gefaſſet ihm vorzukommen : Haͤt⸗
te alſo vier Monat lang darzu Anſtalt gemachet /
auch 300 . kleine Feld⸗Stuͤcken gieſſen laſſen / und

waͤre darauff den 16 . April . 1696 . in Begleitung
vier von ſeinen Soͤhnen / mit 20000 . Mann auff⸗

gebrochen / haͤtte auch eine Armee aus der Oſt⸗Tar⸗

tarey / und die dritte aus der Provintz Ohenſi ,

Nordenwerts auff ihn anruͤcken laſſen / und ihn al⸗

ſo bey dem Fluß Kerlon 200 . Meilen Nordenwerts

von Peking , an allen Seiten umbringet ; Anbey
die Moſcowiter von Sclan ſa und Nipchou erſu —

chet / gedachtem Caldan keine Ketirade zu ver⸗

ſtatten ; Jedoch auch groſſe Arbeit gefunden / durch
amo zu kommen / nach⸗die ſandige Wuͤſte von

demmahl dieſelbe eben mit einer groſſen Menge
Schnees bedecket geweſen / wobey er auch viel Pfer⸗
de und Bagege verlohren : Und waͤre endlich nach
zwey Monaten bey gemeldtem Fluß Kerlon ange⸗

ſtorbenen Bruders Italy , unter dem Vorwand der

Minderjaͤhrigkeit ſeines jungen Vettern Murath ,

des Italy Sohns / angenommen ; Ulmb dieſelbe aber

zubehalten / hatte er gedachten ſeinen Vetter blen⸗

den / und in einem Caſteel auffm Lande verwah⸗
ren laſſen : Die jenige aber / ſo dieſe Grauſamkei
verrichten ſollen / hatten dieſen Befehl an dem un⸗

ſchuldigen jungen Herrn nicht gaͤntzlich vollzogen/
ſondern ihm ein Auge gelaſſen / wobeyer ſich doch ſo

bezeiget / daß der jenige ſo ihm zur Auffſicht beygefüͤ⸗
get war / es nicht vermercket / ſondern ihn allezeit

vor blind gehalten . Dieſer nun nahm nach Ablauff et⸗

licher Zeiten der Gelegenheit wahr / und brachte etliche

Soldaten von der daſelbſtigen Wache aufſeine Seite /

die er auch beredete / daß ſie den von ſeinem unge —

rechten Vetter ihm vorgeſetzten Auffſeher umbrin⸗

gen ſollten / ſo auch geſchehen : Als er ſich nun der⸗

geſtalt in Freyheit befande / fluͤchtete er zu einem Vol⸗

cke unter den Berg Mooren mit ſolchem Ellect ,

daß ſie die Gewehre vor ihn ergriffen / ließ auch mitt⸗

ler Weile etliche Brieffe in dem Lager ſeines Vet⸗

ters / des Kumadan , unter der Militz außſtreuen /
welche dieſelbe mit ſolcher Begierde auffgenommen /
daß ſie mit einem mahle den Kumadan verlaſſen /
und dieſer ſich genoͤthiget befunden nach der Seezů

fliehen / ward aber bald gefangen genommen / und

den 18 . 8. Mart . enthauptet / der Kopff auff einer

Pique in der Stadt herum getragen / der junge
Printz Murath hergegen in ſeine vaͤtterliche Wuͤr⸗

de eingeſetzet / und zu einem Bey oder Oberhaupt die⸗
ſer Regierung angenommen . Dieſes alles iſt in ſo

kurtzer Zeit / und mit ſo wenigem Tumult geſchehen/
daß die Handlungen mit den außwaͤrtigen Nationen

dadurch nicht im geringſten beunruhiget worden .

Herge .
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ergegen hat der Engliſche Admtral Aylmer, wel⸗

1 0 ſich mit 17 . Kriegsſchiffen in der

Mittellaͤndiſchen See auffgehalten / die Tractaten
der Engliſchen Nation mit der Regierung von Lu

nis erneuert / wobey der jetzt gemeldte Bey ſich ſo ver⸗

traulich bezeiget / daß er ſich bey 4 . Stunden auff

des Admirals Schiffe auffgehalten / und da ihm zu

Ehren bey viertauſend Schuͤſſe geſchehen/ ſo vergnü⸗

get daruͤber worden / daß / ſo bald er wieder zu Lande
gekommen / er den Zoll von den Waaren / ſo kuͤnff⸗

tig aus England nach Tunis moͤchten gebracht/ oder
unter Engliſchen Flaggen von Lunis abgefuͤhret wer⸗

den / biß auff drey vom Hundert vermindert .

Eine gleichmaͤſſige Erneuerung der Tractaten hat
auch gedachter Admiral nachmals mit denen von

Tripoli gepflogen / worinn unter andern beſchloſſen
worden/ daß hinkuͤnfftig bey ſolennen Feſttagen oder

andern oͤffentlichen Gelegenheiten der Frannoͤſiſche
Conſul nicht ehender ſolte vor den Bey gelaſſen wer⸗

den / als nach dem Engliſchen Conſul , alldieweil Se .

Maj . von Groß⸗Britannien der erſte Chriſtliche Koͤ⸗

nig geweſen/ ſo mit der Regierung Frieden gemacht :
Daß auch / weil die Regierung ſich durch einen Tra⸗

ctat mit Franckreich verbunden / die Frantzoͤſiſche
Flagge mit 25 . Schuͤſſen zu begruͤſſen/ derEngliſche
Admiral mit 27 . ſolte beehret werden ; Und ferner/
daß der Zoll von den Engliſchen Waaren / ſo nach
Tripoli hinein / oder von dar heraus gefuͤhret
wuͤrden / von fuͤnffen biß auff drey vermindert

ſolte werden . Ob auch wol die Frantzoſen hin und

wieder unter dem Gebiet des Tuͤrckiſchen Kaͤyſers
prætenditten / die Pat ronen der frembden Kauff⸗
leute zu ſeyn / ſo keinen Conſulem haͤtten/ ſo ſolte
doch den jenigen / ſo nach Tripoli kaͤmen/ frey ſte⸗
hen / ſich unter den Engliſchen Schutz zu begeben/
oder auch von dem Frantzoͤſiſchen Conlul abzutret /
ten / nachdem es ihnen belieben wuͤrde.

Die langwierige Belagerung von Ceuta ward

noch immer continuiret / und waren im Februario

dieſes Jahrs etliche oo . Mann und 15 . Schiffe
mit allerhand Nothwendigkeiten darinn angelanget .
Es war auch zwar im Vorſchlag geweſen / mit einem

ſtarcken Succurs den Feind auff einmal davon zu

treiben / weil aber der Spaniſche Eſtat ſich noch nicht

gnugſam von dem vorigen Kriege erholet hatte / ſo
ward vor beſſer gehalten / die Belaͤgerte von Zeit zu

Zeit zu verſtaͤreken/ und alſo hierdurch den Feind ſo
abzumatten / daß er endlich von ſelbſten wuͤrde abzie⸗

hen muͤſſen. Inzwiſchen haben die Belaͤgerte zu An⸗

fang dieſes Jahrs etliche Minen ſpringen laſſen / und
dadurch nicht allein des Feinds ſeine ruiniret / ſon⸗
dern ſich auch eine Ebene eroͤffnet / umb neue De⸗

fenſions - Wercke vor dem Graben anzulegen / und

weil der Feind einen Stillſtand und Paßport vor

den Guardian der Franciſcaner zu Mequinetꝰ ſuch⸗
te / umb durch denſelben einen Briff vom Muley
Iſmael Koͤnig von Marocco an den Koͤnig in Spa⸗
nien zu ſenden/ ſo hat man ſelbigen mit 8. Sclaven /
davon ſechſe dem Koͤnig / die andere zwey dem Gra⸗

fen von Benevento und Hertzog von Iufantado ſol⸗
ten verehret werden / in Ceuta eingelaſſen / und einen

Paß ertheilet ; Er langte auch zu Madrit im Mo⸗

nat Martii an / uͤberreichte die Brieffe / und kehrte

U

wolte dahero ein Bergleich gemuthmaſſet werden 1599 .
umb ſo viel mehr/ weil bey deſſen Zuruͤckkunfft 200 .
Mohren zu Pferde / welche auff ihn gewartet / ihn
alſobald nach ihrem General begleitet / und wegen

ſeiner Ankunfft groſſe Freude verſpuͤren laſſen / wo⸗
von ſich aber kein Erfolg gefunden . Inzwiſchen
ſeynd die Belagerte den 1. Maſi ſt . n. mit 1500 .

Mann verſtaͤrcket worden / die auch darauff den 6 .

Maji gegen uͤber der Ecken der Baſtion von 5. Vaul,
von welcher Seiten die Barbarn am meiſten auff
ihre Arbeiter gefeuert / einen Ofen mit gutem kffect

ſpringen laſſen / wodurch viele Mohren in die Lufft

geſprengt / und ein Theil von ihrer Actaque ruintret

worden . Den 22 , 12 . machten die Mohren einen

Ofen zwiſchen St . Peters und Pauls Bollwerck /
allwo die Belagerten an ihren Auſſenwercken arbei⸗

teten / und lieſſen ſelbigen folgenden Tages / jedoch
ohne Verluſt / ſpringen / und attaquirten zugleich die

Spaniſche Arbeiter / wurden aber durch die Hand⸗
Granaten und Stuͤcke mit groſſem Verluſt / wie auch

hernach/ als ſie ſuchten mit Schiffen unter falſchen
Flaggen in den Hafen zu kommen / tapffer zuruͤcke

getrieben ; Hergegen lieſſen den 1. Jun . ſt . n . die

Belaͤgerte einen Ofen ſpringen / wodurch die feind⸗
liche Wercke ziemlich ruiniret worden . Den 3 . Jun .

geſchahe ein Ausfall / wobey 30 . Mohren geblieben/
vlele verwundet / und ihre Wercke geſchleiffet / von

den Spaniſchen aber nur 2. Granadirer getoͤdtet/
und etliche bleſſirt wurden / und gab es in den folgen⸗
den Tagen auch zuweilen kleine Kenconttes . Den

4 . Jul . ſt . n . kam mit einer Spaniſchen Galee eine

Compagnie von 62 . Mann an von dem Regiment
S. Jean . Den 7 . Juſ . empfieng der Gouverneui

Marquis de Villaderias einen Brieff von dem

commandirendenGeneral der Mohren / Alcaide , wo⸗
durch er wiſſen ließ / daß der Koͤnig von Matocco

die Famille des Capitains Den Antonio Lopes
und 40 . Chriſtliche Sclaven / ſo zu Larache gefan⸗
gen gelegen / loß gelaſſen / welche in ihrem Lager an⸗

gekommen waͤren/ die er aber noch nicht uͤberlieffern
loͤnte / weib obgedachter Gardian von Mequinez , wel⸗

cher denſelben die Freyheit zuwege gebracht / noch ande⸗

dere wichtige Sachen ihnen vorzubringen haͤtte. Den

25 . 16. Jol . als am Tage § Jacobi , der Spanier
Patron , lieſſen die Belaͤgerte einen Ofen / darinnen
4 . Centner Pulver gelegen ſpringen / und thaͤten
zugleich einen ſtarcken Ausfall / trieben die Mohren
aus einem ihrer beſten Poſten / dieSchlangen⸗Zunge
genannt / und noch etlichen andern / und ſetzten ſich
feſt darinn / verlohren dabey 500 . die Mohren aber

700. Mann / worauff den folgenden Tag ein Still⸗

ſtand zu Begrabung der Todten gemacht worden .

Den 29 . 19 . Jul . bekamen die Belagerte ein feind⸗
liches Fahrzeug mit 600. Centnern Meel. Den 22 .

12 . Aug . kam ein Succurs von 96 . Italiaͤnern
und 2. Compagnien vom Regiment de Jcan und

von Murcia in Ceuta an ; dieſen folgte im Octobr

noch eine Compagnie von 67 . Mann vom Murci -

ſchen Regiment ſamt einiger Proviſion . Immit /
telſt wurden vorgedachte gefangene Chriſten / 46. an

der Zahl / vom Koͤnig in Marocco an den Koͤnig in

Spanien mit den Pater Johann von der Mutter
Gottes / zur Vergeltung des von Sr . Cathol . Maj .
ihm gethanen Geſchencks / uͤberſandt / welche den 4 .

mit einer Antwort im Monat Majo zuruͤcke / und Sept . in Madrit angelanget .

Von
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Pater Co - E
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co an die Herren Staaten der vereinigten Nieder⸗

flande/ lngleichem an den Koͤntgl. Frantzoͤſiſchen Hof /
und derſelben an dieſem Hofe ſchlechten Ausgang / iſt
in den vorhergehenden Niederlaͤndiſchen und Fran,
oͤfiſchen Geſchichten mit mehrerm gedacht worden .

Als auch bißher gedachter Koͤnig von Marocco

bey debensſtraffe verbotten / derGarnilon in der Ve⸗

ſtung Oran kein Getreide zuzubringen / und aber

dieſelbe durch eine Anzahl Reuter verfolgen / die ſich

SEr Pater Coronelli ein Auguſtiner und

Hiiſtoriogtaphus der Signorie Venetien /

Shat zu Ancona gewiſſe Lederne Pulverſaͤcke/
inventiret / ſo im Feuer und Waſſer unverſehret
blieben / hat auch verſichert / daß wann der Donner

gleich in einen mit ſolchen Saͤcken gefuͤlten Pulver⸗
Thurn ſchluͤge / dannoch nicht mehr als der eine

Sack / darein er geſchlagen / wuͤrde entzundet werden /

die andern alle gut und gantz bleiben . Er hat auch
eine Probe von einem ſolchen Sack nach Baſel ge⸗

ſchickt / in welchen man 15 . Pfund Pulver geſchuͤt⸗
tet / ihn hernach in eine groſſe Menge Pulver ge⸗

leget/ ſelbiges mit einem Faſſe bedecket / und hernach
durch ein Lauf⸗Feuer anzuͤnden laſſen / worauf ein

Schlag wie von einer halben Carthaune geſchehen /

und der Sack in die Lufft geflohen / und auf viertzig
Schritte davon in einen Graben gefallen / aber ſampt
dem Pulver unverſehrt geblieben . Man hat ihn her⸗

Beſchreibung

ſteel S. andres aus denen mit lauter Muſqueten /

nichts deſto weniger eine Parthey Mohren ſolches dieſer zweyſtuͤndigen Kction ohngefaͤhr40. geblieben/
hinein zu bringen begriffen war / ſo ließ der Koͤnig weßwegen der Gouverneur das Le Deum des an⸗

Sonderbahre Begebenheiten .

Sonderbahre
Von den Geſandtſchafften des Konigs in Maroc - ſaber fechtende unter das GeſchüͤtzderStadt retirir Tcd.

ten / und weil der Gouverneur merckte / daß ſie zu

ſchwach waͤren/ ſo ſchickte er ihnen von den Seini⸗

gen Succurs zu / ſo daß ſie ſich insgeſamt gluͤcklich
biß unter die Stuͤcke gezogen / da inzwiſchen vom Ca⸗

Kugeln geladenen Stuͤcken die Feinde ſo bewillkom /gelng kom⸗

met worden / daß ihr Commandeur und wol 600 ,

Gemeine getoͤdtet worden / da Chriſtlicher Seits in

dern Tages ſingen laſſen.

von 600. Pfund / ſo lange er lebete / ertheilet worden /

jedoch unter eidlicher Zuſage / ſolches niemand / als

ſeinem Herrn / Sr . Churfl . Durchl zu Pfalz /wann

er wieder in ſein Land kaͤme zu offenbahren .
William Jey ein junger Menſch von 24 . Jah⸗Prob e

ren / buͤrtig von Kent / ſo wegen ſeiner ungemelnen ei
Staͤrcke den Namen eines Engliſchen Simſons be⸗

kommen / erwieß vor Sr . Koͤn. Maj . von Groß⸗Bri⸗
tannien zu Kenſington folgende Probe davon : 1.

Hub er ein Stuͤck Bley von 2014 . Pfund von der

Erde auf : 2. Band er einen Strick mitten umb

ſeinen Leib / und jagte ein Pferd daran fort/ ſo ihn

doch nicht von der Stelle ziehen konnte : 3. Band

er ſelben Strick von drittehalb Zoll dick an ztwey Pfaͤ⸗
le und riß ihn entzwey . In Holland / allwoer nach⸗
gehends ſich umb Geld ſehen laſſen / iſt noch dieſes
dazu gekommen . 4 . Daß er gegen ſechszehen Per⸗

ſonen gezogen . F. Hat er ein im Schlamm oder in

Probſt
IBlanc

ermord

nach ins Waſſer geworffen / und eine viertel Stun⸗eine andere Grube geſunckenes Pferd wieder herauß
de darin liegen laſſen / das Pulver aber hernach we⸗ gezogen, 6 . Seßzte er ſich auf einem Stuhl mit erha⸗
der naß noch feuchte gefunden : Jedoch ward ein an⸗benen Fuͤſſen einige Schrittfort : 7. Trunck er auß ei⸗

der von dieſen Saͤcken in einen Moͤrſel mit 1 5. Pf . nem auf der Ferſe ſeines Fuſſes ſtehenden Glaſe / in/
Pulver angefuͤllet geladen / welcher die Probe nicht deſſen er auf dem andern Juß geſtanden .

außhalten koͤnnen/ ſondern in derLufft zerſ ' rungen ] : Zu Fontenay le Comte in Nieder Poic

Ein ander hergegen / ſo auch in denſelben Moͤrſel ge⸗ hielt Monſ . Godet Major ſelbigen Orts eine N

laden worden / hat die Probe außgehalten . Inglei⸗ſammlung / darin die Obrigkeit und vo

chen ward es mit demjenigen / welcher ſchon zuvor in Buͤrger der Stadt / nebſt vielen andern / auch Y

dem Feuer und Waſſer die Probe ausgehalten / inſche / gegenwaͤrtigwaren / umbihnen des Koͤnigs Ve⸗
gedachtem Moͤrſel nochmals verſuchet / ſo auch die⸗claration vom 13 . Dec . voriges Jahres vorzuhal

ſelbe außgeſtanden / und hat man demnach davor ge⸗ten / daß nemlich der Koͤnig deßwegen Irtedenge
halten / daß die Sache richtig / aber der Vorſchrifft macht / damit er das Reunions · Werck in der Re⸗

des L. Coronell : genau muͤſte nachgelebet werden . ligion vollfuͤhren/ und ſeine Unterthanen in den
Es war ſonſten dieſer Pater Anno 1696 . mit den Schoß der Roͤmiſchen Kirche bringen moͤchte . 70
Venetianiſchen Geſandten zu London geweſen / hat nun beſagter Major die Verſammlung mit groſſem
auch den Ruhm gehabt/ daß er dieſer Invention hal⸗ Ernſt ermahnete / ſich uͤber dieſe Declaration zu
ber keine ſonderliche Verehrung verlangete / ſondern freuen / und dabey verſicherte / daß dleſe Freude die
lieſſe ſich mit der Ehre vergnuͤgen/ daß er dieſe nuͤtz Daͤmpfung der Ketzerey des verfluchten Calvini be⸗

liche Erfindung zu Stande gebracht . foͤrdern wuͤrde / zerbrachen 2. Balcken / welche den darbert⸗

e Ingleichen ward von einem Chur⸗Pfaͤltziſchen Saal unterhielten / wodurch mehr als ꝛ00 , Perſo⸗!
EIbun eineOber⸗Lieutenant von der Artiglerie , der ſonſten nen in das untere Gemach gefallen / und beſchaͤdt⸗an adre

ule wegen ſeiner ruͤhmlichen Wiſſenſchafft in get worden / daß nicht gnug Wund⸗Aerzte verhan⸗
10 zun

ſcht vonje cken bekannt geweſen/ berichtet/ daß er zu Ende die⸗lden waren / ſie zu verbinden/ und muſten unter an⸗ ſdeh
derman kan ſes Jahres einegewiſſe Art Schieß⸗Pulver zum ge⸗ dern der Præſident der Schazungs⸗Herren⸗ Mr .

in drund meinen Gebrauchverfertiget / welches nicht / als nur de Ia Jouiſiere , nebſt zwey Jacobiter⸗Muͤnchen/
mit einer gewiſſen Lunte von ſeiner Invention koͤn⸗an ihren Wunden ſterben .

Ein Se
ſcretar
vomG
Teckels

ſwegen !
gehabte
Berraͤl

ſeepgev
Itheilet .
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gebracht Mada
werden . Tique1 in Brand geſtecket werden : Daß er auch in Von der Stadt TLorne in Lapland war eine Ke. 1 Wil

Januario des Jahres 1700 . dieſes Geheimnůß dem lation an den Herrn Grafen Douglas , Lands⸗Höf, aenanute ſhrens

Duc de Maine wwiſſen laſſen / und waͤren ihtn da⸗ ding ſelbiger Provintz / geſandt / daß eine ungemelne Jzu . oole
vor 20000 . Cronen gezahlet / und darzu der RitterMenge heßlicher Ratzen / ſo man dort Zobel Mäͤuſe Fboue
Orden von § . Louis , nebſt einer jaͤhrlichen Penſion nennet / Trouppen⸗ weiſe / in unzehlbahrenTauſen⸗ ö
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ſolches Land

Anentſaͤhe ſich dieſes Titels ſo gerne einmal /

Mie des ungerechten Blutvergieſſens und an⸗

derer Grauſamkeiten / ſo ſich offtmahls bey
den Kriegslaͤuffteneraͤugen ; wellaberkein Jahr iſt /
da es an dergleichen Apottematibus oder Geſchwaͤ⸗
ren der menſchlichen Societaͤt / eben wie an andern

Unfaͤllen der Natur fehlet / und die Goͤttliche Ra⸗
che in dieſem Jahre inſonderheit eine gantze Ban⸗
de böͤſer Buben / eben wie vor etlichen Jahren die

Schwartzmacher in den Niederlanden / zur Straf⸗

fe relff gemachet / ſo hat man ſich umb ſo viel we⸗
niger der Erzehlung davon entbrechen koͤnnen. Wir

wollen aber vorher etliche zwar auch ſchwere Exem⸗

pel/ jedoch nicht ſo weitlaͤufftigen Belangs anher
ſetzen / und dann zu den groͤſſern und recht entſetzli⸗
chen Stuͤcken ſchreiten .

Solchem nach nun iſt in der Nacht zwiſchen den

18 . 9 . 19 . 9 . Januar , ein Capitular des Stiffts
Fulda / und Probſt zu Blanckenau / Kmilianus

von Rindheim / buͤrtig aus Schwaben / auff ſeinem
Gute zu Blanckenau im Bette ermordetgefunden /

ſo daß ihm das Brod⸗Meſſer noch in dem Hertzen
geſtecket / Kiſten und Kaſten aber offen und leer

gefunden : Der Moͤrder aber war ſein Nachbar mit

ſeinen Soͤhnen/ und hatte nach vollbrachtem Mord

ſeine Schuhe ſtehen laſſen ; da nun die Leute des

Morgens ins Hauß kamen / war auch des Thaͤters
Toͤchterlein dabey / welches bey derer Erblickung
ſagte : Da ſtehen ja meines Vaters Schuhe . Wor⸗
auff er alſofort eingezogen / und nachgehends geraͤ⸗
dert worden / jedoch enttyiſchete ſein aͤltiſter Sohn .
Des entleibten Coͤrper aber ward den 28. darauff zu

Fulda beerdiget .
Von der ungerechten Execution des Mr . de

Gouliers des Ferrieres zu Mante , und der dar⸗

auff erfolgeten Straffe / iſt in den Frantzoͤſiſchen
Geſchichten weitlaͤufftig gehandelt worden .

Zu Clauſenburg in Siebenbuͤrgen hatte ein Se⸗

eretatius des Grafen von Teloͤlt / ſo bey 6. Jah⸗
ren allda gefangen geſeſſen / einige Unter⸗Officierer
und Soldaten von dem Paciſchen Regiment / mit

Gelde und Wein beſtochen / des Vorhabens / nicht
nur ſeine Freyheit zu erlangen / ſondern alle getreue
Kaͤyſerl. Officierer und Soldaten zu uͤberfallen/ und

ſich alſo Meiſter der Stadt zu machen . Es ward

aber dieſer Anſchlag entdecket / und wurden daher
zwey Corporals und ein Muſquetirer / als Urhe⸗

OſtennachSůd⸗Weſten durchſ werden / und auß den Anmerckungen der vorigen
auf eine wunderliche Art Palliret waͤ' Zeiten vermuthet / daß es Vorbohten kuͤnfftiger Krie⸗

hat ſie vor die Creaturen gehalten/ ſoſ ge waͤren .

daſelbſt Lemming und Mures Norwegici genannt

Schand⸗ und Laſter⸗Thaten.
wundet / wovon er ſich jedoch wieder erholet . Ihr
Mann hatte zwar ſehr vor ſie gebeten / aber nichts
erhalten koͤnnen / und hat ſie des Todes Urtheil mit

groſſer Standhafftigkeit angenommen / auch das

Cbavot unter Begleitung von 200 . Schuͤtzen be⸗

treten / allwo ſie doch elendiglich und mit ſieben Hie⸗
ben zum Tode gebracht worden . Der Leichnam
ward in einer Trauer⸗Caroſſe von vier Pferden ge⸗
zogen / unter gleichmaͤſſiger Begleitung der Schuͤ .
tzen nach ihrer Pfarr⸗Kirche von 8 . Sulpice ge⸗
bracht / und daſelbſt begraben . Die Menge der Zu⸗
ſchauer bey dieſer kxecution ware ſo groß / daß
man vor ein Fenſter achtbiß zehen Piſtolen gegeben ;
Es ſeynd auch unterſchledene dabey erdruckt und ver⸗
wundet worden / von ihren Guͤtern wurden threm
Mann rooοοο . Pfund vor ſich und thre Kinder
gelaſſen / das andere aber dem Koͤnigl. Eiſco zuge⸗
eignet .

Eine andere Frantoͤſiſche Frauens⸗Perſon / Ma -

auff Verleitung eines Baarfuͤſſer Muͤnchs zu Va⸗

logne , allerhand Betruͤgerey/ Gottloſigkeit und of
fentliches Aergernüß getrieben / und als ſie deßwe⸗
gen von dem Richter zu Valogne condemniret
worden / andas Parlement zu Pariß appelliretz
welches aber das erſte Urtheil noch mehr geſchaͤrffet/
und muſte ſie vor der Haupt⸗Kirche Buſſe thun /
mit den Worten vor der Stirne : Fauſſe Devote ,
falſche Heiltgin) uͤber dieſes ward ſie auff den Ecken
der vornehmſten Gaſſen / wie auch zu Sherbourg
und Valogne gegeiſſelt / die Zunge mit einem gluͤ⸗
enden Eiſen durchbohret / und auff ewig des Reichs
verwieſen .

In Friaul uͤberftel der Graf Girolamo della
Torre , oder von Thurn / ſeinen Bruder Sigismun⸗
do , ( ſo ſonſten beyde auß dem Venetianiſchen Ge⸗
biete banniſiret waren ) in ſeinem Schloß Villaal -
ta , bey NachtZeit / mit einem Trouppen bewaff⸗
neter Maͤnner / wobey nach einem dreyſtuͤndigem
Gefechte und Muſqueten⸗Schuͤſſen / von Seiten
des Girolamo f5̃. Soldaten / darunter der Graff
Carrara getodtet und 12 . verwundet / von Sigis⸗
mundi Parthey aber nur einer todt / und 2. bleſ⸗
üirt / hingegen der Graf ſelbſt toͤdtlich verwundet
worden / daß er kurtz darauff verſtorben : Seine
Gemahlin bekam gleichfalls einen / doch nichtgefaͤhr
lichen / Schuß in den Arm .

ber / gehangen ; andere von der Bande , ſo an der

Sache mit Theil gehabt / geſpteſſet ; einige Buͤrger
enthauptet / und der gemeldete Seoretarius lebendig
geviertheilet .

Den 19 . Jun . ward zu Pariß auff dem Platz à
dame Liquet , enthauptet / welche ſchon vier Jahr
vorgehabt ihren Mann umbringen zu laſſen / auch
drey gewaffnete Maͤnner beſtellet / die ihm den 1r .
April . als er des Abends an ſeiner Haußthuͤre ge⸗

ſeſſen angefallen / und fuͤnff mahl gefaͤhrlich ver⸗

Ihcatti Europæt XV . Theil .

Zu Dorſten in dem Biſchoffthum Muͤnſter / ward
im Monat Novembr . einer / Frantz Wachtmann
genannt /eingezogen / welcher zwey ſeiner eigenen
Kinder ermordet / deren eines er von der Mutter
Bruſt auff dem H. Chriſttag abgeriſſen / und das

andere bald nach der Geburt genommen / wie Huͤ⸗
ner⸗Fleiſch gekocht und gegeſſen . Bald hernach hat
er einen Paflagier von Kaͤyſerswerth in der Heil .
drey Koͤnige Nacht mit einer Art erſchlagen / ſel⸗
ben wie ein Schwein auffgehenckt / entweidet / die

Lunge und Leber herauß genommen / die Haut aber

Qꝗꝗ ſieden !

1699 .

Maria de
ria de la Bucaille , hatte unter verſtellter Heiligkeit / la Bucaille

wegenver⸗

Frommia⸗
keit gezůch⸗

Ein Bruder
uͤberfaͤllet
und toͤdtet
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Ein Vatter
bringt zwey
einer Kin⸗

der umb.
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ſieden laſſen / in Meynung daraus Schmaltz zu ma⸗

chen / ſo ihm aber nicht gelungen / und an ſtatt des

verhofften Nutzens daruͤber ertappt / gefaͤnglich nach

Muͤnſter gefuͤhrt/ und allda folgender geſtalt hinge⸗

richtet worden : Erſtlich ward er von dem Gefaͤng⸗

nuͤß biß auff den Gerichts⸗Platz / das Angeſicht zur

Erden gebunden / geſchleifft / allda ihm der Scharff⸗

richter etliche Stuͤcke Fleiſch mit gluͤenden Zangen
vom Leib geriſſen / ihn darauff ſtranguliret / und end⸗

lich auff ein Rad geleget .
Aber eine viel weitlaͤufftigere Execution war / wel⸗

che in der Hertzogl . Braunſchweigiſchen Kelidence

Zelle den 2 1. Mart . und 3. Junii dieſes Jahrs an

einer ganßen Bande von boͤſen Buben verrichtet

worden . Selbige hatten etliche Jahr her in dem

Ober⸗ und Nieder⸗Saͤchſiſchen Craiſe viel groſſe

Diebſtaͤle ſowol auff dem Landeals in den Staͤdten /
und ſo gar an den Kirchen und Gotteshaͤuſern ver⸗

uͤbet/ ſo daß maͤnniglich beſtuͤrtzet war / weil niemand

nicht wuſte / wie lange er des Seintgen wuͤrde maͤch⸗

tig bleiben / auch keine gnugſame Anzeigungen ſich

hervor thun wolten / hinter die Thaͤter zu kommen /
biß endlich der gerechte GOtt nicht laͤnger zuſehen/
ſondern nach veruͤbtem Diebſtal an der guͤldenen Ta⸗

fel zu Luͤneburg Gelegenheit gezeiget/ dieſe boͤdeMen⸗

ſchen in der Juſtitz Haͤnde zu bringen / womit es/ be⸗

ſage der hier von mit Hochfuͤrſtl. Genehmhaltung ab⸗

gefaſſeten und in oͤffentlichen Druck gebrachten
Acten / die man auffs kuͤrtzeſte hier excerpiren wol⸗

len / folgender maſſen hergegangen . Und zwar an⸗

faͤnglich ſeyn die Namen derſelben / wie ſie nach ein

ander entdecket und zur Straffe gezogen worden / ge⸗

weſen / zufoͤrderſt
NRicol . Liſt / ſo man auch den Doctor von

der Moſel geheiſſen / auch ſich ſelbſt vor einen von

Adel / Johann oder Heinrich Rudolff von der Mo⸗

ſel / nicht von dem beruͤhmten Fluſſe der Moſel / ſon⸗
dern von einem Dorffe Moſel / nahe bey ſeiner Ge⸗

burts⸗Stadt / und dem daſelbſt wohnenden und war⸗

hafftig ſo genannten Edelmann von Moſel / zu nen⸗

den ſchwartzen Nickel geheiſſen / und iſt ſelbi⸗

ger A. 1656 . zu Waldenburg einer Graͤfl. Schoͤn⸗

burgiſchen Stadt gebohren / und ſein Vater Hanß
Liſt ein Tageloͤhnerallda geweſen ; Er hat ein ferti⸗

ges Ingenium gehabt/ die Schule aber aus Armuth
verlaſſen muͤſſen/ und iſt an einen Graͤfl . Hof gekom⸗

men/ allwo er eiwas reiten gelernet/ alsbald aber ſei⸗

ne Zuneigung zum Stehlen in vielen Gelegenheiten
mercken laſſen . Iſt darauff in Brandenburgiſche

Kriegsdienſte gegangen / und hat der Action bey

Fehr⸗Bellin / auch einem Zuge nach Elſaß / und fer⸗
ner der Eroberung vor Ofen beygewohnet ; hat aber

hernach den Krieg quitiret / und Wirthſchafft zu

Ramsdorff zu treiben angefangen / anbey Paracelſi

Schrifften und andere Chymiſche Buͤcher geleſen/
Artzneyen daraus zu machen / und Recepten zu

ſchreiben gelernet / auch den Leuten zu Zeiten daraus

guten Rath gegeben / daher man ihn vor einen Do -

Cor gehalten / wiewol er den Titel nie ſelbſt gebrau⸗
chet / anderedeute haben ihm aber ſolchen gegeben . Je⸗

doch iſt er durch bzelegenheit ſeiner Wirthſchafft / und
weil er ſelbſt zur Dieberey geneiget geweſen / unter

die Spitzbuben gerathen / mit welchen er auch An⸗

fangs nach Mechelgruͤn gegangen / und der Frauen

Veſchreibung

nen gepfleget ; man hat ihn auch in dem Vogtlande

*

von Tettau 5000. Rthlr. geſtohlen / wovon er 1200 .

bekommen / welche ihm aber mehrentheils von den

Complicibus wieder geſtohlen/ oder ſonſten weg ge⸗
kommen ; Er ward auch ſelbſt wieder beſtohlen/ und
verließ alſo Ramsdorff / und gieng nach Beutha /all⸗
wo er in eine ungerathene Ehe verfallen / indem ſeine
Frau verthulich gelebet / und mit den Spizbuben
umbgegangen / welches Leben er ihm auch hernach/
weil es Geld braͤchte/ vollends mit gefallen laſſen/
und darauff von den Juden Schloͤſſerabzudrucken/
Schluͤſſel zu loͤthen/ und Schloͤſſer auffzumachen
gelernet / auch darinn ſo geſchwind und fertig wor⸗

den/ daß es nicht ohne Verwunderung koͤnnen ange⸗

ſehen werden ; und erzehlet der Autor dieſer Be⸗

ſchreibung / daß er noch den Tag vor ſeinem Tode da⸗

von ſelbſt eine Probe geſehen / da er auff Begehren
einer vornehmen Obrigkeitlichen Perſon / welche ihn/
den Autorem , mitgenommen / in Gegenwart der⸗

ſelben Perſon / des Autotis und des Lieutenants / der

die Wacht gehabt / die Ketten an Haͤnden und Fuͤſ
ſen in Geſchwindigkeit loß gemacht ; bey dem Schloß

an ſeinen Haͤndenhaͤtte er nur einen Bindfaden / und
bey dem groſſen Hehlenſchloß an ſeinen Fuͤſſen nur

einen kleinenPflock gebrauchet ; uͤber welche Ope.
ration , die doch ganzz natuͤrlich zugegangen / ſie faff
erſtaunen muͤſſen ; Und haͤtte man zwar viel Ge

ſchwaͤtze gehabt / als thaͤte er dergleichen Dinge durch

Zauberey und Mag iſche Kuͤnſte / allein er haͤtte von

ſolchen Dingen nichts gewuſt / und haͤtte die groͤſeſte
Heimlichkeit aller ſeiner Magie in ſeinem hurtigen
Verſtande und der Geſchicklichkeit ſeiner Haͤnde be⸗

ſtanden . Dieſes heilloſe Werck nun hat er etwan

5. Jahr getrieben / in dieſer wenigen Zeit aber durch

ſeine Handgriffe ſo viele Gotteshaͤuſer erbrochen/ und
Schaͤtze der Armen geraubet / auch ſonſten ſo viel den

te betruͤbet / als von andern dergleichen Art Men⸗

ſchen wol in vielen Jahren nicht geſchehen koͤnnen,

Jedoch hat er von allen dieſen vielen und wichtigen

Diebereyen wenig gehabt / und das Geraubte entwe⸗

der durch die Flucht bey der Nachjagt verlauffen muͤſt

ſen/ oder esiſt ihm daſſelbe / wie ſchon gedacht/ durch

andere Gaudiebe wieder geſtohlen / oder die Juden / an
die er das Geſtohlene verhandelt / haben ihn nach ih⸗
rer Gewonheit mercklich betrogen / und den meiſten

Vortheil davon gezogen / uͤber dero groſſe Tuͤcke/
Falſchheit und Verraͤtherey er offtmals ſelbſt gekla⸗

get . Was er auch dann noch behalten / ſolches hat

er / wie ſolche deute gemeiniglich pflegen / liederlich

durchgebracht . So bald er nun oberzehlter maſſen

unter die ſchnoͤde Geſellſchafft der Diebe ſich begeben/
zoz er zwar ſeiner neuen Prokelſion nach / mißbrauch⸗
te darinn ſeinen fertigen Verſtand / und weil er ſeine

Perſon wohl zu verſtellen wuſte / ſo ſahe man ihn

davor nicht an / und gab er ſich Anfangs vor einen

Pferdehaͤndler aus / und ſchweiffete unter dem Vor⸗
wand / Pferde auffzuſuchen / und mit ſelbigen zu han/

deln / hin und wieder im Lande herumb/ halff darauff
A. 1694 . den 4. Nov . den Diebſtal in des Freyherrn

von Meußbach Hofe ausfuͤhren/ welcher auff 4005.
gehlr . geſchaͤtzet worden / wovon er acht Pfund Sil —
ber bekommen / die er wieder loß geſchlagen / und davor

104. Rthlr. bekommen . A. 1695 . halff er gleichfalls
den Floß⸗Verwalter zu Halle beſtehlen/ verfertigte die
im Abdruck ihm gezeigte Schloͤſer / oͤffnete hernach die

Gewoͤlber / und bekam vor ſein Ancheil einen Ring/
wey

Schand , und —
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Schnuͤre Perlen / und ein Braſelet von Perlen .
WMeil auch einer von der Geſellſchafft/ Schilling ge⸗

nanut / von dein Raube untergeſchlagen/ ſlches aber
Liſt gewahr worden / ſo muſte ihm dieſer noch in

Vertrauen 7 . Ducaten heraus geben. Und weil er

dergeſtalt ſeiner Dieberey halber hin und wieder her⸗
umb ſchwebete/ und der Ruff davon nach gerade an⸗

fieng ſich auszubreiten / ſeine Wohnung auch zu
Beutha ein rechtes Diebsneſt ward / worinn die

Syißbuben zuſammen katnen / als ward in den Hoch⸗

graͤfl . Schoͤnburgiſchen Gerichten zu Hartenſtein be⸗

ſchloſſen/ſich ſeiner zů verſichern / und A. 1696 , uinb

Oſtern der Landrichter nebſt 22 . Mann beordert/ ihn
in gefaͤngliche Hafft zu nehmen / die ſich auch dar⸗

guff nach Beutha vor ſein Hauß gemacht ; wie er

aber ſolche ſeine Faͤnger ankommen ſahe/ und unter

denſelben den Landrichter / auff welchen er ohne dem

einen Haß hatte / nahm er eine Piſtole von der

Wand / umb nach ihmzu ſchieſſen / traff aber den

Landſchoͤppen zu Hartenſtein / Chriſtoff Kneufflern /
welcher ihm die Piſtole ausſchlagen wollen / umbUn⸗
gluͤck zu verhüͤten/ aber dergeſtalt durch den Leib toͤdt⸗
lich darnieder geſchoſſen ward / da ſonſt der Liſt gar

nicht in Willens gehabt / ſelbigen zu beſchaͤdigen ;
darauff nahm er die andere Piſtole / und ſchoß zum

Schrecken ins Blinde zum Hauſe hinaus/ traff aber

zu ſeinUngluͤck abermal den Hofſchlaͤchter zum

Harten ein / Gottfried docardten / durch den Halß /
ſo daß auch dieſer uͤbern Hauffen fiel ; worauff die

andern zwantzig Maͤnner davon gelauffen / und

chm zur Flucht Zeit und Gelegenheit gelaſſen . Je⸗

doch hat er dieſe beyde Entleibungen nach der Zeit
ſonderlich mit groſſer Reue beweinet / und ſie im⸗

mer fuͤr die allergroͤſſeſten Suͤnden gehalten /

die er ſein Tag begangen hat/ auch vermeinet / er

wuͤrde dazu nicht gekommen ſeyn / wann er nicht
des vorigen Tags mit ſeinen Complicen gar ſtarck

getruncken haͤtte/ und auß der Voͤllerey dazumal

noch gantz unruhig / wild und verſtoͤhrt im Kopfe

geweſen waͤre. Sein Hauß ward aber darauf von

von den Einwohnern abgebrochen / geſchleiffet und

der Erden gleich gemacht / zum Schimpf und unſe⸗

ligem Andencken ihres ſo heilloſen und unartigen

Nachbarn . Weil er dann nun gaͤntllich fluͤchtig
ſeyn muͤſſen/ und nach dem Seinen nicht wieder⸗

kehren doͤrffen/ ſo ergab er ſich vollends der Dieberey /
und anderm unordentlichen Leben / hielt ſich mit ſei⸗
ner Geſellſchafft ſonderlich umb Leipzig herumb auff /

und ſuchte auff den jaͤhrlichen Meſſen daſelbſt und

ſonſten auſſer denſelben weit und breit ſeine Tuͤcken

außzuuͤben. Wie dann nicht lang hernachund et⸗

wan umb Michaelis in gedachtem Jahre 1696 . die

Kirche zum Hoff im Vogt ⸗Lande durch ihn berau⸗

bet worden / bald hernach ward Hieronymus Pit⸗
mann Rahts⸗Verwandter und Gold⸗Arbeiter in

Altenburg angegriffen / dem auß ſeinem Gewoͤlbe

beyz O00 . Rthlr . wehrt an Silber⸗Werck / Ringen
und Edel⸗Steinen geſtohlen worden / und dieſen
folgeten unterſchiedene andere zu Zerbſt / zu Arnſtatt /
auch ſonſten in Doͤrfern und Staͤdten / ſo daß dieſe

Bande nunmehr gantz entſezlich ward / die auch

weiter umb ſich zugreiffen / und wann ſie angetaſtet

worden / ſich zur Wehre zu ſetzen/ und die Leute nte⸗

dem zu Hartenſtein / ſondern numehr auch dem Vogt

zu Loburg / der ſie Amptswegen in Areſt nehmen
wollen / geſchehen: Im Auguſto Anno97 . nahm
er den vorberuͤhrten Namen des Herrn Johann
oder Heinrich Rudolph von der Moſel /
und den Andreß Schwartzen / den er zuvor

nicht gelannt / aber zu Stedten in dem Wirhtshau⸗

ſe/ allwo Schwartze ſich an einem verrenckten Zuß
curiren laſſen / mit ihm Kundſchafft machte / zu ſei⸗
nem Jaͤgeran / der ſich auch nach der Zeit Moriß

Richter heiſſen laſſen ; Sonſten aber von Groſſen

Schochart / einem Dorffe in dem Weinmariſchen

bͤrtig geweſen / auch eine Zeitlang dem Kriege gefol⸗

get / und ein wohlgebildeter relolvirter Menſch ge /

weſen / aber ſchon einmal wegen Entleibung eines

Drahtziehers / Gellen in Hafft gebracht worden / auß

welcher er jedoch entkommen .

Die andere ſeyn geweſen Chriſtian Schwan⸗
cke / ein Luͤneburgiſch Kind / und ſeiner Profeſſion

nach ein See⸗Fahrer / der zu Zeiten mit in Spanien

und Daͤnnenmarck gefahren / deſſen Vater Fritz
Schwancke / ein Einwohner und Schiffer zu

Luneburg : Bey dem auch der Sohn Chriſtian

Schwancke bey begangener Beraubung der Guͤlden

Tafel nebſt dem Liſt ſich auffgehalten / und iſt dieſer

Chriſtian Schwancke hernach der Erſte geweſen/ der

durch ſeine Bekaͤnntnuͤß zu Entdeckung der andern

Mitverwandten / ein Licht gegeben .

Gideon Johann Heinrich Otto Per⸗
mann / deſſen Vater ein Obr . Lieutenant gewe⸗

ſen/ er auch in ſeiner Jugend an einer groſſen Fuͤr⸗

ſtin Hoffe / als ein Kammer⸗Knabe erzogen wor⸗

den / und hernach beyz 3. Jahr in Kriegs⸗Dienſten
zu Fuß geſtanden / darinn er die Chargen eines

Faͤhnrichs und Lieutenants erhalten / biß er bey den

letzten Feld Zuͤgen in Hungarn Regiments⸗Quar⸗
tier⸗Meiſter worden / bey welchen er ſich auch meh⸗
rentheils gebuͤhrend bezeiget ; hat vor ungefehr vier

Jahren den Krieg fahren laſſen / und ſich zu Wunß⸗
dorff / einem alten Staͤdtlein in dem Hertzogthum
Kalenberg haͤußlich niedergelaſſen / ſich an eine

Frauens⸗Perſon Marien Eliſabeth Luͤpken verheu⸗
rathet / dann und wann durchreiſende Leute beher⸗
berget / und ſich ſonſten von ſeiner Haußhaltung er⸗

nehret / auch dem aͤuſſerlichen Schein nach eines

recht Chriſtl . Lebens befliſſen / ſchien die H. Schrifft
wohl geleſen zu haben / und wuſte die Spruͤche von

der Unſchuld und dem Leyden / das frommen Chri⸗

ſten beſtimmet iſt / in gar groſſer Menge anzuziehen /
auch ſelbige auf ſeinen Zuſtand vortrefflich zu deuten /
die er auch nicht ohne Thraͤnen hergeſaget / faltete

dabey die Haͤnde / beugte die Knye / ſahe auff gen

Himmel / und ſeufffete mit der hoͤchſten Inbrunſt /
und ſolcher bewegenden Art / daß er einen leichtlich

zum Mitleyden bewegen koͤnnen : Daher er auch
als er zum erſtenmal auff Veranlaſſung von Schwan⸗
ckens Auſſage nach Zelle gekommen / und in ein ho .

norables Wirthshauß / jedoch unter Auffficht einer

Schildwache / Iogiret worden / und ihm gantz in⸗

geheim/ damit er ſich nicht etwa fuͤr jemand entſehen
moͤchte / im Namen Sr . Durchl . außdruͤcklich durch
eine vornehme Obrigkeitliche Perſon Gnade ange⸗

bohten ward / im Fall er anzeigen wuͤrde / was er von

derzuſchieſſen angefangen / wie ſolches nicht allein

Theatri EuropæiXV . Theil.
der Gau⸗Diebes⸗ Bande wuͤſte/ und zur Auffhebung
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6⁶ Beſchreibung Schand⸗/ und

1699 . derſelben durch ſein warhafftes Bekaͤnntnuͤß etwas

mit beytragen wuͤrde/ er ſich gantz wunderlich dage⸗

gen angeſtellet / und als gleichſam verzuckt und auſſer
ſich gebracht / die Augen gen Himmel geſchlagen /
ſeinen Hut hingeworffen / die Haͤnde gefalten und

empor gehoben / und mit gar beweglicher Stimme

den gerechten GOtt angeredet / wie es doch koͤnnte

moͤglich ſeyn / daßer zulieſſe / daß er / als ein ſo un⸗

ſchuldiger Mann / nunmehro auch bey der Obrigkeit
ſelbſt in den Verdacht kaͤme / daß er mit ſolchen Len⸗

ten und ihrem Unweſen ſolte Gemeinſchafft haben
koͤnnen Nein ! Ein ſolcher Schmertz waͤre ihm
faſt unuͤberwindlich . Er ſey der Unſchuldigſte von

der Welt / habe vor Dieben und Raͤubern die allerem⸗

pfindlichſte Abſcheu / und wuͤſte alſo von dieſer Rotte
und ihrem Weſen und Auffenthalt nichts ; welches
und andere Umbſtaͤnde auch daſſelbe mal verurſachet /
daß ihm die Wache wieder abgenommen / und wieder

zu den Seinigen zugehen verſtattet worden .

Chriſtoph pante / Garde Reuter/ buͤrtig von

Vlumenaun / deſſen Vater erſt Quartier⸗Meiſter /
hernach Gaſt⸗Wirth zu Blumenau geweſen : Iſt
ein anſehnlicher / aberroher Menſch / und dem Sau⸗

fen und Spielen ergeben geweſen / wobey er ſehr ge⸗

fluchet / und ſich gerne geſchlagen / den auch ſeine El⸗
tern offtmals von ſeiner Ruchloſigkeit abgemahnet /
ſo aber von ihm wenig geachtet worden : Er war

auch 7 . Jahr unter der Garde geweſen / und ſoll von

groſſer reſolution , jedoch wenigem Verſtande gewe⸗
ſen ſeyn / und ward inſonderheit geruͤhmet / daß er in

der Action bey Landen ſich wohl gehalten / und die

Standarte zu retten ſiebenzehen Wunden bekommen

haͤtte. Nachdem er aber bey ſeiner Schweſter der

Gaſtwirthin zu Blumenau ſich auftzehalten/ ſo iſt er

daſelbſt mit Liſten bekannt und von ihm verfuͤhret
worden⸗

Goͤrge Kramer / auch Garde ⸗Reuter / des

alten Gaſtwirths zu Wunßdorff Sohn / hatte das

Tiſchler⸗Handwerck gelernet / hernach ins ſechſte
Jahr unter der Garde geſtanden : Soll eines ſittſa⸗
men Anſehens und guter reſolurion geweſen ſeyn/
aber von Panten verfuͤhret worden .

Chriſtian Muͤller / buͤrtig auß Stolpe und

eines Beckers Sohn / der hernach Ampts⸗Bohte in

Kuͤhnsburg / und zuletzt Poſt⸗Bohte in Dreßden
worden . Iſt von Jugend auf eines verwegenen lie⸗

derlichen Lebens geweſen / der auch in Kaͤyſerl. und

Saͤchſiſchen Krieges⸗Dienſten geſtanden / aber als

ein Deſerteur ausgetretten : Und hatte Liſten ſelbſt/
wie er noch Gaſtwirth zu Ramßdorff geweſen / vier

Jahr vorher in ſeinem eigenen Hauſe beſtohlen / und

ſonſten / theils ehe ſie beyde bekannt worden / theils her⸗
nach viel Diebereyen begangen / weßhalb er auch ein

mal zu Stolpe / hernach zu Dreßden / das drittemal

ju Breßlau geſeſſen / allwo er ſich Chriſtian Reichart
genannt und an allen dreyen Orten die Tortur
außgeſtanden / wodurch ihm auch die eine Hand lahm
geblieben / dannoch aber nachmals An . 98 nochmals

zu Leipzig die Daumen ⸗Stoͤcke und Bein⸗Schrau⸗

ben erlitten / und allb faſt alle Gradus der Tortur

verſtanden und ausgeſtanden .
Michael Kaiſer / ein Brauer und Honigku⸗

chen Becker zu Wunsdorff / allwo er eine Frau mit

drey Kindern gehabt / und damals etwa von 29 .

Jahren geweſen / hat ſich aber auffs Sauffen und
Spielen geleget / gerleth dabey unter die Juden / die
ihm zu allerhand verbottenen Griffen Anleitung ge⸗
geben/ daß er zu einem von den groͤſtenDieben wor⸗
den / auch etlichemal feſte gemacht worden / als wie
Schwancke auff ihn bekannt / zu Wunsdorff /her,
nach zu Daſſel / ferner zu Franckfurt am Mayn / hat
ſich aber allemal wieder heraus gebrochen / endlich
aber / als er mit einer ungewoͤhnlichenSehnſucht ſich
wieder nach Wunsdorff begeben / da er dochgetvuſt /
daß ihm ſehr nachgeſtellet wuͤrde / den 2 T., Mart .

dieſes Jahrs daſelbſt in ſeinem Hauſe / allwo er ſich
in einen Kaſten verſtecket / angetroffen / und geſchloſ⸗
ſen in Hafft genommen worden .

Andreas Luci von Franckenhauſen/ auch der

Drachenſtieber geheiſſen / weil ſeine Mutter hat ſol⸗
len einen Drachen gehabt haben / auch deßhalb nicht
weit von Quedlinburg verbrannt ſeyn worden ; Er
iſt eines ſauren und verdrießlichen Geſichts geweſen /
und hat acht Jahr unter den Gothiſchen als Reuter
gedienet / hernach als er abgedanckt worden / ſich zu
Halle geſetzet / und allda eine Frau und etliche Kin⸗
der gehabt / ſich aber in die Diebs ⸗Geſellſchafft be⸗

geben / und zu Zeiten ſich Andreas Vogt / auch An⸗
dreas Ulrich geheiſſen .

Jonas Meyer / Jude / zu Wunsdorff wohn⸗
hafftig / hat eine fertige Zunge gehabt / und wohl ge⸗
wuſt ſeine Worte vorzubringen / jedoch præcipitant
darinn geweſen ; die Hochteutſche Sprache hat er
rein und ſauber geredet / ohne den gewoͤhnlichen Ju⸗
diſchen aecent ; Iſt ſchon zu Braunſchtweig in

Hafft geweſen / und allda verwieſen worden / deſſen
ungeachtet er doch bey obhandenem Kirchen⸗Raub
allda wieder mit hingereiſet . Hat ſonſten einen groſ⸗
ſen Haß gegen die Chriſtliche Religion gefuͤhret/ und
ſolches noch in ſeinerletzten Todesſtunde bezeuget/ wie
hernach bey ſeiner Execution wird gemeldet werden .

Samuel oder Schmuel Loͤbe/ von Kuͤrig
zwey Meilen von Poſen buͤrtig / und daher insge⸗
mein der Polack geheiſſen / iſt ein Menſch von etwa

27. Jahren / etwas ſtarck und geſetzt von deibe/ mittel⸗

maͤſſiger Statur/ ſchwartzer Hagren / auch von ſchwar⸗
tzen etwas engen und blintzenden Augen / und ſeiner
Profeſſion nach ein Feldſcherer geweſen : Als er

ſich unter der Diebs⸗Geſellſchafft auffgehalten/ hat er

eine ſchwartze Peruque / im lincken Ohr eine Perle /
einen Licht braͤunlicht eingeſprengten Rock / nebſt ei⸗

ner blauen Damaſtenen Weſte mit Golde bordiret /
blaue Struͤmpffe/ ein mit Silber beſchlagenes Spa⸗
niſches Rohr / und in ſelbigem ein rothes Band mit

einer gůldenen Franſe getragen / und ein ſchoͤnes
braunes Pferd geritten . Er hatte ſich auch weyland
verheyrathet / aber auch wieder von ſeinem Weibe

ſcheiden laſſen ; Nach welcher Zeit er ſich mit einer

Chriſtin / einem liederlichen Menſchen / geſchleypet/
der er weiß gemacht / ein Chriſt zu werden / und ſie

zu heyrathen . Wegen ſeiner verdaͤchtigen Haͤndeliſt
er 1698 . im Novembr . mit den Daumſtoͤckenund

Schnuͤren beleget worden / die er aber getroſt ausge⸗

halten / und nichts bekennet hat .
Moſes Orſenneck / auch Hoſchenneck ge⸗

nannt / hat wollen von Prage gebuͤrtig ſeyn / und

Jacob Wolff heiſſen .
Dieſes ſeyn die in den mehr angefuͤhrten Actis

verruffene/ vieler ſchweren Diebſtaͤle uberzeugete und
zu
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zu Selle zur Straffe gezogene Boͤſewichter/ dererBild⸗

nuͤſſe auch bey den Actis befindlich / welche haͤtten
wuͤnſchen moͤgen/ was der weiſe Heyde Plutarchus

vor dieſem von dem Vorwurff des HeydniſchenAb⸗

gotts Saturni erinnert / daß es viel beſſer waͤre / daß
man ſagt / Saturnus waͤre nie geweſen / als daß
man fagete / Saturnus haͤtte ſeine Kinder gefreſ⸗
ſen ; und alſo dieſe/ daß ſie lieber nie haͤtten moͤgen

gebohren worden ſeyn/ als daß ſie auff eine ſolche un⸗

gluͤckliche Weiſe bey der gantzen Nachwelt in un⸗

auffhoͤrlichen Schanden vorgeſtellet werden muͤſten .
Aber GOtt der HERR / der in uhralten Zeiten den

Cain mit einem Denckmahle gezeichnet / in der So⸗

domiter Lande noch heute zu Tage den Feuer⸗ und

Schwefel⸗Geruch waͤhren laͤſſet/ und das Andencken

des Achans Kirchenraubs mit Brennung des Orts

hat beybehalten wollen / derſelbe hat auch gewolt / daß
dieſe Schandmahle zu ewigen Zeiten bleiben ſollen/
umb alle Ruchloſe dieſer undanderer Art Menſchen
zu confundiren und ſie zu erinnern / daßſo liſtig
und verwegen ſie immer ihre Wercke anſtellen / ſie
dannoch es endlich verſehen / und mit Ach und Weh
auß der Welt getrieben werden / bey der Nachwelt
aber in ewigem Unſegen und Abſchen ſtehen muͤſ⸗
ſen.

Es ſeynd auch unterſchiedene andere von dieſer
Bande , welche von den bißher gemeldten noch an⸗

gezeiget / und durch eine und andere Gelegenheit
der Juſtitz zu dieſen Zeiten in die Haͤnde gerathen /
und zu ihrer verdienten Straffe gezogen worden ;

Als da iſt geweſen / Alexander Saladin / ein getauff⸗
ter Jude in der Roͤmiſch⸗Catholiſchen Kirche / vor⸗

her David Kroͤſel genannt / David Salomon Ju⸗
de / auch Rothkopff geheiſſen / welche beyde ebenfalls
in dieſem Jahre den 23 . Jul . zu Zelle gehencket wor⸗

den ; Der groſſe Leopold Jude / welcher ſehr in

dem Auſſagen der mehrgemeldten Delinquenten
Araviret / und zu Breßlau attrapiret / und den 4 .

Febr . An . I700 . an den hoͤchſten Galgen allda ge⸗

hencket worden ; Der ſo genannte dicke Martin

Richter / und einer Simon Keſſelpeter/ ſo auch zu

Breßlau arreſtiret worden.
Hans Paul Horn oder Hans Krauſe / auch

Hernickel genannt / ſo mit Nickel Liſten gefangen
und zum Hof gehencket worden ; Ingleichen des

Gaſtwirths zu Stedten Sohn / Hans Ernſt But⸗

telſtaͤt / der auch mit Liſten zugleich zum Hof ein⸗

gebracht worden / allwo er ſich Chriſtian Rohr ge⸗
nannt / und allda ſeinen verdienten Lohn empfan⸗
gen .

Inſonderheit ſeynd zween Bruͤder /Hans Hein⸗
rich und Lorentz Schoͤnen / buͤrtig von Loburg/ ei⸗

nem Staͤdtlein und Ampte in dem Hertzogthum
Magdeburg / dabey ſehr intereſſiret geweſen / und

der Erſte als Fourier / der ander als Muſquetier /

anfaͤnglich in Fuͤrſtlichen Wolffenbuͤtteliſchen Dien⸗

allwo er doch auch viele Ungelegenheiten angefan e 575.
gen / biß er endlich auffs neue auch daſelbſt durch/
gegangen . Der Hans Heinrich iſt nachmahls zu

Prage auff allerhand Diebsſtuͤcken betroffen / und

allda auffgehenckt worden / Lorentz aber iſt einer von

den beyden geweſen/ ſo ſich in der Harburger Herber⸗
ge auffgehalten / hat auch der Beraubung der guͤl
denen Tafel und andern Kirchen⸗Raubenbeygewoh⸗
net / der Zeit aber noch nicht koͤnnen ergriffen wer⸗

den .

Es ſeynd auch der kleine Leopold Jude / Lipman
Jude / und andere Juden mehr darunter geweſen/
wie dann unterſchiedene der Gefangenen bekannt /
daß nicht leichte ein Diebſtahl vorgienge / den nicht

Juden angaͤben / oder mit huͤlffenvollbringen / oder

doch haͤleten/ und das Geſtohlene umb ein geringes
an ſich loͤſeten. Es hat ſich auch eine Frauens⸗Per⸗
ſon/ eine gebohrne/ aber in ihrer Jugend getauffte
Judin / der Gertrand Moyers / Chriſtian Schwan⸗
cken Frauen Schweſter / Anna Moyers / in ihrer
Geſellſchafft auffgehalten / die ſich zuvor an einen /

Juͤrgen von Sien / verheurathet / und neun Jahr
lang mit ihm zu Hamburg in einem Weinkeller ge /

wohnet / inzwiſchen aber allerhand Liederlichkeiten
angefangen / und endlich von ihm gelauffen / auch

0

nicht wieder zu ihm gewolt / ob ſie ſchon deßhalb von

ihm erſuchet worden ; hernach aber / jedoch mit Bey⸗
behaltung des Namens Anna von Sien / ſich an

Nickel Liſten gemachet / der ſie vor ſeine Fraue mit

herumb gefuͤhret / und in Theilung der geſtohlnen
Guͤter ihr vieles zugewandt : Sie hat ſich nun und

dann auch damahls / wie Liſt im Vogtlande gefan⸗
gen worden / zu Stedten auffgehalten / aber ſich bald

weggemachet / und noch zur Zeit nicht koͤnnen er⸗

griffen werden . Welches Stedten auch zu der Zeit
ein rechter Auffenthalt dieſer boͤſen Leute geweſen /

ſonderlich in dem daſelbſtigen Wirthshauſe da die

Boͤſewichter ihre eigene Aſſemblẽes gehabt / im

Schwelgen und banquetiren gelebt / die gantze
Nacht patrollitet / und ihre Wache gehalten / auch
thre Pferde zur Flucht geſattelt und fertig gehabt /

maſſen auch des Wirths Sohn ſelbſten / wie kurtz
zuvor gedacht / ſich zu ihnen begeben . Ob ſie auch
wol darinnen einig geweſen und den gemeinen Zweck
gehabt / durch Diebſtahl frembde Guͤter an ſich zu

bringen / ſo ſeynd ſie doch einander ſelbſt nicht trei

geweſen / ſondern es hat immer einer den andern

bey dem geraubeten Gute zu vervortheilen geſuchet /
wie wir in den Erzehlungen von Liſten ſelbſt geſe⸗
hen : Sie haben auch ſonſten Feindſchafft gegen
einander getragen / und der kleine Leopold den Ehri⸗
ſtian Muͤller / kurtz vor dem Kirchen⸗Raube zu

Hamburg / wegen eines Weibsbildes durch den

Arm geſchoſſen : Bey dem Braunſchwetgiſchen
Kirchen⸗Raub waren Pante und Schoͤne / faſt in

ein Duell gerathen / wann es Liſt nicht vermittelt

haͤtte / weil Schoͤne viel von demſelben Raube un⸗
ſten geſtanden / bald hernach aber durchgegangen /
und in dem Chur⸗Brandenburgiſchen wieder ertap⸗

pet ; Da der Fonrier zum Strange verurtheilet
worden / und / wie er ſchon auff der Leyter geweſen /
erſt pardonniret / und des Landes verwieſen ; Der

Muſquetirer aber / Lorentz Schoͤne / mit den Spitz⸗
ruthen geſtraffet / und mit nach Holland an des Capi⸗
tain Weichmanns Compas nis abgegeben worden /

tergeſchlagen / Schoͤne hat auch endlich auß Haß
gegen Schwartzen / von der gantzen Bande an den

Magiſtrat zu Leipzig Nachricht gegeben / der auch
darauff nach Weimar geſchrieben / und Schwar⸗

tzen daſelbſt in Hafften nehmen / auch ferner nach

Leipzig bringen laſſen . So daß ungeachtet ihres
gemeinen Endzwecks / dannoch Haß und Streit

ſtets unter ihnen regieret.
Qq qq 3 Son⸗



% Beſchr eibung Schand / und

Sonſten aber haben ſie insgemein davor gehal⸗
ten / daß ihre Exceſlen mehrentheils nicht Diebſtaͤle /

ſondern eine Art von Politeſſe , oder wie ſie es ge⸗

nannt Politiſchleit und Wirckungen eines ſcharffen
Verſtandes / und daher eben keine ſonderbare Suͤn⸗
den waͤren/ ſonderlich wo mans thaͤte an beguͤterten
Leuten / die ihre Mittel ohne dem ohne Nutzen und

Gebrauch ſtehen haͤtten ; ſie haben auch wol vor⸗

gegeben / daß die zeitliche Guͤter der Menſchen ge⸗

mein / und die Beſizer derſelben nicht ſo ſehr Herren
als Bewahrer derſelben waͤren / damit ſie nicht ver⸗

duͤrben/ und ſie daher / wann ihnen ihr Verſtand ei⸗

nen Weg dazu oͤffnete/ wol befugt waͤren / an den ,

ſelben Theil zu nehmen . Einer von ihnen/ Chriſtoff
Pante / dorffte gar ſagen / wie er von dem Prediger
um erſtenmal beſuchet und ſeiner Belehrung erin⸗

nert worden : Er ſolte hingehen zu den groſſenDie⸗
ben / die von unrechtem Gute banquetirten / und

Palaͤſte baueten / und die bekehren / alsdann moͤchte
er zu ihm kommen / er waͤre nur ein kleiner Dieb .

Von Zauberey und andern der Natur nicht getnaͤſ⸗
ſen Dingen hat man an ihnen nichts geſpuͤtet/ wie

dann inſonderheit diſt / als man ihm vorgehalten/ daß
er gewiſſe Lichter gebrauchet / diedeute im Schlafe zu

behalten / wann er in die Haͤuſer gebrochen / jederzeit

betheuert / daß er ſolcher Dinge nie bedoͤrfft/ maſſen
dergleichen nur vor ſolche Diebe gehoͤreten/ die in der

Kunſt noch Anfaͤnger und Stuͤmper waͤren / da ge⸗

uͤbte und erfahrne Diebe keine andere Zauber Lichter
haͤtten/ als Liſt / Kunſt / Behaͤndigkeit/ hertzhafften
Muth / Behutſamteit und Erfahrung / welche Din⸗

ge ihnen Lichts gnug waͤren : wovon dann auch

kurtz zuvor bey Erzehlung von ſeiner Perſon einige

mehrere Meldung geſchehen. Jedoch iſt der Safft
von dein Samen der Datura , eines Krauts / ſonicht

allein in Oſt⸗Indien und Egypten / ſondern auch in

Teutſchland hin und wieder zu finden/ ob es wol an

Wachsthum ſich in dieſen Laͤndern etwas anders

verhaͤlt/ als in den Morgen⸗ und Mittags / daͤndern /
unter ihnen bekannt geweſen / wie dann der Jude
Moſes Hoſcheneck / als er den 27 . April zu Ham⸗

burg zum erſtenmal in Hafft genommen / und von

einigen der Ratelwacht bewahret worden / ſolches an

ſeinen beyden Waͤchtern elfectuiret / und ſie faſt ſinn /

loß gemacht/ jdoch ohne Erreichung ſeines Zwecks/
und die Anna von Sien zu Stedten in Gegenwart

unterſchiedener von dieſer Diebs Compagnie einem

Juden von Hildesheim davon etwas in Brandwein

beygebracht / und ihn darauff umb ſein Geld ge⸗

bracht / auch ſonſten laͤcherliche Dinge mit ihm vor⸗

genommen .
Hierbeneben ſolten nun auch wohl ihre Diebs⸗

ſtuͤcke mit etwas mehrern Umbſtaͤnden erzehlet wer⸗

den / weil aber derer ſehr viele / und unterſchiedene

derſelben bey der Verurtheilung der Gefangenen auch

werden genannt werden / ſo wollen wir nur von dem

dreyfachen groſſen Kirchenraub / als dem zu Ham⸗

burg / der Catharinen⸗Kirche zu Braunſchweig / und

der Kirche von S. Michaẽlis zu Lůneburg und der da⸗

ſelbſtigen guͤldenen Tafel / und zwar vornemlich von

dieſer leten / ettvas melden / als worauff inſonderheit
reflectiret / und wodurch dieſe ruchloſe Bande erſt⸗
lich entdecket worden . Gedachte guͤldene Tafel iſt
jederzeit vor eine der anſehnlichſten Antiquitaͤten

daß ſie auff Befehl des KaͤyſersOttonis des II . aus

dem von den Saracenen erbeuteten Arabiſchen Gol ,

de zum Denckmahl eines groſſen uͤber ſie erhaltenen
Sieges errichtet worden / welches jedoch nur von den

neuen Hiſtoricis gemeldet wird / bey den alten aber

will ſich nichts davon finden / und kan wol ſeyn/ daß
der Kaͤyſer Otto den Grund hierzu geleget / oder den

Anfang gemacht/ dieAusfuͤhrung derſelben aber mit

den vielen koſtbaren Edelſteinen und andern Ziera⸗
then von andern Kaͤyſern oder ſonſten groſſen Fuͤr⸗
ſten geſchehen ; Indeſſen iſt ſie doch eine von den

aͤlteſten koſtbarſten Monumenten dieſer Lande ge⸗

achtet / und daher weit und breit jederzeit in hohem
æſtim gehalten worden . Es will auch erzehletwer⸗
den / daß eine Koͤnigin aus England einiges Gold

daraus zu ihrer Crone genommen / aber nachmals

raſend worden / und weil man davor gehalten / daß

ihre Crone eine Urſache ſolches Zufalls waͤre / auch

daher gerathen worden / das Gold wieder an die Ta /
fel zu geben / ſo waͤren daraus / die in dem vorerzehl⸗
ten andern Fache vom erſten an zu rechnen / und in

dem andern vonn letzten der unterſten Faͤcher / be⸗

findliche Otucifixe , von guter Breite und Hoͤhe/
und mit vielen Edelſteinen und Perlen beſetzt / ge⸗

macht worden .

Die Beſchaffenheit davon / wie ſie nebſt allen ih⸗
ren Stuͤcken und Theilen noch in voͤlligem Stande

vor dero Beraubung geweſen / hat der Autor der

offt erwehnten Acten folgender maſſen nebſt einem

dabey gefuͤgten Kupffer verzeichnet : Die guͤldene

Tafel / welche in der Mitte des Altars anzutreffen /
war ihrer Groͤſſe nach 7 . Juß und 7, Zoll lang / 3z.
Fuß / 8. und einen halben Zoll breit / und beſtund aus

lauter Arabiſchem guͤldenen Bleche / auff welchem
viel Bilder kuͤnſtlich eingetrieben / und zwar

In der Mitte der Tafel das Bildnuͤß
Chriſti / welchen auff einem Bogen ſitzende in der lin /

cken Hand die Weltkugel / und die zwey Finger der

rechten Hand / als auff etwas weiſend / empor hielt/
hatte neben ſich 4 . groſſe Edelſteine / und zu jeder Sei⸗

ten 6 . Apoſtel / davon an jeder Seiten 3. gruͤn ame⸗

liret / welches alles / als in einer guͤldenen Rahm ge⸗

faſſet/ anzuſehen war . Uber des HErrn Chriſti Bild⸗

nuͤß ſtund ein Lamm / zur Rechten des Lammes

S. Benedictus , welchem das Cloſter geheiliget; zur

Lincken des Lammes der Ertz⸗Engel Michael / dem

die Kirche conſecriret / und zu jeder Seiten dieſes

Bildes 6 . Apoſtel / uͤber welchen 6. Engels⸗Koͤpffe.
Umb ſolches aber herumb folgende zwoͤlff Bibliſche

Hiſtorien :
J. zur rechten Seiten / von oben an

erechnet : 1. Die Verkuͤndigung Mariaͤ

2. Die Heimſuchung Martaͤ an die Eliſabeth.
3. Die Geburt Chriſti . 4 . Die Erſcheinung der

Engel / ſo denen Hirten geſchehen.
Il . Unten herumb / von der rechten

Seiten an gerechnet : 5. ,Die Flucht Jo⸗

ſephs und Marlaͤ nach Egypten . 6. Die Erſchet⸗

nung des Engels dem Joſeph im Traum . 7. Die
ſechs ſteinerne Waſſer⸗Kruͤge zu Cana in Galllaͤa.

8. Die Hochzeit zu Cana .

III. Zur lincken Seiten / von unten an

gerechnet : 9 . Die Tauffe Chriſti . 10 . Das
Geſpraͤche Chriſti mit der Samariterin . 1I . Der

dieſer Landegeachtet/ und davor gehalten worden / Ausgang Chriſti aus einer Stadt / da ihm vielVolcks
gefol “
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gefolget . 12 . Chriſti Predigt / vielem Volck gehal
ten . Dieſes alles war in einem auß guldenem Bleche
( ſo meiſtens getrieben ) beſtehenden Rahm gefaſſet/
welcher wiederum von einer hoͤlzernen / aber ſehr
ſtarck uͤberguͤldeten/ und mit vielen Edel Steinen
beſetzten Leiſte umbgeben . Rings umb derſelben ſind

ferner etliche inwendig ſtarck verguͤldeteFaͤcher / da ⸗

rein unterſchiedliche Keliquien nebſt andern pre⸗

tieuſen Sachen geſetzet gewe

dleſen Faͤchern geſtanden / folgender Geſtalt ſpeci -
ficiret werden : Es ſind nemlich zu ſehen/

Die Faͤcheruͤber der Tafel von rechter Seiten /
unter ſelbigen ſind : Das erſte Fach mit einem klei⸗
nen Vor⸗Pfeiler in der Mitten ; in welchem 1. Ein

groſſer guͤldener Kelch / darin eine Hirnſchaale und

andere Reliquien . 2. Ein hoͤltzernes Buch mit

Reliquien / welches mit Silber ganz beſchlagen

und uͤberguͤldet. 3. Eine groſſe ſilberne Flaſche .
Das andere Fach / in welchem r . Ein hoͤl

gern Buch mit Silber gantz herumb beſchlagen und

uͤberguͤldet/ in welchem Keliquien . 2 . Ein rund

Elfenbeinern Kaͤſtgen mit Keliquien . 3. Eine Mon⸗

ſtrantz mit einem Glaſe und guͤldenem Deckel .

Das dritte Fach / in welchem 1. Ein run⸗

des Elfenbeinern Kaͤſtgen voller Keliquien 2. Ein

guͤldenes Taͤfelchen / in deſſen Mitten ein Crucifix
mit 2. Bildern getrieben / und in den Leiſten 16 .

Edel⸗Steine .

Das vierte Fach / in welchem das mit roh⸗
tem Sammet uͤbergezogene hoͤltzerne Buch / welches

an den Ecken mit durchbrochenem Golde / in der

Mitte aber mit vielen guͤldenen Schau⸗Pfenningen
und Edel⸗Steinen beſetzet.

Das fuͤnffte Fach / in welchem r . die zwey

Mohren⸗Koͤpffe von Holtz / darinnen Keliquien .

Zwiſchen dieſen beyden Mohren⸗Koͤpffen war ge⸗

haͤnget/ 2. Der Gold⸗geaͤtzte Adler / mit EdelStei

nen beſetzet/ an deſſen Schwanzz eine Perle eines hal⸗
ben Daumens groß .

Das ſechſte Fach / in welchem 2. Buͤcher⸗
deren forderſte Seiten mit Golde beſchlagen / und

mit Edel⸗Steinen und Perlen beſetzet.
Das ſiebende Fach / mit einem kleinen

Vor⸗Pfeiler in der Mitten ; in welchem zwey groſ⸗

ſe Buͤcher ! ſo die 4 . Evangeliſten enthalten / gar

ſauber geſchrieben / mit Golde / Edel Steinen und

Perlen an dem vorderſten Deckel verſehen .

fel/ in welchen erſtlich / zur Rechten der Tafel mit ei⸗

nem zierlichen Holtze getheilet / t . Zwey mit Edel⸗

Steinen und Perlen beſetzte ſilberne Arme 2. Zwey
Strauß⸗Eyer in Kupfer gefaſt / und uͤberguͤldet.

Zum andern / zur Lincken der Tafel / mit einem

zierlichen Holtze getheilet . 1. Eine groſſe ſilberne

groͤſſere ſilberne Monſtrartz / darinn ein Stifft von

der Dornen⸗Crone Chrriſti .
III . Die Faͤcher unter der Tafel von der rechten

einem kleinen Pfeiler getheilet / in welchem r . Ein

2. Ein ſilbern Crucifex 3. Ein ſilbern verguͤldetes
Rauchfaß mit Edel⸗Steinen und Perlen voll Ke⸗

liquien . 4 . Ein Laͤdgen von Elfen⸗Bein mit Ke⸗

Uber her hat man an guͤldene Kettgengehaͤnget:

2. Ein guͤlden vierzeheneckicht Stuͤckgen . 3. Ein

von Golde / ſo in der Mitte zu ſehen.
klein ſilbernes Creutz . 6 . Ein ſilbernes Creutz .

ſen / welche / wie ſie in hoͤlzern Schaͤpgen oder Altaͤrchen voller Keliquien
vieler Heiligen2. Ein kleiner ſilberner Thurn inwen⸗

dig hohl / darin Johannes ohne Kopff / vonBernſtein .

Ferner zeigen ſich II . Die Faͤcher neben der Ta⸗Z

Monſtrantz mit einigen Keliquien . 2. Noch eine

Seiten ; unter ſelbigen ſind : Das erſte Fach/ mit

klein ſilbern Altaͤrchen mit 6. Edel⸗Steinen beſetzet .

1. Johannis Haupt von Silber eines Thalers groß .

klein Crucifix mit ſchwartzen Edel⸗Steinen / daran

unten eine Schelle . 4 . Ein klein ſcheußliches Geſicht
5. Ein gar

Das andere Fach / in welchem : r . Ein klein

3. Ein guͤldenes mit Edel⸗Steinen beſetztes Crucifix .

4 . Eine kleine ſilberne Monttrantz / darin viel Ke⸗

liquien .
Uber dieſe Stuͤcke ſind an guͤldene Ketten gehaͤn⸗

get : 1. Mariæ Nadel⸗Kuͤſſen von Silber aeliret /
und in runder Form / darauf die Gebuhrt des HErrn

Chriſti gebildet . 2 . Ein guͤldenerSchau⸗Pfenning /
darauf das damm GOttes gerraͤget.

Das dritte Fach / in welchem : r . Zwey
kleine ſilberne Monſtrantzen mit Keliquien. 2 . Ein

ſilbern Creutze / ſo gantz ſchwartz / darin Keliquien .

3. Ein groſſes ſilbernes Creutze mit Edel⸗Steinen

und Perlen . 4 . Eine Indianiſche Nuß in Silber

gefaſſet mit Keliquien . 5. Das Blldnuͤß Martæ

auß Helfen⸗Bein / darin etwas von ihrem præten⸗

dirten Hembde aufgehoben .
Uber dieſe Stuͤcke ſind an guͤldenen Ketten ge⸗

haͤnget: r . Judæ Beutel mit einem Silberling von

Golde / mit Arabiſcher Schrifft und einem unertaͤnt⸗

lichen Gepraͤge. 2 . Ein vierecktes Flaͤſchgen mit

Marte Milch . 3. Eine Leuchte von Silber in Dau —

mens⸗Groͤſſe mit kleinen Perlen und Edel⸗Steinen .

Man hat ſie geheiſſen die Leuchte Joſephs . 4 . Ein

guͤldener Schan⸗Pfennig auff Perlen⸗Mutter ge⸗
macht / auff welchem die Gebuhrt Chriſti zu ſehen.

Das vierte Fach / inwelchem : Ein Schaͤp⸗
chen in Form eines Buchs in Folio / das mit zwey

Fingerbreiten guͤldenen Leiſten beſchlagen ; in der

Mitten aber ſowohl die Creutzigung als das Begraͤb⸗
nuß Chriſti auff Elfen ⸗Bein vorzeigende .

Uber her ſind an guͤldenen Ketten gehaͤnget: 1.

Ein ſchwartz Creutzgen von Silber mit Edel⸗Stei⸗

nen . 2 . Ein rund geſchliffen Cryſtallinen Glaͤßgen
in Silber gefaſſet / mit à . Ringen von Golde .

Das fůnffte Fach / in welchem : t . Ein

klein buntes meſſingen Laͤdgen voller Keliquien . 2.

wey Gehalter der Hoſtien von Silber . 3. Ein

ſchwartz ſilbernes Creutze / darinn 15 . Stuͤcke Ke⸗

liquien / und unter ſelbigen etwas von dem Blütke
Chriſti / von dem Creutze Chriſtt / von dem Rohr /
damit der HErr geſchlagen / von der Leiter bey der

Crentzigung / ein Nagel / damit Er ans Creuß geheff⸗
tet / eiwas von der Peitſche / damit er gegeiſſelt / ꝛc. de.

Umher ſind an guͤldenen Kettgen gehaͤnget: Zweh
rundgeſchliffene Glaͤſer/ an deren jedwedem ein guͤl⸗
dener Ring .

Das ſechſte Fach / in welchem 1. Ein El⸗

fenbeinern Laͤdgen mit Keliquien 2 . Das Bild⸗

nuͤßChriſti auß Bern⸗Stein. 3 . Ein guͤldenes mit

Edelſteinen beſetztes Crucifixk. 4 Ein Cryſtallener
Becher in Gold gefaſt .

Uber her ſind an guͤldenen Kettchen gehaͤnget !

Drey guͤldene dreyfache Schellen .

Das ſiebende Fach / mit einem kleinen
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ſten ſehr ſchoͤn geſchrieben / daran die vorderſten De⸗

ckel mit Golde ſtarck beſchlagen / und mit groſſen

Perlen und Edel⸗Steinen beſetzet . Auff dem Gol⸗

de iſt der HErr Chriſtus auff einem Bogen ſitzende

fuͤrgeſtellet. 2. Ein klein Rauchfaß von Silber

ameliret / mit Reliquien . 3. Ein groſſes ſilbernes

Crucifix .

Uber dieſe Stuͤcke ſind an guͤldenen Ketten ge⸗

henget : 1. Der Groſſe laͤnglicht/ runde faſt einer

Handbreit lange und drittehalb Finger breite koſt⸗

bahre Onych⸗Stein . 2 . Drey guͤldene dreyfache

Schellen . Dieſes alles hat man an ſtatt des Schnitz⸗
oder Bild⸗Wercks in der Mitte und den Ruͤcken
des alſo genannten hohen Altars geſetzt/ und mit 4 .

ſtarcken Fluͤgeln umbgeben . Zwey davon verwahr⸗

ten eigentlich die Tafel / und ſind mit kuͤnſtlichem

Schnitz⸗Wercke und Bildhauer⸗Arbeit bereitet

Dann man ſiehet darinn mit ſonderbahrem Fleiſſe

gebildet / 20 . Heiligen / theils Apoſtel / theils andere

in ziemlicher Groͤſſe / und dazwiſchen 12 . Marien⸗

Bildergen / welche alle der im Druck verhandene

Entwunff in der daſelbſt befindlichen Poſitur vorzei⸗

get . Es ſind aber nicht allein die Fluͤgel an ſich in⸗

wendig / ſondern auch die darinn ſtehende Bilder

ſtarck vergüldet . Uber dem Altar ſtehet auff deſſen

Mitte ein hoͤlzern Crucifir . Der Tiſch des Altars

aber iſt ein Blutroͤhtlicher Marmor⸗ eines Fuſſes

weniger 2. Zoll dicke / 7 . Fuß weniger 2, Zoll breit /
und 11 . Fuß lang .

Dieſes iſt alſo die beruͤhmte/ und in ganz Teutſch /

land / und abſonderlich in Nieder⸗Sachſen / hochge⸗

haltene guͤldene Tafel / die auch deßhalb unter ſo

vielen Kriegen und Unruhen / etliche hundert Jahr/

allezeit unverſehret erhalten worden / aber nun dieſen

GOttes und Ehr/ vergeſſenen Menſchen / zum Rau⸗
be herhalten muͤſſen/ welche geweſen / beſage Chri⸗

ſtian Schwanckens und Nicol . Liſtens eigener Auſ⸗

ſage/ Liſt ſelbſt / Andreas Schwartze Lorentz Schoͤ⸗
ne / ſo die Edelgeſteine mit Haͤnden loßgeriſſen/
und das Gold mit dem eiſernen Inſtrument loßge⸗
brochen / und alles in einen Sack geſtecket/ Schwan⸗
cke hat vor der Kirchthuͤre muͤſſen ſtehen bleiben /

in deſſen Hauß auch das Geraubete gebracht / und in

einen Kuffer gepackt worden / ohne daß die Leute

im Hauſe etwas davon gemercket oder gewuſt ;

Der Tag der Beraubung iſt geweſen der Faſten⸗
Sonntag / oder Elto mihi , damals der 6 . Mart .

Alten Styli , worauff ſie auff einer Poſt⸗ Caleſche
nach Hamburg gefahren / ihren Raub / welcher ſich

auff zehen Pfund Goldes / von der guͤldenen Tafel /
und 16 . Pfund Silber belauffen / an einen Juden

verkaufft / der ihnen vor das Pfund Gold 170, Athl.
bezahlet / welches Geld ſie untereinander getheilet /

von den Perlen iſt die Helffte der Annen von Sien /
und die andere Helffte des Lorentz Schoͤnen Frauen

gegeben worden / die Edelgeſteine habenſie auch un⸗

ter einander getheilet / wiewohl nicht groß geachtet.

Der Modus zu Außuͤbung dieſes Kirchen⸗Raubes
iſt geweſen / daß weil damahls wegen des verſtor⸗

benen Hoch Sel . Churfuͤrſtens von Hannover taͤg⸗

lich gelaͤutet worden / und die Kirchen inzwiſchen

offen geſtanden / ſie die Abdruͤcke von den Schluͤſ⸗

ſeln und Schloͤſſern genommen / die Schluͤſſel her⸗
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1699 . Pfeiler getheilet/ in welchem : x. Die 4 . Evangeli⸗ nach darzu bereitet / und darauff mit denſelben die

Kirch und andere Thuͤren geoͤffnet. Kurtz aber vor

dieſem Kirchen Raub / zu Anfange des Jahres hat⸗
ten eben dieſe auch die Kirche zu St . Catharinen
in Braunſchwelg beraubet / wozu jedoch auch vᷣli—

chael Kayſer / der Jude Jonas Meyer und Per ,
man concurriret / die jenen auch Anleitung darzu

gegeben : Das Geraubete aber hatte ſich nur auff etli⸗

che 30 . Pfund Silber / und einige ſchoͤne Kleider

belauffen / womit Liſt nicht wol zufrieden geweſen/
und ihn nicht wenig verdroſſen / daß er umb ſolcher

Kleinigkeitwillen /ſich von der Annen von Sien auff⸗
bringen laſſen / nacher Braunſchweig zu reyſen;
welches er ihr auch deutlich daſſelbe mahl zuverſtehen

gegeben / und zu ihr geſagt : Wann er gewuſt /

daß in der Kirchen nichts mehr geweſen /ſo woll —

te er den Diebſtahl nicht begangen haben : Dann
wer wollte ſich um ein ſolches Baggatelle in Gefahr

ſetzen?
Umb Weyhnachten defſelben Winters hatten eben

dieſelbe/ Liſt / Schwartze und Lorentz Schoͤne / nebſt
noch einem / Gottfried Muͤller und fuͤnff Juden /

dem Moſes Hoſcheneck / dem groſſen Leopold/ dem

kleinen Leopold/ Lipman / und Schimmeauff Chri⸗
ſtian Schwancken Saal / allwo auch die Anna
von Sien geweſen / und damahls zum erſten mahl

mit Liſten in Kundſchafft gekommen / auf den Dohm

zu Hamburg / auff Veranlaſſungeines getaufftenJu,
den/ Vincentz Nicolas/einen Anſchlag forwiret / den

ſie auch den letzten Weyhnacht ⸗Tag außgefuͤhret /
und an Silberwerck bey 56. Pfund weggenommen⸗
ſo ſie hernach zu Gelde geſchlagen und untereinan⸗

der getheilet / daß ſie alſo innerhalb 10 . Wochen an

drey groſſe Staͤdte / und eben ſo viele Kirchen

ſich gewaget / und gleichſam zu ihrer Straffe reiff
gemacht / zu welcher Entdeckung / mit Hindanſe,
tzung der vielen andern Diebſtaͤle / worinn die vor⸗

genannte / obſchon nicht bey bißher erzehltein Kir⸗

chen⸗Rauben / intereſſiret geweſen / wir nunmehr

ſchreiten wollen .
5

Dann nach dem nunmehr der entſetzliche Kir⸗

chen⸗Raub zu Luͤneburg/ den folgenden Mitwochen

den 9. Marc . kund worden / in dem einige Fremb
de die gůldene Tafel ſehen wollen/ſo hat der Ma⸗

giſtrat daſelbſt alſofort den Goldſchmieden / Inden /
auch andern anbefohlen / wann von Golde / Edel⸗

geſteinen Perlen und dergleichen etwas wuͤrde zů

Kauffe kommen / davon alſobald Nachricht zu ge⸗

ben. Es hat auch die Hoch⸗Fuͤrſtl. Regierung un⸗

geſaumet an die Obrigtelten der Staͤdte Hamburg/

Luͤbeck / Bremen / Wißmar / Roſtock / Strahl ,

ſund/ u. ſw . auch nach Altona ihre Kequiſitoria⸗
les außgefertiget / umbdie Verfuͤgung zu thun / daß

dafern von den ſpecificirten auß der guͤldenen Ta⸗

fel genommenen Stuͤcken / denen Jubelirern / Gold⸗

ſchmieden / Juden / und dergleichen Leuten / ſollte
etwas gezeiget und zu Kauffe geſtellet werden /

5 alſofort ſolches anzumelden gehalten wuͤr—

en .

Hiernaͤchſt und weil der Raub zu Lůneburg noch

neue war / ſo hat der Magiſtrat zu gedachtem

Lineburg die Gaſtwirthe fordern laſſen / umnb von ih⸗

nen zu vernehmen / was ſie in den letzten Tagen

vor Fremde beherberget : Da dann die erſte Spuhr

ſich hervor gethan / indem der Gaſtwirth auß der

Harbur⸗
— ů
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Der fremde Mann aus der Harbur⸗

Es waͤren zwey junge Kerl / von 30 . biß 36. Jah⸗ ger Herberge waͤre mit ſeiner Frauen auch dahin ge⸗

ren alt / bey ihm 4 . Wochen und 1. Tag logiretge, gangen. Nachdem nun Fritz Schwancke auch des

weſen / er haͤtte aber eigentlich nicht erfahren koͤnnen / Kuffers halber vernommen / wuſte derſelbe eben kei⸗

was ihre Profeſſion oder Handthierung ſey. ˖

RPEPRRRRN
Laſter⸗Thaten .
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Sie ne Nachricht davon zu geben; doch ſagte er dabey/
haͤtten vorgegeben / daß ſie bey einem Grafen deltedDaf

der fremde Mann 2. Kuffers bey ſich gehabt /
ten / welcher ſeine Guͤter zwey Meilen von Dreßden welche er auch hernach verzollet. Er waͤre dazumal

haͤtte . Beſagte Kerls waͤren verwichenen Montag bey ſeinen Schiffenbeſchaͤfftiget geweſen / daß er nicht

Mittags von hier/ und ihrem Vorgeben nach auff alles haͤtte koͤnnen ſo genan beobachten .

Bremen gerelſet ; Der eine Kerl davon haͤtte eine Dieſem nach ward vor dienſam gehalten / de

Frau gehabt/ der andere nicht . Sie waͤren beyder⸗ Fri Schwancken Haußgenoſſen auch zu verneh

ſeits des Tages wenig / des Abends aber ſeines Wiſ⸗ men . Da dann Fritz Schwanckens Frau dem Ge⸗

ſens immer zu Hauſe geweſen / wie auch des Nachts ; richte zur Nachricht gab / daß ihr Sohn Chriſtian

Sie haͤtten 3. Pferde bey ſich gehabt / die ſie geritten . Schwancke fuͤr etwa drey Wochen mit einem frem⸗

Ihren Kuffer haͤtte der alte Seiffenſieder⸗Knecht ih⸗denDoctor von Halle anher gekommen / und haͤtte
ihr Sohn ſeiner Frauen Schweſter von dar mit her⸗6

unter gebracht . Wie ſie gekommen /haͤtte ihr Sohn

8

)̇

nien wegfuͤhren muͤſſen/ wohiner aber ſelben gebracht/
wiſſe er nicht / wiſſe auch von ihrem uͤbrigenWeſen

gantz nichts . Nahm darauff ſeinen Abtritt / kam aber

wieder / und ſagte / daß weil er von denen Kerlen

nicht erfahren koͤnnen/ was ſie allhier vor Umgang

gehabt/ als haͤtte er einem Kerl davon einſt nachgeſe⸗

ſie erſuchet / den fremden Mann eine Nacht zu beher⸗

bergen/ welches ſie gethan . Folgenden Morgens waͤ⸗

re ſein Knecht aus Dannenbergs Hauſe gekommen /

und haͤtte berichtet / daß ſein Reit⸗Pferd kranck ge⸗

hen / und im Nachfolgen gemercket / daß er in Fritz worden ; ſelbigem haͤtte auch ſein Herr / der Do⸗

Schwancken Hauß ſeinen Eingang genommen . cor , ein Kecept geſchrieben/ wodurch es geſchehen/
Welche Ausſage dann / wie gedacht / der erſte Weg daß er biß verwichenen Montag bey ihnen geblieben/
geweſen / den Thaͤtern auff die Spur zu kommen z da er nebſt ihrem Sohn / deſſen Frauen Schweſter /
Dann es ward hierauff Fritz Schwancke gefordert / und noch einer fremden Frauen aus der Harburger

und daruͤber vernummen : Ob und was fuͤr Frem⸗ Herberge nach Hamburg abgereiſet ; Der Doctor

de er dieſer Tagen in ſeinem Hauſe gehabt ? Dieſer haͤtte des erſten Tages / wie er anhero gekommen/
antwortete : Es waͤre ſein Sohn Chriſtian Schtwan⸗ ſich neu gekleidet / waͤre wenig ausgegangen / nur

cke/ ein Seefahrer / verwichenen Sonnabend fuͤr 3. waͤre er etwa an zwey Abenden mit ihrem Sohn auff
Wochen in ſein Hauß gekommen / und haͤtte einen eine Stunde ihres Wiſſens nach ſeinen / desDoctors /
Fremden / den er nicht gekannt / auch gantz keine Pferden gegangen/ haͤtte 2. Kuffers bey ſich gehabt /
Nachricht von ihmn erfahren haͤtte/ mitgebracht / wel . von mehrerm wiſſe ſie nicht . Eliſabeth Schwanckin /
her dieſe Zeit uͤber bey ihm im Hauſe mit geherber FritzSchwanckens Tochter⸗ meldete ebenmaͤſſig / daß

get . Es haͤtte derſelbe mit ſeinem Sohn oben auff man den Freinden in ihrem Hauſe Doctor genen⸗

der Stube geſpeiſet / und waͤren dieſe 2 Leute vergan ⸗net ; Er haͤtte auch einige Kecepte verſchrieben /
genen Montag wieder nachHamburg gereiſet ; Ja⸗ ſonderlich ihres Bruders Chriſtian Frauen / dero er

doͤkkers Stieffſohn waͤre ihr Fuhrmann gewe⸗ ein Pflaſter verordnet / als ſie Schmerzen in der

en . Sein Sohn haͤtte auch ſeine Frau heruͤber kom⸗ Bruſt bekommen . Er haͤtte 2. Peruquen / als eine

laffen / welche zugleich mit ihnen weg gefahren . etwas kurtze / und eine gantz lange braune gehabt/ waͤ⸗
vohne der Sohn in Hamburg am Pferdemarckt /

f
re mittelmaͤſſiger Statur / und zwiſchen 40 . und 50 .

a nach ein Seefahrer / ſegle Jahren geweſen . Haͤtte einen roth braunen Rock

anien / bald nach andern Kuͤſten. Es getragen / zuweilen zu ihnen gekommen / aber nicht
5fremde Manneinen Knecht und Pfer⸗lange bey ihnen geblieben . Es waͤre dieſer Doctor

Harburger Herberge bey Hanß Danneberg wenig ausgegangen / auch nie in die Kirche gekom⸗
SelbigerRnecht waͤrezuZeitenin ſein Hauß men / ſondern haͤtte zu Hauſe geleſen. Er haͤtte we⸗

gekommen / haͤtte Geld fuͤr ſich und zu Futterfuͤr die nig gegeſſen / ihm einen Braten machen / oder ein

Pferde von ſeineimn Herrn geholet ; Der fremde Herr pae abſieden laſſen / womit er ſich einige Tage
waͤre dieſe gantze Zeit uͤber zweymal nicht aus dem bei haͤtteihm ſolches anſchaffen und zu⸗

Hauſe geweſen/ da er nebſt ſeinem Sohn des Abends berel f Vertwichenen Soñtag Abends um

nach demWeinkeller gegangen / allda aber kaum etwa 6. biß 7. Uhr waͤre er mit ihrem Bruder aus⸗

zwey Stunden verharret / und ſo fort wieder nach gegangen / aber gegen 1o . Uhr wieder zu Hauſe ge⸗

kommen . Es waͤre nebſt dem auch ihres Bruders

Frauen Schweſter bey ihnen im Hauſe geweſen/ wel⸗
che mit threm Bruder gekommen / auch wieder mit

ihme weg gereiſet . Selbige ſey an einen Weinhaͤnd⸗
ler in Hamburg / Juͤrgen von Sien / verheyrathet .
Sie haͤtte bald nach ihrer letzten Ankunfft einem

Goldſchmiede geſchmolzen Gold und Edelſteine ge⸗

than/ ihr davon Ringe und Ohren⸗Gehaͤnge zu ma⸗

chen ; wie ſie dann auch ihr davon den einen Ring
mit 7. Steinen verehret / und zwar dafuͤr/ daßſie / die

auſe gekommen . Sonſten waͤre er immer auff der

Stube geblieben / dahero er auch ſeine Kleider nicht

einſt beobachten koͤnnen/ das wiſſe er aber wol/ daß er

eine Peruque getragen . Hieraus war man nun ver⸗

ſichert / daß die unbekannten Kerls in der Harburger
Herberge mit denen in Schwanckens Hauſe Com -

munication gehabt . Noch mehr wurde man hieriñ
beſtaͤrcket/ als der vorgemeldte Seiffenſieder⸗Knecht
auff Befragen auch ausſagte / daß er den in der Har⸗
burger Herberge denen Fremden behoͤrigen Kuffer

verwichenen Montag nach Frit SchwanckensHauſe Frau von Sien / ihr fuͤr 3. Jahren / da ſie nach Halle

bringen muͤſſen. Der Kuffer waͤre nicht ſonderlich gezogen / einen Jahrmarck aus der Leipziger Meſſe

ſchwer / bey ſelbigem aber eine kleine dade und Man⸗ verſprochen / woran ſie dieſelbe eriunert . Sie haͤtte
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auch einen ſilbernen Knopff auff einen Stock fuͤr
den Doctor verfertigen laſſen . Der aber / der ſein/
des Doctors, Diener ſeyn ſolte / nebſt den uͤbrigen
in der Harburger Herberge / hatten ſich in verſchiede⸗
nen Dingen gar verdaͤchtig gemacht . Dann man

kam von ihnen in Erfahrung / daß ſie bey dem Klein⸗

ſchmiede Johann Eling / einige Sachen beſtellen
und ſchmieden laſſen / dahero auch derſelbe den 1r .

Mart . vorgefordert worden / und folgenden Bericht

abgeſtattet : Es haͤtte ein frembder Kerl auß der

Harburger Herberge / ſo einen hellgrauen Rock / ein

ledern Camiſol mit ſilbernen Galaunen und ſilber⸗
＋K5

nen Knoͤpfenan / und eine gefuͤtterte Muͤtze auffge⸗
habt / vorgeſtern fuͤr 3. Wochen einen Hacken im

Stangen⸗Zaum an der Kinn⸗Ketten bey ihm ma⸗

cheu laſſen . Hernach haͤtte er zwwey Roͤhrchen von

etwa einein Quartier lang in⸗ und außwendig vier⸗

kantig beſtellet / ſo er an einer Seiten zu machen muͤſ⸗
ſen ; ſie waͤren ſo lang und inwendig ſo weit gewe⸗

ſen/ wie der Dorn / den er dero Behuf im Gerich⸗

e vorwieß . Wie er nach dem Gebrauch dieſer
Werck⸗Zeuge gefraget / waͤre ihm geantwortet / daß
man eine ſonderliche Erfindung haͤtte / das Gewehr
damit fuͤglich zu beſchicken ; Man wolte ſie beym Ge⸗

wehr gebrauchen . Sein Camerade / welcher zu

Zeiten einen braunen / zu Zetten einen grauen Rock

angehabt / und eine kurtze ſchwartz /braune Peruque
getragen / haͤtte uͤberdem ein eiſernes Inſtrument
von etwa einem Quartier lang / an dem einen En⸗

de ſpitz/ und an dem andern Ende breitlich laſſen ver⸗

Beſchreibung

fertigen / und dabey geſaget / er wolte ſich deſſen be⸗

dienen / wann er etwas am Sattel zu flicken haͤtte/
mit dem Zuſatz / daß ihr Herr in Holſtein waͤre.

Er haͤtte daneben auch ein klein Henge⸗Schloß bey
ihm gekaufft . Er machte auch auff Begehren das

Model von ermeldetem Inttrument mit Kreite auf
den Tiſch /worauß man ſahe/ daß dieſes Werck⸗

zeug an der einen Seiten ein Beilchen geweſen / da⸗
mit zu ſchneiden / an der andern aber / wieein ſtarcker
Pfriem / damit etwas außzugraben . Wie ſichs
dann hernach / der Thaͤter ihrem eigenen Bekaͤnnt⸗

nuͤß nach / gefunden hat / daß dieſes eben das Ioſtru⸗

ment geweſen / mit deſſen einer Seite das Gold ab⸗

geſchnitten / mit der andern aber die Steine außgebro⸗
ſchen worden . Es thaten ſich aber durch Goͤttliche
Schiekung noch deutlichere Merck⸗Zeichen hervor /

dabey man gantz ungezweiffelt erkennen mochte / daß
dieſe Leute / davon der eine mit Chriſtian Schwan⸗
ckens ſeinem Reiſe/und Stuben⸗Gefehrten umbge⸗
gangen eben die rechten Thaͤter waͤren. Es erſchien
die Wirthin in der Harburger Herberge / und berich⸗

kete daß dieſe Leute in ihren Reden nicht allein ſehr
unbeſtaͤndig geweſen / an verwichenem Sonntag⸗
Abend 2. Lichter gefodert / unter dem Vorwand / daß
die Frau kranck waͤre/ daß ſie doch ſonſten allemal

nur ein Licht verlanget / auch die Frau des andern

Morgens im Hauſe herumb gegangen / und gantz

wohl auff geweſen ; ſondern ſie haͤtte ſo fort / wie ſie
allhier angekommen / gefraget : Ob allhier eine guͤl⸗
dene Tafel waͤre ? Sie haͤtten Verlangen ſelbige zu

ſehen. Wie ſie aber / Deponentin / nach dieſer Leu—

te ihrem Abzuge ihre nachgelaſſene Sachen etwas

beſchauet / haͤtte ſie ein Stuͤcklein Goldes gefunden /
welches ſo duͤnne waͤre/ als ein duͤnn geſchlagenes
Blech . Woranf man einen erfahrnen Goldſchmid

holen ließ / und demſelben das Stuͤcklein Goldes vor⸗
gelegt / der es auff einen Probier⸗Stein geſtrichen
und vermittelſt Scheide Waſſers bald gezeiget / daß
es auffrichtig Gold waͤre. Wurde ihm alſo befoh⸗
len / mit ſelbigem hinauf nach dem Cloſter zugehen/
und es mit denen dort befindlichen noch uͤbrigen
Stuͤcken von der guͤldenen Tafel zuvergleichen ; da

er dann beyſeiner Wiederkunfft den Bericht gebracht/
daß die von der guͤldenen Tafel / in der Kirchen noch
gefundene Stuͤcke alle ſo klein geſchnitten waͤren/
und einige davon eben in der Form / als dieſes / ſo in

der Harburger Herberge gefunden . Sie waͤren
eben ſo duͤnnealsdieſes / ſie waͤren auch eben ſo krauß
als dieſes . Was aber die Guͤtigkeit des Goldes be⸗

traͤfe/ ſo haͤtte er auf dem Cloſter eines geſtrichen/ ſo
von beſſerm / und zwar Ducaten⸗Golde geweſen/ da

dieſes nur Cronen⸗Gold waͤre . Es waͤre aber be⸗

kannt / daß fuͤr etlichen Jahren die Tafel auch beſtoh⸗
len / und etwas Gold an des geraubeten Statt wie⸗

der eingeſetzt worden / welches nicht von dem Gehalt
des uͤbrigengeweſen / ſondern mit dieſem uͤberein kaͤ

me ; Dahero es nunmehro gantz gewiß ſchien / daß
dieſes gefundene Stuͤck Goldes von der beſtohlenen
guͤldenen Tafel waͤre . Jetzo war aber noͤthig zu er⸗

fahren / wohin dieſe Leute ihren Weg genommen ?
Worauf der Fuhrmann / der ihre Herrn weggefuͤh⸗
ret / berichtet / daß er verwichenen Montag Mittags /
aus Fritz Schwanckens Hauſe / den jungen Chri,
ſtian Schwancken nebſt einem frembden Mann und

3. Frauens nach deln Hope gefuͤhret/ von da ſie un⸗

geſaͤumet ſich uͤber die Elbe ſetzen laſſen . Sie haͤl⸗
ten geſagt / daß ſie nach Hamburg wollten . Wle

ſie zum Hope gekommen / waͤren einige geſattelte
frelnbde Pferde allda geweſen : Er haͤtte auch einen

Kerl bey ſelbigen wargenommen / mit welchem eine

von den Frauens / die er gefuͤhret/ ihr Geſpraͤche
gehalten . Die Pferde waͤren ſo fort mit uͤber die

Elbe gegangen / und haͤtte er im uͤbrigen nicht erfah⸗
ren koͤnnen / was dieſes fuͤr Leute geweſen . Sie

haͤtten ihm 2. groſſe und einen kleinen Kuffer / wie

auch eine kleine dade auffgeladen / welche den deuten

zugehoͤret; die groſſen Kuffers waͤren zimlich ſchwer
geweſen / die andern aber nicht .

Weil man nun hierauß die Verſicherung hatte/
daß der junge Chriſtian Schwancke mit dieſen ver⸗

daͤchtigen Leuten ſeinen vertraulichen Umbgang ge⸗

habt/ auch mit ihnen in einer Geſellſchafft weggerei⸗
ſet/ als hat man ſich zufoderſt bemuͤhet/ da derſelbe
in Hamburg wohnhafft / die andern aber / ſo viel

man erfahren konnte / herumbſchweiffende Vagabun —
den waͤren/ ſich ſeiner vors erſte zu verſichern / und

von ihm der uͤbrigen Weſen / und wo ſie ſich hinge⸗
wandt / zu erfahren ; Und weil man hoͤrete/ daß er

in Hamburg in der Neuſtadt am Marckte auff ei⸗

nem Saale ſich auffhielte / iſt er an demſelben Ort

außgekundſchafft / und von einem Loͤbl. Magiſtrat
der Stadt Hamburg den 15 . Mart . Dienſtages
nach Invocavit in Areſt nebſt ſeinen bey ſich haben/
den Sachen genommen / auch uͤber gewiſſe Articul

noch deſſelben Tages verhoͤret worden : Worin weil

er / wie auch nachmals ſeine Frau Gertraud Mohers /
der Anne von Sien Schweſter / viel unbeſtaͤndige
und wieder einander lanffende Dinge außgeſaget / ſo
ſind ſie daher in mehrern Verdacht gelommen / der ſich

alich
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davon die Diebe noch eines liegen laſſen / und auff
gandern Dingen geſeſſen .

Laſter⸗Thaten . ieee

den bey ihnen verhandenen Kuffer geoͤffnet / und ſich

darin nebſt anderm vielenGeraͤhte / abſonderlich ein

Saͤbel in der Scheide mit einem verguͤldeten Be⸗

ſchlage und Dam aſcener -Klingegefunden / welcher
folgends zur Entdeckung des groſſen Diebſtals in
der S . Catharinen Kirche in Braunſchweig Anlei⸗
tung gegeben . Es funden ſich ferner / eine meſſinge⸗
ne Schlag · Uhrmit einem Deckel und zweenSchluͤſ⸗
ſeln / zwoͤlff abgebrochene zuſammen gebogene ſil⸗

berne Loͤffel / 2. guͤldene amelirte mit Diamanten
beſette Armbaͤnder / viele groſſe und kleine Perlen /
etwas geſchmoltzenes Gold / 33 . Stuͤcke geſchliffe⸗

ne Diamanten / ein kleiner rother Beutel mit 190 .

Ducaten / noch in einem andern 270 . Ducaten /

nebſt verſchiedenem Silber⸗Gelde / ein groſſer ver⸗

ſiegelter Beutel / in deſſen Pitſchafft die Buchſta⸗
ben C . S . zu leſen / nach deſſen Eroͤffnung ſich be⸗

funden 164 . Ithl . an Kronen / und noch in einem

andern kleinern Beutel 50 . einfache und doppelte
Ducaten / und abermals ein Beutel 3. mahl ver⸗

ſiegelt / in deſſen Pitſchafft gleichfalls die Buchſta⸗
ben C. S . von der Figur eines Anckers umbſchloſ⸗

ſen zu ſehen / nach deſſen Eroͤffnung ſich wieder

130 . Rthl . an neuen Drittels gefunden . Die

Perlen / ſo nach Luͤneburg zur Beſichtigung geſandt
wurden / ſind / da man ſie dagegen gehalten / eben

ſo beſchaffen geweſen/ als die / ſo auf den Buͤchern/

Man will ſich mit fernerer Exzehlung noch meh⸗
rer hervorgekommenen Anzeigungen / wider dieſe

beyde Leute nicht auffhalten / ſondern den G. L. auff
die mehrmahls angefuͤhrte gedruckte Acten remitti⸗

ren : Dieſes aber hier melden / daß darauff beyde

Chriſtian Schwancke und ſeine Frau / auff Ver⸗

langen der Hoch Fuͤrſtl . Herrſchafft abgefolget / und

ODenckwuͤrdiger Gecchichte .
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laſſen in die Geſellſchafft zu treten . Iſt alſo dieſer
Schwancke der erſte geweſen / der die Bekaͤnntnuͤß
gethan / wiewohl nicht ungezwungen / und dadurch
Gelegenhelt gegeben / den andern auch weiter nach⸗
zuforſchen .

Wir wollen uns nun auch damit nicht auffhal⸗
ten / wie hierauff einer nach dem andern ergriffen
und zur Hafft gezogen / oder was ſie bey der In -

quiſition oder Confrontation außgeſaget haben/
da ſie mehrentheils eine Zeitlang ſtarck gelaͤugnet/
daß ſie einander kenneten / daß auch wenige von

ihnen freywillige Bekaͤnntnuͤß und ohne Tortur ge⸗

than / daß auch die Schlieſſerin von Braunſchweig /
als welche die erſte Anleitung zu dem Kirchen⸗Raub zuf

Braunſchweig gegeben / mehr Lortur außgeſtan⸗
den als alle Maͤnner / biß ſie doch endlich auch zur

Bekaͤnntnuͤß gebracht worden . Jedoch iſt von dem

Nicol . Liſten / als dem ſchon lange verruffenen
Diebe / und gleichſam dem Haupte dieſer gefaͤhrli⸗
chen Bande , hinzu zuthun / daß gleich wie er allſchon
gewohnet geweſen ein unſtaͤtes und fluͤchtiges Leben

zu fuͤhren / alſo nicht lange in den Gegenden geblie⸗
ben / ſondern ſich wieder nach Franckenland bege⸗
ben / und ſein unſeliges Handwerck allda fortzuſe⸗
tzen geſuchet / daſelbſt aber endlich noch in eben dem

Jahre 98 , ſein Maaß erfuͤllet / indem er nach Be⸗
raubung der Kirche zu Wonſiedel / nebſt des Wirths
zu Stedten Sohn / Hans Ernſt Buttelſtaͤten / Hans
Krauſen oder Hernickel / dem kleinen Leopold und

noch einem / auff des Hochfuͤrſtl .Brandenburgi⸗
ſchen Umngelds Adjuncti , Herrn Wolff Chriſtoff
Schmieds⸗Gewoͤlbe zum Hof einen Anſchlag ge⸗
machet / und darauß nicht nur viel Zeug und

Struͤmpffe / ſondern auch unterſchiedliche ſilberne
Becher / Perlen und Ringe entwandt / den Raub

auff ihre Pferde gepackt / und nach der daſelbſtigen
neuen Schencke geritten / und allda / weil ſie zwey

den 6. April . nach Zelle gebracht worden ; Und

nach dem er daſelbſt abermal zum oͤfftern guͤtlich be⸗

fraget / auch von den Predigern / ſo deßhalb auß⸗
druͤcklich zu ihm geſchickt / vaͤtterlich vermahnet
worden / GOtt und der Hohen Obrigkeit darinn

die Ehre zu geben / und die Warheit zu ſagen/ ſol⸗
ches aber nicht fruchten wollen / man endlich gemeld⸗
ten Schwancken / weil ſo viel Gruͤnde und Anzei⸗

gungen wider ihn geweſen / den 23. Jul. auff die

Tortut gebracht / da er dann bekannt : daß er von

dem Braunſchweigiſchen Kirchen⸗ Raub gewuſt /
der groͤſſere aber waͤre vor ſeiner Ankunfft geſchehen/
jedochhaͤtte er bey dem kleinern geholffen . Die Mit⸗

verwandte waͤren geweſen Nicol Liſt / damahls vor

einen Doctor oder Herrn von der Moſel gehalten /
deſſen vorgegebener Diener Moritz Richter / oder

vielmehr Andres Schwartze / Perman / der Wirth
von Blumenau / Otto Muͤller / der Reuter Chri⸗
ſtoff Pante : Imgleichen haͤtte er von dem Rau⸗

be der güldenen Tafel gewuſt / ſolches aber jeder⸗
zeit widerrathen / deme aber der Liſt geantwortet /

daß ja ſo gar der Kaͤyſer beſtohlen worden / was

dann eben an der Stadt Luͤneburg ſogroſſes gelegen
waͤre. Der ſo genannte Moritz oder Schwartze
waͤre mit dabey geweſen / ingleichen Lorentz Cornet /
der Schoͤne : Man hat auch den Nachmittag ſei⸗
ne Frau examiniret / die aber wenig beytragen koͤn⸗

Naͤchte nicht geſchlaffen / zu ruhen vermeinet / des

Morgens aber von den auß dem Hof nachgeſchick⸗
ten Leuten ergriffen worden / wobey von den an⸗

dern zwar zweene nach einiger Gegenwehr entrun⸗

nen /Liſt aber / der ſonſt behende und liſtig gnug
war / ward von GOtt verblendet / daßer ſeinen
Rock erſt anziehen wollen / woruͤber er ſich verwei⸗

let / und denen von Hof unter die Haͤnde gerathen/
wobey er zwar den erſten / der ihn angegriffen /
an die Hand bleſſiret / auch mit Pulver ihm in

die Augen geſchoſſen / von einem andern aber in

waͤhrendem delperaten Schieſſen zu Boden ge⸗

ſchlagen / und alſo ergriffen worden : Da er

dann zwar auch / indem er zur Erden gefallen /

ſich noch mit einem Scheermeſſer gefaͤhrlich in

die Gurgel geſchnitten / umb der nunmehr ge⸗

wiſſen ſchweren Leibes ⸗Straffe zu entgehen / wie

dann das Eſſen eine Zeitlang auß der Wunde wie⸗

der heraußgedrungen : Er iſt aber dannoch in dem

Gefaͤngnuͤß daran curiret worden / nur daß er da⸗

durch eine gantz gelinde und faſt leiſe Sprache bekom ⸗
men . Er hat auch nach der Zeit GOtt offt davor

mit Thraͤnen gedancket / daß er ihn / als einen ſo
groſſen Suͤnder / damahls nicht ſo fort mitten in

ſeinen Suͤnden haͤtte dahin fahren laſſen . Iſt alſo
den 23 . Aug . nach dem Hof ins Gefaͤngnuͤß ge⸗

bracht / und ſo viel wider ihn herauß gekommen /
pbcatriEuropæi XV. Theil. Rrerr 2
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daß des Herrn Marggrafen zu Brandenburg,Ba⸗

reuth Durchl . ihn der Straffe des Feuers wuͤrdig
erkannt / dannoch auff Verlangen des Herrn Her⸗

zogen zu Braunſchweig⸗Zelle dahin abgefolget / und
nebſt Schwartzen und Chriſtian Muͤllern / welche

eine Zeither zu Leipzig/ und Chriſtian Panten / ſo zu

Halle geſeſſen / den F. Jan . unter einer groſſen Men⸗

ge der Zuſeher zu Zelle eingebracht worden .

Aber / wie gedacht / wir wollen uns / umb mehrere
Wettlaͤufftigkeit zu vermeyden / mit dergleichen nicht

auffhalten / ſondern nur von ihrer Beſtraffung / und

was ſich dabey begeben / noch mit wenigem melden .

Und zwar iſt die erſte EKxecution den 21 . Martii

uͤber die Schlieſſerin zu Braunſchweig / Schwan⸗

cken / Schwartzen / Panten / Kramern / Perman / und

den Juden Jonas Meyern ergangen . Die Schlieſſe⸗
rin Anna Dorothea Jordans / weil ſie dem Inden

Jonas Meyer eroͤffnet/ daß in der Catharinen⸗Kirche
zu Braunſchweig ſchoͤne Sachen verwahret ſtuͤnden/
in Meynung / daß er ſolche wes ſtehlen/ und ihr eine

Summa Geldes davon abgeben ſolte / auch daß ſie

deßwegen einige Thaler von Jonas Meyern wuͤrck⸗

lich empfangen hatte / ward vermoͤge Urtheils mit

oͤffentlichem Staupenſchlag beleget / und aus den

Chur⸗und Hertzogl . Braunſchweigiſchen Landen

auff ewig verwieſen . Chriſtian Schwancke / weil er

an denen groſſen Kirchen⸗Rauben zu Hamburg /
Braunſchweig und Luneburg Theil gehabt / ward

verurtheilet / daß er durch Zerſchmetterung ſeiner
Glieder / jedoch an ſtatt des Rads mit eiſernen Keu⸗

len/ von oben ab/ vom Leben zum Tode geſtrafft / und

ſo dann ſein Leib auffs Rad geflochten werden ſolte ;
Welches Urtheil er ohne Bewegung angehoͤret/ mit

groſſer Freymuͤthigkeit/ nicht ohne Verwunderung
der Prediger ſelbſt zum Tode gegangen / und darauff

ſeine Straffe ausgeſtanden . Andreas Schtoarfze /
weil er nicht allein bey den dreyen Kirchen ⸗Rauben
geweſen/ ſondern auch ſonſten viel andere groſſe Dieb⸗

ſtaͤle mit begangen / ward verurtheilet / daß er durch

Zerſchmetterung ſeiner Glieder von unten auff / je⸗

doch an ſtatt des Rades mit eiſernen Keulen vom

Leben zum Tode geſtrafft / und ſo dann ſein Coͤrper

auffs Rad geflochten werden ſolte ; Welcher aber

wegen einiger geringen Umbſtaͤnde viel Einwendens

dawider gemacht / auch wegen der eiſernen Keulen

ſehr proteſtiret / dann ſolche/ meynete er / gehoͤreten
vor die Hunde / er waͤre gleichwol ein Chriſt / in wel⸗

chem Unmuth er auch biß an den Fuß des Chavots

gegangen / allwo er doch endlich ſich begriffen / und

das Urtheil gedultig ausgeſtanden . Chriſtoff
Panten und Juͤrge Kramern ward dictiret / daß
weil ſie des Kirchenraubs zu Braunſchweig und

unterſchtedener anderer groſſen Deebſtaͤlen ſichtheil⸗
hafftig gemacht / ſie den Strang wohl verdienet

haͤtten/ jedennoch weil ſie ihre Verbrechen gleich An⸗

fangs ohne Tortur bekennet / Pante auch bey einer

und andern Kriegs⸗Ackion ſich wohl gehalten / ſo

ſolte ihre Straffe dahin gemildert / und ſie mit dem

Schwerdt hingerichtet / die Koͤpffe aber auff Pfaͤle
geſtecket werden . Permannen ward angedeutet /
daß / weil er ſich zu der Diebs⸗Rotte geſellet/ dieſelbe

gehauſet und geherberget / viele Kirchen / und andere

Diebftaͤle mit derſelben concertiret / An , und Rath⸗

ſchlaͤge darzu gegeben / auch andern Vorſchub gethan/
und davon partĩcipiret / anbey dieſer ſein Verbrechen

Beſchreibung
nachmals in ſeinem Gefaͤngnuͤß hartnaͤckig gelaͤug⸗
net / und zur Bedeckung ſolcher boͤſen Thaten offt
GoOtt zum Zeugen angeruffen / und dabey GOttes

allerheiligſten Namen faͤlſchlich gemißbrauchet / und

zu Bekennung der Warheit nicht anders als durch die

ſchaͤrffeſte Mittel zu bringen geweſen / er mit dem

Strang vom Leben zum Tode gebracht werden ſolte/
welches Urtheil auch an dieſem ohne ſonderliche Be⸗

wegung vollſtrecket worden . Endlich ward auch

dem Juden Jonas Meyer ſein Urtheil vorgeleſen /
daß weil er an dem Kirchenraub zu Braunſchweig
groſſen Theil gehabt / auch ſonſten allerhand Diebs⸗/

ſtuͤcke beydes an Chriſten und ſeiner eigenen Nation

Juden veruͤbet/ ergleichfalls mit dem Strang vom

Leben zum Tode ſolte gebracht werden ; Der aber

im Hinaus fuͤhren lauter Gifft und Wuth / auch al⸗

lerhand laͤſterliche Dinge wider den HErrn Chri⸗
ſtum und ſein Evangelium ausgeſchuͤttet / die er

auch im Hinauffziehen mit den allerbitterſten Laͤſte⸗

rungen wider den HErrn Chriſtum und die Chriſt ,
liche Religion vergroͤſſert / und darauff auffgeknuͤpf⸗
fet worden . Weil aber die Obrigkeit dieſes erſt nach

ſeinem Tode erfahren/ ſo iſt mit dem erhenckten Coͤr/

per eine neue KExecution vorgenommen / und der⸗

ſelbe den andern Tag wieder abgenommen / vors

peinliche Hals⸗Gericht geſchleppet / und nach abge⸗

leſenem Urtheil ihm die Zunge aus dem Halſe geriſ.

ſen / und oͤffentlich verbrannt / der Coͤrper aber darauff

nebſt einem Hunde bey den Fuͤſſen wieder auffgehaͤn,

get worden . Womtt dieſe Execution ſich geendet / nd
wurden indeſſen Chr. Schwancken / Permanns / ind
des Wirths zu Blumenau Otto Muͤllers Frauen
nach Hamburg ins Spinnhauß gebracht/ ſich ihrer
noch vors erſte zu verſichern .

Den 23 . Maſi , als Dienſtags vor Pfingſten /
ward an den andern ſechſen/ Nicol . Liſten / Chriſtian
Muͤllern / Michael Kaiſern / Andreas Luci / und den

beyden Juden / Moſes Hoſcheneck und Samuel Loͤ

beln / die Execution vollzogen . Dem Nlcolaus

Liſten als einem weit und breit beruffenen Kirchen⸗

raͤuber und Gaudieb ward ein groſſesRegiſterſeiner
ſchweren Verbrechen vorgehalten / daß er nemlich

1. zwey Leute zu Beutha in ſeinem Hauſe erſchoſſen.

2 . Daß er Theil habe an dem Diebſtal zu Hamburg

im Dohm . 3. Auch Theil habe an dem zu Braun⸗

ſchweig zu zweymalen geſchehenen Kirchen⸗Diebſtal.
Ferner Theil habe 4 . an dem zu Luͤneburg an der

guͤldenen Tafel ausgeuͤbten Diebſtal . §. An dem
Kirchen⸗Diebſtal zu Hofim Bareuthiſchen. 6. An

dem Kirchen⸗Diebſtal zu Waldenburg . 7 . An dem
Kirchen⸗Diebſtal zu Wonſiedel . 8. An demKir⸗

chen⸗Diebſtal zu Budelwiß . 9 . An dem Kirchen

Diebſtal zu Lelpzig. 10. An dem zu Naumburg im

Dohlm ausgeuͤbten Diebſtal . 1 1. An dem gewalt⸗

ſamen Diebſtal / ſo zu Schlettau auff der Pfarre ge⸗

ſchehen . 12 . An dem zu Lindenan dem von

Minckewitz geſchehenen iwportamen Diebſtal .

13 . An dem zu Braunsdorff dem von Meußbach

geſchehenen Diebſtal . 14 . An dem zu Altenburg
einem Goldſchmied geſchehenen Diebſtal . 13, An

dem an einem Goldſpinner zu Zerbſt ausgeuͤbten
Diebſtal . 16 . An dem zum Hof bey Wolff Chri⸗

ſtian Schmied ausgeuͤbten Diebſtal . 17 . An dem

zu Reicherstvalde geſchehenen Diebſtal . 18 . An

dem zu Mechelgruͤn an der Frau von Tettau ausge⸗
uͤbten

Schand⸗ und
—
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fäbten gar importanten Diebſtal . 19 . An dem zu

Heldrungen an der Pfarr⸗ Wittwe außgeuͤbten
Diebſtal . 20 . An dem zu Querfurt an einem Gaſt⸗
wirth geſchehenen Diebſtal . 21 . An dem zu Coͤlln

an der Loſſa an einem Krahmer geſchehenen Dieb⸗

ſtal . 2 2. An dem zu Zwochau an dem Gaſtwirth

geſchehenen Diebſtal . 23 . An dem zu Gum⸗
mern in der Ampts⸗Stuben außgeuͤbten Dtebſtal .

24 . An dem bey dem Floß ⸗Verwalter zu Halle auß⸗

geubten Diebſtal . 2 5. An dem zu Schafſtaͤtt an ei⸗

nem Kaͤß⸗Kraͤhmer außgeuͤbten Diebſtal . 26 . An

dem zu Alſtaͤtt an einem Kuͤrßner geſchehenen Dieb⸗

ſtal . 27 . An dem zu Lelpzig Herrn Fleiſchern geſche⸗
henen Diebſtal . 28 . An dem an einem Krahmer zu

Arnſtatt geſchehenen Diebſtal . 29 . An dem an L1 .

lerhalm an einem Edelmann geſchehenen Diebſtal:
Daß er auch ſonſten noch andere kleine Diebſtaͤlle
außgeuͤbt / und noch weiter außzuuͤben vorgehabt :
Und ward ihm darauf ſein Urtheil gefaͤllet/ daß
er zwar wegen ſeiner veruͤbtenverſchiedenen Kirchen⸗
Raͤubereyen/ und noch anderer vieler theils ſehr
importanten Diebſtaͤlle/ auch begangenen Entlei⸗

bung zweyer Menſchen / eine weit haͤrtere Straffe
wohl verdienet / maſſen dann allbereits / da er

zum Hoff imm Vogtlande gefangen geſeſſen / und

bey weitem noch nicht ſo viel Delicta , als hernach
hleſelbſt ſeinetwegen heraußgekommen / von der

Fuͤrſtlichen Marckgraͤfl . Brandenburgiſchen Regie⸗
rung zu Bareuth / daß er geſchleiffet/ und lebendig ver⸗

brannt werden ſolte / erkannt worden : Nachdem
aber ſolche Straffe von Sr . Hochfuͤrſtl . Durchl .
inſonderheit daß er ſeine und auch von andern

DenckwuͤrdigerGeſchichte .

begangene Delicten frey und offenhertzig und

umb halb 2. Uhr ungefehr iſt ein entſetzliches
Erd⸗Beben zu Batavia in Oſt⸗Indien ent⸗

ſtanden / welches mit ſtarckem Blitzen ſeinen Anfang
genommen / darauff wie von ferne mit etlichen

ſchweren Donnerſchlaͤgen / und bald hernach mit ei⸗

nem ſtarcken Gepraſſel / als wann etliche hundert
Waͤgen mit Pferden uͤber einige Soͤller lieffen / und

endlich mit drey ſtarcken Schlaͤgen wie von einer

groſſen Carthaune in dem Walde ſich hoͤren laſſen /
worauf alſofort das Erdbeben ſelbſt erfolget / und mit

einer ſo groſſen Erſchuͤtterung bey nahe eine Viertel

Iu
der Nacht zwiſchen den 4 . und 5.Januar .

Ungewitter / Erdbeben / Feuerſchaden / Theurung .

Stunde angehalten / daß man beſorget / es wuͤrde
alles uͤbern Hauffen gehen. Wie dann auch ein⸗

und zwantzig Steinerne Haͤuſer/ und zwantzig Pe⸗
dakken oder Haͤuſer von Bambus eingefallen und

28 . Menſchen darunter erdruckt worden / auch ſon⸗
ſten die Haͤuſer an vielen Orten ſehr beſchaͤdiget/ die

Gipfel herunter geworffen / und die Mauern an vie⸗

len Orten zerriſſen worden . Jedoch iſt das Caſtee ]

und die Gebaͤude darauff nicht ſonderlich geruͤhret
worden / dannoch aber hat die Mauer auch an unter⸗

ſchiedenenOrten Riſſe bekommen : Auſſe rder Stadt
Batavia iſt gleichfalls groſſer Schaden geſchehen/
und ſind inſonderheit groſſe Stuͤcke von dem Berg
Pangerano oder dem blauen Berge / und dem Ber⸗

ge Salak miteiner groſſen Menge von ſtarcken Baͤu⸗
men herunter geriſſen / und dadurch der groſſe Fluß/
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ohne Tortur bekannt / dahin gemildert / daß er

durch Zerſchmetterung ſeiner Glieder / und zwar/
an ſtatt des Rades mit eiſernen Keulen von

unten auf / vom Leben zum Tode geſtraffet / der

Kopff auff den Pfahl geſtecket / der Coͤrper aber

verbrannt werden ſolte . Welches Urtheil er gedul⸗
dig angehoͤret / ſich gefreuet / daß er nun endlich ſeine
Bande ablegen und auß der Angſt kommen ſolte/ auch
nicht nur damals / ſondern die meiſte Zeit ſeiner Ge⸗

fangenſchafft mit groſſer Reue zugebracht / und al⸗

lei aͤuſſerlichen Anſehen nach darin geſtorben/ wie

er dann auch allſchon in ſeinem Gefaͤngnuͤß zum

Hoff / da er ihm ſchon die Rechnung des Todes ge⸗
macht / den 22 . Oct . ein Teſtamentauffſetzen laſſen/
uͤber 200 . Rthlr . wegen ſeiner Kinder dilponiret /
welches faſt alles ſein Vermoͤgen geweſen unter den

vielen von ihm begangenen Diebſtaͤlen / auch dabey
ſeine Kinder und Frau vermahnet / ja nicht ſeinem
Exempel zu folgen / ſondern eines beſſern und Chriſt⸗
lichen Lebens ſich anzunehmen . Dem Chriſtian
Muͤller / weil er gleichfalls an vielem Kirchen⸗Raub
und andern groſſen Diebſtaͤlen ſchuldig befunden
worden / ward ebenermaſſen zuerkannt / daß er durch

Zerſchmetterung ſeiner Glieder mit eiſernen Keulen

von unten auff vom Leben zum Tode geſtrafft / und

folgends ſein Coͤrper auffs Rad geflochten werden

ſolte. Michael Kaͤyſern / Andreas Luct / und den

beyden Juden Moſes Hoſcheneck / und Schmuel

Loͤbel ward der Strang zuerkannt . Welches alles

auch gedachten 2 3. Maji . an ihnen insgeſampt voll⸗

zogen worden . Ihnen haben auch den 23. Julii die

beyde uͤbrige/ Alexander Saladin und Salomon Da⸗

vid / gleichfalls durch den Strang folgen muͤſſen ꝛc.

wann man ihn und andere Fluͤſſe ſchon geraͤumet/
ſo ſind doch bald andere dergleichen groſſe Baͤume

von neuem angetrieben ; Das Waſſer auch in den

Fluͤſſen hatte gantz einen ſchweffeligen und ſonſten
uͤbeln Geſchmack bekommen / ſo daß die Fiſche darin

haͤuffig geſtorben / und hat man zu Anfange bey tau⸗

ſenden von ſchoͤnen groſſen Karpen herunter treiben

geſehen/ umb dem boͤſen Geſchmack zuentgehen / daß
man ſie mit Haͤnden fangen koͤnnen : Wie man

dann auch davor gehalten / daß dieſe gantze Erſchuͤt⸗
terung auß dem ſchwefeligen BergeSalak entſtanden/
und daß daher das Waſſer ſeinen boͤſen Geſchmack
bekommen . Es hat zwar in gedachter Nacht umb

halb vier Uhren und ferner umb fuͤnff Uhr / auch

hernach nochetliche Tage ſich mercken laſſen / aber

mit nicht ſo groſſer Hefftigkeit / welchem jedoch die
Leute nicht trauen wollen / ſondern ſich haͤuffig auff
das Land in Huͤtten/ oder in Fahr Zeuge zu Waſſer
begeben . Zu Bantam hat man es des Morgens
umb 6. Uhr empfunden / allvo jedoch nicht meht
als ein Steinernes Pack⸗Hauß des Koͤnigs einge⸗
fallen . Auff der Inſul Sumatra Sud⸗Weſten⸗
werts hat es ſich auch ohne ſonderlichen Schaden
mercken laſſen / aber an der Oſt Seite / gegen Java
uͤber eben ſo hefftig gewuͤtet/ daß auch in der Stadt

Lam pon faſt alle Haͤuſer/ und unter denen des Pan⸗

gerangs oder Fuͤrſten allda Palaſt ſelbſt/ geſtuͤttzet
worden . Es iſt an ſelbigem Orte bey Menſchen⸗
Dencken/ und ſeither An . 1618 . dergleichen nicht75

nach Bata viengehet / ſehr geſtopffet worden / auch

Reerr 3 geſpuͤh⸗
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geſpuͤhret worden / in welchem Jahre aber uͤber 2000 .

Indianer ſo eben zwiſchen zween Bergen marchi -
let / durch Einſtuͤrtzung derſelben erſchlagen worden .

n dem Monat Januario hat es auch an vielen

Orten in und an Teutſchland / in der Schweiß / an
dem Rhein / und Mayn⸗Strohm / in der Marck /
auch die Elbe hinunter ſo hefftig gewehet und geſtuͤr⸗

met/ daßhin· und wieder die Schorſteine herunterge⸗

worffen / und die Daͤcher ruĩ niret worden . Zu Ham⸗

burg haben davon die Thuͤrne gleichſam gebebet / und

das Glockenſplel zu St. Nicolai oͤffters angeſchlagen .

Zu Luͤttig und ſelbiger Gegend hat man es auch

imit ſtarckemmDonner und Blitzen verſpuͤhret. Auch

haben die davon auffgeſchwollene Waͤſſer an verſchie /

denen Veſtungen in Flandern und Braband ſehr

groſſen Schaden gethan / und einige Fundamen⸗
ten der Staͤdte und Veſtungen weggeriſſen .

Noch iſt auff dieſe ungewoͤhnliche Witterung /

zu Außgang des Monats Nartii in der Schwetz /
Elſaß / Wetteran / Francken / und mehr andern

Landen / ſo viel Schnee gefallen / daß derſelbe

an etlichen Orten faſt halben Manns hoch gele⸗

gen .

Zu Wißſmar hat ſich im Monat Julio ein groß

Gewitter / einige Zeit uͤber der Stadt herumb gezo⸗

gen / und endlich den 28 . Jul. Abends umb 5. Uhr
vor dem Lubſchen Thore in daſelbſtige Pulver⸗

Thuͤrne eingeſchlagen / worinn eine groſſeMenge /

und zwar uͤber 50 . Tonnen Pulver geweſen / ſo

iſt dadurch mit eineln mahle die halbe Luͤbſche Straſ⸗
ſe zum Steinhauffen gemachet / ingleichen die gan⸗
ze Neuſtadt / und die gante Gegend / bey der faulen

Grube genannt / ruiniret worden . In St . Nico⸗

al Kirche ſeynd die Orgel / Gewoͤlbe / Pfeller / Choͤ⸗
re niedergeſchlagen / die Orgel in St . Marien Kir⸗

che hat nur noch an einem Hacken gehangen / ſon⸗

ſten wuͤrde ſie auch ſeyn herunter geſchlagen wordenz

Die St . Georgen und H. Geiſts Kirchen ſeynd ab⸗

gedecket / und durchgehends in den Kirchen die Fen⸗

ſter zu nichte gemacht worden / und hat man faſt in

allen Straſſen und Haͤuſern todte und bleſſirte

Menſchen angetroffen / ohne was in die Lufft ge⸗

flohen und zerſtuͤcket worden : Der Rauch und

Dampff in der Stadt / ſampt dem Krachen und

Praſſeln der Haͤuſer/ iſt ſo groß geweſen⸗ daß kein

kein Menſch den andern ſehen/ oder zu Huͤlffe kom⸗

men koͤnnen / und hat man bey 300 . Perſonen /
an alten Leuten und kleinen Kindern / todt gezehlet /

ohne die jenige / deren ſehr viel an der Zahl/ ſo elen⸗

dig zerquetſchet/ bleffirt und zu Kruͤppeln gemachet

worden . Das Merckwuͤrdigſte dabey iſt geweſen /

daß das Schwediſche Wapen / ſo auff dem rui -

nirten Thore geſtanden / unverſehrt und gantz unter

den Kuderibus gefunden worden.

Koͤnigs Jolephi , mit der Princeſſin Wil -

helmina Amalia voif Hannover / worvon in den

Kaͤyſerlichen Geſchichten der Laͤnge nach gehandelt
worden .

Den 25 . 15 . Jan . Se . Hoh . Herrn Marggra⸗

fen Philtyp Wilhelms / mit der juͤngſten Princeſ⸗

Hohe Vermaͤhlungen .
En 15 . §. Januar . geſchahe zu Modena die ſin von Anhalt Deſſau / Pr . Johanna Charlot-
Vermaͤhlung Sr . Majeſtaͤt/ des Roͤmiſchen ta Durchl . derer in den Chur Brandenburgiſchen

Von der groſſen Feuers / Brunſt den 27. Jul. und

5. Aug . in der Stadt Moſcau / iſt in den Moſco

witiſchen Geſchichten allbereit Meldung geſchehen .

Ingleichen von dem Brand in dem Koͤniglichen
Stalle zu Warſchau in den Polniſchen Geſchich⸗
ten .

Die nun etliche Jahr angehaltene Theurung
hat auch noch nicht nachlaſſen wollen ; Dann ob

ſchon eine und andere Provintz innind auſſer

Teutſchland / mit einigem Segen von GOtt an⸗

geſehen worden / wie dann ſolches noch wohl in den

vorigen Jahren hier und dar geſchehen / ſo haben
doch die meiſte Laͤnder wegen der uͤbelen/ naſſen und

kalten Conttitution , des Herbſts und Vor⸗Win⸗

ters des vorigen Jahres / inſonderheit am Winter⸗

Getreyde Noth gelitten / daher auch hin und wie⸗

der die Außfuhre des Getreydes verbotten worden .

Jedochhat manals eine Sonderbarkeit dieſesJahres
angemercket / daß ſich an unterſchtedenen Orten in

dem Getreyde zwey ⸗ drey ⸗vierfache und mehr Aeh/
ren auff einem Halm ſehen laſſen : Wie ſich dann Konn gll

zwiſchen Bruͤſſel und Loͤven viel dergleichen Korn⸗ memt n⸗

haͤlme/ mit 3. 6 .7. biß 10 . Aehren gefunden : wie Achnng,

guch in dem Worms und Darmſtaͤttiſchen . Auf ſurden.

dem Walle zu Braunſchweig war ein Halm mit

18 . Stuffen⸗weiſe auffeinander ſtehendenAehrenge/
wachſen . Bey Greiffswalde in Pommern ein an⸗

derer Halm / an deſſen langem Koͤner vollen Mit /
tel · Stamm / auff beyden Seiten zuſammen 18 .

Aehren hervor geſprochen : keines aberiſt groͤſſer/ als

das ſo zu nennende Geſtaͤude/ ſo man in der Herr⸗

ſchafft Jever , auff dem von Sr . Hochfuͤrſtl. Orl .

zu Anhalt⸗Zerbſt eingeteichten neuen Sophien⸗Gro⸗
den angetroffen / als auff welchem drey und ſieben⸗

tzig Aehrenauff einem dick zuſam̃en getriebenen Stiel

gewachſen / deſſen eigentliche Abbildung annoch auff

dem Füͤrſtl. Schloſſe zu Zerbſt befindlich iſt. Wel⸗

ches alles man dann als Voreichen und Vorbo⸗

then der kuͤnfftigen wohlfellen Zeit gehalten / wie

dann auch ſolche in der That erfolget / wovon viel⸗

leicht bey dem folgenden Jahre 1700 . noch wird ge⸗

dacht werden . Es iſt auch in dieſem Jahre zu de⸗

ſto mehrer Verſicherung eines kuͤnfftigen reichern
Kornbaues / eine gute Weinleſe geweſen / und hat

man in Languedoꝗ Trauben von 5̃.biß 6. Pfunden

gehabt / ingleichen hat in der Gegend von Bacha⸗

rach ein Officierer on einem anliegenden Dorffe
dem Commend unzu Bacharach eine Weintrau⸗

be Præſentiret , welche bey 10 . biß 1r . Pfund am
Gewichte gehalten / und die mehr als 100 . groſſe

Beere an ihrem Stengel gehabt . Wobey ſichdeute

aus den alten Regiſtern erinnern wollen / daß An,

1599 . eben auch ein ſo reiches Wein⸗Jahr / wie dieſes

Jahr 1699 . geweſen .

Geſchichten mit mehrern gedacht worden .

Den 15. Febr . Se . Drl . Hr . Philipp Ernſt/Her⸗

ßog zu Holſtein⸗Gluͤcksburg/ mit Princeſſin Chriſtſ ,

ana / Herrn Hertzogs Chriſtians zu Eiſenberg und

Seiner erſten Gemahlin Ir , Chriſtina / Gebohrner
Herzogin zu Sachſen Mekſeburg / einzigen Tochtel. U
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Den l . April .Hr. Friedrich Moritz de la Thour , Friderica / Sr . Durchl . Herrn Georgil Friedrichs
Graf von Auvergne , mit derFr . von Stahrenberg / regierenden Marckgrafen zu Anſpach Pr . Schwe⸗
aus dem Geſchlechte vonWaſſenaer/ wovon ein meh⸗ ſter ; und haben die Neuvermaͤhlte den 1t . Nov.
rers in den Frangoͤſiſchen Geſchichten. in Ihrer Keſidence Buſchweiler Ihren Einzug ge⸗

Den 6. Aptil . Herr Carl Ludwig Anton von halten .
Hennin ,Printzvon Chimay , mit Madem . Manci - Den 16 . Oct , iſt Sr . Durchl . des Erb Printzen
ni , Philippi Hertzogs von Nevers gus Franckreich ſzu Bareuth Vermaͤhlung mit der jüngſten Princeſ⸗
und Dianæ Gabrielidis de Damas Tochter . ſin von Sachſen⸗Weiſſenfels Pr . Sophia in Gegen⸗

Den 30 . 20 . Aug . Herr Jehann Reinhard derwart Sr . Koͤnigl. Majeſt . von Polen und anderer

II . Graf zu Hanan mit der Princeſſin Dorothea hohen Fuͤrſtl. Perſonen zu Leipzig vollzogen worden .

Hohe Geburten .

908
Hr . Maj . die Koͤnigin von Portugal iſt den Barledue gegangen / damitderjunge Prinz ein

30 . Jan . mit einer Princeſſin nieder gekom⸗ Singebohrner von Franckreich waͤre / und in die

Momen / ſo Pranciſca Joſepha Xaveria genañt Frantzoͤſiſche Lehen deſto ungehinderter ſuccediren

worden / weil die Koͤnigin den Heiligen der Roͤmi⸗ koͤnte; Es ward auch dem Printzen der Titel eines

ſchen Kirche Erancilcum Raverium hoch gehalten / Hertzogs von Bar gegeben.
und des Roͤm. Koͤnigs Maj . bey dieſer neugebohr , Ingleichem ward in den Monat Septembr .
nen Princeſſin Gevatter geweſen . Sr . Durchl . Printz Ludwig Wilhelms von Baden

Den 6. Maji ward der erſte und Erb⸗Printz des Frau Gemahlin mit einer Princeſſin entbunden / und

Herrn Hertzogen von Savoyen Koͤntgl . Hoh. geboh⸗ den 21 . Octobr . des Printzen Jacobi Sobieski

ren / wovon in den Savoyiſchen Geſchichten mit Frau Gemahlin mit einem Printzen .
mehrerm . b , I, Ce ,

Den 5. Aug . gebahr Ihr . Durchl . die Churfuͤr⸗ en dle Känam zi , Därnenarck

79 7 165 30 . In em Printzen entbunden wor⸗
ſtin zu Bayern Dero dritten Prinzen . S . Chur⸗ den . S . Kön Daͤmiſche Geſchichte
Bayeriſche Geſchichte .
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Auch gebahr den 26 . 16 . Aug . die im vorigen Ingleichem Ihr. Majeſt . die Roͤmiſche Koͤnigin
Jahre vertmaͤhlteHertzogin von Lothringen zu Bar - den 8. Dec . mit einer Princeſſin . S. Kaͤhſerl. Hof⸗
educ Dero erſten Printzen : Sie war deßhalb nach Geſchichte .
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Todesfaͤlle .
En 1. Jan . ſtarb Herr GeorgeErnſt / Hertzog Johann Ernſts zu Sachſen⸗Saalfeld andere Ge⸗

Bernhards zu Sachſen⸗Meinungen Hochfl . mahlin / und einzige geweſene Tochter Herrn Jo⸗
Ourchl . damals noch ſeyender dritte Printz ſia /ͤ Grafen von Waldeck / und Frau Wilhelminen /

erſter Ehe / ſo A. 1680 . den 6. Mart. gebohren worden . Princeſſin von Naſſau . Sie iſt an den Kinder⸗
Den 6. Jan . ſtarb zu Pariß die Hertzogin von blattern zu Hilperhauſen verſtorben / wohin ſie ſich

Chaunes , Eliſabeth Ie Feron , Anfangs Jacobi Se , Durchl . den HerrnHertzog und deſſen Frau Ge⸗
Ep huer Marquis von S . Maigrin , und letztens von mahlin zu beſuchen begeben.

698 . Caroli d ' Albert , Hertzogs von Chaunes , Den 6. Ecbt . der Chur⸗Printz von Bayern Jo⸗
Gouverneurs von Bretagne , Witwe ; welchen Ephus Ferdinandus, wovon in den Chur⸗Bayert⸗
letztern ſie K. 16 5 f . 11 . April . geheyrathet / aber kei / ſchen Geſchichten nachzuſehen .
ne Kinder mit ihm gezeuget ; Ihre Leiche ward zu Den 18 . Eebr. zu Rom der Cardinal Joh . Ja -
Vequigny beerdiget . cobus Cavallerini . S. Paͤbſtl . Geſchichte,

Ingleichem ſtarb zu Anfang des Jahrs auff ſei Den 27 . Febr . zu Wien Herr Graf Franeiſcus
nem Schloſſe Brilſac in Anjou , Henricus Alber - Ulricus Kinsky , Ritter des Guͤldenen Vlieſſes /
tus von Colſe, Hertzog von Briſſac und Beaupreau , Kaͤyſerl. Conferenz - und wuͤrcklich geheimer Rath
Marquis von Thouarce, ſeines Alters 60 . Jahr / und Obriſter Canzler desKoͤnigreichsBoͤhmen / wel⸗
ohne Kinder / wiewol er zwey Gemahlinnen gehabt. cher wegen ſeiner groſſen Erfahrung ſehr bedauret

Die Hertzogin und Marſchallin von Villeroy , Ma - worden ; Er war gebohren A. 1634 . und ward den

ſria Margarctha , war als Schweſter ſeine naͤchſte 2. Mart . in der Capuciner⸗Kirche begraben .
Erbin / ſie renunciirte aber darauff / und alſo ſuc - Den 2 . Mart . zu Moskow Herr Jacob le Fort ,
cedirte im Hertzogl . Titel des Verſtorbenen Vetter geweſener Moſcowitiſcher groſſer Miniſter , wovon
Ludovicus Timoleon Graf von Coſſe , Grandſ in den Moſcowitiſchen Geſchichten mit mehrerm .
Panetier beym Koͤnige/ doch mit dem Beding / da , Den 4 . Mart . Herr George / Fuͤrſt von Lubo⸗

er 214000. Pfund Schulden / die der Todte gelaſ⸗mirsky , Staroſta von Olſtein ( Olſtinsky ) auch

ſen / bezahlen müͤſſen. General⸗Major und Obriſter uͤber ein Teutſches
Den 14 . Jan . ſtarb der Cardinal und Ertz⸗Bi . Regiment zu Pferde / Sebaſtiani Georgii , Cton⸗

ſchoff von Milan , Fridericus Caccia , und den 16 . Groß⸗Feldherrn und ſeiner zweyten Gemahlin Bar⸗

Jan . die verwitwete Hertzogin zu Modena , Lucretiaſ baræ Tetlowna jüngſter Sohn / ſo 1667 . 6. Mo ,
Barbarina ; von welchen beydenin denPaͤbſtl .undſ nat nach des Vaters Tode gebohren worden . Der
andern Italiaͤniſchen Geſchichten allbereit gedacht Coͤrper iſt den r r . dieſes zu Warſchan in der Kirche
worden . zum H. Creutz beygeſetzet /das deich ⸗Begaͤngnuͤß aber

Den 1. Eebr . Frau Charlotta Johanna , Hertzog erſt den 4 . Aug . mit groſſem Pracht gehalten wor⸗

denz
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den z und hat man geglaubet / daß die Faſtnachts⸗
Oollationen dieſem jungen Herrn an der Geſund⸗

heit ſchaͤdlich geweſen . Ihm folgete bald hernach
Herr Vladislaus Priemsky , Woywode zu Kaliſch /
welchem Se. Maj . der Koͤnig noch den 1. Marr . ei⸗

nen Sohn aus der Tauffe gehoben / wobey ſehr praͤch⸗

tig tractiret worden / der Vater aber ihm daher auch

eine toͤdtliche Kranckheit zugezogen/ und darauff ver⸗

ſtorben . Er hatte bey der Wahl Sr. Koͤnigl. Maj .

Parthey gehalten als Cattellan zuKaliſch / und hat⸗
te ihn daher Se . Koͤnigl. Maj. A. 1698 . zum Woy⸗
woden zu Kaliſch gemacht . In der Mitte des Mo⸗

nats folgete auch der Woywode von Sendomir / Herr

Bidintky . Ingleichem den 31. Mart . Herr Sta⸗

nislaus MalachowSky , Woywode von Poſen / und

geweſener Koͤn. Polniſcher Leniporentiarius auff
den Tuͤrekiſchen Friedens⸗Tractaten zu Carlowiß .

Den 19 . 9 . April . Jacobus Nomper de Cau -

mont Hertzog de la Force , von deſſen Begebenhei⸗
ten bey ſeinem Ableiben in den Frantzoͤſiſchen Geſchich⸗
ten gehandelt worden .

Den 5. Maji ſtarb zu Sokal nicht weit von demn⸗

berg des Herrn Woywoden oder Palatini von Cra⸗

can und Cron Unter⸗Feldherrns Keliciani Poto -

cky Gemahlin Chriſtina / gebohrne Fuͤrſtin von Lu⸗

bomirsky , an einem hitzigen Fieber / welche den 9.
7

Novembr . zu Krasnoſtow in der Woywodſchafft
Chelm praͤchtig zur Erden beſtaͤtiget worden . Sie

war die aͤlteſte Tochter Fuͤrſt Sebaſtiam Seorgii
aus erſter Ehe / eine Schweſter EHlieronymi , Cron⸗

Groß⸗Schatzmeiſters / und Halb⸗Schbeſter des ver⸗

ſtorbenen Georgii Fürſtens von Lubomirsky .
Den 14 . Maji Frau Chriſtina Charlotta / gebohr⸗

ne Herzogin zu Wuͤrtenberg / und verwitwete Juͤr⸗

ſtin zu OſtFießland / u Brockhauſen / wohin Sie des

Herrn Herßogs zu Zelle Hochf . Durchl . auff der
Reiher⸗Beitze zu beſuchen ſich begeben hatte . Sie

war gebohren 1645 . den 1T . Oct . ward an Herrn

George Chriſtian / Juͤrſten von Oſt⸗Frießland ver⸗

maͤhlet/ An. 1662 . den 14 . Maji, der Sie 1665. den

10 , Jun . nach ſeinem Tode ſchwanger hinterließ / da

ſie dann am 1 1. Ock . beſagten Jahres jetztregieren⸗

de Se . Hochfuͤrſtl . Durchl . Herrn Chriſtian Eber⸗

hard zu Aurich zur Welt gebracht / auch in deſſen

Minderjaͤhrigkeit die Vormundſchafft ruͤhmlich ver⸗

waltet . Ihre Kranckheit beſtund in dem Seitenweh :
Der verblichene Coͤrper ward am 20 . hujus von

Brockhauſen nach Aurich abgefuͤhret / und daſelbſt
30, 20 , Jul . Fuͤrſtlich begraben . In ihrem Leben

hat Sie jederzeit einige Pracht ſpuͤren laſſen / wie Sie

dann ſtets merckliche Anzahl Kleider beyeinander
gehabt / und dieſelben faſt taͤglich verwechſelt . Als

Sie in ihrer Kranckheit gebeichtet und com̃uniciret /
und der Prieſter von Ihr gegangen/ befahl Sie ihren
Kammer⸗Frauen / auß ihrem Kleider⸗Kaſten einen

beſondern weiſſen mit ein wenig ſchwartz melirten Ha⸗
bit zu bringen / den Sie ſich nebſt Waͤſche/ Kopfzeuge/
Handſchuhen und Struͤmpffen anlegen laſſen/ die uͤb⸗
rige Kleider aber alle / nebſt einer anſehnlichen Sum⸗

ma Geldes / unter dieſelben außgetheilet . Wobey
ſie Ihr verſprechen muſten / daß auſſer ihnen kein

Menſch / inſonderheit kein Chyrurgus , die Hand
an ihren Leib legen ſolte / auch wohl acht zu haben/
daß Sie in den von ihr ſelbſt beſtellten Sarg aufs zier⸗

lichſte geleget / und durch das viele Ruͤtteln des Wa⸗

gens / wannſie in ihr Land wuͤrde zuruͤcke gefuͤhret
werden / ihre Poſitur nicht verſtellet wuͤrde . Worauf
Sie bald verſchieden .

Den 19 . Maji ſtarb Joh . Ferdinandus von

Beughen Biſchoff zu Antwerpen im 68ten Jahre
ſeines Alters und 21. ſeines Biſchoffthums .

Den 11 . Junii Herr Geoͤrge Hertzog zu Wuͤr,

temberg in ſeiner Keſidence Mompelgard : Er

war ein Sohn Herrn Ludovici Eriderici Hertzogs
zu Wuͤrtemberg / und ſeiner andern Gemahlin An⸗

næ Eleonoræ , gebohrner Graͤfin von Naſſau⸗Weil⸗

burg / und gebohren 1626 . den 5. Oct . wohnte bey
ſeines aͤltern Bruders Lebzeiten zu Harburg ; heu⸗
rahtete An . 1648 . eine reiche Frantzoͤſiſche Dame ,

Annam / Caſparis Coligny , Marſchalls von

Ftanckreich und Annæ von Polignac Tochter / mit

welcher er anſehnliche Guͤter in Franckreich erhalten/
die ihm jedoch nebſt einem groſſen Theil ſeiner Vaͤ

terlichen Lande / weil er ſich den Frantzoſennicht ac⸗

commodiren wollen / von denſelben genommen

worden / und er An . 1676 . ſein Land mit dem Ruͤ⸗

cken anſehen / und zu ſeinem Eidam Herrn Sylvio
Friedrich Hertzogen von der Oelß ſich begeben muͤſſen :

Welche ihm zwar durch den Niemaͤgiſchen Frie⸗
den wieder gegeben / aber auch nachdem der Krieg
An . 1688 . wieder angefangen / von neuem genom⸗

men / und endlich durch den Ryßwickiſchen Frieden
nochmals rettituiret worden . In ſeinen Vaͤterl,

Guͤtern hat er ſeinem Herrn Bruder / Hertzog Leo⸗

pold Friedrichen / nachdem derſelbe An . 166 2. den

I5. Jun . ohne Erben verſtorben / ſuccediret . Was

maſſen er abermal in dem Monat Januario dieſes
Jahres von den Frantzoſen wegen Einraͤumung ei⸗

ner Catholiſchen Kirche in Anſpruch genommen

worden / haben wir oben unter den Geſchichten der

Geiſt / und Weltlichen Fuͤrſten des Heil . Roͤmiſchen
Reichs geſehen . Ihm hat in der Regierung ſein
Herr Sohn nachgefolget / Herr deopold Eberhard / ſo
An . 1670 den 21 . Maj . gebohren worden / und ein

Mit⸗Glied des Koͤnigl. Daͤniſchen Ritterl . Ordens

vom Elephanten iſt .
In eben dieſem Monat iſt auch Todes verblichen

Princeſſin Wilhelmina Hedwig / Landgraͤfin von

Heſſen / nach vier taͤgiger Kranckheit an den Kinder⸗

Blattern / eine verſtaͤndige und ſehr gelehrte Prin⸗

ceſſin/ und aͤlteſte Tochter Philippi / dandgrafens von
Heſſen⸗Caſſel im Philipps⸗Thal / und Cacharina

Awaliæ , gebohrner Graͤfin von Solms Laubach / des

regierenden Herrn Landgrafen zu Caſſel / und der

nunmehro verwitbeten Koͤnigin in Daͤnnemarck

Nichte . Sie war gebohren 168 1. den 9. Oct . und

verſtund die Theologie , die Geographie , daß ſie
die beſten Land⸗Charten ſelbſt machen konnte / die

Chronologie , die alte und neue Hiſtorien / den Glo -

bum Cœleſtem , die Phyſick / ſchrieb galant
Teutſch / Frantzoͤſiſch und Italiaͤniſch / wie ſolches
noch viele verhandene Brlefe außweiſen . War nicht

allein bey Dero geſampten hohen Hauſe / ſondern
auch in gantz Teutſchland beliebt und beruͤhmt . Sie

wuſte noch vor der Kranckheit / ohne Aberglauben /
auß gewiſſen Anmerckungen und Traͤutmen / ihren
Tod / den Sie mit groſſer Standhafftigkeit erlitten .

Es ſtarb auch umb dieſe Zeit zu Madrit , Don

Juan Thomas de Rocabeito , Dominicaner . Or/
dens

Todes⸗Faͤllef
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Biſchoffvon Valentia. An deſſen Stelle der Car -

E de Cordova oder Aguilar General Inquiſi -

cor gekommnen/ der ſie aber auch nur eine kurtze Zeit
beſeſſen . Im Ertz⸗Biſchoffthum laccedirte ihm

VDon Franceſco Antonio Folch von Cardona ,

ehemals General Commiſſarius des Franciſcaner⸗

Ordensin WeſtIndien / ein natuͤrlicher Bruder des

Admirante von Aragonien .
Den 2 . Jul . verſtarb zu Chelſey in England die

Hertzogin von Mazarin Hortenſia Mancini .

S . Engl . Geſchichte .
Den 20 . Jul , der Cardinal und Patriarch zu

Aquilegia Joh . Delfino . S Paͤbſtl . Geſchichte .
Den 4. Aug . ſtarb Ihr . Maj . die regierende Koͤw

nigin von Portugal / Fr . Maria Sophia Eliſabeth /
wovon in den Portugieſ . Geſchichten ein mehrers .

Alich ſtarb den 6. Aug . zu Coburg an einer lang⸗

wierigen waſſerſuͤchtigen Kranckheit Se , Durchl .

Herr Albertus der III . Hertzog zu Sachſen / und Se —

nior der gantzen Erneſtiniſchen Linie / ein Sohn des

gottſeligen Hertzogs Erneſti zu Sachſen⸗Gotha / und

Fr . Eliſabeth Sophien Hertzogin vonSachſen⸗Alten⸗
burg / gebohren An . 1648 . den 24 . Maji, war An⸗

fangs Schwediſcher Obriſter zu Pferd / hernach Kaͤy⸗
ſerl. Gen . Feld⸗Marſchall⸗Lieutenant und Obriſter
über ein Regiment zu Fuß . A . 1684 . Ritter des

Elephanten⸗Ordens . Verehelichte ſich A. 1675 . den

8 . Jul . zum erſtenmal mit Fr . Maria Ellſabeth/
Hertzogs Auguſti von Braunſchweig Tochter / Her⸗
zogs Adolpht Wilhelms zu Sachſen⸗Eiſenach Wit ,

we/ die ihm zwar A. 1677 . den 1. Sept . Erneſtum

Auguſtum gebohren/ der aber A. 167 8. den 17. Aug .
wieder geſtorben / und Sie ſelbſt folgte A. 1687 . den

F . Febr . darauff Er ſich zum andernmal A. 1688 .

den 24 . Meji vermaͤhlet mit Suſanna Eliſabeth
KRempinsky/ Schwieſitz und Altenhofen / Frauen in

Aimburg und Ampthof / einer Polniſchen von Adel /
die der Kaͤyſer zu einer Graͤfin gemacht / die aber un⸗

beerbet geblieben . Was wegen der Nachfolge in

deſſen hinterlaſſenen danden vorgegangen / davon wird

in den folgenden Jahren Meldung geſchehen .
Den 19 . Auguft . ſtarb der Cardinal Joſephus

dAghirre . Und in eben dem Monat Fr. Marga -
rita Maria Franciſca , des letzt verſtorbenen Hertzogs
von Modena Franciſci II . Witwe . S . von beyden
die Paͤbſtl. und andere Italiaͤniſche Geſchichte .

Den 25 . Aug . ſind Se . Koͤn. Maj . zu Daͤne⸗

Deuckwuͤrdig
dens / General Inquiſitor von Spanten und Ertz, Naſſau⸗Siegen / Gouverneur im Span, Geldern / 1699 ,

marck Herr Chriſtian der V. Todes verblichen / wo⸗

von in den Daͤniſchen Geſchichtenweitlaͤnfftige Mel⸗

dung geſchehen . Auch ſtarb in dieſem Monat zu
Cracgu der daſelbſtige Biſchoff Malachowsky .
S . Poln . Geſchichte .

Den 2. Sept . iſt zu Pariß der Groß⸗Cantzler von

Franckreich Louis Boucherat ,und den 26 .zu Fon -
tainebleau der beruͤhmte Koͤn. Frantzoͤſ . Miniſter

Marquis de Pompone verſtorben . Von beyden iſt
in den Frantzoͤſ . Geſchichten mehr zu ſehen.

Den 19 . Sept. ſtarb auch der Cardinal Alfonſo
dAeuilar oder Cordova . S . Paͤbſtl. Geſchichte .

Den 21 . Oct der Kaͤyſerl. Abgeſandte an dem

Koͤnigl . Schwediſchen Hofe Herr Franciſcus Gra
von Stahrenberg . S . Koͤn. Schwediſ . Geſchichte .

Den 17 . Dec . iſt zu Rurmont Todes verblichen
Herr Jobannes Franciſcus Deſideratus , Fuͤrſt von

war auch ſchon an dem / daß er mit einer Hertzogin von

er Geſchichte .

Gen. Feld⸗Marſchal S . Koͤn . Mʒaj. in Spanien / Rit⸗
ter und Decanus des Ordens vom Guͤldenen Vließ /
auch vorhero General - Capitain des Hertzogthums
Limburg / und Gouverneur von Luxemboutg , ſo
gantzer 58. Jahr in Spaniſchen Kriegsdlenſten ge⸗
ſtanden / und in ſolcher Zeit vielen Belagerungen /

Schlachten und Scharmuͤtzeln beygewohnet . Er
war ein Sohn Johannis des Juͤngern Grafen von

Naſſan / und Erneſtinaͤ Graͤfin von Arenberg / und

ließ von ſeinen dreyen Gemahlinnen / Johanna Clau⸗
dia Graͤfin von Koͤnigseck/ EleonoraSophia Marck⸗

graͤfin von Baden / und Llabella Clara Eugenia du

Paget dite de la Serre , nach ſich 1. zwey Princeſ⸗
ſinnen / ſo geiſtlich / 2. den Erb⸗Printzen Wilhel -

mum Hyacinthum , 3. drey Printzen und ſo viel

Princeſſinnen .
Den 19 . ſtarb zu Turin der Hertzogl . Premier⸗

Mioiſter Marcheſe di S. Thomaſo . S . Savoyi⸗
ſche Geſchichte .

Den 24 . zu Madrit der Marq . de los Balbaſos .

S . Span . Geſchichte .
Unter den Gelehrten und ſonſten in der Welt Be⸗

kannten ſeyn dieſes Jahrs Todes verblichen :

Den J. Febr der Ritter Wilhelm Temple , von

welchem in den Engliſchen Geſchichten weiter nach⸗
zuſehen .

Den 21 . Mart. der beruͤhmte Mathematicus zu

Jena Erhardus Weigelius , Ihr . Kaͤyſerl. Mʒaj.
ie auch Sr. Hochfl. Durchl . des Pfaltzgrafens von

Sultzbach Rath / Comes Palatinus Cæſ . Solicita -
tor des Collegii Artis Conſultorum , Profcffor
und Senior der Univerſitaͤt zu Jena ; Gebohren zu
Weiden im Nordgau A. 162 5. den 16 . Dec . und
A. 1652 . zum Profeſſore Matheſeos auff der Uni -
verſitàt zu Jena beſtellet . Unter ſeinen rͤhmlichen
Arbeiten iſt eine von den lezten geweſen die Beſſe .
rung oder Vereinigung desCalenders / welche jedoch
erſt etliche Monate nach ſeinem Tode zu Stande ge⸗
kommen .

Den 23 . Mart . der beruͤhmte Theologus zu

Leipzig Joh . Benedictus Carpzovius , 8S.
Theol .D und Prof . Ord . auch Paſtor an S . Tho -

mas - Kirche / gebohren A. 1639 . den 24 . April .
Und zwey Monat hernach den 20 . Maji deſſen Bru⸗
der / der gleichfalls in der Literaturs beruͤhmte Eri -
dericus Benedictus Carpzovius, ; Rathsherr und

Baumeiſter zu Leipzig.
Den 12 . Mart , zu Drontheim in Norwegen

Petrus Schumacher / ſo vor dem unter dem

Namen des Grafen von Greiffenfeld in der Weltbe⸗

bekannt / und zwar von Buͤrgerlicher Abkunfft gewe⸗

ſen/ aber durch ſeine Studia und Fertigkeit es dahin
gebracht / daß er erſt zu der Koͤnigl . Bibliothee zu

Copenhagen / woſelbſt Se. Koͤn . Maj die erſte Gna⸗
de auff ihn geworffen / hernach zu den hoͤheſtenGe⸗
ſchaͤfften des Reichs gebrauchet worden / und von

hoͤchſtgedachter Sr . Koͤnigl . Maj . zum Grafen von

Greiffenfeld / Herrn von Samſoe , Bratingsberg
und Wißborg / Ritter desElephanten⸗Ordens/ Groß⸗
Canzler und Miniſtriſſino gemacht worden ; Es

Holſtein verſprochen / und das Beylager in kurtzem
geſchehen ſolte / wie dann der beruͤhmteMorhof ſchon
ein Carmen darauff geinacht / aber er verfiel in die

hoͤchſte
—
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hoͤchſte Ungnade / und ward mit einem mahle aller

ſeiuer Wuͤrden beraubet / und nach Munckeholm ,

einer Inſel in Norwegen deportiret ; wovon in den

vorhergehenden Theilen mehr zu ſehen. Man hat

in den Nieren ſeines eroͤffneten Coͤrpers viel Stei⸗

ne / und zwar war die lincke Niere faſt gantz con⸗

ſumirt / und an deren ſtatt gleichſam nur ein Beu⸗
tel voller Steine / jeder in ſeiner Membrana einge⸗

ſchloſſen ; und in der Blaſe einen groſſen Stein / in

Form und Groͤſſe eines Hüner⸗Eyes gefunden / ſo

ſieben Loth gewogen / welche alle nach Coppenhagen in

die Kunſt⸗Rammer gebrachtworden?
Den 6. Aprilam Grünen Donnerſtage / derdurch

viele Schrifften beruͤhmte Vincentius Placcius ,

J. U. L. und bey dem Gy mnaſio zu Hamburg / Phil .
Pract . und Eloq . Profeſſor. Er iſt An . 1642. den

7. Febr . gebohren / und An . 1675 . zu jetztgemeldter
Profeſſion beſtellet worden / aber vielen Kranckhei⸗
ten unterworffen geweſen / wobey inſonderheit merck⸗

wuͤrdig / daß er von An . 1677. biß 168 7. alle Jahr
von dem Podagra , der Colick und Malo Hy po-
chondriaco ſehr geplaget geweſen / aber durch die

Milch Cur gaͤntzlich davon geneſen / auch biß an ſein

Ende / gantzerzwoͤlffJahr nichts anders / als Milch⸗

Cur Milch genoſſen. Bey welcher Maͤſſigkeit er ſich

mit Warheit zuruͤhmen gepfleget : ? Er brauchte zu
ſeiner Mʒahlzeit nicht gar einen Schilling ; und vor
einen DoppelSchilling koͤnnte er ſich einen gantzen
Tag ſaͤttigen/ und bliebe noch uͤbrig. Seine Buͤcher/
deren uͤber 4000. Stuͤck geweſen/ hat er an die Stadt⸗

Bilbliotheck vermachet / auch ſonſten viel ad pias cau⸗
ſas , ſonderlich an der bekehrten Juden Caſle legiret .

In dieſem Monat verſtarb auch der in allen Wiſſen⸗
ſchafften ſehr erfahrne Joh. Baptiſta Helmont des

nicht weniger beruͤhmten Medici Helmonts Sohn .
Ingleichen den 4 . April der Koͤnigl. Frantzoͤſ. Se⸗

cretarius , Johann . Kancine , ein Glied der Koͤnigl .
Academie und Koͤnigl. Hiſtoriographus .

Den 6. April zu London / der gelehrte Edoardus

Stillingfleet S § . Theol . P . und Biſchoff von

Worceſter , im 68 . Jahr ſeines Alters .

Den F. Maj . zu Aix en Provence , der P . Pagi ,

ein in der Chronologie und Hiſtorien vortrefflich
gelehrter / und bey den vornehmſten Gelehrten in Ku⸗

ropa geehrter 80. jaͤhriger Mann .

Den 13. Aug . der bekannte wunderthaͤtige Capu⸗

einer / P . Marcus de Aviano , in dem Capuciner⸗

Kloſter auff dem Neuen Marckt zu Wien / und ward

den 1 . in der Kloſter⸗Kirche daſelbſt begraben . Ihr .

Kaͤyſ . Maj . haben ihn etliche mahl inſeiner Kranck⸗
heit beſuchet/ auch mit eigener Hand folgendes Chro⸗

vologiſche Epitaphium , ſo auff ſeinem Grabebe⸗

findlich / abgefaſſet :

Patrl MarCo ab AVIano

CapVClno ,
Conclonatorl eVange “ LICIs VIrtytlbVs eXornato .

Vlennæ AVſtrlæ

In osCVLO DoMInI SVI ,
SVaVIter eXplrantl .

Leopol DVS àVgVſtVs ,
AVg Vſta sVa ,

ILIIqVe
Meeſtl posVere 17. Aug.

Unten an :

T Patrl MarCo De AVIano

Vero lIesV serVOo,;

reqvVlies & LV & perpetVa .

790 Beſchreibung
Das gemeine Volckhatte eineſolche Einbtldung von

ſe

ner Helllgkeit und Wunderwercken / daß K i
der Leiche/ dle darauff geſtreuete Blumen / Stüͤcken von
ſelnen Kleldern ic . weggenommen / und muſte man beym
Begraͤbnuͤß eine ſtarcke Wache ſiellen / damitdas haͤufflge
Gebraͤnge keine Ungelegenheitverurſachen moͤchte .

Man hat auch unterſchledene ſehr und zwar uͤber hun
dert Jahr alte Leute angemercket / ſo alle in dem vorlgen
Jahrhundert gebohren / das jetzt bald zu Ende gehende
durch gelebet / und faſt auff dem Punct des bald neu⸗
angehenden / und gleichſam vor ſie des dritten Jahrhun
derts geſtanden / jedoch daſſelbe nicht errelchen können.
Solche ſeyn geweſen Peter Mitzlaff / ein Pommeriſcher
Bauer / auff dem Stolpiſchen Dorfſe Schmatz / ſeines
Alters im 104 . Jahre / dieſer iſt niemahls in ſeinem Leben
kranck geweſen / auſſer / daß er vor 2. Jahren etliche Tage
einen Anſtoß von einer Kranckheit gefühlet; hat auch nur
6. Monate vor ſeinem Ende ſeine gewoͤhnliche Geſchaͤfſte

5 8 auffgehoͤret / und iſt den 24. Febr. verſtor

Maria Larcher , quffdem Schloſſe Milleray in Perche ,
alt 105 . Jahr / geſtorbenden 10 . kebr .

Maria Manger , zu Kouan , alt 114 . Jahr .
In einem Dorffe S. Geri , unter dem Kirchſpiel von

Nanciat im Biſchofſthum Limoges , ein Bettler von 13 .
Jahren / geſtorben im Monat Marrio .

Madante de Buchiat , die in dem letzten Jahre des vori⸗

gen Seculi eine Geiſtliche von dem Ordendell ' Annun⸗
ciata worden / alt 11z; ,Jahr .

Noch zu Ende des Monats Martit ein alter Mannvon
113. Jahren / in der Diceceſi von Bayeux in der Nieder
Normandie .

Ingleichen ein Weingaͤrtner zu Mompelier , Namens
Dumas , von 103 . Jahren .

Mr. Raulin le Casble , ein Prieſter im Blſchofſthum
Liſieux in der Normandie , 105. Jahr alt / geſtorben den

3. Jul . Er hatte 1619 . den Prieſter⸗Orden angenommen /
R49e8 Ampt / die gantze Zeit durch / ohne Brllle verrich
tet .

Pierre Taubain , ein Gaͤrtner zu Can in der Norman⸗

die ,ſo in dem vorigen Jahre geheurathet / und in dem
iooten Jahre / eben an dem Tage / da das von ſeiner
Frauen gebohrne Kind die Tauffe empfangen /zu Ende
des ulii verſtorben ,

Meſſire Roger de Villemur de Paithus , Herr und Ba⸗

ron von Beaufort ; ſtarb zu Foix , 99 . jaͤhrig .
Zu London ward zu Ende des Monats Auguſti / im

Weſtmuͤnſter elner / Sr . Boteman , oder BovVman „ 114

Pabr
und ein anderer Edelman von 102, Jahren begra

en .

Johann la Comte , Gerichts⸗ Verwalter des Mr . de8.
Felix , Herrn von Varenne in der Dicceſi von Toulouſe ,

gehoͤrig unter die Gerichtliche Landsvogtey von Lauro⸗

gois , welcher 188 . Jahr / 3. Monate und 5. Dage alt wor⸗
den / und in den letzten zwoͤlff Jahren nichs anders als

Brod / ſo in Waſſer geweicht / geuoſſen . In eben dleſer

Herrſchafft hat umb die Zeit noch ein Mann / Guillaume

Quans gelebet / ſo damahls 110 . Jahr alt geweſen / und

noch wuͤrcklichſeines Heren Vieh gehuͤtet.
Zwey haben ihren Tod vorher geſaget : Der Graf von

Stahremberg an dem Koͤnigl. Schwediſchen Hofe / wie in

den Schwediſchen Geſchichten gedacht worden : Und jo⸗
hannées Baudevvin , SS. Theol . D. und Profeſſor in dem

Gymnaſio zu Stralſund / wle auch Paſtor bey der Haupt⸗/
Kirche zu S. Nicolai , Aſſeſſor des Conſiſtorii ; Scholar -

cha und Superintendent daſelbſt . Dieſer hat / als er bey

guter Geſundheit ſelne letzte Predigt auß 2. Keg . XX . 20 .

ſqq . von dem Tode Hißklaͤgethan / ſeinen Tod gleichſam
vorher prophezeyet / indem er folgende Verſeofft wleder⸗
holet . 1. Meine Zeit iſt meiſt dahin / Seligkeit liegt mit

im Sinn 2. Ein andrer kommt anunſer ſtatt / dawideriſt
kein Hülff noch Rath . 3. Wer weiß / wie bald ? ſo muß

ich fort / Und kriegt ein andrer meinen Ort . Auch die

Predigt ſelbſt mit den Worten dts Chriſtlichen Kirchen

Geſanges : So fahr ich hin zu JEſu Chriſtꝛc beſchloſſen :
Worauff er den dritten Tag hernach mit einer Kranckheit

befallen worden / und nach dem er nur acht Tage kranck ge⸗

legen / den 29 . Octobr . verſtorben .

E

Todes⸗Faͤlle

Etlichelüͤber
100. Ja r
alte Leute
geſtorben.

Ein Marn

denTag /

tauffet
wird.

Beſchre

7

von 10 . 1
Jahren ſtiᷣP
betauff eben.

als ihmeeig
Kind ge.

Ver
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